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VttMmigÄlsit ks Mt «cr
Norinativbestimmiiligcn des Gcmeinderatts, Stadtscimtes und Magistrates

in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Politischen Amtsführung.

(Im Anhänge: Gesetze, Verordnungen und gerichtliche Entscheidungen.)
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M. Abt . 58 , 3016/21.

Kehrorduuug
Auf Grund des ß 5 des Landesgesetzes vom 19 . März 1392.

L .-G .- u . V .-Bl . Nr . 18 , werden für die Reinigung der Rauch»
sänge und Feuerstätten in Wien folgende Bestimmungen erlassen:

I . Allgemeines.

1.  Alle Rauchfänge und Feuerstätten sind während der Dauer
ihrer Benützung einer regelmäßigen Reinigung zu unterziehen.

Das Kehren der Rauchfänge , der gemauerten Rauchleitungen in
ihrer ganzen Ausdehnung , der gemauerten (nicht versHcbbaren ) Herde
und der sonstigen gemauerten Feuerstätten (Kachelöfen ausgenommen)
und die damit zusammenhängende Herausnahme der Ablagerungen (Ruß,
Pech , Asche u . dgl .) aus diesen Kehrobjekten muß durch berechtigte
Rauchfangkehrer besorgt werden.

Für die Reinigung der Oefen und nicht gemauerten (verschieb¬
baren ) Herde und ihrer Rauchrohre in Wohnungen und Geschäfts¬
räumen müssen Rauchfangkehrer nicht verwendet werden.

2 . Die Zeit und Zahl der Kehrungen der Rauchfänge und Feuer¬
stätten ist von der Art und Stärke der Feuerung und von der Be¬
schaffenheit der Kehwbjekte abhängig . Im allgemeinen sollen diese recht¬
zeitig und so oft gekehrt werden , daß eine Rauchbelästigung oder Ent¬
zündung der Ablagerungen hintaugehalten wird.

Während der Dauer der Benützung sind die engen Rauchfänge
(Zylinderrauchfänge ) jeden zweiten (2 .) Mmntt , die schliefbaren Rauch¬
fänge und die gemauerten Herde und ihre Rauchrohre jeden vierten
(4 .) Monat zu kehren. Enthält jedoch der Herd die untere Ausmün¬
dung des Rauchfanges , so daß beim Kehren des letzteren die Ablage¬
rungen in den Herd oder seinen Fuchs fallen und nur durch den Herd,
nicht aber durch ein neben dem Herde oder unter , seinem Fuchs an¬
gebrachtes Rauchfangputztürchen entfernt werden können , so ist der
Herd stets zugleich mit dem zugehörigen Rauchfange zu kehren.

Findet der Rauchfangkehrer , daß diese Kehrungen nicht ausreichen,
so hat er, wenn der Hauseigentümer mit kürzeren Kehrfristen nicht
einverstanden ist, beim städtischen Feuerwehrkommando die Festsetzung
kürzerer Fristen vorzuschlagen , das eine Vermehrung der im vorigen
Absätze festgesetzten Zahl der Kehrungen aus Rücksichten der Feucr-
sicherheit im einzelnen Falle anordnen kann.

lieber Ansuchen beim städtischen Feuerwehrkommando kann die
Zahl der Kehrungen auf Grund einer von diesem vorzunehmenden,
vom Gesuchsteller der Gemeinde zu vergütenden Erhebung herabgesetzt
werden.

Hauseigentümer , die sich durch eine Anordnung des Feuerwehr¬
kommandos über die Zahl der Kehrungen beschwert erachten , können
um die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes ansuchen.

3 . Die Reinigung der Kehrobjekte muß so vorgenommen werden,
daß die gewöhnliche Benützung der Feuerstätten nicht behindert wird
und die Bewohner der Häuser nicht belästigt werden.

Ohne Zustimmung des Hauseigentümers und der Mieter darf
nicht vor 6 Uhr früh und nicht nach 5 Uhr nachmittags gekehrt
werden , außer in Gewerbebetrieben , in denen die Kehrung zwischen
6 Uhr früh und 5 Uhr nachmittags wegen der besonderen Betriebs¬
verhältnisse unmöglich ist.

Die Rauchfänge und Rauchleitungen sind bei jeder Kehrung auf
ihre ganze Länge zu reinigen . Hiebei muß jede Verstopfung der Rauch¬
züge und Feuerstätten vermieden nnd darf ihre Brauchbarkeit nicht
vermindert werden.

4 . Enge Rauchfänge oder Rauchrohre , die selbst durch eine sorg¬
fältige , fachgemäße Arbeit nicht mehr entsprechend gereinigt werden
können , dürfen ausgebrannt werden . Doch muß einen Tag vorher die
Anzeige beim städtischen Feuerwehrkommando erstattet werden.

Das Ausbrennen darf nur bei Tag und unter Ueberwachung des
Rauchfangkehrermeisters (oder seines Stellvertreters ) vorgenommen
werden . Es ist dabei Sorge zu tragen , daß der Rauchfang während
des Brandes ständig überwacht wird , die nächstgelegenen Dachöffnungen
verschlossen sind, bei den Rauchfangputztürchen und auf dem Dach¬
boden eine ensprechende Wassermenge bereitgehalten wird und die aus¬
geworfenen Funken beobachtet werden . Bei heftigem Winde , Hitze oder
strengem Froste ist das Ausbrennen unzulässig.

5 . Schliefbare Rauchfänge dürfen nicht ausgebrannt werden . Ist
eine entsprechende Reinigung durch Abkratzen des Peches nicht mehr
zu bewerkstelligen, so ist der Rauchfang in seiner ganzen Höhe an der
Innenseite mit einem Lehmanstrich zu versehen (patschokieren ) .

6 / Die im zweiten Absätze des ersten Punktes angeführten Kehr¬
objekte, die angeblich nicht benützt werden oder deren Kehrung über
Anordnung des städtischen Feuerwehrkommandos unterbleiben kann,
sind gelegentlich der ersten Kehrung jedes Jahres , beziehungsweise
wenn im ggnzek Gebäude keine Kehrung stattzufinden hat , im Jänner,
Rauchfänge auch vor der Wiederbentttzung durch einen berechtigten
Rauchfangkehrer zu untersuchen.

Soll für einen Herd , einen Ofen oder sonstige Feuerstätten eine
neue Einmündung in einen Rauchfang hergestellt werden , so muß
dieser vorher ans seine Eignung durch einen berechtigten Rauchfang¬
kehrer untersucht werden.



II . Pflichten der Hauseigentümer (Hausverwalter ),
Mieter und Hausbesorger.

7 . Die im folgenden dem Hauseigentümer auferlegten Pflichten
(ausgenommen die Pflicht zur Tragung der Kosten ) gehen bei Be¬
stellung eines Hausverwalters (Administrators ) auf diesen über . Die
Pflichten des Hausbesorgers gehen auf den Hauseigentümer (Verwalter)
über , wenn und soweit sich dieser die Erfüllung Vorbehalt oder wenn
kein Hausbesorger bestellt ist.

8 . Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet , das regelmäßige Kehren
der im 2 . Ab )atze des Punktes l erwähnten Kehrobjekte und die im
1. Absätze des Punktes 6 erwähnte Untersuchung auf seine Kosten
besorgen zu lassen und hicfür einen berechtigten Rauchfangkehrer zu
bestellen.

Von der Verpflichtung , die Kehrung auf seine Kosten vornehmen
zu lassen , ist er bezüglich einzelner Kehrobjekte (insbesondere Herde)
nur befreit , wenn diese nicht benützt werden und der Rauchsangkchrer-
meistcr davon in Kenntnis gesetzt wurde , bereits vom folgenden Kehr¬
tage an aber nur , wenn der Rauchfangkehrermeister mindestens drei
Tage vor dein Kehrtage davon verständigt wurde.

9 . Für die Reinigung der im 3 . Absätze des Punktes 1 erwähnten
Kehrobjekte haben die Wohnungs (Geschäfts )inhaber selbst zu sorgen.

10 . Der Hauseigentümer hat mit dem Rauchfangkehrer die Zeit¬
punkte der regelmäßigen Kehrungen nach Kalendertagen zu verein¬
baren , sie für ein Jahr durch Anschlag im Hause an gut belichteter
Stelle und am Tage vor jeder Kehrung bei den Parteien verlaut¬
baren und die Kehrarbeiten zu den festgesetzten Zeitpunkten ungehindert
vornehmen zu lassen.

11 . Jede Mietpartei ist verpflichtet , ihrerseits alles vorzukehrcn,
damit die Kehrung an den verlautbartcn Tagen ungehindert vorge¬
nommen werden kann . Das Unterbleiben der Einzelverständigung ent¬
hebt sie nicht von dieser Verpflichtung . Sie ist aber davon befreit,
wenn sie den Herd (die Feuerstätte ) nicht benützt und dies dem Haus¬
besorger anzeigt , bereits vom folgenden Kehrtage aber nur , wenn sie
die Anzeige wenigstens acht Tage vor dem Kehrtage erstattet hat.
Doch muß sie auch bei Nichtbenützung gelegentlich der ersten Kehrung
jedes Jahres die Untersuchung des Herdes (der Feuerstätte ) durch den
Rauchfangkehrer zulassen und vor der Wiederbenützung beim Haus¬
besorger die Anzeige erstatten.

12 . Hauseigentümer oder Mietparteien , die das Unterbleiben
der Reinigung eines Kehrobjektes am vereinbarten Kehrtage verur¬
sachen, haben unverzüglich die nachträgliche Kehrung auf ihre Kosten
zu veranlassen , ohne deswegen von der Zahlungspflicht für die regel¬
mäßige Kehrung enthoben zu werden , zu der sich der Rauchfangkehrer
Ungesunden hat.

13 . Die Entfernung der vom Rauchfangkehrer den Kehrobjekten
beim Kehren entnommenen Ablagerungen vom Dachboden und aus
dem Keller ist vom Hauseigentümer auf seine Kosten , aus den Wohn-
und Geschäftsräumen von den Mietern zu veranlassen.

14 . Der Hausbesorger hat die Verlautbarung der Kehrtage durch
Anschlag an gut belichteter Stelle und bei den Mietparteien zu besorgen.
Er muß am Kehrtage im Hause anwesend sein . Nach Beendigung der
Kehrarbeiten hat er ohne Verzug ihre Vornahme im Kehrbuche durch
seine Unterschrift zu bestätigen , das ungerechtfertigte Unterbleiben des
Kehrens einzelner Objekte aber durch Angabe der bezüglichen Wohnungs¬
nummern ebenso wie Klagen der Mietparteien über die Vornahme
der Kehrung im Kehrbnche anzumerkcn , wenn dies nicht schon der
Rauchfangkehrer getan hat , und beim städtischen Feucrwehrkommando
die Anzeige zu erstatten . Im Kehrbuche hat er auch die Anzeigen der
Mietparteien von der Nichtbenützung und Wiederbenützung einzelner
Feuerstätten einzutragen . Die Wiederbenützung hat er auch beim Ein¬
ziehen eines neuen Mieters in eine Wohnung mit nicht benützt ge¬
meldeter Feuerstätte (Herd ) einzutragen , wenn ihm der neue Mieter
nicht ebenfalls die Nichtbenützung anzeigt . Die ihm vom Rauchfang¬
kehrer mitgeteilten oder im Kehrbuche eingetragenen Mängel an
Kehrobjekten hat er, soweit er sie nicht sofort selbst beheben kann,
dem Hauseigentümer bekanntzugeben . Desgleichen hat er die Vornahme
der Uebcrprüfung durch den Rauchfangkehrermeister im Kchrbuche zu
bestätigen . Er hat für die unverzügliche Wegschaffung und gefahrlose

Verwahrung der beim Kehren entnommenen Ablagerungen und für
den sorgfältigen Verschluß der Rauchfangputztürchen zu sorgen.

In einer Hausliste hat er die Art und Zahl der (benützten und
nicht benützten ) Kehrobjekte , den Namen und die Wohnung des Rauch¬
fangkehrermeisters und die Anzeigen der Mietparteien von der Nicht-
und Wiederbenützung der Kehrobjekte vorzumerken.

HI . Pflichten der Rauchfangkehrer.
15 . Der Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet , die übernommenen

Reinigungsarbeiten nach den Bestimmungen der Gesetze und insbe¬
sondere dieser Kehrordnung auszuführen , beziehungsweise aussühren
zu lassen . Nimmt er die Arbeiten selbst vor , so obliegen ihm auch die
Pflichten des Gehilfen . Er muß die in einem Hause übernommenen
Kehrarbciten so lange weiterführen , bis ein anderer Meister sie über¬
nommen hat oder vom städtischen Feuerwehrkommando zugewiesen ist.

16 . Er hat die Vergütung für die Kehrarbeiten an den im
Absätze 2 des Punktes 1 erwähnten Kehrobjekten unter Beobachtung
des behördlichen Höchstpreistarifes selbst mit dem Hauseigentümer zu
vereinbaren und entgegenzunehmcn und darf sie nicht durch die
Gehilfen einheben lassen.

17 . Er darf nur Gehilfen aufnehmen und verwenden , die nüchtern,
verläßlich und gut beleumundet sind und die erforderliche Geschicklich¬
keit besitzen.

Lehrlinge dürfen nur unter seiner oder eines Gehilfen Aufsicht
und Anleitung an Kehrobjckten arbeiten.

18 . Er hat dafür zu sorgen , daß die notwendigen Werkzeuge
stets im guten Zustande erhalten und nur solche verwendet werden,
die eine gründliche Abfegung der Ablagerungen sichern.

19 . Er hat mindestens in jedem Halbjahre einmal in jedem
Gebäude die vorschriftsmäßige Beschaffenheit der Rauchfänge und
Feuerstätten zu überprüfen und auf feuergefährliche Verhältnisse sein
Augenmerk zu lenken. Vorgefundene Uebelstände hat er sofort dem
Hauseigentümer oder der Mietpartei zur Abstellung bekanntzugeben , in
dringenden Fällen aber oder wen» trotz seiner Vorstellung ein feuer¬
gefährlicher Zustand nicht behoben wird , die Anzeige an daS städtische
Feuerwehrkommando zu erstatten.

Er hat die Arbeit der Gehilfen ständig zu überwachen und
Pflichtversäumnisse derselben dem Feuerwehrkommando anzuzeigen.

Die Vornahme dieser Uebcrprüfung hat er im Kehrbuche unter
Angabe des Tages einzutragen , die Eintragung zu unterfertigen und
die Bestätigung des Hauseigentümers oder Hausbesorgers einzuholen.

20 . Er hat für jedes Haus ein Kehrbuch nach dem vom Ma¬
gistrate vorgeschriebenen Muster zu führen . In dieses sind folgende
Angaben von ihm aufzunehmen und bei Aenderung richtigzustellen:

a) Bezeichnung des Hauses,
b) Name des Hauseigentümers (Verwalters ),
e) Name des Gehilfen , dem das Haus zur Kehrung zugewiesen ist,
ä) Art und Zahl der Kehrobjektc,
s) Kehrtage,
s) Tage der von ihm vorgenommenen Uebcrprüfung der Kehr¬

arbeiten und des Hauses auf feuergefährliche Verhältnisse.
Weiter hat es zu enthalten : Angaben über die Vornahme der

Kehrungen , die Art und Zahl der gekehrten Objekte , das allfällige
Unterbleiben der Kehrung einzelner Objekte und den Grund , ferner
vom Meister oder Gehilfen wahrgenommene feuergefährliche Verhält¬
nisse und Mängel an Kehrobjekten , die getroffene Abhilfe oder den
Tag der Anzeige an das städtische Feuerwehrkommando , das Aus¬
brennen eines Rauchfangs und allfällige Rauchfangfeuer.

Das Kehrbuch hat der Meister wenigstens ein Jahr nach der
letzten Eintragung aufzubewahren . Behördlichen Organen hat er es
über Verlangen vorzuweisen oder auszufolgen . Dem städtischen Feuer¬
wehrkommando hat er binnen acht Tagen nach Uebernahme des
Hauses zur Kehrung eine Abschrift der unter s ) und e) bis e)
erwähnten Angaben (Arbeitsliste ) einzusenden und ihm jede Aenderung,
insbesondere den Tag der Einstellung der Kehrarbeiten wegen Ver¬
tragsauflösung binnen acht Tagen mitzutcilen.

21 . Er hat zu veranlassen , daß das Kehrbuch zu jeder Kehrung
mitgebracht wird . Nach ihrer Vornahme hat er sich sofort zu über¬
zeugen , ob die vorgeschriebenen Eintragungen gemacht wurden und
insbesondere die Bestätigung des Hausbesorgers beigesetzt ist. Fehlt
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diese Bestätigung oder enthält das Kehrbuch Anmerkungen wegen des
Unterbleibens der Kehrung einzelner Objekte , so hat er sofort Er¬
hebungen darüber vorzunehmen und bei ungerechtfertigtem Unterbleiben
der Kehrung oder unbegründeter Verweigerung der Bestätigung die
Anzeige an das städtische Feuerwehrkommando zu erstatten.

22 . Er hat die Untersuchung und Reinigung von Kehrobjekten
über Aufforderung des Bezirksamtes oder des städtischen Feuerwehr¬
kommandos gegen die im Tarife vorgesehenen Marimalpreise zu
veranlassen.

23 . Beim Ausbrennen eines Rauchfangs muß außer dem Gehilfen
der Meister oder sein Stellvertreter anwesend sein und die Unter¬
suchung des Nauchfangs vor und nach dieser Arbeit selbst vornehmen.
Hiebei hat er auch angemessene Zeit - nach dem Verlöschen des Brandes
die Zwischendecken und den Dachboden zu untersuchen . Er hat für
die Dauer des Ausbrennens am Haustor eine wenigstens 30 cm
lange und 20 cm hohe rote Tafel mit der Aufschrift „ Nauchfang-
ausbrennen " in weißen Buchstaben anbringen zu lassen und dafür zu
sorgen , daß beim Ausbrennen alle Sicherheitsvorkehrungen gegen
Brandgefahr auch für die Umgebung getroffen werden.

Im Kehrbuche hat er den Tag des Ausbrennens und den Rauch¬
fang mit entsprechender Bezeichnung anzuführen.

24 . Er hat jedem Gehilfen die Häuser zuzuweisen und ihm die
Kehrtage mitzuteilen und die Kehrobjekte zu bezeichnen, die zu reinigen
oder zu untersuchen sind.

25 . Der Gehilfe hat die ihm zugcwiesenen Kehrobjekte gewissen¬
haft und sorgfältig an den festgesetzten Kehrtagen zu reinigen und sich
hiebei an die gesetzlichen Vorschriften , insbesondere an die Bestim¬
mungen dieser Kehrordnung zu halten.

Außer den ihm vom Meister angegebenen Kehrobjekten hat er
auch die Objekte (insbesondere Herde ) zu kehren, die als nicht benützt
angezeigt sind und die der Hausbesitzer als wiederbenützt bezeichnet
oder die er selbst wicderbenützt findet.

Er hat dafür zu sorgen , daß der Ruß und sonstige Ablagerungen
beim Kehren und Hinunterlassen der Kugel nicht in die Wohn - und
Geschäftsräume getrieben werden . Wenn er wahrnimmt , daß die
Kehrobjekte nicht geschlossen sind oder nicht dicht genug schließen, bat
er den Hausbesorger , beziehungsweise die Wohnpartei darauf auf¬
merksam zu machen.

Bei der Herausnahme der Ablagerungen aus den Kehrobjekten
hat er mit besonderer Vorsicht vorzugehen , damit die Verstaubung und
Verrußung der Räume hintangehalten wird . Nach der Reinigung
hat er die Oeffnungcn des Kehrobjektes sorgfältig zu schließen und
bezüglich der Rauchfänge den Hausbesorger , bezüglich der Feuerstätten
die Mietpartei von wahrgenommenen Mängeln , die eine Feuersgefahr
oder Rauchbclästigung verursachen könnten , in Kenntnis zu setzen.

Im Kehrbuche hat er den Tag der Kehrung , die Art und Anzahl
der gekehrten Objekte und das allfällige Unterbleiben der Kehrung
einzelner Kchrobjekte unter Anführung des (vermutlichen ) Grundes
und der Vorgefundenen Mängel , die eine Feuersgefahr oder Rauch¬
belästigung Hervorrufen könnten , einzutragen und die Eintragungen zu
unterfertigen . Sodann hat er das Buch dem Hausbesorger zur Ein¬
tragung und Bestätigung zu übergeben und es hierauf unverzüglich
dem Rauchfangkehrermeister wieder zurückzustellen.

Der Gehilfe darf für die auf Kosten des Hauseigentümers aus¬
zuführenden Arbeiten weder von diesem, noch von den Mietern eine
Vergütung verlangen , beziehungsweise annehmen , sei es in welcher
Form immer (als Besichtigungsgebühr , Trinkgeld , Neujahrsgeld,
Nebenkosten ).

sV. Besondere Feuerungsanlagen.
26 Dampfkesselrauchfänge und Fabriksschornsteine , die zugehörigen

Rauchkanäle (Füchse) bis zum Rauchschieber sowie Rauchfänge für
Gasbeleuchtungs - und Gasbeheizungsanlagen sind vierteljährlich einmal
der Reinigung durch einen berechtigten Rauchfangkehrer zu unterziehen,
dem auch die Herausnahme der Ablagerungen (Ruß , Pech . Zlfche
u . dgl .) aus diesen Kehrobjekten obliegt.

Bezüglich der Erhöhung oder Verringerung der Zahl der
Kehrungen finden die Absätze 3 bis 5 des Punktes 2 sinngemäße
Anwendung.

Die Reinigung der Dampfkefselfeuerzüge haben die Betriebs¬
inhaber lKesselbesitzer), wenn sie nicht unter Aufsicht geprüfter Dampf-
kesfelsachverständiger des Betriebes (Maschinenmeister oder Wärter,
Kesselwärter u . dgl .) vorgenommen wird , durch berechtigte Rauchfang¬
kehrer besorgen zu lassen.

V. Zwangsmaßnahmen , Bekördeu.
27 . Die Nichterfüllung der den Hauseigentümern (Verwaltern ) ,

Mietern , Hausbesorgern , Rauchfangkehrermeistern und Rauchfangkehrer¬
gehilfen in dieser Kchrordnung auferlegten Pflichten wird nach der
Feuerpolizeiordnung für Wien geahndet , wenn nicht das Strafgesetz
zur Anwendung gelangt.

28 . Bestellt ein Hauseigentümer keinen berechtigten Rauchfang¬
kehrer oder läßt er diesen die Kehrarbeiten nicht vornehmen , so kann
vom städtischen Feuerwehrkommando bei Gefahr im Verzüge durch
den Jnspektionsrauchfangkehrer sofort , sonst nach einmaliger fruchtloser
Aufforderung und Ablauf der gestellten Frist vom Bezirksamte die
Kehrung von Rauchfängen und Feuerstätten auf Kosten des Haus¬
eigentümers angeordnet werden , in welchem Falle die Maximalpreise
mit einem entsprechenden Regiezuschlage zu vergüten sind.

29 . Die Einhaltung der Kehrordnung wird vom städtischen
Feuerwehrkommando überwacht , bei dem auch die Anzeigen wegen
feuergefährlicher Zustände , feuergefährlicher Mängel an Kehrobjekten
und Nichtbeobachtung der Bestimmungen der Kehrordnung zu
erstatten sind.

Diese Anzeigen können entweder in der Feuerwehrzentrale , 1 . Bezirk,
Am Hof 9, oder bei den Feuerwachen der Berufsfeuerwehr in den
Bezirken eingebracht werden.

Die Fällung von Entscheidungen und Straferkenntnissen auf
Grund dieser Kchrordnung steht den magistratischen Bezirksämtern zu

30 . Die Bestimmungen dieser Kehrordnung treten mit der
Kundmachung in Wirksamkeit . Gleichzeitig wird die Kehrordnung,
Mag .-Abt . IV , Zahl . 1303/19 , außer Kraft gesetzt.

Punkt 2 tritt vom 1 . Jänner 1922 an in Kraft.

Reumann , Bürgermeister.

Marktordnung für den Wiener Kontumazmarkt.
Beschluß des Gemeinderater vom 20 . Jänner 1922.

ZI . Verhältnis der Gemeinde zum Markte.
Die Gemeinde handhabt auf dem Kontumazmarkie , der die Verkaufs-

Hallen und Sammelslallungen sowie die Verladerampe der Kontumazanlage
umfaßt , gemäß den bestehenden Gesetzen die Sanitätr -, Veterinär , und Markt-
Polizei , überwacht insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen der Markt¬
ordnung und bezieht alS Eigentümerin der Kontumazanlagc die festgesetzten
Marktgedührcn.

§2 . Bestimmung des Marktes.
Der Kontumazmarkt dient hauptsächlich zur Vermarktung von zur

Schlachtung bestimmtem Großhornvieh , Kälbern , Schafen und Lämmern,
Ziegen , Schweinen und Spanferkeln , die ansteckungSverdächtig sind oder auf
Grund besonderer Bewilligungen mit der Bestimmung für die Vermarktung
auf dem Wiener Kontumazmarkie eingeführt werden.

Im Bedarfsfälle , insbesondere wenn der Wiener Zentralviehmarkt in
St . Marx mit Vieh so stark beschickt ist, daß die Unterbringung oder Ver-
marktung de- Viehes dortseibst auf Schwierigkeiten stößt , kann  der
Kontumazmarkt , soferne hiegegen keine veterinärpolizeilichen Bedenken bestehen,
auch zur Einstallung oder Vermarktung anderen , zum freien Verkehre zuge-
lassenen Viehes herangezogen werden . In diesem Falle haben auf die Ein¬
stallung oder Vermarktung nicht die Bestimmungen dieser Marktordnung,
sondern jener für den Zeniralmehmarkt St . Marx Anwendung zu finden.

Der Verkauf der auf den Kontumazwarkt gebrachten Tiere findet in.
den Verkauf - Hallen statt , die zugleich zur Einstabung noch nicht verkaufter
Tiere dienen . In Au - nabm - sällen können mit Genehmigung der AnstaltS-
leitung auch die zur Linstallung bereit - verkaufter Tier « bestimmten Gammel¬
stallungen zum Verkaufe herangezogen werden.

Äußer Markt gekaufte , au - veterinärpolizeilichen Gründen in die
Kontumazanlage verwiesene Tiere dürfen nur in den Sammelstallungen ein¬
gestellt werden.

Die eingebrachten Tiere find in den Schlachtstätten der Kontumazanlage
zu schlachten ; mit Zustimmung der Vetcrinärvehördcn können solche Tiere in
Au - nahmSfällen auch in anderen Schlachthöfen in Wien oder außerhalb Wiens
geschlachtet werden.

Z 3 . Beibringung von Viehpässen.
Für die auf den Kontumazmarkt gelangenden Tiere find die gesetzlich

vorgeschriebenen Begleitpapiere (Viehpäsfe usw .) beizubringen.
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§4 Handhabung der GanitätS - und Bekekinärpolizei.
Die tierärztliche Untersuchung der im § 8 bezeichnten Tiere sowie die

Handhabung der sonitäts - und veterinärpolizeilichen Borschristen überhaupt
obliegt den hiezu bestellten Tierärzten.

Seuchenlranke Tiere und seuchenverdächtige (Z l allgemeines Tier-
seuchengesetz) werden auf Kosten der Viebbesitzer durch die von amtSwegcn
hiezu bestimmten Personen in den Seuchenhof gebracht ; verendete Tiere
werden dem Wasenmeister übergeben.

Die Marktparteien haben jede zur Durchführung der tierärztlichen Auf¬
gaben lUnteisuchung usw .) notwendige manuelle Beihilfe durch ihr Personal
zu leisten und jede zu diesem Zwecke dienende Auskunft zu erteilen.

§5 . Ausladung auf dem Bahnhöfe des Kontumaz¬
marktes ; Einstallung.

Die mit der Bahn in die Kontumazanlage gebrachten Tiere dürfen
behufs leichterer Vornahme der veterinärpolizeilichen Untersuchung nur nach
den vom Amtstierarzte im Einvernehmen mit der Babnverwaltung getroffenen
Anordnungen auSgeladen werden . Alle Tiere sind unmittelbar nach
ihrem Einlangen nach Maßgabe der von der Markrbehörde zu erlaffenden
Anordnungen zu märken und überdies mit einem besonderen Zeichen
(Kontumazzeichen ) zu versehen . Nach der amtstierärztlichen Untersuchung find
die Tiere gemäß den Weisungen des Amtstierarztes unverzüglich in die Ver-
kausshallen einzustellen . Die angewiesenen Ausstellungsplätze dürfen ohne
Zustimmung des Amtslierarztes nicht gewechselt werden.

Z 6 . Bringung und Entfernung der Tiere.
Die Tiere dürfen zu und von den Verladerampen , in und auS den

Verkaufshallen und Sammelstallungen sowie den Wagräumen nur » ach den
Weisungen der AnstaltSleitung eingebracht und entfernt werden . Sie find an
Ketten oder Stricken zu führen . AuS der Marktanlage dürfen die Tiere nur
mit Bewilligung der Anstaltsleitung entfernt werden.

8 7 . Anmeldung der Tiere.
Die zur Vermarktung einlangenden Tiere sind spätestens bi- 6 Uhr

abends des jedem Markttage vorangehenden Tages im Amlsraume der An¬
stallsleitung schriftlich anzumelden ; später , jedoch noch vor Marktbeginn statt-
finbende Anmeldungen sind von der AnstaltSleitung ebenfalls anzunehmen,
jedoch ist für diese Tiere die doppelte Maiktgebühr zu entrichten , eS wäre
denn , daß für den freien Verkehr auf dem Zentralviehmarkte bestimmte Tiere
über amtliche Verfügung aus veterinärpolizeilichen Gründen von diesem
Markte auf den Kontumazmarkt verwiesen werden und dortselbst erst nach
6 Uhr abends angcmcldet werden können . Außerdem hat der Verläufer oder
dessen Bevollmächtigter unmittelbar nach der Ankunft und vor dem Eintriebe
in die Verkaufshallcn , die Stückzahl , Herkunft und Gattung sowie den Namen
des Eigentümers der Tiere der Anstaltsleitung anzuzeigen.

Ebenso sind nach Marktschluß vom Verkäufer die unverkauft gebliebenen
Tiere anzuzeigen.

8 8 . Vermarktung.
Alle für einen Markttag angemeldeten und auf dem Kontumazmarktc

cingelangten Tier - müssen , sofern sür diese nicht kürzere Schlachtungsfristen
vorgeschrieben sind , am nächsten Markttage vermarktet werden.

Tiere , die während des MarktverkchreS auf dem Kontumazmarktc ein¬
langen , ohne für diesen Markttag angemeldet zu sein (8 7) . sind zum Ver¬
kaufe an diesem Tage nicht mehr zuzulaffen , es wäre denn , daß die Anstalts¬
leitung aus veterinärpolizeilichen Rücksichten die sofortige Vermarktung auch
dieser Tiere anordnet.

8 9 . Bekanntgabe des Auftriebes.
Unmittelbar vor Beginn des Marktverkehrcs wird sowohl die Zahl der

angemeldeten , als auch jene ker wirklich in den Verkaufshallen aufgetriebenen
Tiere unter Bekanntgabe der Herkunft und der Gattung mittels Anschlages
auf dem Markte kundgemacht ; in dieser Kundmachung ist überdies die Zahl
der auf dem Wiener Zentralvichmarkte in dieser Woche bis zum Markttage
aufgetriebenen Tiere aufzunehmen.

8 10 . Frist zur Entfernung der Tiere vom Markte.
Die verkauften Rinder , Schafe , Schweine und Ziegen müssen bis spätestens

10 Uhr des jedem Markttage folgenden Tages aus den Verkaufshallen entfernt
werden.

Sie sind , soferne sie in anderen Schlachthäusern Wiens oder außerhalb
Wiens geschlachtet werden sollen , bis zu diesem Zeitpunkte aus der Kontumaz¬
anlage abzuführen . Tiere , die in der Kontumazschlachtanlage geschlachtet werden,
müssen nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden Platzes alsbald nach dem
Verkaufe entweder in die Sammelstallungen oder in die Kontumazschlacht¬
anlage selbst gebracht weiden.

Sie sind jedenfalls bis spätestens zum Abende des jedem Markttage
folgenden Tages zu schlachten , soferne aus veterinärpolizeilichen Rücksichten für
sie nicht kürzere Schlachtungsfristen vorgeschrieben weiden.

Die Anstaltsleitung kann gestalten , daß die an einem Markttage untrer-
kauft gebliebenen Tiere nochmals am nächsten Markttage abgesondert zum Ver¬
kaufe aufg stellt werden ; doch sind diese Tiere jedenfalls noch im Lause des
zweiten Markttages im Schlachtbofr der Kontumazanlage zu schlachten.

Fühlt sich eine Partei durch eine abschlägige Entscheidung der Anstalts¬
leitung benachteiligt , so kann sie im kurzen Wege die Entscheidung der Markt-
behörde anrufen.

Kälber , Lämmer und Spanferkel müssen spätestens eine Stunde nach
Marktschluß zur Schlachtung abgeführt werden.

Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Fristen wird die Schlachtung
im Schlachthofe der Kontumazanlage von amtswegen auf Kosten der Partei
durchgrführt.

8H . Anzeigepflicht bei Erkrankungsfällen von Tieren.
Wenn ein eingcbrachtes Tier verendet , erkrankt oder den Verdacht einer

Erkrankung erweckt, ist unverzüglich der Anstaltsleitung die Anzeige zu erstatten.
Bis zum Eintreffen einer behördlichen Weisung ist all -S zu unterlassen , was
die amtlichen Erhebungen erschweren oder die Verbreitung einer Seuche zur
Folge haben könnte.

Notschlachtungen dürfen in der Regel nur mit Bewilligung des Amts-
tierärztes und nach dessen Weisungen durchgeführt werden . Bei Gefahr im
Verzüge kann jedoch die Notschlachtung auch ohne eine solche Bewilligung vor¬
genommen werden , wovon der Amtstierarzt sofort zu verständigen ist.

8 12 . Stallordnung , Fütterung und Pflege der Tiere.
Für die Einstallung , Fütterung , Tränkung und Pflege der Tiere sind

die jeweils von der Marktbehörde erlassenen Vorschriften maßgebend ; doch
dürfen die zum Verkaufe aufgetriebenen Tiere während des Marktvcrkehres
keinesfalls gefüttert oder getränkt werden.

Die Einhaltung der Stallordnung , die Fütterung , Tränkung und Pflege
der zum Verkaufe bestimmten Tiere werden von der Anstaltsleitung überwacht.
Futter und Streumittel werden ausschließlich durch die Gemeinde beigestellt,
wofür die jeweils amtlich festgesetzten Preise zu entrichten sind ; der anfallende
Dünger wird Eigentum der Gemeinde.

8 13 . H aftpflicht.
Die Gemeinde übernimmt für die eingebrachten Tiere und Gegenstände

keinerlei Haftung . Gegen Brandschaden werden die Tiere nach dem Gebühren-
tarise sür den Kontumazmarkt »« sichert.

Die Parteien haften für die von ihnen , ihren Bediensteten oder ihren
Tieren verursachten Schäden.

8 14 . Hintanhaltung von Tierquälereien ; Zu - und
Abfuhr von Jung - und Gtechvieh.

Jede Mißhandlung der Tiere ist verboten.
Lebende Kälber , Lämmer und Ziegen dürfen in der Regel nur im unge-

fesselten Zustande zu - und abgeführt werden . Doch können diese Tiere , wenn
sie zur Schlachtung in der Kontumazschiaibtanlage oder im Schlachthofe
St . Marx bestimmt sind , auch gefesselt abgeführt werden.

Die Kälber und Lämmer können in den Markl (Verkaufs )stallungen
im gefesselten oder ungefesselten Zustande untergebracht werden . Im elfteren
Falle sind sie auf eine genügende , aus reinem Stroh bereitete Unterlage zu
betten und durch geordnete Reihung vor Verletzungen zu schützen. Zur
Fesselung dürfen nur 4 om breite , weiche Bänder verwendet werden.

Schweine dürfen zu dem Markts und von ihm nicht getrieben werden,
sondern sind im ungefesselten Zustande und auf geeigneten Wagen zu - und
abzuführen.

Insofern « Schafe und Ziegen zu dem Markte und von ihm geführt
werden , hat dies im ungefesselten Zustande und auf geeigneten Wagen zu
geschehen.

Marschunsähige Tiere sind nach den Anordnungen des AmtstierarzteS
zu behandeln.

8 15. Dienstleistungen.
Die zu Dienstleistungen erforderlichen Personen (Treiber , Träger,

Wärter usw .) werden von der Anstaltsleitung bestellt Sie unterstehen der
Aufsicht der Anstaltsleitung und sind durch fortlaufende Nummern , die sie auf
eine jedermann sichtbare Weise zu tragen haben , zu bezeichnen . Für die In¬
anspruchnahme dieser Personen find die von der Marktbehörde f .stzusetzenden
Gebühren zu entrichten.

Käufern sowie Verkäufern ist zu Dienstleistungen auf dem Markte die
Verwendung eigenen Dienstpersonaler gestattet . Auch dieses Personal unterliegt
aus dem Markte der Aufsicht der Anstaltsleitung und hat sich deren An¬
ordnungen unbedingt zu fügen.

Die ständig im Dienste der Verkäufer stehenden Bediensteten (Schaffer,
Treiber usw .) haben gleichfalls Abzeichen ihrer Dienstgeber zu tragen.

Die Verkäufer haben der Anstaltsleitung im Monate Jänner jedes
Jahres ein Verzeichnis der von ihnen ständig beschäftigten Dienstpersonen
unter Bezeichnung ihrer Diensteigenschaft und Angabe des Dienstzeichens zu
übergeben und Veränderungen im Stande dieser Dienstpersonen unverweilt
anzuzeigen.

8 16 . Eintritt in die Berkaufshallen und Sammel¬
stallungen.

Der Eintritt in die Verkaufshallen ist gestattet:
Amtspersonen , Personen , die Tiere zu Markte gebracht haben oder in

Berkaufshallen beschäftigt sind , ferner Käufern , diesen aber nur an Markttagen
und während der Marktzeit.

Käufer dürfen die Berkaufshallen nicht vor Beginn des Marktverkehres
betreten.

Personen , die Tiere zu Markte gebracht haben oder in den Berkaufshallen
beschäftigt sind , dürfen diese außerhalb der Marktzeit nur soweit ihre An-
Wesenheit zur Wartung und Pflege der Tiere notwendig ist, jedenfalls aber
nur in der Zeit von b Uhr morgens bis 8 Uhr abends betreten . Außerhalb
dieser Zeit ist der Eintritt in diese Stallungen nur im amtlichen Aufträge
oder mit Bewilligung der Anstaltsleitung gestattet.

Der Eintritt in die Sammelstallungen ist abgesehen von den Amts-
Personen gestattet:



Personen , die Tiere gekauft und in diesen Stallungen eingestellt haben
sowie deren Bevollmächtigten (Bediensteten, ) die mit der Wartung , Pflege und
dem Abtransporte der Tiere betraut find . Die Sammelstallungen dürfen
außer im amtlichen Aufträge oder mit Bewilligung der Anstaltsleilung nur
in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends betreten werden.

Alle mit der Ein - und Ausladung , mit dem Triebe , der Wartung und
Pflege sowie dem Verkaufe der Tiere beschäftigten Personen haben auf dem
Markte leicht waschbare Ucberklcider zu tragen.

Z 17 . Markttage.
Jede Woche finden zwei Märkte , und zwar am Mittwoch und Freitag

statt . Fällt auf einen dieser Tage ein Füertag , so wird in der betreffenden
Woche nur ein Markt , und zwar am Donnerstag abgehalten.

Der Marktverkehr in der Rinderverkaufshalle dauert von 10 Uhr vor¬
mittags bis 3 Uhr nachmittags , in der Schwcineverkausshalle von 9 Uhr
vormittags bis 3 Uhr nachmittags.

Der Magistrat ist ermächtigt , im Falle der Bedarfes nach Anhörung
von Vertretern aller Marktparteicngruppen auch noch weitere Markttage srst-
zusetzen ; ebenso kann er im Bedarfsfälle die Abhaltung eines Marktes an
einem anderen Tage als dem hiesllr festgesetzten oder die Fortsetzung eines
Marktes an dem nächstfolgenden Tage gestatten.

Z 18 . G e s ch L ft S v erm i t t lu n g.
Zur Vermittlung von Verkäufen find als behördlich bestellte Organe

-die Wiener Vieh - und Fleifchmarkikasse und beeidete Marltagenten bestimmt.
LS steht jedoch dem Eigentümer frei , seine Tiere auch ohne die Ver¬

mittlung der hicfür bestimmten , behördlich bestellten Organe entweder selbst
oder durch zum Betriebe des Viehkommifsionshandels berechtigte Personen zu
verkaufen.

Die Ein - und Auszahlung der Kousschillinge für die auf dem Markte
geschloffenen Verkäufe aller Tiere , die den Gegenstand des Marktverkehres bilden,
und die Einräumung von Krediten zum Ankäufe solcher Tiere geschieht aus¬
schließlich bei der Wiener Vieh - und Fleischmarktkaffe.

Im übrigen haben für die Art der Bestellung , di - Rechte und Pflichten
der Marktagenten sowie deren Verhältnisse zur Wiener Vieh - und Fleischmarkt¬
kaffe die Bestimmungen des VI . Abschnittes (88 58 bis 75 ), für die Ein¬
richtung und den Wirkungskreis der genannten Kaffe die Bestimmungen t» s
VII . Abschnittes (§ 8 76 bis S9 ) der Marktordnung für den Wiener Zentral-
viehmarkl in St . Marx Anwendung zu finden.

8 19 . Verkaufszeit , Vorkauf , Wiederverkauf.
Abgesehen von den Fällen des 8 20 darf in den Verkaufshallen an

anderen als an Markttagen und außerhalb der Zeit de- Marktverkehres
(8 17 ), dessen Beginn und Ende durch ein Glocken - oder anderes Zeichen
anzuzeigen find , kein Verkauf abgeschloffen werden.

Insbesondere dürfen daher auch jene Tiere , welche für einen bestimmten
Markttag angemeldet worden find , sowie jene Tiere , die sich ohne der « tig-
Anmeldung in den Verkaufshallen befinden (8 8), vor dem Beginne des
Marktverkehre » nicht verkauft werden (Barkauf ) ,

Jene Tiere , die im Laufe des Marktverkehres verkauft worden sind,
dürfen , insoferne sie sich noch in den Verlaufshallen oder in den Sammel¬
stallungen befinden , nicht weiter verkauft werden (Wiederverkauf ).

Während der festgesetzten Marktzeit darf der Marltverkehr nicht unter¬
brochen werden.

8 20 . Verkauf außerhalb der Verkaufszeit.
Die Anstaltsleilung kann jedoch aus veterinärpolizeilichen Gründen

anordnen , daß auf dem Kontumazmarkte gebrachte Tiere auch an anderen
als an Markttagen oder außerhalb der Marftzeit sofort verkauft werden
müssen ; wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet , so kann — abgesehen
von den Straffolgen — die Anstaltsleitung die Ueberstellung dieser Tiere in
den Seuchenhof verfügen.

Es können auch stark ermüdete oder durch den Transport beschädigte
oder kranke Tiere , soferne es sich nicht um seuchcnkranke(-verdächtige ) handelt,
jedoch nur mit Bewilligung der Anstaltsleitung ohne Rücksicht aus Marktlage
und Marktzeit verkauft werden.

8 21 . Verkaufrar  t.
Der Verkauf von Rindern ist nur zulässig : Nach Lebendgewicht ohne

Prszentabzug , nach Stück (auf dem Fuße ) und bis auf weiteres nach Schlacht¬
gewicht unter folgenden Bedingungen:

s ) Jede Schlachtung ist in er emäßheit einer nach Einvernehmung von
Vertretern aller Marklparteie »gruppen von der Marktbehörde zu erlassenden
Schlachtungsvorschrift durchzuführen;

b) jede Schlachtung ist unter Ausficht eines marktbehördlichen oder
veterinärpolizeilichen Oiganes vorzunehmen , welches die vorschriftsmäßige
Durchführung der Schlachtung und die Feststellung ihres Ergebn .ffes zu über-
wachen und zu veranlassen hat , daß das Ergebnis in den Schlußbrief oder
die Verkaufsanzeige eingetragen und der Anstaltsleitung zur Einstellung in
das Wagprotokoll sowie der Wiener Vieh - und Fleischmarktkaffe anaezeigt
wird . Für diese Mitwirkung der Marktbehörde oder Anstaltsleitung ist eine
in der Schlachtungsvorschrift tarifmäßig festzusetzende Gebühr vom Käufer zu
entrichten.

Der gemeinschaftliche Ankauf von Rindern durch mehrere Käufer ist
zulässig,

Die Teilung , welche auch durch Los vorgenommen werden kann , hat
sofort nach abgeschlossenem Verkaufe staltzufinden.

Kälber , Schafe , Lämmer , Ziegen und Spanferkel dürfen nur nach Lebend-
gewicht, nach Stück oder Paar , Schweine nur nach Lebendgewicht «erkauft
werden.

H 22 . Einheit beim Verkaufe.
Als Einheit ist sür den beim Verkausc zu vereinbarenden Preis zugrunde-

zulegen , und zwar : . , ^ ,
Beim Verkaufe von Rindern nach Lebendgewicht (ohne Prozentabzug)

sowie beim Verlause nach Schlachtgewicht das Gewicht von I db , beim Ver¬
kaufe nach Stück daS Stück.

Beim Verkaufe von Schweinen das Gewicht von 1
Beim Verkaufe von Kälbern , Schafen , Lämmern , Ziegen und Spanferkeln

das Gewicht von l k°f, beim Verlaufe nach Stück das Stück und beim Ver¬
kaufe nach Paar das Paar.

8 23 . Abwage und Bezeichnung der verkauften Tiere.
Die verkauften Tiere find auf den amtlichen Wagen abzuwägen ; ein

Entgelt ist hiesür nicht zu entrichten . Sofort nach abgeschlossenem Verkaufe
find die gekauften Tiere vom Käufer mit einem seinen Namen deutlich aus¬
drückenden Märkzeichen in haltbarer Weise zu versehen.

Die Abwage muß beim Verkaufe nach Lebend- oder Schlachtgewicht , bei
Rindern auch beim Verkaufe nach Stück , nach abgeschlossenem Verkaufe in der
Regel in Gegenwart deS Käufers und Verkäufers oder deren Vertreter und
jedenfalls in Gegenwart eines amtlichen Aufsichtsorganes vorgenommen werden,
welches das Ergebnis der Abwaze und nachstehende Daten : Jahr , Monat und
Tag des Kaufabschlusses , die Namen der Käufer und Verkäufer , die Anzahl
der verkauften Tiere , deren Herkunft und Gattung , die Nummer der Vieh-
Partie , von welcher die Tiere stammen , und den sür die Verkaufseinheit verein¬
barten Preis in das Wagprotokoll einzutrcgen und über Wunsch den Parteien
amtliche Wagzettel zu behändigen hat.

Die angegebenen Daten find auf Grund des vom Käufer vorzuweisenden
Schlußscheines <8 18 dieser Marktordnung , beziehungsweise 88 68 und 83 der
Marktordnung für den Z -Ntralviehmarkt ) cinzutragen.

Ist eine d- lbe Stunde nach abgeschlossenem Verkaufe verflossen , so können
die verkauften Tiere bloß in Gegenwart des Verläufers abgewogen werden,
welcher jedoch gehalten ist, die Tiere nach der Abwage wieder auf ihren
früheren Verkauf - Platz zurückführen zu lasten.

In diesem Falle kann die Eintragung in das Wagprotokoll auf Grund
der vom Verkäufer vorzuweisenden Schlußscheinjuxte oder Schlußscheinkopie
vorgenommen werden (8 18 dieser Marktordnung , beziehungsweise 88 68
und 83 der Marktordnung für den Zentral » iehinarkt ).

In zweifelhaften Fällen hat die Anstaltsleitung über die vorzunehmenden
Eintragungen die erforderlichen Erhebungen zu Pflegen.

Die gemeinsame Abwage mehrerer zu dem gleichen Preise verkaufter,
jedoch zu verschiedenen Biehpartien gehöriger Tiere ist untersagt.

Den Marktparleien ist hinsichtlich der sie selbst betreffenden Verkäufe m
Gegenwart eines amtlichen AufsichtsorganeS die Einsicht in das Wagprotokoll
gestattet.

8 24 . Entrichtung der Marktgebühr.
Der Marktgebühr unterliegen alle Tiere , die zu Markte gebracht oder

für die zum Markte gehörige Einrichtungen benützt werden . Der Gebührentarif
wird auf dem Markte veröffentlicht.

Die Marktgebühr für verkaufte Tiere , die Gebühren sür die Benützung
der Markteinrichtungen - und sonstige Gebühren sind durch Abzug von den
Kausschillingen von der Wiener Vieh - und Fleischmarktkaffe einzuheben und
für unverkauft gebliebene sowie für jene außer Markt gekauften Tiere , die
lediglich Markleinrichtungen benützen , unmittelbar bei der Vieh - und Fleisch¬
markttaffe zu entrichten.

8 25 . IIsanzcn.
Die Usanzenordnung für den Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx hat

auch für den Kontumazmarkt Giltigkeit.

8 26 . Preisfestsetzung , P r e i s e r h eb u n g , Marktberichte,
Preisnotierungskommission.

Der Verkaufspreis darf auf dem Koniumazmarkte von den Parteien nur
in der Weise festgesetzt werden , daß er sür die vorgeschricbene Einheit vereinbart
wird (8 22 ) .

Jede der vorstehenden Vorschrift zuwiderlaufende Verabredung , durch die
außer dem Preise noch andere Leistungen , wie zum Beispiele ein FiühstückS-
oder Kopfgeld , Schmoltes u . dgl . mehr bedungen werden oder welche geeignet
ist, den tatsächlich anfallenden Preis zu verschleiern , ist untersagt und wird an
den Beteiligten als Uebertretung der Marktordnung geahndet.

Doch ist ausnahmsweise in den durch die Marktusanzen (8 25 ) bestimmten
Fällen die Festsetzung einer Einwage bis höchstens 5 Prozent deS Lebend¬
gewichtes gestattet.

Die Preise für die einzelnen Märkte werden von der Anstaltsleitung auf
Grund der Wagproiokolle ober , soweit eine Abwagr nicht vorgenommen wurde,
aus Grund der Verkaufsanzeige » erhoben (8 18 dieser Marktordnung , be¬
ziehungsweise 8 83 der Marktordnung für den Zentralvichmarkt ).

Die Anstaltsleitung hat allenfalls unter Mitwirkung einer Preisnotierungs-
kommisfion , die aus allen Gruppen der Marklparteien zusammenzus tzen ist, aus
Grund der erhobenen Pr ise unmittelbar nach Schluß jedes Marktes Markt¬
berichte , die die ganze Marltbewegung und die gehandelten Preise genau und
übersichtlich enthalten , und zwar gesondert sür Rinder , Kälber , Schafe , Lämmer,
Ziegen und Schweine und getrennt nach Qualitäten zu verfassen und für deren
schnelle Verlautbarung zu sorgen.

Diese Marktberichte haben nach Gattung und tunlichst nach Herkunft
geordnet , den gesamten Auftrieb , die Zahl der »erkauften Tiere , die Preise für
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dar Kilogramm Lebend -, beziehungsweise Schlachtgewicht oder der nach Stück
beziehungsweise Paar verkauften Tiere , endlich die Anzahl der zum gleichen
Preise verkauften Tiere zu enthalten.

Außerdem hat die Anstaltsleitung nach Ablauf jeder Woche einen Markt¬
bericht zu verfassen , der für die abgelaufene Woche zusammengesaßt die
gleichen Daten wie der oben erwähnte Marktbericht zu enthalten hat : sie hat
ferner Periodische Uebersichten über die ganze Markt - und Preisbewegung amu-
fertigen . " "

Di - näheren Anordnungen über di- Abfassung dieser Marktberichte , Ueber-
sichten und Ermittlungen , sowie über die Zusammensetzung der Preisnotierungs-
kommission werden von der Marklbehärde nach Einvernehmung aller Gruppen
von Markiparteien erlassen . ^

Die Preisnoti -rungskommission kann zur Ermittlung des Verhältnisses
des Lebendgewichtes zu dem Schlachtgewichte auch die Vornahme amtlicher
Probeschlachtungen veranlassen.

§27 . Schiedsgericht.
gemäß ß 21 der Marktordnung für den Zentralvichmarkt in

Sl . Marx eingesetzte Schiedsgericht ist auch zur Entscheidung in Streitigkeiten
aus den Geschäften des Koniumazmarktes berufen.

8 - 28 . Vorsorge für Ordnung.
Für di - Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Marktplatz - sowie

emcs geregelten Marktverkehres hat die Anstaltsleitung unter Mitwirkung der
Sichcrheltswache zu sorgen.

8 29 . Strafen.

Urbcrtretungen dieser Marktordnung werden , sofern - es sich nicht um
solche der besonderen Pflichten der Marktagenten handelt , ohne Rücksicht auf
etwa gleichzeitig zur Anwendung gelangende Bestimmungen des Allgemeinen
Strafgesetzes oder des Gesetzes vom 6. August 1809 , R -G .-Bl . Nr . 177 , und
der Mmifterialverordnung vom 18 . Oktober 1909 , R -G .-Bl . Nr . 178 auf
Grund des § 114 des Verfaffuugsgesetzes der Bundeshauplstadt Wien ' vom
10 November 1920 , L.-G .-Bl . für Wien Nr . I . mit Geld bis zu 2000 X oder
mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft . Uebertretungen der besonderen Pflichten
der Marktagenten werden gemäß 8 71 ff. der Marktordnung für den Zentral«
vichmarkt in St . Marx geahndet . " u > o

Personen , die die Ordnung auf dem Markte stören , Unfug treiben , den
Anordnungen der Amtspersonen nicht Folge leisten , können durch die Anstalts¬
leitung vom Markte gewiesen werden.

- In schwereren Zöllen kann von der Anstaltsleitung di- Ausschließung
^ ^ zu SO Tagen , darüber hinaus oder für immer von der
Marktbchörde verfügt werden.

Uebertragung der Negrehgeschäfte nach H SS des
Heunatgesetzes an die M .Abt . 8 ; Aendernng der

Geschäftseinteilung des Magistrates.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom 16 . De¬

zember 1921 , M .D . 2244:

. . ^ hat auf Grund des StadtsenatSbeschlusses vom
20 . Jum 1921 , Pr . Z . 8737 , ungeordnet , daß die Geltendmachung der Regreß¬
ansprüche der Gemeinde Wien gemäß § 23 des Heimatgcsetzes im Zivilrechts¬
wege aus dem Wirkungsbereiche der M .Abt . 7 in den der M .Abt . 8 über¬
tragen wird.

abgeändert ^ ^ Verfügung wird die Geschäftseinteilung in folgender Weise
Bei Aufzählung der Agenden der M .Abt . 7 haben im sechsten Absätze

die Worte „ Geltendmachung der Regreßansprüche der Gemeinde Wien gemäß
8 23 Heimatgesctz im Zivilrechtswege ' zu entfallen.

Eine besondere Erwähnung dieser Geschäfte bei den der M .Abt . 8
zuflewiesenen Angelegenheiten ist entbehrlich , da sie unter die dort angeführten
„Rückersätze von Armenunterstützungen " fallen.

Diese Aenderung der Geschäftseinteilung tritt mit 1. Jänner 1922 !
in Kraft . j

Anberaumung von Lokalangenscheinsverhandlnngen,
Intervention des Gewsrbeinspektorates

U -ber Ersuchen d-K G -werbeinspektorateS für den I . Aussichtsbezirk in
Wien wird unter Hinweis auf den Magistratsdiriktionserlaß vom 22 . No-
vember 1901 , M .D . 3373 (M .-Bog .- Bl . er 1801 , Sesix HZ ), angeordnet,
dag kommissionelle Verhandlungen über gewerbliche BctriebSanlagen , bei denen
dre Mitwirkung des Gewerbeinspeltorates a!S notwendig oder wünschenswert
erachtet wird , fletS in den Vormittagsstunden zwischen 8 bis I Uhr abzuhalten
sind da die Vertreter der Gewerbeinspeklorate außcrbalb dieser Slunden nicht
m der Lage sind , an den Kommissionen teilzunehmen , ihr Fernbleiben aber in
vielen Fällm eine Verzögerung der Erledigung mit sich bringen müßte.

-. Mit Rücksicht darauf , daß der 8 ., 9 ., 16 ., 17 ., 18 . und 19 . Wiener Ge-
memdebezirk dem Gewerbeinspektorale für den 3 . Aussichtsbezirk zugrwiesen
sind und dieses nur einen einzigen sür den Außendienst bestimmten Fuultionär
besitzt, wird weiters verfügt , daß Lokalaugeilscheinsverhandlungen vorb -zeichnettr
io * magistratischen Bezirksämtern für den 8 ., S., 16 , 17. , 18 . und
19 . Bezirk jeweils an folgenden Tagen vorzunehmen sind : Magistratisches
7s 17 . Bezirk Montag , magistratisches Bezirksamt für den
18 . Bezirk Dienstag , magistratisches Bezirksamt für den 9 . Bezirk Mittwoch,
magistratisches Bezirksamt für den 19 . Bezirk Donnerstag , magistratisches Be-

zirksamt für den 16 . Bezirk Freitag , magistratisches Bezirksamt für den
8. Bezirk Samstag . Bon der letztgenannten Einteilung stad jedoch die aus
Anlaß der besonderen Feuerbeschau gleichfalls unter Intervention des Gewerbe-
inspektorates aus Grund eines alljährlich von der Magistratsabteilung 52 jür
ein ganzes Jahr im voraus zusammengestellten Verzeichnisses vorzunehmenden
kommissionellen Erhebungen ausgenommen . /

Zulassung der schalungsvareuden Eisenbetondocke
System „ Wiebag ".

In Erledigung des Ansuchens der Wiener Baugesellschaft A .-G.
Wien , 1. Wallnerstraße 2, um Zulassung der schalnngsparenden
Eisenbetondecke System „Wiebag " wird die Anwendung dieser Bau¬
weise bei Hochbauten für das Gemeindegebiet von Wien unter fol¬
genden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Die Bestimmungen über die Herstellung von Tragwerken aus Eisen¬
beton bei Hochbauten tMinisterialve , ordnring vom 15 . Juni 1911 und vom
15 . September 19 !8> haben Anwendung zu finden.

2 Die beabsichtigte Ausführung ist in den Bauplänen auSzuweisen,
welche auch die zur Beurteilung der Konstruktion erforderlichen Detailzeich-
nungen enthalten müssen.

J -dem Baugesuche ist eine statische Berechnung der Decke beizuschließen.
8. Di - Baupläne und Berechnungen sind von einem behördlich auto¬

risierten Zivil - oder Bauingenieur , bedördlich autorisierten Zivilarchitekten »der
eine », Baumeister zu unterfertigen . Die Herstellung und Verwendung der
Tragrippen hat unter der verantwortlichen Leitung und Aufsicht eines solchen
zu erfolgen . Bei der Berechnung sind die Spannungen , welche die Tragrippe
vor dem Erhärten des Plattenbetons durch ihr Eigengewicht und das Gewicht
des unmittelbar auf der Rippe aufliegenden PlattenbetonstreisenS erleidet , zu
berücksichtigen.

4 . Die Ausführung hat entsprechend den vorgelegten Zeichnungen und
der zugehörigen Beschreibung zu erfolgen . Insbesondere ist für eine gute
Verbindung der Rippen und der Deckenplatte durch Anordnung einer ent¬
sprechenden Bügel - und Plattenbewehruug zu sorgen und auf die Lösung der
Verschraubung der RüstungSpfosten vor dem Aufbringen der Plattenschalung
zu achten . Die RüstungSpfosten find s» stark zu wählen , daß ihre Durch¬
biegung vernachlässigt werden kann oder es ist die Plattenschalung gegen die
Ripp -nmitte zu um das Maß dieser Durchbiegung zu überböhen.

5 . Auf jeder Tragrippe iü in unverwischbarer Weise an einer auch nach
dem Versetzen noch sichtbaren Fläche der Tag der Herstellung und die Stärke
der Eiseneinlage zu vermerken.

6 . Es ist vom Bauführer um die bauämtliche Ueberprüfung der Balken
von deren Versetzung anzusuchen . Dem Stadtbauamte bleibt auch die Ueber¬
prüfung der fertiggestelllen Decke Vorbehalten , wobei auch Belastungsproben
verlangt werden können . Die Kosten der Erprobung hat der Bauführer zu tragen.

7 . Es ist vom Bauführer Vorsorge zu treffen , daß die Decke bei dem
inneren Ausbau des Gebäudes nicht geschwächt oder beschädigt wird (zum
Beispiele durch Einstemmen von Löchern und Schlitzen für Rohrleitungen und
dergleichen an ungeeigneter Stelle ).

8 . Bei Wohngebäuden haben die Decken unter dem Fußbodenbelage eine
Ueberschüttung von mindestens 8 cm Höhe oder eine hinsichtlich Druck-
Verteilung und Schalldichtigkeit gleichwertige Schichte zu erhalten.

9 . Die Auflagerlänge der Balken ist so zu bemessen , daß die zulässigen
Beanspruchungen der Materialien nicht überschritten werden ; sie darf in der
Regel jedoch nicht unter 15 cm betragen.

10 . Die Abänderung oder Ergänzung der vorstehenden Bedingungen
nach Maßgabe der Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

Beschreibung.  Die Decke wird aus Eisenbetonripp -n , welche am
We . ksplatze hergestellt und in abgebundenem Zustande an Abständen von etwa
1 m »erlegt werden , und aus einer am Bau betonierten Deckenplatte her¬
gestellt. Durch besondere Vorkehrungen sollen die den bisherigen Ausführungs-
artm von Eisenbetondecken aus fertigen Tragrippen anhaftenden Nachteile , daß
sie beim Verfrachten , Aufziehen und Verlegen erleiden , nicht gewachsen sind und
daß die Tragrippen , an welchen die Plattenschalung angebracht ist, vor dem
Erhärten de« Plattenbetons mangels eines entsprechenden DruckgurteS durch
ihr Eigengewicht und durch doS Gewicht der Schalung und des frischen
Plattenbetons bedeutende Beanspruchungen erleiden , wodurch die Ausnützung
der zulässigen Spannungen beeinträchtigt wird , beseitigt werden . Zu diesem
Zwecke wird jede Tragrippe beiderseits mit Holzpfosten (RüstungSpfosten ),
welch- bis nahe an die Auflager reichen , verschraubt , (schraubenabstand
ungefähr 2 m .) Diese beiden Pfosten schützen die Tragrippe während der Ver¬
frachtung sowie beim Aufziehen und Versetzen gegen örtliche Beschädigungen
und bei umgekehrter oder flacher Lage gegen unzulässige Beanspruchungen.

Nach Versetzung der Tragrippe werden die Veischra chungen , welche die
Rüstungspfosten mit der Rippe verbinden , bis auf die beiden äußersten (den
Baikenenden zunächü gelegenen ) entfernt und letztere etwas gelüftet , so daß die
beiden Rüsttmgspsosten nun mit der Tragrippe nur mehr durch diese beiden
äußersten Schrauben in gelenkiger Verbindung stehen . Hierauf wird die
Plattenschalung in irgend einer Form an den RüstungSpfosten angebracht.
Die RüstungSpfosten , die sich jetzt allein durchbiegen können , nehmen die ganze
Last der Schalung und jene des PlattenbetonS mit Ausnahme des unmittelbar
auf der Rippe aufliegenden Betonstreifens auf und übertragen sie durch die
Schrauben auf die Tragrippe erst in nächster Nähe der Auflager , wodurch
die Tragrippe nur durch ihr Eigengewicht und den der Rippenbreite ent¬
sprechenden Plattenbetonstreifen belastet wird . Die Tragrippen können daher



7

bedeutend schwächer bemessen werden wie bei den bisher üblichen Ausführungen
Ähnlicher Decken, bei denen die Plattenschalung unmittelbar an den Rippen düngt.
Zur Erzielung einer sicheren Verbindung zwischen Rippe und Platte werden
die in den Zeichnungen barg stellten Bewehrungen angewendet . (M .Abt . 36,10876 .)

Drogistenkonzessionen.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1. Bezirk,

Z . 440:
DaS Bezirksamt hat mit Dekret vom 2. November l92l , Z . 446/1 , auf

Grund der gepflogenen Erhebungen der offenen Handelsgescllschafl Dr C.
Schulten L Komp , gemäß Z 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung die Konze sion
zum Belriebe des Verkaufes un großen von Giften und von zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Piäparaten , insofern dies nicht aus¬
schließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Slaniorte I . Bezirk , Annagaffe 3 s,
erteilt . Diese Konzession Wurde im Gewerberegifter unter Reg .-Z . 5065 eilige-
tragen . Gleichzeitig wurde die Bestellung deS Dr . Karl Schulten zum verant-
wörtlichen Geschäft - sichrer deS Unternehmens gemäß Z 55 der Gewerbeordnung
genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5. Bezirk,
Z . 1315:

Das magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk erteilt dem Kurt Neu¬
mann gemäß Z 15 der Gewerbeordnung , Punkt 14 , die anzesuchte Konzession
zum Verkaufe der zur arzneilichen Verwendung bestimmte » Stoffe und Prä¬
parate , soferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist. in,
Standorte 5 . ReinprechtSdorferstrrße 43 . Diese Konzession wurde im h. L.
Gewerberegister unter Z . 3197 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5 . Bezi . k,
Z . 815:

Hubert Knoll wird als Geschäftsführer deS nun von der Firma Josef Huß
Nächst , N . PousenS L Komp ., aus Grund der Konzesst n, Reg .-Z . 2050 , im
5 . Bezirke , Sonnenhofgaffe 1/6 betriebenen Verkaufes von Giften und arznei
lichen Steffen und Präparaten gemäß Z 56 der Gewerbeordnung genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk.
Z . 759:

DaS Bezirksamt erteilt dem was - pbarm . Walter Czuczka die Kon¬
zession zum Verkaufe von Giften und der zur arzneilichen Verwendung be.
stimmten Stoffe und Piäparate , mit Einschluß der medikamentös imp äg-
nierten Verbandstoffe , insofern die« nicht ausschließlich den Apothekern Vorbe¬
halten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern gemäß Z 15.
Punkt 14 der Gewerbeordnung im Standorte Wien , 16. Bezirk , Thalia¬
straße 102 . Diese Konzession wurde im Gewerberegifter unter Reg .-Z . 3l6l
eingetragen.

I . Durchführungsverordnung zur HII . Krarrk>n-
versicherungsnovelle.

I . Am 30 . Oktober 1921 ist daS BundeSgesetz vom 21 . Oktober 1921,
B .-G .-Bl . Nr . 581 , über die Ausdehnung der Krankenversicherung der Aibeitcr
in Kraft getreten , doch ist der Zeitpunkt , mit dem die Versicherung der in die
Versicherungspflicht neueinbezogenen Beschäftigten zu beginnen hat , im Ver-
ordnungrwege zu bestimmen.

Durch die I . Durchführungsverordnung zur VII . Krankenversicheriing ' -
novelle vom 17. Dezember 1921 , B .- G .-Bl . Nr . 703 , ist nun der Versicherung ?-
beginn für eine Anzahl der neu in die V -rsicherungspflicht Einbezogenen mit
1. Jänner 1922 festgesetzt worden . Es sind dies hauptsächlich folgende Gruppen
von unselbständig E -werbStätuen:

1. Personen , die bisher nur deshalb der Krankenverficherungspflicht nicht
unterlagen , weil die Unternehmungen , in denen sie beschäftigt sind, nicht
gewerbsmäßig betrieben werden , wie zum Beispiele die Bediensteten von Wohl-
tätigkeitSvereiile » , Spitälern , Stiftungen , Sozialversicherungsanstalten ujw.

2 . Bedienstete des Bunde - , eines Landes , eines Bezirk, - , einer Gemeinde
oder eine - öffentlichen Fonds;

3. Personen , die als HauSgehilfen bei einem Dienstgebcr beschäftigt sind,
der nicht land - oder forstwirtschaftlicher Unternehmer ist.

Der angeführte Personenkreis erfährt allerdings eine Einschränkung durch
die in § 2 der VII . Novelle vorgesehenen Ausnahmen , die insbesondere die
unter Punkt 2 erwähnt « Gruppe berühren.

An dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht , daß die §8 1, 2 und
18 der VII . Novelle durch die am 16 . Dezember 1921 vom Nationalrate
verabschiedete IL . Novelle eine Aenderung erfahren werden , welche eine Klar¬
stellung gewisser Fragen bringen wird.

Der Anspruch auf die Versicherungsleistungen steht nach Ansicht des
vnndesministerlums für soziale Verwaltung ab I . Jänner 1922 den neu m
die Versicherung - Pflicht einbezogene » Personen auch dann zu , wenn sie schon
vor diesem Zeitpunkte erkrankt sind , das DienstsArbeitssverhältniS selbst aber
an diesem Tage noch nicht gelöst war.

II . Mit 30 . Oktober 1921 haben 8 13, Z 5, § 19, Absatz 2 , und 8 '' 4,
Absatz 3, des KrankenversicherungsgesetzeS eine Aenderung erfahren » ud wursen
die 88 3 , 13, Z . 4 und 37 desselben Gesetzes aufgehoben . ES haben infolge,
dessen die diesen nunmehr geänderten , beziehungsweise aufgehobenen Vor¬
schriften entsprechenden Bestimmungen der Satzungen mit dem gleichen Tage
ihre Giltigkeit verloren . Hierauf ist bei der nächsten Aenderung der Satzungen
Rücksicht zu nehmen , damit dieselben wieder in vollkommenen Einklang mit
den gesetzlichen Vorschriften gebracht werden.

BuS dieser geänderten Rechtslage ergeben sich insbesondere folgende
Schlüffe:

1 . Di - Unternehmer von land - oder forstwirtschaftlichen Betrieben sind
nicht mehr berechtigt , ihre Arbeiter , beziehungsweise/Betri -bsbeamtkn unter
Zustimmung derselben bei einer Bezirkskrankenkaffe neu zu versichern ; dagegen
ist die Fortsetzung der naä - 8 3 des G setzes vom 50 . März 1888 , R - G -Bl.
Nr . 33 , bereits eingegangenen Versicherung zulässig ; bis zur Errichtung
eigener Landwirlschaftslrankenkaffen können derartige Unternehmer ihre Arbeiter
und Betriebsbrami -n nur mehr bei Vereinskrankenkassen neu versichern ; das-
selbe gilt von den Unternehmern der Hausindustrie . Es entfällt auch bei der¬
artigen Vereinbarungen der Unternehmer mit den Vereinskrankcnkaffen
künftighin eine Mitwirkung drr Aussichisbehörde.

2 . Ebenso sind nichtvelfiche -ungspflietnige Personen unter 35 Jahren
nicht mehr berechtigt , einer BezirkSkrankenkasse als freiwillige Mitglieder bci-
zutrete » Es gibt sohin bei dieser Kaffcnart künftighin nur noch -ine freiwillige
Fortsetzung der vor oder nach dem 30 . Okivber 1921 gelaufenen Pflicht-
veisicherung und eine freiwill g- Fortsetzung der bereits vor dem 30 . Oktober
1921 eingegangenen freiwilligen Versicherung.

Der Bundesminister : Pan er.

Exequatur.
Der Bundespräfidmt hat dem zum Konsul der R publik Estbland er-

nannten esthländischen Staotsangkhörigen Ing . Erich Andresen (wohnhaft
Wien I . Rotenturmstraß - 29 ) das Exequatur erteilt . (M .Abt . 49 , 7750 .)

Zur Verhandlung nicht geeignete Beschwerde.
Berfassungsgenchtshoferkenntnis vom 2. Juli 1921 , M .Abt

15 , 273/21.
Der Verfafsungsgerichishof hat mit Beschluß vom 2 . Juck 1921

8 . 19/21 , di - Beschwerde des Peter M gegen die Entscheidung des Magistrates
Wien , Abt . 15, vom 28 . Apiil I9sl , Z . 704/11 , betreffend Wohin,nas-
anforderung aus Giund des Beschlusses des Verfaffungsg -rlchtshof -S in der
nichtöffentlichen Sitzung vom 2. Juli 1921 in Gemäßheit des 8 20 des Ge-
setz s vom 18 . Apii ! 1869 , R .- G -BI . Nr . 44 , wegen Unzuständigkeit des Ber-
siiffungsgrrichtshoses zur Verhandlung nicht geeignet zmückgewiesen.

Diese Beschwerde richtet sich nämlich dem Inhalte nach gegen die An¬
forderung seiner Wohnung auf Grund deS 8 7 , Punkt 3 der Verordnung deS
Bürgermeisters von Wien als Landeshauptmann vom 31 März 1921
L.-G .-Bl . für Wien Nr . 26 . Das Recht auf eine bestimmte Wohnung ist kein
verfassungsmäßig gewährl -lstetcs Neckt . Sein Schutz fällt daher nicht in den
durch Artikel 144 des Bundesverfaffungsgesetzes vom 1. Oktober 1920,
St .-G .-Bl . Nr . 450 , festgestellten Wirkungskreis des Verfaffungsgerichtshofes!

Zinsklage.
Urteil des Bezirksgerichtes Innere Stadt vom 29 . Oktober

1921 , M .Abt . 15, 17770.
Im Namen der Republik!

Das Bezirksgericht Innere Stadt in Wien erkennt in der Rechts¬
sache der Valerie Br ., Hausbesitzerin in Wien , 7. S .-Gasse 14 , wider
die Gemeinde Wien wegen 360 X samt Anhang auf Grund der mit
beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht:

Das Klagebegehren auf Zahlung von 360 X samt 5 Prozent
Zinsen von 72 L seit 1. August , 920 , von 72 L seit 1 . September
1920 , von 72 X seit I . Oktober 1920 , von 72 L seit 1. November
1920 und von 72 X seit 1 . Dezember 1920 wird gänzlich ab¬
gewiesen.

Tatbestand:  Aus den übereinstimmenden Partkienvorbringen geht
hervor , daß die beklagte Gemeinde durch ihr Wohnungsamt für den 2 . Bezirk
nm Beschluß vom 9. Jul , 1920 , G .-Z . II , 1889 , die im Haus - 2 . Z -Gasse 1,
Tür 12, befindliche , an F >au Chaise St . vermietete Wohnung im Grunde der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919
L.-G -Bl . Nr . 160 , anforderte , mit dem Beifügen , daß durch diese Ansorderung
dem Hauseigentümer und dem bisherigen WohnungSinhaber die Verfügung
über bi- angeforderte Wohnung entzogen und als Tag der Uebernahme der
I . August 1920 festgesetzt wurde . Em etwaiger Einspruch kann binnen drei
Tagen erhoben werden.

Unbestritten bleibt weiter , daß dies- Anforderung zwar von der Klägerin
als HauS -lg -mümerin nicht angefochtm wurde , daß jedoch für die unbekannten
Aufenthalts befindliche Vermieterin der Nechisanwilt Dr . Z . zum Kurator
bestellt wurde und den Einspruch an das Mictamt einbrachle , welchem mit der
Entscheidung vom 23 . November 1920 des Mletamtes II keine Folge gegeben
wurde . Das Mietamt setzte als ll -bergabstag den 1. Jänner 1921 fest. Zi¬
emer wirklichen Uebergade kam es jedoch nicht , weil die Klägerin den rhr vom
städtischen Wohnungsamt - präsentierten neuen Mieter annahm und mit ihm
einen Mietvertrag bezüglich der bezeichnet --, Wohnung schloß.

Die Klägerin begehrt von der beklagten Gemeinde den Ersatz des aus die
Zcii vom ursprünglich fcstzes-tzlei- ll -bergadstag , das ist vom I . August 1920
Ms zum 31 . Dezember 19 ^0, entfallenden Mietzins von monatlich 72 L samt
Zinsen mit der Begründung , daß ihr durch die Anforderung daS Verfügungs-
recht über die Wohnung entzogen wurde , sie den Zins daher von der noch
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darin befindlichen Untermieterin nicht mehr fordern konnte , auch nicht forderte,
und weil ihr endlich durch dm Beamten der Wohnungsamtes Oberoffizial H.
wiederholt versprochen wurde , daß ihr der entgangene Mietzins werde bezahlt
werden . Klägerin habe selbst gegen die Anforderung leinen Einspruch ringe-
bracht , ihr gegenüber sei also der Uebergabstag in Rechtskraft erwachsen . Lvn
dem Einspruch des Kurators habe sie nur zusiillig erfahren , weil ihr Vertreter
zur Verhandlung als Zeuge geladen wurde . Als Klägerin dann erfuhr , daß
daS städtische Wohnungsamt die Untermieten, , Anna « . zur Zahlung des vor-
bezeichneten Zinses an die Klägerin aufgefordert hatte unk durch ihren Ver¬
treter Aufklärung dieser Vorgehens verlangte , habe Oberoffizial H . ihrem Ver¬
treter gesagt , das sei ohne Bedeutung.

Die beklagte Partei beantragt Abweisung des Klagebegehrens , weil bei
einer Anforderung der Hauseigentümer die Vergütung des Zinses erst vom
Tage der tatsächlichen Uebergabe zu verlangen berechtigt sei. Eine Uebergabe
sei überhaupt nicht erfolgt und die Entziehung des Versügungsrechte « falle
nicht mit einem Verbote deS Zinseintassierens vom bisherigen Mieter zusammen.
Die Anforderung sowie die Aufhebung de» bestehenden Mietvertrages trete erst
mit Rechtskraft des Anforderungsbeschluss -s ein und der Uebergabstag könne
für den Vermieter kein anderer sein , a !S für den Hauseigentümer.

Der von der Klägerin genannte Oberoffizial sei zur rechtsverbindlichen
Erklärung , welche das Gcmeindevermögen belasten , nicht berechtigt . Zu einer
solchen Erklärung habe nur das Rechtsbureau des Wohnungsamtes die
Berechtigung.

Von den Parteien wurden vorgelegt der Anforderungsbeschluß , die Ent¬
scheidung des Mietamtes , krr Di -nstzettel vom 2. Dezember 1920 , womit die
Hausverwaltung von der Ziszveisung an Adam W . verständigt und zum Ab¬
schluß eines Mietvertrages mit ihm aufgefordert wurde , und der Di -nstzettel
vom 6 . Juni 1921 , womit die Untermieterin Anna K. zur Zahlung des Zinses
von 360 X an die klägerische Hausverwaltung aufgefordert ivurde.

Entscheidungsgründe:  Für die Entscheidung des Rechtsstreites
ist die Kundmacbung der niedcrösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni
1919 , Z . I , 1677/49 , welche aus der Vollzugsanweisung des deutzchöster-
reichischen Staatsrates vom 13 . November 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 22 , beruht,
maßgebend . Z 8 dieser Kundmachung bestimmt , daß der Gemeinde , welche ein
Mietobjekt anfordert , vom Tage der Uebernahme bis zum Tage der Rück¬
stellung die Luftring einer Vergütung in der Höh - des zuletzt gezahlten Miet-
zinse » an den Hauseigentümer obliegt ; ß 18 , daß gegen die auf Grund der
Kundmachung gefällte Entscheidung der Gemeinde binnen drei Tagen Ein¬
spruch erhoben werden kann und dieser Einspruch aufschiebendc Wirkung hat.

Aus diesen beiden Bestimmungen geht also hervor , daß die Anforderung
vorliegenden Falles durch den rechtzeitig erhobenen Einspruch des Vormieters,
beziehungsweise seines Kurators aufgehoben wurde und der in der Anforderung
bestimmte Uebergabstag , der 1. August 1920 , nicht zur tatsächlichen Uebergabe
führte , wie ja auch aus den übereinstimmenden Parteienvorbringen hervorzehk.
Zur Zahlung der Vergütung war die beklagte Gemeinde somit , weil eine
wirkliche Uebergabe niemals erfolgte , im Sinn - der zitierten Kundmachung
nicht verpflichtet . Die Klägerin kann aber auch ihren Anspruch nicht aus dem
Titel des Schadenersatzes h-rleiten , weil die Eiukaffierung des Zinses vom
Vormieter , solange dieser die Wohnung noch benützte , ihr freistand und nur
durch ihr eigenes Verschulden unterblieb . Auch weil jetzt noch nicht feststeht, ob
dieser Zins nicht noch immer hereinzubringen ist und ob somit die Klägern,
einen Schaden erleidet . Endlich ist auch das angebliche Versprechen des Ober¬
offizials H . nicht hinreichend , um eine Verpflichtung der Gemeinde Wien zur
Zahlung zu erzeugen , weil vom Gerichte als notorisch angenommen wird , daß
der Genannte zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen namens der Ge¬
meindeverwaltung nicht berechtigt war und weil e» sich aus dem vorgelegten
Dienstzettel vom 6. Juni 1921 ergibt , daß vom Wohnungsamt versucht wurde,
den Betrag von der Vermieterin herrinzubringen , das vorerwähnte Zahlungs-
Versprechen somit auch die Auslegung zuläßt , daß das Amt den Betrag von der
Vormieterin rinheben und in deren Namen der Hausverwaltung zahlen werde.
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Satzungen der Krankensürsorgeanstalt der Wiener
städtischen Angestellten und Bediensteten.

Gemeinderatsbeschluß vom 13 . Jänner 1922.
§ 1. Rechtlicher Träger der Einrichtung.

Rechtlicher Träger der obligatorischen Kcankenfütsorge sür die
städtischen Angestellten und Bediensteten und ihre Angehörigen ist
die Krankensürsorgeanstalt für die Wiener städtischen Angestellten
und Bediensteten , die von der Gemeinde Wien als Dienstgeber in
Ausführung deS Z 44 der D .-O . und statt der bisherigen Kranken-
sürsorge für städtische Arbeiter und Bedienstete geschaffen wurde.

Z 2 . Die Anspruchsberechtigten.
Aus Leistungen der Krankensürsorgeanstalt gemäß diesen

Satzungen haben Anspruch:
a) als Mitglieder dieser Anstalt : Alle Angestellten und Be¬

diensteten der Gemeinde Wien und ihrer Unternehmungen ein¬
schließlich der dem Gesetze vom 3 . Juli 1919 , n .- ö. L .-G .-Bl.
Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen ohne Unterschied des Ge¬
schlechtes und ohne Rücksicht aus ihren Dienst - oder Arbeitsort
während der ganzen Dauer der aktiven Dienstleistung sowie während
des zeitlichen oder dauernden Ruhestandes oder der Prooisionierung.
Bedienstete , die nicht der Dienstordnung unterstehen , werden nach
ununterbrochener sechsmonatiger Verwendung im städtischen Dienste
anspruchsberechtigt . Ausgenommen  von der Mitgliedschaft
sind die Saisonarbeiter , die bloß nebenberuflich verwendeten Ange¬
stellten und Bediensteten , ferner dermalen die der Betriebs kranken-
kasse der städtischen Straßenbahnen angehöceuden Bediensteten der
„Gemeinde Wien — städtische Straßenbahnen " und jene städtischen
Bediensteten , die Mitglieder einer nach dem Krankenversicherungs-
gesetzc errichteten Krankenkasse sind , und zwar die beiden - letzt¬
genannten Gruppen von Bediensteten auch dann , wenn sic infolge
Versetzung in den dauernden oder zeitlichen Ruhestand aus der
Versicherung auSgeschieden sind.

d ) Als Angehörige der Anstalt : Die folgenden Angehörigen
der laut s ) auspruchsberechtigten Angestellten und Bediensteten:

1 . die Ehefrau , ausgenommen  die aus ihrem Verschulden
gerichtlich geschiedene Ehegattin,

2 . die ehelichen und unehelichen Kinder , Stief - und Adoptiv¬
kinder bis zum vollendeten 21 . Lebensjahre oder einer früheren
Versorgung . Ueber das 21 . Lebensjahr hinaus verbleibt der An¬
spruch , wenn daZ Kind wegen eines dauernden Gebrechens erwerbs¬
unfähig ist und somit seine Versorgung dem Angestellten (Be¬
diensteten ) dauernd zur Last fällt;

3 . Die Lebensgefährtin , falls der Angestellte (Bedienstete)
ledig oder verwitwet ist oder falls seine Ehefrau auf die Leistungen
der Fürsorgeeinrichtung keinen Anspruch hat , oder unter derselben
Voraussetzung jene familienzugehörige Frau , die dem Angestellten,
der einen eigenen Haushalt führt , diesen Haushalt leitet , in beiden
Fällen unter der weiteren Voraussetzung , daß an die Lebens¬
gefährtin , beziehungsweise an die familienzugehörige Frau kein
Entgelt geleistet wird.

4 . die mit dem Angestellten (Bediensteten ) im gemeinsamen
Haushalte lebenden Eltern oder Großeltern.

Alle unter b) , 1 . bis 4 . angeführten Personen sind nur
dann und nur insoweit anspruchsberechtigt , als sie nicht gesetzlich
gegen Krankheit versichert sind und als ihr Lebensunterhalt aus¬
schließlich oder vorwiegend von dem Angestellten (Bediensteten)
bestritten wird.

Die Krankenfürsorge ist sür alle nach den Bestimmungen
dieses Paragraphen anspruchsberechtigten Mitglieder (a) und ihre
Angehörigen (b ) obligatorisch . Die Zugehörigkeit zur Kranken¬
fürsorgeanstalt und die daraus sich ergebenden Rechte und Pflichten
sind unmittelbar im Dienstvertrage begründet.

Z 3 . Erwerb der Anspruchsberechtigung.
Es erwerben die Anspruchsberechtigung:
a) Angestellte und Bedienstete , die der Dienstordnung unter¬

stehen , mit dem Tage des Beginnes einer wenn auch nur
provisorischen Dienst - oder Arbeitsleistung , die übrigen nach ununter¬
brochener mindestens sechsmonatiger Verwendung im städtischen
Dienste;

d) die Ehefrau mit dem Tage der Verehelichung;
o) die ehelichen und unehelichen Kinver mit dem Tage der

Geburt;

ä ) die Lebensgefährtin oder die den Haushalt führende,
familienzugehörige Frau mit dem Tage ihrer ordnungsmäßigen
Anmeldung beim Bureau der Anstalt , wenn nachgewiesen wird , daß
der Angestellte (Bedienstete ) mit ihr bereiis durch acht Monate,
vom Tage der Anmeldung zurückgerechnet , im gemeinsamen Haus¬
halte gelebt hat;

s) die übrigen Angehörigen nach einer Wartefrist von acht
Monaten , gerechnet vom Tage ihrer Anmeldung beim Bareau der
Anstalt , falls die Anmeldung in der vocgeschriebenen Form erstattet
worden und mit den erforderlichen , die allgemeinen Voraussetzungen
nachweisenden Belegen versehen ist.
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§ 4 . Verlust der Anspruchsberechtigung.
Der aktive Angestellte (Bedienstete ) verliert für sich selbst und

alle seine Angehörigen jede Anspruchsberechtigung mit dem Tage
des Ausscheidens aus dem Dienst - oder Arbeitsverhältnisie ohne
uormalmäßigen Ruhegenuß , ferner mit dem Tage der Rechtskraft
jener allfülligen Entscheidung der zuständigen Behörde , mit der
ohne Rücksicht auf die im Dienst (Arbeits )vertrage und in diesen
Satzungen begründeten Berechtigungen nicht anerkannt wird , daß
der Angestellte (Bedienstete ) von der Versicherungspflicht gegen
Krankheit ausgenommen ist oder die Befreiung von der Zugehörigkeit
zu einer nach dem Krankenversicherungsgesetze errichteten Kaffe
verweigert wird . Der pensionierte oder provisionierte Angestellte
(Bedienstete ) verliert für sich selbst und seine Angehörigen jede
Anspruchsbercchtigung , wenn er seinen Anspruch auf den Ruhc-
genuß verliert und insolange er seinen Wohnsitz im AuSlande hat.

Die Anspruchsberechtigung verlieren ferner:
Die Ehefrau mit dem Tage der Rechtskraft des Urteiles , das

die Scheidung der Ehe aus ihrem Verschulden ausspricht , mit dem
Tode ihres Gatten , wenn ihr keine Witwenversorgung gebührt,
ferner mit dem Tage , an dem ihr Verjorgungsgenuß erlischt ; die
ehelichen und unehelichen Kinder , Sties - und Adoptivkinder mit
vollendetem 2l . Lebensjahre , ausgenommen den unter § 2 , b , 2
angeführten Fall , beziehungsweffe schon vor dem 21 . Lebensjahre
mit dem Tage , da sie von ihrem Vater (von ihrer nach Z 2a
anspruchsberechtigten unehelichen Mutter ) nicht mehr im wesentlichen
erhalten werden , nutzem Todestage des Vaters , wenn sie keinen
Anspruch auf Waisenversorgung Hasen ; alle übrigen Angehörigen
mit dem Todestage des Angestellten (Bediensteten ) , ausgenommen
die Lebensgefährtin oder die den Haushalt leitende familien-
zugrhörige Frau , wenn und solange sie mit drn Hinterbliebenen
versorgungsberechtigten Kmdern des Angestellten (Bediensteten ) im
gemeinsamen Haushalte lebt , mit dem Tage des Beginnes ihrer
gesetzlichen Versicheiungspflicht gegen Krankheit , mit dem Tage , an
dem sie den gemeinsamen Haushalt mit dem Angestellten (Be¬
diensteten ) ausgelassen haben . Im Falle der Wiederaufnabme des
gemeinsamen Haushaltes lebt die Anspruchsbcrechtigung nach Ab¬
lauf der Warretrist sß 3 , s ), gerechnet von dem Tage der neuen
Anmeldung , wieder ans.

Wenn ein Angehöriger vermöge seines eigenen Dienst (Arbeits )-
Verhältnisses bei der Gemeinde Wien oder einer ihrer Unterneh¬
mungen gemäß Z 2, a) anspruchsbercchrigt ist oder wird , kommt
ihm eine vom Familienhaupte abgeleitete Anspruchsberechtigung
nach Z 2 , b nicht zu.

Wenn der Angestellte (Bedienstete ) für sich oder einen seiner
Angehörigen , oder wenn ein Angehöriger in einer nach der Kranken¬
ordnung zu erstattenden Meldung oder gelegentlich der Erhebung
eines Anspruches wahrheitswidrige , auf die Täuschung oder Be¬
nachteiligung der Anstalt berechnete Angaben macht , ferner im Falle
der schweren Verletzung oder wiederholten Mißachtung der in der
Krankenordnung verfügten Kontrollvorschristen , kann der Verwaltungs¬
ausschuß der Anstalt unbeschadet der strafgerichtlichen Verfolgung
und der Eintreibung der Ersatzforderung im gerichtlichen Wege aus
die Dauer von einem bis zu sechs Monaten daS Ausmaß der
Fürsorgeleistungcn für den schuldigen Angestellten (Bediensteten)
und seine Angehörigen , bczi . hungSweise für den schuldigen Ange¬
hörigen auf die Hälfte der in diesen Satzungen vorgesehenen Höchst - ,
sätze herabsetzen . Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Eintrittes des
Unterstützungsfalles entfällt jeder Anspruch gegen die Anstalt.

8 5 . Leistungen der Krankenfürsorgeanstalt.

Unbeschadet des Fortgenufles der Bezüge der aktiven Ange¬
stellten (Bediensteten ) , der Nuhebezüge der im Ruhestande befind¬
lichen und der Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen gemäß der
Dienstordnung oder anderer den Dienst (Arbeits )vertrag regelnder
Bestimmungen und unbeschadet des Forlbezuges des vollen Lohnes
(Arbeitsverdienstes ) der städtischen Arbeiter (Bediensteten ) und des
Anspruches auf ein Begräbnisgeld gemäß dem Beschlüße des Wiener
Gemeinderates vom 16 . Dezember 1921 , P . Z . 140L8/21 , bei
weiblichen Arbeiterinnen (Bediensteten ) überdies unbeschadet des

Fortbezuges des Lohnes (Gehaltes ) vor und nach der Niederkunft
gemäß dem Beschlüsse des Wiener Gemeinderates vom 4 . Mai
1921 . P . Z . 4986/21 , Punkt 2 . 1. Absatz gebührt:

I . Den Mitgliedern der Anstalt bei einer akuten oder chronischen
Erkrankung:

») Im Falle der ambulatorischen Behandlung Rückersatz der
nachgewiesenen Gesamtauslagen für die Behandlung durch den
freigewählten Arzt , für die notwendigen Medikamente und Heil¬
behelfe bis zum Höchstausmaße , das in der Krankenordnung fest¬
gesetzt ist, solange der Kranke in ärztlicher Behandlung steht.

b) Für die Dauer einer Krankheit , die der ärztlichen Be¬
handlung unterliegt , häusliche Pflege erfordert und Bettlägerigkeit
mit sich bringt oder doch die AuSgehsähigkeit benimmt , der Rück¬
ersatz der durch Belege nachgewiesenen Auslagen für die Behand¬
lung durch den frcigewählten Arzt und für die allenfalls erforder¬
liche Pflege durch eine familienfremde Pflegepersou , für die not¬
wendigen Medikamente und Heilbehelfe bis zu dem in der Kranken¬
ordnung festgesetzten Höchstausmaße . Wenn der Kranke wieder aus-
gehsähig wird , so gelten über den Gegenstand und das Ausmaß
des Kostenersatzes die oben unter a) getroffenen Bestimmungen.

D :e Kosten einer spezialärztlichen Untersuchung , die Beiziehung
einer besonderen familienfremden Pflegeperson sowie die Auslagen
für inoffizinelle Heilmittel und pharmazeutische Spezialitäten und
Heilbehelfe — einerlei , ob sie bei ambulatorischer Behandlung oder
bei häuslicher Pflege verordnet werden , kommen für die Rückver¬
gütung innerhalb der in der Krankenordnung festgesetzten Grenzen
nur dann in Betracht , wenn der zuständige Fürsargearzt der Anstalt
über begründeten Antrag des behandelnden Arztes die Notwendigkeit
der spezialärztlichen Untersuchung , der Beiziehung einer besonderen
Pflegeperson oder die Notwendigkeit der Verabreichung solcher Heil¬
mittel bestäugt hat . Gewisse Heilbehelfe , zum Beispiele Thermophore,
Krücken , Kühlapparate , Luftpolster usw . wird die Anstalt nach
Möglichkeit leihweise überlasten . Sie sind vom Kranken nach be¬
endigtem Gebrauche unversehrt zurückzustellen und werden von der
Krankenfürsorgeanstalt zum Zwecke der Wiederverwendung hygienisch
instand gehalten . Außer den angeführten Regelleistungen wird
bei Operationen , für Heilbehelfe und Prothesen , für spezialistische
Untersuchungs - und Behandlungsmethoden auf Grund des vor¬
herigen Gutachtens des Chefarztes ein Kostenbeitrag innerhalb des
in der Krankenordnung festgesetzten Höchstausmaßes geleistet . Kann
der Chefarzt , zum Beispiele weil Gefahr im Verzüge ist, nicht vorher
befragt werden , so ist sein Gutachten unverzüglich nachzutragen.
Kostenbeträge über einen in der Krankenordnung festzusetzenden
Betrag kann nur der Verwaltungsausschuß über Antrag des Chef¬
arztes bewilligen.

Der Rückersatz für die Auslagen im Falle 1 b ) wird für die
ganze Dover der Erkrankung gewählt . Dauert die Krankheit länger
als ein Jahr , so überprüft der Chefarzt den Krankheitszustand und
der Verwaltungsausschuß entscheidet über Antrag des Chefarztes
über die Art und Dauer der weiteren Fürsorge . Gibt sich der
Kranke oder sein gesetzlicher Vertreter mit der Entscheidung des
Chefarztes nicht zufrieden , so wird ein Gutachten durch einen vom
Patienten oder seinen gesetzlichen Vertreter frei gewählten , von der
Aerztekammer als solchen anerkannten Facharzt eingeholt . Der Ver¬
waltungsausschuß entscheidet sodann auf Grund des fachärztlichcn
Gutachtens . Er kann in zweifelhaften derartigen Fällen vor seiner
Entscheidung über Antrag des Chefarztes das Gutachten eines
zweiten Facharztes einholen . Auch in Krankheitsfällen von kürzerer
Dauer , ohne Rücksicht darauf , ob es sich um einen Fall ambula¬
torischer oder häuslicher Pflege handelt , kann über Antrag des
zuständigen Fürsorgearztes vom Chefarzte das Gutachten eines von
der Aerztekammer anerkannten Facharztes eingeholt werden . Für
das Honorar des vom Kranken beigezogenen Facharztes wird bis
zu dem in der Krankenordnung festgesetzten Höchstausmaße Rückersatz
geleistet ; das Honorar für den von der Krankenfürsorgeanstalt be¬
fragten Facharzt fällt dieser zur Last . Die näheren Bestimmungen
über die Inanspruchnahme der Fürsorge und über das Verfahren
in allen Fällen des KostenrückersatzeS werden in der Kranken¬
ordnung getroffen.
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e) Im Falle der Pflege in einer öffentlichen Krankenanstalt
oder in einer öffentlichen Heilanstalt für Geistes - und Nervenkranke

- an Stelle der eben unter n) und d ) angeführten Leistungen , freie
Kur und Verpflegung nach der letzten Klaffe.

ä ) Im Falle der Pflege,in ' einer privaten Krankenanstalt oder
in einer privaten Heilanstalt für Geistes - und Nervenkranke Ver¬
gütung und VerpflegsauSlagen im Höchstausmaße der Verpslegs-
kosten nach der letzten Klasse der öffentlichen Krankenanstalten,
beziehungsweise Heil - und Pflegeanstalten in Wien , sowie Rückersatz
der nachgewiesenen Auslagen für ärztliche Behandlung , für Medika¬
mente , Heilbehelse und spezialiftische Umersuchungs - und Behandlungs¬
methoden , bis zum vollen in der Krankenordnung festgesetzten Höchst¬
ausmaße.

s) Unter der Voraussetzung , daß der erforderliche dienstliche
Urlaub zuerkannt wird:

1 . Im Fallender Pflege in einem Genesungsheime nach über'
standener schwerer Krankheit , sür die der Kranke die Kranken'
fürsorgeanstatt bereits in Anspruch genommen hat , ferner in einer
Heilstätte oder Kuranstalt , wenn der Chefarzt der Krankenfürsorge-
anstatt über Antrag des behandelnden Arztes eine dieser Pflegearmen
für nötig erachtet und für die von ihm als unerlößlich bezeichnete
Dauer , Ersatz der nachgewiesenen Austagen bis zum Hochstbetrage
der VerpflegSkosten in der letzten Klasse der öffentlichen Kranken¬
anstalten Wiens . 2 . Wenn nach überstandener schwerer Krankheit,
sür die der Kranke die Krankenfürsorgeanstalt bereits in Anspruch
genommen hat , über Antrag des behandelnden Arztes und nach
dem Gutachten des Chefarztes zur Wiederherstellung der Gesundheit
oder zur Bewahrung vor'  einem drohenden Leiden ein Land¬
aufenthalt in einem Kurorte nölig ist, ein Kostenbeitrag bis zur
Höhe der Verpflegstosten in »er letzten Klaffe der öffentlichen
Krankenanstalten Wiens auf die Dauer von höchstens sechs Wochen,
nebst der Vergütung der nachgewiesenen Auslagen für die ärztliche
Behandlung , für Medikamente und Heilbehelse bis zu zwei Dritteln
des in der Krankenordnung festgesetzten HöchstausmaßeZ . Ist in den
Fällen 1 und 2 der Chefarzt der Krankenfürsorgeapstatt anderer
Meinung als der behandelnde Arzt , so entscheidet der Verwaltungs¬
ausschuß . wenn sich der Kranke oder sein gesetzlicher Vertreter mit
dem ^ intrage des Chefarztes nicht einverstanden erklärt , auf Grund
des Befundes eines vom Patienten und allenfalls eines zweiten
über Antrag des Chefarztes vom VerwaltungsauSschusse bestimmten
Facharztes . Hierüber gelten die in diesem Paragraphen unter l , d) vor¬
letzter Absatz getroffenen Bestimmungen.

t ) Rückerjatz der nachgewiesenen Auslagen sür gewöhnliche
Zahnpflege (Wurzelbehandlung , Zahnziehen , Plombieren in einfachster
Ausführung , auch einfachster Zahnersatz , falls infolge des Zahn¬
mangels das Kauen bereits beeinträchtigt ist und Gefahr für eine
Erkrankung cherm Verdauungsorgane besteht ) bis zu dem in der
Krankenordnungl . festgesetzten Höchstausmaße sür zahnärztliche Be¬
handlung.

x) Den weiblichen Angestellten (Bediensteten ) Ersatz der Auslagen
für den geburtshilflichen Beistand , das ist der Kosten für die
Hebamme und für den allfälligen ärztlicher Bestand bis zu dem in
der Krankenordnung festgesetzten Höchstausmaße , ferner für die letzten
vier Wochen der normalen Schwangerschaft , sowie durch vier Wochen
nach der Entbindung und falls die Mutter das Kind stillt , durch
weitere acht Wochen in wöchentlich im nachhinein fälliges Taggeld
in dem von der Krankenordnung festgesetzten Ausmaße.

Der Verwaltungsausschuß der Krankenfürsorgeanstalt ist berufen,
für die Angestellten (Bediensteten ) und ihre Angehörigen mit Hilfe
der wirtschaftlichen Organisation der Aerzte einen ermäßigten Tarif
für die ärztliche Behandlung und beim Apothekergremium einen
Nachlaß der Kosten der Heilmittel zu erwirken , ferner in den
öffentlichen Krankenanstalten die Bereitstellung von Betten auf den
Zahlstockabteilungen , in privaten Krankenanstalten und Sanatorien,
sowie in Badeanstalten , Spezialinstituten ^der Krankenbehandlung
aller Art , chemisch-mikroskopischen Untersuchungsanstalten , in Anstalten
der physikalischen Therapie , für Röntgenuntersuchung und -behandlung,
sowie in anderen Instituten , für kostspielige Untersuchungs - und
Behandlungsmethoden in geeigneten Anstalten der Heilsürsorge und

Kurorten Preisermäßigungen zu sichern , endlich durch Beschaffung
von Verbandmaterial , Stärkemittel usw . im großen eine verbilligte
Abgabe zu ermöglichen und durch zu schaffende eigene Einrichtungen
die Krankensürsorge für die städtischen Angestellten (Bediensteten)
nach allen Seiten auszubaucn und zu vervollkommnen.

II . Den Angehörigen der Anstalt gebührt :
a) Bei einer akuten und chronischen Erkrankung im Falle der

ambulatorischen ärztlichen Behandlung Ersatz der nachgewiesenen
Auslagen wie unter I u, und zwar der Ehegattin , der Lebens¬
gefährtin , den ehelichen und unehelichen Kindern , Stief - und
Adoptivkindern bis zu zwei Dritteln , den übrigen Angehörigen bis
zur Hälfte des in der Kcankenordnung festgesetzten HöchstausmaßeZ.

b) Im Falle der häuslichen ärztlichen Behandlung einer
akuten oder chronischen Erkrankung , im Falle der Pflege in einer
öffentlichen oder privaten Krankenanstalt, ' sowie Heilanstalt für
Geistes - oder Nervenkranke . Vergütung der nachgewiesenen Aus¬
lagen wie unter I d) , e) und ä ) , und zwar der Ehegattin , der
Lebensgefährtin , den ehelichen und unehelichen Kindern . Sties-
und Adoptivkindern bis zu zwei Dritteln , den übrigen Angehörigen
bis zur Hälfte des dort den Angestellten (Bediensteten ) selbst zu-
gebilligtcn Höchstausmaßes.

e) Ersatz der Auslagen bis zu zwei Dritteln für die Pflege
in einem Genesungsheime , in einer Heilstätte oder Kuranstalt usw.
wie unter l e), jedoch nur für die Ehefrau , die Lebensgefährtin
und die anspruchsberechtigten Kinder , nicht auch für die übrigen
Angehörigen wirksam.

ä ) Ersatz der Auslagen bis zu zwei Dritteln sür Zahnpflege
und Zahnersatz wie unter I k), jedoch nur für die Ehefrau , die
Lebensgefährtin und die anspruchsberechtigten Kinder , nicht auch
die übrigen Angehörigen wirksam.

s ) Ersatz der Auslagen für den geburtshilflichen Beistand der
Ehefrau , der Lebensgefährtin , das ist der Kosten sür die Hebamme
und sür den allsälligen ärztlichen Beistand bis zu dem in der
Krankenordnnng festgesetzten Höchstausmaße , ferner der Ehefrau
oder Lebensgefährtin für die letzten vier Wochen der normalen
Schwangerschaft sowie durch vier Wochen nach der Entbindung und
falls dis Mutter das Kind stillt , durch weitere acht Wochen ein
wöchentlich im nachhinein fälliges Taggeld in dem in der Kcanken¬
ordnung festgesetzten Ausmaße.

t / Im AblebrnSfalle ein Beitrag zu den nachgewiesenen Be¬
erdigungsauslagen bis zu dem in der Krankenordnung festgesetzten
Höchftausmaße.

ß 6 . Aufbringung der Mittel.
Zur Deckung des gesamten Aufwandes der obligatorischen

Krankenfürsorgeanstalt für die Wiener städtischen Angestellten und
Bediensteten und ihre Angehörigen leisten einerseits die Gemeinde
Wien und die städtischen Umcrnehmungen , anderseits die Anspruchs¬
berechtigten Jahr für Jahr einen Beitrag bis zur Höhe von
zusammen 3 Prozent der gesamten Bezüge der aktiven , pensionierten
und provisionierten Angestellten (Bediensteten ) und der in einem
VersorgungLgenusse seitens der Gemeinde Wien oder einer ihrer
Unternehmungen stehenden Hinterbliebenen . Von diesem Gesamt¬
beitrage fällt die Hälfte der Gemeinde Wien und den städtischen
Unternehmungen als Dienstgeber zur Last.

Die andere Hälfte wird von den Angestellten (Bediensteten)
auf die sich die Anstatt erstreckt und von den anspruchsbcrechtigtcn
binterbliebenen Angehörigen die von der Gemeinde oder einer ihrer
Unternehmungen einen Versorgungsgenuß beziehen , gleichmäßig
getragen und durch Abzug von den zur Auszahlung gelangenden
Wochen - oder Monatsbezügen eingehoben . Ergibt die Bilanz
der Krankenfürsorgeanstalt einen durch obigen Beitrag der Gemeinde
Wien und der städtischen Unternehmungen sowie der Anspruchs¬
berechtigten nicht gedeckten Abgang , so wird das Defizit von
der Gemeinde Wien und den städtischen Unternehmungen sowie
den Angestellten (Bediensteten ) , beziehungsweise von den Hinter¬
bliebenen Angehörigen nach dem nämlichen Schlüssel , das ist im
Verhältnis 1 zu 1 getragen und von den Angestellten (Bediensteten)
und den Hinterbliebenen Angehörigen in der gleichen Weise wie
der normale Beitrag eingehobcn . Als Bezüge kommen alle im
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vorhinein festgesetzten stehenden Bezüge in Betracht . Ausgenommen
sind Prämien , Ueberstundenentlohnungen , Nochtdienstzulagen und
sonstige onerose Bezüge dieser Art.

Zur Sicherstellung der Leistungen der Krankensürsorgeanstalt
ist auS dem Betricbsüberschusse ein Reservefonds zumindest in der
Höhe der effektiven Auslagen der letzten drei Jahre anzulegen.

Z 7 . Verwaltung.

Die Krankensürsorgeanstalt der Wiener städtischen Angestellten
und Bediensteten und ihrer Angehörigen hat Rechtspersönlichkeit.
Ihr Sitz ist in Wien.

Die Geschäfte werden durch den Verwaltungsausschuß und
durch das Bureau besorgt . Der VerwaltnngSausschuß besteht aus
zwölf vom Gemeinderate aus seiner Mitte und aus zwölf von den
Angestellten und Bediensteten der Gemeinde Wien aus ihren Reihen
entsandten Mitgliedern . Von den letzteren Mitgliedern entsendet
dermalen fünf der Verband der städtischen Angestellten nach seinen
Satzungen , drei Mitglieder jene Bediensteten , deren Dienstverhältnis
durch Kollektivvertrag geregelt ist, und zwei Mitglieder die Gewerk¬
schaft der Angestellten der städtischen Unternehmungen nach ihren
Satzungen ; diese zehn Mitglieder wählen mit Stimmenmehrheit
einen Arzt und einen fachkundigen Angestellten aus dem Kreise der
Anstaltsmitglieder als elftes und zwölftes Mitglied . Der Ver¬
waltungsausschuß ist berechtigt , die Zahl der Mitglieder des Ver¬
waltungsausschusses zu erhöhen oder zu vermindern , wobei grund¬
sätzlich die auf die Organisation entfallenden Mandate auf diese im
Verhältnisse zu ihrer Mitgliederstärke aufzuteilen sind . Die Organi¬
sationen sind berechtigt , diesbezügliche Anträge an den Verwaltungs¬
ausschuß zu stellen . Der VerwaltungSauSschuß wählt mit Stimmen¬
mehrheit einen Vorsitzenden und einen Vorsitzendenstellsertreter , und
zwar muß der Vorsitzende abwechselnd in den aufeinanderfolgenden
Funktionsperioden aus der Reihe der Vertreter der Gemeinde und
der Vertreter der Angestellten und Bedienst -ten gewählt werden.
Die Stelle des Vorsitzendenstellvertreters entfällt dann abwechselnd !
jeweilig auf die Gruppe , welcher der Vorsitzende nicht angehört.
Der Verwaltungsausschuß wird für drei Jahre gebildet . Die Ge¬
meinderatsmitglieder des Verwaltungsausschusscs verlieren mit dem
Ausscheiden aus dem Gemeinderate , die übrigen mit der Auslösung
deS Dienst (Arbeits )verhältnisses die Miigliedschaft . Wird ein Mitglied
aus dem Kreise der Angestellten (Bediensteten ) in Disziplinär-
Untersuchung gezogen , so ruht dessen Mitgliedschaft . Sie erlischt,
wenn das Disziplinarverfahren mit der Verurteilung endet oder
binnen zwei Monaten nicht beendigt wird . Ein von den Angestellten
(Bediensteten ) der Gemeinde Wien entsandtes Mitglied kann über¬
dies von der Organisation, von welcher es entsendet wurde, das
elfte und zwölfte Mitglied durch Mehrheitsbeschluß der Kurie der
Angestellten wieder abberufen werden . An Stelle eines ausscheiden¬
den Mitgliedes ist für den Rest der Funktionsdauer vom Gemeinde¬
rate , beziehungsweise von den Angestellten und Bediensteten ein
neues Mitglied zu bestimmen . Zur Beschlußfähigkeit des Ver-
waltungLauSschusses ist die Anwesenheit von je sechs Mitgliedern
jeder Kurie erforderlich . Der Verwaltungsausschuß entscheidet mit
Stimmenmehrheit . Bei Stimmengleichheit gilt jene Entschließung,
der der Vorsitzende beigctreten ist, als Ausschußbeschluß.

Ueber nachstehende Angelegenheiten hat jedoch die Abstimmung
kurienwcise zu erfolgen : 1. Abänderung der Höchstausmaße für die
Kostenvergütung ; 2 . Prüfung und Erleoigung der jährlichen Wirt-
schaftspläne und Bilanzen ; 3 . Bewilligung laufender Ausgaben
und Abschluß von Verträgen , durch welche nach den vorgelegten
Berechnungen sich ein Betriebsabgang ergibt oder ein bereits vor¬
gesehener Betriebsabgang sich erhöht ; 4 . Stellensystemisierung,
sowie Dienst - und Besoldungsverhältnisse der Angestellten der,
Krankensürsorgeanstalt ; ö . Aenderung des Beitragssatzes des Dienst-
gcbers sowie der Angestellten (Bediensteten ) innerhalb des satzungs-
gcmäßen HöchstausmaßeS (Z tz. Absatz 1) ; 6 . Veränderung der
Zahl der Mitglieder deS Verwaltungsausschusses.

Die Kurien fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit . Bei
Stimmengleichheit gilt jene Entscheidung , der der Vorsitzende , be¬
ziehungsweise der Vorsitzendestellvertreter beigetreten ist, als Kurial-

beschluß . Bei nicht übereinstimmenden Kurialbeschlüssen entscheidet
der Stadtsenat endgiltig.

Der Verwaltungsausschuß ist berufen , für Zwecke der Kranken¬
fürsorgeanstalt den Verkehr mit den Organisationen der Aerzte,
Apothek - r , Hebammen usw ., mit Anstalten der Heilfürsorge zu
pflegen und die eigenen Einrichtungen dieser Art unmittelbar zu
beaufsichtigen . Ausfertigungen und Bekanntmachungen deS Ver¬
waltungsausschusses bedürfen der Unterschrift des Vorsitzenden oder
seines Stellvertreters und eines zweiten , nicht derselben Kurie des
Verwaltungsausschufses angehörenden Mitgliedes . Dem Vrrwaltungs-
ausschusse obliegt die Vertretung der Krankensürsorgeanstalt , die
Verwaltung des Vermögens und die Geschäftsführung , soweit diese
nicht dem Bureau überlassen ist . Ihm obliegt auch die Bestellung
und Entlassung des Personales der Krankensürsorgeanstalt.

Der Verwaltungsausschuß ist ferner berufen , im Rahmen dieser
Satzungen und der Krankenordnung den Kontrollorganen grund¬
sätzliche Weisungen zu erteilen . Er entscheidet über strittige Ansprüche
der Angestellten (Bediensteten ) oder ihrer Angehörigen an die
Anstalt . Gegen die Entscheidung deS Verwaltungsausschusses kann
der beteiligte Angestellte (Bedienstete ), beziehungsweise der Ange¬
hörige binnen 14 Tagen an das Schiedsgericht  berufen . Dieses
besteht aus zwei vom Bürgermeister auf die Dauer eines Jahres
bestimmten Gemeinderäten , die nicht dem Verwaltungsausschusse
angehören , aus zwei vom Verwaltungsausschusse auS seiner Mitte
auf die Dauer eines Jahres und zwei von den beteiligten Ange¬
stellten (Bediensteten ) oder Angehörigen namhaft gemachten Mit¬
gliedern , die aktive , pensionierte oder provisionierte Angestellte (Be¬
dienstete ) der Gemeinde Wien oder einer der städtischen Unter¬
nehmungen sein müssen . Diese sechs Mitglieder wählen mit Stimmen¬
mehrheit eine siebente Persönlichkeit zum Obmanne . DaS Schieds¬
gericht entscheidet mit Stimmenmehrheit . Bei gleichgestellten Stimmen
entscheidet der Obmann . Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes
sind endgilttg und unanfechtbar.

Die laufenden Angelegenheiten werden vom Bureau der Anstalt
nach den Weisungen des Verwaltungsausschufses besorgt.

Z 8 . Krankenkontrolle.

Die Einzelheiten der Kontrolle werden durch die Durch¬
führungsvorschrift zu diesen Satzungen , das ist durch die Kcclsiken-
ordnung geregelt . Die erste Krankenordnung erläßt der Gemeindc-
rat . Abänderungen der Krankenordnung kann der VcrwaltuugsauS-
schuß unbeschadet der Bestimmungen des Z 7 über die kurienweise
Abstimmung nach den Erfordernissen der Praxis selbständig
beschließen . Organe der Krankenkontrolle sind der Chefarzt der
Anstalt , die Fürsorgeärzte , die Krankenrevisoren und die Für¬
sorgerinnen . -

H 9 . Wirksamkeitsbeginn.
Die Krankensürsorgeanstalt wird mit 1. Jänner 1922 errichtet.

Der Tag , an welchem die Aufnahme der Beitragsleistungcn durch
die Mitglieder und die Gemeinde Wien sowie durch die städtischen
Unternehmungen , die Anspruchsberechtigung der Mitglieder (Z 2 a)
und der nach § 2 b, Punkt 1 bis 8 , in die Fürsorge einbezogenen
Angehörigen beginnt , bestimmt der Verwaltungsausschuß der Krankcn-
fürsorgeanstalt . Für die in § 2 d , Punkt 4 , bezeichnten Angehörigen
läuft die Wartefrist (§ 3 e) , falls die in der Krankenordnung vor¬
geschriebene Anmeldung binnen vier Wochen nach dem Wirksamkeits¬
beginne der Fürsorgeeinrichtung erfolgt , bereits von dem Tage an,
an dem die allgemeinen Voraussetzungen für die Anspruchsberechtigung
tatsächlich und nachgewiesenermaßen gegeben waren , so daß auch sie,
wenn dieser Tag mindestens acht Monate vor dem WirksamkeitS-
beginne der Fürsorgceinrichtung liegt , mit diesem Wirksamkeilsbeginne
sofort anspruchsberechtigt werden.

Abänderung der Gebühren für die Inanspruchnahme
öffentlichen Gutes bei Anbringung von Erkern,

Risaliten und anderen Borbanten.
Gemeinderatsbeschluß vom 7 . Februar 1922.

Die im Abschnitt unter Punkte 8, 9 und 10 des Gemeinderats-
beschlufses vom 22 . Juni 1921 , für die Anbringung von Erkern,
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Risaliten und anderen Vorbauten genehmigte Gebühr für die
Inanspruchnahme öffentlichen Gutes , wird wie nachstehend abgeändert:

8 . Erker:  Einmalige , anläßlich der Baubewilligung zu leistende
Entschädigung für die Zustimmung der Gemeinde Wien zur In¬
anspruchnahme des Luftraumes über dem städtischen Grunde für jedes
Quadratmeter der Busladefläche jedes Geschosses im Betrage von im
1. Bezirke 5000 X , in den übrigen Bezirken 2500 X.

9 . Ba Ikone:  Einmalige , anläßlich der Baubewilliguug zu
leistende Entschädigung für die Zustimmung der Gemeinde Wien zur
Inanspruchnahme des Luftraumes über dem städtischen Grunde für
jedes Quadratmeter der Ausladefläche jedes einzelnen Balkones im
Betrage von im t . Bezirke 2000 X , in den übrigen Bezirken 1000 X.

10 . Risaliten:  Die in Anspruch genommene , vor der Bau¬
linie gelegene Grundfläche ist als Baugrund cinzulösen , außerdem aber
eine einmalige Entschädigung für die Zustimmung der Gemeinde Wien
für jedes Quadratmeter der Ausladefläche für jedes Geschoß im Betrage
von im 1. Bezirke 4000 X , in den übrigen Bezirken 2000 X.

11/Säulen,  Torportale , Sockel mit mehr als 2V em Vor¬
sprung und andere , vom Boden ausgehende vor die Baulinie vor¬
springende Baubestandteile (mit Ausnahme der unter Posten 1 bis 4
fallenden Vorbauten ). Die in Anspruch genommene , vor der Baulinie
gelegene Grundfläche ist als Baugrund einzuliffcn.

Bemerkung zu Posten 10 und II : Bei Herstellung von Vorbauten , die
den städtischen Grund (öffentliches Gut ) in Anspruch nehmen (Risalite rc.j , ist
im Falle einer gleichzeitig erfolgenden Straßengrundabtretung bei Berechnung
der Schadloshalturig die in Anspruch genommene Fläche von der abzütretendcn
Straßengrundfläche im dreifachen Ausmaße in Abrechnung zu bringen . Die
Verpflichtung zur Zahlung der besonderen Entschädigung für die Zustimmung
der Gemeinde Wien (bei Risaliten ) wird hiedurch nicht berührt.

Bezug von Dienst - und Arbeitskleidern.
Beschluß des Gemeinderates vom 12 . Jänner 1922.

Der Bezug von Dienst - und Arbciiskleidern wird für die An¬
gehörigen der unter aufgezählten Angestelltenkategorien in nach¬
stehender Weise neu geregelt:

1 . Die Dienst (ArbeitS )kleider werden unterschieden : a) in solche,
die mit Ablauf der Tragdauer in das Eigentum des Angestellten
übergehen („Eigentumsstücke ") und d) in solche, die den Ange¬
stellten mit Rücksicht aus die besondere Art der Dienstleistung bei¬
gestellt werden und im Eigentum der Gemeinde bleiben ( „Jnventar-
stücke").

2 . Die zum Bezüge von Eigentumsstücken berechtigten An¬
gestelltenkategorien werden in zehn Monturgruppen eingeteilt
(siehe ^ .) ; der Umfang des Bezugsrechtss bestimmt sich für die
Angehörigen der einzelnen Monturgruppen (siehe L ).

3 . Der Beginn der Tragdauer der Eigentumsstücke wird für
die Sommermonturen mit 1 . April und für die Wintermonluren
mit 1 . Oktober festgesetzt; als erster Stichtag hat für die elfteren
der 1. April 1921 und für die letzteren der 1. Oktober 1921 zu gelten.
Im Falle der Versetzung eines Angestellten in den dauernden
Ruhestand oder im Falle des Todes gehen die Eigentumsstücke im
Zeitpunkte der Pensionierung , beziehungsweise des Todes in das
Eigentum des Angestellten , beziehungsweise seiner Erben über.

Die in die neuen Monturgruppen 6 bis 10 eingeteilten An¬
gestellten , welche nach dem 1. April 1921 in den Ruhestand ver¬
setzt wurden und die für das Jahr 1921 gebührenden Dienstkleider
nicht bezogen haben , erhalten an Stelle des vorgesehenen Montur¬
relutums je 3 20 m Anzugstoff.

4 . Für die einzelnen Dienststellen (Anstalten , Betriebe ) werden
die in der Beilage 0 aufgezählten Jnventarstücke systemisiert.

Die Verwaltung der Versorgungsanstalten , des Jubiläums-
spitaleS , der Lungenheilstätte „Steinklamm ", der Jugendfürsorge-
und Kinderheilanstalten werden ermächtigt , die mit Rücksicht auf die
besonderen Dienstleistungen unbedingt erforderlichen Arbeitskleider
als Jnventarstücke beim städtischen Wirtschaftsamte anzusprechen und
beizustellen.

5 . Form (Schnitt ) und Ausstattung der Dienst (Arbeits )kleider
bestimmt der Gemeinderatsausschuß für Ernährungs - und Wirt¬
schaftsangelegenheiten.

6 . Die bisher geltenden , mit den obigen Bestimmungen nicht
im Widerspruche stehenden Vorschriften bleiben aufrecht.

K. Einteilung in die Monturgruppen.

Mo nturgruPVe  10 : Werkmeister , Ob -r - ufs -hcr und Aufseher I er
Wasserleitung aus der Strecke (außerhalb Wiens ) . .

Monturgrupv- 9:  Schulwarte ; Werkmeister , Oberauffehcr und
Aufseher der Wasserleitung in Wien , Nachtwächter in der Rohrprobicrstation,
I Maschinist der Wasserleilung (zugleich WasikHeltungsaufsrher ). ' Heizer der
Wasserleitung (zugleich Aufsichtsorgan im Wasserwerk Putzmannsdorf -Pottschach ) ;
1 Elektromonteur auf dem Zentraloiebmarkie . ^ , «r « a

Monturgruppe 8: (Obcr )AmtSgehilfen ; M - Hnboten ; Ausseher
und Nachtwächter in de» Jugendfürsorge - und K>nderh -ilanstalt -n ; Ober-
ausseher , Werkmeister und Aufseher im Asyl - und Werkhause ; Ob -r - ufseher,
Aufseher , Torwächter und Hausdiener in -den V -rsorgungShäusern (Lamz,
Bürqerversorguugsbaus und den auswärtigen B -rsorgungShaus -in ), Nacht-
Wächter und Leicherrdiener im Bersorgungsheim Lainz und den auswärtigen
VersorgungShäuser » , Magazinsausseher und Kutscher im B -rsorgungSheim
Lainz : Oberdesinfektoren , Desinfektoren , Sanitätsgehilfen , LtatronSsührer
(Desinfeltoren ), Krafifahrgehili -n und Fahrgehilfen im Smiilälsdi -nst ; H - uS-
over - ufscher . HauSailfseber , Magazineur , Fachgehtlfcn , Badeausseh -r , Bode-
gehilsen , H - usg .-hilfen , AbteilungSgehilfen , Nachtwächter , D -r,nfkkt, °nSgeh , fen,
Kirchmgehilfen , Partner und AmtSgehilfen im Jubiläumsspitale ; HauSaufi -h- l
in Sl -inkiamni ; Wegmeister , Wafs -rl -itungSaufseh -r , Aufseher des B -wachungs-
dienstes , Aufseher im Gartenbetriebr , Friedhossaufseher Hausbesorgep und
deren Stellvertreter . Beerdigungsgehilfen , Bewachungsgehüsen (Torwachte ^ un
Nachtwächter ) der Friedhöse . Z -ugwarte der Vorortefriedhöse ; Portier , Nacht¬
wächter und Manipulanten für den Außendienst der Dampswäsch -r -i ; Haus-
dimer , die ständig Amlsakhilsendienste versehen *) ; Ausweffer und Vermcffung - -
hilfSarbeiter : Depotausseher des FuhrwerksbeMebes und der Straßenpflegc,
Straßmauiseher und Bureaudiener der Straßensäuberung ; Garag -meifl -r des
Lastkrastwagenbetriebes ; Präfidialchauffeure ; Werkmeister , Oberauss -Her und
Ausseher der Kanaiaussicht (einschließlich der Ausseher sür den Bekleb d r
Hauptsammelkanäle , der Pumpstation Kaisermühlen sowie der Unratablad --
station ) ; Markiaufscher und Gebühreneinheber ; Aufseher des « chlachthos -S
St . Marx ; Magozinsaufseher und Platzmeister deS WirtschastsamteS.

Montur gruppe 7:  Schlachthausausseher . ^ , -
Monturgruppeü:  Kutscher im Asyl - und W -rkhause ; Wcg-

erhaltungSgehilfm ', B . w -ichungSg -hilfen (L-ich-nw - cht-r und Hall -ndien -r ) der
Friedhöfe ; Bauaufseher ; Bademeister , Oberfährmann , Nachtwächter , Ausflh»
in den Strom -, Strand- und Sommerbädern , Badcwärter m den SlrombSdem,
Portier und Nachtwächter der Dampf -, Wannen - und Hallenschwimmbäder;
Aufseher der Steinlagerpliitze ; Aufseher der Rettungsschiffe.

Monturgrupp - 5:  Monteure des Banitätsbetneber ; Personal - der
städtischen Werkstätten ; Gas - und Elektromonteur - ; Hilssarbeitec der Wasser-

Nt o n tur g r u p p c 4 : Ehemalige Kanzlcikräftc der Ttraßrnpflege,
welche ständig AmtSgehilsendimste versehen *). ^ ^ „ . „ ».i »-

MonturgruPP - 3 : Hausgehilsen und Hausd .-n - r der Jug -ndf »r°
sorge und Kinderheilanstalten ; Waaenreiniger und Garagearbeiter deS Sanität - -
betriebe - ; Taqlöhner der Wasserleitung , deS Z -ntr ° lfr >-dhos -r ; Hausdiencr;
Maschinenmeister , Maschinisten und Heizer ; Wagenwascher der Präsidialchai .ffeure,
Faktor . Drucker , Hilfsarbeiter und Hausdiener der lithograpischen Prepe.

Monturgruppe 2:  Ständige Gartenarb -itrr und Erdarbeiter der
Friedhöfe ; HauSwärter und Hausarbeit » der Strom -, Strand - und Sommer-
bäd -r , Bademeister und Bad -wärter der VolkSbäder , Bademeister . Badewärter
und Schwimmeister der Dampf -, Wannen - und Hallenschwimmbäder.

MonturgrupPe  1 : Straßenarbeiter der Straßenpflege , die ständig
zu Amtsgehilf -ndienst -n verwendet werden ' ) ; hriegsauShilftMener ; P «r °e-
Wärter des GanitätSbetriebes ; Kutscher , Gärtnergehilfen und H °Effchler d»
Friedhöfe ; Wächter der Steinlagerpliitze , RcinigungSarbeiler der Großmarlt-
halle -, Partieführer des Schlachthauses St . Marx , Vi -hmarktschiachthofarbeitrp.

k . Neue Monturgruppen.

Gruppe l:  I Kappe , einjährig.
Krupp- 2:  1 Kappe , einjährig ; 1 Gradlanzug , zwei (ährig.
Grupp- 3:  1 Kappe , einjährig ; 2 Molinogarniturcn , eiiy -ihrig.
Gruppe 4:  1 Kappe , einjährig ; 1 Winteranzug , zwellähng . ^
Gruppe 5 : 1 Kappe , einjährig ; 1 Winteranzug , zweilährig ; 2 Moimo-

garnituren , einjährig . ,
Gruppe 6:  I Kappe , einjährig ; 1 Winteranzug , zweiMNg ; I Gradl-

anzuq , zweijährig ; 1 Winterrock , vierjährig . „ . . , ^
Gruppe  7 : 1 Koppe , einjährig ; 1 Winteranzug , zweijährig , 1 zweite

Winterhose , zweijährig ; 2 Gradlanzüge , zweijährig ; 1 Winterrock , vierjabr,g.
GruPPe 8:  1 Kapp -, einjährig ; 1 Winteranzug , zweilähng ; 1 Sommer-

anzug , zweijährig ; 1 Winterrock , vierjährig . .
Gruppe v:  I Kappe , einjährig ; 1 Winteranzug , zwei,ahrig ; 1 Sommer-

anzug , zweijährig ; 1 Molinogarnitur , einjährig ; I Winterrock . vierjährig-
Gruppe  10 : I Kappe , einjährig ; 1 Winteranzug , zweijährig;

1 Sommeranzug , zweijährig ; l Gradlanzug , zweijährig ; 1 Winterrock , vier-
jährig.

0 . Jnventarstücke.

AmtSgehilfen:  Für den Portierdienst zusammen 2 Kaputröcke und
2 Portierpelze ; für die Zusiellwagcn zusammen 4 Jnventarpelze ; für die Zu¬
steller zusammen 234 Pelerinen ; ^ . . .

- sür Präsidium und Magistratsdirektion zusammen 11 schwarze Jackettc,
II schwarze Westen , II schwarze Hvs-.n und 11 schwarz - steife Hüte.

*) lieber die Frage , ob die Verwendung zu Amtsgehilfendimsten als
ständig anzufehen ist, entscheidet die Magistratsdirektion.
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Asyl - und Werkhaus : Für den Kutscher I Regenmantel.
Ganitiitswesen im allgemeinen (Gesundheitsamt)

und Sanitätsbetrieb (M Abt . 30 ) :
Für die Stationsleiter je 1 Garnitur nach Monturgruppe 8;
Gesundheitsamt : Für die Oberdesinfektoren , Desinfektoren und Sanitäts¬

gehilfen zusammen 70 Winteranziige , 70 Gradlanzüge , 70 Kappen , 85 Regen¬
mäntel , 4 Pelze für Nachtwächker , 62 Paar Handschuhe für Desinfektoren,
4 Paar Fäustlinge ; für die Aufsichtswärterinnen zusammen 80 Pflcgcschürzen,
10 Pflegekleider , 30 Kopftücher ; für die Ncinigungssrauen zusammen 10 Arbeits-
miintel , 10 Kopftücher;

Sanitätsbetrieb (M .Abt . 30 ) : Für die Sanitätsgehilfen , Stationsführrr
(Desinfektoren ), Kraftfahrgehilfen And Fahrgehilfen je 1 Winteranzug , I Gradl¬
anzug , 1 Kappe ; außerdem für die Sanitätsgehilfen je 1 Paar Winterhand¬
schuhe und zusammen 80 Regenmäntel und 20 Paar „ Leichenbandschuhe " ;
für die Kraftfahrgehilfen je 2 Molinoanzüge , 1 Regenmantel . 1 Chauffeurpelz
und zusammen 80 Staubmäntel , 80 Paar Pelzhandschuhe , 80 Paar gewöhnliche
Handschuhe ; für die Fahrgehilfen je 1 Regenmantel , I Pelzsakko und zusammen
60 stallkittel , 60 Paar Pelzhandschuh - und 60 Paar gewöhnliche Hand¬
schuhe ; für die Wagenreiniger und Garagearbeiter je 1 Paar Holzpantoffel;
für die Pferdewärter je 2 Siallkittel ; für die Wäscherinnen je 1 Latzschürze und
1 Paar Holzpantoffel ; für die Reinignngsfrauen je 2 Arbeitsmäntel und
2 Kopftücher.

Friedhöfe:  Für die Wegmeister , Wafferleitungsausseher , Aufseher des
Bewachungsdienstes , Ausseher im Gartenbetriebe , Vorarbeiter , Friedhofsarbeiter,
Friedhofsaufseher je I Pelzweste ; für die Brerdigungsgehilfen je I Pelzweste
und 1 Gradlanzug und zusammen 23 Jnfektionsmäntel ; für die Bewachungs¬
gehilfen (Torwächter ) zusammen 13 Pelzmäntel ; für die Bewachungsgehilfen
(Nachtwächter ) je 1 Pelzsakko und 1 Regenmantel ; für die Bewachungsgehilfen
(Leichenwächter und Hallendiener ) je 1 Kittel ; für die Kutscher je 1 Pelzweste
und 1 Regenmantel ; für einen Aufseher der Wasserleitung , der zugleich A .if-
seherdienst versieht , I Garnitur nach Monturgruppe 8.

Bauaufseher:  je 1 Pelzsakto und 1 Regcnmamel.
Bäder:  für die Bademeister , den Oberfährmann , die Nachtwächter

und die Badewärter der Strom - , Strand - und Sommerbäder je 1 Pelz , für
daS nicht ständige Persona ! der Strom -, Strand - und Sommerbäder zu-
sammen 96 Garnituren nach Monturgruppe 2 und 28 Molinogarnituren , für
die Bademeister und Badewärter der Volksbäder je 1 Molinogarnitur , für die
Portiere , Nachtwächter und Bademeister der Dampf -, Wannen - und Hallen¬
schwimmbäder je l Pelz ; für das sonstige Personale der Dampf -, Wannen-
und Hallenschwimmbäder zusammen 18 Molinogarnituren ; jür die Bade¬
wärterinnen in den Dampf -, Wannen , und Hallenschwimmbädern , zusammen
36 Blusen und 36 Schürzen . -

D a m p f w ä s ch er ei : für den Nachtwächter 1 Pelz.
Städtische Werkstätten:  für das im Außendienste stehende

Personale 10 Regenmäntel.
Hausdiener:  für den Dienst im Präsidium zusammen 2 Garnituren

wie für die Amtsgehilfen des Präsidiums.
Maschinenmeister , Maschinisten und Heizer:  sür den

Dienst in den Kühlanlagen züsammen 5 Pelzsakkos.
Präsidialchauffeure:  je 1 Winteranzug , 1 Sommeranzug,

1 Chauffeurkappe , I Siaubmantel , 1 Regenmantel , 2 Molinogarnituren , 2 Paar
Lederhandschuhe , 1 Paar Pelzhandschuhe und 1 Paar Schneeschuhe ; für die
Wagenwascher zusammen 2 Molinogarnituren.

Kanalaufseher:  je 3 Schlitfanzüge.
S tein  l a g erp  l ä tz e:  für die Aufseher je l Kautschukregenmantel.
Wasserleitung:  chür die Werkmeister , Oberausseher und Aufseher

in Wien , den Nachtächter in der Rohrprobierstation und die Werkmeister,
Oberausseher und Aufseher der Strecke je 1 Lodensakko ; für die Werkmeister,
Oberaufehcr und Aufseher in Wien zusammen 38 Regenmäntel (für die
Waffermesserableser ) ; für die Werkmeister , Oberaufseher und Aufseher der
Strecke , den Heizer , zugleich Ausstchtsorgan im Wasserwerke Putzmannsdorf—
Pottschach , sowie den Nachtwächter in der Rohrprobierstation je 1 Pelzsakko;
für die Werkmeister , Oberaufseher und Aufseher der Strecke je 1 Regenmantel.

Aufseher derRettungsschisse: jcl  Regenmantel und I Lodcn-
pelzsakko.

Marktaufseher:  je 1 Pelzsakko und zusammen 2b Regenmäntel,
3b Reinigungskittel (für Großmarkthallefleischabteilung ) und 6 Garnituren nach
Monturgruppe 6 (sür „ Kriegsaushelfer " ) ; für die Gebühreneinheber je 1 Pelz,
sakko und 1 Regenmantel ; für die Renigungsarbeiter je 1 Gradlanzug und
2 Gradlkittel ; für die Reinigungsarbciterinnen je 2 Schürzen.

Schlachthausaufseher:  für die Partieführer je 1 Pelzsakko,
1 Lodenrock, 2 Gradlanzüge und 2 Gradlkittel ; für die Biehmarkischlachthos-
arbeiter je 2 Gradlanzüge und 2 Zwilchkittel ; sür die Reinigungsarbeiterinnen
je 2 Zwilchkittel ; für den Aufseher des Schlachthauses St . Marx 1 Pelzsakko,
1 Regenmantel ; für die Maschinisten und Heizer zusammen 28 Molino¬
garnituren und 7 Pelze.

Magazinsaufseher undPlatzmeister desWirtschafts-
amtes:  zusammen 6 Regenmäntel , 6 Pelzsakko und 9 Kutscherpclze . (Mag-
Abt . 1, 874/21 .)

Aenderung der Geschäftseinteilung der Magistrats¬
abteilung 13 ; Schaffung einer Magistratsabteiluug

iS » ( Zentralfriedhofsverwaltung ) .
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

20 . Jänner 1922 , M .D . 8094/21:

Der Herr Bürgermeister hat aus Grund des Stadtsenatsbeschluffes vom
10 . Jänner 1922 , P . Z . 130/22 , folgende Verfügung getroffen:

Die Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches nach 8 3,
lit . ä des Reichssanilätsgesetzes vom 80 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68,
werden hinsichtlich des Wiener Zentralfriedhofes der Verwaltung dieses Fried¬
hofes als einer neuen Magistratsabteilung 13 a übertragen.

Die der Magistratsabteilung 13 a übertragenen Angelegenheiten um¬
fassen : Dienstliche Ueberwachung der Angestellten , Erlassung von Dienst-
instruklionen , Friedhossordnung , Mitwirkung bei der allgemeinen Gräber - und
Begräbnisordnung , Beerdigungsgebühren , Grabstellenvergcbung , Erhaltung des
Friedhofes und der Friedhossgebäude sowie Erweiterungen des Friedhofes im
Wege der zuständigen Magistratsabteilungen , Graberhaltungswidmungen,
Gräberausschmückung , Herstellung und Vertrieb von Grabsteinen und
Grabkreuzen.

Die Geschäftseinteilung für den Wiener Magistrat ist demgemäß in
folgender Weise abzuändern , beziehungsweise zu ergänzen:

In der Äcschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 13 sind im ersten
Absätze „ Friedhöfe . usw . " nach der Ziffer V folgende Worte einzu-
sügen : „beziehungsweise der in den Geschäftsbereich der Magistrats¬
abteilung 13 a " .

Nach der Magistratsabteiluug 13 ist als neue Abteilung anzuführen:
„Magistratsabteiluug 13 a (Zentralfriedhossverwaltung ) " .
Die Magistratsabteilung 13 a gehört der Geschäftsgruppe III an.

Bedingungen für die Aufnahme in die öffentlichen
Spitäler.

Zahlung . Bei Aufnahme in eine öffentliche Krankenanstalt
sind die für die betreffende Berpflegsklasse bestimmten Gebühren zu
entrichten . Für Mitglieder der Krankenkassen werden die Verpflegskosten
im gesetzlichen Ausmaße von der Kasse bezahlt . Bemittelte haben nach
dem Gesetze die höheren Verpflegsgebühren zu zahlen . Die allgemeine

"(III, ) Verpflegsgebührenklasse ist nur für Unbemittelte bestimmt , die
die Verpflegsgebühren nach Maßgabe der Zahlungsfähigkeit zu ent¬
richten haben . Verpflegsgebühren , die wegen vollständiger Mittellosigkeit
des Zahlungspflichtigen uneinbringlich sind, werden aus Landesmitteln
ersetzt, sofern nicht für besondere Fälle die Ersatzpflicht des Bundes
eintrilt . Die Berpflegsgebühr ist für 30 Tage im vorhinein zu erlegen.
War die Berpflegszeit kürzer , so wird der Rest zurückgezahlt.

Aufnahme.  Ueber die Zulässigkeit der Aufnahme entscheidet
nur die Krankenanstalt . Als Dokumente sind beizubringen : der amtliche
Meldezettel ; ein Zuständigkeitsdokument (Heimatschein , Zuständigkeits¬
dekret, bei öffentlich Angestellten das letzte Ernennungsdekret , bestätigte
Optionserklärung , Reisepaß u. dgl .) ; bei Krankenkassenmitgliedern
überdies die Spitalsanweisung , mindestens aber das Mitgliedsbuch;
ein Familien - und Einkommenausweis nach dem amtlichen Muster.
Dieser Ausweis ist bei den Polizeikommiffanalen , städtischen Fürsorge-
inftituten oder Spitalsverwaltungen zu beheben und vom Kranken
gcnauestens auszufüllen . Jeder Spitalsbedürftige hat sich deshalb im
eigenen Interesse rechtzeitig die erforderlichen Dokumente zu beschaffen
und mit den zur Vorauszahlung notwendigen Geldbeträgen zu ver¬
sehen, um eine allfällige Abweisung zu vermeiden . (M .Abt 13 , 4530 .)

Friedhofsbesuch.
Der Besuch der Friedhöfe ist dem Publikum in den Monaten

Jänner , Februar , November und Dezember in der Zeit von 8 Uhr
morgens bis 5 Uhr abends , in den Monaten März , April September
und Oktober von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends , in den übrigen
Monaten von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gestattet . (Beschluß
des Gemeinderates vom 27 . Jänner 1922 .)

Aeudcrung des Fahrverbotes durch die Managetta-
gaffe im IS . Bezirke.

Auf Grund der ZZ 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der
'Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , Landesgesetzblatt für
Wien Nr . 1, wird verordnet:

DieMagistratskundmachung vom11 .August1911,M .Abt .IV 2570,
betreffend Regelung des Fuhrwerksverkehres durch die Cobenzlgasse
und Verbot der Durchfahrt durch die Managettagasse in beiden
Richtungen wird dahin abgeändert , daß die Durchfahrt durch die
Managettagasse nur in der Richtung von der Straßergasse zur
Himmelstraße untersagt bleibt . (M .Abt . 52 , 3110/21 .)
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Durchfahrtverbot durch die Diesterweggasse im
rs . Bezirke.

Auf Grund der FZ 30 und 114 des Bcrfassungsgcsctzcs der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , Landesgesetzblatt für
Wien Nr . 1, wird verordnet:

Die Durchfahrt durch den Teil der Diesterweggasse im 13 . Bezirke
zwischen der Cumberland - und Penzingerstraße ist für Fuhrwerk jeder
Art verboten.

Ucbcrtretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen
bis zu 20 .000 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
(M .Abt . 52 , 31 .)

Drogistenkonzession.
Dekret der M .Abt . 53 vom 2 . November 1921 , Z . 2740/20.
Drr Suchywerke - Aktiengesellschaft wird die Konzession gemäß Z 15,

Punkt 14 der Gewerbeordnung zur Darstellung von Giften und zur Zube¬
reitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate,
sowie zum Verkaufe von beiden , insoferne dies nicht ausschließlich den Apo¬
thekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässer !!
im Standorte 1. Liliengasse 1 mit den Zweigniederlassungen 21 . Stadlau
(chemische Fabrik ) und 18 . Strehlgasse 31 (chemisches Laboratorium ) erteilt.
Gleichzeitig wird die Bestellung des Ing . Dr . Rudolf Luszak  zum verant-
wörtlichen Geschäftsführer des Unternehmens gemäß § 55 der Gewerbeordnung
genehmigt.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 3 . Bezirk , Z . 4704.
Das Bezirksamt erteilt dem Mag . pharm . Alexander Kopacsi die Kon¬

zession zum Betriebe des Großhandels mit Giften und zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffen und Präparaten , soferne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verkaufe von künstlichen Mineral¬
wässern im großen im Standorte 3 . Gerlgaffe 23 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 3766 eingetragen.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 4 . Bezirk , Z . 364.
Dem Virgil Groszmann wird die Konzessionsurkunde für den Groß¬

handel mit Giften und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmte » Stoffen
und Präparaten einschließlich pharmazeutischer Zubereitungen und Speziali¬
täten , sowie medikamentös imprägnierter Verbandstoffe , insoferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, ferner zum Verkaufe von künst¬
lichen Minrralwäffersi im Standorte 4 . Heumühlgasse 14 , ausgefertigt.

Entziehung der Praxisberechtigung als Hebamme.
Mit dem rechtskräftigen Urteile des Landesgerichtes in Strafsachen in

Wien vom 19. Dezember 1919 , wurde die Hebamme Marie Hacker wegen
Verbrechens der Mitschuld an der Abtreibung der Leibesfrucht (ZZ 5, 144
Strafgesetzbuch ) und Vergehens nach 8 335 Strafgesetzbuch zur Strafe des
schweren Kerkers in der Dauer von sechs Monaten verurteilt . Dieses Urteil
ist in Rechtskraft erwachsen . Da sie hicmit die zur Ausübung ihres Berufes
als Hebamme erforderliche Verläßlichkeit und Vertrauenswürdigkeit verwirkt
hat , so erklärt sie das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk gemäß den
Bestimmungen des mir dem allerhöchsten Patente vom Jänner 1770 erlassenen
Sanilälshauptnormatives ihrer Befugnisse als Hebamme verlustig und es
wurde ihr die Berechtigung zur Ausübung der Praxis entzogen und das
Diplom abgenommen . (M .B .A , VI , 263 .)

Landesverwaltungsamt für das Burgenland.
Das Bundesministerium für Inneres und Unterricht hat mit Erlaß vom

9 . Jänner 1922 nntgeteilt , daß das Landesverwaltungsamt für das Burgen¬
land am 2. Jänner 1922 seinen Sitz von Wiener -Neustadt noch Sauerbrunn
verlegt hat und daß in Hinkunst alle für dieses Amt bestimmten Schreiben
und Sendungen ausschließlich an die letztere Anschrift zu richten sind.
(M .D , 671 .)

Exequatur und Bestellung vou Konsuln.
Die belgische Regierung hat Herrn Paul Landbeck zum Konsul in Wien

ernannt . Der Bundespräfident hat dem bezüglichen Bestallungsdiplom mit
Entschließung vom 80 . Dezember 1921 das Exequatur erteilt . (M .Abt . 49 , 175 .)

Der Bundespräfidenr hat mit Entschließung vom 12 Jänner >922 die
einstweilige Anerkennung des Herrn Carol H . Fofier als Konsul der Ver¬
einigten Staaten von Amerika m Wien genehmigt . (M .Abt . 49 , 510 .)

Die königlich bulgarische Gesandtschaft hat dem Bundesministerium für
Aeußeres nntgeteilt , daß der bisherige bulgarische Honorarkonsul in Wien,
Herr Rudolf Stiaßnp , von seinem Dienste enthoben worden und Herr Georg
Lilscheff (wohnhaft Wien , 1. Nibelungengaffe II ) an seiner statt zum bul¬
garischen Generalkonsul in Wien ernannt worden ist. Unvorgrciflich der noch
ausstehenden Erteilung des Exequaturs durch den Herrn Bundespräsidenten
bat sich das Bundesministermm für Aeußeres bestimmt gefunden , Herrn
Litscheff jetzt schon zur provisorischen Ausübung seiner Funktionen zuzulaffen.
(M .Abt . 49 , 531 .)

8ervice lle5 Kestitutions ei köpar-rtion8 en nsluie.
Außer an die Mandatare des,8srvi «s äos Rs ?titutiova st Uspur -ckwüs

en natars « Albert Tribout , Francese Rolla und Dr . G . ConstantineSco
wurde eine weitere Legitimation für Herrn Mastellone , Sekretär des italienischen
Dienstes für die Rücklieferungen in Oesterreich , ausgestellt . (M .D . 188 .)

Fürsorgeabgabe.
Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften sind Erwerbs¬

unternehmungen und unterliegen daher der Fürsorgeabgabe . (Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 30 . Oktober 1921 , Z . 6158/21,
M .Abt . 6 , 2533/21 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde d. ö. V . B .,
registrierte Genossenschaft m. b. H . in Wien gegen die Entscheidung
der Beschwerdekommisfion der Gemeinde Wien vom 16 . März 1921
betreffend eine Fürsorgeabgabe als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung ist
die Beschwerde der beschwerdclührmden Genossenschaft gegen die Entscheidung
des Magistrates Wien vom 30 . Oktober 1920 , Z . 1292 , durch die der be-
schwerdeführcnde Verband zur Leistung der Fürsorgeabgabe gemäß dem Gesetze
vom 4 . August 1820 , niedcrösterreichisches Landesgesetzblatt Nr . 728 , verpflichtet
erklärt wurde , aus den Gründen dieser Entscheidung verworfen worden.

Nach Z 1 des Gesetzes bildet die Voraussetzung für die Verpflichtung
zur Entrichtung der Abgabe , daß derjenige , von dem sie in Anspruch genom¬
men wird , eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit unter Verwendung fremder
Arbeitskräfte entfalle.

Nach ß 2, Abs. 2 der Satzungen der beschwerdcsührenden Genossenschaft
bildet ihren Zweck:

.1 . Der Einkauf von Schmierstoffen , sonstigen industriellen Hilfsstoffen
zwecks Abgabe an die Vrrbandsmitglieder um die einschließlich einer General-
kostenquote zu berechnenden Gestehungskosten;

2. die Errichtung einer Zentralstelle , um die von dem Verbände an die
Genossenschafter zu liefernden , bei den Arbeitsmaschinm in den Baumwoll¬
spinnereien zu verwendenden Oele im Sinne des mit dem Fabriksversicherungs-
verbände in Wien getroffenen Uebercinkommens vorher auf den Grad der
Feuersichrrheit und außerdem sämtliche Schmieröle und anderen Hilfsstoffe
auf ihre sonstigen Gebrauchseigenschaften zu prüfen oder Prüfen zu lasten.

Der Gerichtshof ist von der Auffassung ausgegangen , daß , wie dies aus
8 83 , lit . 1 des P -rsonalst -ucrgksktzeS hervorgeht , registrierte wie nichtregistrierte
Erwerbsgenoffenschaften (Produktionsgenossenschaften , Rohstoffvereine ) als aus
Erwerb gerichtete Vereinigungen anzusehen sind . Diese Auffassung erfährt keine
Einschränkung durch ß 85 desselben Gesetzes, sofern - Erwerbsgenoffenschaften,
die aus dem Prinzipe der Selbsthilfe beruhen und ihren Geschäftsbetrieb auf
ihre Mitglieder beschränken , keinesfalls als Vereinigungen behandelt werden,
die kein auf Erwerb gerichtetes Unternehmen bilde » und deshalb von der
Erwerbsteuer der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen
frei zu lassen sind , senden , nur eine günstigere Besteuerung erfahren , als jene
Erwerbsgenoffenschaften , bei denen die Voraussetzungen der Begünstigung nicht
zutreffen . Dies hängt damit zusammen , daß im Sinne des 8 I , Abs. 1 des
Gesetzes vom 9. April l873 , R - K .-Bl . Nr . 70 , die Erwerbsgenoffenschaften
nur eine Form des Geschäftsbetriebes ihrer Mitglieder zwecks Steigerung der
Einträglichkeit oder des Gewinnes ihrer Erwerbsunternebmungen durch
Minderung der ErzeugungS - und Betriebskosten darstellen . ES ist bei der recht-
lichen Beurteilung drr ErwerhZ - und WutschaftSgenoffenschaften davon auszu-
gehen , daß sie eine Unterart der dcutschrechtlichen Genossenschaften bilden , die
der Gesellschaft näher steht als den ' von ihren Mitgliedern strenge zu scheidenden,
ein Dasei » für sich führenden Korporationen . Da die beschwerdeführende Genossen-
schaft ausgesprochen dem Erwerbe ihrer Mitglieder dient , so war ihre Be¬
handlung als eine zur Fürsorgeabgabe verpflichtete Erwerbsunternebmung
gerechtfertigt.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze , Vollzugsanweisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

»SSL
751.  Verordnung wegen Ergänzung und Verlängerung der Giltig-

keitSdauer der Verordnung vom 27 . April 1921 , B .- G .-Bl . Nr . 246 , über die
Unterbrechung der Prozesse wegen Erfüllung der Geldverbindlichkeiten in alten
Kronen im Verhältnisse zur tschechoslowakischen Republik -

752 . Verordnung betreffend die Regelung des V i e h v e r k e h r es.
75 .3 . Verordnung , womit die Bollzugsanweisung vom 6 . Dezember

1919 , betreffend die Regelung der Preise für Gas und elektrische Energie bei
wesentlich geänderten Gestehungskosten abgeändert wird.

754.  Verordnung wegen Verlängerung der Wirksamkeit der Heimkehrer-
Verordnung vom 28 . November 1919.

755.  Steuerfluchtverordnung.
756.  Verordnung betreffend̂den Delegiertentag der Notariatskammern.
757.  Verordnung über das Bcurkundungsregisterder Notare.
758.  Verordnungbetreffend die Erhöhung der Prüfungstaxe für die.

Ablegung der Meisterprüfung  für handwerksmäßig - Gewerbe.
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75 » . Verordnung betreffend Einführung der Eisenbahnverk -hrs - rdnung
im Burgenland . .

76 » . Kundmachung betreffend die Annahme der Kassenscheine der
Ocsterreichisch -ungarischen Bank bei gewissen Finanzkassen und Aemtern

761 . Verordnung betreffend di - Richtigstellung der St -uerabzugstabellen
sür das Jahr 1922. ir>ss.

1 . Verordnung , mit der das G e w e rb e der V e r st e i g e r u n g be¬
weglicher Sachen an eine Konzession  gebunden wird.

2 . Verordnung betreffend die Beilragsleistung der Arbeit (Dienst )geber
zum Bundeswoh » . und Siedlungsfvnds.

3 . Wellpostverirag.
4 . Verordnung über die Gewährung der Zuschüsse nach dem Abbau-

gesctz vom 21 . Dezember 1921.
5 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe . -
6 . XIV . Verordnung zum Gehaltskaffengesetz vom 30 . Juli 1919.
7 . Verordnung , mit welcher die Durchführungsverordnung d-s Bundes-

ministeriums für Finanzen vom 21 . September 1921 . (Sicherungsmaßnahmen
betreffend das Kapitaleinkommeu ) abgeändert und teilweise außer Kraft ge¬
setzt wird.

8 . Verordnung wegen Aufhebung der Verordnung des Bundesministe-
riums für Finanzen vom 21 . September 1921 über die Einsührung von
Sicherungsinaßiiahinen im Geschäftsverkehr - mit ausländischen Zahlungsmitteln
und Devisen.

9 . Verordnung über den Ausgleich der Belaffung durch Kinderzuschüsse
und die Bedeckung der Zuschüsse zu den Leistungen der Sozialversicherung nach
dem Abbaugesetz.

10 . Verordnung zur Durchführung des Bankenumsatzsteuergesetzes.
11 . Kundmachung betreffend die Berichtigung zweier Druckfehler i»,

Bundesgesetzblatte.
12 . Kundmachung betreffend di - Errichtung einer Zollzweigstelle im

Landeslagerhause Innsbruck.
13 . Kundmachung über den Beitritt Bulgariens zum Berner Ueber-

einksmmen.
14 . XII . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenv -rsicherungsgesetz.
15 . Verordnung über die Gebühren für di - Vornahme auswärtiger

Eichungen.
16 . Verordnung über die für die Zeit vom 31 . Dezember 1921 bis

einschließlich 30 . März 1922 maßgebenden Umrechnungskurse für die in
fremder Währung gutgebrachten Zinsen von Geldern , welche durch gewerbs¬
mäßig Bankiergeschäfte betreibende Unternehmungen gegen Verzinsungsverpfllch-
liing entgegcngcnomme » wurden.

17 . Notenwechsel zwischen der Republik Oesterreich und dem Fürstentum-
Liechtenstein betreffend di - Regelung der Handels - und V -rk-hrsbezichnngen.

18 . Verordnung , womit weitere Anordnungen Uber das Jufiizw -s-n im
Burgenlande getroffen werden.

19 . Kundmachung über den Beitritt Finnlands zum Berner Usberein-
kommen zur Unterdrückung der Verwendung von weißem (gelbem ) Phosphor
bei der Streichholzfabrikalion.

20 . Entschließung , womit das Recht der Verleihung von Dienstposten
bestimmter Kategorien im Bundesdienst den zuständigen Mitgliedern der
Bundesregierung und dem Präsidenten des Rechnungshofes übertragen wird.

21 . Kundmachung betreffend das Statur der Wohnung s - und
Siedlungskommission  im Bund -MW mstrrium sür soziale Ver¬
waltung.

22 . Verordnung betreffend Aenderungen in den Grundlagen des Per¬
sonen - und Gepäckstarises und des Gütertarife ? der österreichischen Bundesbahnen.

23 - Verordnung Uber die Veröffentlichung der T a r if e für die Be¬
förderung von Personen , Gepäck, Leichen, lebenden Perm und Gütern auf
Eisenbahnen.  /

24 . Verordnung betreffend die Abänderung dir neunten Ausgabe der
Arzneitare zu der österreichischen Pharmakopöe.

25 . Verordnung , mit welcher einige Bestimmungen der Durchführungs¬
verordnung betreffend die Handelzstatistik abgeändert und ergänzt werden.

26 . Verordnung betreffend die Neufestsetzung einiger Postgebühren
und di - Abänderung sonstiger Bestimmungen der Postordnung.

27 . Krankenkassentaxe.
28 . Erlaß betreffend die Ausgabe von Banknoten zu 5000 X und

5,0.000 X.
29 . Verordnung betreffend die neuen Bankuoten zu 5000 X und zu

5,0.000 X.
30 . Verordnung betreffend den Vollzug von Zahlungen sür Rechnung

der Verwaltung des Bundessuhrwerksbetriebes durch die Poftsparkassa.
31 . Verordnung über die Gewährung einer Teuerungszulage zu den

Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Jnvalidenenlschädigungs-
kommission.

32 . Verordnung betreffend die Erzeugung und den Verkauf von Gebäck,
Zuckerdäckerwaren , Mehlspeisen und Brot.

33 . Verordnung betreffend dis Gebühren für die Erprobungen und
Revisionen von Dampfkesseln.

34 . Verordnung betreffend die sür die Befähigung zur Besorgung des
Wäge - und Meßgejchästes zu entrichtenden Prüfungslaxen.

35 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.

36 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
gerichtsärztlichen Sachverständigen im Verfahren ^ iußer Streitsachen.

37 . Verordnung betreffend die Festsetzung von Preisen für Leucht-
petroleum.

38 . Kundmachung über den Beitritt Kubas zu den Washingtoner Ver¬
trügen betreffend die internationale Union zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

39 - XVIII . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser
Vermögevschasten und die Sicherung der Vermögensabgabe.

40 . Verordnung betreffend den Vollzug von Auszahlungen für Rechnung
des Bundesministkriums für Aeußeres durch die Postsparkassa.

41 Verordnung über die Erhöhung der Wechselblankettgebühr.
42 . Verordnung betreffend die Festsetzung besonderer Gebühren sür

amtliche Ausfertigungen und amtliche Veröffentlichungen über gewerbliche
Schutzrechte.

43 . Kundmachung über die Erweiterung der Verzollungsbefugnifse deS
äsierreichiichen Schifsszollamtes Regensburg.

44 . Verordnung betreffend die Aenderung des Preistarises für Eisen-
bahnfrachtbriesc.

45 . Verordnung betreffend Bewirtschaftung von Häuten und Fellen.
46 . Verordnung betreffend Erhöhung des Zollaufschlages.
47 . Verordnung über die gerichtlichen Zehrgelder , Ganggelder und

Zustellgebühren.
48 . XIll . Durchführungsverordnung zum Brbeitslosenversicherungsgesetz.
49 . Verordnung betreffend die Einlührung eines neuen Verschleiß-

tarifes für die Erzeugnisse des Süßsioffmonopoles.
50 Verordnung betreffend Gebührenerleichterungcn zu Konvertierungs-

zwecken.
51 . Bundesgesetz betreffend die vorzeitige Rückzahlung des I » -

vestirionsanlehcns  der Stadtgemeinde Wien vom Jahre 1802 in
österreichischen Kronen.

52 . III Durchführungsverordnung zum Abbaugesetz.
53 Verordnung über die Erhaltung deS Arbciterstandes in gewerblichen

Betrieven.
54 . Bundesgesetz über einige Bestimmungen zur vorläufigen Ordnung

des finanziellen Verhältnisses zwischen Bund , Ländern und Gemeinden.
55 . Kundmachung über die Erweiterung der Befugnisse des Straßen-

zollamtcS Tisis.
56 . X . Novelle zuin Krankenversicherungsgesetz.
57 . IV . Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz.
58 Bundesgesetz betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines An-

lehens im Nennbeträge von 4 Milliarden Kronen durch dieWasserkrast-
w e r k e - A kt  i e n g e s e l ls  ch a f l in Wien.

59 . Bundesgesetz betreffend die Regelung der Aktivitätsbezüge der
Beamten zur Evidenzhaltung des GrundsteuerkatasterS.

60 . Verordnung über die Abänderung der staatlichen Salzverschleiß-
preise.

61 . Verordnung betreffend die im Burgenlande geltenden Eisenbahn¬
tarife.

S2 . Verordnung betreffend die Zusammenlegung der Gebührenbehörden
erster Instanz im Bundeslands Steiermark.

63 . Verordnung über die Gebühren der Geschwornen , Schöffen und
Vertrauensversomn.

64 XIX . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser Ber-
mögenschosten und die Sicherung der Vermögensabgabe.

65 . Verordnung Uber eine Erhöhung der Gebühren sür gewerbliche
Schutzrechte.

66 . Fünfte Verordnung betreffend dis Festsetzung des bei Entrichtung
der in Goldkronen bemessenen Konsulargebühren maßgebenden Umrechnungs-
Verhältnisses.

67 . Verordnung betreffend die Abänderung von Bestimmungen Uber
die internationale Markenregistrierung.

Z. Landcsgcfetzblatt für Wien.
15 . Höchstpreise sür den Verkauf von Milch.
16 . Preisgrenzen für Luxuswaren.
17 . Besondere Gebühren in den Fondskrankenanstallen.
18 . Verpflcgsgebühren in den Fondskrankenanstalten und im Jubi-

läumsspital.
19 . Verpslegsgebühr in der n .-ö. Landesgebäranstalt.
20 . Hauspersonalabgabe.
21 . Eichungsgebühr für hölzerne Ruderschiffe.
22 . Aushebung der Vorschrisien Uber die Verteilung und Preisfestsetzung

von Petroleum.
23 . Konzesjionsabgabefür  Versteigerungsgewerbe.
24 . Gebühren sür die Schubbegleitung im Jahre 1922.
25 . Gebühren für die Schubbegleitung im Jahre 1921.
26 Beitragsleistung der Feuerversicherten  zu den

Kosten der Feuerwehr.
27 . Schüblingsverpflegs - und Reinigungsgebühren.

Die Gemeinde Wien . — VerantwortlicherSchriftleiter. Ludwig Wiener . — Papier aus - er Pittener PapiersabrikS -A. G.
Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . Wallishauffrr.
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VkrOimiMtt KZ Niem MzikmIkZ
Normativbekimminigen des Gemcindcrates, stadtsenales und Magistrates

in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und politischen Amtsführung.

iJm Anhänge: Gesetze, Verordnungen und gerichtliche Entscheidungen.)
III . >2S Mir,» «rschei», i»»natllch«Inmxl. 1922.

I « katt:
Verwendung des Ertrages der Mietzinsabgabe.
Gewerberechtsangelegenheiten für die Versteigerung beweglicher Sachen und

der Dienst - und Stellenvermittlung.
Amts - und Betriebsvertretungen.
Tonhohifieine „System Schwarz " .
Renyt -Potent -Wellplatten.
Bauweise „ System Hofsmann " .
Drogistenkonzcsstonen.
Durchfahrt durch die Haller - und Trinkhausgaff «.
Verkehrsregelung in der Penzingerstraße.
Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetrieb.
Französischer Dienst für die Restitutionen.
AuSlansch von Publikationen mit den Bereinigten Staaten von Nordamerika.

Verwendung des Ertrages der für Wohnungen ein-
gehobenen Mietzinsabgabe.

Aus Grund des K 9 des Gesetzcsbeschlusses vom 10 . Februar
1922 betreffend die Einführung einer allgemeinen Mietzinsabgabe im
Gebiete der Stadt Wien wurden vom Gemeinderate in der Sitzung
am 17 . März 1922 folgende Bestimmungen getroffen:

ZI . Der Ertrag der für Wohnungen eingehobenen Abgabe ist
zu 6/10 zur Erbauung von Wohnhäusern mit kleinen und mittleren
Wohnungen durch die Gemeinde , zu 3/10 für Siedlungszwecke und
zu 1/10 für die Erhaltung von Wohnhäusern zu verwenden.

§ 2 . Die Förderung der Siedlungszwecke kann in der Be¬
schaffung von Sachmitteln oder des Geldbedarfes bestehen.

Z 3 . Die Beschaffung von Sachmitteln erfolgt insbesondere:
1. Durch Beschaffung geeigneten Siedlungsgrundes , eventuell im

Wege des Kaufes , der Pachtung oder der Enteignung . Dir Ueber-
laffung dieser Gründe hat unter Vorbehalten , die einen spekulativen
Mißbrauch ausschließen , insbesondere im Wege des Baurechtes zu
geschehen.

2 Durch Sicherstellung und Ueberlassung von Baustoffen.
S. Durch materielle Förderung von Wohnsiedlungen einschließlich

der mit ihnen verbundenen genossenschaftlichen Läden , genossenschaft¬
lichen und Einzelwerkstätten , Betriebe und Wohnungsergänzungen,
wie Genossenschaftshäuser , Krankenstuben , Bildungsstätten , Kinder¬
gärten , Jugendheimen , Sport - und Spielplätzen , Luft -, Sonnen - und
sonstigen Bädern , genossenschaftlichen Küchen und Waschküchen u . dgl.

Z 4 . Die Beschaffung des Geldbedarfes erfolgt insbesondere:
1. Durch Gewährung von Unterstützungen an gemein¬

nützige Siedlungsgcnossenschaften für bestimmte Zwecke, wie Lehr¬
siedlungen u. dgl.

2 . Durch Beteiligung an anderen gemeinnützigen Unterneh¬
mungen , die der Beschaffung von Baukrediten , Baustoffen oder
sonstigem Siedlungsbedarfe dienen.

3 . Durch Gewährung von verzinslichen oder unverzinslichen
Darlehen sowie von Bauvorschüffen an gemeinnützige Siedlungs¬
genossenschaften (unmittelbare Kredithilfe ).

4 . Durch Uebernahme von Bürgschaften für die Verzinsung und
Tilgung von Darlehen , die von Wohn -, Bau - und Siedlungs-
genofsenschaften anderweitig ausgenommen werden (mittelbare
Kredithilfe ).

Mietzinserböhunyen . Berechnung einer Teiles der Auslagen.
— Mangeldafiigkeit de» Verfahrens.
— Freies Ermessen bei Lnlscheidungen de« Melanites.
WobnungSanforderungen . Unterveiwielung.
— Unzulänglich benützte Wvhnungm.
— Eigenbedarf.
— Nlchibenützte Wohnungen.
— Berfahrensmangel.
— Tinsyruch an d- s Mietamt.
— Verfügungsrecht über die Wohnung.
— Aufbewahrung von Gegenständen.

Verzeichnis der in letzter Zeit verlanibarten Gesetze, Verordnungen und « und-
irachungen

a) im Bundesgesetzblatt,
b) im Landesgesctzblatt für Wien.

5 . Durch die Leistung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für dir
Verzinsung und Tilgung anderwärtig anfgenommener Darlehen.

6.  Durch sonstige Förderung gemeinnütziger Siedlnngspolitik in
finanzieller Hinsicht.

8 5 . Die Förderung von Projekten erfolgt nur nach vorheriger
fachlicher Prüfung . Sie soll nur solchen Bauvorhaben zuteil werden,
bei deren Planlicher Durchführung die weitestgehende Wirtschaftlichkeit
obwaltet , der gemeinnützige Zweck dauernd sichergestellt ist und will-
kürliche Zinssteigerungen und Kündigungen ausgeschlossen sind. Bei
der Vergebung der Siedlungsstellen sollen kinderreiche Familien,
Kriegsbeschädigte und andere wirtschaftlich berücksichtigungswürdige
Personen unter sonst gleichen Bedingungen bevorzugt werden . Insbe¬
sondere müssen die Siedler von dem Unternehmen verpflichtet werden,
bei Ausführung der Bauten selbst mitzuarbeiten , diese stets in gutem
Zustande zu erhalten und die ihnen zur Verfügung gestellten Grund-
flächen intensiv zu bewirtschaften.

Z 6 . Die Erhaltung von Wohnhäusern ist aus dem hiefür be¬
stimmten Teilertrage der Abgabe nur insoferne zu fördern , als ein«
finanzielle Beihilfe im Einverständnisse mit dem Hauseigentümer not-
wendig ist oder die Kosten einer behördlichen Ersatzausführung zu
bestreiten sind . Voraussetzung hiefür ist jedoch, daß baubehördliche
Aufträge zur Erhaltung dcmolierungsreifcr Häuser einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würden und ihre Befolgung eine
unvcrhältnismäßige Erhöhung der Mietzinse zur Folge hätte . Diese
von der Gemeinde verausgabten Beträge sind durch ' einverständliche
Begründung des Miteigentumsrechtes der Gemeinde oder hypothekarisch
sicherzustellen oder sonstwie einzubringen.

Z 7 . Der Ertrag der Abgabe kann auch zur Verzinsung und
Tilgung von Darlehen verwendet werden , die für die im Z 1 ange¬
führten Zwecke von der Gemeinde ausgenommen werden.

8 8 . Zur Verwendung des für obige Zwecke zur Verfügung
stehenden Abgabeertrages wird nach Z 65 der Gemeindeverfassung
vom Gemeinderate aus seiner Mitte eine Kommission gewählt , die
aus 9 Mitgliedern besteht. Ihr obliegt die Vorberatung der in den
Wirkungsbereich des Gemeinderates gehörigen Angelegenheiten und
die Beschlußfassung hinsichtlich der innerhalb der Zuständigkeit eines
Gemeinderatsausschusses gelegenen Angelegenheiten , ferner die Ueber-
wachung der Durchführungder Beschlüsse durch den Magistrat.



Z 9. Die Gebarung mit dem von der Kommission verwalteten
Nbgabeertrage ist gesondert zu verrechnen . Die Kommission hat all¬
jährlich im Jänner und Juli , über Verlangen des Gemcinderates
aber jederzeit , diesem einen Rechenschaftsbericht vorzulegen.

§ 10 . Der bestehende Wohnungs - und Siedlungsfonds der
Bundeshauptstadt Wien wird aufgehoben und seine Mittel der obigen
Kommission nach Maßgabe der Bestimmungen des H 8 zur Ver¬
fügung gestellt .': Die vom Fonds erworbenen Rechte sowie die von
ihm eingegangenen Verpflichtungen gehen auf die Gemeinde über . Die
elfteren kommen den im § 1 bezeichneten Zwecken zugute , die letzteren
sind aus dem Ertrage der für Wohnungen eingehobenen Abgabe
sowie den sonstigen Eingängen (Absatz 2) zu erfüllen.

Die bisher dem Fonds zukommenden Einnahmen , insbesondere
die Beiträge des Bundes und die Strafgelder sowie die Bau - und
Adaptierungsbeiträge sind gleichfalls nach Maßgabe der Bestimmungen
des ß 8 von der obigen Kommission sür die im tz l bezeichneten
Zwecke zu verwenden . Bon dieser Aufteilung sind jene Einnahmen
ausgenommen , die für die Herrichtung und Umgestaltung angeforderter
Objekte und zur Deckung der durch das Anforderungsverfahren auf¬
laufenden Kosten sowie für die Erbauung ausgesprochener Not¬
wohnungen in Baracken usw . verwendet werden.

Zit.  Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit einer möglichst
raschen Inangriffnahme der Bautätigkeit und die drohende Ausbreitung
der Arbeitslosigkeit wird die Kommission ermächtigt , schon vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes über die allgemeine Mietzinsabgabe auf
Rechnung des zu erwartenden Abgabeertrages Ausgaben zu be¬
antragen.

Behandlung der Gewerberecht - angelegenheiten hin¬
sichtlich des konzessionierten Gewerbes der Ver¬
steigerung beweglicher Sachen und der Dienst - und
Stellenvermittlung . Ergänzung der Geschäfts¬

einteilung.
Erlaß deS Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

1b . Februar 1922 , M .D . 7S9/22.
Der Herr Bürgermeister hat mit Entschließung vom 8 . Februar 1922

auf Grund deS StadtsenatSbeschluffe » vom 7. Februar 1922 , Pr . Z . 1168/22,
folgende Verfügung getroffen:

,1 . GewerbrrechtSangelegenheiten , die das konzessionierte Gewerbe der
Versteigerung beweglicher Sachen betreffen , find zentral durch die Magistrals-
abteilung 56 zu behandeln.

2. In der Geschäfts - ufziihlung ist das konzessionierte Gewerbe der Dienst-
und Stellenvermittlung ausdrücklich anzusühren . Die darauf bezughabenden
Gewerberechtsangelegenheiten , mit Ausnahme der Genehmigung der Geschäfts,
ordnungen , die der Mugistratsabteilung 53 obliegt , find von den magistratischen
Bezirksämtern zu besorgen.

Die GeschältSeinteilung ist daher , wie folgt , z» ergänzen:
In der Geschiiftsaufzählung der Magistr atsabteilung 56 ist im jivsirn

Absätze nach Punkt e) anzusühren : „ ä ) des konzessionierten Gewerbes der
Versteigerung b-weglicher Sachen . " In der GeschäftSaufzählung der Magistrats»
abteilung 58 ist als letzter Absatz cinzusügen : . Genehmigung der Geschäfts-
ordnungen für den Betrieb de» konzessionierte » Gewerbes der Dienst - und
Stellenvermittlung ".

Im Abschnitt v „Magistratische Bezirksämter " ist im Kapitel XIII
(„ Gewerbeangelegenhriten ") im Punkte l nach dem Worte „Privatgeschäfts-
Vermittlungen " und vor dem Strichpunkte einzufügen : „ der Dienst - und
Stellenvermittlungen . " ,

Bildung von Amts - und Betriebsvertretungeu;
Ergänzung des H 7S der Allgemeinen Dienstordnung.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
3 . März 1922 , M .Abt . 1 , 143/22.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24 . Februar 1922 zur
Pr . Z . 1894/22 nachstehenden Beschluß gefaßt : .

>,Jm § 75 der Allgemeinen Dienstordnung iü mit Wirksamkeit sür die
Angestellten des Magistrates - l« 2 ., 3 . und 4 . Absatz (der bisherige 2 . wird
5 . Absatz) einzufügen:

,.Jm Einvernehmen mit der Perjvnalkommission und nach Anhörung
der beteiligten Personalvertretungen können für einzelne Dienststellen durch
GememderatSbejchluß Amt », oder Betrieb - Vertretungen gebildet werden , denen
die Befugnisse der Personalvertretungen hinsichtlich der diesen Dienststelle»
zugeteilten Angestellten ganz oder teilweise übertrage » werden . Die der Dienst¬
stelle zugeteilten Angestellten bleiben Angehörige ihrer SiandeSgruppe , doch
ruhen die Befugnisse der Personalvertretungen in Ansehung des den Amts¬
oder Betriebsvertretungen übertragenen Wirkungsbereiches . Die Bildung der
Amts - oder Betrieb - Vertretungen erfolgt nach den gleichen Grundsätzen wie
jene der Personalvertretungen ."

Zulassung der gebrannte « Donhohlsteine „ System
Schwarz " .

In Erledigung des Ansuchens der Bauunternehmung Bacher
und Baumeister Schwarz , Hohlsteinbaugesellschaft m . b. H ., Enns,
Oberösterreich , um Zulassung der gebrannten Tonhohlsteine „System
Schwarz " wird die Anwendung dieser Bauweise bei Hochbauten in
Wien auf Grund der durchgeführten Festigkeitsversuche unter folgenden
Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Ist sür -inen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist
die» in den EinreichungSplänen anzuführen und die erforderliche statische
Berechnung beizubringen.

2 . Die Steine müssen nach Form und Abmessungen (14 : 24 : 25 cm)
den vorgeleglen Zeichnungen entsprechen und sind auS gebranntem Lehm herzu-
stellen . Die Mindestftein (Zellen )festigklit bat aus den tragenden Querschnitt bezogen
I »0 lcg/cm > zu betragen.

3 . Als Mörtel kann gewöhnlicher Weißkalkmörtel im RaummischungS-
verhiiltniffe 1 : 4 Verwendung finden (Mindestieftigkeit 6 leg/em ^ . Der hiebei
verwendete Sand muß rein , feinkörnig und reich sein.

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung dm
Nachweis über die Stein (Zellen )- und Mörtelscstigkeit durch Proben zu ver¬
langen.

5. Falls der GewichtSnachweis nicht besonders erbracht wird , ist das Ge¬
wicht der unverputzten einsteinstarken (25 cm ) Tonhohlsteinmauer mit rund
245 kß/m ' Aufrießstäche anzunehmen , wobei 27 Stück Steine zu 8 kx,
4 Liter Kalk und 16 Liter Saud angenommen find.

6 . Die zulässige D -uckinanspruchnahine oer nutzbaren MauerquerschnittS-
släche hat bei Verwendung von Weißkalkmörtel 12 dx/cm >, bei Verwendung
emeS Portlandzemenlmörtets 1 : 4 , wobei vier Fünftel deS Portlandzementes
durch Kallbrei ersetzt werden können (RaummilchungSverhälmiS : Zement:
Kalkbrei : Sand — 1 : 4 : 20 Raumteile , Mindestsestigkeit 30 lrx/cm ' ), 15 üZ/om'
zu betragen.

Beträgt die freie Mauerhöhe b mehr als bas Zwölffache der Mauerstärke b
(ohne Verputz ) , so ist der Wert der zulässigen Jnansvruchnahme durch Multi¬
plikation mit der Abwinderungszabl « — 1'9 — 0 Vi5b/b herabzusetzen . Die
Hölle tragender Mauern darf nicht wehr als das 16 fache der Mauerstärke
betragen.

7 Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen.
Jn »besondere ist der Mörtel vor dem Ansetzen jedes Steine - gut abzugteichcn.

E « werden in dieser Bauweise Häuser mit drei Geschossen (Erdgeschoß,
1. und 2 . Stock ) zugelaffen , wobei eine etwaige Mansarde (Dachgeichoß ) nicht
mitgerechnet ist. V rauSsetzung ist hiebei da - Nich ' überschreiten der oben fest¬
gesetzten zulässigen Inanspruchnahme ; bei der Auslührung von drei Geschossen
sind die Erdgeschoßmauern immer in dem angeführten Portlandzemmtmörtel zu
mauern , während die SlockwerkSmauern in We :ßkatkmörtcl auSgeführt werden
können.

8. In jedem Geschosse ist ein ! urchlausender , den ganzen « ebiiudeumriß
umfassender als Deckenausloger dienender Betonrost von 15 cm Höhe anzu¬
ordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch , und Lustabzüge geführt werden . In
jerem Stockwerke ist ein Schiicßennetz anzuordnen ; die Mauerschließen sind in
den Betonrost zu verlegen . Die vohlmauern sind in Entfernungen von höchsten»
7 m durch geeignete Querwände oder Pieiler zu verstärken . Für einen guten
Anschluß dieser Zwischenmauern an die Hauptmauern ist Sorge zu tragen.

9. Weiden Hohlräume der Mauern zu Rauchabzügenbenützt, so find die
Wandungen entsprechend wärme - und rauchdicht und hinreichend widerstands¬
fähig auszugcstalten.

10 . Beiderseits aufliegcnde Stufen dürfen nicht unmittelbar in Hohl¬
mauern eingreifen . ES ist zumindest bei den Stufenauslagern Stampsbeton
oder volles Mauerwerk in solchem Ausmaße autzusühren , daß eine Störung
de» Steinverbandes oder ein Verhau der Hohlsteine vermieden wird . Hohl¬
mauern dürfen nicht als Auflager freitragender Stufen verwendet werden.

11 . Die Fundamente sind mindestens bis auf eine der Sohlenbreite gleiche
Höh ? ans Bollmauerwerk herzustellen . Bei der Gründung von Hohlsteinbauten
hat die Verbreiterung in der gleichen Weise zu geschehen wie bei vollem
Mauerwerk.

12 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen so¬
wie die gänzliche Zurücknahme duser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praktischen Erfahrungen Vorbehalten . (M .Abt . 36 , 1538 .)

Zulassung von „ Renyt -Pateut -Wellplatte « " .
In Erledigung des Ansuchens der Allgemeinen Holzindustrie

und Holzhandcls -A .-G . um Zulassung von „Renyt -Patent -Well-
Platten " als feuerfeste Eindeckung im Sinne deS Z 50 der Wiener
Bauordnung , sowie als Wand - und Deckenverkleidungsmaterial wird
die Verwendung dieses Materials für das Gemeindegcbiet von Wien
bei Hochbauten unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die au » imprägnierter Hartpappe hergestellten Dachplatten müssen
den im Stadtbauamtc überreichten und ausbewahrttn doppelg -welltkn Platten
(mit 14 , beziehungsweise 28 nun Wellenhöhe als Grundmaß eine Latten¬
entfernung von 30 <m angenommen , die Platten drei Latten überspannend)
entsprechen . Sie müssen bei einfacher Deckung mit wenigstens 6 cm Heber-
greifung gelegt werden , wobei die Lochhaut auch mit einem Asphaltlacküberzug
versehen werden kann.
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3 . Die Befestigung der Wellplatten ist in sicherer Weis « mit breitköpfigen
verzinkten Eismnägem auszuführen.

8 . Die Patent - Wellplatten find auf Latten so zu verlegen , daß ein Brechen
ausgeschlossen ist ; Firste , freibleibende Kanten u . dgl . find , falls sie nicht mit
Blcchsiiumen belegt « erden , mit besonderen Focmstäcken zu bedecken.

4 . Die beabsichtigt - Verwendung von „ Renyt -Patent -Wellplalten " als
feuersicheres Dacheiudeckungsmaterial ist in den Kms nsplänen ausjuweisen.

5 . Lei Verwendung des genannten Materials alS Wandverkleidung ist
bei einer Außcnoerkleidung stets das große Wellenprofil (38 mm Höhe) mit
Drahteinlagen oder ein Rabitzietz als Putzhatter zu verwenden.

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen aus Grund
praktischer Erfahrungen mit diesem Baustoffe als „feuersicheres Dacheindeckungs¬
material " bleibt Vorbehalten . (M .Abt . 36 , l391 .)

Zulassung der Bauweise „ System Hoffmaun"
(Giseubetouziegelhohlmauer)

In Erledigung des Ansuchens der Bauunternehmung H. Rella
ör Komp , um Zulassung der Bauweise „ System Hoffmaun " (Eisen¬
betonziegelhohlmauer ) wird die Anwendung dieser Bauweise bei Hoch¬
bauten in Wien unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Für die Sparbauweise „ System Hoffmann " (Lisenbetonziegelhohl-
maner ) haben im allgemeinen die für Betonbauten geltenden Vorschriften
(Mimstenalv -rorduung vom 15 . Juni 191t und 15 . September 1918 über
die Herstellung von Tragwerken aus Eisenbeton oder Stampfbeton bei Hoch-
bauten , sinngemäße Anwendung zu fiud -n. Ist süc einen Bau die Verwendung
dieser Bauweise vorgesehen , so ist dies in den Eincelchnngsplänen anzuführen
und die erforderliche statische Berechnung beizubringen.

2 . Das System besteht aus im stehenden Zicgelverbande ( >/« Stein
stark ) anszesührtcn Doppelwänden , die in ihren Hoh >räumen die eigentlichen
Tragelememe (Pfeiler , Roste in Eisenbeton ) anfnehmen . Die Mauerziegel sind
in verlängertem Mörtel zu versetzen.

8 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung dm
Nachweis über die Beton - (Würfel -) und Mörtclfestigkeit durch Proben zu
verlangen.

4 . Die Herstellung der Mauerziegelwände im stehenden Verband ( Ve Stein
stark) hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehe» .

5 . In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäudegrnndriß
umfassender , als Deckenauflager dienender Belonrost von mindesten - 15 ein
Höhe anzuordncn . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Luttabzüge geführt
werden . In jedem Stockwerke ist em Schließennetz anzuoronen ; die Mauer-
schließen find in den Belonrost zu verlegen . Die Wände der Hohlmanern sind
in Entfernungen von höchsten- 15 m durch geeignete Querverbindungen zu
versteifen.

6 . Die Rauchfänge sind ans gewöhnlichem Zisgelmauerwerk , beziehungs¬
weise Stampfbeton entsprechend rauchdichr auszuführen.

7. Als Auflager von Stiegen (sowohl für freitragende als auch für
beidcrseilS aufliegend - Stufen ) dürfen die Hohlmauern nicht verwendet werden
und müsse» hiezu innerhalb oder außerhalb der Mauern eigene diesbezügliche
Tragkonstruklionen hergestellt werden.

6 . Die Fundamente find mindestens bis auf eine der Sohlenbreite gleiche
Höhe aus Vollmanerwerk herzustellen . Die Fundamentverbreiterung hat in der
gleichen Weise zu geschehen wie bei Bauten aus Vollmauerwerl.

9 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen sowie
die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der prak¬
tischen Erfahrungen Vorbehalten . (M .Abt . 86 , 1704 .)

Drogifteukonzessione « .
Das Bezirksamt erteilt gemäß Z 15 . Punkt 14 der Gewerbeordnung der

offenen Handelsgesellschaft Josef Voigt L Komp , die Konzession zur Darstellung
von Giften und zur Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffe und Präparate , sowie zum Verkaufe von beiden , insoferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, und zum Verschleiße von künst¬
lichen Mineralwässern im Standorte 3 . Göllnergaffe 15 . Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter Reg .-Z . 3741 eingetragen . Gleichzeitig wird
die Bestellung des Johann Voigt zum verantwortlichen Geschäftsführer de»
Unternehmens gemäß 8 55 der Gewerbeordnung genehmigt . (M .B .A. 3 , 1636 .)

Das magistratische Bezirksamt erteilt dem Franz Schauer auf Grund
der bedingten Zurücklegung der inhaltsgleichen Konzession des Anton Seifert
die Konzessiv» gemäß Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Verkaufe von
Giften und der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoff - und Präparate
mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insofern dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von
künstlichen Mineralwässern im Standorte 19 . Greinergaffe 55 . Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter der Z . 1838 eingetragen . (M .B .A. 19, 1093 .)

DaS magistratische Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft
A. Egger ' s Sohn in Erweiterung der Konzessian vom 28 . Dezember 191l die
Konzesston gemäß Z 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung zur fabriksmäßigen
Herstellung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate,
sowie zum Großhandel (d. i . nur zum Verkaufe an Graßdrogistcn und an
Apotheker ) im Standorte 19 . Heiligenstädterstraße 158 ( Sachofengaffe 3). Gleich¬
zeitig wird die Bestellung des Jonas (auch Julius ) Langer zum Stellvertreter
(Geschäftsführer ) im Betriebe oieses Uniernehmens gemäß §8 3 und öS der
Gewerbeordnung genehmigt . Die bisherige auf die „ sadriksmäßige Erzeugung

der zu arzneilichen Zwecken dienenden Präparat « (Z lckerware » mit medikamentösen
Zusätzen, " lauiend - Konzession wird gleichzeitig zurückzelegt , das bezügliche
Konzessionsoekret wird cmgezogen . Die erweiterte Konzesston bleibt im Gewerbe¬
register unter der Registerzahl 1174 eingetragen . (M .B .A . 19 , 715 .)

Durchfahrt durch dte Haller - und TrinkhauSaafse
im 1L . Bezirke.

Kundmachung des Magistrates vom 24 . Februar 1922,
M .Abt . 52 . 470.

Auf Grund der KZ 80 und 1l4 de- Verfassungsgesetzes für
die Bundeshauptstadt Wien vom IO. November 1920 , L.-G .-Bl . für
Wien Nr . 1, wird verordnet:

Die vom Simoningplatze im 11 . Bezirke abzweigende Hallergasse
sowie die Trinkhausgasse dürfen von Lastfuhrwerk nicht zur Durch¬
fahrt benützt werden . Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit
Geldstrafen bis zu 20 .000 K oder Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

Verkehrsregelung in der Penzingerstraße « nd Nissel-
gasse im I » . Bezirke.

Kundmachung les Wiener Magistrates vom 19 . Februars1922,
M .Abt . 52 . 506.

Auf Grund der ZZ 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L -G .-Bl . für
Wien Nr . 1, wird verordnet:

Lastkraftwagen dürfen durch die Nifselgafse und durch den
Teil der Penzingerstraße zwischen Nifselgafse und Beckmanngasse
nur langsam fahren . Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit
Geldstrafen bis zu 20 .000 L oder Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetrieb.
Das Buii ' esmulisterium für Handel und Gewerbe , Industrie

und Bauten hat mit Erlaß vom 6 . Feb uar 1922 , Z 24771/567,
folgendes mttgeteilt:

DaS Bundesministerium hat mit seinem Rundschreiben vom
17 . Mai 192, , Z . 23769 , vorläufige Richtlinien für die Behand¬
lung von Ausländern beim Antritte und Betriebe von Gewerben
bekanntgegeben . Hienach ist der Nachweis der formellen Gegenseitig¬
keit, der nach Z 8, Absatz 1 der Gewerbeordnung die Voraussetzung
der Gleichstellung der Ausländer mit den Inländern bildet , nur dann
als gegeben anzusehen , wenn der andere Staat in einem Staats¬
vertrage die Gleichstellung der Oesterreicher mit seinen Staatsange¬
hörigen oder die Meistbegünstigung in dieser Hinsicht zugesagt hat
oder wenn eine die Zulassung von Oesterreichern zum Gewerbe aus¬
sprechende Sondererklärung der zuständigen Regierungsbehörden jenes
Staates vorliegt . In letzterem Falle ist nur dann die Zuständigkeit
der ausländischen Regierungsbehörde zur verbindlichen Abgabe einer
solchen Erklärung als zweifellos feststehend anzunehmen , wenn hierüber
vom Bundesministerium eine bestätigende Weisung erteilt sein wird.
Der besondere Fall , daß von der Partei selbst die Gegenseitigkeits-
bestätigung der Vertretung eines anderen Staates (Gesandtschaft oder
Konsulat ) beigebracht wird , ist in dem Rundschreiben nicht ausdrücklich
erwähnt worden . Es versteht. .sich von selbst, daß gerade in solchen
Fällen die vorherige Einholung der Weisung des Bundesministeriums
von besonderer Wichtigkeit ist. Das Ministerium sieht sich jedoch
veranlaßt , bis auf weiteres die politischen Landesbehörden zu ermäch¬
tigen , von der Vorlage der von den Parteien beigebrachten Gegen¬
seitigkeitsbestätigungen der polnischen Gesandtschaft in Wien abzusehen.
Es gilt somit bis auf weiteres folgendes : . >.

1. Hinsichtlich der Angehörigen Deutschlands , Rumäniens,
Ungarns und der Tschechoslowakei ist der Nachweis der Gegenseitigkeit
allgemein als erbracht anzusehen.

2 . Hinsichtlich der Angehörigen Polens gelten ' die von Parteien
fallweise beigebrachten Bestätigungen der polnischen Gesandtschaft in
Wien als Nachweis der Gegenseitigkeit , jedoch nur für den ein¬
zelnen Fall.

3 Hinsichtlich der Angehörigen aller anderen Staaten sind die
allenfalls von den Parteien beigebrachten Bestätigungen , von welcher
Behörde oder Vertretung sie auch immer ausgestellt sind, vorher dem
Ministerium vorzulegen . Von der Vorlage kann natürlich abgesehen
werden , wenn sich, wie dies meisten- der Fall sein wird , an - den



näheren Umständen entnehmen läßt , daß die Partei auch mit einer
förmlichen Zulassung gemäß H 8 , Absatz 2 der Gewerbeordnung zu¬
friedengestellt wäre und die Landesbehörde kein Bedenken trägt , diese
Zulassung auszusprechen . Dieser Weg wäre stets als der kürzere
vorzuziehen. (M .Abt. 53 , 725 .)

FranzS fisch er Dienst für die Restitutionen.
Unter Hinweis auf den hieramtlichen Erlaß vom 13 . Jänner 1922,

M .D . t88 , wird bekanntgegeben, daß nach einer Mitteilung des
Staatskommissariates für Rücklieferungen vom 14 . Februar i922,
Z . 231 , der bisherige Bevollmächtigte des französischen Dienstes für
die Restitutionen in Oesterreich Albert Tribout von seinem Posten
zurückgetreten ist, daß seine Legitimation daher zurückgezogen und
gleichzeitig eine gleichlautende Legitimation für seinen Nachfolger
Herrn Richard Baillchache ausgestellt wurde . (M .D . 1156 .)

Austausch von Publikationen mit den Bereinigten
Staaten von Nordamerika.

DaS Bundesimnisterium für Inneres und Unterricht gibt bekannt:
Durch eine uiunlfizente Spende der LlnsrKvue ^ Looisrz ' tor dormav anä

Audtrian üvisnos auck Art in New -Iork ist cs nunmehr möglich geworden,
den bereits seil Jahren bestehenden Publckaltonenauslausch zwischen Oesterreich und
den Vereinigten Staaten von Amerika bis aus weiteres im vollen BorkriegS-
umfange aufzunehmen.

Ls wer den daher alle , die mit in den Bereinigten Staaten befindlichen Adressaten
in gegenseitigem Publikalionenaustausch stehen oder in einen solchen zu treten
wünsche », eingeladen , ihre dorthin bestimmten Sendungen behufs Ersparung
der beträchtlichen Portoauslagen im Wege der hiesigen Zweigstelle der „ Smith -
sonian Institution ' kostenlos beföroern zu taffen.

Hiebei wird gleichzeitig aufmerksam gemacht , daß für solche Sendungen
nur Bücher , Abhandlungen , Karien und ähnliche Druckwerke in Betracht
kommen , tnsoscrne sie als Geschenk- bder Tauschexemplare verschickt werden.
Instrumente und Apparate sind von der Beförderung ausgeschlossen . Natnr-
historijche stücke können nur mit besonderer Erlaubnis der , Äinithson >an
Institution " in Washington befördert werden.

Die Sendungen sind der beim Bundesstaat - für Statistik , Wien,
1. Schwarzenbergstraße 5, befindlichen Internationalen Austauschstelle zu über¬
geben.

Die Sendungen sind stets in festem Papier verpackt und mit starkem
Bindfaden gebunden zur Verfügung zu stellen . Sie dürfen die Größe von
14 .200 ow,' nicht übersteigen . Die Adresse der zu Beleckenden hat auf dem
Pakete in lateinischer Schrift , womöglich mit Schreibmaschine , deutlich und
mit Vermeidung jeder Abkürzung angebracht zu sein . Bei Sendungen , die für
Gesellschaften bestimmt sino , ist daraus zu achten , daß in der Adresse keine
Emzelnamen en halten find , damit über das Besitzrecht kein Zweifel entstehe.

Jede Sendung ist mit Namen und Adresse der Absenders zu versehen.
Den Sendungen dürfen keine Briefe oder andere geschriebene Texte , wohl aber
gebruckte Formularien für Empfangsbestätigungen beigelegt werden.

Anfragen um Auskünfte sind an das Präsidium des Bundesamtes für
Statistik , Wien , 1 . Schwarzenbergstraß - 5 , zu richten (Telephon Nr . 6044 ).

Mietzinserhöhuugeu.
Wenn von einer AuSlagSpost  nur ein bestimmter Teil

als für die Mietzinserhöhung in Betracht kommend ais anrechenbar
erklärt wird , so muß entweder au « den Akten oder aus den Ent¬
scheidungsgründen zu entnehmen sein, auf welchem Wege die
Berechnung  des als anrechenbar erkannten Teilbetrages
erfolgte . (Verivaltungsgerichtshoferkenntnis vom 13 . Mai 1921.
Z . 3467 , M .Abt . 15 , 8360/21)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Elise Sch.
gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien iX vom 9. September
1920 , Z . Reg . 241/367 , betreffend die Zulässigkeit von Mietzins¬
erhöhungen die angefochtcne Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens aufgehoben.

EntscheidungSgründe:  Die Beschwerdeführerin hat bei dem
Mietamte den Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit der Erhöhung der
Mietzinse in ihrem Haufe im Ausmaße von 128 Prozent gestellt . Nach dur » .
geführter Verhandlung crsioß die angefochteue Enl chcidung , mit welcher die
Erhöhung de« Mietzinse « nur im Ausmaße von SS Prozent zulässig erkannt
wurde.

In den Gründen der angefochtenen Entscheidung wird bemerkt , daß
36 Pro/ent von den Prämien für die Brandschadenversicherung »uSgeschieden
wurden all jener Teil , der auf die i« Hoftrakte de« Hauses befindlichen ge-
werblichen Betriebe entfällt , ferner 63 Prozent von den Prämien für die GlaS-
Versicherung al « jener Teil , der für die Glasscheiben der BeschäflSlokale be-
rechnet wird , weil die Mehrkosten dieser Prämien nur auf die an diesen Ver¬
sicherungen besonders beteiligten Personen überwälzt werden können.

E « ist weder au » den in den Adminiftrativakten enthaltenen Anfzeich.
nnngen überden Gang der Verhandlungen , noch »ns den Littscheionngsgründen
selbst zu entnehmen , auf weich un Wege di ' Berechnung der erwähnten 36,
beziehungsweise 63 Prozent oorgenom nen wurde oder in welche n Verhältnisse
die Aufteilung der effektiv für die Brandschaden - und Glasoecsichernnz ge nachten
und nachgewiesenen Mehrauslagen auf die hiefüc heranzuziehendea Mietzinse
erfolgt ist. In dieser Beziehung ermangelt die angefochtene Entscheidung jeder
Begründung und erscheint die Partei auch außerstande gesetzt, die Gründe,
welche , u der Feststellung der erwähmcn Prozentsätze geführt haben , zu erkennen.
Der Gerichtst, »f ist daher in U bercmstimmnng mit seiner wiederholt >n B »r-
erkenniniffen zum Ausdrucke gebrachten R -chiSanschanung , wonach zum mindesten
aus den Emscheidnngsgrünoen eines Eckenntniffes des Mietamte » mit aller
Deutlichkeit zu entnehmen sein muß , von welchen Grundsätzen die Behörde bei
der Abl hnnng nachgewiesener MehranSlagen für die Anrechnung zur Niet-
zinSerhöhung ausgegangen ist, in diesem Punkt - zu der U-b-rz -ugnng gelangt,
daß im gegenständlichen Falle ein weseptlicher Berfahrensmangel vorliegt.

Ein weiterer Berfahrensmangel liegt darin , daß , wie die B schwerde
behauptet und in der Gegenschrift auch zugegeben wird , die Einsetzung deS
Betrages von 612 X in die zum Vergleiche herangezogencn Auslagen des
Jahre » 1919 „ auf einem Jrrlume beruht " .

Der Beschwerdeeinwendung , daß für das Jahr !920 für die diversen
ErhaltungsauSlagcn zum mindesten der mit 1299 X für das Jahr 1919 er¬
mittelte Lnslagenbetrag einzusetzen gewesen wäre , konnte der Gerichtshof nicht
beipstichten . Nach H 2 Mieterschntzverordnung gründet sich der Ausspruch des
Melanite » über die Zulässigkeit einer Mretzinsechöhung auf die bereits „ ein-
getretencn " Erhöhungen der jährlichen Lrhaltnngs - und B -rwaltungsanslagen;
es konnten daher im vorliegenden Falle für die mit F -brnanermin 1920
begehrte Metzinserhöhung nur die im Jahre 1919 eingerrelcnen und nach,
gewiesenen MehranSlagen in Betracht gezogen werden . Die im Jahre 1920
eingetretene Steigerung dieser Auslagen kann erst wieder die Grundlage für
eine zu einem späteren Termine vorzunehmende Mietzinsechöhnnq bilden.

Die Beschwerde bemängelt schließlich die Lnft -ckung der Kosten für den
Anstrich rer Fenster und Hoizgänge im Betrage von 12.992 X auf zehn Jahre
und behauptet , ein Mangel des Verfahrens sei darin gelegen , daß von dem
Gutachten des die Arbeit auSsührenden Lnstreichermeisters , wonach die Haltbar-
ttit des Anstriche « nicht länger als drei Jahre währe , abgegangen worden sei.
Der Gerichtshof hat , sesthaltend an den in seiner Rechrsprechung wiederholt
zum Ausdrucke gebrachten Grundsätzen , diese Beschwerd emwcndun , nicht als
zurreffend erachtet , weck nach Z 17 , Absatz 3 der Mieterjchutzoerordnung die
Einholung von Sachverständigengutachten dem Mietamte nicht bindend vor-
geschrieben ist una die Beurteilung der sachlichen Grundlagen , insbesondere
über die Aufteilung von zwar regelmäßig , aber nicht alljährlich wiederkehrcndm
Erhaltungsauslagen auf eine entsprechende , mehrere Jahre umfassende Periode
dem fachlichen Ermessen der entscheidenden Behörde überlaffen ist.

Von der gleichen Erwägung ausgehend , konnte der Gerichtshof auch di«
vom Vertreter der Beschwerdeführerin insbesondere bei der öffentlichen mü -rd-
lichen Verhandlung gerügte Unterlassung einer näheren Begründung dieser
Ansteckung in der angefochtenen Entscheidung nicht als wesentlichen Ber-
^ahrenlmangel erkennen.

Es begründet Mangelhaftigkeit des Verfahrens,
wenn die Feststellung unterblieben ist, in welchen Punkten und
aus welchen Motiven dem Parteibegehren nicht Folge gegeben
wurde . (VerwaltungsgerichtshoferkenntniS vom 30 . März 1921.
Z . 1811 , M .Abt . 15, 4759/21 .)

Der Vewaltungsgcrichtshof hat über die Beschwerde der Wiener
Gelatinewaremndustriegesellschaft in Wien wider die Entscheidung de«
Mietamtcs XVll der Stadt Wien vom 20 . September 1920 , Z . 673,
betreffend eine Mietzinserhöhung die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

EntscheidungSgründe:  Nachdem im Hause der Beschwerde¬
führerin vom 1. Februar 1920 an «ine Steigerung de» Bruttozinse - von
jährlich 16 .947 X mfolge Ueberwälzung der Erhöhung Ger JahreSauSgaben
«it i608 X SO b um IS Prozent als zulässig erklärt worden war , beantragte
die beschwerdcführ nde HauSeigentümerin für den Augusttcrmi » eine Steigerung
um 7b Prozent de» Mietzinses . Dar Mietamt anerkannte mit der erwähnten
Entscheidung eine Erhöhung de- Mietzinse « nur bis LO Prozent , berechnet auf
Grund deS Mietzinses vor der letzten Steigerung , da nach den vor dem
Senat « gemachten Parteiangaben und in den vorgelegten Schriftstücken der
Bermieter nur in der Lage war . eine Erhöhung der regelmäßigen jäortichen
Auslagen um 4508 X 64 b nachzuweisen , welche bei einem GesamtjavreSzinse
de» Hause « von 19 .0i9 X die bewilligte Mietzinlerhöhung rechtfertigt . Di«
Beschwerde beanständet die Bercchnuiigsgrundlagen , da «S sich um einen
BruttozinS von 16 .947 X handelt , weshalb die zulässige KteigerungSquote
mehr »!S 31 Prozent beträgt . Unrichtig sei eS ferner , daß von dieser willkürlich
abgerundeten Ziffer ein » dzug von 15 Prozent deshalb gemacht wird , weil
eme Steigerung mit diesem Prozentsätze bereits vnrliege . Zwischen der früheren,
auf mehrere Jahre verteilten Steigerung und der jetzigen, infolge der später
aufgelaufenen Kosten eingetretenen bestehe kein Zusammenhang und sei eine
Hinzurechnung der früheren Kosten zu den späteren unzulässig . Zu der Auf¬
fassung , als ob nur 4 .08 X 64 b als gegenwärtige Steigerung in Betracht
kommen würden , ist die Entscheidung rechtSwidrigerweise aus dem Wege gelangt,
daß sie die einzelnen Posten auf ein « Reihe von Jahren willkürlich verteilt,
beziehungsweise gänzlich gestrichen hat . Die - gelte von den Kosten her Hau ».



»ertviltnni , »er elektrischen Beleuchtung und »er Dach - un » anderen Reparaturen.
Bemängelt wird endlich , daß die für die Beurteilung maßgebenden technischen
Fragen nicht dnrch Sachverständige erhoben worden sind.

Der Berwalttmgsqerichtzhvf konnte die rinwenonng , daß für die Frag,
der Notwendigkeit gewisser Aufwendungen und ihrer Verteilung auf mehrere
Jahre alt Grundlage »er Erhöhung der Mietzinse Gachvcrstä idize nicht ein-
vernantinen worden sind, nicht sstc begcstndel erachten , wobei ec an seiner
im Erkenntnisse oom 30 . D -jember 1920 , Z 59 )6, anßgesprochenen RechtS-
anschauung festhielt , daß die Mietämter zwar becechlizt , aber nicht verpflichtet
find , über derlei Fragen Äachb -cstLndize -inzuorrühmen , so daß IN der Unter¬
lassung der Aufnahme des angebotenen SachverstLndigenbeweiser -ine Verletzung
der Rechte der beschwerdefsthre wen Partei nicht erblickt werden kann.

Hingegen erkannte der Bcrwaltunzsgerichtshvf die Entscheidung als auf
einem ergäuzuugsdedürftigen Tatbestände beruhend , denn die Berh mdlnngsaklen
lassen nicht emnehmen , welche Ausgaben die beschwerdefithrende Hauseizen-
tümerin zur Anrechnung behufs Erhöhung de» Mietzinse » beantragt hat und
welche von diesen Ausgaben vom Nietamte nicht al » anrechenbar anerkannt
worden sind , sowie weiche Gründe fstc die Nichianerkennung maßgebend waren.
Ebensowenig lasten die Akten erkennen , welchen Pesam betrag an Mietzins der
Hauseigentümer zur Grundlage für die Berechnung der van ihm beantragten
Erhöhung »er Mi tzinse um 75 Prozent angenommen hat , s» »aß eine lieber-
Prüfung »er Einwendungen der Beschwerde gegen die Annahme eine» zu
niedrigen SteigerungSprozente », beziehungsweise gegen den angeblichen Abzug
»er Prozente einer bereits im gleichen Jahre ftattgesundenen Steigerung nicht

möglich war . In dem Unterbleiben der Feststellung darüber , in welche» Punkten
und »ui welchen Motiven dem Parteibegehren nicht Folge gegeben wurde,
mußte aber der BerwaltungszerichtShys , festhaltend an . seiner im Erkenntnisse
vom 24 . Februar I92l , Z . 1142 , näher begründeten Anschauung einen wesent¬
lichen Mangel de» Bersahrent erblicken und demgemäß die Entscheidung
ausheben.

Die gemäß z 2 . Absatz 3 Mieterschutzverordnung zu fällenden
Entscheidungen fallen in das freie Ermessen. (Verwaltungs-
gerichtshofcrkenntniS vom 26 . April 1921 , Z . 2942 , M .Abt . 15,
6621 )

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Josefine G-
in Wien wider die Entscheidung des Mictamtcs VI in Wien vom
28 . September 1920 , Z . Reg . 354/20 , betreffend eine Mietzins¬
erhöhung die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheid » n gsgründe:  Das Mietamt Wien VI hatte mit der
Entscheidung vom 1. Juli 1920 den Mietzins für das von der Beschwerde¬
führerin untervermietcle Zimmer mit lOO L monatlich festgesetzt.

Gegen die von der Beschwerdeführerin mit 1. August 1930 vorge¬
nommene neuerliche Erhöhung des Mietzinses auf 250 L monatlich erhob die
Untermieterin Käthe Sp . Einspruch , worauf das Mietamt mit der angefochtenen
Entscheidung die Erhöhung des Mietzinses nur bis zum Betrage von 150 L
monatlich als zulässig erkannte , weil der Hauptmictzins »er Wohnungsinbaberin
zulässigerweise um 10 Prozent erhöht wurde , weil ferner ^das Zimmer von
drei , anstatt von zwei Personen benützt werde und den Untermietern die un¬
eingeschränkte Küchcnbenützung gestattet worden sei.
. Diese Entscheidung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver¬

fahren « angefochten , weil sie die Abnützung der Einrichtungsstücke und den
Umstand , daß die Beschwerdeführerin ihre Wohnung durch eine Bedienerin
instandhalte , für welche sie 100 L für einen Arbeitstag auswendm müsse,
unberücksichtigt laste.

Gemäß Z 2 b , Absatz 3 der Mieterschutzverordnung ist eine Erhöhung
de» Entgeltes für die unter Beistillung von Einrichtungsstücken vermietete»
Räumlichkeiten nur insoweit zulässig , als e» durch die Umstände des Falles
gerechtfertigt ist. Im gegebenen Falle waren vor der Fällung der Entscheidung
vom 1 Juli 1S20 über die zulässige Höhe des Merbestandzinses eingehende
Erhebungen über alle maßgebenden Verhältnisse durch Vornahme der Besichtigung
an Ort und Stelle durchgcführt worden.

Anläßlich der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden neuer¬
lichen Verhandlung vor dem Mietamte wurde mit Rücksicht auf den kurzen
Zeitraum , welcher seither verflossen war , und weil , wir durch einen Alten¬
vermerk festgestellt erscheint , die Antragstellerin erklärt hatte , daß in dem Be-
standverhältnifle seither keine Aenderung cingetteten sei, da » Ergebnis dies»r
Erhebungen der neuerlichen Entscheidung zugrunde gelegt . Die bezüglichen
Feststellungen enthalten auch eine ausführliche Zahl , Art und Beschaffenheit
der den Untermietern zur Verfügung gestellten Einrichtungsstücke . Die Be¬
schwerdeführerin wendet daher mit Unrecht eine Außerachtlassung wesentlicher
Umstände ein.

Der Berwaltungsgerichtshsf konnte daher nicht finden , daß bei dem
Verfahren wesentliche Umstände außeracht gelassen worden seien.

Eine Ueberprüfung des aus dem festgestellten Tatbestände gezogenen
Schlusses aber war mit Rücksicht auf den Wortlaut der vorbezeichneten Be¬
stimmung der Mietcrschutzverordnung dem Berwaltungsgerichtshof « gemäß 8 3,
lit . s , seines Gesetze» versagt.

Wohuungsanforderuugen.
Bei einer Anforderung wegen Untervermietung  hat das

Mietamt nicht zu fragen , ob diese Untervermietung nach den
Bestimmungen des Hauptmietvertrages zulässig ist.

Wird die Einwendung erhoben , daß der Hauptmietvertrag
bereits mit Einverständnis brisec Bertragsteile gelöst gewesen
sei, ents -hridel das M era nt über diese Tntbestnnvsfrage nach
freier Würdigung der vorliegenden Beweise . ( Verwaltung - -
g -richtßhofcrk -nntmS vom 5 . April 1921 , Z 2333 , M .Abt . 15,
50S3 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Josef Z.
namens der Eigentümer des Hanfes in Wien 3 . H .-Nasse lO gegen
die Entscheidnng des Mietamtes für den 3 . Bezirk in Wien vom
30 . September 1920 . Z . 203 , betreffend eine Wohnnngsanforderung
als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
bat mit Beschluß vom >. August 1920 die Wohnung in dem Hins - 3 . H.-Gafse 10,
Tür 8 , gemäß ß 4 , Punkt 6 , lit . » der KmdmachuNg der niedecSst t-r -ichischen
Landesregierung »am 30 . Juni 1911 , L - G - 81 Nc . 160 , angefordert , weil
der Wohnungsinhaber (Albert Ä .) die Wohnung in Untermiete zu geben
beabsichtigte . Dem von den Hauseigentümern durch den bevollmächtigten Haus¬
verwalter Josef Z erhobenen Einsprüche gab das Mietamt Wien III mit
Entscheidung ° om 30 . Dezember 1918 , Reg . 208 , mit nachstehender Begründung
keine Folge . Die Absicht, die Wohnung zur Gänze in Untermiete zu gcben,
sei durch die Angaben der Zeugen , inbesondere deS Jnssekiors der Staal » -
bahnen Leopold F . dargetan , Per erklärt habe , daß der WohnungSinhaber sein«
Wolmräume zur Gänze der Staatsdahndirektion zwecks Weiteroermieiung zur
Verfügung gestellt habe , wosür ihm gewisse Vorteile bei der Ueberfieblung al»
Entgelt zugestchert worden seien.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig angefochten,
«eil Albert B . zur Zeit der Anforderung gar nicht in der Lage gewesen sei, die
gewesene Wohnung in Untermiete zu geben , indem einerseits der mit dem
Hausherrn abgeschlossene Mietvertrag eine weitere Vermietung au » geschlossen
d- be und damals die Wohnung bereit » gekündigt und anderweitig vermietet
gewesen sei.

Das vor der Anforderung aufgenommene Protokoll über die Vornahme
des LokalaugenscheineS in der angeforderten Wohnung enthält die Feststellung
daß der Wohnungsinhaber die Absicht habe , am 28 . August 1920 in die
Tschechoslowakei zu übrrstedcln und seine Wohnung in Untermiete zu geben.
Dem Mietamte lag ferner eine vom 30 . August 1920 datierte Eingabe des
Albert G . vor , womit er anzeigte , daß er au - der Tschechoslowakei wieder
zurückgckehrt sei und auf seine nicht gekündigte und noch auf ein Vieitttjahr
bezahlte Wohnung Anspruch erhebe . Endlich ist in der angefochtenen Ent¬
scheidung au »drück»ch festgeftellt , daß der WohnungSinhaber nach dm Angaben
der vernommenen Zeugen die Wohnung der Staatsbahndirektion zwecks Weiter¬
vermietung zur Verfügung gestellt habe . Das Mietamt gibt zwar in der
Gegenschrift zu , daß der Beschwerdeführer bei der Verhandlung geltend ge¬
machte habe, die Wohnung sei zur Zeit der Anforderung bereit » gekündigt und
wieder vermietet gewesen , bemerkt jedoch, daß eine gerichtliche Kündigung ber
Wodnung nicht erfolgt sei. Von einer die Untervermietung ausschließenden
Bestimmung de» HauptmietvertrageS sei keine Rede gewesen.

Bei dieser Sachlage hatte sich da » Mi -tamt bei seiner Entscheidung rmt
der Frage , ob die Untervermietung nach den Bestimmungen des Hauptmiet-
vertrages zulässig war , nicht zu befassen, vielmehr nur zu der Einwendung
St -llung zu nehmen , daß im Zeitpunkte der Anforderung der mit dem
Wohnungsinhaber abgeschlossene Mietvertrag mit Einverständnis beider Vertrags»
teile bereits aufgelöst gewesen sei. Diesbezüglich ist das Mietamt auf Gruub
des festgestellten Tstbesland -r in freier Würdigung der vorliegenden Beweis«
von der Annahme ausgegangen , daß der in Rede stehende Mietvertrag
damals noch zu Recht bestand . Diese Annahme kvnnte »er Berwaltungs-
gerichtShof gemäß 8 6 seines Gesetzes nur ) n der Richtung überprüfen , ob
sie mir der Aktenlagc im Einklänge steht und ob die bezügliche Feststellung des
Miitamtes nicht auf einem mangelhaften Verfahren beruht . Da in dieser
Richtung kein wesentlicher Verfahrensmangel erkennbar war und auch von
der Beschwerde nicht geltend gemacht wird , hatte auch der Berwaliungsgerichts-
hof diese Annahme seiner Entscheidung zugrundezulegen . War aber davon aus-
zugehen , daß der Wohnnngsinhaber zur Zeit der Anforderung noch da » volle
Vecfügungsrecht über die Wohnung halte , s» war in Anbetracht des Um¬
standes , daß er die Wohnung der Staatsdahndirektion zur Weitervermietung
zur Verfügung gestellt hat , der Tatbestand de» 8 4 , Punkt 6 , lit . a der
Kundmachung gegeben.

1 . Die Frage , ob eine Wohnung alSeine unzulänglich,
daS heißt nur durch eine verhältnismäßig kurze Zeit benützte
anzusehen ist , ist eine Frage des Tatbestandes , an welche der Ver¬
waltungsgerichtshof — die ordnungsmäßige Feststellung voraus-
gesetzt — nach § 6 des VerwaltungsgernchtshofgesetzeS gebunden
ist und dessen Würdigung sich seiner Prüfung entzieht.

2 . Es bildet keinen Verfahrensmangel , wenn die ausdrück¬
liche Würdigung einer Zeugenaussage in den EntscheidungS-
gründen unterbleibt , zumal ja eine derartige Würdigung in der
Abweisung des Einspruches bereits gelegen ist.

3 . Die Unterlassung der Einvernahme von Familienmit¬
gliedern deS Beschwerdeführers bildet an sich keinen Verfahr « , - -



Mangel , da die Frage , welche der angebotenen Beweismittel die
Behörde als wesentlich ansieht , ihrer Wartung überlassen
bleiben muß und in der Ablehnung dieser Zeugen bei Vor¬
handensein anderer Zeugen die Verweigerung eines geeigneten
Beweismittels zur Feststellung des Tatbestandes nicht erblickt
werden kann. (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 20 . April
1921 , Z . 2702/21 , M .Abt . 15 , 5963/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Karl Sch¬
irr Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt Wien 5
(Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 21 . Juli 1920 , Z . 361
betreffend eine Wohnungsanforderung als unbegründet abgewiesen.

Lutsch eidungsg ründe : Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde unter Verwerfung de« Einspruches die Wohnung de» Beschwerdeführer»
in Wien 5 . K - Gaffe Nr . 3 , 11/44 , als unzulänglich benützt (Z 4 . Absatz 1,
Punkt 4 , der Kundmachung vom 30 . Juni ISIS , L.- G .-Bl . Nr . 160 ) ange-
fordert . Denn der Anforderung - grund der unzulänglichen Benützung konnte
durch die angeborenen Beweise nicht entkräftet werden und sei durch den Beleg
über den Stromverbrauch in der Wiener Wohnung eher gestützt als umgestoßen
worden . Line Außerachtlassung des Z 4 , Absatz 2 der Kundmachung falle der
Gemeinde nicht zur Last, weil für den Geschäftsbetrieb de- EinspruchwcrberS
da » Halten einer Wohnung in Wien nicht erforderlich ist.

Die Beschwerde bestreitet , daß die Voraussetzungen der Anforderung
wegen unzulänglicher Benützung vorhanden seien , und führt aus , daß Be¬
schwerdeführer seinen Landesproduktenhandel sowohl in WullerSdorf in Nieder¬
österreich al » auch in Wien betreibe , woselbst er auch ein Magazin besitze und
wo er mit Rücksicht auf die Uebcrwachung und den Betrieb des Geschäftes sich
einen sehr bedeutenden Teil seiner Arbeitszeit hindurch aushalten müsse . Ferner
verweist sie auf die im Einsprüche angebotenen Beweise (Einvernahme des
Hausbesorgers und seiner Familienmitglieder ), sowie darauf , daß Beschwerde¬
führer einen Gewerbeschein , auf den Handel mit Emballagen lautend , mit dem
Standorte in Wien vorgelegt habe . Endlich werden BilligkUtsgründe angeführt
und das Verfahren bemängelt , weil die Aussage de- Hausbesorger « ebenso-
wenig wie die Verhältnisse des Geschäftes gewürdigt wurden.

Die Frage , ob eine Wobnung im Ginne des § 4 , Absatz l , Punkt 4
der Kundmachung der niederösterreichilchen Landesregierung vom 30 Juni
1918 , L.-G .- Bl . Nr . 169 , als eine unzulänglich , daS heißt nur durch eine
verhältnismäßig kurze Zeit benützte , anzusehen ist, ist eine Frage des Tat¬
bestände », an welche der VerwaitungSgenchlShof — die ordnungsmäßige Fest,
stellung (vorausgesetzt — nach H6 des BerwaltungsgerichtshofgescheS gebunden
ist und dessen Würdigung sich seiner U -berprüfung entzieht . Daß ein wesent-
licher Bcrsahrensmangel bei Feststellung des zu der. Annahme der r ehörde
führenden Tatbestandes unterlaufen sei, vermochte der Verwaltungsgerichtshos
nicht zu erkennen . Beschwerdeführer , der einen Landesprodukt -nhanoel betreibt
und zu diesem Zwecke in Wien in der Joanelligaffe ein Magazin hält , hat zur
Dartuung des Umstande «, daß er die angeforderie Wohnung zulänglich benützt,
in seinem Einsprüche die Einvernahme des Hausbesorgers sowie die Einver¬
nahme seiner Gattin und (Tochter beantragt . Wie sich aus der angefochtenen
Entscheidung ergibt , erfolgte anläßlich der mündlichen Verhandlung die Ein-
vernähme des Hausbesorgers . Daß eine ausdrückliche Würdigung seiner Aus-
sage in den Entscheidungsgründen unterblieben ist, bildet aber keinen Ber-
fabrensmangel , zumal eben eine derartige Würdigung in der Abweisung des
Einspruches bereits gelegen ist. Aber auch die Unterlassung der Einvernahm-
der Familienmitglieder des Beschwerdeführers vermochte der Gerichtshof nicht
al - einen wesentlichen Verfahrcnsmangel zu erachten , da die Frage , welche der
angebotenen Beweismitteln die Behörde als wesentlich ansieht , ihrer Würdigung
überlaffen bleiben muß und in der Ablehnung der Einvernahme der nächsten
Familienangehörigen bei Vorhandensein eines anderen Zeugen , der bei der
Verhandlung auch einvernommeu wurde , die Verweigerung eines geeigneten
Beweismittels zur objektiven Feststellung des . Tatbestandes gewiß nicht erblickt
werden kann . Auch der angebotene weitere Bewei « durch die Rechnungen übor
den Verbrauch an elektrischem Lichte wurde , wie sich aus der Entscheidung
ergibt , von der Behörde gewürdigt , so daß auch hier kein Mangel deS Ver¬
fahrens vorlicgt . Der Bewei « darüber , daß der Beschwerdeführer seinen ständigen
Wohnsitz in Wien habe , auf Grund des Gewerbescheines über den Handel mit
Emballagen mit dem Standorte Wien 5 . T .-Gaffe 23 , vom 9. Juli 1920
wurde aber im Laufe des Verfahrens nicht angeboten , weshalb auch in der !
Nichrberückfichtigunz des Umstande - ein Verfahrensmangel nicht gelegen ist.

LS begründet einen BerfahrenSmangel , tveyn das Mietamt
bei einer Anforderung wegen Untermiete die vom Wohnungsinhaber
gemäß § 12 erhobene Einwendung des Eigenb edarfes  über - !
geht . (VerwaltungSgerichishoferkenntnis vom 27 . April 1921
Z . 2160/21 . M .Abt . 15 , 7219/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Marie K.
iu Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XV der Stadt Wien
vom 6 . Dezember >920 , Z . Reg . 21 l , betreffend eine Wohnungs¬
anforderung die angefochtene Entscheidung ^ wegen mangelhaften Ver¬
fahrens aufgehoben.

Entscheid» <g « g ' r .ü nde:  Mit Bescheid des Wohnungsamtes
der Gtadt Wien , für den !b . Bezirk vom 10 . November 1SS0 wurde
die von der Beschwerdeführerin gemietet «, , « S einem Zimmer und einer

Küche bestehende Wohnung i « Hause A -en, 15 . H.-Naffe 38 , aus
Grund der Kundmachung der niederösterreichifchm Landerrezierung vom
30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nc . 180 , angefordert , weil sie unbenützt
fei und im ganzen in Untermiete vergeben erscheine. Die Beschwerdeführerin
gab in ihrem Einsprüche an , fie habe infolge ihrer Ausweisung durch
ihren Gatten aus der gemeinschaftlichen Wohnung eine N -rvenzerrüttuug
erlitten , durch di - sie sich genöligr gesehen habe , im Jahre 1920 sich zu ihrer
Mutter nach Lieiermark auf das Land zu begeben und die van ihr selbst
gemietete angeforderte Wohnung samt ganzer Einrichtung an Franz H. zu
vermieten , sie sei jedoch fast jeden Monat nach Wien zurückgekehrt und Hab«
dann im Oktober 1920 , da sie bei ihrer Mutter wegen der Feuchtigkeit ihrer
Wohnung und wegen eine« rheumatischen Leidens nicht mehr have bleiben
können , die Rückstellung der Wohnung von Franz H . verlangt und ihm diese,
da er die Rückstellung verweigerte , gekündigt . Z 4, Punkt 3 der Kundmachung
der niederöstcrr ichischen Landesregierung vom 4 . Juli 1919 , L - B -Bl . Nr . 160,
der von unzulänglicher Benützung spreche, finde keine Anwendung , da Be-
schwerdesührerin nur durch Krankheit gezwungen gewesen sei, sich vorüber¬
gehend aus ihrer Wohnung zu entfernen . Auch sei die Wohnung durch den
Untermieter benützt . G e kann die angeforderte Wohnung nicht en -b -hren , da
sie genötigt sei, sich al » Weißnäherin oder mittels eine - anderen Gewerbe » in
Men fortzubringen und nur aus Mitleid von einer Frau B . für kurze Zeit
in einer überfüllten Wohnung geduldet werde und durch Aufrechterhaltung der
Anforderung obdachlos werden müßte , weshalb die Gemeinde auf die An¬
forderung nach ß 12 , Absatz 2 der Kundmachung zu verzichten verpflichtet sei

Mit der anqefohtenen Entscheidung vom 6 . Dezember 1920 wurde der
Einspruch der Beschwerdeführerin abgewiesen , weil die Gründe der angefoch¬
tenen Entscheidung insbesondere durch die Anssage des Wohnungsinhabers und
de- Untermieter » bewiesen erscheinen.

Der Gerichtshof hat den R -chiszrnnd der Aiforderun schon durch
die von der Beschwerdeführerin nicht bestrittene Tatsache , daß fi: die ange-
focdertc Wohnung als Ganzes unterpermietet Hobe, i .n Kinne des ß 4,
Punkt 6 a der Kundmachung der nicderösterreich -schen Landesregierung alt
gegeben erachtet , da diese Bestimmung den Tatbestand einer solchen Unter-
»ermietung für die Begründung der Anforderung für ausreichend erklärt und
keinen Unterschied macht , ob die Untcrvcrmietung auf kürzere oder längere
Ze t erfolgt . Anderseits hat aber die Beschwerdeführerin der Anfs derung die
Einwendung des Eigenbedarfes im Ginne der Bestimmung de» ß 12, Absatz 2
der Kundmachung entgegengestellt , derznfolge Unter der daselbst angeführien
tatsächlichen Voraussetzung der anfordemden Gemeinde der Verzicht auf die
Anforderung aufzucrlegen ist. In ihrer Gegenschrift hat die belangte Behörde
die Uebergehung dieser Einwendung damit gerechtfertigt , daß die Beschwerde¬
führerin nicht im Besitz - der Woznung gewesen sei und daß die Beachtung der
Einwendung mit der gesetzlichen Entscheidung über die Zulässigkeit der
Wohnungsanfkiindigung hätte in Widerspruch geraten können . Allein die
Tatsache , dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkte der Anforderung nicht im
Besitze der Wohnung war , rechtfertigt durchaus nicht die Annahme , daß die
Beschwerdeführerin nn Hinblicke auf die von ihr gebotene und von der
belangten Behörde nicht in Zweifel gezogene Schilderung ihrer Lage im Z it<
punkte der Anforderung die Wohnung nicht benötigte . Die belangte Behörde
hätte im Hinblicke auf diese Einwendung dk Entschließung der Gemeinde über
den von der Angeforderten erhobenen Anspruch auf den Aufforderung - Verzicht
einholen und im Falle der Ablehnung über die Frage des aufrechten Bestandes
d-r Anforderung entscheiden müssen . In der Nichtbeodachtung dieses Vor¬
ganges liegt ein wesentlicher Mangel des Verfahrens.

Die Gegenschrift der belangten Behörde rechtfertigt die Uebergehung der
Einwendung auch damit , daß eine Entscheidung hierüber der Entscheidung de»
Gerichtes über die Kündigungsmöglichkeit vorgegnfsen hätte . Die Aufrecht,
erhaltung einer Anforderung wirkt allerdings im Gmne der §Z 5 , Ablatz 1,
8 , 18, Absatz 1 auf die Möglichkeit der Aofrechterhaltung einer gesetzlichen
Kündigung ein, wogegen gerade die Aufhebung der Anforderung den Weg für
die gerichtliche Entscheidung über die privatrechttiche Wirksamkeit einer
Wohnungsauskündigung freimacht und so den normalen Rechtszustand wieder
hersteüt.

Als nicht benützt  kann eine Wohnung nur dann
angefordert werden , wenn sie von der zu ihrer Benützung
berechtigten Person fortgesetzt dem Wohnzwecke entzogen wird,
wenn also aus der Länge der Zeit und aus anderen Umständen
die Absicht oder doch das Bewußtsein erhellt , einem mit dem
Zwecke der Anforderung nicht verembarlichen Dauerzustand zu
schaffen. (VerwaltungsgerichlShoferkenntnis vom 29 . April 1921,
Z . 3972 . M .Abt . 15 , 7222/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Aglaia O . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
4 . Bezirk der Stadt Wien vom 25 . November 1920 , Z . Reg . 317/X,
betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E nts ch e i d un g s g rün d e : Die Anforderung der Wohnung erfolgte
im gegenständlichen Falle mit der Begründung , daß festgestellt sei, daß dieselbe
zwar zum Wohnen eingerichtet , aber mindestens seit 20 . September >920 bis
zum Tage der Anforderung (8 . Oktober ) nicht benützt worden sei.

Es liegt also der angefochtenen Entscheidung lediglich der Tatbestand
zugrunde , daß in der Wohnung während eines Zeitraumes von 18 Tagen



niemand sich aufgehalten habe. Er ist dagegen unbestritten , daß die Beschwerde¬
führerin seit einem Zeiträume von fünf Jahren die Wohnung gemietet , während
eine» großen Teile » dieser Zeit selbst benützt hat und daß dieselbe mit Aus¬
nahme des angeführten Zeitraumes dauernd von ihrem Bruder und von
andere» Familienmitgliedern benützt wurde . Ebenso ergibt sich auch aus der
angefochtenen Entscheidung selbst, daß die Behörde der Behauptung , daß sowohl
die Beschwerdeführerin , als auch ihr Bruder die Absicht hatten, dauernd in
dieser Wohnung sich aufzuhalten und an der fortdauernden Benützung derselben
nur durch zwingende Verhältnisse , Krankheit, Kuraufenthalt , Ordnung von
Gischäftsverhältniffen in Dresden gehindert waren , vollen Glauben be>-
gemefs-n hat .

Wie nun der Gerichtshof in seinem Erkenntnisse vom 8 . Jänner IS20,
Z . 2, und insbesondere in jenem vom 24 . September ! 920 , Z . 2561 , aus¬
gesprochen und begründet hat, kann im Binne des gewöhnlichen Sprach¬
gebrauches sowohl , als auch gemäß der von der Wohnungsanforderungsgesctz.
gebung verfolgten Absicht, Abhilfe gegen den außerordentlichen Mangel an
Wohnungen zu treffen, die tatsächlich nicht benützt zweifellos nur eine solche
Wohnung angesehen werden , die von der zu ihrer Benützung berechtigten
Person fortgesetzt dem Wohnzwecke entzogen , also dauernd nicht benützt wird,
nicht aber auch eine solche, die nur vorübergehend nicht wirklich bewohnt wird,
Nur wenn auS der Länge der Zeit und aus anderen Umständen die Absicht
oder doch zumindest das Bewußtsein der Nichtbenützung erhellt, einem mit dem
erwähnten Zwecke der Anforderung nicht vereinvartichcn Dauerzustand eintreten
zu taffen oder aufrechtzuerhalten , kann gesagt werden , daß eine zum Bewohnen
eingerichtete Wohnung „tatsächlich nicht benützt" wird.

Im vorliegenden Falle trifft aber, wie sich aus dem oben Erwähnten
schon ergibt , das Gegenteil zu. Durch den unbestrittene « » »!.« » als Mitbewohner
eines Teiles der angeforderten Wohnung in Betracht kommenden Bruder der
Beschwerdeführerin wurde die Wohnung nur in der Zeit seines Aufenthaltes
bei seiner in Ried , Oberösterreich, wohnhaften Tochter , welcher Anfenlhalt zu
Erholungszwecken erfolgte , und zwar vom 20 . September 1920 bis 16 . No¬
vember 1920 nicht benützt. Es handelt sich also um eine Abwesenheit , welche
nicht einmal zwei Monate erreicht, und eS ist schon aus diesem Grunde die
gesetzliche Grundlage für eine Anforderung der Wohnung nach Z 4, Punkt 3 b
nicht gegeben.

Im übrigen aber ist nicht bestritten, daß die Wohnung seit Jahren durch
die Beschwerdeführerin selbst und ihre Begleiterin ununterbrochen durch längere
Zeiträume bewohnt wurde , wie auch, daß sowohl die Beschwerdeführerin als
auch ihr in dieser Wohnung wohnhafter Bruder die Absicht hatten , dauernd
die angeforderte Wohnung zu benütze» . Ls kann also nicht von der Anschauung
«usgegangen werden , daß im vorliegenden Falle ein Dauerzustand kiutrat oder
aufrecht erhalten « erden wollte , welcher mit dem Zwecke der Ansorderungs-
gesetzgebung nicht vcreinbarlich wäre.

Aus dem Gesagten erhellt, daß im vorliegenden Falle die von der
Behörde ihrer Entscheidung zugrundegelegte gesetzliche Grundlage des § L,
Punkt 3 b der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
80 . Juni 1919 nicht zutrifst.

Es begründet einen BersahrenSmangel , wenn auf Grund
der Akten nicht feststellbar ist , daß die der Anforderung zugrunde-
gelegten Tatsachen dem Beschwerdeführer zur Kenntnis und
Aeußerung vorgehalten wurden . (Verwaitungsgerichtshoierkenntnis
Vom 2 . Mai 1921 , Z . 3128 21 , M .Abt . 15 , 7340/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Karl
G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 1l . Bezirk
in Wien vom 9 . Dezember 1920 , Z . 1780/11/20 , betreffend eine
Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit Bescheid des Wohnungsamtes
für den 11 . Bezirk Wien vom 22 . November 1920 wurde die Wohnung des
Beschwerdeführers im Hause Sch .-Gaffe 12 im 11 . Bezirke mit Berufung auf
§ 4 , Punkt 4 , der Kundmachung der niederösterreichischm Landesregierung
vom 80 . Juni 1919 , L.-G -Bl . Nr . 160 a^gefordert , weil festgestellt erscheine,
daß die Wohnung unzulänglich benützt sei. .Es läßt sich auf Grund der Alten
nicht feststellen, daß im Verlaufe des Verwaltungsverfahrens die in der Auf-
nahmeschrift vom 20 November 1920 beurkundeten Tatsachen , auf die der
Anforderungsbcscheid die Annahme der unzulänglichen Benützung gestützt hat,
dem Beschwerdeführer zur Kenntnis gebracht und zur Aeußerung vorgehaltcn
worden wären und auch die angefochtene , die Anforderung bestätigende Ent¬
scheidung deS belangten Mietamtes beruft sich nur auf den Gesetzestatbestanb
der unzulänglichen Benützung , ohne bestimmte Tatsachen zur Begründung der
Annahme dieses Tatbestandes anzuführen . Es liegt somit sowohl der wesentliche
Bcrsahrensmangel der Verletzung des Grundsatzes des Parteiengehörs als auch
jener der Verletzung der Begründungspsticht vor.

Der Abspruch darüber , ob der vom Hauseigentümer hin¬
sichtlich der Bermietung eines angeforderten Objektes geäußerte
Wunsch im Sinne des § 11 , Absatz 1 als rin „ billiger " an¬
zusehen ist oder nicht , ist eine Entscheidung der Gemeinde auf
Grund des Artikels I der Anforderungskuudmachung und steht
daher dem Hauseigentümer gegen einen solchen hinausgegrbenen
Bescheid brr Gemeinde der Einspruch an da » Mtrtamt

offen . (VerwaltungsgrrichtShoferkenntnis vom 10 . Mai " 1921
Z . 3403/21 , M .Abt . 15 , 8167/21 .)

Der Verwalt ngsgerichtshof hat über die Beschwerde der Hermine
G . und der Marie W . in Wien gegen die Entscheidung des Mict-
amtes VIil  der Stadt Wien vom 2 . August 1920 , Reg . Zl . 18
betreffend die Ablehnung der Entscheidung über einen Einspruch die
angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Lntscheidungsgritnde : : Gemäß 8 18 . Absatz I der » und-
machung der niedcrösterreichischenLandesregierung vom 30 . Juni 1919 , Landes-
gesetzblatt Nr . 160 , ist gegen die auf Grund de- Artikel» l dieser Kundmachung
gefällle Entscheidung der Gemeinde der Einspruch an da- Mietamt zuläffig.
Als eine auf Grund des Artikels 1 der Kundmachuno ergangene Entscheidung
der Gemeinde ist aber — da der zitierte Artikel den Z II der Kundmachung
mitumsaßt — auch der Abspruch darüber anziisehcn, ob die Gemeinde im
gegebenen Falle den vom Hauseigentümer hinsichtlich der Vermietung eine»
angeforderten Obj -kies geäußerten Wunsch als einen „billigen " im Sinne de»
Z II , Absatz 1 der Kundmachung zu berücksichtigen findet . Er . muß also dem
Hauseigentümer auch gegen einen auf Grund der eben zitierten Bestimmung
hinausgegebenen Bescheid der Gemeinde der Einspruch an das Mietamt offen-
st-hen. Demgemäß war die Beschwerde , welche es alS ungesetzlich bezeichnet,
daß das Mietamt mit der angefochtenen Entscheidung sich als unzuständig
erklärt hat, über den Einspruch des Eigentümers des Hauses Wien , 12 ., Sch .-
Straße 43 . wegen Nichtberückfichtigung seiner hinsichtlich der Vermietung der
rechtskräftig angcforderten Wohnung , Tür Nr . 21 , geäußerten Wünsche zu
entscheiden, als begründet zu erkennen.

verfügungsrecht über die Wohnung.
Als zum Bewohnen „ benutzt " kann eine Wohnung nur

dann gelten , wenn sie von einer Physischen Person benützt wird.
Das Verbleiben von Verlasseuschaftsgegenständen in der Woh.
nung des Erblasser » stellt den Tatbestand der Benützung der
Wohnung im Sinne des 8 4 . Punkt 3 der Kundmachung der
n . -v . Landesregierung vom 30 . Juni 1919 nicht her . (Ver.
waltungsgerichtsboferklnntnis vom 10 . Mai 1921 ä . 3404
M .Abt . 15 , 8165 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Franz St.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XIII der Stadt Wien
vom 2 . Oktober 1920 , Reg . Z . 7ä2 , betreffend eine Wohnungs-
anforderung als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde die vom Wohnungskommifsär mit Bescheid vom 18 . September 1920,
Z 722 , ausgesprochene Anfoiderang der in, Hause de» Beschwerdeführer-
Wien , 13 . G .-Gasse Nr . 59 , befindlichen Wohnung Tür Nr . 21 , unter Be-
rufung auf de» von den „unbenütz -en Wohnungen " handelnden Punkt 2 b im
ersten Absätze deS Z 4 der Kundmachung der niederösterre -chnchen Landes-
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G -Bl . Nr . 160 , aufrechterhallen.

Die Beschwerde wendet Gesetzwidrigkeit ein, weil Nach dem Lode der
Inhaberin der fraglichen Wohnung das Verfügung - recht über die Wohnung,
in der sich noch die Möbel der Verstorbenen befanden , der Bcrlaffenschaft zu-
gestanden sei und das Einziehen der neuen Partei sich nur infolge der Ver-
laffenschastsabhandlung , dann nach Räumung durch die Verlaffenschaft wegen
der notwendigen Reinigungsarbeiten verzögert habe.

Dir vorzitiertc Bestimmung der Kundmachung räumt der Semeinhe da»
Recht ein, Wohnungen als . unbenützt " anzufordern , die zwar , um Bewohnen
eingerichtet find, aber tatsächlich nicht benützt werden . Entscheidend ist also
allein die Tatsache der Nichtbenützung . Als zum Bewohnen „benützt" kann
ferner eine Wohnung daun gelten , wenn sie von einer physischen Person be-
nützt wird Da » Verbleiben von Verlaffcnschaftsgegenständen in der Wohnung
des Erblassers stellt den Tatbestand der „Benützung " der Wohnung im Sinne
des 8 4, Punkt .3 d der Kundmachung nicht her. Die Beschwerde macht nur
das Bestehen von die angesorderte Wohnung betreffenden Mietverträgen
geltend ; sie behauptet selbst nicht, daß die Wohnung im Zeitpunkte der An-
sotderung zum Wohnen benützt gewesen sei. Bei der öffentlichen mündlichen
Verhandlung hat allerdings der Vertreter der Beschwerde vorgebracht, die
Wohnung sei bi« zur Beendigung der Verlaflenschaftsabhandlung von einer
Vertreterin der VerlassenfchafiSmaffe bewohnt worden . Auf dieses Vorbringen
lonnle der VerwalturrgSgerichlshof jedoch g. mäß § 18 des Besetze« vom
22 . Oktober 1875 , R . -G .-Bl . Nr . 38 er !876 , nicht eingehen , weil es in der
schriftlichen Beschwerde nicht enthalten ist.

Di - Beschwerde war demgemäß als unbegründet abzuweffen , ohne daß
der VcrwallungsgerichtShos sich mit den gegen das Verfahren gerichteten « in-
Wendungen , insbesondere mit dem Vorbringen der Beschwerde zu besoffen ge-
habt hätte, die Entscheidung sei undeutlich , weil sie nicht entnehmen lasse, ob
die belangte Behörde davon ausgegangen ist, die Wohnung sei überhaupt nicht
oder nur durch den VerlaffenschaftSkurator nicht benützt gewesen.

Gemäß Bestimmung des Punktes 3 » im 8 4 der Kund-
machung kommt es nur darauf an , ob dir Wohnung lediglich
zur Aufbewahrung von Gegenständen dient . Wenn die belangte
Behörde solches annimmt , trotzdem zugegeben wird , daß ftir



24

den Tohn deS Beschwerdeführer » in der Wohnung ein Bett
aufgestellt ist , so liegt hierin keine Gesetzwidrigkeit , weil da » nach
eigenen Angaben des Beschwerdesührers zum Zwecke der Ueber-
wachung erfolgende Ueberuachten des Sohnes in der Wohnung
die Annahme , daß die Wohnung lediglich zurAufbewahrung
von Gegenständen  verwendet wird , noch keineswegs aus¬
schließt . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 24 . Mai 1921,
Z . 3809/21 , M .Avt . 1b , 8985/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde deS Johann K.
in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes für den 12 . Wiener
Gemeindebezirk vom 31 . Juli 1920 , Z . Reg . 261/1V8 ., betreffend
eine Wohnungsanforderung als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe : Die vom Wohnungskommiffär mit
Bescheid vom 12 . Juli >920 ausgesprochene Anforderung der im Hause des
Beschwerd führers , 12 . M .-Gasse 72 , befindlichen , aus Zimmer und Küche
bestehenden Wohnung , Tür Nr . 5 , ist mit der angefochtenen Entscheidung,
unter Berufung auf Z 4 , Punkt 9 » der Kundmachung der niederilsterreichischcn
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G -Bl . Nr . 160 , mit der Begründung
aufrecht erhalten worden , daß die Wohnung zur Aufbewahrung fertiger , in
der Werkstiitte des Beschwerdeführers erzeugter Tischlerwaren diene und der
Sohn des Beschwerdeführers , für den in der ang forderten Wohnung ein
Bett aufgestellt sei, die Wohnung nicht entsprechend benützen könne.

Der Verwaltungsgerichtshof fand die Beschwerde unbegründet:
Schon bei dem im Beisein des Beschwerdeführers am 12 . Juni 1920

vorgenowmenen Lokalaugenfcheinc wurde festgestellt , daß die angefsrderte
Wohnung nicht möbliert ist, sondern als Aufbewahrungsraum für fertige
Möbel benützt wird . In der Beschwerde werden diese Umstände nicht wider¬
sprochen und anderseits wird nicht behauptet , daß die angefordertc Wohnung
etwa im Sinne des § 4a der Kundmachung eine zu Gcschäftszwecken des
Beschwerdeführer - benützte ist. Der Einwendung aber , die Wohnung sei schon
vor der Anforderung an den Golm de« Beschwerdeführers vermietet worden,
kann im Hinblicke auf ß 5 , Absatz l der Kundmachung , wonach durch die
Anforderung auch dem Mieter die Verfügung über die angeforderten Räume
entzogen wird und bestehende Mietverträge als mit dem Ablaufe der
Näumungsfrist aufgelöst gelten , kein Gewicht beigemessen werden . Vielmehr
kommt es gemäß der zur Grundlage der angefochtenen Entscheidung gemachten
Bestimmung des Punktes 3a im Z 4 der Kundmachung nur darauf an , ob
die Wohnung lediglich zur Aufbewahrung von Gegenständen dient . Wenn die
belangte Behörde solches hier angenommen hat , trotzdem zugegeben wird , daß
für den Sohn des Beschwerdeführers in der Wohnung ein Bett ausgestellt ist,
so liegt hierin keine Gesetzwidrigkeit , weil das nach den eigenen Angaben des
Beschwerdeführers im Einspruch zum Zwecke der Uebcrwachung erfolgende
Ueberuachten des Sohnes in der Wohnung die Annahme , daß die Wohnung
lediglich zur Aufbewahrung von Gegenständen verwendet wird , noch keineswegs
auslchlreßt Ebensowenig konnte diese Annahme durch die Behauptung einer
Absicht deS Beschwerdeführers beirrt werden , auch noch einen zweiten Sohn —
und zwar diesen wegen angeblicher Unzulänglichkeit der elterlichen in einem
anderen Hause gelegenen Wohnräume — in der angeforderten Wohnung
schlafen zu lassen.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte fiir
Wie « veröffentlichten Gesetze , Vollzugsanweisnngen,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

88 . Kundmachung betreffend die Geltung gewifscr internationaler !
Kollektivverträge im Verhältnis zwischen der Republik Oesterreich und den
nicht zu den alliierten und vffoziierten Mächten gehörenden Vertrags¬
mächten

60 Verordnung über die Regelung des Währung - Wesens im Burgen¬
lande.

70 . Verordnung betreffend den Uebergang zum freie » Verkehr mit
Zucker und Zuckerrübe.

71 . Kundmachung über die Prozeßordnung des Britisch -Oesterreichischen
Gemischten SchiedSgcrichishoseS.

72 . Verordnung b treffend die Einführung eines neuen Verschleißtarifes
für die Erzeugnisse des Schieß - und Sprengmittelmonopols.

73 . XV . Verordnung zum Gehaltskasscngesetz.
74 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitoxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
75 . Krankenkassentaxe.
76 Verordnung , womit Vorschriften für den Eisenbahnbau im Burgen-

lande erlaffen werden.
77 . Verordnung betreffend die Erhöhung der Taxen für B a u-

gewcrbeprüfungen.
78 . Verordnung über die Evidenzhaltung des Grundsteueikatasters.
70 . Verordnung betreffend den gewerbsmäßigen Verkehr mit Filmen.

8V. verardnung betreffend die Zulässigkeit eine» dinglich wirkenden
Veräußerungs - und Belastungsverbotes zugunsten des .Wohnung - - und
SiedlungssondS"  der Bundeshauptstadt Wien.

81 Verordnung über gemeinwirtschaftliche Unternehmungen.
88 . Verordnung betreffend das Schulgeld an den Mittelschulen.
83 . Verordnung betreffend vorübergehende Amderungen der Eisenbahn¬

verkehrsordnung.
84 . Kundmachung über ein « Verlängerung der Fristen zur Anrufung

des Oesterreichisch -Belgischen Gemischten SchiedsgerichtshofcS.
85 . Verordnung über die Feststellung der Gebühren für die eichamtliche

Behandlung besonderer Meß - und Wägemittel.
86 Verordnung betreffend die Eichgebühren.
87 . Verordnung betreffend Erhöhung der Eichgebühren für Elektrizität - -

zählcr und Wafserverbrauchsmcsser.
88 . Verordnung betreffend das Ausmaß der Entlohnung für di « an

den Hochschulen bestellten Hilssassistenten.
88 Verordnung über die Erhöhung der Verpfleg - beihilfe für die Vor-

geladenen oder in ein « Heilanstalt Beförderten.
SO Kundmachung betreffend Borkriegsschuldenzwischen Belgien und

Oesterreich.
01 . Verordnung betreffend die Abiinderung der Z -itungSp »stordnung.
08 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eine - Druckfehler - im

Bnndesgesetzblatte.
83 . III Durchführungsverordnung zum Jnvalidenbeschäfti-

g u n g s g e s e tz.
04 . Verordnung über die Zulässigkeit eines dinglich wirkenden Ver«

äußerungs - und Belastungsverbotes zugunsten de- . Kricg - geschädigten-
fonds"  in Wien.

05 . Verordnung betreffend die Bindung de- Gewerbe - derTheater-
kartenbureaux  an eine Konzession.

86 IV . Durchführungsverordnung zum Abbaugesetz.
07 . Verordnung betreffend die Abänderung der sechsten Au - gab « der

Brzneitaxe für begünstigte Parteien (Krankenkassentaxe ) .
08 Zweiter Nachtrag zum Notariaistarif.
SS Kundmachung betreffend die Münd elsich erheit  der von der

Wafferkraftwerke -A .-G . in Wien ausgegebenen Teilschuldverschreibungen.
100 . Verordnung , mit welcher die Bestimmungen betreffend die Regelung

des Verkehrs mit Kalziumkarbid aufgehoben werden.
101 IV . Novelle zum Pensionsverstcherungsgesetz.
108 . Verordnung betreffend die an den Hochschulen zu entrichtenden

Kollegien - und Unterrtchlsgelder für das Sommerfemester 1922.
103 . Verordnung , womit die Prüfungsgebühren für das Wartepcrsonal

vo » Dampfbetrieben abgeändert werden.
104 . Bundesgcsetz über die Kriegsgefangenen - und Zivilinternierten'

fürsorge.
105 . Bundesgesetz für das Land Salzburg betreffend das Dienstein-

kommen des Lehrpersonales und die Besorgung des Religionsunterrichte - .
106 . Verordnung betreffend die Freigabe de- Verkehres mit Bier.

L . Llindksgkfktzblatt für Wim.
88 Gcbükren für Vie h- und Fei schbes ch au.
80 . Durchführungsverordnung zum Gesetze über di« Einhebung von

Gebühre » für Weh - und Flerschbeschau
30 . Veterinärpnlizeiliche Vorschriften für den Handel - Verkehr mit

Rindern und Schweinen.
31 . Veterinärpolizeiliche Vorschriften für den Handelsverkehr mit

Pferden.
33 . Grundgebühr für amtstierärztliche Untersuchungen.
33 Kanzleitaxen.
34 . Maximallarif für die Kohlen - und Koksverfrachtung von den

Wiener Bahnhöfen.
35 . Maxiwaltarif für das Rauchfangkehrergewerbe.
36 . Abänderung des SchulausfichtSgesetzes für Niederlsterreich.

(Schaffung des Stadtschulrates .)
37 . Aufhebung der Vorschriften über die Regelung de» Verbrauche-

von Brennstoffen.
38 Höchstpreise für den Verkauf von Milch.
30 . Abänderung der Totenbeschau , und Beschreibgedühr.
40 . Durchführungsverordnung zum Konzeffionsabgabegesetz.
41 . Ziehlinderausfichtsstelle für den 17. und 18. Bezirk.
48 . Wahl  der Bcrtreter des Lehrerftande » im Stadtschul-

rate  Wien.
43 - Ladenschluß und Sonntagsruhe im Straßenhandel mit Wurstwaren.
44 . Abänderung de- Z 65 der Berfass ung  der Stadt Wien.
45 . Ziffernmäßige Abgrenzung der Zuständigkeit  der

Verwaltungsorgane.
46 . Erwerbsteuerzuschlag für die Handelskammer.
47 . Ausnahmen vom Ladenschluß in Handel - gewerben.
48 . Prüfungstoxe der Kinemaiographenoperateure.
40 . Regelung de- Kleinverschleißrs gewisser Fleischgattungen.
50 . Verpfl -gsgebllhren in den übernommenen niederösterreichischen

Landesanstalten.
51 . Verpfiegs - und besondere Gebühren im Jubiläum - spitale.
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Inhalt:
Standesgruppe der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes.
Abänderung der Urlaubs - und Disziplinarbestimmungen der Dienstordnung.
Maßnahmen zugunsten der städtischen Pensionsparteien und Aenderung ein¬

zelner Bestimmungen der Dienstordnung.
Behandlung der Gewerberechtsangelegenheiten hinsichtlich der Theaterkarten-

Auflassung der M .Abt . II.
Auflassung der Stellen 5 und 8 des BezirkSwirtschaftsamtes.

Verzeichnis der in letzter Zeit verlautbarten Gesetze, Verordnungen und Kund¬
machungen

») im Bundesgesetzblatt,
d ) im Landesgesetzblatt für Wien.

Schaffung einer Standesgruppe der Beamten des
mittlere » Verwaltungsdienstes.

Erlaß des Magistratsdircktvrs Dr . Karl Hartl
18 . April 1922 , M .Abt. 1, 450/22

vom

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7 . April 1922 -ur Dr
Z . 4000/22 folgenden Beschluß g-faßl : ^ ^ ^ '

„1 . AuS den Angehörigen der Standesgrupp -n der Marktamtsbeamten,
der Konsknptionsamtsbeamteii , der Beamten des Kellermeisteramtes , der Ver-
walluiigSbeamt -n der Humanitätsanstalten , der Kanzleibeamten , der technischen
Kanzleibeamten , der Beamten der Gemeindefriedhöfe , der Stadtgartenbeamten,
der Beamten des Wasserbezugsrevisorates (Gruppe II d I ) und der Beamten
des ExekutionSamteS und des Stcuerkatasters (Gruppe lld2 ) wird -in - neue
einheitliche Standesgruppe der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes in
der Gruppe II » gebildet.

2 . Die Angehörigen der Standesgruppe der Beamten des mittleren Ver¬
waltungsdienstes werden von einer eigenen einheitlichen Personalvertretung
vertreten . Für die Angestellten im Stadtgartendienste , im ErnähriingSdienst-
und für die übrigen Angestellten dieser StandeSgruppe (konzeptiver Hilfsdienst)
ist je ein eigener Disziplinarausschuß zu bilden.

8 Die volle Dienstzeit (Z 10t , lit . » der Allgemeinen Dienstordnung)
für die Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes beträgt 35 Jahre . Dem¬
nach hat 8 48 , Absatz 2 , lit . » und b und Absatz 3 der Allgemeinen Dienst¬
ordnung zu lauten:

, ») bei dm Angehörigen der Grupp - I und den Feuerwehrmeistern jährlich
um 2 5 Prozent;

b) bei den in die Gruppe II » eingeteilteii Beamten mit Ausnahme der
R -chnungsbcamten und der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes
und bei den in die Gruppe II » eingeteilten Lehrpersonen um 2 25 Prozent
jährlich;
den Beamten , welche bereits am 31 . Dezember 1920 den ehemaligen

Standesgruppcn der Stadtbuchhaltungsbeamlen und der Marktamisbeamtm
angehört haben , bleibt das Recht der 82 ' / , jährigen , beziehungsweise der
30jährigen Dienstzeit gewahrt . "

4 . Für die provisorische und definitive Anstellung in der StandeSgruppe
der Beamten deS mittleren Verwaltungsdienstes ist die Reifeprüfung einer
Mittelschule Voraussetzung . Im übrigen gelten bis auf weiteres die nach der
Allgemeinen Dienstordnung oder sonstigen Vorschriften für di - im Punkt 1 auf-
gezählten Standesgruppen dermalen geltenden Bedingungen . Für die aus-
schließlich- Verwendung im Stadtgortendienste genügt die Erfüllung der gegen¬
wärtig vorgeschricbenen Erfordernisse.

5 . Die Angestellte » der Standesgruppe des mittleren Verwaltungsdienstes
haben innerhalb der ersten zwei Dicnstjahre eine einheitliche Prüfung aus all¬
gemeinem Verwaltungsdienst und innerhalb der ersten drei , jedoch frühestens
nach dem vollendeten zweiten Dienstjahre eine besondere Fachprüfun , abzulegm,
deren Stoff für die Angestellten im Gtadtgartendienste , im Ernährungsdienste
und für die übrigen Angestellten dieser StandeSgruppe (konzeptiver Hilfsdienst)
verschieden ist. Wird die Prüfung aus allgemeinem Verwaltungsdienst oder
eine besondere Fachprüfung nicht innerhalb der obigen Fristen abgelegt , so sind
die Angestellten des mittleren Verwaltungsdienstes b-i vorhandenem Bedarf
mit Wirksamkeit von dem auf den Ablauf der Frist folgenden Tage in die
Gruppe IV unter Anrechnung ihrer Dienstzeit in dieser Gruppe zu versetze»,
bei mangelndem Bedarf zu kündigen . Die näheren Bestimmungen namenllich
Uber Prüfnngsstoff , Vorbereitung , Reihenfolge bei der Zulassung zu den
Prüfungen , Zusammensetzung der Prüfungskommissionen , Klassifikation und

Wiederholung von Prüfungen trifft der Bürgermeister . Jeder Angestellte kann
Nachprüfung für mehrere Fächer ablegen . Nach vollendeten,

20 . D,tnstz ° hre ist die Bewerbung um die Zulassung zur besonderen Nachprüfung
für e,n weiteres Fach unzulässig . Die Ablegung der Prüfung für ein weiteres
Fach gibt keinen Anspruch auf eine anderweitige Verwendung , sondern be¬
fähigt nur zu einer solchen. Aus dienstlichen Rücksichten können im Falle ihrer
Eignung Angestellte im Sinne des 8 21 der Allgemeine » Dienstordnung auch
ohne Ablegung der besondere » Fachprüfung zu Geschäften einer anderen Fach-
gruppe verwendet werden . ' " ^

. . . 6 ' Zie Zeitdauer der provisorischen Anstellung der Angestellten des
mittleren Verwaltungsdienstes beträgt 8 Jahre.

7. In die StandeSgruppe der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes
werden erstmalig und einmalig vom Bürgermeister über Antrag des Maaistrats-
dir -kiors mit dem Stichtage vom 1. Jänner 1821 und mit Wirksamkeit von
dem auf die Uebersetzung folgenden MonatSerste » übersetzt:

a) Die Angehörigen der im Punkte I aufgezählie » Standesgrupp -n , sofern«
st- am 1. Jänner 1922 mehr als zehn effektive Di -nstjahre in diesen Standes-
gruppen einschließlich einer eventuellen Praktikanten -, Diurnisten - und
Kanzlisteiidienstzeit znrückgelegt haben , wenn sie eine vollkommen zufrieden¬
stellende Dienstleistung aufweisen und während mindestens drei Jahren
zu Diensten verwendet werden , welche den Aufgaben von Beamten des
mittleren Verwaltungsdienstes entsprechen (Stadtgartendienst , Ernährungs-
dienst, konzeptiver Hilfsdienst ). Die vollkommen zufriedenstellende Dienst¬
leistung und die Angemessenheit der bisherigen Verwendung ist durch den
Magistratsdircktor im Einvernehmen mit der Personalvertretung zu be-
urteilen ; '

b) die Angehörigen der im Punkte 1 aufgezählten Standesgruppen , welche
am 1. Jänner 1982 noch nicht zehn effektive Dienstjahre in diesen Standes-
gruppen einschließlich einer eventuellen Praktikanten -, Diurnisten - und
Kanzlisteiidienstzeit zurückgelegt hatten , wenn sie den unter a) angeführten
sonstigen Bedingungen entsprechen und die im Punkte 5 vorgesehenen
Prüfungen init Erfolg adgel -gt haben . Die Konskriptionsamls - , die
Marktamts , und die KonzeptSprüfung der Kanzleibeamten ersetzen erst¬
malig dieses weitere Erfordernis der abgelegten Prüfungen nach Punkt 5.
8 . Angehörige der im Punkte 1 aufgezählten Standesgruppen , welche

nicht nach Punkt 7 in die StandeSgruppe der Beamten des mittleren Ber-
waltungsdienstes übersetzt werden , können nur nach ordnungsmäßiger Ablegung
der Prüfungen in die StandeSgruppe der Beamten des mittleren Verwaltungs-
dienstes übersitzt werden . Gegenstände , welche bei bereits nach den bisherigen
Bestimmungen abgelegten Prüfungen geprüft wurden , stud nicht neuerlich zu
prüfen , vielmehr hat bloß eine Ergänzungsprüfung stattzusinden . Angestellte,
welche bis zum 31 . Dezember 1923 die nach diesem Punkte erforderlichen
Prüfungen ablegen , werden noch mit dem Stichtage vom I . Jänner 1921 und
mit Wirksamkeit von dem auf die Ablegung der Prüfung folgenden Monats-
ersten in die StandeSgruppe der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes
übersetzt.

9 . All - Angestellten , welche erstmalig oder in der Folge in di« Standes-
gruppe der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes übersetzt werden , sind,
auch wenn sie auf Grund der Bestimmungen über die Ucbe'rführung in das
neue Gehallsschema begünstigt überführt wurden , bei der Einteilung in die neue
Standesgruppe ohne Rücksicht auf diese Begünstigung zu behandeln . Die
Konzeptszulage wird den Kanzleibeamten eingestelli.

10 . Die Reihung der in die StandeSgruppe der Beamten des mittleren
Verwaltungsdienstes übersetzten Angestellien erfolgt nach ihrem bei der lieber-
setzung sich ergebenden Rangstage ; ergibt sich hienach für mehrere Angestellte
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derselbe Rangstag, so gilt für die Reihung der Rang, den sie am I. Jänner
1921, beziehungsweise beiU-bersetzungen mit einem späteren Stichtage an diese,n
Stichtage inne hatten. Hiebei ist aber der etwa nach iit. o, Punkt9 de«
Gemeinderatsbeschlussesvom 24. April 1919, P. I . 6481, richckggestelltc
RangStag sowie eine etwa angerechnete Privatdienstzeitaußer Betracht zu taffen.

11. Bis auf weiteres führen alle Angehörigen der Standergruppe der
Beamten de« mittleren Verwaltungsdienstes ihre bisherigen Titel unter Weg¬
lassung der Bezeichnung der StandeSgruppe. Di- derzeitigen Direktoren der im
Punkte1 ausgezähltenStandesgruppen sowie die Bizedirektoren behalten jedoch
bi« aus weiteres ihre bisherigen Titel.

12 Soweit mit Gemeinderatsbeschluß vom3. August 1921, P. Z. 8797/21,
für die im Punkte1 aufgezählten StandeSgrupPen Stellen von leitenden
Beamten systemifiert find, bleiben dies- als Stellen in der neuen StandeSgruppe
der Beamten de« mittleren Verwaltungsdienstes ungeschmälert ausrecht. Bei
Leiterbestellungen gemäß ff 15 der Allgemeinen Dienstordnung ist außer den
sonstigen Ersordernissen der Nachweis über -ine zehnjährige Verwendung in
der betreffenden Fachgruppe zu erbringen, in der die Leiterstell- zur Besetzung
gelangt. ^

13. Di- im Punkte1 ausgezählten StandeSgrupPen werden aufgelöst.
Die Angehörigen dieser StandeSgrupPen. welch- nicht in die Slandesgruppe
der Beamten de« mittleren Verwaltungsdienste« versetzt werden, werden in
analoger Anwendung der8 75 der AllgemeinenDienstordnungzu einem Zweck-
verbände vereinigt.

Nendernng der Urlaubs - und Disziplinär-
bestimmungen der Allgerneiuen Dienstordnung.

Erlaß des Magtstratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
8. April 1922, M .Abt. 1, 415/22:

Der G-meinderat hat in der Sitzung vom7. April 1922 zur Pr. Z. 3756/22
den nachstehenden Beschluß gefaßt:

I.
Personeukreis.

Di« nachstehenden Bestimmungenfinden aus alle der „Allgemeinen Dienst¬
ordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien" unterstehenden Angestellten
mit Ausnahme jenerd.r städtischen UnternehmungenAnwendung.

II.
Urlaube.

, D er 1. S atz deS Z 66 hat zu l au ten:
„Jeder Angestellte bat nach vollstreckter einjähriger Dienstleistung da«

Recht aus eine» jährlichen Erholungsurlaub nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen."

» Der 1. Absatz des § 67 Hatz » lauten:
,1 . Der Erholungsurlaub beträgt

bei einer Gesamtdienstzeit
vonLbist» von IS bis IS von IS biSS

Jahren
UrlaubStage

27 33 38
23 28 33
20 24 28
19 22 2b
16 19 22
14 16 19

Der 2. und der 5. Absatz habe » zu entfallen.
III.

in der Gruppe
I
II
III
IV

V u. VI
VII bis IX

bis zus

21
18
16
16
14
14

von mehr als 2V

42
88
32
28
25
22.

Disziplinarvorschristen.
DerPunkt1deS8 20 hatzulauten:
„1. Jeder Angestellte ist verpflichtet, der österreichischen Republik treu

und gehorsam zu sein; ein Angestellter, der eine der demokratisch-republikani¬
schen Staatsform feindliche Tätigkeit oder Propaganda entsalket, begeht-in
Dienstvergehen, das ohne Rücksicht aus eine etwaige gleichzeitige gerichtliche
Verfolgung zu ahnden ist."

Die bisherigen Punktei bis4 haben dieZahlen2
bis 5 zu erhalten.
An Stelle des zweit -n und dritten Satzes deS I. Absätze»

des 8 80 haben salzende Bestimmungen zu treten:
„Jeder Disziplinarausschuß besteht aus einem vom Bürgermeisterbe->

stellten Gemeinderate als Vorsitzenden und drei erfahrenen Angestellten, die
mindestens zehn Jahre ununterbrochen im Dienste der Gemeinde stehen, als
Mitgliedern; eines derselben ist vom MagistratSdirektor, die übrigen zwei sind
von der zuständigen Personalvcrtretung zu entsenden; die beiden letzteren
müssen der betreffenden Angestelltenkategorie, wenn dies aber insolge Kr geringer
Zahl der Angehörigen dieser Kategorie nicht tunlich wäre, einer verwandten
Kategorie angehören. Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmann
zu bestellen. Bon dem Erfordernisse der zehnjährigen Dienstzeit kann der Ge-
meinderatsansschußfür Personalangelegenhcilen und VerwallungSreform über
Antrag der gemeinderätlichen Personalkommission aus wichtigen Gründen die
Nachsicht erteilen."

Der 2. Satz deS 2. Absatzes ist zu streichen.
Jm3 . SatzedeSL . Absatzessind di - Worte: „oder Vor¬

sitzende" zu streichen.
Der 3. Absatz hat zu laut - n:

„Der Beschuldigte und der Untersuchungskommissär sind berechtigt, ein
Mitglied deS Disziplinarausschussesspätestens zwei Tage vor der mündlichen
Verhandlung aus triftigen Gründen abzulehnen. Hierüber entscheidet der
Bürgermeister."

Nach 8 80 ist einzuschalten:
„80 s.

Berufungssenat in Disziplinarsällen.
Zur Entscheidung Uber Berufungen gegen Disziplinarerkenntniffe wird

einB-rufungSsena! bestellt. Dieser besteht aus dem amtSführendenStadtrat für
PersonalangrlegenheitenalS ständigem Borsitzenden und fünf Mitgliedern, von
denen zwei vom Bürgermeister aus der Zahl der Gemeinderäte und drei vom
Verbände der städtischen Angestellten zu entsenden sind. Außerdem ist der, Ver-
bandlung und Beratung ein vom Bürgermeister bestimmter rechtskundigerBe-
amter mit beratender Stimme beizuziehcn.

Für jeder Mitglied ist ein Ersatzmann zu bestellen. Im Fall- der Ver¬
hinderung deS ständigen Vorsitzenden betraut dieser einen dem BerusungSsenat-
anzehörenden Gemeinderat mit seiner Stellvertretung. Die Mitglieder deS
BerusungssenateSdürfen der StandeSgruppe deS Beschuldigtennicht angehören
und auch nicht an der Schöpfung de« angefochtenen Erkenntnissesmitgcwirkt
haben; die vom Verband- entsendeten Mitglieder müssen überdies die Wähl-
barkeitu Mitgliedern de< Disziplinarausschüsse(§ 80) besitzen.

,,, übrigen haben die Bestimmungen deS8 77, Absatz2 bis 4 auf die
in BerusungSsenat entsendeten Angestellten sinngemäß Anwendungzu
find ." '

8 82, Absatz 1 Hai zu lauten:
„Angestellte, die eine der in dieser Dienstordnung auferlegten Pflichten

verletzen, werden mit Ordnungsstrafen belegt, wenn sich die Pflichtverletzung
als bloße Ordnungswidrigkeitdarstellt."

8 82, Absatz 8 hat zu lauten:
„Zu Mahnungen im Falle einer Pflichtverletzung ist jeder im Dienste

Vorgksctzk, zu Rügen die Vorgesetzte Dienststelle berechtigt. Außerdem kann der
Disziplinarausschuß(BerusungSsenat) eine Rüge verhängen, wenn er aus
Grund de« Ergebnisses der Verhandlung zur Ansicht kommt, daß kein Dienst¬
vergehen, sondern eine bloße Ordnungswidrigleit vorliegt."

8 82, Absatz 5 hat zu lauten:
„Dem Angestellten steht binnen3 Tagen von dem der Zustellung de«

Erkenntnisses folgenden Tage an gerechnet, di- Berufung an den Bürger¬
meister zu, sofern- die Rüge nicht vom Disziplinarausschuß(B-rufungSsena!)
erteilt wurde. Der Bürgermeister hat vor der Entscheidung die Personal¬
vertretung zu hören."

Der vorletzte Absatz des 8 82 hat zu lauten:
„Eine rechtsleäslige Rüge hemmt den Anfall der nächsten Bezugserhöhung

auf die Dauer eines Jahres, hat aber auf di- folgenden Bezugserhöhungen
und den RangStag keinen Einfluß."

8 83 hatzulauten:
„Pflichtverletzungen, die in dieser Dienstordnung ausdrücklich als Dienst¬

vergehen bezeichnet sind, oder sich mit Rücksicht auf di- bewirkte Schädigung
oder Gefährdung der Gemeindeinteressen, aus die Art und Schwere der Ver¬
fehlung, aus die Wiederholung oder auf sonstige erschwerende Umstände als
Dienstvergehen darstellen, werden mit Disziplinarstrafengeahndet.

Disziplinarstrafen sind:
a) der Verweis; dieser verlängert die lausende Borrückungsfrist um ein Jahr ;
b) der Aufschub der Vorrückung in die höhere Bezugsstufe oder Bezugs-

llasse um höchstens drei Jahre vom Anfallstage an gerechnet;
o) die Versetzung in eine niedrigere Bezugstsufe oder-Nasse; jedoch höchstens

in die drittnicdrigere Stufe;
<Z) die Versetzung in den zeitlichen Ruhestand, wobei eine Verminderung

der gebührenden Ruhebezüge bis zur Hälfte ausgesprochen werden kann;
e) die Versetzung in den dauernden Ruhestand, wobei eine Verminderung

der gebührenden Ruhebezüge bis zur Hälfte ausgesprochen werden kann;
k) dir DiensteSentlassung."

8 84, Ads atz 2 ha t zu lauten:
„Bezüglich der Dienstesentlassunggelten im besonderen die Bestimmungen

der 88 85 und 86."
8 85, Absatz  l , lib. o ist zu streichen.

8 85, Absatz 2 hat zu lauten:
„In beiden Fällen ist die Entlassung von der Personalstelleausznsprechen.

Die Bezüge sind im elfteren Falle gemäß8 28, im letzteren Falle mit dem
Tage der Rechtskraft deS Urteiles einznstellm, jedoch sind die Uber diesen Zeit¬
punkt hinaus flüssig gemachten Bezüge nicht zurückzufsrdern."

Dem 8 85 ist als dritter Absatz an zu fügen:
„Im Falle einer bedingten Verurteilung(8 1 des Gesetzes vom 23. Juli

1920, St .-G.-Bl. Nr. 373) tritt die Entlassung nicht schon als Folge der
Verurteilung ein, sonder» ist das Disziplinarverfahreneinzuleiten, in dem
auch eine andere Disziplinarstrafe als die Entlassung verhängt werden kann."
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8 86 , lit . » hat z ii lauten:
„a ) wenn der Angestellte durch unehrenhafte Handlungen , die nach H 10

AuSschließungSgründe für die Ausnahme in den Gemeindedienst bilden , die
Achtung und Vertrauenswürdigkeit verloren hat , und zwar ohne Rücksicht auf
eine etwaige gleichzeitige gerichtliche Verfolgung . "

8 86 , lit . c hat zu lauten:
,,c ) bei Wiederholung grober Dienstvergehen oder wiederholter Nach¬

lässigkeit in der Erfüllung der Dienstpflichten , wenn zwei Disziplinarstrafen
vorauSgehcn und im letzten Disziplinarerkenntnifse für den Fall der Wieder¬
holung der gleichen Pflichtverletzung die DicnsteSentlafsung angedroht wurde;
Voraussetzung ist, daß feit der letzten Pflichtverletzung nicht mehr als fünf
Jahre verflossen sind ."

Im ß 87 ist nach dem I . Absatz als neuer Absatz anzufügen:
.Eine Disziplinaruntersuchung gilt erst dann mit rechtlicher Wirkung ein¬

geleitet , wenn der Beschuldigte hievon schriftlich verständigt ist und diese Ver¬
ständigung den Tatbestand des dem Beschuldigten zur Last gelegten Dienst.
Vergehens bezeichnet . "

K 88 , Absatz 2 hat zu lauten:
.D r Beschuldigte hat das Recht der Stellung von Bewcisanträgen , die

tunlichst durchzusühren sind . Bis zur Urbermittlung der Akten an den Dis¬
ziplinarausschuß kann ihm die Alteneinsicht gestattet werden , soweit dies mit
mit dem Zwecke des Verfahrens vereinbar ist ; nach diesem Zeitpunkte steht
ihm die Akteneinsich,nähme unbeschränkt zu . "

Dem 1 . Absatz des 8 8d ist folgender Satz anzu fügen:
.Die Annahme der Dienstesentsagung (8 100 ) hat die Einstellung der

Disziplinarverfahrens zur Folge . "

8 89 , Absatz 2 hat zu lauten:
„Ist die Handlung oder Unterlassung , wegen welcher das Verfahren ein-

zuleiten ist, zugleich Gegenstand einer strasgerichtlichen Untersuchung , so hat die
Disziplinaruntersuchung bis zur strasgerichtlichen Austragung der Angelegenheit
zu ruhen , soferne es sich nicht um einen der im 8 86 lit . s bezeichnten Fälle
handelt und der Disziplinarausschuß über Antrag des Uiit -rsuchungskommiflärs
die Durchführung der Disziplinarverhandlung beschließt . "

Dem 2 . Absatz des 8 00 ist folgender Satz anzusügen:
„Die Verhandlung kann auch in Abwesenheit des Beschuldigten durch-

gesührt werden , wenn er ordnungsgemäß vorgeladen wurde , soferne nicht
ein Nichterscheinen durch wesentliche Hindernisgründc gerechtfertigt ist. "

Dem 1. Absatz des 8 01 ist folgender Satz anzusügen:
„Bei Stimmengleichheit gilt die dem Beschuldigten günstigere Meinung

als Beschluß . "

8 91 , Absatz 2 hat zu lauten:
„Bei der Beschlußfassung darf außer dem Disziplinarausschüsse nur der

Schriftführer anwesend sein ; das Erkenntnis ist entweder ein freisprechendcs
oder ein verurteilendes ."

Absatz 3 ist zu streichen.

Absatz 4 hat zu lauten:
„Die Ausfertigung des Erkenntnisses , welches den festgcftellten Tatbestand

und die Entscheidungsgründe unter Anführung der Bestimmung der Dienst¬
ordnung genau anzugeben hat . erfolgt durch das Gemeinderatspräsidium ; je
eine Ausfertigung ist dem Beschuldigten und dem Magistratsdirektor zuzufiellen;
von jedem Erkenntnisse ist nach Rechtskraft auch die zuständige Personal-
Vertretung zu verständigen ."

8 92 hat zu lauten:
„Berufung.

Lautet das DisziplinarerkenntniS aus eine der im 8 83 unter o bis 1
aufgezählten Strafen , so steht dem Beschuldigten binnen 14 Tagen , von dem
der Zustellung folgenden Tage an gerechnet , die bei der Personalstelle einzu¬
bringende Berufung offen.

Stirbt der Beschuldigte vor Rechtskraft des Erkenntnisses , so steht das
Recht der Berufung seinen durch das Erkenntnis in ihren Ansprüchen auf
einen Bersorgungsgenuß betroffenen Hinterbliebenen zu.

Wurde der Beschuldigt - freigesprochcn , oder wurde über ihn die Ocdnungs-
strafe der Rüge oder eine der im 8 83 unter a bis « ausgezählten Disziplinar¬
strafen verhängt , so kann der Magistratsdirektor innerhalb derselben Frist die
Berufung einlegen.

Der Beschuldigte ist von der Einbringung einer solchen Berufung unter
Mitteilung einer Abschrift derselben sofort mit dem Bemerken zu verständigen,
daß es ihm freistehe , innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach erfolgter Ver¬
ständigung eine schriftliche Gegenäußcrung einzubringen.

Der Bernfungssciiat entscheidet in beiden Fällen in der Regel in nicht
öffentlicher Sitzung auf Grund des vom Disziplinarausschüsse festgcftellten
Tatbestandes ohne mündliche Verhandlung.

Wenn jedoch neue Tatsachen behauptet oder neue Beweismittel ange-
boten werden und der BcrufungSsenat sie für erheblich erachtet , so kann er
eine mündliche Berufungsoerhandlung anberaumen , zu der der llutersuchungs-
kommissär , der Beschuldigte und dessen Anwalt zu laden sind.

Auf das Verfahren vor dem Berusungsfenate finden die Bestimmungen
üb r das Verfahren vor dem Disziplinarausschüsse sinngemäß Anwendung.

Im Falle der Berufung seitens de« Beschuldigten darf der Berusungs-
senat die vom Disziplinarausschuss - verhängte Strafe nicht verschärfen , wenn
nicht auch vom Magistratsdirektor Berufung wegen zu geringer Bestrafung
eingelegt wurde.

D :e Entscheidung des Berusungssenates ist endgiltig.
Wurde gegen das Erkenntnis eines Disziplinarausschusses , das auf eine

der im 8 83 unter ä bis k angeführten Strafen lautet , keine Berufung ein¬
gebracht oder lautet das Erkenntnis des Bcr ^fungsienates aus eine dieser
Strafen , so ist es gemäß 8 101 , lit - a des Gesetzes vom 10 . November 1920,
Landesgesetzblatt für Wien Nr . I , dem Stadtsenate vorzulegen . "

8 83 hat zu lauten:

„Eintragung und Löschung der Disziplinarstrafen.

Jede rechtskräftige Disziplinarstrafe ist in den Personalstandesauswcis
einzutragen.

Die Eintragung ist in den Fällen des 8 88 , lit . a bis ä nach Ablauf
von 5 Jahren nach Rechtskraft des Erkenntnisses zu löschen, wenn der Be¬
strafte innerhalb dieser Zeit weder eine Ordnungs - noch eine neuerliche
Disziplinarstrafe erhalten hat oder ohne Rücksicht auf die abgelaufen - Zeit,
wenn anläßlich der Eintragung einer Belobung oder Anerkennung in den
Personalstandesausweis sich die Personalstelle im Einvernehmen mit der
Personalvertretung für die Löschung ausfpricht . "

Im 8 04 tritt an Stelle des vorletzten Satzes folgende
B estimmung:

„Ucber die Wiederaufnahme des Verfahrens entscheidet der zuständige
Disziplinarausschuß (8 80 ) endgiltig . Hat jedoch das Disziplinsrerkenntnis
auf Entlassung gelmtet , so ist gegen die Ablehnung der Wiederaufnahme die
Berufung an den Gerusungssenat binnen 14 Tagen zulässig . "

§ 05 hat zu lauten:

„Verjährung von Pflichtverletzungen.

Ordnungswidrigkeiten sind verjährt , wenn seit der Zeit , da sie dem zur
Mahnung oder Rüge berechtigten Vorgesetzten dienstlich zur Kenntnis ge-
kommen find , ein Monat oder wenn überhaupt seit der Handlung oder Unter¬
lassung drei Monate verflossen find , ohne daß die OrdnungSwidrigkeit ver¬
folgt wurde.

Dienstvergehen sind verjährt , wenn seit der Zeit , da sie der Personal-
stclle zur Kenntnis gelangt sind , ein Monat verflossen ist, ohne daß daS Dienst¬
vergehen verfolgt wurde oder wenn überhaupt seit der Handlung oder Unter¬
lassung ein Jahr verstrichen ist, ohne daß die Disziplinaruntersuchung eingc-
leitet wurde.

Die Verjährung gilt weiters als eingetrcten , wenn im Lause des Ver¬
fahrens drei Monate verstrichen sind , ohne daß -in Untersuchungsschritt statt-
gesunden hat oder wenn vom Tage der Einleitung der Disziplinaruntersuchung
an sechs Monate verstrichen sind , ohne daß die mündliche Disziplinarverhandlung
anberaumt wurde.

Wurde wegen der die Pflichtverletzung bildenden Handlung oder Unter¬
lassung die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet , so beginnt die Ver¬
jährungsfrist erst in dem Zeitpunkte , da die Personalstelle von dem Ergebnisse
d-S Strafverfahrens oder von der Zurücklegung der Anzeige durch den Staats¬
anwalt (8 90 St .-P .-O .) Kenntnis erlangt hat ."

8 96 hat zu lauten:

„Vorläufige Enthebung vom Dienste (Suspendierung ).
Der Bürgermeister kann einen Angestellten über Antrag des Personal-

referenten vorläufig vom Dienste entheben , wenn dies mit Rücksicht auf die
Sicherheit des Dienstes oder das Ansehen des Standes angemessen erscheint,
ferner wenn gegen den Angestellten das Entmündigungsverfahren bei Gericht
eingeleitet oder über sein Vermögen der Konkurs eröffnet wurde.

In Fällen , die einen Aufschub nicht dulden , kann die vorläufige Dienstes¬
enthebung vom nächsten Vorgesetzten gegen nachträgliche , sofort im Dienstwege
einzuholende Genehmigung des Bürgermeisters verfügt werden.

Während der Dauer der Dienstesenthebung werden die Bezüge des An¬
gestellten auf die Hälfte gekürzt.

In berücksichtigungswürdigen Fällen kann vom Bürgermeister nach An¬
hörung der Perjonalvertretung die Kürzung der Bezüge noch während der
vorläufigen Enthebung vom Dienste aufgehoben werden.

Di - vorläufige Dienstesenthcbung wird mit dem rechtskräftigen Abschlüsse
des Disziplinarverfahrens oder schon früher nach Wegfall der Voraussetzungen vom
Bürgermeister über Antrag der Personalstell - oder des Disziplinarausschusses
aufgehoben . Dem Angestellten sind , außer im Falle der DiensteSentlassung die
zurvckbehaltenen Bezüge samt den gesetzlichen Zinsen auszusolgen . "

8 99 hatzulauten:

„Auflösung des Dienstverhältnisses.

Das Dienstverhältnis wird aufgelöst:

s ) durch freiwillige Dienstescntsagung;
b) durch Versetzung in den dauernden Ruhestand;
o) durch Kündigung , jedoch nur während der provisorischen Anstellung;
<l) durch Entlassung;
o) durch den Tod ."



An Stelle d e S I . und 2 . Absätze sdeS ß 100 haben folgende
Bestimmungen zu treten.

„Jeder Angestellte kann ohne Angabe von Gründen seiner Anstellung
entsagen.

Die Dienstesenlsagung , welche schriftlich erfolgen muß , bedars der An¬
nahme durch die zur Anstellung berufene Stelle . Die Annahme kann nur dann
verweigert werden , wenn der Angestellte in Disziplinaruntersuchung steht oder
mit Geldvirbindlichkciten aus dem Dienstverhältnisse «ushaftet.

Der Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft gilt als freiwillige DimsteS-
entsagung ."

Zwischen dem 1. und 2 . Absatz des H 101 ist folgender
» Absatz einzufügen:

„Die angesuchte Versetzung in den dauernden Ruhestand kann verweigert
wetten , wenn gegen den Angestellten eine gerichtliche oder Disziplinarunter¬
suchung anhängig ist. "

IV.

Wirksamkeit.

Die vorstehenden Bestimmungen treten mit I . Mai 1922 in Wirksamkeit.
Die neuen Disziplinarvorschristen erstrecken sich aus Pflichtverletzungen,

di« nach den bisherigen Bestimmungen bereits verjährt sind und auf Fälle,'
die nach den bisherigen Bestimmungen bereits rechtskräftig entschieden sind,
nicht , jedoch sind Anträge auf Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens » ach
den neuen Vorschriften zu behandeln.

Die vom Bürgermeister für das Jahr 1921 provisorisch getroffene Rege¬
lung der Urlaube wird genehmigend zur S -nntnis genommen.

»

Hievon sind sämtliche der Allgemeinen Dienstordnung unterstehenden
Angestellten in Kenntnis zu setzen.

Maßnahmen zugunsten der städtischen Pensions-
Parteien und Aenderung einiger Bestimmungen der
„Allgemeinen Dienstordnung für die Angestellten

der Gemeinde Wien ."
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

12 . April 1922 , M .Abt. 1/243 :
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7. April 1922 zur Pr . Z . 3999

den nachstehenden Beschluß gefaßt:

I . Abschnitt.
Personenkreis:

Die nachstehenden Bestimmungen haben Anwendung zu finden:
1. auf die der Allgemeinen Dienstordnung unterstehenden Angestellten,

die nach dem 28 . Februar 1921 in den Ruhestand versetzt werden , beziehungs¬
weise wurden , sowie auf die Hinterbliebenen nach solchen Angestellten , die nach
dem 28 . Februar 1921 in der Aktivität sterben , beziehungsweise gestorben sind
oder nach diesem Lage in den Ruhestand velsetzt werden , beziehungsweise
wurden tNeupensionisten ), mit Ausnahme der Angestellten der städtischen
Unternehmungen und Hinterbliebenen nach solchen Angestellten;

2. auf die vor dem 1. März 1921 in den Ruhestand versetzten Ange¬
stellten sowie auf die Hinterbliebenen nach Angestellten , die vor diesem Tage
in den Ruhestand versetzt wurden , beziehungsweise gestorben sind (Alt¬
pensionisten)  mit Ausnahme jener Pensionsparteien , deren Ruhe - und
BersorgungSgenüsse nach KollektivvertragSbestimmungen bemessen sind und der
ehemaligen Angehörigen einer Angestclltenkategorie , deren Dienstverhältnis
gegenwärtig durch Kollektivvertrag geregelt ist, sowie der Hinterbliebenen nach
solchen, ferner der Pensionsparteien , welche di - österreichische Bundesbürger-
schaft nicht besitzen, endlich der Prnfionsparteien der städtischen Feuerwehr
und der städtischen Unternehmungen.

Wenn von Angestellten oder Pensionsparteien schlechthin die Rede ist, so
sind darunter auch die dem Gesetze rom 3. Juli 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 193,
unterstehenden Lehrpersonen und die Lehrerpenstvnsparteien zu verstehen.

II . Abschnitt.

Regelung der Ruhe - und Versorguilgsgeuiisse.

L . N e up e n si o n i st e n.

Die Bestimmungen der Allgemeinen Dienstordnung für die Angestellten
der Gemeinde Wien werden in nachstehender Weise abgeändert.

8 48 ) hat zu lauten:
Ausmaß des Ruhegenusses.

Der Ruhegenuß beträgt nach Ablauf des 10 . Dienstjahres 50 Prozent
der Ruheg -nußbemessungsgrundlage lZ 49 ) und steigt:

a) bei den Angehörigen der Gruppe I , den Marktamtsbeamten und den
Feuerwehrmeistern jährlich um 2 '5 Prozent;

d ) bei den in die Gruppe II a eingeteilten Beamten mit Ausnahme der
Rechnungsbeamten und bei den in die Gruppe II a cingeteilten Lehrpersonen
jährlich um 2 25 Prozent;

o) bei den übrigen Angestellten jährlich um 2 Prozent.

Den Beamten , welche bereit « am 31 . Dezember 1920 der ehemaligen
Ltandrsgruppe der Stadtbuchhaltungsbeamten angchört haben ; bleibt das
Recht der 32 >̂ jährigen Dienstzeit gewahrt .*)

Der Ruhegenuß darf die volle Ruhegenußbemessungsgrundlage in keinem
Falle übersteigen . Die Gruppenangehörigkeit wird nach dem Zeitpunkte der
Versetzung in den Ruhestand beurteilt . Tritt ein Angestellter aus der Grupp - e)
oder b ) in eine höhere über , so wird ihm jede» volle Dienfljrhr , das er nach
dem 10 . Dienstjahre in der früheren Gruppe zurückgelegt hat , mit dem für
diese Gruppe geltenden Prozentsatz angerechnet.

8 49 h » t zu lauten:

Anrechenbare Bezüge und Ruhegen ußbemessungs-
grundlag  e.

Die zur Bemessung der Ruhegenüfse anrechenbaren Bezüge sind:
s ) der letzte Gehalt,
d ) die Steigerungsquote , soferne dem Angestellten bei weiterer Dienst¬

leistung noch der Anspruch auf eine Gehaltssteigerung offen gestanden wäre;
die Steigerungsquote beträgt , wenn im Zeitpunkte der Versetzung in den
Ruhestand mehr als ein halbes Jahr seit dem Anfall des letzten BorrückungS-
betrages verflossen ist, den halben Betrag der nächsten ÄehaltSsteigerung , wenn
aber mehr als I >̂ Jahre verflossen sind, den vollen Betrag;

o) jene Zulagen , die für die Ruhegenußbemessung als anrechenbar
erklärt wurde » . »

Die Ruhegeuußb 'em -ssungSgrundlage beträgt 90 Prozent der anrechenbaren
AklivitätSbezüge.

Bei künftigen allgemeinen Aenderungcn der anrechenbaren Bezüge der
aktiven Angestellten verändern sich auch die BemefsungSgrundlage und die Ruhe-
und Versorgungsgenüsse im gleichen Verhältnisse , sofern es sich nicht um eine
Erhöhung der Aktivilätsbezüge infolge gesteigerter dienstlicher Verpflichtungen
der aktiven Angestellten handelt.

8 51 hat zu lauten:

Ansprüche bei Auflösung des Dienstverhältnisses in
besondere » Fällen.

Einem Angestellten , der ohne sein vorsätzliches Verschulden infolge Er-
blindung , Geistesstörung oder eines in Ausübung seines Dienstes erlittenen
Unfalles dauernd dienst - und erwerbsunfähig wird , werden ohne Rücksicht auf
seine tatsächliche Dienstzeit sowohl hinsichtlich des Bezuges als auch der
Prozentermittlung zehn Jahre für die Bemessung de» RudebezugeS zugerechnet;
wird er bloß dauernd dienstunfähig , so erfolgt die Zurechnung nur hinsichtlich
der Prozentermittlung.

Erhält ein Angestellter infolge eines in Ausübung seines Dienstes
erlittenen Unfalles eine Unfallsrente , so wird diese auf den nach den vor¬
stehenden Bestimmungen zu ermittelnden Betrag ergänzt.

Wird daS Dienstverhältnis eines Angestellten außer dem erwähnten Falle
der Dienstunfähigkeit vor Erreichung des Anspruches auf einen Ruhegenuß
(8 45 , Absatz 1) aufgelöst , so erhält er für jede« tatsächlich vollstreckte Dienstjahr
20 Prozent der Ruhegenußbemessungsgrundlage als Abfertigung . Bruchteile
eines JahreS werden nicht berücksichtigt.

Der Anspruch auf Abfertigung besteht nicht im Falle eiuer freiwilligen
Dienstcsentsagung . einer im Disziplinarwege erfolgten Dienstesentlassung oder
einer vom Angestellten verschuldeten Kündigung.

8 52 , Absatz 1, Iit . b , hat zu lauten:
b ) vor vollstrecktem 10. Dienstjahre infolge eines in Ausübung seines

Dienstes ohne sein vorsätzliche- Verschulden erlittenen Unfalles oder infolge
einer erwiesenermaßen in unmittelbarer Ausübung des Dienstes zugezogenen
Krankheit gestorben ist, unter den im 8 53 , Absatz 2, angeführten Voraus,,
setzungen . -

An Stelle de» 2 . und 3 . Absatzes des 8 52 treten folgende Bestim¬
mungen :

Die Witwe hat nur dann einen Bersorgungsanspruch , wenn sie zur
Zeit des Ablebens ihres Gatten mit diesem im gemeinsamen Haushalte gelebt
hat oder ihr vom Gerichte ein abgesonderter Wohnort bewilligt , oder die Ehe
aus Verschulden des Manne » geschieden worden war ; in den beiden letzteren
Fällen jedoch nur dann , wenn der Angestellte keine spätere Ehe mit Nachsicht
vom Ehehindernis des bestehenden Ehebande « geschloffen hat.

Die Witwe aus einer Eh «, die mit Nachsicht vom EhehinderniS de»
bestehenden Ehebandes geschloffen wurde , hat unter denselben Voraussetzungen
einen Anspruch auf Versorgungsgenuß.

Bon dem nach Absatz S, beziehungsweise Absatz 3 notwendigen Erfor¬
dernisse des gemeinsamen Haushaltes kann in rücksicht- würdigen Fällen abge-
sehen werden.

*) Durch den AemeinderatSbeschluß vom 7. April 1922 , Pr . Z . 4000,
erhielten die obigen Bestimmungen folgende Fassung:

(1 . Absatz) : ») bei den Angehörigen der Gruppe I und den Feuerwehr-
meistern jährlich um 2 5 Prozent,

d) bei den in die Gruppe II a eingeteilten Beamten mit Ausnahme der
Rechnungsbeamten und der Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes und
bei den in die Gruppe II » eingeteilten Lehrpersonen um 2 25 Prozent jährlich.

(2 . Absatz) : Den Beamten , welche bereits am 31 . Dezember 1920 den
ehemaligen Standergruppen der Stadtbuchhaltungrbeamten und der Marktamts-
beamten angehört haben , bleibt das Recht der Z2jLjährigen , beziehungsweise
der 30jährigen Dienstzeit gewahrt.
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Wurde die Ehe erst während - des Ruhestandes des Angestellten geschlossen,
so hat die Wiiwe überdies nur dann einen Bersorgungsanspruch , wenn die
Ehe mindestens 3 Jahre gedauert hat.

Z 53 hat zu lauten:

Ausmaß der Witwenversorgung.
Das Ausmaß der Witwenversorgung beträgt 50 Prozent der aus den

letzten anrechenbaren Aktivitiiisbezügen des Verstorbenen sich ergebenden Ruhe-
genußdemessungsgrundlage , beziehungsweise wenn die Eheschließung erst
während des Ruhestandes erfolgte , 50 Prozent des vom Verstorbenen zuletzt
bezogenen Ruhegenuffes.

Ist ein Angestellter , der bereits Anspruch auf einen Ruhegenuß hatte,
infolge eines ohne sein vorsätzliche» Verschulden in Ausübung seines Dienstes
erlittenen und mit diesem in unmittelbarem Zusammenhänge stehenden Unfalles
oder infolge einer erwiesenermaßen in unmittelbarer Ausübung des Dienste»
zugezogenen Krankheit ' gestorben , so können in besonders berückfichtigungs-
würdigen Fällen höhere als die normalmäßigen Bersorgungsgenüsse , und zwar
bi» zum Höchstansmaßc von 80 Prozent der RuhcgcnußbemessungSgrundlage
bewilligt werden , wenn das Ableben des Angestellten innerhalb eines Jahres
nach dem Unfälle , beziehungsweise nach jener Dienstleistung , während welcher
er sich die todbringende Krankheit zugezogen hat , eingetreten ist, wenn der
Tod erwiesenermaßen ausschließlich aus den Unfall , beziehungsweise auf die
Krankheit zurückzuführen ist und wenn das Ansuchen um di - begünstigte Ber-
sorgungsbehandlung binnen ' Jahresfrist nach dem Ableben des Verstorbenen
eingebracht wurde.

Der I . Absatz des Z 54 hat zu lauten:
Der Bcrsorgungsgenuß gebührt der Witwe bis zu ihrem Lebensende,

ausgenommen , wenn sie sich wieder verehelicht . In diesem Falle erlischt der
Bezug des BersorgungsgenusseS mit dem Zeitpunkte der Verehelichung ; hin.
gegen lebt er für den Fall des abermaligen Witwenstandes wieder aus . Eine
Ehe , die mit Nachsicht vom Ehehind -rnis des bestehenden Ehebandes geschloffen
wurde , gilt wie eine andere Ehe.

D er 2 . S atz d e s 8 56 h at zu l au t en : --
Das Gleiche gilt , wenn der Angestellte vor Vollstreckung des 10 . Dienst¬

jahres infolge eines in Ausübung seines Dienstes ohne sein vorsätzliches Ver¬
schulden erlittenen Unfalles oder infolge einer erwiesenermaßen in unmittelbarer
Ausübung des Dienstes zugczogenen Krankheit gestorben ist, nnter den im
8 53 , Absatz S angeführten Voraussetzungen.

Der 1. Absatz des 8 57 hat zu lauten:
Der Erziehungkbeitrag eines jeden Kindes einer pensionsberechtigten

Mutter wird mit einem Fünftel der normalmäßigen Witwenpension bemeffen,
jedoch darf die Summe aller Erziehungsbeiträge einschließlich der Witwen¬
pension die aus den letzten anrechenbaren Aktivitätsbezügen des Verstorbenen
sich ergebende Ruhegenußbemessungsgrundlage , wenn aber der Angestellte im
Ruhestand « gestorben ist, dessen Ruhegenuß nicht übersteigen.

Der S. Absatz des Z 57 hat zu entfallen.
Dem nunmehrigen 2. (bisherigen 3.) Absatz ist folgender

Satz anzufügen:
In den im 8 53 , Absatz 2 angeführten Fällen kann unter den daselbst

angegebenen Voraussetzungen eine entsprechende Erhöhung der Erziehung »-
beitrüge bewilligt werden.

Im § 58 hat es anstatt »bis zum vollendeten 24 . Lebensjahre"
zu heißen: „bis zum vollendeten 21 . Lebensjahre ".

Dem 8 58 ist als 3 . Absatz anzufügen:
Wenn eine vaterlose (elternlose ) Waise infolge körperlicher oder geistiger

Gebrechen außerstande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen , oder wegen
Studien , beziehungsweise erweiterter fachlicher Ausbildung die Selbsterhaltungs¬
fähigkeit noch nicht erlangt hat , kann der Erziehungtbeitiag , und zwar in ersterrm
Falle unter Umständen auf Lebensdauer , in letzterem Falle höchstens bis zur
Vollendung des 24 . Lebensjahres belassen werden . Außerordentliche , nicht auf
Rechtsansprüchen beruhende Zuwendungen (Gnadengaben ) sind anzurechncn.

Der 8 61 erhält die Ueberschrift:
„Auszahlung der Ruhe - und Bersorgungsgenüsse ."

Diesem Paragraphen wird als letzter Absatzangefügt:
Gebühren au » Gemeindemitteln Ruhe - und Bersorgungsgenüsse neben¬

einander , so ist nur ein Bezug , und zwar der höhere auszuzahlen . Jedoch
behalten derzeit bereits in Gemeindediensten stehende weibliche Angestellte , die
am Tage der Beschlußfassung im Gemeinderate mit einem städtischen Ange-
stellten verheiratet sind , die Anwartschaft auf Bersorgungsgenüsse in dem
Kronenbetrage , der ihnen aus Grund der am 28 . Februar 1821 in Geltung
gestandenen Bestimmungen über Ruhe - und Bersorgungsgenüffe nach den an
diesem Tage in Geltung gestandenen Gehaltsansätzen zukäme , soserne ihnen im
Zeitpunkte de» Ablebens des Gatten nach den vorliegenden Bestimmungen ein
Anspruch auf einen Versorgungsgenuß überhaupt zustünde.

862 hat zu lauten:
Todfallsbeitrag.

Zur Deckung der Kosten für die Bestattung eines verstorbenen Ange¬
stellten leistet die Gemeinde einen Beitrag (Todsallsbeitrag ) im Höchstausmaße
der Hälfte der zur Bemessung der Ruhegenllsse anrechenbaren Jahresbezüge,
beziehungsweise wenn der Angestellte im Ruhestände gestorben ist, der Hälfte

der seinem Riihegenuff - zur Zeit seines Ablebens zugiund -gelegene» Be-
mefsungSgrundlage . ^ ^

Der Beitrag gebührt in erster Linie jener physischen Person , welche die
Bestattungskosten aus eigenem bestritten hat . . ^

Erreichen die nachgewiesenen Bestattungskosten dre Höchstgrenze des Tod-
fallSbeilrages nicht , so g-büh . t der Restbetrag der Witwe , soserne sie Anspruch
auf einen dauerden Nersorgungsgenuß oder eine Abfertigung hat , in Ermang-
lung einer solchen Witwe jener Person , die mit dem Verstorbenen im gemein-
samen Haushalte gelebt und ihn vor dem Tode gepflegt hat , in letzter Lime
seinen Kindern , soserne sie Anspruch auf einen Versorgungsgenuß oder eine
Abfertigung haben.

Nach 8 64 ist einzufügen

8 64a.

Entziehung der Ruhe - und Bersorgungsgenüsse.

Der Verlust der österreichischen Bundesbürgerschaft hat den Verlust der
Ruhe - und Bersorgungsgenüffe zur Folge ; diese sind vom nächstfolgenden
MonatSersten an von omtswegen einzustellen . Eine pensionierte weibliche
Angestellte , welche die Bundesbürgerschaft infolge Verehelichung verliert , behält
jedoch ihren Ruhebezug , solange sie ihren Wohnsitz im Jnlande hat.

Außerdem kann der Stadtsenat über Antrag der gemeinderätüchen Per¬
sonalkommission Ruhegenüffe wegen einer der demokratisch -republikanischen
Staatsform feindlichen Tätigkeit oder Propaganda kürzen oder aberkennen.
Bor der Stellung des Antrages durch die gemeinderätliche Personalkommffsion
ist dem Beschuldigten Gelegenheit zur Rechtfertigung z» geben , die über seinen
Wunsch auch vor der Personalkommission vorgebracht werden kann.

L . A ! tp en s i o ni st e n.
I . Die Ruhe - und Bersorgungsgenüffe der Altpensisnisten sind unter

gleichzeitiger Einstellung aller bisher bewilligten individuellen außerordentlichen
Erhöhungen dieser Bezüge mit jenem Betrage neu zu bemeffen , der sich ergäbe,
wenn der pensionierte (verstorbene ) Angestellte nach folgenden Grundsätzen m
das mit dem Gemeinderatsbejchluffe vom 19 . Juli 1921 , Pr . Z . 8777 , aus¬
gestellte Gehaltsschema überführt worden wäre:

1. Für die Gruppeneinteilung ist der Anhang ^ des Gemeindkrats-
b-schluffes vom 24 . April 19lS , Pr . Z . 6481 , maßgebend , wobei später - für
ganze Kategorien mit Rückwirkung vom I . Mai 1919 erfolgte Aenderungen
sowie die mit Gemeinderatsbeschluß vom 19 . Juli 1921 , Pr . Z 8777 , getroffenen
Aenderungen zu berücksichtigen sind . , , . ,

Falls die Angcstelltcnkategorie , welcher der pensionierte (verstorbene)
Angestellte zuletzt angehöri hatte , in der vorerwähnten Gruppcuemteilung nicht
enthalten ist, jo ist die nächstverwandte , in der Einteilung enthaltene Kategorie
maßgebend . . .

Ist -in Angestellter in einer niedrigeren Grupp - als deri -mgen einge-
treten , welche nach obigen Bestimmungen der N -ul-em-ssnng der Ruhc-
(Versorgungs )genüfse zugrundezulegen ist, so hat gleichwohl die Neubemeffung
nach dieser Gruppe zu erfolgen , jedoch sind soviele Jahre in Avzug zu bringen,
als die arithmetische Differenz der ziffermäßigen Gruppenbezeichnung der End-
und dcr Ansangsgruppe beträgt . ^

2 . a) Die Bezugsklaffe und Stufe , nach welcher die Ruhe (Versorgungs ) .
genüffe zu bemeffen sind , ist im allgemeinen auf Grund der anrechenbaren
Gesamtdienstzeit unter Anwendung der Bestimmungen des Punktes 9 lit . s
des G -m -inderatSb -schlusses vom 24 . April 19lS , Pr . Z . 648l , hinsichtlich der
Bürgerschullehrcr auch des Punktes 2 des G -m -inderatSbcschluffes vom
21 . April 1921 , Pr . Z . 4940 , und unter Berücksichtigung einer allfälligen
Steigerungsquote zu ermitteln . ^

Die Schulleiter erhalten den Unterschied zwischen den Stufen ihrer
Bezugsklaffe als Zulage gemäß 8 49 lit . o der Allgemeinen Dienstordnung
angerechnet.

b) Bei Bemessung der Ruhegenüffe jener Angeßelllen , welche von einer
Stelle in der ehemaligen IV . bis VII . (beziehungsweise vom 19 . Juli 1898
bis 19 . Dezember 1911 in der I . bis IV .) Rrngsklaffe , die sie im Wege der
Steller .besetzung erlangt hatten , in den Ruhestand versetzt wqrden , ist von
jener Rangsklaffe anszugehen , in der die von ihnen bekleidete Stelle nach dem
Gemeinderatsbeschluffe vom 28 . Februar 1913 , Pr . Z . I9200/l2 , systemisiert
war . Die Neubemeffung hat ssbin nach folgender Tabelle zu erfolgen:

Rangsklaffe und Stufe nach
dem Gemeinderatsbeschluß
vom 28 . Februar 1913,

Pr . Z . 19200/12

Neubemeffung der Ruhe¬
bezüge nach der

Rangsklaffe

Gtilse

Bezugskasse

Stufe

IV

2 ! 1

3 2

2 ! I

4 ! 8

VI

8 2 I

VIl

4 ! 3 ! 2 ! 1

3 2 1 4 8 2 I

c) Allfällige L-iterzulagen und P -rsonalzulagen sind einzustellen.
ä) Di - Bersorgungsgenüffe der Hinterbliebenen find gleichfalls nach

obigen Grundsätzen zu bemeffen.
II . Im übrigen finden die Bestimmungen de» II . Abschnittes , Punkt A

auch aus die im Genüsse von lausenden Ruhe (BersorgungS )genüflen stehenden
Altpensionisten Anwendung.
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III . In zweifelhaften Fällen entscheidet der GemeinderatsauSschuß I
endgiliig.

III . Abschnitt.

Teueriingsmaßnahmen.
n . Teuerungsbeiträge.

1. Zu den fortlaufenden Ruhe , und Vcrsorgungsgrnüssm wird ein
abbausähiger Teuerungsbeitrag gewährt , dessen Bemessungsgrundlage je nach
dem ordentlichen Wohnsitze des Bezugsberechtigten SO Prozent , der jeweiligen
Teuerungszulage eines aktiven Angestellten mit dem Amtssitze am selben Orte
beträgt.

2. Maßgebend ist der Wohnsitz am 1. März 1921 ; Verlegungen des
Wohnsitzes , die eine Aenderung des/Teuerungsbeittages zur Folge haben,
sind vom nächstfolgenden Monatsersten an zu berücksichtigen.

8. Die im Auslande wohnenden Pensionsparteien erhalten den
Teuerungsbeitrag nach der Ortsklasse I.

4 . Der Teuerungsbeitrag ist in Prozentsätzen der Beniessungsorundlage
in folgendem Ausmaße zu bemessen:

») für die Angestellten im Ruhestande mit demselben Prozentsatz , der der
Bemessung ihres Ruhegennsses zugrundrgelegt ist;

b ) für die Witwen mit 50 Prozent und
e) für die Waisen nach einem Angestellten , deren Mutter verstorben oder

nicht Pensionsberechtigt ist, zusammen mit 30 Prozent.
6. Die Teuerungsbeiträgc erhalten nicht:
a) Angestellte im Ruhestände , welche im aktiven Bundes - oder Landcs-

dicnste stehen oder auf Grund ihrer Dienstleistung im Bundes - oder Landes-
dicnste einen Rnhenuß beziehen;

t>) Witwen nach Angestellten , wenn sie im aktiven Bundes - oder Landes¬
dienste stehen «der auf Grund eigener Dienstleistung im Bundes , oder
Landesdienste einen Ruhegenuß oder auf Grund der Dienstleistung eines ver-
storbenen Gatten im Bundes - oder Landesdienste einen Versorgungsgenuß
beziehen.

e) Waisen nach einem Angestellten , deren Mutter verstorben oder nicht
Pensionsberechtigt ist, wenn sie auf Grund der Dienstleistung ihres verstorbenen
Vaters im Bundes - oder Landesdienste einen Bersorgungsgenuß beziehen -

6. Städtische Pcnsionsparleien , die im aktiven Gemeindedienste stehen,
erhalten den Teuerungsbeitrag zu ihren Rube (Versorgungs )genüsien voll , die
Teuerungszulage zu den Aktivitätsbezügen aber , falls sie nach dem Gehalls¬
schema entlohnt sind , nur mit dem Betrage , um den die Teuerungszulage den
Teuerungsbeitrag übersteigt.

In allen Fällen gebührt bei Zusammentreffen mehrerer Teuerungs-
beiträge nur der hijhere , beziehungsweise höchste, wenn sie aber gleich sind,
nur einer.

7 . Die Entlohnung einer in aktiver Verwendung stehenden Kollektiv-
vertragspensionspartei nach dem GehaltSschema und die Entlohnung einer in
aktiver Verwendung stehenden Penfionspartei , welche sch-mamäßig - Pensions-
bczUgc erhält , mach Kollrktivvertragsbestimmungen ist unstatthaft . Für die
aktive Dienstleistung ist in beiden Fällen ein angemessenes Taggeld fest¬
zusetzen.

8. Die Teuerungbeiträge sind in Monatsraten gleichzeitig mit den Ruhe-
(Versorgungs )genüssen flüssig zu machen.

S . Teuerungszulagen.

1 . Die enit dem Gemeinderatsbeschlusse vom IS . Juli 1821 , Pr . Z.
8777/21 , festgesetzten Teuerungszulagen für die Pensionsparteien werden mit
folgenden Ausnahmen aufgehoben ; aufrecht bleiben:

s ) der im II . Abschnitte , Punkt 0 I s 7 angeführte Betrag von
jährlich 6000 L ; "

b) die bei Vorhandensein von mehr als zwei Vollwaisen für die dritte
und jede weitere gebührende Zulage von je 4200 L jährlich;

0) die Kinderzulage nach den für die aktiven Angestellten geltenden
Bestimmungen.

2. Witwen nach Angestellten erhalten die Kinderzulage nicht, wenn sie
auf Grund der Dienstleistung des verstorbenen Gatten im Bundes - odtr
LandcSdienste Versorgungsgenllsse beziehen.

3 . Im übrigen ist ein mehrfacher Bezug der Kinderzulage für ein und
dasselbe Kind auf Grund verschiedener Titel ausgeschlossen.

4 . Ebenso ist ein mehrfacher Bezug des im Punkte 1 s angeführten
Betrages von jährlich 6000 L unzulässig.

6. Besondere Bestimmungen.
1. Bei Bemessung der Abfertigungen (H 51 der Allgemeinen Dienst-

ordnung ) ist auch der jeweilige Teuerungsbeitrag einzubeziehen.
2. Der Bemessung der Witwen - und der Waisenabsertigungen (ZH 55

und 59 ) ist auch die jeweilige Teuerungszulage zugrundezulegen . Im Falle
einer Erhöhung der Witwenpenston gemäß § 53 , AbM 2, hat auch -ine gleiche
Erhöhung des TeuerungSbeitrages im selben Verhältnisse einzutreten.

3 . In den Fällen des ß 58 , Absatz 8 , kann auch der Foribezug der im
Punkte L 1 b dieses Abschnittes angeführten Zulage bewilligt werde » .

4 . Der Bemessung des TodfallsbeitrageS ist gleichfalls die jeweilige
Teuerungszulage , beziehungsweise , wenn der Angestellte im Ruhestande gestorben
ist, der Teuerungsbeitrag zugrundezulegen.

I>. Automatik.

1 . Bei künftigen Aendcrungen der Teuerungszulagen der aktiven !
Angestellten verändern sich auch die Teuerungsbeiträge der Pensionsparleien !
im gleichen Verhältnisse . ^

2 . In allen anderen Fällen von dauernden oder einmaligen allgemeinen
Maßnahmen , wodurch die Bezüge der aktiven Angestellten eine Erhöhung
erfahren , sind den Pensionsparleien die dem Verhältnis der RuhejVer-
sorgungSsgeuußbemessungsgrundlage zum Aktivitätsbezug und dem Prozent¬
ausmaß des Nuhe (Be ;sorgungs )geuufses entsprechenden Erhöhungsbelräge
flüssig zu machen.

3 . Tine Aenderung nach Absatz I und 2 hat dann nicht einzutreten,
wenn die Aktivitätsbezüge insolge gesteigerter dienstlicher Verpflichtungen der
aktiven Angestellten erhöht werden.

IV . Abschnitt.
Schlußbestimmungeu.

L . O r ts k l a s s e ne int e i lu n g.
Die Ortsklasseneinteilung wird mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 für

die aktiven Angestellten und für die Pensionsparteien in der Weise abgeändert,
daß die Dienstorte

der bisherigen Ortsklasse . 1 I a II II a III

in die neue Ortsklasse . . Wien I Ia II
eingereiht werden.

Die Teuerungszulagen (Gemeinderatsbeschluß vom 19 . Juli IS2I,
P . Z . 8777 , I . Abschnitt , Punk ! 7) betragen demnach in den Ortsklassen I, I -r
und II SO, beziehungsweise 80 , beziehungsweise 70 Prozent der für Wien fest¬
gesetzten Teuerungszulage.

L . Vorschüsse.
I . Die für die Monate Jänner und Februar auf Grund der Verfügungen

des Bürgermeisters vom 12 . und 27 . Jänner (M .Abt 1/18 u . 7 ! ) gewährten
Vorschüsse werden nachträglich genehmigt.

Den im I . Abschnitte bezeichneten Pensionsparleien sind vorläufige Mehr¬
zahlungen auf die für die Zeit v»m 1. März bis 31 . Dezember 1921 sich er¬
gebenden Erhöhungen der Ruhe - und Versorgungsgenüsse flüssig zu machen,
die für die Monate März bis einschließlich Oktober mit je einem Sechstel , für
November mit der Hälfte und für Dezember mit dem ganzen Bettage eines
der im Punkte I angeführten Vorschüsse festgesetzt werden . Hievon sind die in
den Monaten November und Dezember auf Abrechnung gewährten - Zuwen-

1 düngen abzurechncn. Diese vorläufigen Mehrzvhlungen erhalten jene Peusions-
! Parteien nicht , welche keinen Anspruch auf den Teuerungsbeitrag haben oder zu

AklivitälSbezügen eine Teuerungszulage beziehen.
3 . Die mit dem Gemeinderatsbeschlusse vom 80 . September 182i,

P . Z . 11115 , bewilligte Nvtstandsaushilfc ist nicht abzurechnen : ebenso wirb
die mit dem Gemeinderatsbeschlusse vom 28 . Oktober Il 21 , P . Z . 11985 , aus
Abrechnung gewährte Zuwendung als endgiltig gegeben belassen.

4 . Vom 1. März 1922 bis zur endgilügen Durchführung der vorstehenden
Regelung sind an Stelle der bisherigen Ruhe - und Bcrsorgungsgenüffe vor¬
schußweise die nachstehend zu ermittelnden Belräge auszuzahlen.

Die bisherigen normalmäßigen Ruhe - und Versorgungsgenüsse (ohne
Zulagen ) sind mit 0 9 zu multiplizieren , hiezu ist der nach dem vorliegenden
Beschlüsse gebührende Teuerungsbeitrag zu addieren , wobei der Prozentsatz zu¬
grundezulegen ist, mit dem der Ruhe (Bersorgnngs )genuß bemessen ist ; die
Summe ist mit jenem Faktor zu niultiplizieren , mit dem die schemamäßigen
Bezüge eines aktiven ledigen Angestellten (Gehalt und Teuerungszulage nach
dem Gemeinderalsabschluffe vom 19 . Juli 1921 , P . Z . 8777 ) in dem der
Liquidierung vorangehenden Monate vervielfacht wurden . Außerdem sind die
im Punkte L 1 des III . Abschnittes ausrechterhaltenen Teuerungszulagen flüssig
zu machen.

0 . Wirksani ? eit und  U e b c r g a n g s b e st i m in u n g e n.

Die vorstehenden Bestimmungen treten sür die am Tage des Beschlusses
im aktiven Dienste stehenden Angestellten und für die an diesem Tage im"*
Bezüge von kaufenden Ruhe - oder Bersorgungsgenüffen stehenden Pensions-
Parteien unter der Voraussetzung in Kraft , daß der Bund den 50 prozentig ' n
Beitrag leistet.

Die Bestimmungen über die Automatik treten mit l . November 1921,
jene Uber den Todsallsbeitrag mit I . Dezember 1921 , dir Abänderung der
Absätze 2 und 3 des Z 52 der Dienstordnung mit 1. Mai 1922 , alle übrigen
Bestimmungen mit l . März 1921 in Wirksamkeit.

Die künftig automatisch eintretenben Erhöhungen sind jeweils bei der
nächsten Liquidierung der Ruhe - und Vcrsorgungsgenüssc flüssig zu machen.

Pensionsparteien , welche am Tage des Beschlusses die österreichische
Bundesbürgerschaft nicht besitzen, bleiben im Bezüge ihrer bisherigen Ruhe-
und Vrrsorgungsgenüsse.

Angestellte im Ruhestände , welche am Tage dieses Beschlusses über ihr
Ansuchen vor Vollendung der vollen Dienstzeit oder vor erreichter Altersgrenze
in den Ruhestand versitzt sind , erhalten die nach vorstehendem sich ergebenden
Bezugserhöhungen nur im Falle scstgestelltrr fortdauernder Dienstunfähigkeit,
es sei denn , daß sie am Tage dieses Beschlusses das 60 . Lebensjahr bereits
überschritten haben.

Kinder , die am Tage dieses Beschlusses das 21 . Lebensjahr bereits über¬
schritten haben und einen Erziehungsbeitrag beziehen , bleiben bis zum voll¬
endeten 24 . Lebensjahre oder bis zu einer früher eintretenden Versorgung im
Fortgenuffe des bisherigen Erziehungsbeitrages.

In besonders rückfichtswürdigrn Fällen kann eine nach dem I . März 1921,
aber vor dem Tage dieses Beschlusses angefallene Abfertigung (HZ 51 , 55 oder
59 der Allgemeinen Dienstordnung ) nachträglich auf das nach den vorstehenden
Bestimmungen sich ergebende Ausmaß erhöht « erden.
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Wenn -in pensionierter Anzestelliec vor dem Loge der Beschlusses ge¬
storben ist, so sind die Nachträge / die ihm gebührten , soll ? -r dcn ^ ag erlebt
Hütte, seinen im Genüsse von lausenden BersorgungSgenüsscn stehenden Hinter¬
bliebenen auszubezahlen , . ^ ^

Stirbt in Hinkunft -in - Pcnsionsparter vor Auszahlung eines fälligen Be-
träges , so sind z» besten Bezüge di - Hinterbliebenen berechtigt , soserne sie An-
sprnch aus einen laufenden Bersorgungsgenuß haben,

I) . Aufhebung früherer Vorschriften.

Die mit den vorstehenden Bestimmungen im Widerspruche stehenden
bisherigen Vorschriften werden gleichzeitig aufgehoben,

L . Außerordentliche Zuwendungen,
Der G -meinderatsausschuß I wird ermächtigt , die ohne rechtliche Ver¬

pflichtung jedoch nicht neben normalmäßigen Ruhe - und BersorgungSgenüssen
fortlaufend gewährten außerordentlichen Zuwendungen ( Gnadengaben ) an ehe¬
malige Angestellte und Hinterbliebene nach solchen, individuell zu erhöhen,
soserne sie nicht als nicht erhöhbare Zuwendungen gegeben wurden . Hub « ist
auf die Rücksichtswürdigkeit deS einzelnen Falles Bedacht zu nehmen.

Außerordentliche Zuwendungen , die neben normalmäßigen muhe , oder
VersorgungSgenUstcn gewährt wurden , auf die sich die vorstehende Regelung
(I , bis III . Abschnitt ) bezieht , sind mit 1, März !92I einzustellen,

V. Abschnitt,

Bchaudlnng der AMhörigcn von Vermißten.
Die nach den Bestimmungen über die Hinterbliebemnvcrjorgung zukom-

menden dauernden VersorgungSgrnüfse oder Abfertigungen sind den Angehörigen
eines im Weltkriege eingerückten und noch nicht heimgekehrten Angestellten (Be¬
diensteten ) auch dann zu bemessen, wenn von dem Angestellten (Bedtenstcten)
oder über ihn während eines Jahres keine glaubhaften Nachrichten emgegangcn
sind un »' die Umstände seinen Tod wahrscheinlich machen.

VI , Abschnitt.

Pensionsbeiträge,
Den aktiven Angestellten (Lehrpersonen ), für welch- di- obigen Bestim-

mungen gelten , ist unter Aufrechterhaltung weilergehender Ansprüche der Ge¬
meinde auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund von Gememde-
ralsbeschlüffen vom l , Mai 1922 an bi « auf weiteres einheitlich Vr Prozent
des Dreifachen der ihnen auf Grund des Gemeinderatsbeschluffcs vom 19 , Jult
1821 , P . Z , 8777 , zulommenden Gehaltes als Penstousbeitrag abzuziehen.

Außerdem hat der Gemcinderat in derselben Sitzung folgenden Beschluß
gefaßt i

Der Magistrat wird auaewiescu , die einschränkende Bestimmung deS letzten
Absatzes des Z 61 sinngemäß auch bei der Bemessung von Ruhe - und Ver-
lorgungsgenüssen jener weiblichen Angestellten anzuwenden , die bereits vor dem >
Tage dieses Beschlusses in den Ruhestand versetzt sind . Di - von solchen Pensions-
Parteien etwa bereits bezogenen Vorschüße auf die Penstvnsregulierung werden !
als endgiltig gegeben belasten.

Behandlung der GewerderechLsangelegenheiteu hru
sichtlich des konzessionierten Gewerbes der Theatern
kartenbttros ; Magistratsabteilnng 18 » Siediungs-
wesen ; Ausscheidung ans der Grnvpe ^ und Zu¬
weisung zur Grupps S'V sowie Aenderuug der

Bezeichnung in Magistratsabteilung 14».
Erlaß des Magistratsdtrektors Dr ,Karl Hartl  vom 11 April

1922 , M D . 1690 / beziehungsweise 1872/22 :
Der Herr Bürgermeister hat auf Grund der Stadlsenatsbeschlüste vom

28 , März 1922 , Pr , Z , 3108/22 , beziehungsweise 3280/22 , folgende Ver-
fügungen getrosten:

I , Die Gcwerberechtsangelegenheiten des konzessionierten Gewerbes der
Theaterkartenbüros , mit Ausnahme der Festsetzung der Tarife , werden den
magistratischen Bezirksämtern zur Besorgung übertragen , Die Festsetzung der
für dieser Gewerbe geltenden Tarife obliegt der MagistratSabtcliung 53,

II , Di « Magistratsabteilung für Sieblungswes -n wird ab 1 , April 1922
aus der Gruppe V ausgeschieden und der Gruppe IV zugewiesen . Hiebei wird
die Bezeichnung 18 a in 16 abgeändert.

Die Geschäfts « ,,teilung ist daher wie folgt zu ergänzen , beziehungsweise
nchügzustellen:

In der Geschäftsauszählung der Magistratsabteilung 53 ist a,s letzter
Absatz einzufügen : „ Festsetzung der für das Gewerbe der Theaterkartenbüros
geltenden Tarife " , Im Abschnitt v , Magistratisch - Bezirksämter , ist im
Kapitel XIII (Gewerbeangelegenheiten ) im Punkte 1 nach dem Worte „ Stellen¬
vermittlungen " und vor dem Strichpunkte einzusügen : „ der Theaterkartm-
düros " . , ^

Die Bezeichnung Magistratsabteilung 18 » ist in die Bezeichnung
Magistratsabteilung 18 abzuändern und gleichzeitig diese Abteilung unter
Ausscheidung aus der Gruppe V im Anschlüsse an die Magistratsabteilung 15,
und zwar vor dem Abschnitte „ Jnvalidenamt " ' unter Beibehaltung der bisherigen
Geschiifisaufzählung in Gruppe IV einzureihen . "

Auslassnna der Magistratsabteilung 11 . Ueber-
tragnng ihrer Agenden an die Magistratsabteilung 8.

Erlaß deS Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
14 . April 1922 . M .D . 1941/22:

Der Herr Bürgermeister Hst mit Genehmigung des Stadtsenates am
8. April 1922 , Pr . Z , 3924 , folgende Verfügung getrosten :

Die Magistratsabteilung 11 (Notstandsfürsorge ) wird ausgelasten und
werden deren Agenden der Magistratsabteilung 8 angegliedert,"

Di - Geschäftseinteil .mg ist daher wie folgt richtigzustellen:
Die -n der Geschäftsauszählung der Magistratsabteilung 8 angeführten

Anaeleq -nheit -n sind mit Ausnahme der Agende . Frühstück für Schulkinder ' ,
ti ? überhaupt zu entfallen hat , in der GeschäfiSaufzählung der Magistrats¬
abteilung 8 nach dem Absatz- : „ Angelegenhettm der Rechtshüfestellcn für

MagistrMsMeilung 1i ist ans der Geschäftseinteilung zu '. streichen.

GezirkswirtschaftsamL Stelle 5 und Bezirkswirt¬
schaftsamt Stelle 8 , Anslösung . Erweiterung des
Geschäftsbereiches der M .Abt . 42 ; Aeudernng der

Geschäftseinteilung.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

10 . April 1922 , M .D . 1450/22:
Drr Herr Bürgermeister hat auf Grund deS Stadtsenatsbeschtustis vom

28 März 1L22 , Pr . Z . 3101/22 , folgende Verfügung getroffen:
„1 . Das Bezirlswirtschaftsamt Stelle 5 und das BezirkSwirtfchaftsamt

Stelle t werden aufgelöst . - , .
2 Dt - bi -cher von den obgenannten Amtsstellen besorgten statistischen

Arbeiten sinb von der M .Abt . 51 zu besorgen , die bisher vom Bezirkswirt-
i schaftsamte Stelle 5 vorgmommene Bestimmung der Fnhrwerlstarife für die

Verfrachtung von Kohle hat durch die M .Abt . 56 zu erfolgen.
8 Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Gemeinde

oder der mittelbaren Bundesverwaltung , die di - Versorgung der Bevölkerung
mit Bedarfsartikeln , somit auch mit Nutzholz und Brennstoffen aller Art
betreffen , sind von der M .Abt . 42 zu besorgen.

Di - G -schäslscintcilung ist daher wie folgt abzuändern:
In der Geschäftsauszählung der M .Abt . 42 ist im ersten Absätze an

Stelle des Wortes „ Lebensmittelversorgung " zu setzen : „Versorgung der
Bevölkerung mit Bedarfsartikeln ." Weiters haben die Absätze iMzirkSwirt-
schaftsamt Stell - 5 und Bezirkswirtschaftsamt Stelle 8 zu entfallen . "

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich nnd im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetz - , Bollzugsanweisnngeu,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundcsgcsctzlilatt.

107 . Zwanzigste Verordnung über die Anmeldung uud Kontrolle ge¬
wisser B -rmögenschaft -n und die Sicherung der Vermögensabgabe.

108 . Buud -sg -setz über di - Einigungsäntter für Streitigkeiten aus
bestimmten Li-serungsverträg -n . ^

109 . Aushebung des Bundeszesetz -s vom 15 . Jul , 192 !, B .-G .-Bl.
Nr . 423.

110 . Bundesgefetz betreffend die Tilgung der Verurteilung.
111 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der Teilschuldverschrei¬

bungen eines von der Sladtgemeinde Innsbruck aufzunehmenden Anlehens.
112 . Bundesgesetz betreffend eine »Abänderung des Jnvalidenenl-

schädigungSgesetzes.
1LL . Wass - rkraftförd - rungsg - setznovelle.
114 . Bundesgesetz betreffend die Abänderung des S chu l a u f s l ch ts-

gcsetzes  für Nicderösterreich . ^
115 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.
118 . Verordnung über eine ' zeitweilig - Erhöhung der Gebühren der

qerichtsäiztlichm Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.
117 , Steuer , und Gedührenb -güustizungsg -setz vom Jahre 1922.
118 . Kundmachung , womit das U-berkinlommeii zwischen der Republik

Oesterreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die gegenseitige Mitteilung
der ihre Htaatsangehörig -n betreffenden Zivilstandesmkundcn verlautbart wird.

IIS , Verordnung betreffend die Regelung  deS H o lz  v e r k e h r c s.
120 , Verordnung betreffend di- Auflösung und die Liquidation der

Oestrrrcichischen Zuckerstelle , ,
121 , Staatsvertrag zwischen der Republik Oesterreich und dem König¬

reich der Niederlande wegen Auslieferung von Verbrechern.
122 , Kundmachung über « ne Verlängerung der Fristen zur Anrufung

des Griechisch Oesterrcichischen Gemischten Schiedsgerichtsvofes.
12S . Versrdnung betreffend Erhöhung des Zollausschlages.
124 . Finanzv - rfassungsgcsetz.
125 , Abgabenteilungsgesetz.
126 , Bundesbetriebsadgabengesetz,
127 . Bundesgesetz üd -r die Beitragsleistung des Bundes für Verzinsung

und Tilgung von auf fremde Währung lautenden Anlehen  der Länder
und Gemeinden.
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128 Durchführungsverordnung zur L.-La.-V .-V.
12 « Verordnung über die Bindung des Rechles zur Lchrünghaltung

on die Voraussetzung der mit Erfolg abgelegten Meisterprüfung.
130 . XVI . Verordnung zum Gehaltskassengesetz.
131 . XVII . Verordnung zum GehaltSkassengesetz.
132 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzueikaxe.
133 . Verordnung über die Ablieferung von Wertpapieren usw . an

alliierte und assoziierte Staaten.
134 Verordnung betreffend die Ausstellung von Bcfundscheinduplitaten

zu -ichamuich behandelten EleklrizitätSzähle -n und Waffe,Verbrauchsmessern.
133 . Bnndesgcseh Uber die MUndelsicherheit der Teilschuldverschrcibungen

des von der Stadt Waidhof -n an der Ybbs aufzunehmenden Elektrizitäts-
anlehens.

136 . Bundesgeseh betreffend die Abänderung der Bestimmungen der
Bewerheordnung über die gewerbliche Auszeichnung nach 8 58.

137 . Verordnung betreffend die industrielle Verarbeitung von Mahl-
getreide.

138 . Venediger Protokoll betreffend die Regelung der westungarischen
Frage.

13 « Verordnung über di - Erhöhung der Gebühren sür die Gutachten
der Preisprüfungsstellcn im Strafverfahren wegen einer nach dem Pr -is-
treibereigesetze gerichtlich strafbaren Handlung.

14 « . Durchführungsverordnung betreffend Sonderbestimmungen über
die Einkommenstenerveranlagung für daS Jahr I92l.

141 . Kundmachung betreffend den Text des Gesetzes über die direkten
Personalstcuern.

142 . Verordnung betreffend die zehnte Ausgabe der Ar -Nkitare zu der
österreichischen Pharinakopöe.

143 . Kundmachung betreffend die Aufhebung einer vom Verfassunqs-
gerichtShose als gesetzwidrig erkannten Stelle in einer Vollzugsanweisung.

144 Verordnung , womit die BollzugSanweisnng über die Gebühren
von unentgeltlichen Vermögensübirtragungen abgeändert wird.

145 . BundesbahnpensionSverordnung.
146 . Kundmachung über die Zeugnisse einiger Frouengewerbeschulen
147 . Abkommen zwischen der Bundesregierung der Republik Oester¬

reich und den Regierungen der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjet-
republik und der Ukrainischen Sozialistischen Sowjet . Republik.

148 . Ergänzungsabkommen zu dem zwischen der Regierung der Republik
O -sterreich und der Regierung der Russischen und der Ukrainischen Sozialistischen

L-owjetrcpubliken zu Kopenhagen am 5 . Juli 1920 geschloffenen Abkommen
über die Heimschaffung der beiderseitigen Kriegsgefangenen und Zivil-
internierten.

14 « Verordnung über die Anforderung von Wohnungen lWohnunqs-
bestandteilen ) zum Zwecke d,r Unterbringung von Bundesämtern und BundeS-
angestellten im Burgenlande.

ISO . Verordnung betreffend die Abänderung der sechsten Ausgabe der
Brzneitaxe zu der österreichischen Pharinakopöe sür begünstigte Parteien (Kranke » -
kassentaxc ).

151 . Verordnung , mit welcher dir Bestimmungen betreffend die Zucr-
kcnnung der Mittelschulreise an Offizier ^ Mililärbeainte und OffizierSaspiranten
des Bernssstanbes sowie ihre Zulassung zu Hochschulstudien teilweise abge-
ändert und ergänzt werden.

152 . Verordnung , mit welcher die Vorschriften zur Verhütung unge¬
bührlicher Auszahlungen von Versorgungsgcnüffen abgeändert und ergänztwerd cn.

153 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgrsctzblmte.

154 . Bundcsgesetz über die Ausdehnung der Kranlenve >sicherunq der
Staatsbediensteten.

155 . Verordnung zur Durchführung der österreichischen Währung « ,
gesetze im Burgcnlande.

156 . Verordnung betreffend Erhüdung der Taxen für die Prüfung für
das Lehramt an höheren und an zweiklafsigen Handelsschulen.

157 . Verordnung betreffend die « bändcrung des Gebührenlarifes der
staatlichen Untersuchungsanstalten für Lebensmittel.

158 . Verordnung , womit die Vorschriften über die amtliche Preis-
Prüfung abgeändert werden.

15 « . Kundmachung über den Beitritt Ungarns zum Revidierten Berner
U-bereinkommen zum Schutz - von Werken der Lite>alur und Kunst.

160 . V -rordniiNg betreffend die Uebertragung von auf Grund deS Ab.
lorfungsgcsrtzrs erwolbenen Rechten.

161 . Verordnung betreffend die Uebertragung der nach dem Abtorfungs-
gesetze der Bundesverwaltung zustchenden Berechtigungen an die Atpenländilche
Torsindustrie -A -G.

162 . Verordnung betreffend die Aufsuchung und Gewinnung von Kohle
im Burgenlande.

163 Bundesgesetz über die Mündeisicherhcit der Teiischuldverschreibungen
des von der Stei . ischen Wasserkraft - und Elektrizitälsaktienqesellichaft in Graz
aufzunebmenden Anleh -ns.

164 . Bundesgesetz betreffend die Abänderung des Artikels V der
P rsonalsttueriiovelle vom Jahre 1920.

165 . Bundesgesetz betreffend Verzugszinsen in der Sozialversicherung

166 . Verordnung zur Durchführung des Bundesgesetzes betreffend daS
Dienstverhältnis der kriegsbeschädigten Bnndesangestelltcn.

167 . Bundesgesetz betreffend die Errichtung je einer öffentlichen Bürger¬
schule fü '. Knaben und Mädchen im Markte Köflach.

168 . Bundesgesetz über die Regelung der Ruhe - und Versorgungs-
g-nüsse der Lehrpersonen der Volks - und Bürgerschulen ,n Kärnten.

16 « . Bundesgesetz - betreffend die Aufhebung des Eheverbotes sür die
weiblichen Lehrkräfte der Volks - und Bürgerschulen Kärntens.

170 . Verordnung betreffend die Abänderung der für die Erprobung von
Handfeuerwaffen zu erlegenden Taxen.

171 . Verordnung betreffend die allgemeine Erwerb - und Einkommen-
st-uer der Personen , die ohne Wohnsitz im Inland - ihr Unternehmen oder ihre
«eschäfligmig vom Auslände auS ins Inland ausdehnen.

172 . Verordnung betreffend die Lffektivzahlung der in ausländischen
Währnng -n ansgedrückten EinhebnngSbeträgc im risenbahnderkehre.

173 . Abkommen zwischen der Republik Oesterreich und der Tschecho-
slowakischen Republik.

174 . Verordnung betreffend die Abänderung der sechsten Ausgabe der
Arzneiiaxe zu der österreichischen Pharmakopöe für begünstigte Parteien (Kranken-
kassentoxe) .

175 . Verordnung über die Hemmung des Fristenlaufes.
176 . Verordnung , womit die Abhaltung der Reifiprüffnigen an Handels-

okademien im vollen Umfange angeordnet wird.
177 . Kundmachung wegen Auflassung der Punzierungsstätte in

Gmunden.

178 . Verordnung betreffend die Errichtung von Einigungsämtern für
LtlkttigkcitiN aus Lirserungsverträgen in Innsbruck und Kiogenfurt.

17 « . Verordnung , mit welcher die Regelung des Verkehres mit Getreide
und Mabtp . odukten abgeändert wird.

180 . Kredilfondsgesetz.
181 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.
182 . Verordnung Uber eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

gericht - ärülich -i, Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.
183 . Beiordnung Uber die Registrierung von Sainmeluiustern.
184 Verordnung betriffend die weitere Verwendbarkeit alter Scheck-

blanketie ohne Verpflichtung zur Nachstempelung.
185 . Verordnung über eine Verlängerung der Fristen zur Einzahlung

von J .chtrSgebühren für Patent - von Angehörigen Ungarns.
186 . Verordnung über die von den Kandidaten der theoretischen

Prüfung aus der StaatsrechmmgSwissenschast zu entrichtenden Prüfungslaxen.
187 . Verordnung über die Abänderung der staattichen Salzverschleiß-

preise und der bei der Einfuhr von Sol , zu entrichtenden Monopoiabgabe.
188 . Verordnung über die Gewährung einer Teuerungszulage zu den

Vergütungen sür die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
Berufsbera -ungsstelle der Jnvalidenentschädigungskominisston sowie an den
Verhandlungen vor dem Jnvalidenenlschädigungsgerichte.

18 « . Kundmachung über den Beitritt Brasiliens zum Revidierten Berner
Ucbcremlommen zum Schutze von Werken der Literatur uud Kunst.

190 . Verordnung betreffend besondere außerordentliche Maßnahmen zur
Verbesserung der materiellen Lage der durch die Pharmazeutische TehaltSkaffe
für Oesterreich besoldeten Pharmazeuten.

IÄ1 Kundmachung betreffend die Festsetzung des Zeitraumes für den
ersten Rechnungsabschluß der . Pharmazeutischen « ehaltskasse sür Oestereich ».

I « 2 . Verordnung betreffend die Einführung eines neuen BerschlcißtarifeS
für dir Erzeugnisse des Si ßstofsm, nopolcs üüd dtkAenderung der Berbrauchs-
, bgabe und der Monopolabgab - sür künstliche Süßstoffe.

I « 3 . Kundmachung über die Einführung eines neuen PreistarifeS für
die Erzeugnisse deV österreichischen Tabakregie.

I « 4 . Grazer Paßübereinkommen.
1 « 5 . Verordnung , womit der tz 17 der Ministerialverordnung betreffend

ein ttllzemeines Regulativ für den Unterricht und den Dienst an Hebammen-
lehransiaiieit abgeändert wird.

I « 6 Verordnung über die Gewerbescheine der Marktfahrer.

8 . Landesgksktzblatt sür Wirn.
52 . Auflassung der LandeSbenzinstelle für Wien.
53 . Versorgung der Stadt Wien mit Trink - und Nntzwafser.
»4 . K o n z e j s i o » s a b g a b e für Theaterkarten !) nreaux.

Aushebung der HauSbrsorgerordnung.
Aufhebung der Kundmachung über daS Reinigungsgeld.

»7 . Durchführungsverordnung zum Gesetze Landesgesetzüialt für WienRr . 53 .

58 . Mäklergebühren für Effektensensaie.
3 « . Einführung einer allgemeinen MietzinSabgabe.
60 . Abänderung  des Gesetze» LandeSgesetzblait sür Wien Nr . 59.
61 . W o h n b au an l e h - n.
62 . Aufhebung der Befreiung von der Fürsorgeabgabe.
63 . Abänderung des Gesetzes über di - Befreiung der Bauten

von Abgaben und Zuschlägen . »
64 . Durchführungsverordnung zum Besetze über die allgemeine Miet-

zinsabgabe.
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Normativbestimmngen des Gemeinderates, Stadtstaates and

in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und politischen Amtsführung.

(Jui Arihmm: Gesetze, Berorom!lgen und gerichtliche Entscheidungen.)
V . (8 Mai ) Erscheint monatlich einmal.

Anhalt:
Wiener Kontumazanlage . Eröffnung,
— Marktordnung,
— HauS - und Betriebsordnung,
— HauS - und Betriebsordnung für den Seuchenhos.
— Gebührenlarif.
— Stall - und BerkehrSordnung für den Kontumazmarkt und Geuchenhof.
— Mitrkung der Tiere.

. — Lobnfchlachtungen.
— Fütterung der Tiere , Verbot von Geschenken.

Wiener Kontumazanlage . Zuweisung und Benützung der Kühlräume.
— Betriebsordnung für die Kuttelei und Darmputzerei.
— Zuweisung zu den Wiener Rinderschlachthitusern.
Regiebeitrag für die GriiberauSschmückung.
Umwandlung der Berus - Vormundschaft in die Generalvormnndschaft.
Lastkraflwagenverkehr in der » chlöglgasse im 12 . Bezirke.
Drogistenkonzessionen.

Verzeichnis der in letzter Zeit verlautbarten Gesetze, Verordnungen und Kund¬
machungen

im Bundesgesetzblatt.

Wiener Konlumazantage.
Eröffnung.

Die Wiener Kontumazanlage im 11 . Bezirke , Döblerhofstraße,
wurde am Mittwoch den 3 . Mai 1922 eröffnet . (M .Abt . 42 , 540 .)

Verordnung des Bnndesmiuisteriums für Land- und
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den beteiligten
Bundes, », inisterieu vom 24 . April IS Ä betreffend
die Marktordnung für den Wiener Kontnmazmarkt.

Artikel I . Auf Grund des 8 9 des Gesetzes vom 6 . August 190 >,
R .-G .-Bl . Nr . 177 , wird die im Anhänge zu dieser Verordnung
enthaltene Marktordnung *) für den Wiener Kontumazmarkt erlassen.

Artikel I !. Für die mit dem Kontumazmarkte in räumlicher und
betriebsmäßiger Verbindung stehenden Kontumazschlacht - und Seuchen¬
hofanlagen wird die Haus - und Betriebsordnung vom Wiener Ma¬
gistrate erlassen . Die Widmung des Kontumazmarktes für seinen
Zweck ist jedoch an die Voraussetzung geknüpft , daß die genannten
Schlachtanlagen ebenfalls ihrem besonderen Zwecke in Verbindung mit
dem Kontumazmarkte erhalten bleiben.

Artikel l ll . Die Verordnung tritt am I . Mai 1922 mit der
Einschränkung in Kraft , daß der K 21 der Marktordnung für den
Wiener Kontumazmarkt über den Verkauf nach Schlachtgewicht,
weiters der K 27 dieser Marktordnung erst mit dem Zeitpunkte in
Wirksamkeit treten , welcher nach Feststellung der Schlachtungsvorschrift
und der Schiedsgerichtsverordnung für den Wiener Zentralviehmarkt
in St , Marx wird festgesetzt werden,

Hans und Betriebsordnung für die Kovtnmazfchlacht-
anlage.

Auf Grund der HZ 80 (Punkt 5 und 6 ) und 114 des
Versassungsgesetzes der Bundeshauptstadt Wien vom 10 . No¬
vember 1920 , L .-G .-Bl . für Wien Nr . 1 , wird angeordnet:

Z 1. Die Kontumazschlachtanlage , auf bie sich dies« HauS - und Betriebs - i
«rbnung erstreckt, umfaßt die ganze Kontumazanlage mit Ausnahme der
Markt - (Verkauf - -) und Sammelftallungen , der Verladerampe und des
SeuchenhofcS . Sie ist vornehmlich zur Schlachtung von solchen Tieren
bestimmt , die auf dem Konmmazmarkte vermarkict werden oder auS veterinär-
polizellichen Gründen nicht in anderen Schlachthöfen geschlachtet werden dürfen.
Nach Maßgabe des vorhandenen Raumes können auch Tiere , die keinen Bei-
kehrSbefchriinkungen unterliegen , geschlachtet werden.

») Berlautbart im Heft l de» Verordnungsblattes der Wiener Magistrates
vom S8 . Jänner 1S2S.

A 2 . Die Kontumazschlachtanlage wird für den Schlachibetrieb an
Wochen - und Feiertagen (mit Ausnahme der Staatsfeiertage ) um 6 Uhr
morgens geöffnet und an Feiertagen um iS Uhr mittag », an Wochentagen
um 6 Uhr abend » geschlossm.

Die Schlachtanlagr bleibt für den Schlachibetrieb geschloffen : an allen
Sonn - und an Gtaatrfeiertagen ; am Ostermontag ; am Pfingstmontag und
am Ehristtag.

Die Tiere sind derart rechlzeiüg z» töten , daß mit Betrisbkschluß sämt¬
liche Schlachtarbeiten und jene ReinigungSarbeilen , welche mit der Schlachtung
im Zusammenhänge stehen, beendigt find . In besonders berücksichtigungS-
würdigen Fällen oder au » veterinärpolizeilichen Gründen kan » die AnstaltS-
leitung das Schlachten von Tieren außerhalb der BuriebSzeit bewilligen . Die
Vornahme von Notschlachtungen und bat Aufarbeiten notgeschlachleter Tiere
ist «u die BetriebSzeit nicht gebunden . Für jede Ueberschreitung der BelriebSzeit
sind aber - - unbeschadet einer Bestrafung noch den Bestimmungen des Z 82
dieser Hau »- und Betriebsordnung im Falle von Eigenmächtigkeit — jedenfalls
die in den Gebühr -nvorschriften festgesetzten höheren Gebühren zu enlrichtcn.
Der Betriebsschluß wird eine Viertelstunde vorher durch ein Glocken - oder
anderer Zeichen bekanntgegebcn . Der Aufertthalt in der Schlachtanlagr nach
Betriebsschluss , sowie der Eintritt vor ihrer Eröffnung oder » ach ihrer
Schließung ist nur mit Bewilligung der Anstaltsleitung gestattet.

H 8 . Der Eintritt in die Schlachtanlagr ist nur solchen Personen gestattet,
die entweder als Fleischselcher , Fleischhauer (Lohnschlächter ) usw . zur Vornahme
von Schlachtungen berechtigt sind und für die Benützung der Schlachtung «-
einrichtungen eine öffentlich rechtliche Gebühr bezahlen »der aber al » Mieter
von Räumlichkeiten einen Bestandzins entrichten . Andere Personen bedürfen
zum Eintritte einer Bewilligung der AnstaltSleitung Der Magistrat kann für
bestimmte Gruppen von Personen die Anmeldepflicht bei der AnstaltSleitung
vorschreiben . Für die Dienstleistungen und Entlohnung der Lrhnschliichter
kann er besondere Vorschriften erlaffen.

8 4. Der Eintritt in die Schlschtanlage ist verboten : a) Kindern unter
dem 14 . Lebensjahre ; b) Personen , für die der Aufenthalt in der Schlacht-
anlage mit besonderer Gefahr verbunden ist ; e) Unreinlich gekleideten Persancn;
ä ) Personen , die trunken oder mit ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten
behaftet find ; s ) Personen , über welche das Verbot des Betretens der Kon¬
tumazschlachtanlage verhängt worden ist.

8 5 . Personen , die den Organen der AnstaltSleitung nicht bekannt sind,
haben sich über die Notwendigkeit ihres Aufenthaltes in der Schlachtanlagr
auSzuweisen . In zweifelhaften Fällen entscheidet die AnstaltSleitung.

ß 6 . Personen , welche die Gchlachtcmlags unberechtigt betreten haben,
könne « durch die AnstaltSleitung auS ihr gewiesen werden . Die AnstaltSleitung
kann di- ein - und auStretende « Personen verhalten , sich über den berechtigten
Besitz der von ihnen getragenen oder auf Fuhrwerk geführten Gegenständen
anSznweisen.

8 7 . Jedermann ist während des Aufenthaltes in der Schlachianlage
verpflichtet , sich anständig zu benehmen , den Anordnungen der behördlichen
Organe Folge zu leisten und alles zu vermeiden , waS die körperliche Sicherheit
der in der Anlage verkehrenden Personen und der in ihr untergebrachten Tiere
gefährden kann.

8 8 . . Jede Art van Hausieren in der Schlachtanlagr ist verboten.
8 S. Unreine «der init faulen Gegenständen beladene Wagen , ferner

Fuhrwerke mit Rindergespannen werben in die Schlachtanlage nicht eingelaffen.
Dortselbst darf nur im Schritte gefahren werden . Die Wagen find nach



Anweisung der Anstaltsleitung aufzustellen . Die gedeckte Durchfahrt darf nur
von den zur Ein - und Ausfuhr von Fleisch dienenden Fuhrwerken und nur
in der vorgeschriebenen Richtung denützl werden . DaS Fuhrwerk darf in der
Durchfahrt erst dann ausgestellt werden , wenn das Fleisch zum Ausladen bereit
ist und darf nur während der sür das Ausladen erforderlichen Zeit dorlselost
stehenbleiben . Hunde dürfen in die Schlachtanlage nur mitgebracht werden,
wenn sie als Zughunde eingespannt und mit beißsicheren Maulkörben »ersehen
sind . Für die Beaufsichtigung der Wagen und Bespannung hat die Partei
selbst zu sorgen . Jur übrigen sind die Bestimmungen der etwa zu erlassenden
Perkehrsordnung einzuhalten.

8 10 . Ohne Viehpäffe oder ohne jene Begleitscheine (Abtricbscheine,
Zertifikate usw .), welche nach d-n jeweiligen Vorschriften die Stelle von Vieh¬
pässen vertreten , dürfen die Schlachttiere in die Schlachtanlage nicht eingebracht
werden . Diese Bichpäffe und Begleitscheine sind beim Eintriebe in die Schlacht-
Hallen abzugcben . Für notgeschlachtcte oder notzuschlachtcndc Tiere können
diese Belege nachträglich beigebracht werden . In die Schlachtanlage ohne
Berührung des Kontumazmarkles oder Zmtrolviehmarktes eingebrachte Tiere
sind sofort beim Eintriebe zur tierärztlichen Untersuchung vorzuführen.

8 ll . Verendete Tiere dürfen nicht in die Schlvchkcmlage gebracht werden.
In der Anlage verendete Tiere werden dem Wasenmeister üdergebcn . Jede
Handlung an verendeten Tieren ist verboten.

§ 12 . Die zur e- chlachtung eingebrachten Tiere dürfen auS der Schlacht¬
anlage nicht mehr fortgebracht werden.

I 13 . Die Schlachträume und Einrichtungen sind mit Schonung und
Sorgfalt und nur zu dem Zweck -, sür den sie bestimmt find , zu benützen.
Den hinsichtlich ihrer Benützung getroffenen Verfügungen der Anstaltsleitung
ist Folge zu leisten . Für die Benützung der Kühlanlage wird eine besondere
Vorschrift erlassen . Jede Handhabung der elektrischen Schalter ist den Parteien
untersagt ; die Dampf « und Wafftrftitungshähiic bei den Brühkeffeln dürfen
nur nach Anordnung und unter Aufsicht der hiezu bestellten Personen benützt
werden.

DaS Anschlägen von Kundmachungen und anderen Verlautbarungen ist
nur mit Zustimmung der Anstaltsleitung gestattet . Das Beschreiben und
Bekritzeln , wie überhaupt jede Verunreinigung der Wände , Tore usw . ist
verboten.

8 14 . Alles , war geeignet ist, die genügende Ausnützung der Schlacht-
»nlage zu behindern , ist verboten . Hiezu g-hört insbesondere jede ungebührliche
Verzögerung der Arbeit in den Echlachträumen . Die Anstaltsleitung ist
berechtigt , die zur Einhaltung dieser Bestimmungen notwendigen Verfügungen
zu treffen . In allen Räumen der Krittelei ist ein verschwenderischer Verbrauch
von warmem Wasser verboten ; es ist ferner untersagt , nach der Schlachtung
in den Schlachträumen Häute , Hörner sowie jede Art von Abfällen liegen und
Fleisch hängen zu lassen.

8 1b . Die Schlachtstellen werden nach der Reihenfolge der Bewerbung
zugewiesen . Durch die ein - oder mehrmalige Zuweisung einer Gchlachtstelle,
eines Wagenausstellungsplatzes oder irgend eines Raumes in der Echlocht-
anlage erwirbt niemand das Recht zur wiederholten oder dauernden B Nützung.

8 16 . In der Schlachtanlage muß möglichste Reinhaltung beobachtet
«erden . ES ist daher jeder Vorgang verboten , der gegen die Reinhaltung
verstößt . Die Verunreinigung der Aborte ist verboten . Die Parteien sind
verpflichtet , die von ihnen benützten Räume und die in diesen befindlichen
EinrichiungSgegenstände und Geräte nach Beendigung der Aibeit zu reinigen.
Die Schlachträume find auch während der Arbeit reinzuhalten . Die Reinigungs-
srbeiten werden im Falle der Unterlassung unbeschadet der Anwendung der
Strafbestimmungen von Amts wegen auf Kosten der Verpflichteten vorgenommen.

8 17 . Das Rauchen in den Schlachträvmen ist verboten.
8 18 . Jedes unnötige Schreien bei dem Triebe , sowie bei der Schlachtung

und Aufarbeitung ist zu vermeiden.
8 IS . Die in der Schlachtanlage verkehrenden Personen haften für die

von ihnen , ihren Bediensteten oder ihren Tieren verursachten Schäden.
8 20 . Die Gemeinde übernimmt für die in die Schlachtanlage gebrachten

Tiere und G genftände keinerlei Haftung.
K 21 . Die Tiere find unmittelbar nach dem Eintriebe in die Schlacht¬

räume und mit Vermeidung jeder Tierquälerei möglichst schnell zu schlachten.
§ 22 . Beim Schlachten und Arbeiten dürfen nur Physisch hiezu geeignete

und entsprechend geübte Personen verwendet werden.
8 23 . Bei der Schlachtung und Aufarbeitung dürfen nur zweck¬

entsprechende reine Geräte verwendet werden.
8 24 . Bei der Vieh - und Fleischbeschau wird nach den geltenden Be¬

stimmungen vorgegangen . Der Anstaltsleitung steht es zu , bei Bedenken gegen
das lebende Vieh O >t und Zeit der Schlachtung zu bestimmen . Bor der
sanitälspolizcilxhen Freigabe steht den Eigentümern keinerlei VerfügungSrecht
über das Fletsch und die übrigen Schlachtung - Produkte zu . Jede Handlung , die
geeignet ist, das Ergebnis der Untersuchung zu beeinflussen , ist verboten.
JnsbesonderS ist die Entfernung einzelner Te >lc und die nicht mit der gewerblichen
Arbeit verbundene Verstümmelung iraend eines Teiles vor der Beschau ver¬
boten . Ersichtlich kranke Organe dürfen nicht angeschnitten werden . Die
Schlächter find verpflichtet , sämtliche Schlachtungsprodukte behufs Untersuchung
derart zu verwahren , daß sie die Zusammengehörigkeit aller Teile eines jeden
SchlachltiereS in glaubwürdiger Weise zu ermitteln imstande sind, ferner jede
zur Erreichung des Zweckes der Untersuchung notwendige manuelle Beihilfe
zu leisten und jede diesem Zwecke dienende notwendige Auskunft zu erteilen.
Bei Nolschlachtungen und in anderen zweifelhaften Fällen wird die Beschau
nur bei Tageslicht vorgmommm . In strittigen Fällen sanitärer oder peterinär»
polueilicher Natur entscheidet in der Regel der Anstaltsleiter ; es steht jedoch
der Partei frei , bei der Magiftratsabteuung 43 (städtisches Vele . inäramt ) um
«ne Ueberprüfung anzusuchen . In letzterem Falle obliegt der Partei die Be-

»a- lung der festgesetzten Gebühren . Für die in diesem Falle erwachsenden Ber-
zögerungen und Schäden übernimmt die Gemeinde keine Haftung . -

8 25 . Blut darf zum menschlichen Genüsse nur mit Bewilligung deS
AmtstierarzteS zugelaffen werden . Das B ut ist in undurchlässigen Gefäßen
aufzufangen und auf geeignet « Weise zu enlfernen ; das Rühren des BluleS
mit den Händen ist vei boten.

8 26 . Personen , die mit kranken Tierteilen in Berührung gekommen find,
müssen Hände , Arme , Wcrkz -uge und über Anordnung des AmtstierarzteS auch
Kleidung und Beschuhung reinigen und desinfizieren.

8 27 . Das bei den Schlachtungen sich ergebende Blut , sowie Magen-
und Darminhalt und Schlachtungsabfälle überhaupt dürfen nicht in die Kanäle
entleert werden . Das Adheben der Kanalverschiüffe ist verboten . Der Transport
von feuchten Gegenständen in durchlässigen Behältern ist verboten . Der Inhalt
der Magen und Därme ist, sofernr er aus veterinärpolizeilichen Gründen nicht
anders zu behandeln ist, von den Schlächtern im Düngerhause zu entleeren und
wird Eigentum der Gemeinde Wien . Das Reinigen der Magen ist nur in der
Rüttelei , das Bearbeiten der Därme nur in der Darmwäjcherei gestattet . Für
die Benützung dieser Räume wird eine besondere Vorschrift erlassen werden.
Die Nebenprodukte und Abfälle sind vom Schlächter oder Eigentümer täglich
aus der Schlachtanlage fort,uschoffen . Die in der Schiachtanlage zurück-
gelaffenen Abfälle , ferner di- Haare , Borsten und Klauen werden Eigentum
der Gemeinde und auf ihre Rechnung verwertet.

8 28 . Die zur Uebernabme von Nebenprodukten und Abfällen dienenden
Räume und deren nächste Umgebung , ebenso die zur Beförderung der genannten
Ware bestimmten Wagen und Karren sind stets rein zu halten . Das Lagern
von Häuten in der Schlachtanlage ist verboten.

§ 29 . Das Verlassen der Anlage in beschmutzten , inSbesonders blutigen
Kleidern ist verboten . Im übrigen gelten die sür den Transport von Fleisch
erlassenen allgemeinen Bestimmungen auch für das Gebiet der Schlachtanlage.

8 30 . Die Schlachtgebühren sind vor Eintrieb der Tiere in die Schlacht¬
anlage zu entrichten.

8 31 . Die Vorschriften dieser Haus - uvd Betriebsordnung finden sinn¬
gemäß auch auf diejenigen Parteien Anwendung , welche zur Ausübung einer
mit dem Schichtbetriebe zusammenhängenden Tätigkeit in der Schlachtanlage
eingemirtet sind.

Diese Mietparteien find verpflichtet , der Anstaltsleitung und deren
Organen jederzeit Eintritt und Nachschau in den gemieteten Räumen zu
ermöglichen.

8 32 Uebertretungen dieser Haus - und Betriebsordnung werden , wenn
sie nicht schon durch das Strafgesetz oder anderweitige gesetzliche Bestimmungen
mit Strafe bedroht sind , auf Grund deS 8 i i4 des Verfaffungsgesetzrs der Bundes¬
hauptstadt Wien vom 10. November 1920 , L.-G .-Bl . für Wien Nr . I , bis zu
2000 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft.

Personen , welche die Ordnung in der Schlachtanlage stören , Unfug
treiben oder den Anordnungen der Amtspersonen nicht Folge leisten , können
durch die Anstaltsleitung aus der Schiachtanlage verwiesen werden.

In schwereren Fällen kann von der Anstaltsleitung die Ausschließung
aus dieser Schlachtanlage oder aus sämtliche » Schlachthöfen auf die Dauer
bis zu 30 Tagen , darüber hinaus oder für immer vom Magistrate , Abteilung 42
verfügt werde » .

8 33 . Diese Haus - und Betriebsordnung tritt mit dem Tage der Er¬
öffnung der Schlachtanlage in Kraft . (M .Abt . 42 , 1621 .)

Haus - uud Betriebsordnung für den Teucheuhof.
Auf Grund der 88 80 (Punkt 5 und 6) und 114 des VerfassungSges tzes

der Bundeshauptstadt Wien vom 10. November 1920 , L.-G .-Bl . für Wien
Nr . 1, wird angeordnet:

8 1. Der Seuchenhof dient ausschließlich zur Aufnahme scuchenkranker
und seuchenverdächtiger Tiere.

8 2. Der Aufenthalt im Seuchenhofe ist nur den zur Seuchenerhebung
berufenen behördlichen Organen , ferner den zur Wartung der Tiere und ihrer
Schtachlung amtlich zugelassenen Personen gestattet Das Warle - und Schlächter-
personal hak allen Anordnungen der Amtspersonen genaueste » « Folge zu leisten.

8 3. Die Betriebs,eiten sind von der Anstaltsleitung jeweils dem Be¬
dürfe entlprechend festzusitzen.

8 4. Für die im Seuchenhofe eingebrachten Tiere find Viehpässe oder
jene Begleitscheine (Abtriebsscheine , Zertifikate usw .) beizubringen , Weiche nach
den jeweiligen Vorschriften die Stille von Viehpässen vertreten . Die Vieh¬
pässe und Begleitscheine sind beim Eintriebe in den Seuchenhof abzugeben.
Für notgcschlachtne und notzuschlachtcnde Tiere können diese Belege nachträglich
beigebracht werden.

8 5 . Im Seuchenhofe verendete Tiere werden dem Wasenmcister über¬
geben . Den Parteien ist jede Handlung an verendeten Tier -n verboten.

8 6 . In den Seuchenhof eingebrachic Tiere dürfen aus ihm lebend nicht
mehr fortgebracht werden.

I 7. Die emgebi achten Fuhrwerk « find vor dem Verlassen des Seuchen¬
hofes auf Kost-n des Eigentümers zu remigen und zu desinfizieren.

8 8 . Die im Seuchenhvfe eingrsftlllen Tiere sind nach Erfordernis auf
Kosten der Eigentümer zu füttern und zu tränken . Das Futter wird durch die
Gemeinde zu den jeweils amtlich festgesetzten Preisen beigestellt . Erübrigtes
Futter darf aus den Stalluungen nicht weggebracht werden.

8 9 . Das Emstreuen in den Stallungen deS Seuchenhofes ist nur mit
Bewilligung der Anstaltsleitung gestattet.

8 10. In den Stellungen und Schlachiräumen ist das Rauchen verboten.
ZU . Di - im Seuchenhvfe verkehrenden Parteien hasten für die vvn

ihnen , ihren Bediensteten oder ihren Tieren »erurfachten Schäden.



z IS . Die Gemeinde übernimmt für die in den Geuchenhof tingebrachten
Tiere und Gegenstände keinerlei Haftung.

§ 13 . Bor der sanitäts - und veterinärpolizeilichen Freigabe stebt dem
Eigentümer keinerlei Verfügungsrecht über das Fleisch und die übrigen
Gchlachtungsprodukte zu . Jede Handlung , die geeignet ist, da - Ergebnis der
Untersuchung zu beeinflußen , ist verboten . Insbesondere ist die Entf -rnung
einzelner Teile und die nicht mit der g-werbliche Aufarbeitung verbundene
Verstümmelung irgend eines Teiles vor der Beschau verboten . Ersichlich kranke
Organe dürfen nicht angeschnitten werden . Die Schlächter sind verpflichtet,
sämtliche Schlachlunasprodukte behuts Untersuchung derart zu verwahren , daß
sie die Zusammengehörigkeit aller Teile eines jeden Schlachttieres in glaub¬
würdiger Weise zu ermitteln imstande sind , ferner jede zur Eireichung des
Zweckes der Untersuchung notwendige manuelle Beihilfe zu leisten und jede
diesem Zwecke dienende notwendige Auskunft zu erteilen . Die Beschau wird
nur bei Tageslicht vorgenommm.

8 14 . Für die durch ein etwaiges Entkeimungsverfahre » berbeigeführte
teilweise oder vollständige Entwertung von Waren leistet die Gemeinde
keinerlei Entschädigung.

8 15 . W nn eine Partei die sanitäts - oder veterinürpolizeilichen Ver¬
fügungen eines Amtstierarztes anficht , so entscheidet in der Regel die Austalts-
leitung ; der Partei steht es jedoch frei , bei der M .Abt . 43 (städtisches Veterinär-
amt ) um eine Ueberprüfung auzusuchen . In diesem Falle hat die Partei die
von der Gemeinde hiefür festgesetzten Gebühren zu bezahlen . Für die dadurch
erwachsenden Verzögerungen und Schäden übernimmt die Gemeinde keine
Haftung.

Z 16 . Alle bei der Wartung und Schlachtung beschäftigten Personen
haben vor Antritt ihrer Beschäftigung ihre Straßenkleider und -Schuhe in
einem hiesllr bestimmten Raume abmlegen und sich mit besonderen Arbeits¬
kleidern (schuhen ) zu bekleiden . Das Verlassen des Seuchenhofes in den Arbeits-
kleidirn (Schuhen ) ist untersagt . Vor dem Verlassen des Seuchenhofes find die
Arbeilskleider (Schuhe ) wieder abzulegen . Sodann haben sich diese Personen
einer gründlichen Reinigung und Desinfektion nach den Anordnungen der Tier¬
ärzte zu unterziehen und mit den Siraßenkleidern (-Schuhen ) zu bekleiden.
Die im Seuchenhofe ^zurückgebliebenen Kleider und Schuhe find auf Kosten
jener Personen , für welche die Wartung oder Schlachtung der Tiere durch¬
geführt wird , von amtswegen zu reinigen , sowie zu desinfizieren und dürfen
erst dann wieder benützt werden . Aus keinen Fall dürfen selche Kleider und
Schuhe verunreinigt aus dem Seuchenhofe entf rnt werden.

Z 17 . Blut darf zum menschlichen Genüsse nur mit B willigung des
Amtstierarztes zugclaffen werden . Das Blut ist in undurchlässigen Gefäßen auf-
zufaugen und auf geeignete Weise zu entfernen ; das Rühren des Blutes mit
den Händen ist verboten.

ß 18. Das bei den Schlachtungen sich ergebende Blut , . sowie Magen-
und Darminhalt und Schlachtungsabsiille überhaupt dürfen nicht in die Kanäle
entleert werden . Das Abheben der Kanalverschliiffe ist verboten . Der Inhalt
der Magen und Därme ist, insofern - er nicht aus veteiinärpolizeilichen Gründen
anders zu behandeln , insbesonders zu vernichten ist, von den Schlächtern im
Düngerhause zu entleeren und wird Eigentum der Gemeinde Wien . Der
Transport von feuchten Gegenständen ' in durchlässigen Behältern ist verboten.

8 19 . Die Schlacht - und etwaigen sonstigen Gebühren sind vor dem Ein-
triebe der Tiere in den Seuchenhof zu entrichten.

8 20 . Uebertrelungen dieser Haus - und Betriebsordnung werden , wenn
sie nicht schon durch das Strafgesetz oder anderweitig ? gesetzliche Bestimmungen
mit Strafe bedroht find , auf Grund des 8 114 des VerfaflungSgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L. G .-Bl . für Wien Nr . 1,
bis zu 2000 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft . Personen , welche
die Ordnung im Seuchsnhofe stören , Unfug treiben oder den Anordnungen
der Amtspersonen nicht Folge leisten , können durch die Anstaltsleitung aus
dem Seuchenhofe verwiesen werden . In schwereren Fällen kann von der
Anstaltsleitung die Ausschließung aus dem Seuchenhose oder aus sämtlichen
Schlachthöfen auf die Dauer bis zu 30 Tagen , darüber hinaus oder für immer
vom Magistrate , Abt . 42 , verfügt werden.

8 21 . Diese Haus - und Betriebsordnung tritt mit dem Tage der Eröffnung
des Seuchenhofes in Kraft . (M .Abt . 42 , 1622 .)

Gebührentarif für die Wiener Kontumazanlage.
Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom ? . April 1922 , Pr . Z . 3714

»r 1922 (hinsichtlich der den Kontumazmorkt betreffenden Gebühren genehmigt
mit dem Erlasse des Bundesministeriums für Land - und Forstwirtschaft vom
SS . April 1922 , Z . 9022 ), wird verlautbart:

4 . Allgemeine Bestimmungen.
1. Von dm in der Wiener Kontumazanlage einzuhebenben Gebühren

gehören » achsolgende zu den sogenannten veränderlichen Gebühren im Sinne
des Gemeinderaisbcschluff -S vom 11 . März 1921 , Pr . Z . 2789 , und zwar
Markt -, Stall - , Bersichcrungs -, Schlacht - , AufarbeitungS -, Benützung ?- und
Einbringgcbühren . Auf sie haben die Bestimmungen dieses Gemeinderats-
beschluffcs mit einer Abänderung des Punktes I - 0 —4 Anwendung zu finden.
Darnach hat die Bestimmung über die Festsetzung der veränderlichen Markt-
und Schlachthausgebühren hinsichilich der Wiener Kontumazanlage zu lauten
wie folgt:

Für die Berechnung der veränderlichen Gebühren wird eine Grund¬
gebühr eingesührt : Sie besteht in einem vom Gemeinderate jeweils zu be¬
stimmenden Prozentsatz - jenes Durchschnittspreises , zu welchem ein Stück Rind
auf dem Zentralviehmarkte St . Marx innerhalb de» unten näher umschriebenen
Aeikraumes gehondelt worden ist. Jede einzeln « Veränderliche Gebühr besteht

in dem unten angegebenen festen, vom Gemeinderate festgesetzten Prozentsätze
der Grundgebühr.

Der Durchschnittsvr -is für ein Stück Rind wird für die Zeit vom
1. Jänner bis 31 . März , vom 1. Apr -l bis 30 . Juni , vom I . Juli bis
80 . September und vom I . Oktober bis 31 . Dezember eine « jeden JahreS
durch eine Kommission festgesetzt ; die hi -noch zu berechnende Grundgebühr,
sowie die von der Grundgebühr abhängigen veränderlichen Gebühren werden
mindestens drei Tage vor Beginn jedes der cb n genannten Zeitabschnitte durch
Anschlag in dieser Auftakt jeweils abgesondert verlautbart . Der Durchschnitts¬
preis für ein Stück Rind wird in der Weise berechnet , daß die bei der Wiener
Vieh - und Fleischmarktkasse für die Z it vom 13 . Dezember bi« 15 . März,
beziehungsweise vom 16 . Mä z bis 15 . Juni , beziehungsweise vom 16 . Juni
bis 15 . September , beziehungsweise vom 16 September bis 15 . Dezember zu
ermittelnden reinen Kaufschillinge für die während dieser Zeiträume auf dem
Zentralviehmarkte g-hanvelten Rinder durch die Stückanzahl dieser Rinder
dividie t wird . Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist in Kronen zu
bestimmen ; Bruchteile von Kronen sind zu vernachlässigen . Die Grundgebühr
und die von ihr abhängigen Stall -, Benützungs - und Bersicherungsgebühren
sind in der Weise zu berechnen , daß Beträge bis zu 50 ü vernachlässigt , solche
von 50 i> und darüber für ein - voll - Krone gerechnet werden . Bei der
Errechnung aller übrigen von der Grundgebühr abhängigen veränderlichen
Gebühren hingegen werden Teilbeträge unter 5 L vernachlässigt , solche von
5 L und darüber auf die nächst höhere , durch 10 teilbare Zahl erhöht.

2 Für die Berechnung der Gebühren gilt jeder «»gefangene Tag als
ganzer Tag.

8 . Gebührentarif.

I . Marktgebühren . Die Marktgebühr ist für das Tier , solange rS nicht
vom Markte entfernt ist, nur einmal zu entrichten (Gemeinderotsbeschluß vom
24 . März 1882 , Z . 825 , M .-Z 282590 ) ; sie ist für alle Tiere , die zu Markte
gebracht oder für die zum Markte gehörige Einrichtungen benützt werden , zu
entrichten (8 24 der Marktordnung für den Wiener Kontumozmarkt ). Die
Marktgebühren betragen : Für ein Rind die Grundgebühr , für ein Schwein
(Spanferkel ) 20 Prozent (--- ' />, ) der Grundgebühr , sür ein Kalb 16 ' /, Prozent
(— »/, ), für ein Schaf , eine Ziege oder ein Lamm 6 ' /, Prozent (- - ' /», ) der
Grundgebühr . (Anmerkung . 1 . Für Geflügel und Lebensmitiel , für die zum
Markte gehörige Einrichtungen benützt we den , sind , soweit sie im Stücktarif«
der Großmarkthalle , Abteilung für Fleischwaren , aufgezählt sind , die Gebühren
nach diesem Tarife , sonst eine Gebühr von 4 Prozent (---- ' /-») der Grund¬
gebühr sür 100 !ru zu entrichten . 2 . Für das Ausleihen einer Kälberwage ist
eine Gebühr van 75 Prozent (— ' /«) der Grundgebühr pro Tag zu bezahlen.
3 . Für die Benützung der Markteinrichtungen anläßlich der Uebersübrung not¬
zuschlachtender Tiere von der Ausladerampe in die Kontumazschlachtanlage oder
in den Seuchenhof ist eine Gebühr a) für Rinder von 500 Prozent (--» 5facheS)
der Grundgebühr , b) für Schweine und sonstige Kleintiere in der Höhe der
Grundgebühr zu entrichten)

II . Stallgebühren . Die Stallgebühren betragen : I . Für die Einstallung
in den Berkaufsballen oder Sammelstallungen für «inen Tag (24 Stunden
oder weniger ) : Für ein Rind 8 Prozent (- -- ' /, ») der Grundgebühr , sür alle
übrigen Tiere V» Prozent der Grundgebühr . 2 . Für die Einstallung von Tieren
in anderen Räumen die Hälfte der vorstehenden Gebühren.

III . Veisicherungsgebübren . Die Gemeinde übernimmt die Brandschaden-
Versicherung sür alle in den Rinder - und Schweineverkaufshalle » , sowie in den
Sav -'n -uftallungen und im Seuchenhofe der Kontumazavlage jeweils unter¬
gebrachten Tiere einschließlich der Außenmarktbezüge . Im Falle eines Brand-
schadens wird dem Eigentümer noch Maßgabe des jeweiligen Marktpreises zur
Zeit des Brandes Ersatz geleistet . Als Beitrag zu den Kosten der Brand-
schadenverstcherung werden folgende Gebühren eingchoben : '

I . Für 1 Stück Rind 2 Prozent der Grundgebühr für einen Tag
(24 Stunden oder weniger ) der Einstallung . 2 . Für 1 Stück Fettschwein
4 Prozent , für 1 Stück Jungschwein oder 1 Stück K lb 2 Prozent und für
alle übrigen Tiere 1 Prozent der Grundgebühr pro Woche , wobei die Woch«
mit Donnerstag um 12 Uhr mittags beginnt , mit dem nächsten Donnerstag
um 12 Uhr mittags endet « nd Bruchteile einer Woche für voll berechnet
werden.

IV . Gebühren für die Beistkllung von Futter - und Streumitteln . Di«
diesbezüglichen Bestimmungen sür den Zentralviebmarkt St . Marx haben auch
auf die Wiener Kontumazanlage Anwendung zu finden.

5 . Schlachtgebühren . Für ein Rind 400 Prozent (--- 4faches ) der Grund¬
gebühr , sür ein Kalb 50 Prozent (---- >/>), für ein Schaf oder eine Ziest«
33V » Prozent (--- ' /»), für ein Lamm oder Kitz 20 Prozent (- - ' /» ) , für ein
Stück Geflügel oder sonstiges Kleintier 10 Prozent (— . für ein Schwein
bis einschließlich 35 kß 80 Prozent (--- ' i, ), sür ein Schwein bis einschließlich
100 150 Prozent (- - I ' /,fach es) , für ein Schwein über 100 kx 200 Prozent
(- -- 2sacheS) der Grundgebühr . (Anmerkung . Der Berechnung der Schlacht-
gebühren bei Schweinen ist das Durchschnittsgewicht der in ein und derselben
abgistempellen BerkaufSanzeige der Wiener Vieh , und Fleischmarktkasse (söge-
nannter Abtriebsschein ) enthaltenen Stücke zugrundezulegen .)

VI . Ausarbeitungsgebühren . Für daS Ausarbeiten eines in der Kontumaz¬
schlachtanlage selbst geschlachteten Rindes sür Wurstzwecke usw . (sogenannte»
Ausbeineln ) 200 Prozent (--- Lfaches ) der Grundgebühr.

VII . Benützungsgebühren . Für die Benüvung von Räumen zur Ueber-
nahme , Einlagerung , Untersuchung und Aufteilung von Fleisch und Fleisch-
Waren , sei eS in frischem oder konserviertem Zustande , sowie von tierischen
Abfallprodukten und sonstigen Gegenständen , und zwar ») von Schlachthallen
Per Schlachistand die Grundgebühr , b ) von sonstigen Räumen für je I m'
und Tag 8 Prozent (- - ' /»>) der Grundgebühr.
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VIII . Einbringgebühren . Für jedes unmittelbar , das ist ohne Berührung
rineS Wiener Markier , insbesondere deS ZentralviehmarkteS Sl . Marx in die
Kontumazschlachtanlage eingebrachtr Stück Tier ist eine Eindringgedvhr in der
Höhe der jeweiligen Marktgebühr zu entrichten . (Anmerkung . Für das
Schlachten , Bufarbeiten und Eindringen außerhalb der festgesetzten Betriebszeit
— Fülle von Notschlachtungen ausgenommen — erhöhen sich di« unter V,
VI und VIII aufgezühlten Gebühren um 50 Prozent , cS wäre denn , daß dies
aus veterinärpolizeilichcn Gründen von amtswegen angeordnet wird .)

IX . Kvhlhallengebühren . Diese Gebühren für die Benützung der Kühl-
rüum ? in der Wiener Kontumazanlage werden abgesondert verlautbart werden.

X . Gebühren für di - Biiderbenützung . Für die Benützung der für die
AmtSorganc bestimmten Badeeinrichtungen durch Marktparteien (Hilfspersonal)
— soweit eine solche nach der Betliebsordnung gestattet wird — ist jene Ge>
bühr zu entrichten , welche für die Benützung der städtischen Bäder gleicher
Art jeweils vom Aemeinderale festgesetzt ist.

XI . Fernsprechgebühren . Für die Benützung der Fernsprecher in der Wiener
Kontumazanlage sind , soweit sie von städtischen Organen bedient werden,
jeweils jene Gebühren zu bezahlen , welche für den Gebrauch der in der. städti¬
schen Markt - und ApprovisionierungSanstalten errichteten Parteiensernsprecher
festgesetzt weiden.

6 . EinhebungSvorschriste » .
Hinsichtlich der Einhebung der Gebühren wird gleichzeitig verfügt : Eiu-

zuheben sind : ») Bon der Wiener Vieh - und Flerschmarklkafse : 1. Die i
Marktgebührer , 2 . die Stallgebühren hinsichtlich der in den BerkaufShallen ein-
gestallten Tiere , 3 . die VerfichernngSgebühren und 4 . die Schlachtgebühren , d ) Bon
der Schlachthofkafse St . Marx die Benutzungsgebühren für UcbernahmSlokale,
und zwar monatlich , bezuhungsweüc täglich im vorhinein , v) Von der Anstalts-
leitung alle übrigen Gebühren . (Anmerkung . Bon der Wiener Vieh - und Fleisch,
marktkasse bereits eingehobene Gchlachtgebühren werden ausnahmsweise rück¬
vergütet , wenn die Schiachtanlage der Anstalt weder zur Schlachtung noch
für des AuSweiden usw . der in der Anlage vermarkteten ober in sie als Außer.
Marktware gebrachten Tiere benützt wird, baS ist nur anläßlich der Ausfuhr
von Tieren aus der Anstalt in Schlachtstättc » außerhalb Wiens , in welchem
Falle die Rückvergütung von der AnstaltSleitung gegen vorherige Anmeldung
vorgniommen wird .)

v . Wirksamkeit.
Die Bestimmungen dieser Kundmachung treten mit dem Tage der Er-

össnung de- Betriebes der Wiener Kontumazanlage in Kraft . (M .Abt . 42,
IIV7 .)

Stall - und Berkehrsordnuug für den Wiener
Kontumazmarkt und Seuchenhos.

Aus Grund der 88 5, 6 , 11 und 12 der Marktordnung sür den Wiener
Kontmnazmarkt , deS 8 2 der HauS - und Betriebsordnung für die Kontumaz¬
schlachtanlage und der ZZ 7 , und IO der HauS - »nd Betriebsordnung für
den Seuchenhos , ferner der 88 80 , Punkt 5 und 114 deS BerfasiungsgeseheS
der Bnndeshaupistadt Wien vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl . sür Wien Nr . 1,
werden hinsichtlich der Benützung der V -rkausShallen und Sammelstallungen
aus dem Kontumazmarkte und der Stallungen im Scuchenhosc sowie des Vieh-
»nd FuhrwerkSverkehreS folgende Anordnungen erlassen:

8 1. Die Tiere dürfe » zu und von den Verladerampen , in und aus den
BerkaufShallen , Sammelstallungen und Wagräumen de« KontumazmarkleS,
ferner in und aus den Stallungen deS SeuchenhofeS nur nach den Weisungen
der AnsialtSleitung cingebracht und cntscrnt werden.

8 2 . Alle auf dem Koniumazmarkte zum Zwecke des BerkauseS ein-
gelangten Tiere müssen in den BerkaufShallen nach den Weisungen de- LmtS-
tierarzteS eingestallt werden . In AuSnahmSfiillen können — jedoch nur mit
Genehmigung der AnsialtSleitung — auch die zur Einstellung bereits verkaufter
Lier « bestimmten Sammelstallungen zur Einstollung für den Verkauf heran-
gezogen werde » . Außer Markt gekaufte , aus veterinärpolizeilichen Gründen
in die Kontumazanlage verwiesene Tiere dürfen nur in den Sammelstallungen
eingestellt werden . Bösartige oder scheue Tiere dürfen ohne Zustimmung der
AnsialtSleitung weder in die BerkaufShallen noch in die Sammelstallungen
gebracht oder dortselbs ! belassen werden . Sie sind unter den gebotenen Vorsichten
unmittelbar in die Kontumazschlachtanlage zu bringen und hier sofort zu
töten . Marschunsähige Tiere sind nach den Anordnungen deS AmtStierarzte«
zu behandeln.

8 3 . Die Standplätze werden durch die AnsialtSleitung zugewiejen . Die
auf dem Kontumazmarkte eingelangten Tiere find unmittelbar nach der Ankunft
und vor dem Eintriebe aus die Standplätze unter Angabe der Stückzahl,
Herkunft und Gattung sowie der Namens (Firma ) deS Verkäufer - bei der
Anstaltsleitung anzumelden . Die Tiere find unverzüglich nach der Zuweisung
des Standplatzes einzustallen . DaS eigenmächtige Unttrbringen von Tieren auf
Standplätzen , vas Vertauschen von Standplätzen , das Aussteller« oder Stehen-
lassen von Tieren an einem hiezu nicht bestimmten oder zugewiesenen Platze
ist verboten . Durch die ein - «der mehrmalige Zuweisung derselben Standplatzes
wird das Recht der wiederholten oder dauernden Benützung «der Reservierung
nicht erworben . Die zulässige Dauer der Einstallung richtet sich nach den
besonderen Vorschriften.

8 4 . Die Mark -Parteien find verpflichte !, auf ihre Kosten Sorge zu
tragen , daß die Tiere orsnungSg -mäß aus die Slaudplätzr gebracht , dort sicher
verwahrt , nach Vorschrift gefüttert , getiänkt und gewartet werden . Die Markt-
Parteien haben sür die Durchführung der ihnen zukommenden Obliegenheiten,
insbesondere auch sür die Vorführung der Tiere zur vetermärpalizeilichen
Untersuchung , das ersorderliche , sür diesen Zweck aus dem Markte zugelassene

Personal aus ihr - Kosten bei, »stellen . Bei Bernachläsftgung dieser Pflichten
wird von »er AnstaltSleitung auf Kosten der Partei Abhilfe getroffen.

8 b . Die Standplätze dürfen von den Marktparteien , denen sie zugewiesen
sind , und ihrem Personal nur , soweit ihre Anwesenheit zur Wariung und
Pflege der Tiere erforderlich ist, jedenfalls aber nur in der Zeit von 5 Uhr
morgen « bis 8 Uhr abends betreten werden . Außerhalb dieser Zeit ist ihnen
der Eintritt — außer bei Gefahr im B -rzugc — nur im amtlichen Auftrag-
öder mit Bewilligung der AnstaltSleitung gestattet.

8 6 . Die verkauften Tiere müssen bis spätestens 10 Uhr des jedem
Markttage folgenden Tages aus den B -rkausshall -n entfernt werden . Sie
find , soferne sie in anderen Schlachthäusern Wiens oder außerhalb Wiens
geschlachtet werden sollen , bis zu diesem Zeitpunkte anZ der Kontumazanlage
abzuführen . Tiere , die in der Kontumazschlachtanlage geschlachtet werden,
wüsten nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden Platz s alsbald nach dem
Verkaufe entweder in die Samwelstallungcu oder in die Koiituinazschlachtanlagc
selbst gebracht werden . Sic sind jedenfalls bis spätestens zum Abende des
jedem Marktlage folgenden Tages zu schlachten, soierne aus velermärpalizeilichm
Rücksichten für sie nicht kürzere SchlachtungSfristm vorgeschrieben werden.
Die AnstaltSleitung kann gestatten , daß die an eine !» Markttage unverkauft
gebliebenen Tiere nochmals am nächsten Markttage abgesondert zum Verkaufe
aufgestellt werden ; doch sind diese Tiere jedenfalls » och im Lauf « des zweiten
Markttages i» der Schlachtstälte der Kontumazanlage zu schlachten. Bis zur
Schlachtung sind di« Tiere nach den Weisungen des AuttStierarzteS in den
Verkauf - Hallen oder Sammeistallung -» einzustallen . Fühlt sich eine Partei
durch eine abschlägige Entscheidung der AnstaltSleitung benachteiligt , so kann
sie in kurzem Wege die Enischeiduug dir Marklbehörde anrusen . Kälber,
Lämmer und Spanferkel wüsten spätestens eine Stunde nach Marktschluß zur
Schlachtung abgeführt werden . Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen
Fristen wird die Schlachtung in der Scklachtstälte der Koittumazanlage von
AmlSwegen auf Kosten der Partei durchgesührt.

8 7 . Nach Marktschluß sind vom Käufer die »erkauften , aber am
Marktlage nicht in eine Schlachtstiitte wrggebrachlen Tiere , vom Verkäufer di-
unverkanst gebliebenen Tiere bei der Anstaltsleitnng nach Stückzahl , Herkunft
und Gattung anzumelden.

8 8 . Rinder müssen auf ihren Standplätzen mit Kelten oder festen
Stricken sicher befestigt werden.

8 9. Kühe sind nach Erfordernis zu melken . Bei Unterlassung wird da«
Melken auf Kosten der Partei durchgesührt . Der Genuß der Milch , die auf
keinen Fall in den Handel gelangen darf , ist nur mit Genehmigung der
AnstaltSleitung gestattet.

Z 10 . Der durch die Benützung d. r Standplätze sich ergebende Dünger,
die Streu und sonstiger Mist werde »! Eigentum der Gemeinde Wien . Die
während der Einstallung und bei der Beförderung verwendeten Stricke,
Blenden und andere Geräte sind jedenfalls nach Gebrauch zu reinige » und
gegebenenfalls nach den veterinärpoliz -llichen Vorschriften zu behandeln.

8 11 . Di - Abfälle und Reste d-S FutteiS dürfen aus v-terinärpoliz - ilichen
Gründe » von den Parteien weder verlauft noch verschenkt, noch als Ent¬
lohnung für geleistete Arbeit abgegeben , noch ans einen anderen Standplatz
übertragen oder vom Markte entfernt werde » . Sie wilden Eigentum der
Gemeinde und von ihr entweder ve nichtet oder nach durch geführter Ent¬
keimung verwertet.

8 12 . Wenn ein eingcbrachteS Tier verendet , erkrankt oder den Verdacht
einer Erkrankung erweckt, ist unverzüglich der AnsiattSleitung die Anzeige zu
erstatten . Bis zum Eintreffen einer behördlichen Weisung ist alles zu unter¬
lassen , war die amtlichen Erhebungen erschweren oder die Berbreitnng einer
Seuche zur Folge haben könnte . Notschlachiungen dürfen in der Regel nur
mit Bewilligung deS AmiStierarzteS und nach dessen Weisungen durchgesührt
werde » . Bei Gefahr im Verzage kann jedoch die Notschlachtung auch ohne
eine solche Bewilligung vorgenommen werden , wovon der AmtStierarzt sofort
zu verständigen ist.

8 13 . Auf den Standplätzen dürft » de» Marftparteirn »der ihrem
Personal gehörige Geräte oder sonstige Gegenstände nicht aufbewahrt werden.

ß 14 . Jeder unnütze Wafferverbrauch ist verboten.
8 15 . Die Gemeinde übernimmt sür die eingebrachten Tiere und Gegen¬

stände keinerlei Haftung . Gegen Brandschaden werden die Tiere nach dem
geltenden « ebührentarif versichert . Di - Parteien haften für die von ihnen,
ihren Bediensteten oder ihren Tieren vermjachten Schäden.

8 16 . Bei der Beförderung der Tiere ist alles zu vermeide » , was die
körperliche Sicherheit von Personen oder eine Schädigung von Tieren herbei-
sührm könnte . Jede Mißhandlung der Tiere sowie das Pfeifen und Lärmen
ist verboten.

8 17 . Der Eintritt und di« Einfahrt in dir Kontumazanlage ist mit
Ausnahme deS im 8 23 angesührten Falles nur beim Haupttore in der
Döblerhofsiraße gestattet.

ß 18 . Unreine oder mit faulen Gegenständen beladene Wagen , ferner
Fuhrwerke mit Rindergespannen werden in die Kontumazanlage nicht ein¬
gelassen . Donselbst dar » uur im Schritte gefahren werden . Die Wagen find
nach Anweisung der AnstaltSleitung auizustellen . Die gedeckte Durchfahrt
zwischen den Schlacht - und Kühlhallen darf nur in der vorgeschriebenen
Richtung benützt werden . Für die Beausfichtigung der Wagen und Bespannung
hat die Partei selbst zu sorgen.

ß IS . Die Zufahrt der Viehwagen zur Rinderverladerawp : auf kein
Kontuinazniarkte darf nur längs der Gastwirtschaft und de- WagenausstellungS-
platzeS, die Zufahrt zum Abholen der Schweine nur läng - des Berwallungs-
gebäiide - und um da- Maschinenbaus herum , die Abfahrt in beiden Fällen
nur durch die gedickte Durchfahrt »nd die Hauptstraße stattfinden.
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8 20 Die Zufahrt der Fleifchwagm zu den Kühl- und Rinderschlachi-
hallrn der Sonlumazschlachlanlage ha! in gleicher Weise (8 19 ) vis zum
WagenausstellungSPlatze , ebenso die Abfahrt stattzufindm . Zur schweineschlacht¬
halle haben die Fleischwagcn ihren W -g längs des BeiwallnugSgebäiideS und
Maschinenhause - z» nehmen , wiihreud fiir den Rückweg die gedeckte Durchfahrt
und die Hauplstraße , u benützen sind In der gedecktenDurchfahrt jedoch darf
da« Fleischfuhrwrrk erst dann aufgestellt werden, wenn da« Fleisch zum Ausladen
bereit ist, u» d darf nur während der für das Aufladen erforderlichen Zeit
und nur !n einer Reihe dons lvst stehen bleiben , Hunde dü-fen in die Schlacht¬
anlage nur mitgebracht w -rden, wenn sie als Zughunde eingespannt und Mit
beißsicheren Maulkörben versehen sind,

ß 21 , Zum U-beriiahmsgebäude für Schlachtabfälle (Uuschlitt , Häute
Knochen usw .) haben die Wagen längs der Gastwirtschaft und des Wazen-
aufstellungSplatzcS zuzufahren und wie bei allen übrigen Wagen durch die
gedeckte Durchfahrt und di- Hauptstraße wegzusahrrn.

ß 22 . Die zur Fleischabfuhr aus d m Seuchenhofe bestimmten Wagen
haben ihren Weg iängS des Verwaltungsgebäudes um daS Maschinenbaus zu
nehmen ; ihre Abfahrt bars nur unter Benützung der gedeckten Durchfahrt und
der Hauptstraße geschehen.

8 23 . D - S Einbringen von Vieh mittels Wagen in den Seuchenhsf ist
nur nach vorheriger Anmeldung bei der Anstaltsleitung und nur durch das
Tor in der Molitorgasse zulässig,

8 24 . Uebertrctungcn diesir Vorschriften werden , soweit nicht andere
gesetzliche Bestimmungen zur Anwendung gelangen , gemäß 8 29 der Markt¬
ordnung für den Wiener Kontumazmarkt , beziehungsweise § 80 der HauS-
und Betriebsordnung für den Seuchenhof , geahndet.

8 25 . Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft. (M .Abt. 42 , 5238/2 ! .)

Märkung der Tiere auf dem Wiener Kontumaz-
markte.

Aus Grund der 88 5 und 28 , Absatz 1 der Marktordnung für den
Wiener Kontumazmarkt wird hinstchtlich der Märkung der Tiere auf diesem
Markte Folgendes angeordnet:

I. Bestimmungen für die amtliche Märkung.
Alle unmittelbar in di« Kontumazanlage gebrachten Tiere sind sofort nach

ihrem Einlangen mit dem Wiener « ontumazzeichen von amtswegen zu ver¬
sehen. Diese Märke besteht aus dem Wappenzeichen der Sladt Wien in Ver¬
bindung mit dem Worte „Kontumaz ". Sie ist mittelst Märkeisen in hellroter
Farbe auf der rechten Hinterbacke jede» Tiere - anzubringen . Jene Tiere , Weich¬
aus Grund des Artikels II der Ministerialverordnung vom 24 . April 1922,
B -G .-Bl . Nr . 248 , betrlfsend die Abänderung einiger Bestimmungen der Markt,
»rbnung für den Wiener Zentralvichmarlt in St . Marx , von diesem Markte
in die Kontumazanlage überstellt werden müssen, sind mit dem Wiener Kon-
tumazzeichen schon auf dem Zentkalviehmarkte selbst gelegentlich der Verfügung
dieser Ueberstellung zu versehen.

II . Bestimmungen über daS sonstige Märken der Tiere.
Für die Verkäufer : Alle zu Markt gebrachten lebenden Tiere sind

überdies von den Verkäufern sofort nach dem Eintreffen auf dem Markte nach
Partien zu märken . Zu einer Biehpartic gehören:

1. Bon den auf den Kontumazmarkt unmittelbar gebrachten Tieren alle
jene, welche mit einem und demselben Frachtbrief - an einen Verläufer eintrcffcn,
bei Beförderung mittelst Fuhrwerke » aber all - jene , welche gleicher Herkunft
sind und gleichzeitig für einen Verkäufer auf den Markt kommen.

2 . All « auf Grund der gleichen Verfügung der Velcrinärbehörde vom
Zentralviehriiarkte St . Marx auf den Kantumazmarkt überstellten und mit
einem AbtriibSscheine gedecktenTiere . DaS Vermischen von Tieren verschiedener
Partien vor der Märkung ist verboten . DaS Märkzeichen hat die Nummer der
Biehpartie und bei Rindern den vollen Zunamen (Firma ) des Verkäufers , bei
allen übrigen Tieren diesen oder eine ihn d-ntlich anSbrückende Abkürzung zu
enthalten . Die Partienummern haben für jeden Verkäufer und jeden Markt¬
tag mit I zu beginnen . Solange sich Tiere einer Partie unverlauft auf dem Markte
befinden , darf dieselbe Nummer zur Märkung von Tieren einer weiteren Partie
nicht verwendet w -rden. Bei der Anmeldung der Tiere gemäß 8 7 der Markr-
ordnung für den Wiener Konlumazmaikt ist außer dem Namen des Verkäufers,
d-S Linsender » und der Stückzahl der Tiere auch die Partienumm -r anzugebe» .

ö . Für die Käufer : Die aus dem Markte angekauften Tiere sind von
den Käufern sofort , längsten « aber binnen einer halben Stunde » ach dem
Abschlüsse de» Kaufe» und , solange sich die Türe noch auf dem B -rkaufSplatz-
bestnden, zu märke» . Das Märkzeichen ist bei Rindern der voll - Zuname (Firma)
de» Käufer », bei allen übrigen Tieren dieser »der eine ihn deutlich auSdrückende
Abkürzung . .

0 . Allgemeine Bestimmungen . Die Märkung ist mittelst Märkeisen durch-
zuführen . Die Ziffern und Buchstaben müssen 8 bi» 10 - in hoch und entsprechend
breit sein. Die Märkeisen sind im guten Zustande zu --halten . Zur Märkung
ist haftbarer , rasch trocknender Oellack zu verwenden . Die Märke -st sichtbar
anzubringen und muß sich in der Farbe von der Hautfärbung der Tiere ab-
Heden. Die Märkzeichen sind vor der Anwendung der Anstaltsleilung zur
Kenntnis zu bringen . Diese ist berechtigt, Aenderungen oder Zusätze zu
verlangen , wenn die Zeichen dieser Vorschrift nicht entsprechen oder zu einer
Verwechslung Anlaß geben können. Verkäufer und Käufer , die den Markt
nicht regelmäßig besuchen, haben sich, wenn sie ein bieser Vorschrift entsprechendes
Märkeisen nicht besitzen, wegen Zuweisung eines solchen an die AnstaltSleiiung
zu wenden . Di « Märkeisen, die auf dem Markt« zmückgelasseu werden , find ir¬
den hiezu bestimmten Räumen zu verwahren , « ns di- Uebe- ttetung dieser

Vorschriften findet der 8 29 den Marktordnung für den Wiener Kontumaz.

Düse Knndmachun. g tritt sofort in Kraft . (M .Abt . 42 , 5241/21 .)

Lohnschlachtungen iu der Kontumazschlachtanlage
und im Seuchenhofe.

Auf Grund des 8 9 der Haus - und Betriebsordnung für die Kontumaz-
schlach-anlaqe und des ß 2 der HauS - und Betriebsordnung für den Scuchenhof
werden für die Lohnschlächter in diesen Schlnchtanlagen folgende Bestimmungen
erlassen:

8 1 In der Kontumazschlachtanlaae und im Seuchenhofe dürfen als
Lohnschlächttr nur die amtlich zngelassmen Person --- (Körperschaften) tätig sein.
Di - Parteien dürfen zur Schlachtung und Aufarbeitung der Tiere außer den
eig-r-en Bediensteten — im Seuchenhofe nur , soweit sie Li- oorgeschriebcnen
Bedingungen erfüllen — nur diese Lohnschlächier verwenden.

Z 2 . Die Zulassung als Lohnschlächter genehmigt die Anstaltsleitung nach
Maßgabe der verfügbaren Plätze.

8 8 . Als Lohnschlächter werden nur solche Personen (Körperschaften) zu-
gelassen , welche die G -w -ibeberechtigung für das Lohnschlächiecgcwerbe für ein
Wiener RindcrschlachthauS oder für das städtisch- Schweineschlachthous besitzen.

tz 4 . Bei der Lohnschlachiuug dürfen nur Physisch hiezu geeignete und
entsprechend geübte Personen verwendet werden.

8 S. Die Lohnschlächter dürfen nur Gehilfen in den D -enst stellen. Die
Verwendung anderer Hilfsarbeiter und von Lehrlingen ist verboten.

8 6 Die Lohnfchlächter haben zu besorgen : Beim Rind : Das Schlachte » ,
Enthäuten und Aufarbeitm . Beim Stechvieh (ausschließlich der Schafe ) : Das
Schlachten und Answeiden . Beim Schaft : Das Schlachten , Adz -ehm der Fell¬
und Ausweiden . Beim Schweine : Das Abstechrn, Enthaaren und Ausarbeiten.
Ferner bei allen Ti -rgattungen sämtliche mit den eben b-z-ichnetm Arbeiten
unmittelbar zusammenhängenden Verrichtungen (die Gewinnung des RohtalgeS
von den Innereien , das Abwägcn deS Fleisches und der Nebenprodulle , das
Befördern der geschlachtete» Tiere und Lierteile in die Kühlrliume oder zum
Transportmittel, "das Ausladen auf den Wagen usw .) . Insbesondere haben sie
auch die im 8 24 der Hans - und Betriebsordnung für die Konmmazschlacht-
anlagc beziehungsweise 8 13 der HauS - und BetrübSordnung für re» Seuchen-
Hof vorgesehene Beihilfe bei der Durchführung der Vieh - und Fleischbeschau
zu leisten. Sie dürfen in der Konlumozschlachtanlage und im Seuchenhose
weder für eigene noch für fremde Rechnung Geschäfte machen, noch sich in die
Geschäfte anderer cinmengen . Wichtige Vorfälle sind sofort der Anstaltsleiinng

^ 8^?" Die Lohnfchlächter müsse» während der Zeit deS Schlachtbctri -bes
und zur Durchsührung von Notschlachtungen auch außer dieser Zeit in einer
dem Bedarf - entsprechenden Anzahl , die die Anstaltsleitung festsetzen kann, in
der Kontumazschlachianlage anwesend sein. Sie haben aus ihrer Mitte einen
Partüfüh ' er und einen Stellvertreter zu wählen , die der Anstaltsleilung behufs
Bestätigung namhaft zu machen find. Dem Partieführer obliegt die gleichmäßige
Verteilung der Dienstleistungen und die Uebcrwachung ihrer ordnungsmä -ngen
Durchsührung , dann die Emhebung , Verrechnung und Verteilung der Ent-
lvhnungen . Er vermittelt den Verkehr mit der Anstaltsleitung und hat ihre
Anordnung -» durchzusühren. Im Falle seiner Abwesenheit vertritt m der
Partüsührcrsüllvertreter . Di - Lohnschlächter haben den Anordnungen , die der
Partieführer innerhalb seines Wirkungskreises trifft , nachzukommen.

8 8 . Ein - Körperschaft kann zur Lohnschlachtung nur unter der Bedingung
zug -lass-n werden , daß in ihren Satzungen oder Arbeitsregulativen folgende
Bestimmungen enthalten sind : . .

a) Der verantwortliche Geschäftsführer ist der Anstaltsleitung bekanntzu-
geben, er vermittelt den Verkehr mit ihr und hat ihre Anordnungen
durchzuführen:

5 ) die Körperschaft hat über Verlangen der Anstaltsleitung solche Mitglieder
auSzujchiießen , die sich wiederholt einer Uebertretung dieser Kundmachung
schuldig machen, und dm bestellten verantwortlichen Geschäftsführer ab-
zuberusen , wenn dieser die Anordnungen der Anstaltsleitung wiederholt
nicht durchführt:

0) während der Zeit des Schlachibetriebes hat sich der verantwortliche Ge-
schästsführer oder mindestens ein Vorstandsmitglied der Körperschaft m
der Kontumazschlachtanlage aufzuhalten und außer dieser Zeit hat zur
Durchführung von Notschlachtungen eine dem Bedarft entsprechende von
der Anstaltsleitung zu bestimmende Anzahl ihrer Mitglieder oder Gehilfen
dortselbst anwesend zu sein.
8 9 . Die Lohnfchlächter find verpflichtet, über Aufforderung der AnstaltS-

leitung jederzeit die Schlachlarbeiten und alle damit zusammenhängenden Ver¬
richtungen im Seuchenhofe vorzunehmm und hiebei die in der HauS - und
Betriebsordnung getroffenen Anordnungen , insbesondere hinstchtlichder Reinigung
und Desinfektion genau einzuhalten . Die Abgabe einer bezüglichen schriftlichen
V -rpslichtuttgSerklärung gilt als Voraussetzung für die Zulassung als Lohn-
schlächicr im Sinne des ß 2 dieser Kundmachung.

8 10 . Für die Dienstleistung der Lohnschlächter wird vom Magistrate
nach Anhörung der Fleischhaueigenosftnschaft und der Lohnschlächter (Körper¬
schaft) ein mittels eigener Kundmachung zu erlassender Tarif festgesetzt Die
Ueberlassung und Annahme von Naturalien oder Abfallprodukten (zum Beispiel
Blut usw .) anstatt des ganzen Geldlohnes oder eines Teiles desselben ist
strengstens verboien . . .

8 11 . Die Lohnschlächter sind verpflichtet, über Verlangen die in den
Zß k und 9 bezeichnten Verrichtungen zu dm amtlich festgesetzten Lohnsätzen
ordnungsmäßig durchzusühren.



8 12. Die Lohnschlächter find den Beftirmmmgm der Haus und Betriebs¬
ordnung unterworfen.

8 18. Uebertretungen dieser Kundmachung werden nach Z 82 der Haus¬
und Betriebsordnung ftir die Kontumazschlachtmlnge, beziehungsweise8 20 der
Haus- und Betriebsordnung für den Seuchenhos geahndet. Außerdem kann
die Zulassung als Lohnschliichter von der Anstallsleitung sür eine bestimmte
Zeit oder dauernd zuiückgmommm werden. Sie ist unter allen Umstünden
zurückzunehmen, wenn ein Lohnschliichter die Vornahme von Schlachtungen im
Seuchenhofe verweigert oder die für die Vornahme solcher Schlachtungen vor¬
geschriebenenBedingungen nicht erfüllt. Ebenso kann die Anstalislenungbei
Uebertretung dieser Kundmachung die Ausscheidung eines Mitgliedes aus einer
das Lohnschlitchtergewrrbebetreibenden Körperschaft fordern.

8 14. Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft. (M.Abt. 42, 5236/21.)

Fütterung der auf dem Wiener Koutumazmarkte
und Seuchenhofe eingestellten Tiere ; Hilfspersonale

«nd Verbot von Geschenken an die Wagorgane.
Auf Grund der 88 12, 15 und 28 der Marktordnung für den Wiener

Ksntumazmarlt, sowie der 8 und 16 der Haus- und Betriebsordnung sür
den Seuchenhos haben nachstehendeKundmachungen auch auf den Betrieb deS
Kontumazmarktes(Seuchcnhofcs) sinngemäße Anwendung zu finden:

1. Die Magistratskundmachung vom 23. August 1905, M.Abt. IX,
3050/05, betreffend die Fütterung der auf dem Zentralviehmarkte in St . Marx
eingestellten Rinder.

2. Die Magistratskundmachungvom 17. Jänner 1805, M.Abt. IX,
865/04, betreffend die Fütterung der auf dem Zentralviehmarkte St . Marx
eingestellten Schweine.

3. Die Magistratskundmachungvom 19. Oktober 1907, M.Abt. IX,
8988/07, betreffend das Hilfspersonaleauf dem Wiener Zentralviehmarkte in
St . Marx und

4. die Magistratskundmachungvom 15. Februar 1912, M.Abt. IX,
951/12, betreffend das Verbot von Geschenken an die Wagorganr auf dem
Zentralviehmarkte in St . Ma x.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden nach Z 29 der Marktordnung
sür den Wiener Koutumazmarkt, beziehungsweise nach Z 20 der Haus- und
Betriebsordnungfür den Seuchenhos geahndct.

Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft. (M.Abt. 42, 5242/2!.)

Zuweisung uud Benützung der Kühlräume der
Kontumazschlachtanlage.

Auf Grund des 8 13 der Haus- und Betriebsordnungsür die Kontumaz-
schlachtanlegc wird Folgendes angeordnet:

8 I . Die KUHlzellm werden durch die Anstaltsleitung in der Regel auf
eit, und zwar nach Wahl der Partei auf ein Jahr , einen Monat oder auf
age zugewiesen. Die Zuweisung aus ein Jahr kann jeweils nur am I. Jänner,

I . April, I . Juli und 1. Oktober augesprochm werden. D:r Eintritt in die
Kühlanlage ist außer den Amtspersonen nur den Parteien und den von ihnen
Beauftragten gestattet. Ueber Ansuchen kann eine Zelle an mehrere Parteien
zugewiesen werden; in diesem Falle hasten alle zur ungeteilten Hand sür die
Zahlung der Gebühr. Es ist nicht gestattet, ohne Zustimmung der Anßalts-
leitung eine Zelle einer anderen Partei zur Benützung oder Mitbenützung zu
überlassen. Die Anstaltsleitung kann jederzeit an Stelle der bisherigen eine
andere Zelle zuweisen. Bei der beabsichtigten Auflassung von Kühlzillen ist die
Buslaffungserklärung längstens eine Woche vor Monatsablauf, beziehungsweise
Ablauf des Vertragsjahres bei der Anstaltsleitung abzugebm, widrigenfalls
der Kühlroum als unter den gleichen Bedingungen für einen weiteren Monat
(Jahr) überlaffen gilt.

ß 2. Die Gebühren sind bei der Anstaltsleitnng im vorhinein, und zwar
bei Zuweisung auf ein Jahr in vierteljährigen Raten innerhalb der ersten drei
Tage der Monate Jänner , April, Juli und Oktober, bei Zuweisung auf einen
Monat oder aus Tage aber ganz zu entrichten.

ß 3. Die Anstaltsleitung kann Kühlzellen auch zur Einlagerung nach
Stück zuweisen; in diesem Falle ist die Gebühr sür jedes einzelne Stück und
pro Tag bei Herausnahme der eingelagerten Stücke aus den Kühlzcllen zu
entrichten.

8 4. Bei einer Betriebsstörung, welche die Benützung der Zellen nicht
länger als durch fünf aufeinanderfolgende Tage unmöglich macht, wird kein,
sonst ein der Zeit entsprechender Gebührennachlaß gewährt, vorausgesetzt, daß
die Zell« vollständig geräumt wird. Wird die Zelle trotzdem weiter benützt,
so ist hiefür di« halbe Kühlraumgebühr als Benützungsgebührzu entrichten.
In keinem Falle ist die Gemeinde Wien zu einem Schadenersatz verpflichtet.

8 5. Die Parteien dürfen ohne Zustimmung der Gemeinde in der Zelle
weder bauliche Veränderungen noch sonstige Herstellungen vornehmen. Das
Aushängen von Ware» auf den Drahtgittern der Wände oder Decken der Zellen
sowie das Anbringen von Haken in den Zellen ist untersagt. Die Parteien
haften für alle durch sie oder ihre Bediensteten(Beauftragten) in der Kühl¬
anlage oder in den Zellen verursachten Beschädigungen.

8 6. Die Zellen sind von der Partei stets versperrt zu halten. DaS
Borhängschlvßfür die Kühlzelle hat der Zellminhabrr selbst beizustellen. Die
Gemeinde Wien übernimmt keinerlei Haftung für di- in dm Zellen oder in
der Borkühlhalle aufbewahrtcn Vorräte und anderen Gegenstände.

§ 7. Die Zellen find bei Ablauf der Zeit, für die sie zugewiesen wurden,
und zwar spätestens am letzten Lage dieser Zeit, vollkommen geräumt und
gentnigt der Anstaltsleitnng zur Versügung zu stellen, widrigen- die Räumung

! und Reinigung von aintSwegen ans Gefahr und «osten der Partei vor-
genommen wird.

8 8. Die Kühlräume find geöffnet:
I In der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März, s) An den Werktagen von

l halb 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags und von 2 Uhr nachmittags bis 6 Uhr
! abendS; b) au Feiertagen von halb 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags.

II . In der Zeit vom I. April bis 80. S -Ptember. a) An den Werktagen
! von halb 6 Uhr srüh bis halb 12 Uhr vormittags und von halb 3 Uhr nach¬

mittags bis 6 Uhr abends; b) an Feiertagen von 5 Uhr früh bi» 12 Uhr
mittags.

Außer diesen Zeiten ist das Betreten der Kühlräume und der Aufenthalt
in ihnen nur ausnahmsweiseund nur mit besonderer, sür jeden einzelnen
Fall einzuholender Erlaubnis der Anstaltsleitnng gegen Entrichtung der hiefür
festgesetzten Gebühr gestattet.

! 8 9- Ungenießbares Fleisch, sowie verdorbene und verunreinigte Waren
l überhaupt, dann Gedärme und Magen im ungeputzten Zustande, Blut in

offenen Behältern, Haare, alter Talg, alles Fett, ferner Gegenstände, die nicht
zur Ausbewahrung von Fleischteilm notwendig sind, Kleidungsstücke und Hand-
Werkzeuge dürfen in der Kühlanlage nicht aulbewahrt werden. Sollten derartige
Gegenstände vorgefunden werden oder bereits eingebrachte als verdorben sich
Herausstellen, so sind sie von der Partei binnen der von der Anstaltsleitnng
festgesetzten Frist zu entfernen, widngens sic von amtswegen auf Gefahr und
Kosten der Partei beseitigt werden.

Z 10. Das Salzen und Pökeln von Fleisch ist nur in den von der
Anstaltsleitnng hiezu bestimmten Räumen gestattet. Das bereit» zubereitete
Fleisch darf in diese Räume nur in gut verschlossenen Gefäßen eingebracht
werden. Das Ausarbeiten von ganzen Weidnerlieren ist in den Kühlräumen
verboten. Sonstige Fleischwaren dürfen in sämtlichen Räumen der Kühlhalle
woh! zerteilt werden, aber nur mit Messer und Säge.

8 11- Die Eingangstürm zu den Kühliäumen sind bei Ein- und
Austritt sofort zu schließen. ES ist untersagt, sie durch Unterlagen oder sonstwie
offen zu halten. Die für dm Verkehr bestimmten Gänge dürfen mit keinerlei
Gegenständen belegt und zu keinerlei Arbeiten benützt werden. Das Einfahren
mit Handwagen sowie das Rauchen ist verboten. Der Partei ist gellattet, ihr
Namenschiid an der ihr zugcwiesenen Zelle nach einem bestimmten Muster
anzubringen.

8 12. Das Fleisch darf nicht früher in die Küblzellen gebracht werben,
als bis es auf die Lufttemperatur abgekühlt ist. Die Vorkühlhalle darf durch
den Zelleniuhaber gebührenfrei nur insoweit benützt werden, als die ein-

! gebrachte Fleischmmge dm Fassungsraum seiner Zelle nicht überschreitet. Das
! gebührenfrei im Borkühlraume unlergebrachte Fleisch muß bis halb 12 Uhr
! mittags des folgende» Tages aus ihm wieder entfernt werden, widrigenfalls

die entsprechende Gebühr zu entrichten ist; an Feiertagen muß das Fleisch bis
12 Uhr mittags entfernt werden.

8 13. Jede Verunreinigung der Kühlanlage ist untersagt. In den Kühl-
räumen ist die peinlichste Reinlichkeit zu beobachten. Die Zellen find von der
Partei zu reinigen, die Reinigung der übrigen Räume wird von der Anstalts¬
leitung veranlaßt. Die näheren Weisungen werden von der Anstaltsleitnng
im Einvernehmen mit der technischen Betriebsleitung der Kühlanlage getroffen.

8 14. Die Parteien dürfen das elektrische Licht nicht eigenmächtig ein-
schallen, sondern find angewiesen, sich im Bedarfsfall- an das Aussichtsorgan
in der Kühlanlage zu wenden.

8 15- Di- Parteien sind verpflichtet, der Anstaltsleitnng jederzeit Eintritt
und Nachschau in der Zelle zu ermöglichen; sie sowie ihre Bediensteten haben
dm von der Auflaltsleilung auS Ordnungsrücksichtm getroffenen Weisungen
Folge zu leisten.

8 16. Für die Benützung der Kühlanlage find die jeweils vorgeschriebenen
G-bübren, die abgesondert verlautbart werden, zu entrichten. Im Falle einer
G-bühreneihöhuuggilt die aus die Dauer eine- Jahres oder eines Monates
vorgenommene Zuweisung der KUHlzellm mit dem Tage der Inkraftsetzung
der erhöhten Gcdüdrm als widcrruscn, wenn eine Partei binnen der in der
bezüglichen Kundmachung festgesetzten Frist sich nicht mit den neuen Gebühren
einverstanden erklärt. Tritt der Widerruf ein, so wird der Partei der auf die
restliche Benützungsdauer entfallende Teil der Gebühr rückvergütet, andernsalls
hat die Partei die entsprechende Nachzahlung zu leisten.

8 17. Parteien, die sich diesen Bestimmungen nicht fügen, kann durch
die Anstaltsleitung die Zelle ohncweiters entzogen werden. Die Partei hat in
diesem Falle keinen Anspruch aus Verminderung der Gebühr. Ebenso steht der
Anstallsieitung das Recht zu, der Partei, welche mit der Gebühr im Rückstände
bleibt, die weitere Benützung der Zelle ohne Einfluß auf die Verpflichtung zur
Gebührenzahlung zu entziehen.

ß 18. Die Uebertretung dieser Vorschriften wird nach § 114 des Ler-
faflungsgesetzes der Bundeshauptstadt Wien vom 10. November IS20,
L.-G.-Bl. für Wien Nr. 1, bis zu 2000 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen
bestraft.

8 19. Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft. (M.Abt. 42, 5244.)

Betriebsordnung für die Krittelei und Darmpntzerei
der Wiener Kontumazanlage.

Auf Grund des ß 27, Absatz4 der Haus- und Betriebsordnung für
die Kontumazschlachtanlage, sowie der 88 80. Punkt 5 und 114 des Ver-
faffuiigsg-setzes der Bundeshauptstadt Wien vom 10. November 1920, L.-G.-Bl.
für Wien Nr. I, werden hinsichtlich der Benützung der Kuttelei und Darm¬
putzerei der Kontumazanlage folgende Anordnungen-klaffen:

8 I. In jedem sür die Bearbeitung der Magen und Därme bestimmten
Raume der Kontumazschlachtavlage darf nur jener Teil, in welchem die Brüh-



keffel ausgestellt find , als Krittelei und der übrige Teil nur als Darmputzerei
verwendet werden . Es ist daher verboten , die für die Kuttelei bestimmten Tier¬
teile in der Darmputzerei zu bearbeiten oder die Kuttelei für dar Putzen der
Därme zu benützen . Ebenso ist der Austausch von Einrichtungsgegenständen
und Geräten der Darmputzerei und Kuttelei untereinander verboten.

§ 2 . Tierteile , die nicht anläßlich der Schlachtungen in der Konrumaz-
schlachtanlage gewonnen werden , dürfen in der Darmputzerei oder Kuttelei nur
mit Genehmigung der Anstaltsleitung bearbeitet werden.

8 3 . In der Kuttelei dürfen nur Magen , Därme , Köpfe und Füße von
Schlachttieren , in der Darmputzerei nur solche Tierteile bearbeitet werden,
deren Bearbeitung oder Sammlung dmch Darmputzer ortsüblich ist.

ß 4 . Magen , Därme und Füße sind , bevor sie in die Kutte !«: gebracht
werden , im Düngerhause in den hi -zu bestimmten Spültrögen zu reinigen,

8 5 . Die Kuttelei und Darmputzerei darf nur mit den hiezu bestimmten
Karren und nur zu deren Beladung oder Entladung befahren werden.

8 6 . Die in der Kuttelei vorhandenen Kessel dürfen nur zum Brühen,
nicht auch zum Sieden der Tierteile und nur nach den Anweisungen der
AmtSorgane verwendet werden . Der verschwenderische Verbrauch von warmem
Wasser ist untersagt.

8 7 . Das Zerhacken von Tierteilen , dos Ausbeinein von Köpfen , sowie
das Beziehen der Magen auf den in der Kuttelei und Darmputzerei aufge-
stellten Tischen ist verboten.

8 8 . Zu den Arbeiten in der Kuttelei dürfen nur reine Geräte ver¬
wendet werden , die im Falle ihrer Bestellung durch die Gemeinde von den
Benützern nach Vollendung ihrer Arbeiten im gereinigten Zustande auf die
hiezu bestimmten Aufbcwaheungsplätze zu bringen sind.

8 9 . Der in der Kuttelei sich ergebende Unrat ist von den Parteien in
das Düngerhaus zu schaffen. Die abgeschabte Magen - und Darmschleimhaut
ist in den hiezu bestimm en Gefäßen zu sammeln und wird Eigentum der Ge¬
meinde Wien.

8 10 . Der Darminhalt ist von den Darmputzern in die hiezu aufge¬
stellten Kübel zu entleeren und hernach in das Düngerhaus zu bringen . Die
Darmputzer haben auch die verwendete » Räume , Einrichtungen und Geräte
»ach durchgeführter Arbeit zu reinigen.

8 11. Das Liegenlassen von Tierteilen über Nacht in der Kuttelei oder
Darmputzerei ist strengstens untersagt . Die Aufbewahrung von eigenen Gerät¬
schaften der Parteien in diesen Räumen ist nur mit Bewilligung der Anstalts¬
leitung gestattet.

8 12. Uebertretungen dieser Vorschrift werden , soweit nicht andere gesetz¬
liche Bestimmungen zur Anwendung gelangen , gemäß 8 32 der Haus - und
Betriebsordnung für die Kontumazschlachtanlage geahndet.

§ 13 . Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft . (M .Abt . 42 , 878 .)

Zuweisung zu den Wiener RinderschlachthSusern.
Der Schlachthauszwang  für Großhornvieh erstreckt sich laut der

Ministerialverordnung vom 25 . Juni 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 248 , des Erlasses
der k. k. n .-L. Stattpalterei vom 31 . Dezember 1888 , Z . 71291 , des Gesetzes
vom 8. Februar 1875 , L.-G .-Bl . Nr . 20 und der Erläffe der k. k. Bezirks-
hauptmannschasten Hernals und Sechshaus vom 19 . Oktober 1886 , Z . 798 !7,
beziehungsweise 28 . Juni 1887 , Z . 49845 , und vom 25 . August 1888,
Z 59299 , Weilers laut des Erlasses der k. k. n -ö. Statthalterei vom 4 . März
1887 , Z . 29031 , und der Erläffe der k. k. n -ö S .atthalterei vom 30 . No¬
vember 1891 , Z . 89961 , und 18 . Dezember I8S1 , Z . 77183 , auf bas ganze
Gemeindcgebiet von Wien mit Ausnahme des 21 . Gemeindebezirkes.

In den Gemeindebezirken I bis einschließlich 20 ist demzufolge I . die Be¬
nützung bestehender , sowie die Anlage neuer Privatschlachthäuser zur Schlachtung
von Großhornvieh untersagt und darf 2 . das Schlachten von Großhornvieh und
jede damit zusammenhängende Verrichtung wie : das Einstellen der zur
Schlachtung bestimmten Rinder , das Enthäuten , Ausweiden , Entleeren der
Eingeweide usw . in diesem Gebiete nur in den Schlachthäusern der Gemeinde
Wien vorgenommen werden . Uebertretungen dieser Anordnungen werden nach
den Bestimmungen der Gewerbeordnung geahndet.

Behufs Zuweisung von SchlachtftStten in den Wiener Rinderschlacht-
häuscrn an die gewerbsberechtigten Schlächter werden , svserne es sich nicht um
die Schlachtung von Rindern handelt , die gemäß 8 2, Absatz 5 der Markt¬
ordnung für den Wiener Kontumazmarkt in den Schiachtstäitcn der Kontumaz¬
anlage geschlachtet werden müssen , auf Grund deS ß 80 , Punkt 1 und 6 des
Berfaffungsgesetzrs der Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920,
L.-G .-Bl . für Wien Nr . 1, über Beschluß deS GcmsinderatSausschuffes VI vom
25 . Jänner 1922 , Z . 84 , folgende Anordnung getroffen:

Das ganze dem Wiener Schlachthauszwange unterliegende Stadtgebiet
wird in S ch l a ch t h au ssp ren g el geteilt , und zwar bilden je einen
Sprengel 1. für den Schlachthof St Marx dis Gemeindebczirke I , 2 , 3, 4,
6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 16, 17 , 18, 19 und 20 und 2 . für das Schlachthaus Meidling
die Gemeindebezirke 5, 12 , 13 , 14 und 15.

Sämtliche Rindcrschlachtungen aus den einzelnen Schlachthaussprengeln
dürfen in der Regel nur in dem zugehörigen Schlachthaus - vorgenommen
werden , wobei Zweigetabüffements (8 40 der Gewerbeordnung ) nach dem
Standorte der Hauptunternehmung zu beurteilen sind.

Ausnahmen hievon sind nur in folgenden Fällen zulässig : I . Die Magi,
stratsabteilung 43 (städtisches Veterinäramt ) ist ermächtigt , Fleischhauer der
Gemeindebezirke 3 , 10 und 11 ständig oder von Fall zu Fall auch der Kon¬
tumazschlachtanlage zuzuweilen . 2 . Sie kann auch in einzelnen begründeten
Fällen andere Ausnahmen von der Sprengeleinteilung gewähren . Insbesondere
werden Ausbeinler und Fleischsclcher von Fall zu Fall einem der Schlacht¬
häuser zugewiesen ; die bereits bewilligten Ausnahme » haben bi» auf weitere»

r»

Geltung . 3 . Rinder aus Wiener Nutzviehbeständen können in da» » ächstgelegene
Schlachthaus zur Schlachtung einzebracht werden.

Die aus veterinärpolizrilichkn Gründen notwendige fallweise Anordnung
von Schlachtungen in einem bestimmten Schlachthause wird durch diese Kund¬
machung nicht berührt.

Diese Vorschriften treten sofort in Wirksamkeit . Gleichzeitin tritt die
Kundmachung betreffend die Zuweisung zu den Wiener Rinderschlachthäusern
vom 20 . Mai 1920 , M Abt . 9, 2150 , außer Kraft . Uebertretungen dieser Vor-
fchriften werden auf Grund des 8 114 des Beriaffungsgejetzes der Bundes¬
hauptstadt Wien vom 10 . November 1820 , L.- G .-Bl . für Wien Nr . 1, mit Geld
bis 2000 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft . (M .Abt . 42 , 5237/21 .)

Regiebeitrag für die Gräberausschmückuug.
Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19 . April

1922 , Pr . Z . 4030 , wird Folgendes angeordnet:
1. Gärtner , welche gewerbsmäßig die Ausschmückung oder Pflege

von Grabstätten ausführen , haben für die Wasserentnahme sowie zur
Deckung des Aufwandes für die Erhaltung und Reinigung der Fried¬
hofswege , für jede von ihnen zur Ausschmückung oder Pflege über¬
nommene Grabstätte einen Negiebeitrag von jährlich 500 L zu
entrichten.

2 . Die Gärtner sind verpflichtet , die von ihnen zur Ausschmückung
oder Pflege übernommenen Grabstätten sowie die Art ihrer Kenn¬
zeichnung vor Beginn der Arbeiten der Friedhofsverwaltnng , be¬
ziehungsweise dem Totengräber bekanntzugeben und während der
ganzen Dauer der Ausschmückung , beziehungsweise Pflege , in der an¬
gegebenen Art zu kennzeichnen.

3 . Das Entgelt ist vor Beginn der Arbeiten in der Ver¬
waltungskanzlei , beziehungsweise bei dem Totengräber , gegen Empfangs¬
bestätigung zu erlegen.

4.  Für Leistungen , die sich auf mehrere Ausschmückungsperioden
erstrecken, ist das Entgelt nur einmal zu entrichten.

5 . Wird die im Punkte 2 angeordnete Anmeldung oder Kenn¬
zeichnung der Grabstellen unterlassen , so erfolgt die Feststellung der
von dem betreffenden Gärtner ausgeschmückten Grabstellen durch die
Verwaltung , beziehungsweise Totengräber , und wird auf Grund der
so ermittelten Anzahl die Höhe des zu entrichtenden Entgeltes vom
Magistrate vorgeschrieben unv außerdem die Strafaintshandlung
gemäß tz 30 der Begräbnis - und Gräberordnung eingeleitet.

6 . Wird das Entgelt trotz einer unter Androhung der Exekution
erfolgten Mahnung nicht innerhalb der nächsten 14 Tage erlegt , so
wird es vom zuständigen magistratischen Bezirksamte auf Grund de»
ß 4 der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl.
Nr . 96 , im Wege der Exekution eingehoben . (M .Abt . 18 a, 302 .)

Umwandlung der städtischen Berufsvormnndschaft in
die städtische Generalvormundschaft.

Die Gemeinde Wien hat durch den Gemeinderatsausschuß Hl
unterm 22 . Februar ; 922 , Z . 163 , die Umwandlung der städtischen
Berufsvormundschaft in die städtische Generalvormundschast im Sinne
des Z 208 a . b. G .- B . (neue Fassung ) und der Justizministerialver-
ordnung vom 24 . Juni 1916 , R -G .-Bl . Nr . 195 , beschlossen. Auf
Grund der im Einvernehmen mit dem Bürgermeister als Landes¬
hauptmann ergangenen Anordnung des Wiener Landesgerichtspräsidiums
erfaßt mit Wirksamkeit vom 15 . März 1922 die Generalvormund¬
schaft automatisch , das heißt ohne besondere Bestellung im Einzelfallc,
jene Kinder , bei denen sämtliche nachstehende Voraussetzungen zutreffen:

1. Die Kinder müssen außereheliche Kinder sein.
2 . Sie müssen nach Beginn des Wirksamwerdens der städtischen

Generalvormundschaft geboren sein.
3 . Sie müssen in Wien geboren sein.
4 . Sie müssen zur Zeit des Anfalles der Ceburt beim Bezirks¬

jugendamt nach den gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen der Zu¬
ständigkeit eines Wiener Vormundschaflsgerichtes unterworfen sein.

5 . Sie dürfen keinen gesetzlichen Vertreter haben.
Als Generalvormund fungiert der Amtsleiter jenes Bezirks¬

jugendamtes , in dessen Sprengel sich das Kind befindet.
Die B e z i r k s j u g en d öm t e r find:
Bezirksjugendauii Leopoldstadt,  2 . Augarten , Hauptgebäude , Fern¬

sprecher 44 -4 -94 , umfassend den 2 . Bezirk.
Bezirksjugcvdanit Landstraße,  Z . Landstraßer Hauptstraße 96 , Fern-

sprecher 5S -S4, umfassend die Bezirke 3 und 11.
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BezirkStugendamt Margaret « » , 5 . Gicbenbrunnengafle 78 , Fern¬
sprecher 17 -46 , umfassend die Bezirke 4, 5 und 8

Bizirksjugendomt I o s e f st a d t , 8 . Laudongaffe 5, Fernsprecher I6 -3-S3,
umfassend die Bezirke 1, 7 , 8 , 9 und 19.

Bezirkrjugeudawi Favoriten,  lv . Laxenburgeistraße 47 , Fernsprecher
55 -2 -58 , umfassend den Bezirk 10.

Bezirksjug ndamt Meidling,  12 . Meidlinger Hauptstraße 2 , Fern¬
sprecher 81 -4 -05 , umfassend den Bezirk 12,

B -zirksjugendamt Fünfhaus,  15 . Rostnagasse 4, Fernsprecher 38 -1-87,
umfassend die Bezirke 13 , 14 und 15.

B zirksjugendamt Ottakring,  16 . Amethgasse 84 , Fernsprecher
18 3-49 , umfassend d n Bezirk 16.

Bezirlsjug ul mnk A ähri n g, 18. Bastiengassi 36, Fernsprecher 19-9-12,
umfassend die Bezirke 17 und 18.

Bezirksjugrndamt Brigittenau,  20 . Dammstraße 35 , Fernsprecher
47 -3-76 , umfassend die Bezirke 20 and 21.

Lastkraftwageuverkehr in der Schlöglgasse im
iS . Bezirke , Hctzendorf.

Kundmul ! äug Ic - Wiener Maqistratcs vom 15 . April 922,
M .Abr . 52 . 1001.

Auf Grund der 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien voin 10 . November 1920 , L.-G .-Bl , für
Wien Nr . 1, wird verordnet:

Lastkraftwagen dürfen in dem Teile der Schlöglgaffe im 12 . Be¬
zirke, Hetzendorf , zwischen der Altmannsdorferstraße und der Schön¬
brunner Schloßallec nur langsam und nicht in geschlossenen Kolonnen
fahren.

Uebrrtretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 20 .000 ?-> oder Arrest bis zu 14 Tagen bestraft.

Drogifteokouzessiouen.
Dekret deS Magistrates vom 6 . Februar 1922 , M .Abt 53

2680/21.
Der Winzer , Göbcl  L To ., Gesellschaft rn . b. H ., wird die Kon¬

zession gemäß Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Großhandel mit
Giften und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Prä¬
paraten mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insv-
ferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Ver¬
kaufe von künstlichen Mineralwässern für den Standort 3 . Landstraßer Haupt¬
straße 163 erteilt . Gleichzeitig wird die Bestellung des Christian Göbel zum
verantwortlichen Geschäftsführer des Unternehmens genehmigt.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 1 . Bezirk , Z . 1552.
Das BezirlSamt erteilt dem Ignaz Weiß  im Sinne des ß 15,

Punkt 14 der Gewerbeordnung die Konzession zum Verkaufe von Giften und
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten im großen,
insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
l . Riemergaffe 1. Diese Konzefsivn wurde im Äewerberegister unter Z . 5102
eingetragen.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 4 . Bezirk , Z . 407.
Das Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Alexander KriShaber

die Kvnz -ssion gemäß § 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Verkaufe con
zn arzneilichen Zwecken verarbeiteten seosfen und Präparaten , dann zum Ver¬
schleiße künstlicher Mineralwässer , insoweit dies hinsichtlich dieser Erzeugnisse
nicht den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 4 . Phornsgaffe 12 Diese
Konzession wurde im Gcwerberegrstrr unter Z . 2195 eingetragen.

^ Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 6 . Bezirk , Z . 1699
Das magistratische Bezirksamt sür den 6 . Bezirk erteilt dem Stamslau»

Pallausch  die angesucht - Konzession gemäß § 15 , Punkt 14 der Gewerbe¬
ordnung zum Verkaufe von Giften und Präparaten mit Ausschluß der medi¬
kamentös imprägnierten Verbandstoffe , insofern - dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist, ferner zum Verschleiße von künstlichen Mineral-
wässern im Standorte Wien , 6 . Gumpendorferstraße 74 . Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter der Zahl 2529 eingetragen.

Erlaß des mag . Bezirksämter für den 6 . Bezirk , Z . 1706.
DaS magistratische Bezirksamt sür den 6 . Bezirk erteilt der Gesellschaft

m.  b . H Moritz Richter  die angesuchte Konzession zum Verkaufe von Bisten
und der zur arzneilichen Verwendung bestimmte » Stoffe und Präparate , inso-
ferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Ver¬
schleiße von künstlichen Mineralwässern gemäß Z 15 , P . 14 der Gewerbe¬
ordnung im Standorte Wien , 6 . Stumpergafse 65 . Die Bestellung des Ing.
Fris Dörner znm Stellvertreter (Geschäftsführer ) wird mit dem Beifügen
gemäß ß§ 3 und 55 der Gewerbeordnung genehmigend zur Kenntnis ge¬
nommen , daß sür jeden Wechsel in der Person des Stellvertreters (Geschäfts,
sührers ) die Genehmigung der Gewerbebehörde einzuholen ist. Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter der Z . 2512 eingetragen.

HeranSgeber: Di , Gr « einde PL iru . — V,rontnörtlicher Schriftleiter:
Buchdrucker « E . Kat » z «

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 16 . Bezirk . Z . 871.
DaS Bezirksamt erteilt dem Mag . pharm - Arnold Wo ' heim  dsi Kon¬

zession zur Darstellung von Giften , von zur arzneilichen Verwendung de-
stimmten Stoffen und Präparaten , insofern « dies nicht ausschließlich den Apo¬
thekern Vorbehalten ist, und zum Verkaufe dieser Artikel im großen im Stand¬
ort - Wien , 18. Lrunnengasse 72 . Diese Kouzeffion wird im Äewerberegister
unter g . 3182 eingetragen.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 19 . Bezirk , Z 3/46.
Tr wird gkwerbebkhördlich zur Kenntnis genommen , daß die dem Josef

Arthold.  Alleininhab -r der Firma M . Fiifinger , für den Standort iS.
Döblinger Hauptstraße 27 erteilte Konzession zum Verkaufe der zur arzneilichen
Verwendung bestim uten Stoffe und Präparate , sofern ? di -S nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, ferner zum Verschleiße künstlicher Mineral¬
wässer , sowie von Medizinalkräutern und impiägmerten Verbandstoffen durch
den am 22 . April 1916 erfolgten Tod des Konz -ssionSinhaberS erloschen ist.

Verzeichnis der im Bnudesgesctzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze , Bollzugsanweisuugev,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

187 Bundesgesetz betreffend Veräußerung de- Gebäudes der ehemaligen
k. u . k. Marinesektion 3 . Marxergaffe 2 a.

198 . Verordnung betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Fernsprechosdnung und der Fernspeechgsbührenordnung.

199 Verordnung betreffend Neufestsetzung einiger Telegraphengebühren.
299 Verordnung betreffend die Nentestsitzung von Postgebühren und

die Abänderung sonstiger Bestimmungen der Postordnung.
29 t Verordnung betreffend die Erhöhung der Preise des TabalextrakteS.
292 Zweites Bundesversaffungsgesetz über das Burgenland.
293 . Aufhebung des Gesetzes über die Feststellung und Verfolgung von

Pflichtverletzungen militärischer Organe im Kriege.
294 . Bundesgesetz betreffend die Ergänzung und Abänderung einiger

Bestimmungen des HausierpatentcS und der Vorschriften über andere Wander¬
gewerbe.

295 . IX . Novell : zum KrankcnverficherungSgesetz.
296 Kundmachung über die Ausgabe allgemeiner Stcmpelmarkcn zu

200 X und 500 X.
297 . Verordnung über die für die Zeit vom 31 . März bi» einschließ,

lich 29 . Juni 1922 maßgebenden Umrechnungskurse.
298 . Bundesversaffungsgesetz betreffend die Durchführung der ersten

Wahl zum Nationalrate im Burgenlandc.
299 . XXI . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser

Veewögenschaftcn und die Sicherung der Vermögensabgabe.
219 . Kundmachung betreffend den Beitritt der Republik Oesterreich zur

Parisir Internationalen Sanitäiskonveniion vom 17 . Jänner 1812.
211 . Verordnung betreffend den Vollzug von Zahlungen durch die

Postsparkasse für Rechnung der burgenländischen Finanzbehörden.
212 . Maßen - und Freischurfgebührenzesetz.
313 . Verordnung , womit di« Vorschriften über die Wahlen in den

Natiouaira ! auf das Burgenland ausgedehnt werden.
214 . Verordnung betreffend die Festsetzung der im Burgenlande zu

wählenden Anzahl von Abgeordneten sür den Nationalrat.
215 .Kundmachung betreffend dieAuSschrcibung der Wahl zum Nationalrat

im Burgeulandc.
216 . Verordnung über die Durchführung der Landtagswahlen im

Bnrgenlande.
217 . Verordnung betreffend die Verbote der Einfuhr und Ausfuhr

sowie der Erzeugung von Waffen , Munition und Kriegsmaterial.
218 . BundeSgesetz über die Presse.
219 . Bundesgesetz , womit dir 88 19 und 29 des Gesetze» betreffend die

gewerblichen Fortbildungsschulen im Lande Salzburg abgeänsert werden.
229 . Bundesgesetz betreffend die Entlohnung de» Religionsunterrichte»

an den öffentlichen Volksschulen in Kärnten.
221 - XII . Novelle zum Krankenversicherungsgesetz.
222 . VIII . Novelle zum Unfallverstcherungsgesetz.
223 . Bundesgesetz betreffend die Erhöhung der Teuerungszulagen zu

Unfallsrentcn.
221 . Bundesgesetz betreffend Vermehrung der Mittel deS Bundes -,

Wohn - und Siedlungssonds (FondSnoveüe 1922 ) .
225 . Verordnung zur Durchführung des BundrSgesetzeS betreffend die

Foed -rung privater Fürsorgeeinrichtungen aus Bunde - nittelu.
226 . Verordnung betreffend die Festsetzung der UebernabmSpreise sür

einzelne im Jahre 1921 geerntete Getreidegattungen.
227 . Notenwechsel zwischen der Republik Oesterreich und dem Königreiche

Bulgarien vom 9 . März 1922 betriffend ein Meistbegünstigungsabkommen.
228 Beiordnung betreffend die handhavung der Dienststrafgewalt über

die Sicherdeitswach - und Kriminalbeamten des Bundes.
229 . Bundesgesetz über die Kcwrrbeg richte.
239 - Kundmachung betreffen » di« Aushebung einer von , VersafsungS-

gerichtShofe als gesetzwidrig erkannten Bollzugsanweisung.

dtvtg N irvrr. — Papier en» d»r Pitt ««,r Pavi »rfabriks'A.-<1
I . B . W, «t»ha»fi,r.
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Normativbcstimmrinlien des Gemeinderates, Stadtseuates und Magistrates

in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und politischen Amtsführung.

(Im Anhänge: Gesetze, Verordnungen und gerichtliche Entscheidungen.)
VI. (14 Juni) Erscheint monatlich einmal. 1922.

Vorschriften für die Aufnahme in die Hilfsschule und Entlassung.
Verwaltungsftraferhöhungsgesetz . Anwendung bei Strafverfügungen.
Bestellung von Konsuln.
Forst - und Domiinenverwaltung in Kierling.
Wirkungsbereich de- erpanierten polnischen Beamten in Bad Ausser und in

Kniltelseld.
Literatur.

Wohmmgsanforderungen . „ Als Ganzest " untervermietet.
— Tatsache der Benützung.
— Wiederaufnahme des Verfahrens.

Verzeichnis der in letzter Zeit verlautbarten Gesetze, Berardnungen und « und-
nachungen

a) im Bundesgesetzblatt.
b ) im Landesgesetzblait für Wien.

A n S a k t:
Aenderung der auf di« monarchistische Regierungstform hinweisenden Be-

zeichnungen.
Fischereiordnung.
Heimatrechlsgebühren.
Besorgung des schulärztlichen Dienstes.
Vorschriften zur Hintanhaltung der Straßenverunreinigung.
Absperrung der Nottergasse.
Zulassung der „ Nex " -Hvhlbauweise.
Zulassung der Hohlbauweise System „Talbo " .
Erweiterung der Zulassung des K. B . "-Materiales.
Zulassung von Rauchfangputztürchcn Patent ..HermeS ".
Zulassung von Aristosziegeln und bewehrten Aristostziegelbalke « .
Entziehung der Hebammenpraxis.

Aenderung der auf die monarchistische Regierungs-
form hinweisenden Bezeichnungen.

Erlaß des Magistralsdireltors Dr . Karl Hartl  vom
26. April 1922, M .D. 7214/21:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21 . April 1922 , Pr .-Z . 3200/23,
folgenden Beschlug gefaßt:

„Mit Rücksicht aus die Aenderung der Staatstverfassung sind nachstehende
Anstaltsbezeichnungcn abzuäudern , wie folgt:

Bisherig « Bezeichnung:

I . Kaiser Franz Josef - Hochquellen-
leimng.

II . Kaiser Franz Josef . Hochguellen-
leitung.

Kaiser Jubiläumsspitol der Stadt Wien.
Erzherzogin Maria Tderesia -Scehospiz

in San Prlagio -Rovigno.
Kaiser Franz Josef .Kindcrhospiz in

Sulzbach bei Ischl.
Kaiserin Llisabetb -Kinderhospital der

Gemeinde Wien in Bad Hall.
Kaiser Karl - Kriegerheimstälten in

Aspern.
Kaiser Franz Josef - Kindergarten,

XVI ., Wurmsergosse 10.
Kaiser Franz Josef - Kindergarten,

XIX . Obkirchcrgafse 8.
Kaiser Franz Josef Kindergarten,

XXI ., Schdpfleulhnergasse 26.
Kaiserin Elisabeth - Kindergarten,

XXI ., Mengergasse 35.
Kronprinz Rudolf - Kindergarten,

XXI , Bahnsteggasse lO.
Franz Joics -Knabcn - Bürgerschule,

II . , Weiniraubeng sie 13.
Kaiser Franz Josef -Jubiläums -Knaien-

Bürgerschule , X .,QuellkNstraße 31.
Kaiser Franz Jafef -Jubiläu r s -Mäd-

chen-Bürgerschul «, X ., Quellen¬
straße 31.

Kaiser Franz Josef -Jubiläums -Mäd-
che» . Volksschule , X ., Randharlin-
gergafle 17.

Kaiser Franz Jvsef -JubilSumst -Knaben-
Bolkstschule, X , Thavonatgasse 20.

Kaiser Franz Josef -Jubiliiumst -MSd-
chen-Bolks - und Knaben -Volks-
schul», XVI ., Liebhardt,affe 19/21.

Künftige Bezeichnung:

I . Wiener Hochquellenleitung.

II . Wiener Hochquellenleitung.

Krankenhaus der Sladt Wien in Lainz.
Seehospiz der Stadt Wien in San

Polagio -Rovigno.
Kinderheilanstalt der Stadt Wien in

Sulzbach Ischl.
Kinderheilanstalt der Stadt Wien in

Bad Hall.
Kriegerheimstätten in Aspern.

Kindergarten , XVI ., Wurmsergasse 10.

Kindergarten , XIX ., Obkirchergaffe 8.

Kindergarten , XXI ., Schäpfleuthner-
z - sse 26

Kindergarten , XXI . , Mengergasse 35.

Kindergarten , XXI ., Bahnsteggasse 10.

Knoten - Bürgerschule , II ., Wein¬
traubengasse 13.

Knaben - Bürgerschule , X ., Quellen-
straßc 3l.

Mädchen - Bürgerschule , X ., Quellen-
straße 31.

Mädchen -Volksschule , X ., Randhartin-
gergasse 17.

Knaben - Volksschule , X ., Thavonat-
gafle 20.

Mädchen -Volks - und Knaben -Volks-
schule, XVI . , Lirbhardtgass « IS/21.

Bisherige Bezeichnung:

Kaiser Franz Josef -Jubiläums -Knaben-
Bürzerschule , XXI ., Dcubler-
gaste 19.

Kaiser Franz Josef -Jubiläums -Mäd.
chen-Bürgerschule , XXI ., Deubler-
gaste 21.

Kaiser Franz Jvsef -JubiläumS -Knaben-
und Mäbcsten - Bolksschule , XXI .,
Deublergafsc 19/21.

Kaiser Franz Joscs -Jubiläumst -Knaben-
Volkrschnle , XXI ., Ostmark¬
gaste 30.

Kaiser Franz Josef -Jubiläums -Mäd-
chen-Volksschule , XXI ., Mcnger-
gaffe 83.

Künftige Bezeichnung:

Knaben -Bürgerschule , XXI ., Deubler-
gaste 19.

Mädchen . Bürgerschule , XXI ., Denkler-
gaste 21.

Knaben , und Mädchen - Volksschule,
XXI ., Deublergvste 19/21.

Knaben -Bolkkschule , XXI ., Ostmark¬
gaste 30.

Mädchen -Volksschule , XXI ., « enger,
gaffe 33.

Die Amtsstcllm werden angewiesen , im Amtsverkehre ausschließlich die
obigen neuen Bezeichnungen zu verwende ».

Fischereiordnung
für die Ausübung der Fischerei in dem der Gemeinde Wien zuge¬
wiesenen Reviere , das ist die Strecke des DonaukanaleS vom Nuß-
dorfer Sporn bis zur Staatscisenbahnbrücke und des Wicnflufses von

seiner Äusmündung bis zur Stubentorbrücke.
8 1 . Das Fischen in der Strecke des Wiener DonaukanaleS zwischen der

Augartenbrücke und Verbindungsbahnbrücke (Kaimauerstrecke ) sawie im Wien¬
fluß ist verbalen . In den übrigen Strecken des DonaukanaleS ist nur das
Fiichen mit Angeln gestattet , und zwar nur dann und solange , als diese
Strecken nicht zur Ausführung von Bauten oder als Werk - und Material-
lagerplätzc für solche Bauten benötigt werden . Ls ist dem Angler nicht ge-
stattet , die Ausübung der Schiffahrt in irgend einer Weise zu stören oder
dagegen Einsprache zu erheben . Insbesondere ist es dem Angler untersagt , die
Ufcrplätze , welche für die Schiffahrt benötigt werden , zu besetzen, sowie fremde
an den Ufern verheftete Fahr ; uge zum B -Huse des Fischen « zu betreten . DaS
Fischen ist nur vom User aus gestattet . Unbedingt verboten ist das Fischen mit
Daubeln jeder Art.

8 2 . Fischereibewilligungen zur Ausübung der Angelfijcherei werden an
im Besitze von Fischerbücheln befindliche vertrauenswürd ge Personen auf
Jahresdauer , und zwar vom Tage der Ausstellung an gerechnet , vom Wiener
Magistrate ausgestellt . Für diese Bewilligung ist der Belrag von 500 L für
ein Angelzeug , für jedes weitere Angelzeug der Betrag von 400 X zu ent¬
richten , wobei bemerkt wird , daß einer Peisan mehr als vier Angelzeuge nicht
bewilligt w rden . Der Magistrat ist berechtigt , derartige Ansuchen ohne Angabe
eines Grundes abzulehnen.

§ 3 . Die Bewilligung gilt nur für die Personen , auf deren Namen fie
! lautet ; sie darf daher an andere Persanen weder «usgeliehen nach abgetreten
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werden . Dieselbe ist auf Verlangen der Aussichtsorgane »orzu,eigen , daher bei«
Fischen immer mitzunehmen.

ß 4 . DaS Angeln ist nur unter strengster Beobachtung der bestehenden
fischereipolizeiliche » Borschriften , insbesondere in Hinficht der Schonzeit und
nur während der Tageszeit , das ist eine Stunde vor Sonnenaufgang bis zum
Abläufe einer Stunde nach Sonnenuntergang gestaltet . Der Angler ist »er-
pflichtet , Fische , welche nicht die nachfolgenden Längen haben , wieder m dar
Wasser zurückzuversetzcn . Regenbogenforelle 20 cm ; Närfling , Saibling,
Forelle , Barbe , Brachse , Aesche, Nase 2b cm ; Sterlet 30 cm ; Schill (Fogosch)
8b cm ; Hecht 35 ow ; Waller (WelS ) , Huchen , Seeforelle 40 em . Diese Maße
»erstehen sich von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse . ES ist dem
Angler nicht gestattet , mit Netzen , Schleppangeln , Legeschnüren und Nacht-
angeln zu fischen.

§ 5 . « ei Ausübung der « ngelfischerei find all - strompolizeiwidrigen
Handlungen , insbesondere das Herausreißen von Pflaster - oder Wurfsteinen
aus den Uferschutzanlagen und das Entreiben von Pflöcken in die Pflaster¬
fugen zu Unterlasten und überhaupt alle Beschädigungen fremden Eigentums
sorgsam zu vermeiden ; für einen etwa verursachten Schaden hat der betreffende
Angler selbst aufzulommen.

ß 6. Bei Ausfolgung der Bewilligung zum Fischen erhält jeder Angler
ein Exemplar dieser Fischereiordnung und verpflichtet sich durch U-bernahm«
derselben zu deren genauester Einhaltung . Die Außerachtlassung , beziehungs¬
weise Uebertretung der in dieser Fischereiordnung festgesetzten Bestimmungen
zieht den Verlust der Bewilligung ohne Rückvergütung de» dafür bezahlten
Betrage » nach sich.

8 7 . Die Gemeinde Wien behält sich vor , diese Fischereiordnung abzu-
ändern oder zu ergänzen , in welchem Falle die Besitzer der Bewilligungen zur
Fischerei rechtzeitig verständigt « erden . (M .Bbt . 4L , 160 .)

Heimatrechtsgebühre « .
(Gemeinderatsbeschluß vom 26 . Mai 1328 ).

In Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 15 . Juli
1921 wurden die Heimat rech tstaxen  für österreichische
CtaatSbürger , wie folgt , festgesetzt:

Bet einem Aufenthalte in Wien
bis zu von 5 bis von 10 bi» von 15 bis von überjährliche - Ein

tommen bis 5 Jahren
L L

100 .000 1.500
200 .000 3 .300
300 .600 5 .500
400 .000 8 .000
500 .000 10 .500
600 .000 13 .500
700 .000 17 .000
800 .000 20 .500
900 .000 24 .500

1,000 .000 28 .500
1,100 .000 33 .000
1,200 .000 38 .000
1,300000 43 .000
1,400 .000 48 500
1,500 .000 54 .000
1,800 .000 60 .000
1,700 .000 66 .000
1,800 .000 73 .000
1,900 .000 80 .000
2 .000 .000 87 .000
2,100 .00k) 95 .000
2,200 .000 103 .000
- .300 .000 111 .000
2,400 .000 119 .000
2,500 .000 128 .000 102 .000
2,600 .000 137 .000 109000
2,700 .000 146 .000 116 .000
2,800 .000 155 .000 124 .000
2,900000 165 .000 132 .000
»,000 .000 175 .000 140 .000

6 °/« 4 -8 »/

10 Jahren 15 Jahren so Jahren so Jahren
L L L L

1.200 1.000 600 400
2 .600 2 .200 1.300 900
4 .500 3600 2.200 1.500
6.500 5.LOO 3.200 2 .100
8 500 7 .000 4 .200 2 800

11 .000 9.000 5.500 3 .600
13 .500 11 .500 7.000 4 .500
16 .50c, 14 .000 8.500 5.500
19 500 16.500 10 .000 6 .500
23 .000 19 .000 11500 7 .500
26 500 22 .000 13 500 8 .500
30 .500 25 .500 15.500 10 .000
34 500 29 000 17.500 11 .500
39 .000 32 .500 19.500 13 .000
43 .500 36 .000 21 .500 14.500
48 .000 40 .000 24 .000 16 .000
53 000 44 .000 26 .500 18000
58 .000 48 .000 29000 20 .000
64 .000 53 .000 32 .000 22 .000
70 .000 58 .000 85 .000 24 .000
76 .000 63 .000 38 .000 26 .000
82 000 68 000 41 .000 28 .000
88 .000 73000 44000 30 .000
95 000 79 .000 47 .000 S2.000

85 .000 51 .000 34 .000
91 .000 55 000 36 .000
97 .000 59 .000 88 000

103 .000 63 .000 41 .000
110 .000 67 .000 44 .000
117 .000 71 .000 47 .000

4-/« 2 -40 °/ , 1-60 °/,
des jährlichen Einkommens.

über
3,000 .000

Personen , die die österreichische Staatsbürgerschaft nicht
besitzen, zahlen jeweils die doppelte Taxe.

Besorgung de- schulärztlichen Dienst - - .
Beschluß des Gemeinderatsausschusses Hl vom 11 . Jänner 1922.

1. Der schulzärztliche Dienst an den öffentlichen Volks- und Bürger-
schulen in Wien wird von städtischen Schulärzten unter Leitung de« Wiener
Magistrates - städtisches Gesundheitsamt versehen . Gpezialärztlich - Unter-
suchungen erfolgen durch den städtischen Augen - und Ohrenarzt , dm städtischen
Orthopäden und allenfalls Lurch weitere von der Gemeinde Wien zu bestellende
Fachärzte.

8 . In Ansehung der schulärztlichen Dienstes unterstehen di - Schulärzte
unmittelbar dem Magistrate Wim - städtisches G -sundheitSamt . Sie haben
ihre Anträge , soweit sie nicht individuelle Fälle betreffen , und Berichte aus¬
schließlich dem städtischen Gesundheitsamt - zu erstatten und erhalten Weisungen
hinsichtlich d-S schulärztlichen Dienste » nur durch da« Gesundheitsamt.

3.  Zur Besorgung de» schulärztlichen Dienstes sind jedem Schulärzte
bestimmte Schulen zngewiesm . Die Zahl der ans einen Schularzt entfallenden
Schulkinder soll 3000 bi» 8500 betragen . Dem Arzte werden grundsätzlich
Schulen zngewiesm , die nicht in seinem Wohnbezirke liegen . Im Verhinderungs¬
fälle haben sich die Schulärzte gegenseitig zu vertreten.

4 . Die Aufgabe der Schulärzte ist im allgemeinen die Ueberwachung de«
Gesundheitszustandes der Schulkinder m der Schule , die Berücksichtigung aller
Momente , welche an » Anlaß deS Schulbesuches und im Zusammenhänge mit
dem Unterrichte die Gesundheit derselben nachteilig beeivflnfsm lönnen und die
sanitäre Revision aller zur Schule gehörigen Räumlichkeiten und Einrichtung » ,
stücke; sie fungieren ferner als sachverständige Berater der Schulleitungen und
der Lehrkräfte in allen schulhhgimischm oder die Gesundheit der Schulkinder
betreffenden Angelegenheiten unter Beobachtung der vom Gesundheitsamt - er-
laffmm Weisungen . In den Rahmen der schulärzllichm Tätigkeit gehört auch
die Mitwirkung bei der Berufsberatung beim SchulauStritte , unter Verwertung
der gemachten Wahrnehmungen und auf Grund einer allfälligm neuerlichen
Untersuchung des Gesundheitszustandes der Kinder.

5 . Die Grundlage der Ueberwachung de§ Gesundheitszustandes der Schul¬
kinder bildet die eingehende ärztliche Untersuchung derselben beim Eintritte in
die Schule . All - Schulkinder sind schon innerhalb der ersten Wochen nach
Beginn deS Unterrichtes einer äußeren ärztlichen Revision zu unterziehen und
jene , die mit übertragbaren Krankheiten oder Ungeziefer behaftet sind , vom
Unterrichte fernzuhalten , die entsprechenden Maßnahmen einzuleitm und deren
Durchführung za überwachen . Sodann sind die Kinder der ersten VolkSschul-
llassen genau zu untersuchen . Diese Untersuchung muß bis Ende de» Kalender-
jahrc » abgeschlossen sein . Die Eltern der Schulkinder oder deren Stellvertreter
sind bei Beginn d-S Schuljahres durch gedruckte Belehrungen auf die Ein¬
führung de« schulärztlichen Dienste « und besten Zweck, sowie aus die Vornahm«
der schulärztlichen Untersuchung aufmerksam zu machen und über ihren Wunsch
der Untersuchung beizuziehm . E « ist wünschenswert , als Grundlage für die
schulärztliche Untersuchung Angabe » der Laus -, Fürsorge , oder AnstaltSarzteS
über den Gesundheitszustand deS KindeS zu verwerten.

Die Untersvchung der Schulkinder erstreckt sich auf die allgemeine körper¬
liche und geistige Beschaffenheit de« Schulkinder , auf den Zustand der wichtigsten
Organe und Sinneswerkzeuge und dient folgenden Zwecken:

») DaS Ergebnis der Untersuchung wird sür jedes Kind in einen Gesundheit « ,
schein eingetragen , welcher dasselbe während seiner ganzen Schulzeit
begleitet und die Grundlage der schulärztlichen Ueberwachung bildet;
in diesen GesundheitSscheinen ist die Rubrik . Allgemeine Körperbeschaffen,
heit " stets , und zwar mit den Bezeichnungen „ gut - - 1 " , „ mittel - -- S,
3 «der „schlecht — 3 , 3 auSzufüllen , wober 2 » mittel mit Anämie
und 3 a schlecht mi ! Anämie bedeutet , in die übrigen Rubriken find nur
die sestzestcllten pathologischen Befunde einzutragen . Hiedci find diejenigen
Kinder , die entweder einer sofortigen oder in den kommenden Ferien einer
Erholung bedürfen , vom «Schulärzte auf dem GesundheitSIchein « mil
„G . F .^ ErholungSfürjorge ) zu bezeichnen.

b) Auf Grund der Untersuchung werden jene Schulkinder bestimmt , di«
wegen einer pathologischen Veränderung oder wegen schlechter allgemeiner
Kärperbrschaffenheit einer dauernden ärztlichen Ueberwachung bedürfen;
der Gesundheitsschein solcher Kinder erhält oben rechts den Vermerk
.Ue - iirztliche Ueberwachung ' .

«) Die Untersuchung hat außerdem festzustellen , ob und welch- Schulkinder
einer besonderen Berücksichtigung dei« Unterrichte (Befreiung von
einzelnen Unterrichtsgegenständen , Anweisung besonderer Sitzplätze , be-
sondere Subsellien u . dgl .) bedürfen.

ä) Zeigen sich bei einzelnen Schulkindern krankhafte Veränderungen , die ein
besondere » Verhalten der Schulkinder auch außerhalb der Schulhauser
oder eine ärztliche Behandlung erfordern , so sind hievon die Eltern oder
deren Stellvertreter durch den Schularzt entweder mündlich (anläßlich
der ä-ztlichen Sprechstunden in den Schulen »der durch die Schul-
sürsorgerin ) oder schriftlich in geschloffenem Briefumschlag - zu »er-
ständigen.
Die Untersuchung de» Sehverwögen » der Kinder ist bi« zu jenem Zeit-

punkte hinauSschieben (zweiter Halbjahr ), in welchem mit Rücksicht auf die
Unterrichtserfolge ein zufriedenstellendes Ergebnis dieser Prüfung zu erwarten
ist. Sinder mit Gesichts -, Gehör - oder Haltungsanomalien könne » behuf»
genauer U-berprüfung den städtischen Fachärzten zuzewiesen werden.

K. Um dem Schulärzte die volle Unabhängigkeit zu wahren , darf derselbe
Kinder au » den ihm zugewiesenen Schulen nicht in seine Behandlung über¬
nehmen ; ausgenommen find Fälle erster Hilfeleistung.

7 . Von einer regelmäßigen genauen Untersuchung der Schulkinder in
den höheren Klaffen wird vorläufig Umgang genommen ; diese Kinder werden
jedoch regelmäßig gewogen und gemessen und nötigenfalls während der Schul-
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sprechstunben dem Arzte », »geführt ; für dieselben liegen Fürsorgezettel hei de»
Schulleitungen auf , die weiterzusühren , gegebenenfoll » zu «ervollftändigen , bei
erholungsbedürftigen Kindern mit E . F . zu bezeichnen find Ueb -rwochnns »-
kinder find in angemessenen Zeiträumen regelmäßig zu untersuchen , dergleichen
find zur Erholung bestimmte Kinder vor Antritt der Erholung regelmäßig
auf ihren Ernährungszustond zu untersuchen.

S. Lmmal wilchentlich hält »er Schularzt in jeder der ihm zugewiesenen
Schulen zu einer mit der Schulleitung verabredeten Zeit während des Unter¬
richtes eine Sprechstunde ab , di - einerseil für die Revision von Schulklassen,
anderseits für die Untersuchung der vorg führten Gchuklinder bestimmt ist.

9 . Bei jeder Sprechstunde werden zunächst womöglich in Begleitung des
Schulleiter «, eine Anzahl von Klaffenabteilungen während de» Unterrichtes
besucht ; jede Abteilung ist zumindest einmal im Schulhalbjahre zu besuchen.
Bei diesen Besuchen werden zunächst sämtliche Kinder einer äußeren Revision
unterzogen und hiebei besonder » jene berücksichtigt , dieauS irgendeine « Grunde
unter ständiger ärztlicher Ueberwachung stehen ; der Lehrer teilt dem Schul¬
ärzte etwaige Beobachtungen über den Gesundheitszustand der Schulkinder mit
un » der Schularzt erteilt alle nötigen Auskünfte und Ratschläge . Sind einzelne
Schulkinder einer genauen Untersuchung bedürftig , so ist sie nachher im Lrzt-
lichen UntersuchungSzimmcr vorzunehmen . Gleichzeitig dienen diese Besuche auch
zur ärztlichen Kontrolle der Bchulräume und deren Einrnhiuug , der Temperatur,
Lustbeschsfsenheit , Reinhaltung der Schulräume , der natürlichen und künstlichen
Beleuchtung , Heizung , Ventilation , Beschaffenheit der SchuleinrichtungSzegeu-
stände , Haltung der Schulkinder usw . Das Ergebnis der Revision der Schul¬
klassen ist in einem vo - Schul,arzte zu führenden , für jede Schule auzu.
legenden Protokolle festzulegen . Bei den Revlfioner ! ist selbstverständlich s, vor-
zugehen , daß jede Bloßstellung einer Lehrkraft vor öen Schulkindern ver-
mieden wird.

10 . Die Sprechstunde dient ferner der genaueren Untersuchung von
Schulkindern . ES sind hiebei nicht nur Schulkinder der an diesem Tage revidierten
Klaffen , sondern auch solche anderer Klaffenabteilungen zu untersuchen , die auf
Grund der von den Lehrpersonen gemichten Wahrnehmungen oder von Er¬
hebungen der Schulfürsorgerin einer ärztlichen Untersuchung bedürftig er¬
scheinen. Die GesundheitSscheine , beziehungsweise Fürsorgezeitcl dieser Kinder sind
vor der Sprechstunde von dm Lehrkräften dem Schulärzte unter Angabe des
Grunde - d r Borführung zu übergeben . Ueber alle in der Sprechstunde vor-
gcnommenen Untersuchungen hat der Schularzt ein Untersuchungsprotokoll zu
führen , daß die Namen der untersuchten Kinder , Datum , Grund und Ergebnis
der Unsuchung , sowie einen Vermerk über getroffene Maßnahmen enthält.
Bei der Abfassung dieses Protokolle « wird auf die persönliche Mitwirkung der
Lehrerschaft das größte Gewicht gelegt . Die vom Arzte für notwendig er-
achtete Verständigung der Eltern wird von der Schulliiwng veranlaßt.

11 . Für die Vornahme aller Kchulkinderuntersuchungm ist dem Schul¬
ärzte wo irgend möglich ein eigenes heizbares Lokal zur Verfügung zu stellen,
das die nötigen Einrichtungsgegenstände (Schreibtisch , Liegestuhl oder Sofa,
Rettungskaften , Waschtisch usw .) enthalten soll . Wo dies nicht möglich ist, find
die Untersuchungen in anderen geeigneten Räumen der Schule vorzunehmen.

12 . Die Untersuchungen der Schulkinder sind in der Regel in Gegenwart
einer Klaffenlehrkraft , beziehungsweise Klaffenvorstandes und der Schulfürsorgerin
vorzunehmen . Jede Verletzung de» Schamgefühles ist zu vermeiden ; daher '
dürfen bei der Untersuchung von Mädchen nur weibliche Lehrkräfte zugegen ?
sein . Ferner ist zu vermeiden , die Gebrechen der Kinder in ihrer Gegenwart ?
zu erörtern.

ls . Zur ständigen Ueberwachung des Gesundheitszustandes der Schul¬
kinder dienen ferner regelmäßige Wägungen und Messungen , welche von den
Lehrpersonen zweimal jährlich , anfangs Dezember und anfangs Juni vor¬
genommen werden . Gewicht und Maß sind aus Lx , beziehungsweise hl, «m
abzurunden und dementsprechend in die betreffenden Rubriken des Gesundheit «,
scheine» (FürsorgezettelS ) einzutragen . Die Messungen und Wägungen sind
womöglich im Turnsaal vorzunehmen ; dabei haben die Kinder ihre Ueberrleider
und Schuhe abzulegen (die Knaben ziehen überdies die Röcke ans ). Bon >
auffallenden Ergebnissen der Messungen und Wägungen (beträchtliche Gewichts¬
abnahmen u . dgl .) ist der Schularzt in Kenntnis zu setzen.

14 . Die GesundheitSscheine (Fürsorgezettel ) fir .s 14 Tage nach Schul¬
beginn von den betreffenden Lehrpersonen mit den Personaldaten «uSzufüllen
und in jeder Klaffe in entsprechende « Umschlag alphabetisch geordnet aufzu-
bewahren . Der Schulfürsorgerin ist di« Einsicht in die GesundheitSscheine » nd
Fürsorgezettel gestattet . Bei Uebertritt eine» Schulkinder an eine andere Schule
ist der Gesundheitsschutz (Kürsorgezettel ) durch die Schulleitung dahin zu
übersenden.

15 . Die Schulärzte haben auch außerhalb der festgesetzten Sprechstunde
über Verlangen der Schulleitungen aus dringenden Anlässen , insbesondere bei
gehäuften ansteckenden Erkrankungen , in der Schule zu erscheinen und die
nötigen Maßnahmen zu treffen.

IS . Einmal jährlich gelegentlich der F -rialherstellungSkommisfionen gegen
End « des Schuljahre » haben die Schulärzte sämtliche Schulräum « und deren
Einrichtung genau zu revidieren ; hiebei haben sie auch ihre früheren Wahr¬
nehmungen aus Anlaß der Schulklassenrevistonen über die Beschaffenheit der
Bchulräume und Einrichtungsstücke , über die Handhabung der Reinigung,
Lüftung , Heizung und Beleuchtung , sowie etwa erforderliche Vorschläge zur
Besserung dieser Verhältnisse bekanntzugcben . Ueber diese Revisionen ist ein
genauer Protokoll aufzunehmen und dem städtische» Gesundheitsamt - ein«
zusenden.

17. Der Schularzt hat in den ihm zugewiesenen Schulen di« Schulkinder¬
impfung im Sinne der bestehenden Vorschriften vorzunehmen und di« vor¬
geschriebene» Jmpfberichte zu »erfaffen.

18 . Der Schularzt iß ferner sachoerständiger Berater der Schulleitung
und der Lehrkräfte in allen die Gesundheit der Schulkinder betreffenden Ange¬
legenheiten ; er nimmt über Einladung der Schulleitung a» jenen Lehrer¬
konferenzen teil , in welchen derartige Fragen erörtert werden , erstattet Vor¬
schläge über AuSspeisung und Bekleidung armer Schulkinder , über Entsendung
kränklicher Kinder in Fcrienhorte und Heilbäder , über Beteiligung per Schul¬
kinder an Jugendspielen , körperlichen Uebungen , Schulwanderungen , Gebrauch
der Schulbäder usw . und weist die fürsorgededürftigen Kinder durch die Schul¬
fürsorgerin der zuständigen Fürsorgestelle zu.

19.  Hat der Schularzt die begründete Vermutung , daß «ine Lehrperson
an einem Leiden erkrankt ist, da « die Gesundheit »er Schulkinder gefährdet,
dann hat er die Anzeige an da » städtische Gesundheitsamt zu erstatten.

SO. Die Durchführung der Vorkehrungen gegen ansteckende Krankheiten
in den Schulen bleibt im übrigen nach wie ver Aufgabe »er städtischen Bezirks¬
ärzte ; doch ist jeder Fall einer derartigen Erkrankung unter den Schullindern
von der Schulleitung auch dem Schulärzte zu melden , welcher dieselbe sowie
überhaupt jede wichtigere , ärztlich beglaubigte Erkrankung ; gelegentlich der
Sprechstunden auf dem Gesundheitsscheine vormerkt . Zu Zeiten gehäuften Auf¬
treten » ansteckender Krankheiten nimmt der Schularzt häufigere Rcvistonen der
Schulklaffen vor , wobei er besonder » die Sitznachbarn der « egen ansteckender
Krankheiten «bwescndeu Schulkinder genau besichtigt. Bei Wiedereröffnung von
Schulklassen nach Infektionskrankheiten hat der Schularzt den Gesundheit »-
zustand der Schulkinder in denselben zu überprstfen . ^

21 . Die Abgabe von Gutachten wegen vorzeitiger Zulassung zum Unter¬
richte , sowie die Vornahme von Erhebungen und Untersuchungen wegen
infcktionlverdächtiger Erkrankungen von Schulkindern , Wiederzulaffung zum
Schulbesuch - nach derartigen Erkrankungen usw ., verbleibt wie bisher den
städtischen BezirkSärzten . Dagegen haben die Schulärzte bat Recht , die Befreiuug
der Schulkinder von einzelnen UnterrichtSgegenständen aus gesundheitlichen
Gründen bei der zuständigen BezirkSsektion zu beantragen.

22 . Das Recht zu selbständigen Verfügungen in der Schule sowie zu
Aufträgen an Schulleitungen , Lehrpersonen und Schulbedienstete steht den
Schulärzten nicht zu ; sie haben daher zunächst ihre Anträge al » Vorschläge an
die Schulleitungen zu erstatten . Werden diese nicht in genügender Weise berück-
fichtigt , so haben sie darüber an da» städtische Gesundheitsamt zu berichten.

23 . Das städtisch- Gesundheitsamt leitet und überwacht den schulärztlichen
Dienst , nimmt zu diesem Zwecke Revisionen in de» Schulen vor und hält
allmonatlich Besprechungen mit den Schulärzten ab , zu denen fallweise auch
Vertreter der Schule oder der Gchulfürsorge zugezogen werden können.

24 . Ueber ihre Tätigkeit haben die Schulärzte bis längsten » Ende Sep-
tember einen Jahresbericht über das abgelaufene Schuljahr (September bis
Juli ) zu erstatten , dieser gliedert sich in einen berichtenden und einen statistischen
Teil . Der berichtende Teil führt alle wichtigeren Beobachtungen und Ergebnisse
des schulärztlichen Dienstes an , enthält die Schilderung allsälliger Schwierig¬
keiten, die sich bei der Durchführung ergeben haben , und erstattet Vorschläge
zu ihrer Behebung und zur weiteren Ausgestaltung des schulärztlichen Dienstes.
Die Statistil hat den berichtenden Teil durch die Erfassung der Ziffern-
materialeS nach den hiefür aufgelegten Drucksorten zu ergänzen.

25 . Eine ersprießliche Wirkung deS schulärztlichen Dienste » kann nur
durch verständnisvolles Zusammenwirken der Schulärzte , Schulleitungen , Lehr¬
personen und Schulfürsorgerinnen , die in dieser Hinsicht gleichberechtigte Faktoren
darstellen , erzielt werden ; eS wird daher erwartet , daß sie sich gegenseitig
unterstützen und gemeinsam bestrebt sein werden , die Gesundheitspflege der
Schulkinder in und außerhalb der Schule zu fördern.

Vorschriften zur Hintanhnltnng der Straften-
Verunreinigung.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 3 . Mai 1922.
Auf Grund der 80 und 114 de» Gesetzes vom 10 . No¬

vember 1920 , L.-G .-Bl für Wien Nr . 1, betreffend die Verfassung
der Bundeshauptstadt Wien wird verordnet:

Der letzte Satz des ersten Absatzes des Punktes 4 der Magi-
stratskundmachung vom 20 . Jänner 1903 , Z . 46296/01 , hat zu
lauten : Die Düngerwagen müssen daher zweckentsprechend bedeckt sein.

Punkt 5 hat zu lauten : Die mit Dünger beladenen Wagen
dürfen ohne Unterschied der Jahreszeit im 1. Bezirke nach 10 Uhr
vormittags , in den Bezirken 2 bis einschließlich 9 nach halb 12 Uhr
vormittags und in den Bezirken 10 bis 21 nach 1 Uhr nachmittags
nicht mehr Verkehren.

Ausnahmen : Die Düngerverführung ist an obige Zeitbeschrän-
kungen nicht gebunden in folgenden Gebietsteilen : In Kaisermühlen
im 2 . Bezirke ; in den noch nicht oder nur teilweise verbauten Teilen
des 10 . Bezirke - , das sind die Teile südlich des Linienzuges Trost¬
straße (von Triester Straße bis Ettenreichgafse ), Ettenreichgassr (bis
JnzersdorferStraße ), JnzersdorferStraße (bisFavoritenstraße ),Favoriten¬
straße (bis Gellertgasse ), Gellertgasse , Feuchterslebengaffe , Rand-
hartmgergaffe , Quellenstraße , Thavonatgasse , Gudrunstraße ; ferner in
den noch ländlichen Charakter tragenden , nicht dicht verbauten Teilen
der ehemaligen Vororte Simmering , Kaiser -Ebersdorf ; Hetzendorf,
AltmannSdorf ; Speising , Ober -St . Veit , Hütteldorf , Baumgsrtru;
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Dornbach , Neuwaldegg ; Pötzleinsdorf , Gersthof , Neustift am Walde,
Salmannsdorf ; Unter - und Ober -Sievering , Grinzing , Nußdorf,
Kahlenbergerdorf und in den nicht dicht verbauten , außerhalb der
Vorortelinie der Stadtbahn gelegenen Teilen der ehemaligen Vororte
Heiligenstadt , Unter - und Ober -Döbling ; schließlich in den Teilen des
2 >. Bezirkes , die außerhalb der Linie Wien — Station Jcdlersdorf der
Nordwestbahn , der Transversallinie Jedlersdorf - Floridsdorf der
Nordbahn und der Hauptlinie Wien - Floridsdorf der Nordbahn ge¬
legen sind.

Der dritte Absatz des Punktes 10 hat zu lauten : Es ist auch
untersagt , aus den Häusern , insbesondere auch aus den Geschäfts¬
lokalen Kehricht , Schutt , verendete Tiere oder was immer für « bfall-
stoffe oder Unrat auf den Gehsteig oder die Gasse zu kehren oder zu
werfen oder unreines Wasser herauszuschütten.

Der vierte Absatz ieses Punktes hat zu lauten : Es ist ferner
verboten , vor dem Eintreffen des Kehrichtssammelwagens die Straße
mit den Kchrichtgefäßen zu betreten oder gar die Straße oder die
Gehsteige mit den '« efäßen zu verstellen . Auch dürfen die Mistbehältcr
nach ihrer Entleerung nicht auf der Straße ausgestaubt oder aus¬
geklopft werden . Das sogenannte „Stierln ", das ist das Durchsuchen
der Kehrichtsgefäße nach noch verwertbaren Gegenständen u. dergl ., ist
strenge verboten . ( MAbt . 52 , 2608,21 .)

Absperrung der Nattergasse.
Auf Grund der ZA 80 und 1 >4 des Verfafsungsgesetzes der

Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 L -G .-Bl . für
Wien Nr . 1, wird angeordnet : Das Befahren der Nattergasse im
17 . Bezirke mit Lastkraftwagen ist in dem Teile zwischen der Teich
gaffe und der Haslingergasse verboten . Uebertretungen dieser Kund¬
machung werden mit Geldstrafen bis zu 20 .000 L oder Arrest bis
zu 14 Tagen geahndet . (M .Abt . 52 , 1499 .)

Zulassung der „ Rex " -Hohlbauweise.
In Erledigung deS Ansuchens der Rexstein -Baumaterialgesell¬

schaft m. b. H ., Wien 4 . Favoritenstraße - 6, um Zulassung der
„Rcx " -Hohlbauweisc wird die Anwendung dieser Bauweise bei Hoch¬
bauten in Wien gemäß den vom Oesterrcichischcn Ingenieur - und
Architektenverein in Wien aufgestellten und vom Staatsamt für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten genehmigten Leitsätzen für die
Ausführung von Hohlmauern aus Betonsteinen und auf Grund der
durchgcführten Fcstigkcitsversuche unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt:

1. Für die , Rex " . Hohlbauwnse haben im allgemeinen die für Beton¬
bauten geltenden Vorschriften (Mimsterialverordnung vom >5 . Juni 1911
und !5 . September I9l8 über die Hr stellung von Tragwerken aus Eisen¬
beton «der Stampfbeton bei Hochbauten ) sinngemäß Anwendung zu finden.
Ist für einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist dies in
den Einrrichnngspliinen anzuführen und die erforderliche statische Berechnung
beizubringen.

L. Die Steine müssen nach Form und Abmessungen den vorgelegten
Zeichnungen entsprechen und find aus Kiesbeton im Mischungsverhältnis von
220 1z Zement auf 1 m > L -and und Schotter (R ->ummischnnasverhältnis
1 : 6,  gesorderte Mindestmürfelfestigkeit 110 Ir^ /em » nach 6 Wochen ) oder
aus Kiesschlackenbeton gleicher Festigkeit herzustcllcn Der Normal - Rcx "- Slein
hat im Grundriß eine I -Form mit 3 Zellen , ist 14 em hoch, 80 cm lang
und 15 cm stark ; eine normale «ragende Rexsteinmauer 23 cm stark (ohne
Verputz ), wobei 41 Stück solcher Hohlsteine auf 1 m ? Mauerwerksflä » e
entsallin . Er kann oben geschlosst» sein, wodurch satt ausgesüllte Lag rsug -n
entstehen . Die zur Wandfläche parallelen Fugen bleiben leer , also ohne Mörtel
und tragen mit zum Wärmeschutz bei. Die etwa als Zuschlagrstofs verwendete
Schlacke kann Eiscnhochofen -, GaSwerkS - «der Kefselichlacke (Lokomoiivlöfche)
sein , wobei im letzteren Falle nur reine , gut abgelagerte und durchgewaschene
(gare ) Schlacke verwendet werden darf.

3 . Der Mörtel ist im Mischungsverhältnis von 350 ÜA Portlandzement
auf 1 Kubikmeter reinen , fcinlörnigen , rcschen Sand herzustellen , wobei
höchstens ein Viertel des Portlandzememes durch Weißkalk ersetzt werden darf
(Mischungsverhältnis : 1 Raumteil Bindemittel zu 4 Raumteilen Sand ) .

4 . Der Baubehörde steht es fiel , auch während der Bauausführung
den Nachweis über die Beton - ( Würfel -), Stein «, beziehungsweise Zellen-
und Mörtelfestigkeit durch Proben zu verlangen,

5 . Die zulässige DrucktnaMpruchnahme der nutzbaren Mauerquerschnitts¬
fläche hat (de, ein -r Belonwürfelfestigkeit vcn mindestens 110 hx/om -)
12 bA/om - zu betragen . Betlägt die sr .ie Mauerhöhe k mehr als daS Zwölf-
s- ch- der Mauerstärte b (ohne Verputz ), so ist der Werl der zulässigen Inan-
spruchnahme durch Multiplikation mit der Nbminderungszahl a --- 180—

0 075 b/b herabzusetzen . Die Höhe wagender Mauern darf nicht mehr als ka¬
lk sacheder Mauerstärke betragen.

6 . In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Sebäudegrundriß
umfassender , als Deck-nauslager dienender Betonrost von 15 cm Höhe anzu¬
ordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Lustabzüge geführt werden.
In jedem Stockwerke ist ein Schließennetz anzuordnen ; die Mauerschließen
sind in den Beionrost zu verlegen . Die Hohlmauern find in Entfernungen
von höchstens 7 m durch geeignete Querwände oder Pfeiler zu verstärken.
Für einen guten Anschluß dieser Zwischenmauern an die Hauptmauern ist
Sorge zu tragen.

7 . Bet Verwendung von Hohlräumen der Mauern zu Rauchabzügen
sind die Wandungen emsprechend wärme - und rauchdicht und hinreichend
widerstandsähig auszustalten.

8 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hohlmauern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits auslugenden Siufen sind die Auflager aus
Slampfdeton oder Ziegelmauerwerl (bei Vermeidung einer Störung des
Verbandes und eines Verhaue » der Slcme ) heizustellcn.

9 . Die Fundamente sind mindestens bis aus eine der Sohlenbreite
gleiche Höbe aus Bollmanerwcrk herzuftellen . Tie Fundamentverbreilerung
hat in der gleichen Weise zu geschehen wie bei Bauten aus Bollmauerwerk.

10. Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen
sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praktischen Lrfahiungen Vorbehalten . ( M .Abtl 36 , 2331 .)

Zulassung der Hohldauwcise System „ Talbo " .
In Erledigung des Ansuchens der Aktiengesellschaft für patentierte

Korksteinfabrikaiion und Korkstcinbauten , vorm . Kleiner <L Bokmayer,
Win, , 6 . Köstlcrgaffe 7 , um Zulassung der Hohlbauweise System

! „Talbo " aus „ K. B ." -Platten wird die Anwendung dieser Bauweise
' bei Hochbauten in Wien auf Grund der durchgeführten Festigkeits-
! versuche unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

I Ist für einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so
s ist dies in den Einreichungsplänen anzusühren und die erforderliche statische

Berechnung beizubüngen.
2 . Diese Hohlbauweise besteht darin , daß aus den . K. B . " - Platten (mit

i den Abmessungen von ciwa 106 r 28 r 3 cm ) kastenförmige Bauelemente
§ dadurch hergestellt werden , daß bei jeder Stoßfuge ein Verbindungssteg aus
> demselben , A. B ." - Material eingeschaltet wird . Es entsteht dadurch eine zellen-
i artige Wand , bei der die Querstege nicht übereinander liegen , sondern in den
l Scharen aufeinander etwa um eine halbe Plattenlänge »c>schoben erschein n.
l D,e Wandstärle muß ohne Verputz (zweimal Plallendicke Luslzwischenraum)
! mindestens 20 cm , sowie die Plallendicke mindestens 3 cm betragen . Das
! „ ik. B .*- Material soll dem im Stadlbauamtc hinterlegte Musterstücke entsprechen
! und eine durchschnittliche Würselsestigleit von 80 iru/ear ' haben.

Z Als Mö tcl soll verlängerter Porilan zementmörtel im Raum-
! Mischungsverhältnisse 1 : 4 Verwendung finden tMmdcstfestigleit 40 bz/em ' ).
I Der hiebei verwendete Sand muß >ein , seinlörnig und resch sein.

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung den
: Nachweis über die Würfelfcstigkeit der »K. » . "- Platten und die Mörtel¬

festigkeit durch Proben zu »erlangen.
5 . Falls der Gcwichtsnachweis nicht besonders erbracht wird , ist das

spezifische Gewicht des Wandmateriales mit 0 6 t/w ' anzunedmm.
6 . Die zulässig - Druckinanspruchnahme der nutzbaren Mauerquerschnitts-

fiäche hat 7 Ix/cm ' zu betrage » . Beträgt die freie Mauerhöhe b mehr als
^ da » Zwölffache der Mauerstärke b (ohne Verputz ), so ist der Werl »er zulässigen
: Inanspruchnahme durch Mulliplilation mit der Abminderungszahl a ---- l -90 —

0 075 b/b herabzusetzen . Die Höhe tragender Mauern darf nicht mehr als
da « lksachc der Mauerstärke betragen.

7 . Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen.
Es werden in dieser Bauweise Häuser mit zwei Gesckofsen (Erdgeschoß und
l . Stock ) zugckafl n , wobei eine etwa ge Mansarde (Dachgeschoß) nicht mit-
gerechnci ist ; Vorausle - nng ist hiebei das Nichtüberschreitrn der oben festgesetzten
zulässigen Inanspruchnahme.

8 . In jedem Geschosse ist er» durchlaufender , den ganzen G -bäudegrundriß
umfassender , als Deckenauflager dienender Brtonroft von 15 cm Höhe anzu-
ordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Luftabzüge geführt werden.
In jkdem Stockwerke ist ein Schließcunitz anzuordnen die Mauerschließen
sind in den Betonrost zu verlegen . Die Hohlmauern sind in Entfernungen
von höchstens 7 m durch geeignete Querwände »der Pfeiler zu verstärken.
Für einen guten Anschluß dieser Zwi chenmauern an die Hauptmauern ist
Sorge zu tragen.

9 . Werden Hohlräume der Mauern zu Rauchabzügen benützt , so find die
Wandungen in entsprechender Stärke wäime - und rauchdicht auszustatten.

10. Beiderseits aufliegende Stufen dürfen nicht unmittelbar in Hohl¬
mauern eingreifen . Es ist zumindest hei den Stusenanflagern Stampfbeton
oder volle « Mauerwerk in solchem Ausmaße auszusührcn , daß eine Störung des
Plsttenverbandes oder ein Verhau der Platten vermieden wirb . Hohlmauern
dürfen nicht als Auflager freitragender Slusen verwendet werden.

11 . Die Fundamente find mindestens bi ? auf eine der Sohlenbreite gleiche
Höhe aus Vollmauerwerk herzustellen . Bei der Gründung von Hohlmauerwerks-
bauten hat die Berbrriterung in der gleichen Weise zu geschehen, wie bei vollem
Mauerwcrk.

12 Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , sowie
die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleidt nach Maßgabe der praktischen
Erfahrungen Vorbehalten . (M .Abt . 36 , 1902 .)



Erweiterung der Zulassung des „ K. B ." -Materiales.
In Erledigung des Ansuchens der Aktiengesellschaft für patentierte

Korksteinfabrikation und Korksteinbauten , vormals Kleiner L Bokmayer,
Wien , 6 . Köstlergasse ? , um entsprechende Erweiterung des Anwen-
dungsgebietes des „K . B ."-Materiales bei Hochbauten in Wien auf
Grund der am 1. Februar 1922 auf dem Materiallagerplatze
21 . Ringelseeplatz durchgeführten Brandprobe werden die folgenden
Bauelemente , beziehungsweise Konstruktionen auS „ K . B . " -Platten
zugelafsen , und zwar:

1.  Türen aus . K B."-Material als feuersicherer Abschluß(Bodentüren,
Trennungstüren bei F -uermauein ).

2 . Riegelwandbauten beiderseits mit „ K. « . "-Platten verkleidet als Lager¬
räume für feuer - und explosionsgefährliche Stoffe , wir Benzin - und Filmlager,
Lagerräume für Zelluloid und dessen Abfälle.

3 . Verwendung der „K . « . - . Platten als feuersicheres Verkleidungsmaterial
von Holz - und Elsenkonstruktionen , insbesondere für den Einbau von Wohn-
und Faorikationsräumen in Dachböden.

4 . Verwendung der „ K. B ."-Platten in statisch entsprechender Stärke als
Sturzschalung auf Holzträmen , wobei die Beschüttung entfällt und die Decke
als feuersicher gilt . . . „ ,

Als durchschnittliche Biegungsfestigkeit dieser Platten sind 14 7 bz/cm'
anzunehmen , woraus bei vierfacher Sicherheit eine zulässige Bi -gungs-
beanspruchung von 3 ' 7 kz/em ? folgt.

5 . Stiegenstufen aus „K. B . -Material mit Xylolitbbelag für Wohn-
gebäude für beiderseits aufgelagert - Stufen von 1 IN Spannweite , wobei die
Stufe l aus mindest »« 4 om starken „ K. B ."-Platten (mit gleichstarkem Spiegel)
und 8 mm starkem Xqlolithbelag herzustellen sind.

6.  Bewehrte Balken aus „K. B."-Material als D-ckenträme, beziehungs¬
weise Sparren , wobei ein - durchschnittliche Druckfestigkeit von 70 bz/cm - (Zug¬
festigkeit 14 irx/em2 ) und ein Druckelastizitätsmodul von lO.OOO bz/om ' der
statischen Berechnung zugrundegeleg ! werden dürfen . Diese Berechnung ist
nach den wissenschaftlichen Grundsätzen der Berechnung bewehrter Betonkon-
struktionen durchzrMhrcn . . ^ .

7. Das jeweils verwendete „ K B ." -Matenal muß dem >m Stadtbau-
awte hinterlegten Muster entsprechen und bleibt die Abänderung und Ergänz -ng,
sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung nach Maßgabe der weiteren
praktischen Erfahrungen Vorbehalten . (M .Abt . 36 , 1901 .)

Zulassung von Ranchfangvutztürcheu Patent
„Hermes ".

In Erledigung des Ansuchens des Karl Novak , Schlofsermcister,
Wien , 14 . Nobilegaffe 22 , wird die Verwendung der von ihm er-
zeugten schmiedeeisernen patentierten Nauchfangputztürcheu „Hermes"
für das Gemeindegebiet von Wien unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt:

1. Di - Rauchfangputztürchen find dem dem Stadtbauamte vorgelegten
Muster vollkommen gleich auszuführen.

2. Dieselben dürf n nur für enge Schornsteine «„gewendet werden.
Z. Die inneren Türchen haben mindestens 2 </, m - , die Rahmen

mindestens I V, mm und die äußeren Türchen mindestens 1 mm Stärke zu
erhalten und sind auS bestem Schmiedeeisen herzustellen.

4 . Die dem Schornstein - zugekehrte O -fs-umg des Rahmens hat mindestens
15 om Breite und 25 em Höhe , die äußere Oeffnung mindestens ISch, ew
Breite und 29H om Höhe zu erhallen.

5 . Das innere Türchen hat sowie das äußere Türchen zwei Bänder,
erster -S noch einen ziehigen Hakenverschluß , letzteres einen Zungenverschluß zu
erhalten , dessen Bügel derart beschaffen sein muß , daß sich das äußer - Türchen
erst schließen läßt , wenn das innere Türchen mit de», Hakenverschluß fest und
dicht verschlossen ist. . . . .

6. Zur Befestigung im Mauerwerk sind mindestens vier hakenförmige
Pratzen an den Rahmen anznnielen . ^

7. Die Abänderung sowie die gänzlich - Zurücknahme der erteilten Be-
willigung auf Grund der bei der Anwendung der Türchen gemachten Er-
fahrungen wird Vorbehalten.

Beschreibung.
Die von Herrn Karl Novak hergestellten Rauchfangputztürchen bestehen

in allen ihren Teilen aus Schmiedeeisen und sind in drei Teilen gestanzt . Der
Rahmen ist tafsenförmig ausgebildet und mit abgerundeten Ecken uns einem
IV 4 cm breiten Flachrande versehen , so daß der äußere Rand des Rahmens
mindestens 32 cm breit und 32 om hoch ist. Das innere Türchen ist voll¬
kommen glatt , mit zwei Bändern mit dem Rahmen beweglich verbunden , nicht
aushevdar uüd besitzt einen ziehigen , patentierten Hakenverschluß , welcher ver¬
läßlich geschloffen sein muß , bevor das äußere Türchen zugemacht werden
kann . Das äußere Türchen ist mit einem 4 mm ti -fen Falz versehen , welcher
genau in dm Rahmen paßt , besitzt zwei Bänder , mittels welcher es in die am
Rahmen befestigten Kegel eingehängt werden kann . An dm Rahmen sind vier
20 mm breite , 3 mm dicke, hakenförmig umgcbsgene Pratzen engrnietet,
welche 5 cm vor den inneren Rahmenrand sorstehen . Der Verschluß des
äußeren Tünchen - ist ein mit einem Vierkantschlüssel zu betätigender Zungen-
verschluß . (M .Abt . 87 , 2375 .)

Zulassung vo » Aristosziegel « und bewehrten Aristos-
ziegelvalken.

In Erledigung deS Ansuchens der Wienerberger Ziegelfabriks - und Bau¬
gesellschaft Wien , 1. Karlsplatz 1 , um Zulassung der Bauweise mit Aristos-
ziegkln wird die Anwendung dieser Aristosziegel bei Hochbauten in Wien auf

und durchgesührt -n Festigkeitssersuche unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt : .

1. Ist für einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist
dies in den Einreichungsplänen »nzufühien und die erforderliche statische
Berechnung beizubrinzen . . . .

3 . Die . Aristosziegel sind aus gebranntem Ton hergestellte Hohlziegel
mit in der Längsrichtung der Mauer verlaufenden , in der Mauertiefe mehrfach
hintereinander angeordneten offenen Hohlräumen und Rinnen , di- mit Ver¬
wendung von „ Schließgüffen " derart vermauert werden , daß lauter kleine
geschloffene Hohträume entstehen . Dies - Ziegel « erden in drei verschiedenen
Formen hergestellt , und zwar als AristoZblöcke in der Größe 25 r 25 r 14 5 cm,
etwa 9 hg scrwer , für Mauern Von 25 mm Breit - auswärts ; Aristosläufer
(halbe Blockziege.) in d-r Größe 13x25x145  hx schwer, für 05 - , 15 -, 2 - usw.
Stein starke Mauern ; Aristosecken (mit stehenden Hohlräumen ) in der Größe
von 13x25x145  cm , etwa 4 b lrz schwer , für Pfeiler , Ecken, Gewände und
Rauchfänge Diese Abmessungen und die in den beiliegenden Zeichnungen tar-
gestcllten Formen der Hohlüegcl müssen genau eingehalten werden . Die gleich¬
zeitig überreichten Slückmuster werden in der Plankammer des Stadtbauamtes
aufbewahrt , um jederzeit als geometrische und materialiechnisch - Bergleichstücke
dien «! zu können . Als Gewichts ; ffern hoben , falls der Gewichtsnachwcis nicht
gesondert erbrach ! wird , die folgenden zn gelten , und zwar : für eine 12  om
starke Aristosmaner in Weißkalkmörtel , unverputzt 283 Hz Per Quadratmeter
Lufrißfläche , für eine 35 om Mauer 28b Hz per Quadraim -t -r , weiters für
eine eM ' Aristosinau ' l. 41v und für eine 51 om Mauer 555 kßl per
Quadratmeter . Ohne Unterschied der Mauerstärke beträgt das Rauwgewicht
des unveiputzlen Aristosmauerwerkes in Weißkalkmörtel 1085 Hz, in Portland-
zementmörtel 111 Hz Per Kubikmeter.

8. Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen.
Als zulässige Druck nanspruchnshme Kaden die folgenden zu gellen , und zwar:
für Aiistokziegelmauerwirl in Weißkallmörtel (1 : 3 Raumteile ) 4 Hz Per
Quadratzcnlimeter , für Aristoziegel in Roman - , beziehungsweise Schlacken»
zementmörtel (1 : 3 Raumteiles oder in Portland -, beziehungsweise Hochofen-
zementmöriel (1 : 6 Raumteil ?) 6 Hz Quadralzenlimeter , für Lriftosmauerwerk
in Portland -, beziehungsweise Hochofenzement (1 : 4 Raumteile ) 8 Hz Quadrat-
zenümcter.

Alle diese angeführten Beanspruchungen beziehen sich nicyt auf den
nutzbaren Mörtel -, beziehungsweise Steinquerschnitt , sondern auf den Umfangs-
querschnitt . Bei Mauerung in Poriland - oder Hochofenzementmöctel darf
höchstens -in Viertel der Portlandzementmcnge durch Weißkalk ersetzt werden.

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der BauauSsvhrung den
Nachweis über die Zellen -, beziehungsweise WUrfelfestigkeit der Aristosziegel
und die Mörtelf -stigk-it durch Proben zu verlangen.

5 . Das Mindestmaß einer Außenwand muß bei Wohngebäuden 25 cm
betragen . Feuer -, Brand - , Keller - und Gockelmauern dürfen au « Aristosziegeln
hergestellt werden ; die zwei letztgenannten Mauergattungen müssen in Roman-
oder verlängertem Portlandzement gemauert und gegen aufsteigende Feuchtigkeit
entsprechend gesichert fein . StiegenhanSmauern müssen bei Verwendung srer-
tragender Stufen aus Bollziegelmauerwerk hergestellt werden , wobei das kleine
(deutsche) Fvrmat sinngemäß entsprechend den Vorschriften der Bauordnung
angewandt werden kann . Bei nicht freitragenden Stufen kann die Sti 'genhaus-
maucr aus Aristosziegeln hergestellt werden , wobei in der Höhe der Stufen
oder Ruheplatzeingriffe " ein etwa 50 cm hoher Mauerstreifen ans Bollziegeln
(deutschen Formates ) auszuführen ist. Die bei mehrgeschossigen Obl -kten not-
wendige Versteifung der Decken und dachtragendcn Mauern kann durch 12 cm
starke Aristosmauern bewirkt werden.

6. Mru -rn , die Rauchfänge enthalten, sind in einer Mindeststärke von
38 cm auszuführen , die (engen ) Rauchfänge selbst bei viereckigen Quer¬
schnitte 14 cm auf 18 cm.

7. Bei gewöhnlichen Wohnhauslast -n und Zimmertiefen unter 5 20 w
in den beiden obersten Geschossen- — in allen tieferen Geschossen aber nur
dort , wo sich Mauerabsätze von wenigstens 12 cm Breite vorfinden — können
die Deckenbalken unmittelbar aus Aristosziegel gelegt werden , wenn unter der
Deckengleiche mindestens ein Aristosziegelschar in Portlsndzementmortel
1 : 4 Raumteilen gemauert oder durch Anordnung durchg -hender gleichmäßig
aufliegender Rastschüeßen von 12 cm Breite und mindestens 10 cm Höhe für
eine entsprechende Druckverteilung gesorgt ist. Werden bei gewöhnlichen Wohn¬
hauslasten außer den beiden oberen Geschossen noch tiefere Geschosse in Anstos-
mauerwerk ausgeführt , ohne daß Mauerabsäse von mmd siens 13 cm Brette
angeordnet sind , so müssen in den tieferen Geschossen unter der Deckenqlerche
zwei Vollziegetschsren (deutsches Format ) und die darunterliegende Aristosst -gel-
schar in Portwndzem ntmörul 1 : 4 R -mntt -il -n ausgeführt werden . Ber ge-
isöhnlichm Wohiihausnutzlaste » und über 5 '20 w Zimmertiefe haben di«
D -ckenbalk-n eine Auflsgeriänge von mindestens SO cm zu erhallen und sollen
unter der Deckcngleiche ebenfills zwei Bollziegelscharen (deutsches Format ),
sowie di« darunter befindliche Aristosziegelschar in Portlandzemeulmörtel
1 : 4 Raumteilcn gemauert werden. Bei ungewöhnlichen Deckenlasten, eisernen
Trägern , Unterstützungen , Gäulen u . dgl . müssen die Auslager derart ausge¬
führt sein , das im Aristssmeuerwerke dis zulässigen Druckspannungen nirgends
überschritten weiden.

8. Die einfachen, beziehungsweise doppelten bewehrten Aristosziegel-
ballen « erden als Ueberlagen oder Maueröffnungen (Fenster und Türen)
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zugelaffen . Ihre Herstellung muß « ach der beillegenden Zeichnung erfolgen,
wobei di - Spannweite von 1 bis 2 m schwankt , die obere » Bewehrungseisen
1 r «der 2 r q> 8 mm , die unteren 1 r oder 2 rq > 10 bis 18 mm betragen,
was bei der stärksten unteren Bewehrung (-p 18 mm ) und der größtzuläffigen
Stützweite (2 mm ) beim „ einfachen " Balken eine Tragkraft von 2 4 Tonnen
und beim „Doppeldallen " eine solche von 4 8 Tonnen ergibt.

9 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen sowie
die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der prak¬
tischen Erfahrungen Vorbehalten . (M .Abt . S6 , 8888 .)

Entziehung der Hebammenpraxis.
Der wegen Verbrechens nach § 5 (§ 144 > St . -* , und Vergehens nach

Z 335 St .-G . verurteilten Mathilde Wittasek wurde gemäß Z 7, I . Teil,
4 . Abschnitt des mit Patent vom 2. Jänner 1770 erlassenen Sanikätshauvt«
Normativs die Berechtigung zur Ausübung der Hebammenpraxis für immer
entzogen und di - Einziehung des Hedammendiplom » angeordnet . (M .Abt . 10.
417/1920 .)

Borschristeu für die Aufnahme in die Hilfsschule
und Entlassung.

Der Stadtschulrat hat folgende Vorschriften über die Aufnahme in die
Hilfsschule und die Entlassung genehmigt:

1. In der Hilfsschule dürfen nur schulpflichtige Kinder ausgenommen
werden , di - solche geistig - Mängel aufweisen , daß sie dem Normalunterrichte
zweifellos nicht folgen können . Die Ausnahme wird gewöhnlich nach einem
ein - bi» zweijährigen erfolglosen Besuche der I . oder 2 . BolkSschuiklasse durch-
geführt.

2 . Bon der Aufnahme in die Hilfsschule sind ausgeschlofsen : s ) blinde
und taubstumme Kinder , b) schwachsichtig^ schwerhörige und sprachkranke
Kinder , die sonst normal begabt sind , o) normal begabte Kinder , die durch
Krankheit , Schulversäumnifse oder vernachlässigte Erziehung in ihrer Aus¬
bildung zurückgeblieben sind , ä ) Kinder , welche nur in einzelnen Gegenständen
schwach find , s) ethisch defekte Kinder ohne Jnlelligenzmängel , k) schwer epi-
leptische und irrsinnige Kinder.

3 . Die Aufnahme in die Hilfsschule erfolgt in der Regel gegen Schluß
des Schuljahres.

4 . Die Ueberweisung an die Hilfsschule erfolgt über Antrag der Bolks-
schulleitung , die Eignung zum Hilssschulbesuche wird auf Grund einer Schüler-
beodachtung vom Hilfsschullehrer im Einvernehmen mit dem Hilfsschularzte
ausgesprochen , die Aufnahmsbcwillizung wird von dem zuständigen Bezirks-
schulinspektor erteilt.

5 . Gegen Eltern (Vormünder ), welche sich weigern , ihr Kind (Mündel)
die Hilfsschule besuchen zu lasten , ist im Sinne de» ß 214 der Schul - und
Unterrichtsordnung vorzugehen , wenn der Besuch dieser Schule nach den ört¬
lichen und Familienverhältniffen möglich erscheint und die anderweitigen Vor¬
kehrungen zur Erziehung des Kindes im Sinne dieses Paragraphen verabsäumt
werden.

S. Kinder , welche sich nach Aufnahme in die Hilfsschule wider Erwarten !
geistig so entwickeln , daß sie aller Voraussicht nach dem Volksschulunterrichte
folgen und zur Erreichung eines höheren Lebrzieles gebracht werden können,
find (mit Zustimmung dcS zuständigen Bczirltschulinsvkktors , welcher auch über
den Zeitpunkt der Rückoersetzung entscheid t) an die Volksschule rückznversetzen.

7 . Die Enllaffuug aus der Hilfsschule hat im Sinne der bestehenden
Bestimmungen mit erreichter Kchulmündigkeit der Schulkinder zu erfolgen , die
Fortsetzung des Schulbesuches über das vollendete 14 . Leb-nsjahr kann unter
Beobachtung de» ^ 89 der Schul - und Unterichtsordnu » , gewährt werden.

8 . Jenen Schülern und Schülerinnen , welche das 14 . Lebensjahr voll¬
endet und das Lehrziel der 6 . Httfsschulklaste erreicht haben , ist über Beschluß
der Lskalkonfsrenz ein EntlaffungszeugniS anszufolgcn , alle anderen erhalten
bei Erreichung der Gchulmünsigke t ein Abgangszeugnis.

9 . Schulkinder , weiche nach einem mindestens zweijährigen Besuche der
Hilfsschule nach der Ansicht der Lehrerkonferenz sich als bildungsunsähig er¬
wiesen haben , find vam Schulbesuche zu befreien.

10 . In den Schulnachnchtkn und Elulaffungrzeugmfsen hat die Klassifi¬
kation in Naturgeschichte , Naturlehre , Geographie und Geschichte zu entfallen,
dafür in Heimat - und Lebenskunde und Handfertigkeit , letztere nur für Knaben
der S . und 6 . Klaffe , zu erfolgen.

Gleichzeitig treten die mit dem Erlasse des k. k. n -ö . Landesschulrates
vom 9 . Oktober 1L0S , Z . 6I4d/ !I , genehmigten Vorschriften außer Kraft.
(St .Sch .R . 1842)

Berwaltnugsstraferhöhungsgesetz . Anwendung bei
Strafverfügungen.

Heber di» von einer Landesregierung gestellte Anfrage , ob das Bundes - !
gesetz vom 8. November IS21 , L.-G .-Bl . Nr . 835 . auch ans die durch Straf - !
Verfügungen fcftzusetzenden Geldstrafen Anwendung zu finden habe , wird mit-
geteilt , daß die durch Spezwlgesetze vorgesehene Verhängung von Geldstrafen
im Wege von Strafverfügungen als eine besondere Art , daher aber auch als
ein Teil d?S Berwoltungsßrafverfahrens anzusrhen ist. Das Verwaltungs-
straferhöhungsgesetz hat daher auch auf Geldstrafen , die durch Strafverfügungen
festgesetzt werden , Anwendung zu finden . (Bundesmin . f. Inneres , Z . 23942 .)

Bestellung von Konsuln.
Der Bmnekprästdent bat das Exequatur erteilt:
Mit Entschließung vom 22 . Februar 1922 dem Bestallungsdiplsm des

zum Generalkoniul der Republik Uruguay in Wien ernannten Juan Larlvs
Munvz (M .Abt . 48 , 1956 ) ;

mit Entschließung »am 29 . Februar 1942 dem BestaklungSdiplvm bet
zu « kaiserlich japanischen Honoralkonsnl in Wien ernannten Dr . Hans Zim¬
mermann (M .Abt . 49 , 18L5 ) ;

mit Entschließung vom 28 . Februar 1923 dem Bestallungsdiplom de»
zum finiiliindischen Generalkonsul in Wien ernannten Georg Fazer (Mag .-
«bt . 49 . 1795 ) .

Stephan E . L . Kendrick  wurde zum Bizekonsul beim Konsulate der
Bereinigten Staaten von Amerika in Wien ernannt (M .Abt . 49 , 2L0l ) .

Josef F . Burt  wurde zum Vizekonsul bei dem Konsulate ber Bereinigten
Staaten von Amerika in Wien ernannt (M .Abt . 48 , 3263 ).

Forst - und Domänenverwaltung in Kierling.
Die bisher bestandene staatliche Forst - und Dornäncnverwaltung

in Klosterneuburg hat ihren Sitz nach Kierling verlegt und führt
fortan die Bezeichnung „Forst - und Domänenverwaltung in Kierling ".

Wirkungsbereich des exponierten politischen Beamte«
in Bad Aussee « ud in Katttelfeld

Mit Kundmachung d-S Landeshauptmannes in Steiermark vom 23 . März
1923 , L.-G .-Bl . Nr . 85 und 86 , wurde der Wirkungsbereich des exponierten
politischen Beamten in Bad Auffee, beziehungsweise Knittelfeld folgendermaßen
festgesetzt : -

Die selbständige Lmtswirksamkeit des exponierten politischen Beamten
erstreckt sich aus alle in den Wirkungskreis der Bezirkshauptmannschaft fallen¬
den administrativen Geschäfte des ih « zugewiesenen Sprengel - mit Ausnahme
der nachstehenden hi -mit ausschließlich dem Vorstande der Bezirkshauptmann-
schaft vorbehaltenen Agenden:

1. Die Leitung aller der Bezirkshauptmannschaft als Bezirkswahlbehörde
auf Grund der Gesetze vorbehaltenen Amtshandlungen.

2 . Die Volksschulangelegenheiten.
3.  Die Ausübung des BnsstchtS- und Tutelrechtes des Staate » bei

geistlichen und weltlichen Stiftungen.

Literatur.
Im Berlage der steiermärkischen Landesdrnckcrei ist - ine Broschüre

erschienen : . Das österreichische Staatsbü -ger » und Hrimatrecht . Die ein¬
schlägigen Gesetze, Verordnungen ns « ., welche derzeit in Geltung stehen oder
noch von Bedeutung find . Hersnsgegeben von Dr . Ludwig Jordan ." Die
Arbeit ist eine übersichtliche Zusammenstellung aller einschlägigen Vorschriften;
die Broschüre kann durch die steiermärkische LandeSdruckerei in Graz (Burg)
zum Preise von 200 L bezogen werden

Wohnuugsaufordernugen.
Eine Wohnung ist auch dann „als Ganzes " unter-

vermietet , wenn nicht alle ihre Bestandteile untervermietet sind,
sondern ein Wohnraum einer Großwohnung von der Untermiete
vereinbarungsgemäß ausgenommen wurde , aber aus den Begleit¬
umständen sowie aus dem nicht in Abrede gestellten Umstande,
daß dir Beschwerdeführerin auch den vorbehaltenen Wohnraum
nicht mehr besobnt hat , der Schluß gezogen werden kann, daß
die Wohnung tatsächlich als Ganzes in Untermiete gegeben sei.

Diese Auffassung trägt den wirtschaftlichen Bedürfnissen
Rechnung , deren Befriedigung durch die Anforderungskund¬
machung verfolgt wird . Nur bei einer solchen Auffassung kann
etwaigen Versuchen des Wohnungsinhabers mit Erfolg entgegen¬
getreten werden , durch künstliche , einem wirklichen WohnungS-
bedürfnisse nicht entsprechende Vorkehrungen , Hindernisse gegen
die Anforderung seiner Wohnung zu schaffen . (Berwaltungs-
gerichtShoferkenntnis vom 11 . April 1921 , Z . 2465 , M .Ädt.
15,5418 .) .

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Maria
Josefine S . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
1. Bezirk in Wien vom 26 . November 1920 , Z . 582 , betreffend
eine Wohnungsanforderung als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde die Anforderung der von der Beschwerdeführerin im Hause Nr . 5 ber
Gt .- Sasse im ersten Wiener Grmeindebezirke gemieteten , mindestens 6 Zimmer
umfassenden Wohnung Nr . 5 , 6 und 7 im Hinblicke auf den Tatbestand , daß
sic diese Wohnung bi - aus ein Zimmer , daS sie sich für die Möglichkeit der
eigenen Benützung zurllckbehalten hat , seil Ritte September 1920 unlerver-
mietet hat , unter Berufung auf Punk ! 6 , lit . a der Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-S -Bl . Nr . ISO , auf.
rechterhalten . Laut der Entscheidungsgründe hat sich das Mietamt dabei zu der
Annahme , daß diese Wohnung als Ganzes  untervermietet worden sei,
insbesondere auch dadurch bestimmen lasten , daß die Beschwerdeführerin auch
nach dem Abschluffe der anläßlich der Uebernahme der Wohnung durch den
Untermieter durchgesührten bauliche » JnstandsetzungSarbeiten — also zu einer
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Zeit , da ste nicht mehr gehindert war , da» Zimmer , das sie für sich selbst
zurückbehalken hatte , wieder zu bewohnen , in der Wohnung ihrer Mutter ver¬
blieben iß und daß die Kosten jener Jnstandsetzungsarbeiten nicht von ihr,
sondern vom Untermieter bestritten worden sind.

In der Beschwerde wird die Annahme , daß die Wohnung „ als Ganzes"
in Untermiete gegeben worden sei, alt alten widrig  bekämpft , weil nicht
alle  Bestandteile der Wohnung untervermietet find , weil die Beschwerde,
führerin nach wie vor alt Wohnungsinbaberin bei der Polizeibehörde ge-
meldet geblieben sei und weil endlieb ihr Verweilen bei ihrer Mutter durch
die Rücksicht auf deren Alter und Alleinsein ausreichende Erklärung finde.

Die Beschwerde verlangt , wie diese Einwendungen zeigen , die Rechts¬
anschauung , die der Entscheidung zugrundeliegt . Hinsichtlich de» Sachverhalte»
besteht keinerlei Abweichung zwischen den Annahmen der Behörde und den in
der Beschwerde wiederholten Behauptungen . Da » Mietamt hat aber vermöge
der Rechtsauschauung , daß eine Wohnung unter Umständen auch dann „ a !s
Ganze »" untervermietet im Sinne der maßgebenden Bestimmungen jene » st 6
lit . a zu gelten habe , w -nn nicht alle ihre Bestandteile untervermietet sind,
den Umstand , daß im vorliegenden Falle ein Wohnraum der Großwohnung
von der Untermiete vereinbarungsgemäß ausgenommen war , für unmaßgeblich
gehalten und aus der Tatsache , daß die gesamte übrige Wohnung unterver-
mietet worden war , im Zusammenhalte mit dem in den Entscheidungsgründen
hervorgehobenen Begleitumständen sowie offenbar auch auS dem weiteren , bei
der Verhandlung vor diesem Gerichtshof - nicht in Abrede gestellten Umstande,
daß die Beschwerdeführerin auch den einzigen von ihr vorbchalten -n Wohn-
raum tatsächlich nicht mehr bewohnt ist , den Schluß gezogen , daß die Wohnung
„alS Ganzes " in Untermiete gegeben sei.

Der Gerichtshof mußte diese in der Beschwerde aus Mißverständnis un-
bekämpst gelassene Rechtsanschauung als richtig anerkennen , denn sie trägt den
wirtschaftlichen Bedürtniffen Rechnung , deren Befriedigung mit Vorschriften
über das Wohnungsanforderungswescn verfolgt wird ; nur bei einer solcher,
Auffassung kann auch etwaigen Versuchen der Wodnungsinhaber mit Erfolg
mtgegengitreten werden , durch künstliche, einem wirklichen Wohnbedürfnifle
nicht entsprechende Vorkehrungen Hindernisse gegen die Anforderung ihrer
Wohnungen zu schaffen und sich dadurch di- rechtliche Möglichkeit zu erhalten,
ihrem eigenen Vorteile , nicht aber dem öffentlichen Interesse an Abhilfe gegen
die Wohnungsnot angemessene Verfügungen über ihre Wohnungen als Gesamt¬
heiten zu treffen . Die Tatbestandannahme aber , auf die sie angewendet worden
ist, war , da gegen die Vollständigkeit der ihr zugrundeliegenden Erhebungen
eine Einwendung nicht zu erheben war , . gemäß st 6 de» Gesetzes vom
2S . Oktober 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 80 er 1878 , der Prüfung »es Gerichts¬
hofes entzogen.

Die Anforderbarkett einer Wohnung aus dem Titel der
„Unbenütztheit (Punkt 3b im § 4 der Kundmachung vom
30 . Juni 1919 ) ist nicht - gegeben , wenn dir Wohnung zwar
durch den ursprünglichen WohnungSinhabrr , den Untervermieter
nicht benützt , aber von einem Untermieter bewohnt wird , denn
die Kundmachung läßt es an dieser Stelle ihrem Wortlaute nach
nur auf die Tatsache der Benützung,  nicht etwa auf das
Rechtsverhältnis ankommen , welches der Benützung zugrundeliegt.
(VerwaltungsperichtShoserkenntniS vom 7 . Mai 1921 , Z . 969,
M .Abt . 1b . 7906 .)

Der LerwaltungSgerichtshof hat über die Beschwerde deS
Alexander (Sandor ) B . in Wien wider die Entscheidung des Miet-
amtcs für den 4 . Gemeindebezirk in Wien vom 11 . November 1920,
Z . W . A. 528 , betreffend eine Wohnungsanforderung die ange-
fochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheid nngsgrün de:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde di« vom WohnungSkommiffär unterm 17. September 1920 , Z . 528,
ausgesprochene Anforderung der vom Befchwerdesührer im Hause Wim 17.
Gch .-Gaff - 8 gemieteten , aus 8 Zimmern und I Kabinett samt Zubehör be-
stehenden Wohnung , Tür 11 , unter Berufung auf Z 4 , Absatz 1, Punkt 3 b,
der Kundmachung der nicderösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni
I91S , L.-G .-Bl . Nr . 160 , aufrecht erhalten . Begründet ist dies« Entscheidung
damit , der Mielsenat Hab« auS dem Umstande , daß di« Wohnung bis auf einen
lediglich als Deponierungsort der Mobilien dienenden Raum untervermietet
und das Unterinietv -rhällnis zur Zeit der Anforderung bereit « gelöst, trotzdem
ad er die Wohnung versperrt war , die U-berzeugung gew onnen , daß sie vom
Wohnungsinhaber tatsächlich nicht benützt worden sei.

Unbegründet ist es zunächst , wenn die Beschwerde au » dem Hinweis der
angefochtenen Entscheidung auf die Verwendung eine » Raumes als Auf¬
bewahrungsort von Gegenständen ableitrn zu können glaubt , dar Mietamt
habe den Punkt S , im Absätze 1 des Z 4 der Kundmachung im Auge gehabt
und es unterlassen , vorher festzustellen , ob die dort vorgesehene Frist von vier
Nochen bereits verstrichen war . Demgegenüber ist lediglich auf den Wortlaut
der Entscheidung zu verweisen , die ausdrücklich die Wohnung alS „ tatsächlich
unbenutzt " erklärt , sie also nicht als ein „ Magazin " anfieht.

Was aber die Frage der Anforderbarkett der Wohnung auS bem Titel
ber „ Unbenütztheit " (Punkt 8 b im 8 4 der Kundmachung ) betrifft , so ist der
Beschwerde darin Peizupfiichi -n , d»ß die Kundmachung nicht die Benützung der
Wohnung durch den ursprünglichen Wohnungsinhaber , den Untervermieter
fordert , sondern baß eine Wohnung «uch dann als »um Bewohnen benützt zu

gelten hat , wenn st« von einem Untermieter bewohnt wird , denn di« Kund¬
machung läßt es an dieser Stelle ihrem Wortlaute nach nur auf die Tatsache
der Benützung , nicht etwa auf das Rechtsverhältnis ankvmmen , welches der
Benützung zugrundeliegt . Nun geht die angefochtene Entscheidung allerdings
davon «uS, da » Aftennietervcrdältnis sei im Zeitpunkte der Anforderung
(l7 . September >920 ) bereit » gelöst gewesen ; der Beschwerdeführer «ber hat
in seinem Einsprüche behauptet , die Untervermietung hätte erst am 20 . Sep¬
tember 1920 infolge Kündigung zu erlöschen gehabt . Auf Grund welcher Fest,
stellung das Mietamt zu der gegenteiligen Annahme gelangte , ist aus den
Akten nicht ersichtlich. Schon hierin liegt ein wesentlicher Berfahrensmangel.
Ferner kommt in Betracht , daß Punkt 3 b im Absatz « 1 des 8 4 der « und-
machung auch bei Abwesenheit des Wohnnngsinhabers (hier also des Unter¬
mieters ) die Annahme einer Unbenütztheit der Wohnung dann ausschließt , wenn
e» sich uni eine drei Monate nicht übersteigende Abwesenheit zu Kur - oder
Erholungszwecken handelt . Auch das Zutrcffen dieses Umstande » ist im Ein¬
sprüche behauptet worden : der Untermieter soll sich zum Svmmerausenthalte
auswärts befunden haben . Ob und in welcher Weise das Mietamt dieses Vor¬
bringen gewertet hat , ist gleichfalls aus den Akten nicht zu entnehmen . Der
BerwaUungsgerichtSbof mußte demnach wegen Ergänzungsbedürsligkeit des
Tatbestandes mit der Aushebung der angefochtenen Entscheidung nach § 6 de»
Gesetzes vow 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 er 1876 , Vorgehen.

Wenn auch die Mietamtsentscheidung in AnfordrrungS-
angelrgenhetten eine endgiltige ist, hindert dieser Umstand doch
nicht , daß über eine neuerliche Anzeige , in welcher neue Umstände
behauptet werden , dar Verfahren wieder ausgenommen
und eine neuerliche Entscheidung des WohnungSkommiffärS,
beziehungsweise dek Mietamtes gefällt wird . (VerweltungS-
gerichtshoferkenntniS vom 1b . März 1921 , Z . 1764/21 , M .Abt . 15,
4319/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Lucie M . in
Wien gegen di: Entscheidung des Mietamtes für den 6 . Bezirk in
Wien vom 13 . Oktober 1920 , Z . 267 , betreffend eine Wohnungs¬
anforderung teils als unzulässig , teils als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Di - durch den WohnungSkommiffär für
den 6 . Bezirk in Wien unterm 18 . September 1920 ausgesprochene An¬
forderung der von der Beschwerdeführerin gemieteten Wohnung Tür Nr . 4 im
Hause T .ßaffe Nr . 17 wurde mit der angefochtenen Entscheidung des Miet-
amtcS vom 13. Oktober 1920 über den erhobenen Einspruch bestätigt und in
der Begründung gesagt : „Die Lmspruchsl -gerin beruft sich darauf , daß über
die Anforderung bereit » durch Beschluß des Mietamtes vom 13. September 1920
entschieden worden sei. Demgegenüber wäre folgendes zu erwägen : In der
Mietamtsentschcidung vom 13 . September 1820 wurde ausgesprochen , daß der
AnforderungSgrund (»»benützte Wohnung ) gegeben sei, daß aber im Hinblick«
auf die durch ärztliche Zeugnisse nachgewiesen - Notwendigkeit eine» längeren
Landaufenthaltes dem Einsprüche F .' lge gegeben werde . Die neuerlich - An-
fordcrung stützt sich abermals auf die noch immer bestehend ? Tatsache , daß die
Wohnung nach wie vor von der Inhaberin nicht bewohnt wird , sondern ihr
lediglich zur « usbewahrung ihrer Einrichtung dient . Ihre Möbel und Ein¬
richtung - gegenstände find verpackt , weshalb die Wohnungsinhabcrin es vorge¬
zogen hat , bei ihrer kurzen Anwesenheit in Wien lieber im Hotel als in ihrer
Wohnung zu wodnen . Diese Behauptungen deS Wohnungskommiflärs werden
von der Einspruchslegerin nicht bestritten , sondern zugegeben , jedoch ausgeführt,
daß die Benützung der Wohnung wegen Krankheit , aktiven Lungenspitzenkatarrh »,
nicht möglich sei, weil die Mieterin zu ihrer Gesundung einen Landaufenhalt
benötige . Da der Ansorderungsgrund unbestritten feststeht, so hatte das Miet¬
amt nur noch zu prüfen , ob die rücksicht- würdigen Momente , auf dir sich die
Mieterin beruft und die das Mietamt zur Stattgebung des Einspruches am
13 . September 1920 bewogen hatten , vorhanden find , beziehungsweise ob nicht
durch dir neuerliche Verhandlung eine Aenderung in der Bewertung dieser
Momente eingetrrten sei. Aus der Aussage der Hausbesorgerin ergib ' sich,
daß die Beschwerdeführerin im Jahre 1920 nur zweimal in ihre Wohnung
kam, das erste Mal ,m Frühjahre auf etwa eine Woche , daß zweite Mal um
Pie Mitte September anläßlich der ersten Mietamtsvcrhandlung . Beide Mal«
schlief nur eine weibliche Dienstperson in der Wohnung , die Inhaberin der
Wohnung logierte im Hotel . Weiter wurde festgestellt , daß die Wohnungs-
inhaberin sich im Jahre 1920 nicht stet» bloß zu Kur - und Erholungszwecken
von ihrer Wiener Wohnung ferne hielt , sondern daß auch andere Momente
(die Abwesenheit ihres Freundes von Wien ) sie bestimmten , ihren jeweiligen
Aufenthalt außerhalb ihrer Wiener Wohnung zu nehmen , und daß st- auch in
Deutschland , in Städten (Berlin ), sich aufhielt . Die » erschien dem Mielsenat«
angesichts der notorischen Wohnungsnot in Wien nicht derücksiLtigungswürdig
genug , um eine so lange Abwesenheit der Mieterin zu rechtfertigen , weshalb
dem Einspruch « nicht statigegebe » werden konnte . "

In der hiergerichts eingcbrachlen Beschwerde wird ausgeführt , haß in
der Zeit von der Entscheidung vom 13 . September bi» 18 . Oktober 1920 bi«
Voraussetzungen und die tatsächlichen Verhältnisse sich nicht verändert haben,
daß insbesondere dieselben berücksichtigungswürdigen Umstände , die dem Miet¬
senate am 13 . September 1920 Vorlagen , noch bestanden . Au » den ärztlichen
Zeugnissen sei ersichtlich, daß die Beschwerdeführerin nach einem schweren
Leiden noch rekonvaleszent und erholungsbedürftig war ; diese Umstände hätten
unbedingt berücksichtigt » erden müssen . Die von der Auskunstsperson gemachten
Angaben , insbesondere bezüglich einer Reise nach Berlin , seien unrichtig;



Beschwerdeführerin sei nur für zwei Lage nach Berlin gereist , um dort Ber»
mögeüsaiigelkgenheiten zu ordnen . Ls war unzulässig , bei gleichen Voraus¬
setzungen eine neuerliche Anforderung der Wohnung vorzunebmen . Die Be-
schwerde beruft sich insbesondere auf die Bestimmung des Z 4, Absatz 2 der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
wonach bei der Ausübung des AnforderungS echtes auf berufliche und
Familicnverhiiltnifse der Wohnungsinhaberin billige Rücksicht zu nehmen sei.

Die Entscheidung des Mietsenates »om 18 September 1920 war aller¬
dings eine cndgiltige , das heißt eine solche, gegen welche ein Weiteies Rechts-
mittel nicht zuliiisig ist. Dieser Umstand lann aber nicht verhindern , daß über
eine neuerlic e Anzeige , in welcher neue Umstände behauptet Werden , das Ver-
fahren wieder ausgenommen und eine neuerliche Entscheidung des Wohnung » '
kommissärS , beziehungsweise des Mietamte » gefällt wird . Die Verhandlung
vor dem Mietamte hat unterm 13 . Oktober 1920 in Gegenwart de» Ver¬
treters der Beschwerdeführerin stattgesunden , welcher die Unrichtigkeit der Lus-
sage der vernommenen Hausbesorgerin nicht geltend gemocht hat . Wenn daher
das Mietamt mit der angefochtenen Entscheidung dem Einsprüche keine Folgt
gegeben hat , so konnte hierin der Gerichtshof weder eine Gesetzwidrigkeit , noch
eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens erblicken , da das Verfahren unter
Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt worden ist. Die An¬
forderung der Wohnung konnte bei dem Umstande , als sie seitens der Mieterin
durch länger als ein Jahr nicht benützt wurde , gemäß Z 4 , Absatz 1, Z . 3 b,
ausgesprochen werden . Die Berücksichtigung von Billigkettsmsmenten bei der
Anforderung einer Wohnung im Sinne des Absatzes 2 des bezogenen Z 4
entzieht sich gemäß Z 3. iit . « de» Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl.
Nr . 36 «er 1876 , der Ueberprüfung durch den Verwaltungsgericktshof.

Wenn die Beschwerde des weiteren noch die Mangelhaftigkeit des
abgeführten Verfahrens behauptet , weil dem Anträge des Anwaltes der
Beschwerdeführerin nicht stattgegeben wordrn ist, so war au » den Administrativ-
akten festzustellen , daß ein solcher Bertagungsantrag in der Niederschrift vom
13 . Okiober nicht festgebalten worden ist, sondern daß nur ausgeführt wurde,
daß di« Inhaberin »er Wohnung infolge der durch ärztliche Zeugnisse nach¬
gewiesenen Erkrankung verhindert sei, bei der Verhandlung zu erscheinen.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
Republik Oesterreich und im Ländesgesetzblatte für
Wie » veröffentlichten Gesetze , Vollzngsanweisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
/r . Bundesgesetzblatt.

231 Verordnung über das Gewerbe des Verschleißes künstlicher
Mineralwässer und künstlicher Mineral »,affe,Produkte.

232 Vorläufige Tierseuchenverordnung im Burgenland.
233 . Verordnung über Maßnahmen zum Zwecke der Feststellung des

Auftretens des Kartoffelkrebse » im Burgenland.
234 . Heeresdiszipiinargksetznovkllc vom Jahre 1922.
835 . DurLsührungsvorschrift zum Punzierungsgesetz.
838 . Verordnung über die Prüfung der Aerzte und Tierärzte zur

Erlangung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienste bei den
Politische, ! Behörden.

237 . Verordnung betreffend die Einführung eines neuen Berschleißtarifes
für die Erzeugnisse des Schieß , und Gprengmittelmonspols.

838 III . Nachtrag zum Rechtsanwaltstarif.
239 . Kundmachung betreffend die Einzshlstcllen für die Entrichtung

der Ausgleichstaxen.
240 Verordnung betreffend die Einhebung von Zuschlägen zu den

Taxen , welch - von Bewerbern um Zulassung zur Prüfung für die Erlangung
der ZiviltechuikerbefugniS zu entrichten sind.

24L . Verordnung betreffend di« Regelung der Preise für Gas und
elektrische Energie.

242 . Verordnung betreffend Erhöhung des ZollaufschlageS.
243 . Verordnung betreffend die Aufhebung der Vollzugsanweisung vom

19 . August 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 411 , und der Verordnung vom 23 . Jänner
1922 , B .- Ä .-Bl . Nr . 37.

244 . Verordnung Uber die Verlängerung der Räumungsfristen für M et-
wohnungen durch gerichtlichen Ausspruch.

245 . Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstander in gewerb¬
lichen Betrieben.

246 IV . Verordnung zum Gpielabgabcngesetz.
247 . Verordnung betreffend die Marktordnung  für den Wiener

Kontumazmarkt.
848 Verordnung betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der

Marktordnung  für den Wiener Zentralmarkt in St . Mar x.
249 V. Verordnung Uber die Festsetzung der Umrechnungswerte aus¬

ländischer Geldsorten und inländischer Handelsmünzen zum Zwecke der Er¬
mittlung der Stempel - und Rerbtsgebühren und verwandter Abgaben.

859 . Verordnung betreffend Weitergewährung von Zuschüssen zu den
Unterhatisbeilrägen und Zuwendungen.

251 . Verordnung betreffend die Aufhebung überholter Ernährungs-
Vorschriften.

252 . Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den
Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der

Berufsberatungsstelle der Jnvalidenentschädigungskommisston sowie an den
Verhandlungen vor dem Jnvalidenentschädigungsqericht.

253 . Verordnung betreffend Maßnahmen zur Aufrechterhallung des
Betriebe « der Landwirtschaft.

854 Verordnung w gen Erhöhung der PunzierungSgebühren.
855 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehler - im

Bundcsges tzblaite.
258 . Vertrag zwischen der Republik Oesterreich und dem Deutschen Reiche

in Angelegenbeiten KricgSbeschä igter und Kriegshinterbliebener.
257 . Verordnung betreffend die Abänderungen der zehnten Ausgabe

der Arzne -tare zu der österreichischen Pharmakopöc.
258 . Verordnung b treffend die Außerkraftsetzung der Vollzugsanweisung

vom 1l . Oktober IS !9 , St .-G .-Bl . Nr . 478.
859 Kundm - Lung betreffend die Festsetzung des Wahltages für die

Wahl zum N - tionalrate im Burgenlande.
260 . Verordnung über die Verfassung von Teilungsslänen durch das

Stadtb namt in Klagensurt.
SSI . Verordnung betreffend die Behandlung der im Deutschen Reiche

sich ausbaltenden , nach Z 28 , Absatz 2 , des Pensionsverficherungsgesetzes frei¬
willig Versicherten.

262 . Verordnung betreffend die bei der Ablegung von Lehramtsprüfungen
zu entrichl -nden Taxen.

263 . Veio . dnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der
Arzneitox - zu der österreichischen Pharmakopöe.

264 . Verordnung über die bei der Einfuhr von Tabak und Tabakerzeug-
niffen zu entrichtende Monopolabgäbe.

265 . Verordnung betreffend Aenderung des Verfahrens znr Kraftlos-
erkläriing von Urkunden.

866 . Post - und Telegraphenpenfionsverordnung 1822.
267 . V . Durchführungsverordnung zum Abbaugesetze.
868 . Verordnung betreffend die Erhöhung der PrüfungStoxe für die

Ablegung der Meisterprüfung für handwerksmäßige Gewerbe.
269 . Verordnung über die Festsetzung der Frist nach den UcbergangS-

bestimmungen auf dem Gebiete des Marken - und Musterschutzes.
870 . Kundmachung , enthaltend einige Ergänzungen und Berichtigungen

des Gt -uerkursblattes für die einmalige große V rmögeisabgabe.
271 . Verordnung , womit für das Burgenlanb vorläufige Anordnuklgen

über die Erprobung von Handfeuerwaffe erlassen werden.
872 . Verordnung über hie Deckung der Kosten des Arbeitsnachweises

für das Baugewerbe in Men.
273 . Verordnung über Maßnahmen zur Hintanhaitung der Steuerflucht

im Burgenlande.
274 . Verordnung über das Telegraphen - und Fernsprechwesen im

Burgeniande.
875 . Zahntechnikerv -rordnung.
276 . B -rsrdnung über die Organisation des Patentamtes.
277 . Äundmachnug betreffend die Errichtung einer Zollzweigstelle in

Hssgastnu.
878 Verordnung über die Erhöhung der gerichtlichen Zustellgebühren.
279 . Verordnung vom 10 . Mai 1922 über eine zeitweilige Erhöhung

der Gebühren der Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.
280 Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

gerichtsärztlichen Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.
281 . Vers dnung betreffend die Instandsetzung der den Betrieb von

Krastfadrzeugen in Oesterreich regelnden Verordnungen im Burgeniande.
882 . Verordnung betreffend die Abänderung der Krankenkaffentaxe.
283 Verordnung über Maßnahmen «uS Anlaß der Einführung von

Zuschlägen zum Gebührenäquivalente zugunsten der Stadtgemeinde Lirz.
Ä84 . Kundmachung betreffend den Beitritt der Republik Oesterreich zum

Brüsseler Ueberemkommen über die Einrichtung einer internationalen HandelS-
statistik.

285 . Verordnung über die Zollbehandlung von Gold - und Gilber-
waren.

286 . XIX . Verordnung zum GehaltSksffengesetze.

6 . LimdkSsstsetzblatt für Wim.
65 . SonniagSarbeit im Verschleiße von Fleisch und tierischen Fettwaren

am 80 . April 1922.
6S Aufhebung überholter Ernährungsvorschriften.
67 . B -rrflgsgebühren in der Jrrenaniialt Ddbs.
68 . Festsetzung der Aufnahmsdezirke für die Heil - und Pflegeanstalten

„Am Steinhof " und Abbs.
69 . Beginn der Sonntagsruhe am Samstag in der Gewerbeordnung

nicht unterliegenden Unternehmungen.
70 . Durchführungsverordnung zur Lustbarkeitsabgabe.
71 . Be -Pflegsgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten.
72 Verpflegsgebühren in der Landesgkbäranstall.
73 . Betriebsvorschriften für das Platzfuhrwerk.
74 . Moximattarif für Kohlen - und Koksverfrachtung von den Wiener

Bahnböfen.
75 Aufhebung der Höchstpreise für Milch.
76 . Gebühren für die Vornahme grenztierärztlicher Untersuchungen.
77 . VerpflegSgebühien in den Heil - und Pflegeanstalten.
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Herstellung und Benützung von Dachboden¬
wohnungen.

Gemeinderatsbeschlußvom 14. Juli 1922.
Die mit Beschluß vom 24 . September 1920 , Pr . Z . 13597

(auf Grund des Artikels II des Gesetzes vom 17 . Juni 1920,
L.-G - und B .-Bl . Nr . 547 ), erlassene Vollzugsanweisung betreffend
die Herstellung und Benützung von Dachbodenwohnungen wird ab¬
geändert und erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Vollzugsanweisung betreffend die Herstellung und Benützung
von Dachbodenwohnungen und von Wohnungsaufbauten über dem
höchsten bisher zulässigen Geschosse.

Auf Grund des Artikels II des Gesetzes vom 17 . Juni 1920,
L.-G .- und V .-Bl . 547 , betreffend die Abänderung der Bauordnung
für Wien und Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot und
Förderung der Bautätigkeit daselbst , wird folgende mit dem Tage
ihrer Kundmachung im Amtsblatte der Stadt Wien in Kraft tretende
Vollzugsanweisung erlassen.

I . gleichlautend mit Absatz I der bisherigen Vollzugsanweisung
I . „ „ Punkt 1 „ „
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
4
5
6
7
8
9

II . (geänderter Punkt 3 des Absatzes I der bisherigen Boll-
zugsanweisung ).

Besitzen bestehende Häuser bereits die nach dem Gesetze oder
nach den örtlichen Verbaunngsbestimmnngen zulässige höchste Geschoß¬
anzahl , so dürfen neue Wohnungsaufbauten nur unter folgenden
Voraussetzungen und Bedingungen ausgcführt werden:

1. Jnsoferne die Rücksichtnahme auf die Belichtung und Be¬
lüftung der unteren Geschosse desselben Hauses und jener der un¬
mittelbar benachbarten oder gegenüberliegenden Häuser diese Auf¬
bauten als zulässig erscheinen läßt . Hiebei dient als Regel , daß ein
solches Uebergeschoß nur in Straßen von mehr als 5 ' 17 m Breite
errichtet werden und daß der Fußboden desselben nicht mehr als
24 m über dem höchsten Punkte des Gehsteiges liegen darf.

2 . Die lichte Höhe der neuen Wohnräume darf 3 m nicht
übersteigen.

3 . Die Dachneigung gegen Ŝtraßen oder Plätze , welche nicht
mindestens eine Breite von 30 m besitzen, darf den Winkel von 45"
auf keinen Fall überschreiten.

4 . Die Außenmauern müssen hinsichtlich der Widerstandsfähig¬
keit und des Wärmeschutzes mindestens einer 38 om starken Ziegel¬
mauer gleichkommen.

5. Die Bewilligung zu einem Aufbaue ist unbedingt auch an
die Zustimmung der Baubehörde hinsichtlich der architektonischen Aus¬
gestaltung und Anpassung an die Umgebung gebunden.

6. Hinsichtlich der Wirksamkeit der Baubewilligung gelten auch
für diese Aufbauten die Bestimmungen des Punktes 8, Absatz I.

III . In den nach Z 82 der Bauordnung für Wien verbauten
Bezirksteilen (sei es ein- oder zweistöckig, geschlossen oder offen , mit
oder ohne Vorgärten ) wird eine Ueberschreitung der festgesetzten Stock¬
werksanzahl durch derartige Aufbauten nicht zugelaffen.

IV . gleichlautend mit Absatz II der bisherigen Vollzugsanweisung.
V . gleichlautend mit Absatz III der bisherigen Vollzugsanweisung
Diese Vollzugsanweisung tritt mit dem Tage ihrer Kund

machung im Amtsblatte der Stadt Wien in Kraft . Sonach wird
die mit Gemeinderatsbeschluß vom 24 . September 1920 , P . Z. 13597,
hinausgegebene Vollzugsanweisung von diesem Tage an als gegen¬
standslos außer Kraft gesetzt.

Neufestsetzung der Platzzinse und der sonstigen Ge¬
bühren für die Inanspruchnahme öffentlichen GuteS.

Gemeinderatsbeschluß vom 16. Juni 1922.
I . Das Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlichen Gutes wird folgender¬

maßen festgesetzt:

A. Für Gegenstände baulicher Natur.
1. Herstellungen innerhalb des bestehenden Sockelvorsprunges:

s.) Vorlegstufen : für jedes Stück 10 L AnerkennungSzinS;
d ) Licht- und Luflschächte u . dergl . : für jedes Stück 10 L AuerkemmngSzins.

2 . Herstellungen außerhalb des bestehenden Sockeworsvrunges:
rr) Vorleestufea : 5 Prozent des Grundwertes der in Anspruch genommenen

Grundfläche , mindestens aber für jedes Stück
bis zu l m' , . . . 200 L
über Im ' . 400 L

b ) Radabweiscr , die über den bestehenden Sockel vorstehen:
für jedes Stück 10 L Anerkenmingszins.

3 . Herstellungen im Bürgersteige oder in der Straße:
a) freistehende Radabweiscr . Slreifsteinc u . dergl . :

für jedes Siück 10 L Anerkeunungszins:
b) Licht- und Luftschächte, Kelleiöfsuungen aller Art , Kanalschächte , Kohlen-

einnnirfsä ächte, Aufzugsjchächte , ganz oder teilweise überdeckte Lrntschuhe,
Licht- und Luftgräben unter dem Bürgersteige u . dergl . : 5 Prozent des
Grundwertes der durch die Herstellung einschließlich des Schachlmauer-
werkes in Anspruch genommenen Grundfläche , Mindestens aber für jeden
Quadratmcttr beanspruchter Fläche 500 L , beziehungsweise mindestens
für jedes Stück 500 L.

4 . Vor - und Wetterschutzdächer:
5 Prozent des Grundwertes der Grundrißfläche , mindestens aber für
1 w ' 500 L.



5 . Baustofslagerplätze:
für 1 m > und Monat im I . Bezirke . 400 X

in den übrigen Bezirken . . . 200 X
6. Wafferableitungsrohre nnd Waffecablänfe:

für jeder Stück 500 - X.
7. Sprenghähne:

für jedes Stück 500 X.

L . Für Gegenstände nicht baulicher Natur.
1. Ladenverbauten mit und ohne Plachrn:

s ) Portale , Gewölbedekorationen , Schildportale , Schaukasten:
für den Längenmeter bis zu 30 ow Vorsprung . 1000 X

Ueber 50 ew Vorsprung wird der Piatzzins fallweise bestimmt.
Reicht der Ladenvorbau über mehrere Beschösse, ist sür jedes Geschoß
derselbe Piatzzins wie für das Ebcnerd vorzuschreiben . Der Platzzins sür
Ladenvorbautcn unter einem Meter Länge ist für einen vollen Längenmeter
zu berechnen,

d ) Verkleidungen:
bis zu 10 om Vorsprung , falls die Verkleidung nicht bis zum Boden
reicht , kein Platzzins,
sonst und über 10 cm wie unter 1 n)

2 . Portalköpfe allein , Rollbalkenkasten:
Für den Längenmeter 500 X.

3 . Portalstufen allein : wie Post X 2 s ) .
4 . Schautafeln , Flachschilder:

a ) Schautafeln : sür den Längenmeter 200 X;
d) Flachschilder am Standort - des Unternehmens angebracht:

bis 1 in Höhe und 6 m Länge ist ein Schild platzz nsfrei , sür jedes
weitere Schild und Schilder , welche dieses Ausmaß überschreiten : 200 X.
für den Längenmeter mindestens aber 200 X für das Schild.

e) Flachschilder , am Standorte des Unternehmens angebracht , aber über 1 m
hoch für den Längenmeter 400 X , mindestens aber 400 X für ein Schild.

ä ) Flachschilder , nicht am Standorte des Unternehmens angebracht:
nach Größe des Schildes R klammert , Ort , Größe des Unternehmens zu
bemessen , mindestens aber 1000 X für das Stück;

e) für Firmen , welche zahlreich - Schilder an Häusern außerhalb des Stand¬
ortes des Unternehmens angebracht baden , ist der Platzzins für diese
Reklamegegenstände zu pauschalieren . Die Höhe des Pauschales bestimmt
der Gemcinderatsansschüß VI.

5 . Plachen allein:
für den Längen neter 500 X.

6 . Geschäftsbezcich,umgen in Form einzelner , vom Hause weit abstehen¬
der großer Buchstaben oder in Form durchleuchteter Flachschilder , Rcklame-
gegenstäude an Vordächern , auf Dächern , Baikanen , Erkern u . dergl . :

Platzzins nach Rellamewert , Ort , Größe des Unternehmens , mindestens
aber 1000 X für das Stück.

Buchstabenschilder , deren Buchstaben nicht gestielt sind , sondern gleich an
der Mauer u . dergl . befestigt sind , werden nach Punkt 4 behandelt.

7. Windfänge : für den Flächrnmeter 3000 X.
8 . Steckschilder und Firmenzeichen , Lichtschirme:

») Sreckschilder und Firmenzeichen:
bis 60 em Vorsvrung und 45 X 60 cm Fläche Plotzzinsfrci,

bis 75 em Borsprung oder bei größerer Fläche 500 X,
bis 150 ew Vorsprung 1000 X,
über 150 ew Vorsprung als Rellameschild nach Punkt 10 zu bemessen,

d ) Lichtschirme , für das Stück 20 X Anerkennung «; ,» !».
9 . Lampen ohne Rücksicht auf Vorsprung:

» ) ohne Aufschriften 200 X,
b ) mit Aufschriften 500 L.

10 . Reklameschilser und Rcklamelampen:
je nach Reklamewert , Ort , Größe des Unternehmens u . dergl -,
mindestens aber 5000 X für das Stück.

11 . Radsteckschildcr:
wie Post 10 zu bemessen.

12 . Ankündigung eslächeu auf Holzschalung an Hausmauern , auf Bau¬
planken , an Baugerüsten , an Einfriedungen : sür den Quadratmeter 20 X.

13 . Freistehende Geschäfts - und Reklamelaternen:
je nach Lage und Reklamewert , mindestens aber 10 .000 X für
das Stück.

14 . Ständer mit Ankündigungstafeln n . dergl . :
je nach Lage und Rcklau cwert , mindestens aber 5000 X sür
das Stück.

15 . Tischaufstellungm:
nach Lage , Geschäftswelt u . dergl ., mindestens aber sür den Quadrat¬
meter in den Bezirken 1 bis 9 1000 X , in den restlich :» Bezirk,«
800 X.

16 . Handwagen , die nicht als Verkaufsstand dienen:
200 X sür das Stück.

17 . Zierpflanzen in Behältern :
s.) bei Blumenhändlern , als Warenausräumung nach Post 22 zu bemessen;
t>) bei Tischausstellungen : '

in die Ausstellungsfläche einzubezichcn und nicht besonders zu beiechnen.
o) zu Rellamezwecken bei Hotels , Bars , Vergnügungsstätten u . dergl ., für

das Stück 1000 X.
18 . Kastanienbratofen : mindestens 1500 X für das Stück.

19 . Sodawasserwagen und Berkaufsstände aller Art:
mindestens 3000 X für das Stück.

20 . Fernsprechzellen:
für jedes Stück 1000 X;
insolange Hartgeld mangelt , 50 X.

21 . Verschiedene Automaten:
sür jedes Stück mindestens 1000 X;
insolange außer Betrieb 50 X.

22 . Warenausräumungen und War -naushängungen:
löl 'O X für den Flächen -, deziehungSw ise Längenmeter.

23 . Verkaufshütten , Kioske u . dergl . :
nach Ort , Geschäftswelt , Größe des Unternehmens u . dergl .,
mindestens aber 3000 X für den Quadrat neter.

24 . Regelmäßige Benützung von Gtraßengrund durch Aufstellung von
Wagen , Frachtgütern sür geschäftliche Zwecke:

nach Fläche wie Post 22 zu bemessen.
25 . Private elektrische Leitungen jeder Art über oder unter dem

Straß -ngrunde:
a) sür den laufenden Meter der Leitung 100 X,
b) für jeden Ständer 1000 X.

26 . Einfahrtsgeleise : für den laufenden Meter 500 X.
27 . Fahnenstangen an Schauseiten der Häuser ständig angebracht . (Aus¬

genommen öffentliche Gebäude und ausländische Missionen ) :
5000 X sür das Stück.

28 . Schutzftangen vor Auslagen u . dergl . :
100 X sür das Stück.

0 . Für anderweitige austcrgewöhnliche Benützung des
öffentlichen Grundel.

1. Wandernde Reklame auf Straßen , Plätzen u . dergl.
Je nach Größe des Unternehmens in vier Gruppen cingeteilt.
Ein Mindeftplatzzins pro Tag von:

Für einen Zettelverteiler : 1200 , 900 , 500 , 300 X und 30 Prozent
Zuschlag für Straßenrciniguiig.

Für einen Plakatträger , nicht kostümiert ! IsOO, 1100 , 600 , 400 X.
Für einen Plakatträzer lHcrold ), kostümiert : 3000 , 2500,1200,900 X.
Für einen Herold zu Pferd : 6000 , 3600 , 1800 , 1500 X.
Für einen jweispännigen Reklamewazen : 12 .000 , 9000 , 5000 , 2000 K.
Für einen einspännigen R -klamcwagen : 8400 , 4500 , 2500 , 1500 X.
Für einen Reklame,vagen mit Handkraft : 4200 , 2400 , 1200 , 800 X.
Für -inen mebrspäniiigcn Reklamewazen oder ein Riklamcauto : 24 .000,

18.000 , 10 .000 , 4000 X.
Bei Veranstaltungen von ganzen Reklameumzügen oder außergewöhnlichen

Reklamiunrernchmungen wird das Entgelt auf Grund obiger Ansätze berechnet.
2 . Für Filmaufnahmen auf Straßen und Plätzen : Für einen halben

Tag 50 .000 - 100 .000 X.
3 . Für Betätigung von Lichtreklame durch Projizieren von Bildern und

Bildern und Schriften auf die Btraßcnfläche u . dergl . : Je nach Größe des
R -klamebilses , nach Art und Größe des Unternehmens , mindestens aber für
einen Manat 6000 X.

II . An Berkausshütten , Kiosken , Betkaufsständen u . dergl . angebrachte
Gegenstände sind ohne Rücksicht aus den für erste, « eingehobenrn PlatzzinS so
zu bemessen, als ob sie an Gebäuden angebracht wären.

III . Bei den in der Gruppe 1X1)  brzeichneten Gegenständen ist dann,
wenn diese vor dem Jahre 1883 hcrgcstelll wurden , im Sinne des Ncichsgesetz-
blatteS vom 1. Oktober 1889 , Z . 54l/1888 , von der Anhebung eines An-
erkennungszinseS auch in Hinkunft Umgang zu nehmen und wird der Magistrat
ermächtigt , etwa bereits erfolgte Zinsvorschreidungen über Verlangen des Haus¬
eigentümers zu löschen. Eine Rückzahlung bezahlter Zins « findet nicht statt.

Für di - i» der Grupp « 1 8 angeführten Gegenstände ist seitens deS
Bundesstaates , öffentlicher Anstalten und Vereine , welche nicht auf Erwerb
auSgrhen , nur ein AnerkcnnungSzin » von 1 X für daS Stück und kein Platz¬
zins zu zahlen.

IV . Die Bewilligung sür platzzinspflichtige Gegenstände der Gruppe I X
gehen auf den Äesitznachfolger über . Alle übrigen Bewilligungen erlöschen mit
dem Besitzwkchsel. Der Uebcrnehmer hat um die neuerliche Bewilligung anzu-
suchen, die bei unverändertem Bestände des genehmigten Gegenstandes ohne
abermaligen Augenschein zu erteilen ist. In diesem Falle hat der Uebernehmer,
wenn der Piatzzins bereits bis zum nächsten Fälligkeitstermine bezahlt ist, erst
von diesem an den PlatzzinS zu enirlchten , sonst sür das ganze laufende
Bcmefsungsjahr.

V. Für alle unter Punkt I 8 1 bis N angeführten Gegenstände ist der
oben festgesetzte Platzzins um 100 Prozent zu erhöhen , falls sie nicht am
Betriebs »: « des Unternehmens angebracht find.

VI . Sind mehrere Platzzinsgcgenständc desselben oder verschiedener
Besitzer über , beziehungsweise unter demselben Grundteile angebracht , so hat
die PlstzzinSbemessung für jeden einzelnen Gegenstand unabhängig von dem
anderen zu erfolgen.

VII . Diese PlatzzinS - und EnlschädigungSfestsetzungen gelten für den
Regelfall . Line Erhöhung oder Herabsetzung im Emzelfalle bleibt dem Ge-
memderatSauLschuffe VI Vorbehalten.

VIII . Für im PiatzzinSverzeichniS nicht besonders angeführte platzzins-
pfllchtige Herstellungen bleibt , falls nicht eine sinngemäße Anwendung zuläisiz
ist, die Pllltzzinsfestsctzung dem GemeinderatSausschusse VI Vorbehalten.

IX . Offene , bewegliche , auf kurze Zeitdauer ausgestellte Berkaufsstände
unterliegen der Marktgebühr.
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X . Wo im Tarife vom Grundwerte di- Rede ist, ist der betreffende
Grund stet» al » Baugrund zu bewerten.

XI . Die im Tarife - ngefvbrten Platzzinse sind , wo nicht anders angeqcb -n,
für ein Jahr bemessen, für bestimmte Zeiträume festgesetzte Platzzinse gelten
auch für Bruchteile derselben.

XII . Platzzinse find ausnahmslos im vorhinein für die ganze Bemessung - -
zeit zu entrichten . Wird der Gegenstand « ährend der Gcmessungszeit entfernt,
so wird der für diesen bezahlte PlatzzinS nicht rückvergütet

XIII . Haftgelder sind nur in jenen Fällen zu verlangen , in welchen der
Bürgersteig oder die Straße durch den platzzinspflichtigcn Gegenstand in
Mitleidenschaft gezogen wird . Die Höhe des Haftgeldes richtet sich nach den
Kosten der Wiederherstellung deS Bürgersteiges , beziehungsweise der Straße,
in den ordnungsmäßigen Zustand.

XIV . Die vorstehenden Neufestsetzungen der Platzzinse gelten schon für
die laufende « emessungSPeriode.

XV . « IS Fälligkeitsfrist gilt der 1. Mai zedeS JahreS ; bestehende Ver¬
schreibungen sind unter Rücksichtnahme bereits erfolgter Zahlungen auf diese
Frist nmzuschrciben . (P . Z . 6242 .)

Zuweisung sämtlicher Angelegenheiten der regi¬
strierten Hilfskassen an die Magiftratsadteilung 4S.
AenderungdesSachtitels derMagistrntsabteilnng48.
Ergänzung der Geschäftsaufzählnng der Magistrats¬
abteilung 6 ( Erwähnung der Fürsorge - » nd Kon-

zessiousabgabc ) .
Erlaß des Magistratsdireklors Dr . Karl Hartl vom

8. Mai 1922 , M .-D . 1755/22:
Der Herr Bürgermeister hat mit Genehmigung des StadtsenateS am

27 . April IS22 . Pr . Z . 4631 . folgende Verfügung getroffen:
.1 . Der MagistralSabteilung 49 werden die gesamten Angelegenheiten der

registrierten Hilfslasscn zugewiesen . Der Sachtil - l der MagisteatSabteilung 49
hat in Hinkunst zu lauten:

„ „ Wahlen , KultuSangelegenheiten , Vereins - und Brrsammlunzswesen,
Verschiedenes ." "

S. In der Gcschästsaufzählung der MagistratSabteilung 6 ist di - Für-
sorgeabgabe und die KonzesfionSaLgabe anzuführen . "

Die GeschäftSeinteilung ist daher richligzustellen wie folgt:
An Stelle des bisherigen Sacktitels der MagistratSabteilung 49 ist

nunmehr der oben angeführte zu fetzen.
In der GesckäftSaufzählung der MagistratSabteilung 49 ist nach dem

Absätze „Vereins -, Versammlungsangelcgenheiten"  und vor
dem Absatz- „Aktt -ngrsellfchaften usw ." der Absatz : „ Registrierte HilfSkassen,
sämtliche Angelegenheiten " einzufügen.

In der Geschäftsaufzählung der MagistratSabteilung 14 ist der Absatz:
„Registrierte HilfSlasien usw . " zu streichen.

Desgleichen ist auch im Abschnitte v (magistratische Bezirksämter der
G -schäfSeinteilung in Gruppe IV ) der Absatz 6 zu streichen.

In der GeschästSaufzähIung der MagistratSabteilung 6 ist nach dem
Absätze : „ E r w e r b st e u er - u  f t e i l u n g usw ." als neuer Absatz ein-
zufägen : „Fürsorgeabgabe , KonzessionSabgab  e , allgemeine
Angclcgenhciten , sowie individuelle Angelegenheiten bezüglich der zur öffentlichen
Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen . "

750000 L

l . Die Punkte I , 4 , 5 , 7 und 8 des ß S de« Organisationsstatutes für
den städtischen FuhrwerkSbetrieb (GcmeindcralSbeschluß vom 11 . Februar 1921,
Pr . Z . 1354 ) werden geändert wie folgt : ,

I . Ankauf von BetriebSerfordernissen , beziehungsweise Roh-
und Betriebsstoffen für dm lausenden Bedarf eines Jahres im
Rahmen des genehmigten Voranschlages , Genehmigung von
sonstigen Anschaffungen und Herstellungen mit einem Erfordernisse
von höchstens . . 2,500 .000 14.

4 . Genehmigung von Veräußerungen , wenn der Gegenwert
höchstens . . . 1.000 .000 L
beträgt.

5 . Abschluß und Auflösung aller in den Rahmen der nor-
malen Geschäftsbetriebes fallenden Verträge , sowie jener anderen
Verträge , bei welchen das bedungene Entgelt jährlich höchstens .
oder die Dauer des Vertrages döchstenS 5 Jahre beträgt.

7. Abschluß von Vergleichen , wenn der Wert des - ufg -zc.
denen oder anerkannten Anspruches höchstens . 750 .000 L
beträgt ; foferne sich solche Leistungen auf eine Haftpflicht gründen,
bis zum Betrage von . . 250 .000 L.

8 . Erhaltung der Betriebsmittel und laufende Erhaltung
der BetriebSgebände samt Genehmigung der zugehörigen An¬
schaffungen und Herstellungen , foferne die Ausgaben im Haupt-
vvranschlagc bedeckt sind.

II . Die Punkte l , 4 . 5 , 7 und 8 der OrganisationSstaiutm für dm
Betrieb der städtischen Wasserversorgung , sowie der städtischen Bäder,
Wäschereien und Werkstätten , beziehungsweise die Punkte I , 2 , 5 , 7 und 8 des
OrganisationsstatukeS für den Betrieb der Gewinnung und der Beschaffung
von Baustoffen (GeineindcratSbeschluß vom 18 . März 1921 , Pr . Z . 2267)
werden geändert wie folgt:

1 . Ankauf von BetriebSerfordernissen , beziehungsweise Roh-
und Betriebsstoffen für di - laufende Gebarung dir zum Bedarfe
eineS JahreS und Genehmigung von sonstigen Anschaffungen
und Herstellungen mit einem Erfordernisse von höchstens . . .
foferne die Ausgaben im genehmigten Voranschlag ? bedeckt sind.

4 . (Für dm Betrieb : Gewinnung und Beschaffung von
Baustoffen . Punkt 2 .)

Genehmigung von Veräußerungen von beweglichem Ge-
meindevermögen (abgesehen von Betriebserzeugniffen und
Nutzungen ), wenn der Gegenwert des gesamten zu veräußernden
Vermögensbestandteiles höchsten- . 1,000 .000 L
beträgt.

5. Abschluß und Auflösung aller in d-n Rahmen des
normalen Geschäftsbetriebes fallenden Verträge sowie jener
anderen Verträge , bei welchen das Entgelt jährlich höchstens . . 750 .000 X
oder die Dauer deS V -rtrageS höchstens 5 Jahre beträgt.

7. Abschluß von Vergleichen , wenn der Wert des ausgege-
benen oder anerkannten Anspruches höchstens . 750 .000 L
beträgt ; sofern - sich solche Leistungen auf eine Haftpflicht
gründen , bis zu einem Betrage von . 250 .000 L.

8. Erhaltung der Betriebsmittel und laufende Erhaltung
der Betriebsgebäude samt Genehmigung der zugehörigen An¬
schaffungen und Herstellungen , sofern - dt - Ausgaben im Haupt-
voranscklage bedeckt sind . " . „ „ „ .

Hiedurch sind die bezüglichen Bestimmungen des Normales Nr . 8 und 7
er 1921 abaeändert.

2,500 .000 L

Auflassung des Bezirkswirtschastsamtes Stelle I;
Zuweisung der Agenden an die Magiftratsabteiluug 8,

beziehungsweise a« die Milchversorgungsstelle.
Erlaß des Magistrals -Direktors Dr . Karl Hartl vom

3. Juni 1922 , M .D . 3087/22:
Der Herr Bürgermeister hat mit Genehmigung des StadtsenateS vom

17 . Mai 1922 , Pr . Z . 5739/22 folgende Verfügung getroffen:
„Das BezirkswirtschaftSamt Stelle 1 wird mit 17 . Juni 1922 anfge-

laffm . Die Agenden betreffend Durchführung des Abbaugesetzes werden der
MagistratSabteilung 8 , die Angelegenheiten betreffend Kinder - und Krankm-
niilchkartm der MilchversorgnngSstelle überwiesen ."

Di - GeschäftSeinteilung ist demzufolge abzuändern wie folgt : Das
BezirkswirtschaftSamt Stelle 1 und feine Geschäftraufzählung ist aus der
GeschäftSeinteilung zu streichest.

In der Geschäflsanfzählung der MagistratSabteilung 8 ist als letzter
Absatz einzusügm:

„Mitwirkung bei der Durchführung des Abbaues der Lebensmittel-
zuschiisse deS Bundes ."

In der Geschäftsaufzählung der MilchversorgungSstclle ist als letzter
Absatz anzufügen : „Kinder - und Krankmmilchkartm -Angclegmhcitm ."

Aeuderungeu der in de» Orgauisatiousstaluten der
städtischen Betriebe siie die Zuständigkeit der
Betriebsleitungen festgesetzten ziffermäßigen Grenzen.

Erlaß des Magistratsdireklors Dr . Karl Hartl vom 26 . Juni
1922 , M .D . 3189:

Der Äemeinderat hat in seiner Sitzm ' g vom 23 . Juni 1922 , Pr . Z.
6300/22 , folgenden Beschluß gefaßt:

Aufstellung und Betrieb vsn Auszügen.
Zufolge Beschlusses des Gemeinderatsausschusses für technische

Angelegenheiten vom 14 . Juni 1922 , Z . 884 , werden auf Grund
der U 80 (Punkt 8) und 114 der Verfassung der Bundeshaupt¬
stadt Wien vom 10 . November 1920 , L. G . Bl . für Wien Nr . 1,
nachstehende Bestimmungen für die Ausstellung und den Betrieb von
Aufzügen innerhalb des Gcmeindegebietes von Wien erlassen:

Vorbemerkung:
Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich hauptsächlich auf

die als ständige Anlagen zur Vermittlung des Personen -, beziehungs¬
weise Lastenverkehres zwischen verschieden hoch gelegenen Geschossen
eines Gebäudes gebräuchlichen Hebevorrichtungen , Aufzüge genannt.
Die kennzeichnende Bauart derselben besteht in dem Vorhandensein
von festen Führungen für die zur Personen -, beziehungsweise Lasten¬
aufnahme bestimmten Fahrstühle (Förderlichen , Plattformen u . dergl .).

Aufzüge können nicht als Ersatz für die in der Bauordnung für
Wien vorgeschriebenen Stiegen angewendet werden , sondern sind nur
als zweites Verkehrsmittel neben denselben zulässig.

Einfache Rollen - und Flaschenzüge find als ständige Einrichtungen
zur Lastenbeförderung nur in solchen Ausuahmsfällen zulässig , in
welchen nach der Art der Lasten und der örtlichen Betriebsoerhaltmsse
die Errichtung von Lastenaufzüqen nicht tunlich , beziehungsweise ans
Sicherheitsrücksichten nicht unbedingt geboten erscheint (zum Beispiel
bei Heu - und Strohmagazinen u. dergl .). Doch sind die Eigentümer
oder Inhaber solcher Einrichtungen gehalten , unter sinngemäßer An¬
wendung nachstehender Bestimmungen alles vorzukehren , damit eine
Gefährdung von Personen durch den Betrieb solcher Förderanlagen
voraussichtlich vermieden werde , insbesondere sind die Ladeöffnungen



zur Verhinderung eines Absturzes von Personen und Lasten entsprechend
zu sichern.

Die nachstehenden Bestimmungen finden ferner keine An¬
wendung :

») auf Versenk - und Flugvorrichtungen in Theatern , auf die im
Bautenwesen gebräuchlichen Baustoffaufzüqe und Hänqegerüste auf
Bremsfahrstühlen in Mahlmühlen , beweglichen Treppen oder Teppiche
und ähnliche , nur ausnahmsweise zur Personenbeförderung benützte
Einrichtungen , deren Zulassung einer fallweisen Beurteilung Vorbe¬
halten wird;

b) auf kleine Speisen - und Schriftenaufzüge u . dergl . mit Hand¬
betrieb bis einschließlich 15 Tragkraft ; diese sind jedoch derart an¬
zulegen , daß Beschädigungen von Personen , insbesondere ein Ein¬
klemmen der Hände bei deren Betrieb vermieden werde.

!. Allgemeines.
1. Zur Aufstellung von Personenaufzügen ist die Bewilligung

der Baubehörde erforderlich . U-ber die Aufstellung von Lastcnaufzügen
ist die schriftliche Anzeige beim Magistrate vor deren Inbetriebnahme
zu erstatten ; sollten hiebei bauliche Aenderungen oder bauliche Her¬
stellungen Vorkommen , so ist vor Aufstellung dieser Aufzüge für die
Bauarbeiten die Bewilligung im Sinne der Bauordnung zu erwirken.
Dem Gesuche um Bewilligung zur Aufstellung von Aufzügen für
Personenbeförderung sind Berechnungen der Hauptteile (siche Punkt 24)
und ein entsprechend mit Maßzahlen versehener , vom Bauwerber und
dem Aufzugserbauer sowie vom Verfasser der Pläne und Berechnungen
und — wenn Baumeisterarbeiten Vorkommen, auch vom ausführenden
Bau - oder Maurermeister — gefertigter Plan der Aufzugsanlage in
zwei Gleichstücken beizulegem Diese Beilagen haben zu enthalten:

Die Lage des Aufzuges im Gebäude im Maßstabe 1 : 300
ferner zwei aufeinander senkrecht stehende Längenschnitte der Aufzugs¬
anlage , endlich Grundrisse der Maschinen - und Tragrollcnräume so¬
wie der untersten Ladestelle, sämtliche mindestens im Maßstabe
1 : 50 . Für erforderliche Einzelheiten ist ein zweckentsprechender
größerer Maßstab zu wählen . Die Pläne sind auf haltbarem Zeichen¬
papier oder auf Leinwand zu verfassen und nach dem Borschriftsmaße
2 > : 34 om zusammenzufalten . Sollen derlei Aufzüge in neuauszu-
führenden Gebäuden angebracht werden , so ist um die Bewilligung
hirzu abgesondert von dem Baubewilligungsgesuche für den Hausbau
cinzuschrciten.

2 . Die Verfassung von derlei Plänen steht gemäß der Ministerial-
verordnung vom 11 . Dezember 1860 , Z . 36413 (L. G . und V.
Bl . Nr . 8 vom Jahre 1863 , im Anhang ), beziehungsweise vom
8 . November 1886 , Z . 8152 (L. G . und V . Bl . Nr . 54 ) den be¬
hördlich befugten Maschinenbauingenieuren sowie den in diesem Zweige
des Maschinenwesens besonders fachmännisch gebildeten und befähigten
Konstrukteuren und Maschinenfabrikanten dieser Art im Sinne der
Gewerbeordnung zu . Als fachmännisch gebildet sind jedenfalls jene
Personen anzusehcn , welche eine entsprechende Schulbildung auf dem
Gebiete der Elastizitäts - und Festigkeitslehre , des Maschinenbaues
und eine mindestens dreijährige praktische Betätigung beim Baue von
«ufzugsanlagen verschiedener Art nachzuweisen vermögen . Die Her¬
stellung und Ueberprüfung der elektrischen Teile der Aufzugsanlagen
darf nur durch befugte Elektrotechniker geschehen. Die Gewerbe¬
treibenden , welche die Aufstellung eines Aufzuges übernehmen , sowie
die Verfasser der Pläne für einen solchen tragen die Verantwortung
für die Verwendung haltbarer und fehlerfreier Baustoffe , für die
gute und fachmännische Ausführung des Aufzuges sowie die Ein¬
haltung der behördlichen Vorschriften.

3 . Vor Inbetriebnahme von Personenaufzügen ist bei der Bau¬
behörde um die Erteilung der Benützungsbewilligung anzusuchen . Die
Benützung des Aufzuges darf erst nach anstandslosem Ergebnisse der
behördlichen Ueberprüfung erfolgen . Diese Ueberprüfung hat sich zu
erstrecken auf die der Aufstellungsbcwilligung entsprechende Ausführung
der Anlage , insbesondere die Erprobung der Fangvorrichtungen , den
sicheren und ruhigen Gang der Maschine , die leichte und sichere Zu¬
gänglichkeit der ganzen Anlage , die Führung des Gegengewichtes , die
richtige Schaltung des Stromes , insoweit es der Punkt 35 bedingt,
die Prüfung des Schneckengetriebes auf Selbstsperrung , endlich auf
die Vertrautheit des Aufzugswärters mit seinen Obliegenheiten . Dem
Ansuchen um Erteilung der Benützungsbewilligung sind je zwei Ab¬
drucke der Vorschriften für den Aufzugswärter und die Fahrgäste an¬
zuschließen ; je einer derselben ist nach Aufdruck des amtlichen Ge¬

nehmigungsvermerkes im Maschinenhause , beziehungsweise im Fahr¬
stuhle anzuschlagen , während die beiden anderen die Baubehörde in
Verwahrung nimmt.

4 . Die Bahn eines jeden Aufzuges soll mit Ausnahme der
Lade- und Einsteigöffnungen an allen zugänglichen Stellen von unten
bis auf mindestens 18 Meter Höhe derart verschalt oder umwehrt
sein, daß eine gefahrbringende Annäherung ausgeschlossen ist . An den
Lade- und Einsteigestellen in sämtlichen Geschossen sind Vorrichtungen
(Türen , Geländer ) anzubringen , die den Aufzugsschacht mit der Be¬
wegung der Fahrbühne selbsttätig abzuschlicßen , beziehungsweise die
Bewegung der Fahrbühne nur bei geschlossenen Türen oder Geländern
ermöglichen . Bei Aufzügen mit Klobenrädern oder Flaschenzügen
(offene Förderung ) sind die Ladeöffnungen zur Verhinderung des
Absturzes von Personen und Gegenständen entsprechend zu sichern.

5 . Jede Fahrbühne , welche auch v0n ',Personen benützt wird , ist
mit einer selbsttätigen Fangvorrichtung oder mit einer Geschwindig¬
keitsbremse zu versehen und mit einem Schutzdache zu überdecken.

6. Bei unmittelbar wirkenden hydraulischen Aufzügen , die auch
von Personen benützt werden , ist zwischen Steuerungsvorrichtung und
Treibzylinder eine Sicherungsvorrichtung einzuschalten , welche ein zu
schnelles Niedergehen der Fahrbühne im Falle eines Rohrbruches
hintanzuhalten vermag . Wenn mehrere hydraulische Aufzüge von
einem gemeinschaftlichen Akkumulator gespeist werden , so ist in jedem
einzelnen Druckrohre ein Rückschlagventil einzuschalten.

7 . Jede Lade- und Einsteigöffnung soll ausreichend belichtet, be¬
ziehungsweise beleuchtet sein.

8 . An jedem motorisch betriebenen Aufzuge ist eine selbsttätige
Hubbegrenzung für den höchsten und tiefsten ; Stand rinzurichten.

9. Die Antriebsvorrichtungen der Aufzüge , Becherwerke , Brems¬
berge, Krane , Förderschnecken u . dergl . sind, falls sie nicht schon
durch die Lage geschützt sind, zu umwehren . Gegengewichte sind in
sicheren Führungen unterzubringen und alle im Verkehrsbcrciche ge¬
legenen oder einer unbeabsichtigten Berührung ausgesetzten Zahnrad¬
getriebe zu verdecken. Aufzüge , Becherwerke und alle derartigen Hebe¬
vorrichtungen sollen so beschaffen sein , daß eine Gefährdung der unter¬
halb beschäftigten Personen durch das Hsrabfallen von Gegenständen
ausgeschlossen ist. Senkrechte Becherwerke sind an den zugänglichen
Stellen , mit Ausnahme der Bedienungsstellen , zu verschalen ; in dem
untersten Geschosse ist zum Schutze der bedienenden Arbeiter ein ent¬
sprechend starkes Schutzdach hcrzustellen.

10 . Bremsberge sind durch geeignete Vorrichtungen , Aufsetz¬
wagen , Bremsbergverschlüsse , Doppelseile , Fangvorrichtungen u. dergl.
derart einzurichten , daß die am Fußende befindlichen Personen durch
herabrollende Wagen nicht gefährdet werden können . Die Bremsvor¬
richtung soll so beschaffen sein, daß die Bremse in ruhender Stellung
geschlossen ist und nur bei Freigabe der Fahrt geöffnet wird
(Lüstungsbremse ).

11 . Krane und Winden sind mit Sperrklinke und Bandbremse
oder anderen verläßlich wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen.
Soll die Last durch ihr Eigengewicht cherabgelassen werden , so muß
bei zweierlei Gängen eine Fallklinke angebracht sein, welche das
Selbsteinrücken des Schnellganges verhindert . Bei Schlag - und Fall¬
werken müssen für die dabei beschäftigten Arbeiter , sowie zur Sicherung
in der Nähe befindlicher Arbeitsstätten und Verkehrswege geeignete
Schutzwände vorhanden sein.

12 - Laufkrane , an denen sich Kranführer befinden , sollen gegen
Absturz von Menschen und Gegenstände gckiügend sichere und um¬
wehrte Bühnen oder Galerien erhalten . Alle zugänglichen Zahnradge¬
triebe sind zu verdecken.

13 . An jedem Krane ist seine Tragfähigkeit in Kilogrammen
deutlich .sichtbar zu machen.

14 . Alle Aufzüge sind vor ihrer ersten Benützung durch eine
sachverständige Person , als welche auch ein technisch gebildeter Be¬
triebsbeamter gelten kann , einer Ueberprüfung der maschinellen Ein¬
richtung und der Fangvorrichtungen bei Belastung mit der zulässigen

Die Punkte 4—14 sind gleichlautend mit den Punkten 72 —84
des VI. Absatzes der Ministerialverordnung vom 23. November 1805,
R . G. Bl . Nr . 176, mit welcher allgemeine Vorschriften zum Schutze
des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen werden.
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größten Nutzlast zu unterziehen . Die Tragteile sind mit der doppelten
zulässigen Belastung zu prüfen , welche auf die Dauer von wenigstens
20 Minuten auf dem freihängenden Aufzuge zu belassen ist. Die
Ucberprüfung ist bei Personenaufzügen mindestens alle drei Monate,
bei Lastaufzügen mindestens alle sechs Monate zu wiederholen . Alle
beanspruchten Bestandteile sonstiger Hebezeuge sind mindestens jährlich
einmal auf ihre Tragfähigkeit und sichere Wirksamkeit zu prüfen , wobei
für Krane bis einschließlich 25 Tonnen Nutzlast eine um 25 Prozent
erhöhte Probebelastung anzuwenden ist, während für Krane mit größerer
Tragfähigkeit die Probelast um 10 Prozent mehr als die Nutzlast zu
betragen hat . lieber die durchgeführten Erprobungen sind Vorwerke
zu führen.

15 . Maschinen - und Tragrollenräume von Aufzügen , welche sich
nicht in gewerblichen Betriebsanlagen befinden , sind gegen den Zu¬
tritt Unberufener verläßlich abspcrrbar zu halten . Dir Schlüssel zu
diesen Räumen hat der Aufzugswärter sicher zu verwahren.

!!. Mkso«deres.
Pcrsoncnaufzügcund Aufzüge für Personen - und

, Lasten b eförd erun  g.
s) Bestimmungen für den Bau.

16 . Die Aufzugsanlage ist in allen ihren Teilen für den Auf-
zugswärtcr leicht und sicher zugänglich herzustcllen ; falls sie nicht mit
Handkraft betrieben wird , ist sic gegen den Zutritt Unberufener und
gegen eine Betätigung durch solche verläßlich abspcrrbar eiuzurichten.
Liegende Dachausstiege (Falltüren dürfen nicht angebracht werden)
haben mindestens 70 ein Breite und 90 em Länge und nicht weg-
nehmbare , gut gangbare Zugangsleitcrn oder - stiegen zu erhalten,
durch deren Lage der Zugang zu Bodcnräumlichkeitcn nicht beein¬
trächtigt werden darf . Lotrechte Zugangstüren zu Maschinen - oder
Tragrollenräumcn müssen in der Regel mindestens IVO m
hoch sein.

17 . Durch eine Aufzugsanlage darf keine f euergefä  h rli  ch e
Verbindung zwischen den einzelnen Geschossen eines Gebäudes ge¬
schaffen werden . Förderschächte müssen in der Regel in allen Ge¬
schossen gegen angrenzende Wohn - und Geschäftsräume , sowie gegen
den Keller und Dachboden feuersicher hergestellt werden und sind im
obersten und untersten Teile mit entsprechenden Lüftungsvorrichtungcn
zu versehen . Ausnahmen können von der Baubehörde in Berück¬
sichtigung besonderer örtlicher Verhälinisse bewilligt werden.

18 . Schachttüren,  welche in Wohnungen , Geschäfts - oder
Lagerräume , Magazine u. dergl . führen , müssen feuersicher hergestellt
werden . Gegen Stiegenhäuser und mit dem Stiegenhause in freier
Verbindung stehende Gänge können Holz -, Glas - oder Gittertürcn
verwendet werden , doch dürfen letztere bis auf IVO m über dem
Fußboden keine größeren Oeffnungcn besitzen als solche, deren Weite
40 mm nach keiner Richtung überschreitet . Die Gläser von Glastüren
haben mindestens 8 mm Stärke zu erhalten . Schlitze von höchstens
15 mm Breite können in beliebiger Länge ausgeführt werden.

19 . Die Abschlußtürcn der Förderbahn sind derart anzubringen,
daß der Zwischenraum zwischen denselben und der Außenseite der
Fahrstuhltür höchstens 15 cm beträgt.

20 . Bei allen Förderstellen (Ein - und Ansgängen ) über der
untersten Einsteigstelle sind selbstschließende Türen anzubringen , welche
entweder nur mit einem besonderen Schlüssel von außen geöffnet
werden können , oder derart selbsttätig verriegelt sein müssen , daß sie
sich nur dann öffnen lassen , wenn sich der Fahrstuhl in der Ebene des
Eintrittes befindet . Solche selbsttätige Verriegelungen sind bei jeder
Gattung von Aufzügen unbedingt in allen über der untersten Ein¬
steigstelle gelegenen Geschossen anzubringeu , in welchen in den Fahr¬
stuhl auch eingestiegcn werden soll und zu welchen außer dem Auf¬
zugswärter auch andere Personen Schlüssel erhalten . Für diesen Fall
dürfen die Zugangstüren zur Fahrbahn des Aufzuges von außen nur
mittels Schlüssels geöffnet werden können . Bei Schachtaufzügcn mit
Selbstbedienung sind solche selbsttätige Verriegelungen auch bei der
untersten Einsteigstelle anzubringen . Diese selbsttätigen Verriegelungen
müssen von außen mittels eines Stechschlüssels geöffnet werden können.
Bei Aufzügen mit Selbstbedienung brauchen die Schachttüren nicht
selbstzufallend sein , doch müssen an ihnen Vorrichtungen angebracht

sein, die eine Bewegung des Fahrstuhles nur bei vollkommenem Schluß
und nickt etwa schon bei bloßer Zulehnung der Türen gestatten.
Ueberdies sind bei Einsteigstellen zu 'Schachtaufzügen , welche mit Türen
versehen sind, die keinen genauen Einblick in den Förderschacht ge¬
statten , und zu denen außer dem Aufzugswärter auch andere Personen
Schlüssel erhalten , in den Stockwerken oder den tiefsten Einsteigstellen
in dem Zwischenräume zwischen der Türe und der Wand des
Förderschachtcs selbstzufallende Gitter von mindestens 1 m Höhe an-
zubringcn , die jedoch nach dem Inneren des Förderschachtes sich nicht
öffnen lassen dürfen . Diese Zwischengitter sind auch bei der tiefsten
Einsteigstelle dann anzubringen , wenn der Schachtboden tiefer als
60 cm unter der Schachttürschwelle liegt . Aufzüge in Höfen sind dies¬
bezüglich wie Schachtaufzüge zu behandeln . Sämtliche Ein - und Aus¬
trittsstellen in den Stockwerken sind bei Aufzügen mit Seil -, Rad -,
Hebel - oder Uhrsteuerung mit einer Meldevorrichtung zu versehen,
die dem Aufzugswärter das Offenstehen des Abschlusses anzeigt.

21 . Bei Personenaufzügen , die nicht besondere Förderschächte er¬
halten , sondern in dem Spindelraume einer Stiege mit freistehenden
Führungen errichtet werden , sind die Ruheplatzgcländer bis auf 50 cm
Entfernung vom Fahrstuhle , und wenn die Entfernung des Fahr¬
stuhles von der gegen die Stiegenhausmauer zu gelegenen Kante des
Stiegengeländcrs nicht mindestens 50 cm beträgt , auch das Stiegen¬
geländer auf tVO m , von der Stufenkante oder dem Ruheplatzsuß-
boden gemessen, zu erhöhen und der ganzen Höhe nach mit Draht¬
netzen von höchstens 40 mm Maschenweite zu überspannen oder mit
mindestens 3 mm starkem Glase zu verglasen ; im letzteren Falle
dürfen sich allenfalls anzubriugende Fensterstügel nicht gegen die Auf¬
zugsbahn und überhaupt nur mittels eines dem Anfzugswärter zur
sicheren Verwahrung zu übergebenden Schlüssels öffnen lassen . Auf¬
züge dieser Gattung und solche, die frei in Höfe führen , sind an
ihrem unteren Ende mit IVO m hohen Einfriedungen von oben be¬
schriebener Art zu umgeben . Bei Aufzügen in Schächten , welche an
der Einsteigseite offen sind, müssen als Abschlüsse Gittertüren mit
einer Höhe von mindestens IVO m verwendet werden , die eine Ver¬
netzung von höchstens 40 mm weiten Maschen oder eine Verglasung
mit " mindesteus 3 mm starkem Glase zu erhalten haben . Bei diesen
Gattungen von Aufzügen können Zwischengitter für jeden Fall weg-
bleibcn.

22 . Werden Aufzüge mit Maschinenbetrieb in Haus-  oder
Lichthöfen  angelegt , so sind in der Nähe befindliche Fenster¬
öffnungen , von denen die Fahrstuhlbahn nicht mindestens 50 cm
(von der inneren Brüstungskante gemessen) entfernt ist, bis IVO m
Höhe über dem Fußboden des betreffenden Raumes , in dem das
Fenster sich befindet , mit unbeweglich befestigten Drahtnetzen von
höchstens 40 mm Maschenweite zu vergittern , oder es ist die Auf¬
zugsfahrbahn mit solchen Gittern zu verkleiden . Nach außen aus¬
gehende Flügel von Fenstern in der Nähe einer Aufzugsbahn sind
derart herzustellcn , daß sie im geöffneten Zustande nicht in die Fahr¬
bahn hineinragen.

23 . An jedem Zu - oder Eingänge zum Förderschachte ist in der
Höhe von 1 20 bis IVO m über dem Fußboden des betreffenden
Geschosses deutlich sichtbar und gut leserlich die Aufschrift „Aufzug"
anzubringen . Bei Aufzügen im Spindclraume freitragender Stiegen
können diese Aufschriften entfallen An der Innenseite von Schacht¬
türen ist die Stockwcrksbezeichuung deutlich sichtbar anzubringen.

24 . Alle wesentlichen Bestandteile mit Ausnahme der Drahtseile
und Drahtbandseile sind für eine wenigstens zwanzigfache Sicher¬
heit  zu bauen und die Berechnungen der Tragteile lSeile , Ketten ),
Führungen , Führungsstöße und Gerüstträger dem Gesuche um die
Vaubcwilligung in zwei Ausfertigungen bcizulegen . Für Drahtseile
und Drahtbandseile genügt eine fünfzchnfache Sicherheit . Es bleibt
der Baubehörde Vorbehalten , gegebenenfalls auch die Vorlage der
Berechnung anderer Teile zu verlangen . Das Gewicht einer Person
ist mit 80 KZ anzunchmen . Die Aufzugsmaschine , sowie die ganze
Einrichtung der Aufzüge muß ohne belästigendes Geräusch arbeiten.
Zum Fahrstuhlgerippe und zur Fangvorrichtung darf Gußeisen dann
verwendet werden , wenn dasselbe nur auf Druck in Anspruch ge¬
nommen wird . Bestandteile wie Preßzylinder , Zahnräder usw ., bei
denen nicht unmittelbare Zugbeanspruchungen Vorkommen, können aus
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Gußeisen hergestellt werden . Zur Aufhängung des Fahrstuhles dürfen >
im allgemeinen nur Drahtseile , Drahtbandseile oder Gall 'sche Gclenks-
kettcn mit mindestens zwei Laschenpaarcn in jedem Gliede oder auch
gutgeschweißte , richtig bemessene, sogenannte Flaschenzugskettcn ver¬
wendet werden . Alle Aufhängebestandteile (Seile , Ketten rc.) sind vor
ihrer Verwendung durch den Aufzugsfabrikanten auf das doppelte
ihrer , der Berechnung zugrundegelcgten Belastung zu prüfen und
mangelhafte Teile von der Verwendung auszuschliehen.

25 . Schneckengetriebe  sind zuverlässig selbstsperrend , das
heißt mit derart niedriger Steigung auszuführen , daß im Falle des
Versagens der Bremse oder der Antriebskraft der Fahrstuhl von
selbst ohne Stoß zur Ruhe gelangt . Mit Maschinenkraft betriebene
Aufzüge sind mit einer Vorrichtung zu versehen, welche die Bctricbs-
kraft ausschaltet , sobald der Fahrstuhl bei der Abwärtsfahrt in seiner
Bahn stecken bleiben sollte . Bei Aufzügen mit unmittelbarem
elektrischen Antrieb ist Vorsorge zu treffen , daß die elektrische Kraft¬
leitung bei einem lieberfahren der Endpunkte der Bahn sofort unter¬
brochen werde . An jeder Aufzugsmaschine mit unmittelbarem elektrischen
Antrieb ist eine Vorrichtung anzubringen , die im Maschinenhause
jederzeit leicht erkennen läßt , an welcher Stelle der Bahn sich der
Fahrstuhl befindet.

26 . Die Feststellung des Fahrstuhles an den einzelnen Einsteige-
stcllen hat in vollkommen sicherer Weise derart zu geschehen, daß der
Fahrstuhl ohne Eingriff des Aufzugswärters oder Fahrgastes nicht in
Bewegung kommen kann . Feststellvorrichtungen , wie Stützriegel oder
Aufsatzvorrichtungen , die bei nicht rechtzeitiger Auslösung eine Be¬
schädigung der Aufzugsanlage Hervorrufen können , sind von der Ver¬
wendung ausgeschlossen . An den Endpunkten der Bahn muß sich der
Fahrstuhl selbsttätig und ohne Stoß derart abstellen , daß nach keiner
Richtung hin von selbst eine Weiterbewegung desselben sowie der
Gegenwichte stattfinden kann Die Aufzugsanlage muß ferner so ein¬
gerichtet sein , daß der Fahrstuhl jederzeit schnell und stoßfrei zum
Stillstände gebracht werden kann . Jede Aufzugsanlage mit Ausnahme
jener , bei denen der Fahrstuhl nur durch den mitfahrenden Aufzugs¬
führer mittels eines durch den Fahrstuhl laufenden Steuerseiles ge¬
steuert wird , ist solcherart einzurichten , daß der Fahrstuhl bei offener
Fahrstuhltür nicht in Bewegung gesetzt werden kann , und der in Be¬
wegung befindliche Fahrstuhl beim Oeffuen der Fahrstuhltür zum
Stillstände gelangt . Aufzüge mit Druckknopfsteuerung dürfen sich nur
dann in Bewegung setzen lassen wenn sämtliche Schachttüren und bei
belastetem Fahrstuhle auch die Fahrstuhltüren verläßlich geschlossen
sind und die allenfalls vorhandene Außensteuerung bei belastetem Fahr¬
stuhle wirkungslos ist.

27 . Als Fahrstuhl  darf nur ein kastenförmiger Behälter von
mindestens 2 m lichter Höhe verwendet werden , dessen Wände , mit
Ausnahme der Einsteigöffnung , entweder in der ganzen Höhe voll
hergestellt oder aber in den unteren Teilen mit vollen Brüstungs-
wäuden und darüber mit engmaschigen Drahtnetzen oder einer min¬
destens 3 irr na starken Verglasung versehen sind . Der Fußboden ist
in einer für die aufzunehmende Belastung hinreichenden Stärke und
die Decke geschloffen und gegen herabfallendc Gegenstände entsprechend
widerstandsfähig herzustellen . Zur Lüftung des Fahrstuhles sind Luft¬
löcher in entsprechender Größe und Zahl anzubringen . Die Einsteig¬
öffnung des Fahrstuhles muß durch nach innen sich öffnende Flügel¬
türen , Schubtürcn oder innen mit Tuch oder engmaschigen Netzen
überspannte sogenannte Scherengitter verschließbar sein . Bei Aufzügen,
bei denen der Wärter mitfährt , kann die Ueberspannung des Scheren¬
gitters entfallen Diese Verschlüsse sollen in der Regel nicht selbst¬
zufallend eingerichtet sein und sind bei allen Aufzügen , bei denen die
Fahrbahn an der Türseite nicht in der Weise gesichert ist, daß ein
Aussteigen während der Fahrt unmöglich gemacht wird , derart
selbständig >zu verriegeln , daß sie sich nur bei den Aussteigestellcn
öffnen lassen . Ist die Steuerung nur vom Fahrstuhle aus durch
einen mitfahrenden Aufzugsführer möglich , so kann die Verriegelung
unterbleiben . Selstzufallende Türen dürfen sich nur bis auf einen
schlitz von 25 lirrn schließen , um ein Einklemmen von Kleidern zu
vermeiden . Der Zwischenraum zwischen dem Fahrstuhlfußboden und
der Schachttürschwclle (Stirgenruheplatz ) darf 3 cm nicht überschreiten.

28 . Sollte ausnahmsweise der Fahrstuhl zwei Türen erhalten
müssen , von denen eine nur für den Einstieg , die andere nur für den
Ausgang zu dienen hat , so ist die Einsteigtüre sowohl mit einer
selbsttätigen , als auch mit einer mit der Hand von außen zu be¬
tätigenden Verriegelung zu versehen oder es sind der ganzen Aufzugs¬
bahn entlang auf die Breite der Einsteigtüre Vergitterungen (feste
Wände ), die ein Aussteigen bei der Einsteigtüre sicher verhindern,
auzubringen . Die Ausgangstüre hat dann in Gesichtshöhe die deutliche
Aufschrift „Ausgang " zu erhalten.

29 . Die Schlösser  der Zugangstürcn zur Fahrbahn sind bei
Aufzügen , die nur von einem Aufzugswärtcr zu bedienen sind , so
einzurichtcn , daß sie sämtlich mit einem und demselben Schlüssel
geöffnet werden können Bei Aufzügen , die von den Fahrgästen selbst
in Bewegung gesetzt werden können (Druckknopfsystem ), sind die
Schlüssel zu allen Einsteigtüren einander gleich und zu allen Aus¬
gangstüren einander gleich herzustellen , doch dürfen die zu den Ein¬
steigtüren gehörigen Schlüssel jene Türen nicht sperren , die lediglich
als Ausgangstüren zu dienen haben.

30 . Jeder Personcnaufzug muß derart hergeslellt werden , daß
im Falle des Reißens oder Brechens der Tragteile von Bestandteilen
der Maschine das Abstürzen  des Fahrstuhles sogleich verhindert
wird . Diese hiezu dienende Vorrichtung muß schon bei Ueberschreitung
der gewöhnlichen Fahrtgcschwindigkeit während der Abwärtsfahrt in
Tätigkeit treten . Sollte dies nicht zutreffcn , so ist an dem Fahrstuhle
noch eine zweite, in diesem Falle selbständig wirkende Fangvorrichtung
auzubringen . Personenaufzüge , bei denen das Gewicht des unmittelbar
mit dem Fahrstuhle in Verbindung stehenden Gegengewichtes größer
ist als das des Fahrstuhles , sind gegen das Emporschleudern des
Fahrstuhles zu sichern.

31 . Jeder Personenaufzug muß eine besondere Vorrich¬
tung  erhalten , damit für den Fall , als der Fahrstuhl innerhalb einer
Geschoßhöhe stehen bleiben soll, die in demselben befindlichen Personen
unabhängig von der Antriebsmaschine möglichst schnell an eine Aus¬
steigstelle gebracht werden können . Innerhalb des Fahrschachtes sind
erforderlichen Falles Leitern und dergl . anzubringen , die die Herstellung
einer raschen Verbindung zwischen Fahrstuhl und Notwände er¬
möglichen.

32 . Gegengewichte  müssen derart geführt werden , daß ein
Herausschleudern derselben , sowie eine Verletzung von Personen durch
ihre Bewegung nicht eintretcn kann . Die Gegengewichtsbahnen sind
in der Regel bis auf nicht unterkellertes Erdreich zu führen . Sollte
dies untunlich sein, so ist an ihrem unteren Ende eine Vorrichtung
anzubringen , die imstande ist, ein allenfalls herabstürzendes Gegen¬
gewicht aufzufangcn . ohne daß es Personen oder Bauteile gefährdet;
auch ist gegen ein seitliches Umstürzen von Gegengewichten in diefem
Falle vorzusorgen.

33 . Werden Aufzugsmaschineu oder Tragrollen im Dachraume
untergebracht , so ist für ihren staubdichten Abschluß vom übrigen
Dachraume vorzusorgen . Im Maschinen - und Tragrollenraume dürfen
keine Rauchfangputztürchen , Dachausstiege usw . angebracht werden , die
ein Betreten dieser Räume durch andere Personen als den Aufzugs-
Wärter erfordern.

34 . Befindet sich der Maschinen - oder Tragrollenraum oberhalb
der Zierlichte eines Stiegenhanses , so ist diese durch ein entsprechend aus¬
gedehntes , engmaschiges Drahtnetz , das mindestens 15 cm ober dcr Zier-

! lichte angebracht werden muß , dagegen zu schützen, daß ihre Glasteilc
durch herabfallende Werkzeuge zerschlagen werden.

35 . Elektrische Leitungen  sind derart zu führen und zu
versichern , daß eine gefahrbringende Berührung im Verkehrsbereiche
sicher vermieden wird . Im Maschincnhause und , falls sich dieses ober
der Aufzugsfahrbahn befindet , auch im Erdgeschosse sind Handaus¬
schalter für den elektrischen Kraftstrom anzubringen , die sich im ge¬
öffneten Zustande nicht von selbst schließen können . Derartige Aus¬
schalter im Erdgeschosse sind mit sperrbaren Schutzkasten zu umgeben,
die so groß sein müssen , daß der geöffnete Schalter unter Sperre
gehalten werden kann . Den Schlüssel zu diesem Schalterkasten hat
der Aufzugswärter in sichere Verwahrung zu nehmen . Die Siche¬
rungen für Elektromotoren sind so anzubringen , daß sie zwischen dem
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Hauptausschalter im Maschineuhause und dem Motore zu liegen kvminen,
somit bei geöffnetem Ausschalter stromlos sind.

36 . Bei Stiegenspindelaufzügen dürfen die Führungen  mit
den Stufen freitragender Stiegen nicht in feste Verbindung gebracht
werden , sondern sind verläßlich am Traggeraste aufzuhängen oder
am unteren Ende zu unterstützen . Sollte zur seitlichen Versteifung
ausnahmsweise eine Verbindung mit den Stufen oder dem Stiegen-
geländcr unumgänglich notwendig sein, so hat sic gelenkig oder mit
Schlitzlaschen zu geschehen und ist bei Befestigung an den Stufen
eine Sonderzeichnung über diese Befestigung dem Gesuche um Auf - ;
stellungsbewilligung anzuschließen.

37 . Wenn Auszugsanlagen von den Fahrgästen selbst oder einem
mitfahrenden Führer bedient werden , so ist eine vom Fahrstuhle zum
Aufenthaltsorte des Aufzugswärters führende Hilfsrufvorrich-
tung  herzustellen , die derart angelegt sein muß , daß das Hilfszeichen
bei Betätigung auch im Fahrstuhle gehört werden kann . Es sind
daher erforderlichenfalls zwei Glocken an die Leitung zu schalten , von
denen die eine in der unmittelbaren Nähe der Aufzuasbahn , die andere
beim Aufenthaltsorte des Aufzugswärters sich befindet . Der Taster
für das Hilfszeichen im Fahrstuhle ist auffällig (mit roter Farbe ) zu
bezeichnen.

38 . Aufzüge , die sowohl für Personen - als auch für Lasten¬
beförderung dienen , sind den Pesonenaufzügen vollkommen gleichzu¬
halten.

d) Betriebsbestimmungen.
39 . Während des Betriebes ist der Jnnenraum des Fahrstuhles

bei Dunkelheit mit einer Fettstofflampe oder mit elektrischem Glüh¬
lichte zu beleuchten.  Petroleum , Azetylengäs oder ähnliche
feuergefährliche Stoffe dürfen zur Beleuchtung nicht verwendet
werden.

40 . Uebcr die Art der Benützung des Aufzuges ist im Fahr¬
stuhle und bei allen Zugangstüren zur Fahrbahn an einer in die
Augen fallenden Stelle eine stets sichtbare , unverwischbare kurze Be¬
triebsvorschrift  anzubringen , aus berauch die zur Beförderung
zulässige Anzahl der Personen und das zulässige Belastungsgewicht
deutlich zu ersehen ist. In dieser Vorschrift ist die Bestimmung aufzu¬
nehmen , daß Kinder unter 14 Jahren den Fahrstuhl nur in Be¬
gleitung von Erwachsenen benützen dürfen . Im Maschineuhause ist
stets sichtbar und unverwischbar eine genaue Bctriebsvorschrift für den
Aufzugswärter über die Bedienung und Instandhaltung der Aufzugs¬
anlage , sowie über die bei allfälligem Stehenbleiben des Aufzuges
zwischen zwei Geschossen nötigen Handgriffe anzubringen . In diese
Vorschrift ist deutlich hervortretend die Bestimmung aufzunehmcn , daß
vor Inangriffnahme irgendwelcher Arbeit an der Aufzugsanlage die
Antriebskraft verläßlich außer Tätigkeit zu setzen ist.

41 . Die Ingangsetzung und Abstellung des Fahrstuhles darf,
falls er nicht zur Selbstbedienung für die Fahrgäste eingerichtet ist,
nur durch eine hiezu bestellte und gehörig unterrichtete , über 18 Jahre
alte Person (Aufzugs wärt er)  stattfinden . In Häusern , in denen
sich Aufzüge zur Selbstbedienung oder solche, die nur vom Fahrstuhle
aus gesteuert werden können , befinden , muß außerhalb des Fahrstuhles
im Hause stets eine mit der Aufzugsmaschine und der Nothebevor¬
richtung vollkommen vertrante Person anwesend sein, die im Falle
des selbsttätigen Stchenbleibens des Fahrstuhles zwischen zwei Ge¬
schossen die Fahrgäste zur nächsten Aussteigstelle zu befördern hat.

42 . Bor Inbetriebsetzung des Aufzuges ist stets die Fahrstuhl-
und Schachttür zu schließen, wenn sich eine Person im Fahrstuhl
befindet . Während der Aufzug im Gange ist, darf die Fahrstuhltüre
nicht geöffnet werden.

Wird der Aufzug nicht vom Fahrstuhle aus , sondern von einem
anderen Standpunkte aus in Betrieb gesetzt, so muß dafür gesorgt
werden , daß eine Verständigung zwischen dem Aufzugswärter und den
zu befördernden Personen stattfinden kann , bevor diese in den Fahr¬
stuhl einsteigcn oder den Fahrstuhl in den betreffenden Stockwerken
verlassen haben.

43 . Die Türen zum Förderschachte sind, mit Ausnahme der
Zeit des Ein - und Austrittes , stets geschlossen zu halten . Wird der
Fahrstuhl ganz außer Betrieb gesetzt, so sind die Türen vom Auf¬

zugswärter abzusperren und die Schlüssel von demselben in Ver¬
wahrung zu nehmen.

44 . Die Schlüssel zu Aufzügen ohne Selbstbedienung dürfen
nur an den Aufzugswärter abgegeben und an der Schachttüre nicht
stecken gelassen werden.

Bei Aufzügen mit Selbstbedienung dürfen die Hausparteien nur
Schlüssel für die Einsteigtüren erhalten und sind jene Personen,
welchen Aufzugsschlüssel übergeben wurden , dafür haftbar , daß die¬
selben an Unberufene und Kinder nicht ausgefolgt werden.

45 . Bei Arbeiten im Maschinenhause elektrisch betriebener Auf¬
züge ist vor allem der Hauptausschaltcr für den Kraftstrom zu
öffnen.

46 . Bei Vornahme von Arbeiten unterhalb des Fahrstuhles ist
der letztere verläßlich festzustellcn und darf ohne diese Vorsicht der
Förderschacht nicht betreten werden . .

47 . Die mittlere Fahrgeschwindigkeit darf nach aufwärts oder
nach abwärts I m in der Sekunde nicht überschreiten.

Die vorhandenen Läutwerke sind täglich auf ihre Gebrauchs
fähigkeit zu prüfen.

(Schluß folgt im nächsten Hefte .)

Verzeichnis der im Buudesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzdlatte für
Wie » veröffentlichten Gesetze , Vollzuasanweisungeu,

Verordnungen und Kundmachungen.
-4 . Bundesgesetzblatt.

887 . Bundesgesetz über Kceditoperaiionen.
388 . I . Durchführungsverordnung zur Heeresdisziplinargesetznovelle.
889 . Verordnung über das konzessionierte Gewerbe der Herstellung

elektrischer Starkstromanlagen.
39V . Verordnung betreffend die teilweise Abänderung der Eichordnung

hinsichtlich der Beschaffenheit und eichamtlichcn Behandlung der Aikoholmctcr.
29 L. Kundmachung betreffend den Beitritt Portugals zum Berner Ab¬

kommen.
292 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

Buiidesgcsctzblaite.

293 . Kundmachung über die Prozeßordnung des österreichisch-italienischen
Gemischte » SchiedsgerichiShofeS.

894 . Dritte Bermögensabgabenovrlle.
295 . Abänderung der einmaligen großen Vermögensabgabe.
296 . Verordnung zur Durchführung der Artikel l84 , 191 und 192 und

des V . Teäes des Staatsvertrages von Saini -Germain im Burgenlande.
297 . Kundmachung betreffend Vorkriegsschulden zwischen- Belgien und

Oesterreich.
298 . Verordnung betreffend die Bcitragsleistung der Lrbeit (Dienst ) geber

zum Bundes -, Wohn - und Sicdlungssonds.
299 . Verordnung über die Ausdehnung der Krankenversicherung.
39V . Novelle zum Kraflfahrzeughaftpfllchigesetze.
301 Schülerspeisungsgesetz.
302 . VI . Durchführungsverordnung zum Abbaug -setze.
3V3 . Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den

Vergütungen sür die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
BerufsberatungSstelle der Jnvalidenentschädigungskommission sowie an den
Verhandlungen vor dem Jnvalibenentschädignngsgerichte.

3V4 . Verordnung über die BundeSdürgerschaft , die Landesbürgerschaft
und das beimatrecht im Burgenlande.

305 . Verordnung über die Dienst - und Besoldurigsserhältniffe der
nichtsiändioen Hilfsbediensteien des Bundes.

306 . Verordnung betreffend die Verwendung von Hilfskräften im
Betriebe von Apotheken.

307 . Kundmachung über die Ratifikation der Pariser Internationalen
Sanitätskonvention vom 17 . Jänner 1912 durch die Vcreiniglen Staaten von
BrvstUe » .

308 . Verordnung über die Gebühren der Geschwornen , Schöffen und
Brriranenspersonen.

309 . Kundmachung betreffend die Abhaltung von Besähigungsprüfung - n
zum Lehramte an landwrctschastlichin Hausöaltnngsschulen.

310 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.

311 . XX . Verordnung zum G -Haltskaffengesetz vom 30 . Juni 1SI9.
312 . XIV . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherungs-

gesetze.
313 . Veroidnunz betreffend die Festsetzung des Wertes der Steuer¬

einheit zur Berechnung der Einkommensteuer.
314 . Kundmachung über die Vertretung vor dem Französisch -Oester-

reichischen Gemischten Schiedsgerichtshofe.
315 . Verordnung , womit weitere Anordnungen über das Justizwesen

im Burgenlande auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes und des Ver-
fahren - in bürgerlichen Rechisangclegenheiten , ferner Anordnungen über die
Stempel - und Rechtsgebühren sowie die Taxen getroffen werben.
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316 . Verordnung , womit UebergangSbestimmungm auf dem Gebiete s
des Eherechtes und deS Verfahrens in Ehesachen im Burgenlandc erlassen
werden.

317 Verordnung betreffend die Durchführnug der Grundverkehrs-
g-setzes im Burgenlande.

318 . Verordnung betreffend die Zulassung von R -alschulabsolventen
zu den UnivcrfiiälSstudien.

319 . Verordnung über eine Verlängerung der Geltungsdauer der
Bilanzverordnung.

320 . Bundesgesetz betreffend den Tausch der der Stadtgemeinde
St . Pölten gehörigen Ratnerkoserne in St . Pölten gegen die dem Bunde ge¬
hörige Karin eliterlaserne in St . Pölten.

321 . Verordnung betreffend dir Erzeugung von Edelbranntwein.
322 . Bundesgesetz über Kreditopcrationen.
323 . Seuchcndekämpfungsverordnung.
324 . Bundesgesetz betreffend Anschaffung von zehn Stück Omnibus-

wagenkaften für die staatlichen Krasifahrbetrtcbc.
325 . BundeSgesktz betreffend die Anschaffung von 10 Fahrgestellen

und 22 Akkumulatorenbatterien für die städtischen Kraftfahrbclriebe.
326 . Bundesgesetz betreffend Anschaffung von zwei Büffingomnibufscn

für die staatlichen Kraftfahrbetrieb -.
327 . Bundesgesetz betreffend bauliche Herstellungen in den Bundes«

crziehungsanstalten.
328 . BundeSverfaffungsgesetz , womit einige Bestimmungen der zweiten

BundeSve ' fassungsgesetzeS über da « Burgenland abgeändert werden.
329 . BundeSverfaffungsgesetz . womit die Bestimmungen des BundeS-

verfafsungSgesetzeS über die Vor , ahme der Landiagswahlm und der National-
ratSwablen im Burgenlandc abgeändert werden.

330 . Kundmachung betreffend die Errichtung einer österreichischen Zvll-
stelle in Karlsbad und Marienbad.

331 . Bundesgesetz über verzinsliche Darlehen  des Bundes an
G ebietskör Perschafte  n.

332 . Gebührennovelle 1922.
333 . Verordnung betreffend Aenderungen in den Grundlagen des

Personenlarifs der Bundesbahnen.
334 . Verordnung betreffend vorübergehende Aendemng der Eisenbahn-

verkehrsordnung.
335 Bautenbegünstigungsgesetz  vom Jahre 1922.
336 . Bundesgesetz betreffend die Mündelficherheit der Teilschuldver¬

schreibungen von LandeSanlchen und unter der Haftung eines Landes aufge¬
nommenen Aniehen von Gemeinden.

337 . Bundesgesetz betreffend die U -bernahme der Vereinsrealschule in
Laa an der Thaya und des städtischen Realgymnasiums in Korneuburg in
dir Bundesverwaltung.

338 . Bundesgesetz über die Anwendung einiger Bestimmungen des
PenfionistengesctzeS auf die Lehrkräfte der Schulen Steicrmarks.

339 Bundesgesetz betreffend die Errichtung je einer öffentlichen Knaben-
iind Mädchenbürgerschule im Schulsprengel der hirttnschnle in Graz.

340 Bundesgesetz betreffend die Errichtung je einer öffentlichen Bürger¬
schule für Knaben und Mädchen in Kapfenberg.

341 Verordnung über die gewerbliche Auszeichnung nach Z 58 der
Gewerbeordnung.

342 . V . Verordnung zum Spielabgabengesrtz , Neue Spielabgaben¬
ordnung II.

3 -K3 . Gewerbliches Pachtvertragsabänderungsgesetz.
344 . Verordnung betreffend die Einrichtung des bergbrhördlichen

Dienstes im Burgenlande.
345 . XIII . Novelle zum Krankenverstcherungsgesctze.
346 . Bundesgesetz über die Mündelsicherbeit der fünfprozentigen Teil-

schuldverjchreibungen des von der Steirischen Wasserkraft - und Elektrizität ««
akliengesellschast in Graz aufzunehmenden Anlehens.

347 . 1. Novelle zum LebenSmittelabbaug  esetze.
348 ElektrizitätSwegegesetz.
349 . Verordnung betreffend die Taxen für die an Mittelschulen statt¬

findenden Prüfungen.
350 . Durchführungsverordnung zur zweiten VermögenSabgabenovell-

bctrkffend Bestimmungen sür dar Kärntner Volksabstimmungsgebiet.
351 . Kundmachung betreffend die Jnkrastsetzung des Staatsvertragcs

vom 3 . Juli 1856 zwischen Oesterreich und Nordamerika wegen gegenseitiger
Auslieferung der Verbrecher.

352 . Verordnung betreffend die Einführung eines neuen Verschleiß-
tarifes für die Erzeugnisse deS Schieß - und Sprcngmitkelmonopoles.

353 . Verordnung über die Erhaltung des ArbeitcrßandeS in ! en
gewerblichen Betrieben . ^

354 . II . Durchführungsverordnung zur VII . Krankeuversichermigsnovelle.
355 . Kundmachung über eine Verlängerung der Frist zur Anrufung

des Französisch -Oesterreichlschen Gemischte » SchiedSzcrichtshvfes.
356 . Verordnung über die Eintragung von Käufen und Verkäufen in

die Gelchäftsdücher der Trödler.
357 . Entschließung , womit die Zahl der vom Burgenlande in den

BundeSrat zu entsendenden Mitglieder sestgestellt wird.
358 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.

359 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
zenchlSärnlichen Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.

360 . Kundmachung betreffend die Errichtung eines ZollflugPlatzcS in
Aspern.

361 . Verordnung betreffend die Amtszulagen der akademischen
Funktionäre an den Hochschulen.

362 . Verordnung betreffend die Auslösung und die Liquidation der
Oesterreicbüchen Brauerstelle.

363 . Sechste Verordnung über die Festsetzung der UmrechnungSwerte
ausliindiicher Geidsorten und inländischer Hanvelsmünzen.

364 . Verordnung zur Durchführung einiger Bestimmungen der
Gebührennovebe 1922.

365 . Verordnung betreffend die Errichtung einer BunbeSpolizeibehörde
in der Landeshauptstadt Salzburg.

366 . Verordnung zur Durchführung der den Spielkartenstempel
behandelnden Bestimmungen der GcbUhennovellc.

367 . Besoldungsnachtragsgesetz.
3L8 . Bundesgesetz , womit das Abbaugesetz  verlängert wird.
369 . Verordnung Uber die Erhöhung der Eff -kienumsatzstmer.
370 . Verordnung betreffend die Kundmachung der gesetzlichen Vor¬

schriften über d e GerichlSgebühren.
371 . Verordnung betreffend die Inkraftsetzung der für die evangelische

Kirche A. u . H . B . in Oesterreich geltenden staatlichen Vorschriften im
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Neuregelung der Besoldung der HtlfsSrzte.
Gemeinderatsbeschluß vom 18 . Juli 1922.

Der GemeinderatSbeschluß vom 11 . März I9S1 , Pr . Z . 3037 , betreffend
die BesoldungSverhältnifse der HilsSärzleschaft des Krankenhauses Lain , und
der Lungenheilstätte St -inklamm wird außer Kraft gesetzt und treten an dessen
Stelle folgende einheitliche Bestimmungen:

1. Die Hilfsärzte de- Krankenhauses der Stad » Wien in Lainz (« sst.
ft-nten , Sekundarärzte 1 . und 2 . Klasse) erhalten für die Zeit vom I . Juni
1922 bi» auf weitere » folgende monatlichen Larbezüge : AbteilungSasststent
13.900 X , sekundararzt 1. Klaffe 12100 X, Sekundararzt 2 . Klasse 10 .000 X.
Diese Bezüge ändern sich iu demselben prozentuellen Verhältnisse wie die Be-
züge der ledigen G -meindeangestellten Pr , März 1921 . Der Anspruch aus
diesen Bezug entsteht mit dem Antritte d-S bezüglichen Dienstpoften «.

2 . Außer diesen normalmäßigen Bezügen erhalten die unter 1 genannten
HilfSärzte , l» monatliche Pauschalvergümng für Inspektion « , und Ueber-
stunden , beziehungsweise BereitschaftSdienstleistungen für die Zeit vom 1. Juni
1922 bi» auf weitere » ein - BereitschaftSzulage im Betrage von je 27 .000 L
monatlich , welcher Betrag ab 1 . Juli in demselben prozentuellen Ausmaße
steigt oder fällt wie die den städtischen Angestellten jeweil « gewährten Heber-
stundengebühren . Falls bei de, Fonds,nftalten dies- Pauschalgebühr pro Juni
1922 höher al » mit 27 .000 X bemessen wird , wird diese erhöhte Gebühr statt
des obigen Betrages von 27 .000 X pro Juni bewilligt und der vorstehend
angeführten » eiteren Berechnung zugrundegelegt.

8. Die Frauenzulage und Kinderzulage , die gleitende Zulage für die-
selben , die DiensteSzulage , die Jnfeklionrzulage , die Sonderzulage , ebenso die
Zuschüsse nach dem Abbaugesetze und sonstige wie immer Namen habende
Nebengenüffe haben zu entfallen.

« . Die Steuern und Gebühren für Dienstbezüge , die von den Hilf «-
ärzten im AbzugSwege emzuheben sind , werden van der Gemeinde Wien zur
Zahlung übernommen.

5 . Die bisherigen besoldeten Aspiranten führen die Dienstbezeichnung
.Sekundararzt 2 . Klaffe " und die bisherigen Sekundarärzte den Titel
„Sekundararzt 1. Klaffe " .

6 . Den Hilfsärzten gebührt eine Dienstwohnung in der Anstalt (ein
Raum für jeden Arzt ) mit Beheizung , Beleuchtung und Bedienung in dem
von der M - gistratSabte lung 9 jeweils festgesetzten Ausmaße . Hiefür ill ein
Pauschalbetrag zu entrichten . Dieser stellt sich im Juni 1922 auf 30 .000 X
monatOch und ändert sich ab I . Juli in den dem Schwanken der Indexziffer
für ledige Angestellte entsprechenden prozentuellen Ausmaße.

7 . Verköstigung . Sämtliche Hilfsärzte find berechtigt , für ihre Person
die Kost gegen Entrichtung der jeweil » für alle Angestellten festgesetzten Preise
in der Anstalt zu beziehen . Sine Verpflichtung zum Bezüge der AnstallSkost
besteht nicht.

8 . Den drei derzeit in Verwendung stehenden unbesoldeten Aspiranten
de» Krankenhauses der Stadt Wien in Lainz werden rückwirkend vom 1. Juni
1922 die Bezüge einer Sekundarärzte » 2 . Klaff - -rck psrsonaw zugebilligt.

9 . HilfSärzte und Aspiranten , welche einen Posten höherer Art au»
dienstlichen Gründen länger al - 14 Tage vertretungsweise versehen , erhalten
vom IS . Tage dieser Vertretung an die Differenz auf di - höheren Bezüge der
vertretungsweise besorgten Posten », « ei Stellvertretung für Karen,Urlauber

! hat der Vertreter vom I . Tage der Stellvertretung an Anspruch auf die
höheren Gebühren.

10 . Für die Zeit vom I . Jänner 1922 bi» 31 . Mai 1922 erhalten die
HilfSärzte (Assistenten , Sekundarärzte 1. und 2 . Klaffe ) dieselben Barbezüge
(MonatSbezug vermehrt um die BereitschaftSzulage , vermindert um den
Bauschbetrag für die Dienstwohnung ) , wie sie den HilfSärzte » an den Wiener
öffentlichen FondSkrankenanstallm mit Uebereinkommen vom 80 . Mai 1992

! zwischen der Zentraldirektion der öffentlichen FondSkrankenanstalten und dem
Verbinde der HilfSärzte an den Wiener Krankenanstalten zugebilligt wurden.

11 . Der jährlich - Erholungsurlaub wird grundsätzlich für AbteilungS-
^ assistenten mit vier Wochen , für Sekundarärzte mit drei Wochen bemessen.

12 . Der Monatsgehalt für Assistenten und Sekundarärzte ist i« «or-
s hinein auSzubezahlen.

13 . Diese BesoldungSreform hat sinngemäß auf die HilfSärzte der
Lungenheilstätte Steinklamm und auf die vertragsmäßig angcftellten Gekundar-
ärzte d-S VersorgungSheimeS in Lainz Anwendung zu finden.

14 . von einer Nachzahlung auf die unter Punkt 7 angeführten Preis«
der bezogenen Kost für die Monate Jänner bis Mai 1922 wird abgesehen und
das über den präliminierten Betrag von 2,406 .000 X sich ergebende Mehr-
erforderniS von rund 600 .000 X genehmigt.

15 . Die aus dieser BesoldungSreform sich über die budgetmäßig sicher-
gestellten Präliminaransätzc ergebenden Mehrersorderniffe , und zwar beim
Krankenhaus der Stadt Wien per 14S .756 .000 X , bei der Lungenheilstätte
Gteinklamm per 5,225 .000 X und beim Bers orgungSheim Lainz per 12,151 .000 X
werden genehmigt und auf d-n Reservefonds überwiesen . (P . Z . 7631 .)

Aenderung der Gruvpeneiutetlung für das Personal«
der HumauitStsaustalten.

Gemeinderatsbeschluß vom 18 . Juli 1922.

1 Da » weltliche Pflege - und Wartepersonale in den städtischen Humanität »,
anstalten sowie die Fachgehilfen de» JubiläumSspitaleS und die Näherinnen
der HumaniläiSanstalten werden in nachfolgende Gruppen eingeleilk : Pfleger
und Pflegerinnen ohne Pflegerprüsung , Krankenpflegerinnen ahne Diplam,
Näherinnen ohne Lehrbrief Gruppe VIII ; Pfleger und Pflegerinnen mit Pfleger-
Prüfung , Krankenpflegerinnen mit Diplom , Pflegerinnen der Kinderheime,
Näherinnen mit Lehrbefähigung Gruppe VIl ; Kranken - und Säugling » .
Pflegerinnen mit Diplom , Jnftrumenterinnen , Laborantinnen , Fachgehilfen de»
JubiläumSspitaleS Gruppe VI ; Oberpflegecinnen mit Diplom , die ersten Fach-
gehilfen der Abteilungen de» JubiläumSspitaleS Gruppt V.

2 . In den städtischen Humanitätsanstalten sind in Hinkunft al « Ober-
Pflegerinnen nur diplomierte Krankenpflegerinnen mit mehrjähriger Praxi », al»
Kranken , und SäuglingSpflegerinnen in erster Linie nur solche mit einem staat¬
lichen Diplom aufzunehmen

3 . Die Kategorie der Oderpfleger in den städtischen HumanitätSanftalten
wir » ausgelassen . Die derzeit im Dienste stehenden Oberpfleger find anderweitig
zu verwenden und in die ihrer neuen Verwendung entsprechende StandeSgrupp«

4. Vorstehende Bestimmungen haben am 1. Juli 1922 in Wirksamkeit
zu treten . Sie gelten Nicht bezüglich der vom Lande übernommenen Anstalten,
bezüglich welcher der Magistrat besondere Anträge zu stellen hat . (P . Z . 7291 .)
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Erhöhung der Tarifsätze für die Prüfnngsaustalt für
Baustoffe.

Gemeinderatsbeschluß vom 18 . Juli 1922.
Für Materialunttrsuchungc » , die in der städtischen Prüfungsanstalt für

Baustoffe vom 1. Juli 1922 an beantragt werden , wird der folgende erhöhte
Tarif genehmigt , und zwar : Gebührin

Kronen

Bestimmung der Mahlfeinheit . 3.600
Bestimmung des Wosstrzusatzes und Erhärtungsbeginnes . 3 .000
Bestimmung de- Ramngew chtes . 2 .400
Prüfung auf Konsistenz , Abbindezeit und Temperaturerhöhung . . . . 6 000
Bestimmung des spezifischen Gewlchtcs (Dichte ) . . . 2 .400
Bestimmung des Gewichtsverlustes durch Glühen . 2 .400
Bestimmung der Raumbeständigleit nach 7 und 28 Tagen Erhärtungs¬

dauer . . 6 .000
Bestimmung der Festigkeit für jede Mischung und Altersklaffe auf Druck 12 000

Dasselbe auf Zug . 7.200
Vollständige Normenunters chung bei Wasser - und gemischter Lagerung 48 .000
Bestimmung der Druckfestigkeit von B - onwürfeln bis zu einer Kanten¬

länge von 20 ein für den ersten Versuch . . 8 .600
Für den zweiten Versuch . 2 .400
Für jeden weiteren Versuch . 1 .200

(P . Z . 7602 .)

Gebühren für Privatdesinfektiouen von Rotzhaar
und Hadern.

Stadtsenatsbeschluß vom 27 . Juni 1922.
. A. Wohuungsdesinfektion.

I . Chemisch - mechanische Desinfektion,

u) Für den ersten Raum , in dem die Wäsche eingeweicht wird
mit 1 Fenster 6400 L

„ 2 Fenstern 6600 „
b) für jeden weiteren Raum . „ 1 Fenster 1300 „

„ 2 Fenstern 1500 „

bei

II . Formaldehyddesinfektion
(ohne Einweichen der Wäsche und ohne Aufwaschen des Fußbodens ).

7stündige Des - Zuständige Des-
infekliouszeit mfeklionszeit

Räumen bis zu 50 m ^ . . . 8 .500 L 10 200 L
von bl bis 75

76 , 100
101 . 150
151 . 200

9.000
9 .500

12.000
13 .500

11 .500
12 .500
l 6 .000
>8 .600

Bei größeren Räumen wird für weitere je 50 w ' bei 7stündiger Des¬
infektionszeit eine Gebühr von 2600 L , bei 34,ständiger Desinsektionszrit von
4200 L emgehoben

Stellt die Partei Formalin und Spiritus bei, so sind für Räume bis
zu 200 w » 6400 X , für größere Räume für weitere je 50 m ' 600 L zu ent¬
richten.

Wird außerdem die Wäsche eingeweicht und der Fußboden ausgewaschen,
so find überdies die nach Punkt I b zu berechnenden Kosten zu entrichten.

III . Schwefelung
(ohne Anwendung chemischer Lösungen ).

Bei Räumen bis zu 50 m'
„ „ von 51 bis 100 „
. . „ 101 , 150 .
» „ . 151 „ 200  „

7200 L
8400 „
9500 „

10 600 „
Bei größeren Räumen ist für weitere je 50 m > eine Gebühr von 1410 L

zu entrichten.
Wird außerdem die Wäsche cingeweicht und der Fußboden ausgewaschen,

so sind hiefür die nach Punkt Ib zu berechnenden Kost n zu entrichten.
Wird vom Besteller die Vornahme einer der unter Punkt I bis III be-

zeichneten Wohnungsdesinfeklioneii zu einer bestimmten Stunde verlangt , so
find außer den angeführten DeSinfektionsgrbühren auch die vollen Kosten des
Mannschaftswagens zu ersetzen . Dieselben betragen 24 000 L.

8 . Desinfektionen in den Sanitätsstationen.
»> Wenn die Ef¬
fekten von der
Partei selbst zu-
geste! t und at«
geholt werden:

»

für eine 7stündize
Desinscklionszeik .

für eine3Vostündige
Desinfekttonszeit .

für eine 7 ständige
Desinfcktionszeit .

twm -n oe- ^ ormaun - , ^ ein - 3 >/-Pwdig°
.s Desinfekttonszeit .

Für das einmalige Beschicken der Schwefcl-
kamm er . 8.400

Für das einmalige Be¬
schicken der Formalin¬
kammer . . .

Für das einmalige Be¬
schicken des Formalin

3 .500 L

6.000  „

1.600 ,

2.200  ,

d) Wmn die Ge¬
meinde die Effek¬
ten im Sammel¬
wege e nbolt und

zuriickstellt:

8 .400 L

1̂ .000  „

6 .800 .

7 .200 „

8 .500 „

Für das einmalige Beschicken des Dampfdes-
infektionsapparatcs .

Für das einmalige Beschicken des Formalin-
vakuumapparates.

Bei g meinsamer Desinfektion für Effekten
verschiedener Parteien . . .

Desinfektion von Roßhaar und Hadern per
Kilogramm.

-0 Wenn die Ef¬
fekten von der
Partei s lbst tll-
gestellt und ab¬
geholt werden!

8 200 L

50 .000 „

1.500 .

15 .

b> Wenn die Ge¬
meinde die Effek¬
ten im Sammel¬
wege -inbolt Uno

zuriickstellt:

11.000 L

55 .000 ,

6 .450 „

20
Wird über Verlangen einer Partei die Dampfdesinfektion zu einer Zeit

vorgenoinmeit , in der der Dampfkessel nicht geheizt ist, so ist zu der Drs-
infeltionsgebühr ein Zuschlag von 7000 L für das Anheizen des Kessels zu
entrichten.

Wird von der Partei das Verlangen gestellt , die Effekten mit einem
eigenen Wagen der Gemeinde Wien zu einer - (stimmten Stunde abzuholen
oder zuriickzustellen , so sind außerdem die vollen Kosten des Wagens zu ersetzen.
Dieselben betragen 24 .000 L.

8. Reinigluigsbad.
Preis eines Reinigungsbades. 250 L.

0 . Entlausung von Personen.
Preis für die Entlausung einer Person . . . 500 X.

Muß zur Entlausung der Effekten der Dampfkessel besonders angeheizt
werden , so ist hiefür ein Zuschlag von 7000 L für das Anheizen des Kessels
zu entrichten.

L . Desinfektion von Häuten , Leder und Fellen , Wolle und von solchen
Objekten , die in der Desinsektionsordnung der Stadt Wien nicht ent-

haltcn sind.
Für die Desinfektion dieser Objekte werden die Gebühren fallweise auf

Grund besonderer Vereinbarungen zwischen der Magistratsabteilung 12 (Ge¬
sundheitsamt ) un » der Partei unter Zugrundelegung der Selbstkosten und eines
Regiebeitrages festgesetzt.

8. Desinfektionen und Entlausungen in der Zeit von 4 Uhr nachmittags
bis 8 Uhr früh.

Werden die in den vorhergehenden Punkten L bis 8 genannten Des¬
infektionen , beziehungsweise Entlausungen über Verlangen der Partei in der
Zeit von 4 Uhr nachmittags bis 8 früh vorgcnommen , so sind außer den D s-
iafektlons -, beziehungsweise Entlausnngsgebühren der Gemeinde auch die Kosten
sür die Ueberstunden der hiebei beschäftigten städtischen Bediensteten nach den
jeweils gellenden Ueberstundcngebührm zu ersetzen. fP . Z . 6731 .)

Aufstellung und Betrieb von Aufzügen.
(Schluß.!

L . Paterno st eraufzüge.
Bestimmungen für den Bau und Betrieb.

48 . Als Fahrstühle sind allseits mit Ausnahme der Einsteigseite
geschlossene Kasten zu verwenden , die eine Lichthöhe von mindestens
2 m besitzen müssen . Der Querschnitt ist im Lichten zur Beförderung
einer Person in der Regel nicht unter 75X75 om, von zwei Per
sonen nicht unter 95X95 em zu bemessen. Mehr als zwei Personen
dürfen in einem Fahrstuhle gleichzeitig nicht befördert werden.

49 . Die Führungen für die Tragketten , die in jedem Glieds
zweilaschig sein müssen , sind so einzurichten , daß ein Herausfallen
einer etwa zerrissenen Kette auf die Fahrstühle verhindert wird . Bei
Berechnung der Ketten sind alle Fahrstühle voll belastet anzunehmen.

50 . Die vorderen Teile der Plattformen der Fahrstühle sind als
nach oben bewegliche Klappen von 15 em Breite auszubilden , im
Fußboden der Zugangsöffnungen zum Schachte sind in der Richtung
der Auffahrt , ebensolche Klappen von mindestens 25 em Breite anzubringen
Dieser Abstand muß auch zwischen den Vorderkanten der Fahrstühle
und der Schachtwand beziehungsweise den Zwischendecken in allen
Geschaffen eingehalten werden.

51 . Die Zwischenräume zwischen den Fahrstühlen sind durch
Schutzwände zu versichern , die in zwei Teilen auszuführen sind . Der
untere Teil muß 20 em nach rückwärts ausweichen können . Bei einem
Ausweichen von 10 om hat bereits ein Abstellen der Antriebsmaschme
zu erfolgen.

52 . In jedem Geschosse ist zwischen den beiden Fahrstühlen eine
Abstellrorrichtung anzubringen , die dazu dient , daß jedermann die
Anlage zum Stillstand bringen kann . Die Wiederingangsetzung der
Anlage darf nur durch den Aufzugswärter geschehen können.

53 . Oberhalb der höchsten Aussteigstelle , wo der Wechsel in der
Bewegungsrichtung stattfindet , ist an der Auffahrtseite unterhalb des
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Lagerblockes eine AuSrückvorrichtung(Sicherheitsklappe) herzustellen,
welche bei deren Berührung mit einem Mitfahrenden in Tätigkeit
tritt und die Anlage zum Slillstande bringt.

54. Die Kettenräder sowie sonstige bewegte Teile sind im Keller
wie im Dachbodenraume so zu versichern, daß eine Gefährdung der mit¬
fahrenden Personen durch dieselben ausgeschlossen ist.

55. In den Fahrstühlen und an den Austrittsstellen darf kein
glatter Fußboden verwendet werden.

56. Die Zugänge zu den Fahrstühlen und die Durchfahrten
durch den Keller und den Dachboden sind während des Aufzugs¬
betriebes entsprechend zu belichten.

57. I » jedem Fahrstuhle sowie an den Eia- und Aussteigstellen
sind beiderseits wenigstens 30 cm lange Handgriffe derart anzu¬
bringen, daß ihr Abstand wenigstens2«> em beträgt.

58. Bei jedem Zugänge ist eine deutliche Stockwerksaufschrift
sowie die Aufschriften: „Aufzug" und „Vorsicht"' beiderseits in der
Türleibung anzubringen. In jedem Fahrstuhle ist deutlich sichtbar und
haltbar die zulässige Personenanzahl sowie die Aufschrift: „Ist das
rechtzeitige Aussteigen versäumt, so kann ohne Gefahr durch den
Keller oder Dachboden gefahren werden, um das gewünschte Stockwerk
zu erreichen" anzubringen.

59. Wird der Fahrschacht an der Einsleigseite nicht vom Fuß¬
boden bis zur Stockwerksdecke offen gelassen, so müssen die Einsteig¬
öffnungen mindestens 2'5 m Höhe erhalten und müssen sich die
Schachtabschlüffe ohne Schlüssel leicht nach außen öffnen lassen.

60. Die Fahrgeschwindigkeitsoll höchstens 20 om in der Sekunde
betragen.

6 >. Sämtliche auf Zug beanspruchte Bestandteile, insbesondere
die Aufhängevorrichtungen der Fahrstühle sind aus Schmiedeeisen oder
Stahl herzustellen.

62. Die Antriebsvorrichtung muß selbffhemmend gebaut werden
Die Bremse ist derart einzurichten, daß sie durch den Betriebsstrom
geöffnet wird und bei Unterbrechung desselben selbsttätig sicher schließt.

63. Sämtliche Zugangsöffnungen zum Fahrschachte müssen durch
Stangen, Ketten oder Schnüre abgeschlossen werden können, die schon
einzulegen sind, bevor die Anlage außer Betrieb gesetzt wird.

64. Neben der untersten Zugangsöffnungzum Fahrschacht ist die
normale Bewegungsrichtung der Fahrstühle und auf dem Motor¬
gehäuse der Antriebsmaschine die entsprechende Drehrichtung der
Motorwelle durch Pfeilstriche deutlich erkennbar zu machen.

65. Mit der Wartung des Aufzuges ist eine im Hause ständig
anwesende, verläßliche und geschulte, über 18 Jahre alte Person zu
betrauen,' die mittels eines von jedem Stockwerke aus zu betätigenden
Glockenzeichens, das täglich zu prüfen ist, jederzeit herbeigerufen werden
kann. In Abwesenheit des Aufzugswärters ist der Betrieb der Auf¬
zugsanlage einzustellen.

66. Die dem Bauansuchen beizugebenden Berechnungen haben
den Festigkeitsnachweis für die Tragketten(Laschen und Bolzen), die
Tragbolzen der Fahrstühle, die Kettenräder(Zähne, Achse samt Keil)
und das Traggerüst zu enthalten.

6. Lastenaufzüge,
a) Bestirymungen für den Bau.

67. Die Punkte l . 2, 4 bis 9, 14 bis 18, 22, 32 bis 36
für Personenaufzüge gelten auch für Lastenaufzüge; ferner ist Punkt 21
sinngemäß auch für Lastenaufzüge anzuwenden.

68. Die Lade- und Einsteigstellen sind bei mit Maschinenkraft
betriebenen Aufzügen entweder durch 1 80 m hohe Türen oder durch
mindestens1'40 m hohe Hubgitter von höchstens 40 mm Maschen¬
weite zu schützen , welche sich nur dann öffnen lassen dürfen, wenn
sich der Fahrstuhl in der Ebene der betreffenden Ladestelle befindet.
Hubgitter müssen sich ohne Gefährdung des Bedienungspersonales
von selbst schließen, sobald der Fahrstuhl die Ladestelle verläßt. Die
Verwendung von sogenannten Füßen, die bis 50 cm hoch sein
können, ist bei beweglichen Gittern an der Ladestelle zulässig. Bei
Anwendung von Türen darf die Bewegung des Fahrstuhles nur
möglich sein, wenn dieselben sicher geschlossen sind. Bei den Lastenauf¬
zügen mit Handseilantriebund den mit Kraftantrieb versehenen, mit
sicher wirkenden Fangböden ausgestatteten Lastenaufzügen genügen
1 w hohe, wie vorhin beschriebene, selbsttätige Gitter oder ebenso

hohe feste Brustwehren. Falls sich die Zugänge zu Handbetriebsauf¬
zügen an Orten mit wenig Verkehr befinden, wo ein Zutritt von
Kindern unwahrscheinlich ist oder wenn diese Zugänge mit Türen
versehen sind, die stets mit Ausnahme des Ein- und Ausladens ge-
geschlossen sind, genügen oder der untersten Ladestelle selbsttätige
Schlagbäume in m Höhe über dem Fußboden; AN der untersten
Ladestelle genügt für diesen Fall ein Handschlagbaum.

69. Die Fahrstühle  sind derart einzurichten, daß ein Ab¬
stürzen von Personen auch während der Benützung des Aufzuges
ausgeschlossen ist. Fahrstühle, bei denen der Wärter mitfährt, sind
mit widerstandsfähigen Schutzschirmenzum Auffangen allenfalls nach¬
stürzender Gegenstände auszustatten. Diese Schirme haben eine mit
der Fahrstuhlplatte gleiche Größe zu erhalten.

70. Alle wesentlichen Aufzugsbestandteile sind für eine wenig¬
stens achtfache Sicherheit  zu bemessen Die Berechnungen sind
über Verlangen der Behörde vorzulegen.

7 . Auf jedem Lastenaufzuge mit einer Hubhöhe von mehr als
2 m muß eine vollkommen verläßliche Vorrichtung  angebracht
werden, die im Falle des Reißens oder Brechens des Tragteiles(Seil,
Kette) das Abstürzen des Fahrstuhles verhindert Bei Lastenaufzügen,
die mehr als 8 m Hubhöhe haben und bei denen der Aufzugswärter
mitfährt, ist die Fangvorrichtung auch berat  einzurichten, daß sie sich
schon bei Uebcrschreitung der gewöbnlichen Fahrgeschwindigkeit bei der
Abwärtsfahrt betätigt oder es ist noch eine zweite, für diesen Fall
selbständig wirkende Fangvorrichtung anzubringen. Die Fangvorrich¬
tungen müssen derart angebracht werden, daß sie in ihrer Wirksam¬
keit durch das Lastgut nicht beeinträchtigt werden können.

72. Jeder Aufzug muß mit einer Vorrichtung versehen sein,
durch die der Fahrstuhl vom Bedienungspersonale jederzeit schnell und
ohne Stoß zum Stillstände gebracht werden kann.

73. Mit Maschinenkraft betriebene Aufzüge sind mit einer Vor¬
richtung zu versehen, die die Betriebskraft ausschaltet  sobald der
Fahrstuhl bei der Abwärtsfahrt in seiner Bahn stecken bleiben sollte,
und sie haben außerdem eine Vorrichtung zu erhalten, mittels der die
Steuerung vom Fahrstuhle aus feststellbar ist, damit der Fahrstuhl
nicht von einem anderen Stockwerke als von jenem, wo er sich eben
befindet, in Bewegung gesetzt werden kann

74. Bei Aufzügen, welche vom Bürgersteig  oder von Ver¬
kehrswegen innerhalb des Hauses nach tiefer liegenden Räumlichkeiten
führen, sind die Schachtdeckel derart einzurichten, daß sie nur von
oben geöffnet werden können; es dürfen daher sogenannte Aufstoß¬
bügel an diesen Fahrstühlen nicht angebracht werden. Die Schacht¬
öffnungen in einer Verkehrsfläche sind bei geöffneten Deckeln mit 1 m
hohen Handsamen Schutzvorrichtungen zu versichern, die in wirksamer
Weise ein Abstürzen von Fußgängern, insbesondere Kindern, ver¬
hindern.

d) Betriebsbestimmungen.
75. An jedem Zu- oder Eingänge zum Förderschachte ist in der

Höhe von t '20 bis 1'60 m über dem Fußboden des betreffenden
Geschosses eine deutliche haltbare Aufschrift „Aufzug, nicht hinaus¬
beugen" anzubringen.

76. Ueber die Art der Benützung des Fahrstuhles ist an allen
Ladestellen stets sichtbar und unverwischbar eine Betriebsvorschrift
anzubringen, aus der auch die zur Beförderung zulässige Belastung
deutlich zu ersehen ist; letztere ist auch am Fahrstuhle selbst deutlich
ersichtlich zu machen.

77. Bei den im Punkte 74 genannten Aufzügen ist außer dieser
Betriebsvorschrift an jeder Ladestelle deutlich sichtbar und haltbar
folgende Aufschrift anzubringen: „Der Schachtdeckel darf erst dann
geöffnet werden, wenn seitlich die Schutzvorrichtung ordnungsmäßig
aufgestellt ist und eine Bedienungsperson ständig darüber wacht, daß
niemand in den Schacht stürzen kann. Nach Beendigung der Förder¬
arbeit sind die Schachtdeckel sofort zu schließen und ist die Schutzvor¬
richtung aus dem Verkehrsbereichezu entfernen. Die Nichtbeachtung
dieser Vorschrift ziebt die behördliche Sperrung des Aufzuges nach
sich." Derartige Aufzüge dürfen nur zu jenen Tageszeiten benützt
werden, in welchen deren Betrieb keine Verkehrsstörung mit sich
bringt.



78 . Die Beladung des Fahrstuhles ist derart vorzunehmen , daß
da- Fördergut denselben gleichmäßig belastet und nicht abgleiten kann.
Rollwagen und Fässer sind daher entsprechend zu versichern.

7S . Fahrstühle zur Güterbeförderung können , falls sie mit den
vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen (vergleiche insbesondere Punkt 69
und 71 ) versehen sind, von den mit der Beladung des Fahrstuhles
betrauten Personen mitbenützt werden ; doch darf dann nur eine solche
Last aufgelegt werden , dir einschließlich des Gewichtes der bedienenden
Personen als Höchstbelastung zulässig ist.

80 . Im übrigen ist jedoch die Benützung des Warenfahrstuhles
zur Beförderung von Personen verboten und ist dieses Verbot in die
Betriebsvorschrift (Punkt 76 ) aufzunehmen.

81 . Bei der Vornahme von Arbeiten unterhalb des Fahrstuhles
ist der letztere verläßlich festzustellen und zu entlasten und darf ohne
diese Vorsicht der Förderschacht nicht betreten werden.

82 . Die mittlere Fahrgeschwindigkeit des Fahrstuhles darf für
den Auf - oder Niedergang 1 w in der Sekunde nicht überschreiten.

83 . Die feuersicheren Verschlüsse (Punkt 17 ) sind , wenn deren
Geschlofsenhalten während des ganzen Tages aus Geschäftsbetriebs¬
rücksichten untunlich ist, mindestens bei den Geschäftshäuser , und bei
Geschäftsschluß täglich zu schließen.

III. Prüfung der Aufzüge.
84 . Alle Aufzüge sind vor ihrer ersten Benützung einer Prüfung

durch einen hiezu befugten Fachmann «Punkt 88 ) in der Richtung zu
unterziehen , ob sie den vorstehenden Vorschriften entsprechen , ob die
zur Bedienung des Aufzuges bestellte Person (Aufzugswärter ) mit der
Handhabung des Aufzuges und ihren Obliegenheiten vertraut ist und
ob nicht mit dem Aufzuge in Verbindung stehende Verhältnisse (zum
Beispiele unversicherte Antriebsmaschinen und Treibriemen , vorschrifts¬
widrige elektrische Leitungen , ungenügende Signalvorrichtungen , Un¬
möglichkeit genügender Ueberwachung der Benützung des Aufzuges,
mangelhafte Beleuchtung der Zugänge usw .) vorhanden sind, die die
Sicherheit von Personen zu gefährden oder die Feuersicherheit wesent¬
lich zu beeinträchtigen vermögen und ob die Betriebsbestimmungen an
den vorgeschricbenen Stellen angebracht sind . Die Tragteile sind hiebei
einer Probebelastung  zu unterziehen , wobei das Doppelte der
zu fördernden Nutzlast wenigstens 20 Minuten lang auf dem frei¬
hängenden Fahrstuhle zu belassen ist. Die Fangvorrichtung ist mit der
einfachen Last zu erproben . (Punkt 14 .)

85 . Bei den Personenaufzügen ist diese Prüfung vor der Ab¬
haltung des behördlichen Benützungsaugenscheines vorzunehmen und
ist der Befund  dem Leiter des Augenscheines zu übergeben , bei
Lastrnaufzügen ist dieser Befund der Anzeige an den Magistrat , be¬
ziehungsweise das betreffende magistratische Bezirksamt über die erfolgte
Aufstellung eines Lastcnaufzuges beizulegen.

86 . Sämtliche Aufzüge sind in allen ihren Teilen alljährlich in
bestimmten Zeitabschnitten einer eingehenden Untersuchung  durch
einen hiezu befugten Fachmann (Punkt 88 ) auf Kosten des Inhabers
unterziehen zu lassen , und zwar ») Aufzüge , die für Personenbeförderung
oder für Personen - und Lastenbeförderung dienen , mindestens alle drei
Monate ; b) solche, die nur für Lastenbeförderung dienen , alle sechs
Monate . Die Ueberprüfung und Probebelastung des Aufzuges und die
Prüfung des Auszugswärters in Bezug auf die Kenntnis und Er¬
füllung seiner Obliegenheiten ist im gleichen Umfange , wie im Punkte 84
vorgeschrieben , vorzunehmen.

87 . Das Ueberprüfungsergebnis ist in rin bei der Magistrats¬
abteilung 36 zu beziehendes Aufzugsbuch  einzutragen und ist die
Eintragung außer durch den überprüfenden verantwortlichen Fach¬
mann noch durch den Aufzugswärter zu fertigen . In dem Falle jedoch
als Mängel oder Gebrechen vorgefunden werden , hat die Fertigung
des Befundes auch durch den Aufzugsbesitzer oder dessen Stellver - j
treter , und zwar in der Spalte „Anmerkung " zu geschehen. Diese
Fertigung hat der Auszugswärter unverzüglich zu veranlassen . Das !
Befundbuch muß den Vertretern der für die Behandlung von Aus¬
zugsangelegenheiten zuständigen Stelle des Magistrates und ' in gewerb¬
lichen Betrieben auch dem inspizierenden Gewerbeinspektor jederzeit zur
Einsicht bereitliegen . Dieser Stelle obliegt die zeitweise Einsichtnahme !
in das Befundbuch . Wird hiebei festgestellt, daß die vorgeschricbenen !
Ueberprüfungen nicht oder nicht ordnungsmäßig vorgenommrn werden,

so wird der Auszugsbetrieb von amtswegen sofort eingestellt und der
Aufzug gesperrt.

88 . Das Verzeichnis der zur Prüfung von Aufzügen befugten
Fachleute  kann in der Magiftratsabteiluug 36 eingesehen werden.

v9 . Der Inhaber eines Aufzuges ist verpflichtet , den Aufzugs¬
wärter anzuweisen , ihm vorkommende Mängel  am Aufzuge sofort
anzuzeigen . Der Erster - haftet dafür , daß Aufzüge , die sich nicht in
gefahrlosem Zustande befinden , nicht benützt werden.

90 . Wird ein Aufzug bei der Ueberprüfung in einem gefahr¬
drohenden Zustande gefunden , so ist in den Bezirken 1 bis 9 und
20 die Magistratsabteilung 36 , in den Bezirken 10 bis l9 und 21
die Stadtbauamtsabteilung und jedenfalls der Auszugsinhaber hievon
durch den überprüfenden Fachmann sofort zu verständigen und ist der
Aufzugsinhaber dafür verantwortlich , daß der Aufzug erst dann wieder
benützt wird , wenn er in betriebsfähigen Zustand versetzt worden ist.
Die Vorgefundenen Gebrechen sind jedoch auch in dem Aufzugsbuche
einzutragen.

91 . Tie mit der Ueberprüfung einer Aufzugsanlage betrauten
befugten Fachleute sind verpflichtet , von dem Umstande , daß sie die Ueber¬
prüfung einer Aufzugsanlage , die sie bisher ständig überprüft haben , aus
irgend einem Grunde nicht mehr vornehmen , der zuständigen Amtsstelle
eine schriftliche Anzeige  zu erstatten.

92 . Aufzüge , die den vorstehenden Vorschriften über die Anbrin¬
gung der Fangvorrichtungen für den Fall des Reißens oder Brechens
des Tragorganes und über die Anbringung der Betriebsvorschriften
nicht entsprechen , sind sofort den diesbezüglichen , vorstehenden Be¬
stimmungen entsprechend abzuändern oder außer Betrieb zu setzen.

IV. Schtußvestimmu«geu.
93 . Die Handhabung dieser Vorschriften obliegt hinsichtlich der

Personen - und Lastenaufzüge , die sich nicht in gewerblichen Betrieben
befinden, der zuständigen Baubehörde.  Für Aufzüge in gewerb¬
lichen Betrieben ist die Gewerbebehörde zuständig . Baubewilligungen
für die bei Betriebsaufzügen vorkommenden baulichen Herstellungen
oder Aenderungen , welche einer baubehördlichen Genehmigung bedürfen,
sind jedoch bei der zuständigen Baubehörde zu erwirken.

94 . Der Magistrat kann von diesen Bestimmungen mit Rücksicht
aus örtliche oder besondere Verhältnisse im einzelnen Falle Abweichungen
gestatten , erforderlichenfalls aber auch ergänzende Sicherheitsmaßnahmen
vorschreiben.

« 5 . Uebertretungen dieser Vorschriften werden von der zuständigen
Baubehörde nach den Strafbestimmungen der Bauordnung geahndet
(M .Abt . 40 , 280 .)

über den im Hause

bestehenden und de
gehörigen

Aefimd
Bezirk , Grundbuchseinlage Nr . . . .

Gaffe
- . Straße , Or .-Nr . . . .

Platz

Personen - > m „
Lasten - < Aufzug

welcher für . . Personen . Kilogramm Last gebaut ist.
Der obenbezeichnete Aufzug wurde am heutigen Tage von dem

mitgefertlgten befugten Fachmanne untersucht und
wurden folgende Mängel , beziehungsweise Abweichungen von den Vor-
schrlften betreffend Ausstellung und Betrieb von Aufzügen innerhalb
des Gemeindegebcetes von Wien erhoben:
in allen Teilen der Vorschriften betreffend Aufstellung und Betrieb von
Auszügen innerhalb des Gemeindegebietes von Wien entsprechend zum
Betriebe vollkommen geeignet befunden.

Als Aufzugswärter ist . per Hausbesorger,
Portier namens . bestellt, welcher mit
seinen Obliegenheiten . vertraut ist.

Professionisteuzulage.
Erlaß des Magistiatsdirektors Dr . Karl Hartl vom

Juli 1922 , M .Abt . 1/823/22:
«°^ °usschuß I hol in der Sitzung vom 28. Juni 19: 2

auf Grund deS Punkles 6 des I. Abschnittesdes AemeinderatS-
beschlusse. vom IS . Jul , 1S2I , Pr . Z . 8777/21 . nachstehenden Beschluß gefaßt:
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„1 . Den Angehörigen jener in da - Gehaltsschema eingeteilten Angestellten-
gruppen (Hl bis VI ), für welche di- Erlernung eines handwerksmäßigen
Gewerbes als Aufnabmsbedingung vorgeschrieben ist, wird unter der Bor - us-
setzung ihrer tatsächlichen Verwendung ni' ihrer Profession und ans die Diner
dieser Verwendung eine in die Veuiefsungsgrundtagc für die Ruhe - und Ver>
sorgungsgeuiifse nicht einrechenbare Zulage (Prosessionistenzulagc ) nach Maßgabe
folgender Bestimmungen bewilligt :

Die Profesfionistenzulage beträgt mit der aus dem folgenden Absätze sich
ergebenden Ausnahme sür obige Angestellte , sofcrne sie überhaupt keinen Anspruch
auf Monturen besitzen oder in die Moniurgruppen l bis 4 eingeteilt sind,
das dreifache , soferne sie in die Monturgruppe 5 eingeteitt find , das zweifache
und soferne sie in die 6 a oder eine höhere Monturgruppe eingelcilt find,
daS einfache Ausmaß einer schemamäßigen Stufendifferenz der 8 , Bezugsklafse.
Die Profesfionistenzulage unterliegt j -w -ilig denselben Veränderungen wie die
scheu,»mäßigen Gcdalre eines ledigen städtischen Angestellten , Sie ist am Ende
jede- Monates auszuzahlen.

Soferne für die im 1, Absätze bezcichueten Angestellten derzeit ein
Prämiensvstem eingeführt ist oder ein solches künftig beantragt wird , kann
die Profesfionistenzulage ganz oder teilweise in Form von Prämien gegeben
werden . Doch wüsten die Proscssionisten in einem solchen Betriebe hiebei
zusammen mindestens jenen Gesamtbeirag erhallen , der auf sie an Prossiomsün-
zulagei , nach dem vorhergehenden Absatz : entfallen würde.

2 , Die Professtonistenzulage wird auch den nach dem Gehaltsschema
(Gruppen Hl bis VI ) nulohuten Pkosesstonistei, , welche die tatsächliche
Erlernung eines als Ausnahmsbedingung für ihre Verwendung vorgeschriedemn
handwerksmäßigen Gewerbes Nachweisen, unter sinngemäßer Anwendung der
im Punkte 1 enthaltenen Bestimmungen zucrkannl.

3 , Obige Bestimmungen treten für die am Tage dieses Beschlusses in
aktiver Dienstleistung stehenden Angestellten mit Wirksamkeit vom I , März 1921
in Kraft und bleiben bis auf weiteres in Geltung, " -

Die Durchführung wurde veranlaßt,

Aufhebung des Fahrverbotes in der Kaiserstraße
im 7 . Bezirke.

Das mit Magistratskundmachung vom 10 , Dezember 19 l 8,
M .Abt , IV , 2009 , erlassene Verbot der Durchfahrt von Lastkraft¬
wagen durch die Naiserstraße zwischen der Westbahnstraße und Stoll-
gasse wird aufgehoben . Das in derselben Kundmachung enthaltene
Verbot der Durchfahrt von Lastkraftwagen durch die Neubaugaffe
zwischen Westbahnstraße und Lerchenfelder Straße bleibt aufrecht . (Maq-
Abt . 52 , 1618 .)

Verbot des Aufstelleus von Fuhrwerken in der
Vorderen Zollamrsstraße zwischen der Laudstraßer
Hauptstraße und dem großen Einfahrtstore ver
Großmarkthatte , Abteilung für Fleischwaren , und

des Ueberfahrens der Brückenwage.
Auf Grund des A 114 des Gesetzes vom 10 . November 1920,

L -G .-Bl . für Wien Nr , 1, wird das Aufstellen von Fuhrwerken in
der Vorderen Zollamtsstraße zwischen der Landstraßer Hauptstraße
und dem großen Einfahrtstore der Großmarkthalle , Abteilung für
Fleischwaren , verboten . Desgleichen wird das Ueberfahren der dort
befindlichen Brückenwage untersagt,

Uebertretungen dieser Kundmachung , welche sofort in Kraft
tritt , werden mit Geldstrafen bis zum Betrage von 20 .000 L oder
mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet . (M .Abt , 42 , 4872 .)

Verkehrsregelung durch die Südbahnviadukte im
Zuge der Laxenburger und Triester Straße.
Auf Grund der AA 80 und 114 des Berfaffnngsgesetzes der

Bundeshauptstadt Wien vom 10 , November 192 », L,-G, - Bl , für
Wien Nr , 1, wird für den Fuhrwerksverkehr durch die obengenannten
Viadukte Folgendes angeordnet:

Betreffend den Südbahnviadukt im Zuge der Laxenburger Straße:
„Das Befahren der Straßcnbahngeleise unter dem Viadukte durch
Wagen mit mehr als 3 m Ladehöhe ist verboten,"

Betreffend den Viadukt im Zuge der Triester Straße : „Die
Durchfahrt durch die Oeffmmg II (von der Stadt aus gesehen) ist
nur in der Richtung von der Stadt gegen den 10 . Bezirk , die
Durchfahrt durch die Oeffnungen ttl und IV nur in der Richtung
vom 10 . Bezirk gegen die Stadt gestattet . In den Oeffnungen 11
und III ist das Befahren der Straßenbahngeleise verboten,"

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 20,000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

«1

! - Die Bestimmungen der Magistratskundmachung vom SO. No¬
vember I9 » 6 , M .Abt , IV , 2530/05 , betreffend den Verkehr durch
die genannten Viadukte treten hiemit außer Kraft . (M,Abt .52 , 805 .)

Verkehrsregelung durch die Zeheuthofgafse im
19 . Bezirke

Auf Grund der AA 80 und 1 : 4 des Verfassungsgesetzes der
! Bundeshauptstadt Wien vom 10 , November 1920 , L.-G, - Bl.

für Nr , 1, wird verordnet : Die Durchfahrt durch die Zehenthof¬
gaffe im 19 , Bezirke wird in der Strecke zwischen Pillrothstraße
und Pfarrwiesengassc für Schwerfuhrwerke und Lastautos verboten,

Uebertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zu
20,000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet , (M .Abt , 52,
1776 .)

Verkehr auf der Brigittabrücke.
Auf Grund der Aß 80 und 114 des Verfaffungsgesetzes der

Bundeshauptstadt Wien vom 10 , November 1920 , L,-G .-Bl , für
Wien Nr , I , werden für den Verkehr auf der Brigittabrücke im 9.
und 20 , Bezirke folgende Beschränkungen angeordnet : 1, Menschen¬
ansammlungen sowie das Marschieren von Truppenkörpern oder Auf¬
zügen in geschlossenen Reihen sind auf der Brücke verboten . 2. Last¬
wagen mit über sechs Tonne » (600o leg) Gesamtgewicht und Last¬
kraftwagen überhaupt dürfen die Brücke nicht befahren . Leichtfuhr¬
werke und Lastwagen bis zu sechs Tonnen Gesamtgewicht dürfen die
Straßenbahnzone nicht benützen und nur die mittlere Fahrbahn in
jeder Fahrtrichtung in einer Reihe befahren , Ansammlungen von
Wagen auf der Fahrbahn der Brücke sind verboten,

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 20,000 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet , (Mag,-
Abt , 52 , 1850 .)

Zulassung von bewehrten Kuuststeiustufeu.
^ In Erledigung des Ansuchens der Kunstst -mfabrik „Asra ", G . m . b. H„

1, Seilergafse 6 , um Ueberlragung der Zulassung von bewehrten Kunstftein-
stnfen von der Donausandbaggerungs -A .-M, , Wien 3 , Erdberger Lände SS (der
jetzigen Wiener Baustoffe -A .-G ), aus die „ Asra " wird diese Ueberlragung wie
folgt genehmigt : Mit Dekret vom 19 , März 1919 , M .Abt . 14 , 1518/09 , be.
zi-hungsweisc vom 24 , September 1918 , M .Abt , 14 , 913/17 . wurde der Donau-
sandboggerungs -A -G , in Wien , 3 . Erdberger Lände 36 , der jetzigen Wiener
Baustoffe -A .-G , die Bewilligung zur Erzeugung bewehrter Kunststeinkufen
unter bestimmten Bedingungen erteilt . Diese Stufen wurden laut vorliegender
Bestätigung der Wiener Baustoffe -A.-G . stets von der Kunststeinfabrik „Asra"
erzeugt , die zur Zeit der in Rede stehenden Genehmigung einen Epezialbetrieb
der Donousandbaggerungs -A .-G , vorstellte und bei der Umwandlung der letzteren
in die Wiener Baustoffe -A .-G . nicht mit übernommen wurde , Bus « rund dieser
Sachlage wird di- bezogene , seinerzeit an die Donansandbaggerungs -A.-G . er¬
teilte Genehmigung zur Erzeugung bewehrter Kunststein stufen unverändert auf

d^ Kunststemfadrik „Afra " , Wien , 1, S - ilergaffe 6 , übertragen , (M .Abt . SS,

Zulassung von Betonhohlfteineu System „ Olex " .
In Erledigung des Ansuchens dcS Ing , Ignaz Olexinzer , tech¬

nisches Bureau für Ingenieurbauten und Baumaschinen , 6 . Gnmprn-
dorfer Straße 63 , um Zulassung der „ Olex " - Hohlbauweise wird
die Anwendung dieser Bauweise bei Hochbauten in Wien gemäß den
vom Oesterreichischcn Ingenieur - und Architektenverein in Wien auf¬
gestellten und vom Staatsamte für Handel und Gewerbe , Industrie
und Bauten genehmigten Leitsätzen für die Ausführung von Hohl-
mauern aus Betonsteinen und auf Grund der durchgeführten Festig¬
keitsversuche unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1, Für die „Olex - . Hohlbauweise haben im allgemeinen die für Beton¬
bauten gellenden Vorschriften <Mmifteria !verordnurg vom 15. Juni 1911 und
15 . September 1918 über die Herstellung von Tragwerken aus Eisenbeton »der
Stampfbeton bei Hochbauten ) sinngemäß Anwendung zu finde » . Ist sür einen
Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist dies in den Ein-
reichungiptänen anzuführen und die erforderlich - statische Berechnung boi¬
zudringen.

2 . Di - Steine müssen nach Form und Abmessungen den vorgelegten
Zeichnungen entsprechen und sind aus Kiesbeton im Mischungsverhältnisse van
230 b ? Zement auf 1 in ' Sand und Schotter (Raummischungsverhlltnis 1 : 6,
geforderte Mindestwürfelfeftigkeit 110 kx per Quadratzeniimeter nach sechs
Wochen ), beziehungsweise aus Schlackenkiesbeton gleicher Festigkeit herzustellen
T»e als Zuschlagsstofs vnwendeie Schlacke kann Lls -nhochosen >, Gaswerks - oder
Kefselschlacke (Lokomotivtösche ) sein , wobei im letzteren Falle nur reine , gut
abgelagerte und durchgrwaschene („ gare ") Schlacke verwendet merdeu darf.



3 . Der Mörtel ist im Mischungsverhältnisse von 350 Lx Portlandzement
auf 1 m » reinen , feinkörnigen , reschen Sand herzustellen , wobei höchstens ein
Vrertel des Portlandzementes durch Weißkalk ersetzt werden darf . (Mischunas-
Verhältnis 1 RI Bindemittel : 4 RP Sand .)

4. Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung den
Nachweis über die Beton -(Würfel -)Stein - (beziehungsweise Zellen . ) und Mörtel-
festigkeit durch Proben zu verlangen.

5 . Die zulässige Druckinanspruchnahme der nutzbaren Mauerquerschnitts-
fläche hat 12 hx per Quadratzentimeter zu betragen . Beträgt die freie Mauer-
Höhe tr mehr als das 12fache der Mauerstärke b (ohne Verputzt , so ist der Wert
der zulässigen Inanspruchnahme durch Multiplikation mit der Abminderungs-
zahl » 190 — 0 '075 ü/b herabzusetzen . Die Höhe tragender Mauern darf
nicht mehr als das 16 fache der Mauerstärke betragen.

6 . In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäudegrundriß
umfassender , als Deckenauflager dienender Betonrost von 13 em Höh - anzu.
ordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Luftabzüge geführt werden . In
jedem Stockwerke ist ein Schli -ßenn -tz anzuordnen ; die Mauerschließen sind ,n
den Betonrost zu verlegen . Die Hvhlmauern sind in Entfernungen von höchstens
7 m durch geeignete Querwände oder Pfeiler zu verstärken . Für einen guten
Anschluß dieser Zwischenmauern an di - Hauptmauern ist Sorge zu tragen.

7 . Bei Verwendung von Hshlräumm der Mauern zu Rauchabzügen sind
die Wandungen entsprechend wärme - und rauchdicht und hinreichend wider-
stand - fähig auSzustatten.

8 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hohlmauern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits aufliegenden Stufen sind die Auflager aus
Stampfbeton oder Zicgelmauerwerk (bei Vermeidung einer Störung des Ver¬
bandes und eines Verhaus der Steine ) herzustellen.

9 . Die Fundamente sind mindestens bis auf eine der Sohlenbreite gleiche
Höhe aus Vollmauerwerk herzustcllen . Die Fundamentverbreiterung hat in der
gleichen Weis - zu geschehen , wie bei Bauten aus Vollmauerwerk.

10 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , sowie
die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der praktischen
Erfahrungen Vorbehalten.

Beschreibung . Der Ol -x". Hohlstein besitzt zwei Hohlräume in einer
rechteckigen Grundrißsorm , wobei der entstehende Mittelsteg noch einen schmalen
Luftschlitz aufweist . Die zwei Haupttypcn find entsprechend dem österreichischen,
beziehungsweise deutschenZiegelmaß in den Abmessungen L9X14 ow , beziehungs-
weise 25X12 cm gehalten , wobei die Höhe im allaememen einheitlich 15 cm
beträgt . Ein Hohlstein wiegt bei Ausführung i» Kiesbekon 7 9 lex (kleineres
Format 8 3 lrx ), in Schlackenbeton 4 9 kx (4 K»). Auf I m - Aufrißfläche
Mauerwerk gehen bei der größeren Thp - 4 ! 6, bei der kleineren 48 Stück
Hohlsteine : dieser Mauerwerkskörpsr wiegt bei Kiesbeton 860 ks (kleineres
Format 320 Lx ), bei Schlackenbeton 240 hx (200 kg ). Die tragende Quer-
schnittsfläche beträgt für den Laufmeter Wand 1746 om - (1520 em -), die
zulässige Belastung (Tragkraft ) 20 .850 kx , beziehungsweise beim kleineren
Format 19 .440 Lx . (M .Abt . 86 , 5683 .)

Drogistenkouzessionen.
Der Magistrat erteilt auf Grund der gepflogenen Erhebungen de

Ey «mosan - A - G.  die Konzession zur Darstellung von Giften und zur
Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präpa-
rate , sowie zum Verkaufe von beiden , insofern - dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist . gemäß Z 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung im
Standorte I . Helfcrstorferstraße 11/13 . Gleichzeitig wird die Errichtung einer
Zweigniederlassung in 17 . Geblergaffe 19 , gemäß 8 40 der Gewerbeordnung
si/werbebehörduch genehmigt . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Z . 4963 eingetragen . Unter einem wird die Bestellung des Dr . Mar Wilhelm
Tzerkis zum Verantwortlichen Geschäftsführer (Stellvertreter ) gemäß 88 3 und
55 der Gewerbeordnung gewerbebehördlich genehmigt . (M .Abt . 53 , 5069 .)

erteilt dem Paul Alfred Oesterreich er  im Sinne
des h 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung die Konzession zum Verkaufe von
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten im Großen,
lnsvferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
1. Grselastraße 2 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter R . U 5109
eingetragen . (M .B .A. I , 725 .)

Das Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft Höfer LKoinp
die Konzession zum Großhandel mit Giften und mit zur arzneilichen B»
Wendung bestimmten Stoffen und Präparaten einschließlich pharmazeutische:
Zubereitungen und Spezialitäten sowie medikamentös imprägnierter Verband
flösse, msoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, in
Standorte 3. Ungargaffe 11 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister untei
A ..0 - 3793 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Mag . pharm
Viktor Höfer zum verantwortlichen Geschäftsführer des vorbczeichneten Unter
nehmens gemäß 8 55 der Gewerbeordnung genehmigt . (M .B .A. III , 2818 .)

Das Bezirksamt erteilt der .Fersanwerke,  Ges . m . b. H ." die Kow
zeffion gemäß 8 15 der Gewerbeordnung , Punkt 14 , zum Verkaufe von Gifler
und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparat»
im Großen , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist
,m Standorte 4 . Prinz Eugen -Slraßc 10 . Diese Konzession wurde im Ge>
werbereglster unter Z . 2218 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung bei
Richard Dobihal zum verantwortlichen Geschäftsführer des vorbezeichnct»
Unternehmens gemäß § 55 der Gewerbeordnung genehmigt . (M B A. 3 , 973.

Das magistratische Bezirksamt erteilt dem Ferdinand Geiger  dH
an gesuchte Konzession gemäß 8 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung , zum V -r
kau fe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffei

und Präparaten , insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, und zum Verschleiße von künstlichen Mineralwäffern , im Standorte
6 . Gumpendorfer Straße 100 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
der Z . 2522 eingetragen . (M .B .A. 6 , 2412 .)

Das Bezirksamt erteilt der Firma SansL Peschka,  G . m. b. H.
die Konzession zur Erzeugung von chirurgischen mit und ohne Zusatz medi-
kamrniöser Substanzen imprägnierten Verbandstoffen im Standorte 18 . AlbrechlS-
kreithgaffe 24 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 3202/L/I6
eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Dr . Lothar Castner zum
veranlwortüchen Geschäftsführer des vorbezeichneten Unternehmens gemäß 8 55
der Gewerbeordnung genehmigt . (M .B .A. 16 , 986 .)

Auf Grund der Anmeldung vom 10 . Dezember 1921 wurde dem
Leopold Eder  die Konzessionsurkunde für den Betrieb : Handel mit Giften
und den zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten im
Großen , insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im
Standorte 18 . Herbeckstraße 8 ausgefolgt . (M .B .A. 18 , 1816 .)

Viktor Alder hat am 13 . Mai 1922 dem magistratischen Bezirksamt-
für den 5 . Bezirk die Anzeige erstattet , daß das Pachtverhältnis mit seinem
Bruder Rudolf Alder gelöst ist und daß er den auf Grund der Konzession vom
9 . Dezember 1920 im 5 . Bez rke, Schönbrunner Straße 84 , ausgeübten Ver-
kauf von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , soferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist (Zweigniederlassung der im 10 . Bezirke , Humboldtstraß - 42 , bestehenden
Hauptniederlassung ), nunmehr wieder persönlich betreibt . (MB .A. 5 , 713 .)

Die Anzeige , daß Franz Pichler sein zuletzt 5 . Ma garetenplatz 2 betrie¬
benes Gewerbe des Verkaufes von Giften ausschließlich an wissenschaftliche
Institute und öffentlich - Lehranstalten zurückgelegt hat , wird qewerbebrhördlich
zur Kenntnis genommen . (M . B .A. 5, 2156 .)

Korrespondenz der inländischen Verwaltungs¬
behörden mit ausländischen.

Bundesministerium für Inneres und Unterricht hat mit Erlaß vom
II . Juni 1922 , Z . 28010 , zur Klarstellung der Frage des schriftlichen Ver¬
kehres der inländischen Verwaltungsbehörden mit ausländischen Behörden,
beziehungsweise der hiebei gegebenenfalls anzusprechenden Vermittlung des
Bundesmutisteriums für Aeußeres auf Grund einer Mitteilung des letztge¬
nannten Bundesministeriums folgende Richtlinien bekanntgeaeben:

^ . Direkte Korrespondenzen der inländischen Verwaltungsbehörden mit aus¬
ländeschen Behörden in Angelegenheiten jeder Art sind nur in folgenden Fällen
gestaltet : 1. Wenn auf Grund besonderer , zwischen der Republik Oesterreich
und den ftemden Staaten abgeschlossener , internationaler Abmachungen der
direkte Schnstenwechsel zwischen den in Betracht kommenden Behörden ganz
allgemein oder mit einer Beschränkung auf bestimmte Angelegenheiten einge-
fuhrt ist ; 2. wenn der unmittelbare Verkehr einer bestehenden , sich klaglos
abwick lnden Uebung entspricht.

übrigen Fällen haben die inländischen Verwaltungsbehörden
vei Ersuchen oder Mitteilungen an ausländische Behörden die Vermittlung des
Bundesministeriums für AeußereS , sei es mittelbar oder unmittelbar , in An¬
spruch zu nehmen , und zwar unter genauer Beobachtung der in den Erlässen
des Bundesministeriums für Inneres vom 11. Dezember 1920 , Z . 85030,
und vom 3. Februar 1921 , Z . 3 »8 062 (Vergleiche die hierämtlichen Rund¬
erläffe vom 15 . März 1921 , M D . K77/2I , vom 19 . Oktober 1921 , M .D.
6442/21 , und vom 20 . März 1922 , M .D . 1354/22 ), bckanntgegcbmen Form.
Jedenfalls hat der in manchen Fällen geübte Vorgang , unmittelbar an fremde
Behörden gerichtete Schreiben in offenen oder geschloffenen Umschlägen ohne
weiteres Ersuchschreiben dem Bundesministerium für Aeußcres einfach zur
Wetterleitmig zu übersenden , zu unterbleiben.

Das Bundesministerium für Aeußeres wird auch Korrespondenzen oder
Ersuchen , die nicht in der vorgeschriebenen Form verfaßt sind , nicht in Be-
Handlung nehmen . Die unmittelbare Korrespondenz zwischen den in - und aus¬
ländischen Behörden ohne Inanspruchnahme der Vermittlung des Bundes-
ministerlums für Aeußeres oder der österreichischen Vertremngsbehörden im
Auslände hat selbstverständlich mittels Post unter entsprechender Frankierung
der stücke zu erfolgen . "
, , Um den Amtsst llen über die wegen eines unmittelbaren Geschäfts »» ,
kehres abgeschlossenen , unter Punkt I erwähnten internationalen Abmachungen
genaue Mitteilung machen zu können , wurde das Bundesministerium für
Inneres und Unterricht gleichzeitig um eine nähere Bekanntgabe der bezüg¬
lichen Vereinbarungen ersucht und werden die Amtsstellen von der eingelangten
Antwort sofort in Kenntnis gesetzt werden . Durch die Möglichkeit der un.
miiteloaren Korrespondenz , die durch den unter Punkt 2 angeführten Aus-
nahmsiall geschossen wurde , dürften wohl die größten Schwierigkeiten , die sich
beim Verkehre mit ausländischen Behörden ergeben haben , beseitigt sein . Ins¬
besondere » scheint hiedurch eine unmittelbare Korrespondenz in Verpflegskosten -,
a ^ n ' ^ lerstützungs - Malrikensacheit und Jugendfürsorgeang -legenheit -n , sowie
betreffend Letchenüberführnngm in das Ausland und Bekanntgabe der Abreise
austeckungsgelährlicher Personen in das Ausland , in welchen Angelegenheiten

MD 3838 )" " Geschäftsverkehr stattgefunden hat , ermöglicht.

Wtsenacher Konvention.
bundesministerium für Inneres und Unterricht hat mit dem Erlasse

vom 7. Juni 1922 , Z . 31089 , Folgendes dem Wiener Magistrate eröffnet:
Bei manchen österreichischen Bertretungsbehörden im Deutschen Reiche

wurde die Wahrnehmung gemacht , daß viele unserer politischen BezirkSbehörden,
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Gemeindeämter unk Verwaltungen der Kranken - und Humanitätsanstalten sich
über die praktische Anwendung des am 11 . Juli 1853 zu Eisenach abgeschlossenen
Urbereinkommens über die Verpflegung erkrankter und Beerdigung verstorbener
österreichischer , beziehungsweise reich- deutscher Staatsangehöriger (sogenannte
Eisenacher Konvention , kundgewacht mit der Verordnung des Ministeriums
des Innern vom 5 . Jänner 1854 , R .-G, °Bl . Ne . 6 ) nicht im Klaren find.

In erster Linie ergeben sich Schwierigkeiten bei Bestimmung der Personen,
auf die sich die erwähnte Konvention bezieht . Es lausen häufig Anfragen ein,
ob ein von unseren Heilanstalten in Behandlung genommener Kranker in
diesem oder jenem reichsdeutschen Orte . zuständig " sei. Nun gibt es im reichs-
deutschen V -rwallungsrechte das Institut der „ Heimatszuständizkeit " überhaupt
nicht Während nach Artikel 6 der österreichischen Bundesverfassung jeder
österreichische Bundesangehöcige in der Regel in einer österreichischen Gemeinde
das Hennatrecht besitzen soll, geht aus Z 1 des deutschen ReichSgesetzes vom
22 . Juli >913 über die Reichs - und Staatsangehörigkeit hervor , daß jeder
Reichsdeutsche in der Regel einem der deutschen Bundesstaaten angehören soll.
Eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde , also ein . Heimatrecht " in unserem
Sinne , besteht im Deutschen Reiche nicht . Dementsprechend gibt der öster-

? reichische Heimatschein Auskunft über die Heimatgemeinde ; ganz im Gegensätze
hiezu nennt der reichsdeutsche Heimatschein nur das reichsdeutsche Land
(Preußen , Bayern , Sachsen usw .s, deffen Staatsbürg r der Inhaber ist.
Anfragen über die Heimatzuständiakeit eines deutschen Reichsangehörigen
können daher nicht beantwortet werden . Sie sind aber auch überflüssig , da
zur praktischen Anwendung der Eisenacher Konvention die Feststellung genügt,
daß die betreffende Person einem der jetzigen reichsdeutschen Länder angchört.
Ob die i» Frage kommende Person deutscher Reichsangehöriger ist, können
unsere Behörden aus dem Reisepass - oder Heimatscheine ersehen . In den
allermeisten Fällen werden Reichsdeutsche im Besitze dieser Urkunden sein.
Den A fragen über die Heimatzuständigkeit der Reichsdeutschen scheint gewöhn¬
lich die Meinung zugrunde zu liegen , daß die Heimatgemeinde zur Erstattung
der Krankenkostcn verpflichtet sei. Diese Ansicht ist irrig . Einmal hängt im
Deutschen Reiche das Armenrecht nicht mit der Heimatzuständigkeit zusammen,
da es diese, wie bereits dargestellt , gar nicht gibt . Das Armenrecht wird
vielmehr durch den „Unterstlltzungswohnsitz " begründet , welcher sowohl von
Reichsdeutschen als auch von Reichsausländern durch einjährigen Aufenthalt
im Bereiche eines sogenannten . Lieferungsverbandes " erworben wird.

Ferner bestimmt Z 2 der Eisenacher Konvention , daß eine Ersetzung der
Kosten a 'rs öffentlichen Mitteln überhaupt nicht statt hat . Es kann sich im
Sinne dieses Artikels nur darum handeln , Private ausfindig zu machen,
welche zur T agung der Kosten verpflichtet und fähig sind.

Um in Hinkunft jeden überflüssigen Schriftwechsel hintanzuhalten , wird
über Vorschlag des Bundesministeriums für Äeußeres nachstehendes Verfahren
empfohlen , dessen genaue Einhaltung den eingangs dieses Erlasses erwähnten
Stellen ausgetragen werden wolle . Zunächst ist ans dem Reisepass - oder
Heimatscheine des Kranken festzustellen , ob ec deutscher Reichsangehöriger ist.
Nur wenn solche Urkunden mangeln , wären die Namen der Eltern und die
Geburtsdaten (Ort , Tag . Monat , Jahr ) zu erheben und das für den Geburtsort
zuständige österreichische Konsularamt um Ermittlung der Staatsangehörigkeit
zu ersuchen.

Ferner sind der Kranke , beziehungsweise seine Angehörigen zu vernehmen,
ob zur Tragung der Krankenkosten privatrechtlich Verpflichtete vorhanden sind,
lieber deren Zahlungsfähigkeit können dann die österreichischen Ksnsularämter
Erkundigungen einziehen . (M .Abt . 13 , 2610 .)

Anglo -Austrian Bank Ltd.
I Das Bundesministerium für Finanzen hat mit Erlaß vom 8 Mai 1921,
I Z . 40625 , der Anglo österreichischen Bank in Wien in Erledigung ihrer Ein-
I gäbe vom 22 . April 1922 wegen Uebernahme von Haftungen zur SicherstellungI von öffentlichen Forderungen, Bestellung von Kautionen durch die Anglo-Austrian
I Bank Ltd. usw. nach erfolgter Sitzverlegung eröffnet, daß im Sinne desZ4
I des Gesetzes vom 7 . Oktober 1921 , B .-G .-Bl . Nr . 542 , die Anglo -AustrianI Bank Ltd. als Nechisnacksolgerin der Auglo-österrcichstchen Bank in Wien an-
I zusehen ist. Demgemäß tritt die Anglo -Austrian Bank Ltd. mit der handels-
I gerichtlichen Registrierung ihrer Zweigniederlassung in Wien in alle Pflichten
I und Rechte hinsichtlich der von der Anglo -österreichischen Bank in Wien über-
I nommenen Haftungen zur Sicherst -llung öffentlicher Forderungen . (M .Abt . 4,
I 1995 .)

I Verzeichnis der Gifthändler.
I Das im 8 1 der Ministenalverordnung vom 2 . Jänner 1886,I R.-G.-Bl. Nr. 10, vorgesehene Verzeichnis der in der Republik
I Oesterreich auf Grund der Gewerbeordnung zum Absätze von Giften
I berechtigten Gewerbsleute nach dem Stande vom 31. Oktober 19.'1
I ist erschienen. Der Bezugspreis dieser im Verlage der Staatsdruckerei
I in Wien, i. Seilerstätte Nr.24, erschienenen Veröffentlichung beträgtI 1109X. (M.Abt. 12, 13.131.)
I Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
» Republik Oesterreich und im Landesgefetzblatte für
I Wie « veröffentlichten Gesetze , VoÜzuqsanweisnngsn,I Verordnungen nnd Kundmachungen.
I H. Bun-esgesehlilatt.I 381.2.Fondsnovelle  1922.

388 . Bundesgesetz betreffend Begünstigungen für Krankenfür-
s o r g e i n st i t u t e, die von Bundesländern oder Gemeinden mit eigenem
Statute für ihre Angestellten errichtet werden.

383 . Kundmachung über die Gerichtsferien bei den: Französisch-
Oesterreichischeu Gemischten Schiedsgsrichtshofe.

384 . Verordnung betreffend die Erweiterung des Rechtes des Gewerbc-
förderungsinstitutes in Klagmfurt zur Abhaltung von Meisterprüfungen.

385 Kundmachung über die Umbenennung der „ Evidenzhaltungen für
den Grundstemrkataster ."

386 . Bundesgesetz betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines
Lotterieanlehens (Oesterreichische Baulofe,  Emission 1922 ).

387 . Bundesgesetz betreffend die Bedeckung der Kosten für den Betrieb
und die Instandhaltung der Zollwachmotorboote am Bodensee.

388 . Verordnung über die Erhöhung der gerichtlichen Zehrgelder,
Ganggelder und Zustellgebühren.

388 - Bund -s . esetz betreffend die Fortführung des Fortbildungs - und
Sprachkurses für die Sicherheitswache in Wien.

33V . Bundesgesetz betreffend die Erhöhung der Kapitalsbeteiligung des
Bundes an der gemeinwirtschaftlichen Anstalt „ Steirische Fahrzeugwerke in
Graz -Puntigam ".

331 . Bunbesgesetz betreffend die Erhöhung der Kapitalsbeteiligung des
Bundes an der Unternehmung „Vereinigte Leder- und Schuhfabriken , gemein-
wirtschaftliche Anstalt " .

382 Bundesgesetz betreffend die Förderung der Wiener Meffe -A.- G.
aus Bundesmitteln.

383 . Bunbesgesetz betreffend die Förderung von Kindererholungs¬
aktionen des Sommers 1922 aus Bundesmitteln.

334 . XXI . Verordnung zum Gehaltskaffengesetze vom 30 . Juli 1919.
385 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
336 Übereinkommen zwischen der Republik Oesterreich und der

Tschechoslowakischen Republik betreffend die Führung der österreichisch-tschecho¬
slowakischen Grenze.

387 . Kundmachung betreffend Vorkriegsschulden zwischen Belgien und
Oesterreich.

388 . Kundmachung betreffend die Unterzeichnung der fakultativen Be¬
stimmung des Protokolles zum Statute des Ständigen Internationalen
Gerichtshofes durch Oesterreich.

338 . Devisenverordnung.
400 Verordnung betreffend di- Wahl des Stromsystems bei Ein¬

führung der elektrischen Zugförderung auf den mit Dampf betriebenen Eisen¬
bahnen.

401 . Verordnung betreffend den Vollzug von Zahlungen durch die
Postsparkasse für Rechnung des Landesverwaltungsamtes und der Jnvaliden-
mtschädigungskommission für das Burgenland.

402 . Verordnung betreffend die Zulassung der Absolventen land - und
forstwirtschaftlicher Mittelschulen zum Studium als ordentliche Hörer an der
Hochschule für Bodenkultur.

403 . Bundesgesetz betreffend die Einsetzung einer Bundeskommisston für
Kriegsgräbersürsorge und sonstiges Kriegsvsrlustwesen.

404 . Verordnung betreffend Abänderungen der österreichischen Phar¬
makopöe.

405 . 2 . Verfassungsübergangsverordnung.
406 . Verordnung , womit eins neue Postordnung erlaffen wird.
407 . Verordnung über die vorläufige Einrichtung der Verwaltung , der

ordentlichen Gerichtsbarkeit , der Rechnungskonti olle und der Berwaltungs -,
der Kompetenz « sowie der Wahlgerichtsbarkeit im Burgenlande.

408 . Bundesgesetz betreffend die Mündelsicherheit der Teilschuldver¬
schreibungen eines von der Stadtgemeinde Klagmfurt auszunehmenden Anlehms
von 250,000 .000 L.

408 . Bundesgesetz betreffend die Erhöhung der Strafen wegen Ucber-
tretungen der Vorschriften über den Besuch der öffentlichen Volksschulen in
Kärnten.

410 . Verordnung betreffend die vorläufige Regelung der Luftfahrt im
Burgcnlande.

411 . Verordnung betreffend die Inkraftsetzung der das Eisenbahn-
konzefsionswesen in Oesterreich regelnden Vorschriften im Burgenlande.

412 . Verordnung betreffend die Inkraftsetzung der Verordnung des
Bundesministeriums für Verkehrswesen vom 6. Februar 1922 , B .-G .-Bl.
Nr . 83 „ im Bursmlande.

413 . XXII . Verordnung zum Gehaltskaffengesetz vom 30 . Juli 1919,
A .-G -Bl . Nr . 410.

414 . Bunbesgesetz betreffend Begünstigungen der Lehrer an den Dolks-
uud Bürgerschulen in Kärnten aus Anlaß ihrer militärischen Dienstleistung
hinsichtlich der Ruhe - und Versorgungsgmüffe.

4 ! 5 . Bunbesgesetz , womit die ZZ 50 und 51 des Gesetzes vom 25 . De¬
zember 1904 betreffend die Errichtung , die Erhaltung und den Besuch der
öffentlichen Volksschulen abgeändert werden.

416 Bundesz -setz betreffend die Abänderung des Gesetzes über den
Kriegsgeschiidigienfonds.

417 . IX . Novelle zum Unfallverficherungsgesctz.
418 . Bundesgesetz betreffend Erhöhung der Teuerungszulagen zu

Unfallsrenlen.
413 . Bundesgesetz betreffend Erhöhung der Zuschüsse zu den Provisionen

der Bergwerksbruderladen.
420 . Kundmachung betreffend die Auflösung des Unternehmens der

„Staatlichen Jndustciewerke " .
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4SI . Verordnung betreffend die Abänderung der sechsten Ausgabe der
Arznertaxe zu der österreichischen Pharmalopöe.

422 . Verordnung , womit die Verordnung betreffend die Gebühren für
die durch amtlich bestellte PrüfungSkommifsäre vorgenonimenen Erprobungen
und Revisionen von Dampfkesseln abgeiinderl wird.

423 . II . vorläufige WirtschaftSverkehrSordnung.
424 B -soldungsnachtragSgesetz.
425 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.
426 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

gerichtsärztlichen Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.
427 . Kundmachung über die Einführung eines neuen PreistarifeS für

die Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.
428 . Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den

Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
BerufSberatungsstellc der Jnvalid -nentschädigungskommisfion.

4SS Verordnung Uber di- für die Zeit vom 80 . Juni bis einschließlich
2S . September l922 maßgebenden Umrechnungskurse für die in fremder
Währung gutgebrachten Zinsen von Geldern , welche durch gewerbsmäßig
Bankiergeschäfte betreibende Unternehmungen gegen « erzinsungsverpflichtuna
enlgegengenommeii wurde ». "

430 . VII . Novelle zum Jnvalidenentschädigungsgesetz.
431 . Verordnung , womit die Zeitungspostordnung abgeändert wird.
432 . Verordnung über die Ergänzungsgebühren für die bei der Vost-

anstalt vorrätigen alten Postbegleitadressen.
433 . Verordnung betreffend di - Ausdebnung des Jnvalidenentschädigunas-

gesetzes auf die Angehörigen von Kriegsgefangenen.
434 . Verordnung betreffend daS technische Untersuchung «. . Erprobunas-

nnd MateriolPrüfungSwcsen im Vurgenlande . "
Bundesgesetz , womit Z 7 d s Bundesgesetzes vom 7. Dezember

1920 Uber das Bundesgesetzblatt abgeändert wird.
436 . Starkftromverordnung.
437 Verordnung , womit nachträgliche Bestimmungen zu den Vor¬

schriften betreffend die eichamtlich - Prüfung und Beglaubigung von El -ktriritiltS-
verbrauchsmeflern veröffentlicht werden.

438 . Verordnung betreffend die Einführung eines neuen Verschleiß,
taufe « für die Erzeugnisse des Süßstoffmonopols und die Aeuderuna der
Verbrauchsabgabe und der Monopolabgabe für künstliche Süßstoffe.

439 . Verordnung betreffend Beschränkung de« Handels und Verkebre»
Mit ausländischen Zablungsmiiteln

440 . Bundeslheaterpenfionsverordnung.
441 . Schauspielergesetz.
442 . Verordnung betreffend die Feststellung der Eichgebühren
443 . Verordnung betreffend die Feststellung der Gebühren für die

-tchamtlich - Behandlung von Elektrizitätszählern und Waff - rverbrauchsmeffern
444 . Verordnung betreffend Regelung des Verkehres mit Zement . '

. Bundesgesetz , womit einige Bestimmungen über die Entlohnuna
d-S Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen des
Landes Niederösterrcich abgeändert und ergänzt werde » :

446 . Erdöl - und Erdgasgesetz.
447 . XIV . Novelle zum Krankenversicherungsgesetze.
448 . Bundesgesetz betreffend die Einschränkung der Verabreichuna

geistiger Getränke an Jugendliche . ^ b
449 . Bundesgesetz betreffend die Gewährung von Beihilfen au « Bun-

deSmitteln an Kriegsblinde zur Anschaffung , Ausbildung und Erhaltuna von
Führerhunden.

450 . Verordnung wegen Ausdehnung der Wirksamkeit des Bundes.
fmanzgesetzeS sowie der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen
betreffend Grundsätze für die Führung des Bundeshaushaltes vom I Männer
bi« 31 . Dezember 1822 auf das Burgenland . ^

451 - Bundesgesetz über die Einsührung einer Entschädig » «» fü Lebr-
linge (Gewerbeordnungsnovelle 1922 ).

452 . Bundesgesetz , womit die Wirksamkeit des Abb - ugesetzes ver.
längen wird.

453 . Verordnung betreffend di - Auflösung der Oesterreichischen Spin-
tuosenstelle und die Erlassung von Uebergangsbestimmungen für den Verkebr
mit Spirituosen.

454 .. Kundmachung über die Einführung eines neuen PreiStarifes für
die Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.

455 . Heeresbeamtendisziplinargesetz.
456 Kundmachung betreffend Vergleiche zur Regelung der vor und

m dem Kriege entstandene » Schulden von Oesterrcichern an britische Staats,
angehönge.

457 . Verordnung betreffend die Weitergewährung von Zuschüssen zu
den UnterbaltSbeiträgrn und Zuwendungen.

458 . Verordnung betreffend die Abänderung der Vermefsunas - und
KatastralumjchreibnngSgebübren.

459 . Verordnung über den gewerblichen Rechtsschutz im Burgenlande
460 . Epekutionsnovelle vom Jahre 1922.
461 . Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in aewerb-

lichen Betrieben . "
462 . Bundesgesetz betreffend die Gewährung eines Darlehens an den

KriegSopserfonds zur Veranstaltung einer Ferienaktion für « ricgerwaisen und
Jnvalidenkinder.

« . ^ 02 . « undesgesetz betreffend den Voranschlag der Jndustriewerke de«
Bundes in Wöllersdorf für das erste Halbjahr 1822.

Bundesgesetz betreffend die Gewährung eine« Darlehens an die
„Wöllersdorfer Werke A. G ."

465 . Kundmachung betreffend die Mündelsicherheit der Leilschuld-
verschreibungen der s-chsprozentigen Anleihe der Gemeinde Bad Gastein.

466 Dritter Nachtrag zum Notariatstarife.

nov -ll ^ b ^ 7 >urchsührungSoerordnung ^ r VII . KrankenvcisicherungS-

Pächt ^ sck̂ tzv̂ m dmmg" ^ die Verlängerung der Geltungsdauer der
^ 469 . Bundesgesetz betreffend die Bewilligung der Kosten für : I . den
Bau eines Vierfamili -narbeiterhause - im ReligionSfondSforst - Reichraming-
A die Anschaffung einer Benzinlolomotive für den Betrieb der Waldbahn in
R - ichraining ; 3 . die Erbauung d r Pl - ißarollbahn und die Herstellung von
Ausweichen und Ladestellen auf der Waldbahn in Reichraming
>.> ^ 470 . Bundesgesetz betreffend di - Gewährung von Unterstützungen an
die bei den Ausschreuungen in Innsbruck geschädigten Personen

471 . Bundesgesetz betreffend die Beteiligung der Bundes an der
„Jndustriewerke Fischamend K . W . A
. . . 472 . Bundesgesetz betreffend di- Beteiligung de« Bundes an der in
Klosterneuburg zu errichtenden Teptilwarenfabrik A -G.

473 . Bundesgesetz betreffend die Gewährung eine» Kredites an die
Bundesfobrrk Bl,,mau zur Behebung der durch die Txplosionskat . strophe an
den Wohn - und Verwaltungsgebäuden verursachten Schäden.
« - Bundesgesetz betreffend die Instandhaltung des österreichischen
Gesandlschastsgkbäudes in Budapest.

475 . Bundesgesetz betreffend Erhöhung der Beitragsleistung des Bunde«
für das Handelsmuseum in Wien.

476 . Bundesgesetz betreffend den Wiederaufbau des abgebrannten
Postalvcngebaudes im Forstwirtschaftsbezirke Strobl.

477 . Bundesgesetz betreffend die Herstellung von neuen Abortanlaaen
im Jiiquisil -nspikale des LandesgerichteS Wien 1.

478 . Buiidesgesetz über die Ausführung von Zollbauten.
„ 4 ? ? Bundesgesetz betreffend die Sicherheitswachkaserne 9 . Müllner-

gaffe 23/25 (Mietgebäude ) ; bauliche Herstellungen.
480 Bundesg setz betreffend Behebung der Sturmschäden am Ziegeldache

des GedäudeS Wien 1. Fleischmarkt 19.
481 . Bundesgesetz betreffend di - Anlage einer Zufahrtsstraße und die

Durchführung baulicher Herstellungen bei der Tabakfabri « in Wien -Ottakring.
482 . Bundesgesetz betreffend bauliche WiederherstellungSarbeiten in der

Strafanstalt Graz.
483 . Bundesgesetz betreffend di - Unterstützung von im Auslande

wohnenden österreichischen Kriegsbeschädigten , -Witwen und -Waisen.
484 . Verordnung über die Erhöhung der Wechselbla, ' kettgebühr und

dre Ausgabe von amtlichen Wechselblanketten zu 2500 L.
485 . Verordnung über die Gewährung von Gebührenbefreiungen für

da« Verfahren zur Ablösung , Neuregulierung und Sicherung von Holzungs -,
Forstproduktenbezugs - und W -iderechten in Vorarlberg

486 Verordnung betreffend di- Festsetzung des Wertes der Steuer-
crnheit zur Berechnung der Einkommensteuer und Aenderuna der Steuer¬
abzugstabellen ab I . August 1922.

487 . Kundmachung betreffend Vorkriegsschulden zwischen Elsaß -Lolh-
ringen und Oesterreich.

488 . Verordnung betreffend die Ablieferung der Epportvaluta.
489 . Verordnung betreffend den zu den Jmmobiliargebühren und zum

Gebührenäquivalente einzuhebenden Zuschlag für di - Bundeshaupt-
stad t Wien

490 . Bundesgesetz über die Errichtung einer Notenbank.
491 . Zwangsanleihegesetz.
492 Abgabenermächtigungsgesetz.
493 . VerbrauchSsteuernovelle.
494 . Ausfuhrabgabengesetz.
495 . Essigiäuresteuer.
496 . Süßstoffsteuer.
497 Bundesgesetz über die Aufhebung des MineralwafsermonopoleS

und die Aenderung der Miueralwaffersteuer.
498 . Finanzzolltarifnovelle.
499 . Angestrlltenabbaugesetz.
500 Bundesgesetz betreffend einen Abzug von den Bezügen der Mit¬

glieder des Nationalrates , der Mitglieder d-S Bundesrate » und der Volk » -
beauftragten.

501 . Steuervereinfachungsgesetz vom Jahre 1922.
502 . Abgabcnrechtsmittelgesctz vom Jahre 1922.

k. Lündrsgesktzbiatt für Wim.
^03 ^ ^ öung hxz MaximaltarifeS für das Rauchfangkehrergewcrbe.
104 . Abänderung der Gesetzes über die Einhebung von BeerdigungS-

gebvhren.
105 . VtrpflegSgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten.
106 . « erpflegSzebühr in der Landesgebäranstalt.
107 . Veipflegsgebübren in den Anstalten „ Am Sieinhof " und NbbS.
108 . Bemebsvorschriften für da» Playfuhrwerk.
109 . Beitragsleistung der Feuerversicherte « .
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Pmstonskaffe für die Bediensteten der Gemeinde Wien und ihrer Unter-

nehmungen.
Fuhrwerksverkehr in der Fröbel -, Bertolt - und Liebhardtgaffe.
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Verzeichnis der in letzter Zeit verlautbarten Gesetze, Verordnungen und Kund¬
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t>) im Landesgesetzblatt für Wien.

Auflassung des BezirkswirtjchaftsaurteH Melle 2.
rektors Dr . August Mayr vomEAaß"desNaglslrat

4 . August 1922 , M .D . 4090.
Der Herr Bürgermeister hat mit Genehmigung des Stadtsenates vom

10 . Juli 1922 (sab Pr . Z . 7256 ) folgende Verfügung getroffen:
„1 . Das Bezirkswirtschaftsamt Stelle 2 wird mit 15 . August 1922 auf-

gelaffen.
2 . Nach Austastung des Bezirkswirtschaftsamtes Stelle 2 fallen Auge-

legmheitm , die sich auf die Regelung des Verkehres mit Getreide - und Mahl-
Produkten und auf di - Mehl - und Brotversorgung beziehen , im Sinne der
geltenden Geschäftseinteilung , da cs sich hiebei um Angelegenheiten der Ver¬
sorgung der Bevölkerung mit Bedarfsartikeln handelt , in den Wirkungsbereich
der Magistratsabteilung 42 . "

In der GeschäflSgruppe VI der Geschäftseinteilung ist daher der Absatz
betreffend das BezirkSwirtschaftSanit Stelle 2 zu streichen.

Festsetzung der Kompetenzen hinsichtlich der Aaende»
derBundeshauPtftadtWien als Land ; Zentralisierung
der VervflegSkostenangelegenheiten ; Neuforwu-
lierung der Geschäftsauszählung der Magistrats¬

abteilung 7.
Erlaß des Magistratsvizedirektors Dr . August Mayr  vom

10 . August 1922 , Z . M . D . 4288/22.
Der Herr Bürgermeister hat mit Genehmigung des Stadtsenates am

13 . Juli 1922 (Pr . Z . 7291/22 ) folgende Verfügung getroffen:
1. Die der Bundeshauptstadt Wien als selbständigem BundeSlande zur

Besorgung obliegenden Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiche-
sind von den bestehenden magistratischen Amtsstellen als Aemtern der Landes¬
regierung nach Maßgabe ihres bisherigen Wirkungsbereiches zu besorgen . Die
Bezirksämter sind im selbständigen Wirkungsbereiche der Landesverwaltung
nur in den ihnen ausdrücklich zugewiesenen Fällen zur Amtshandlung « -rufen.

2 . Die Verwaltung der infolge der Trennung Wiens von Niederösterreich
an Wien gefallenen Anstalten obliegt der Mag .-Abt . 9 ; somit insbesondere die
Verwaltung aller Kranken - und Heilanstalten der Bundeshauptstadt Wien . In
fürsoigerlscher Beziehung und bezüglich der U-berwachung in gesundheitlicher
Hinsicht sowie der Beaufsichtigung des ärztlichen Dienstes , ferner hinsichtlich der
technischen Angelegenheiten fallen den Mag .-Abt . 7 , 8 und 12 sowie den
technischen Magistratsabteilungen die gleichen Obliegenheiten zu , wie sie ihnen
nach der GeschLitseinteilung hinsichtlich der Gemeindeanstalten bisher zukamen.

3 . Die G -fchäftsaufzählung der Mag .-Abt . 7 hat wie folgt zu lauten:
Jugendfürsorge:  Mutterberatung , SLuglingsfürsorge , Zieh-

kinderwcsen , Fürsorgeerziehung , Kinderarbeit , Erholungssürsorge , Mitwirkung
bei der Armenkinderpflege , bei der polizeilichen Jugmohilse und bei der
Jugendgerichtshilfe ; städtische Spielplätze und Spielwiesen.

Kindergärten:  Kindererholungsheime , Tageserholungsstätten.
Kinderheilanstalten,  ferner Erziehung : heim für Kinder der

Mittelstandes , Erziehungsanstalten Eggenburg , Jugendheim in St . Andrä an
der Traisen ; Auswahl und Entlassung der Pfleglinge , soweit nicht für Eggen¬
burg teilweise eine besondere Landeskoinrnission zuständig ist, Rechtsschutz-
angelegmheiten , insbesondere vormundschaftliche und gerichtliche Vertretung;
Angelegenheiten der Erziehungssürsorge und Dienstauffich ! über das Erziehungs¬
personal in den Erziehungsanstalten Eggenburg und im Jugendheim St . Andrä
an der Traisen.

G eneralvormundschaft:  Ai -staltsvormundschaft , Rechtsgutachten
und Rechtshilsevermittlung für das Ausland , Verwaltung der Mündelgelder;
Angelegenheiten des R -chrsschutzamtes des Zentralkinderheimes ; fachliche Aus¬
bildung des Personales.

Milwirkung bei der Durchführung des Pflegestättengesetzes.
Jugendfürsorgestatistik.

ZuschüsseauSBundesmitteln  für die private Fürsorge.
BezirkSjugendämter:  Organisation und Dienstaufsicht.
4. Die Einbringung, der Rückersatz und die Verrechnung jener Berpflegs-

gebühren , die im Falle der Uneinbringlichkeit auf Grund besonderer gesetzlicher
Bestimmungen aus Landesmitteln zu ersetzen sind, sowie die Einbringung und
Verrechnung von Berpflegskostcn , die für Pfleglinge in städtischen Verjorgungs-
Häusern und Blinden - und Taubstummeninstiiuten in Wien , sowie die Zöglinge
der Anstalt in Eggenburg und der Waisenhäuser erwachsen , werden der Mag .-
Abt . 13 übertragen.

5 . Die Festsetzung der Höhe der Verpflegskosten auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen im Wirkungsbereiche der politischen Landesbehörde und bezüglich
der vom Lande , beziehungsweise der Gemeinde Wien erhaltenen Anstalten
obliegt der Mag .-Abt . 13.

Die Geschäftseinteilung ist abzuändern wie folgt : Im Punkte 7 der
allgemeinen Grundsätze ist im ersten Satze nach den eingeklammerten Worten
. (auch Strafsachen ) " einzufügen : „ sowie als Aemter der Landesregierung auch
die der Bundeshauptstadt Wien als selbständigem Bundesland zur Besorgung
obliegenden Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches " .

Im zweiten Satze ist nach dem Worte „ Landesbehörde " einzufügen:
„beziehungsweise eines Amtes der Landesregierung " .

An Stelle der bisherigen Geschästsaufzählung der Mag .-Abt . 7 ist die
oben angeführte zu setzen.

In der Geschästsaufzählung der Mag .-Abt . 8 ist im Absätze „ Kinder¬
übernahmsstelle usw . " nach dem Worte „Waisenhäuser " einzusügm : »Zentral¬
kinderheim , Taubstummenanstalt in Wien " und nach dem Worte „ Verpflegs-
kosten" einzuschalten : „mit Ausnahme der in städtischen Waisenhäusern und
Blinden - und Taubstummeninstituten in Wien erwachsenden oder sonst nach
der Geschäftseinteilung der Behandlung durch die Mag .-Abt . 18 unterliegenden " .

In der Geschästsaufzählung der Mag .-Abt . 9 hat es im Absätze 4 anstatt
der Worte „Krankenhaus der Stadt Wim in Lainz " zu lauten : „Kranken-
und Heilanstalten derBundeShauptstadt Wien " .

Der Absatz 5 „ Verpflegskosten " ist zu streichen.
Im Absätze „Waisenhäuser usw . " ist nach dem Worte „Waisenhäuser"

einzufügen : „Zentralkinderheim der Bundeshauptstadt Wien im 18. Bezirke,
Kinderheim in Schwadorf , Taubstummenanstalt in Wien 19 ., Erziehungsanstalt
in Eggmburg " ; Weilers ist nach den Worten : „San Pelagio " einzuschaltm:
„Seehospiz in Lusstngrande ".

In der Geschästsaufzählung der Mag .-Abt . 13 hat der Absatz „Verpflegs-
kostm " nunmehr zu lauten : „Berpflegskostenangelegenheiten
von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung , insbesondere Festsetzung der
Höhe der Verpflegskosten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen im Wirkungs¬
bereiche der Politischen Landesbehörde , sowie ihre Festsetzung bezüglich der vom
Lande , beziehungsweise der Gemeinde Wim erhaltenen Anstalten.

Weiters : Die Einbringung , der Rückersatz und die Verrechnung jener
Berpflegsgebührm , die im Falle der Uneinbringlichkeit auf Grund besonderer
gesetzlicher Bestimmungen aus Landesmitteln zu ersetzen sind , sowie die Ein¬
bringung und Verrechnung von Verpflegskosten . die für Pfleglinge in städtischen
Vcrsorgungshäusern und Blinden - und Taubstummeninstiiuten in Wien , sowie
die Zöglinge der Anstalt in Eggmburg und der Waisenhäuser erwachsen . "
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Pensionskafse für die Bediensteten der Gemeinde
Wien und ihrer Unternehmungen.

Gemeinderalsbcschluß vom 18 . Juli 1922.

Die Satzungen der Pensionskasse für die Bediensteten und
Arbeiter der Gemeinde Wien und ihrer Unternehmungen , deren
Arbeitsrerhältnis durch kollektive Arbeitsverträge geregelt ist , werden
genehmigt.

Die Pensionskasse umfaßt derzeit Bedienstete und Arbeiter
folgender Betriebe : Straßenbahnen , Kraftstellwagenunternehmung,
Gaswerke , Elektrizitätswerke , Lagerhäuser , Brauhaus , Leichenbestattung,
Lastkraftwagenbetrieb , Lastfuhrwerksbetrieb und Fuhrwerksbetrieb für
die Straßenpflege.

Die Einteilung der Bediensteten und Arbeiter in sechs Klassen
(Beilage 8 ) und die Einteilung der Arbeiter nach der Art ihrer
Verwendung zum Zwecke der Bemessung der Pensionen mit höheren
als den normalen Prozentsätzen (Beilage 6 ) werden genehmigt.

Mit 1 . Oktober 1921 wird folgende Penstonsbemessnngsgrund-
lage festgesetzt : Für Klasse 1 150 .000 X jährlich , beziehungsweise
12 .500 X monatlich ; für Klasse 2 130 .000 X jährlich , beziehungs¬
weise 10 .830 X monatlich ; für Klasse 3 125 .000 X jährlich,
beziehungsweise 10 .420 X monatlich ; für Klasse 4 1 18 .000 X
jährlich , beziehungsweise 9920 I< monatlich ; für Klasse 5 114 .000 X
jährlich , beziehungsweise 9500 X monatlich und für Klasse 6
109 .000 X jährlich , beziehungsweise 9080 X monatlich . Die
Bemessungsgrundlage wird bis auf weiteres monatlich in dem
Verhältnisse geändert , als sich die Bezüge der Kasseumitglieder
ändern . Die Ermittlung der Aenderungen hat gemäß den Be¬
stimmungen ( Beilage 0 ) zu erfolgen.

Für die Altpensionisten wird die Pensionsbemessnngsgrundlage
ab 1 . Oktober 1921 mit 75 Prozent der angeführten Beträge
festgesetzt.

Die Pensionskasse für die Bediensteten und Arbeiter der
städtischen Straßenbahnen geht unter Einbringung ihres Vermögens
in der Pensionskasse für die Bediensteten und Arbeiter der Gemeinde
Wien und ihrer Unternehmungen ans . Die bei anderen städtischen
Unternehmungen bereits angesammelten Pensionsrücklagen für Be¬
dienstete und Arbeiter bilden ein Guthaben der neuen Pensionskasse.
Die Verrechnung der Beiträge und der Zahlungen gemäß F 38 der
Satzungen erfolgt über ein bei der Länderbank zu eröffnendes
besonderes Konto.

Die seit 1 . Oktober 192 ! fälligen Beiträge sind von den
Kassenmitgliedern durch entsprechende Lohnabzüge in 26 Wochenraten
oder 6 Monatsraten abzustatten.

Die den Altpcnsionisten vor dem 1 . Mai 1922 gewährten
Zuwendungen werden ihnen endgiltig belassen.

Die Kosten der Ruhe - und Bersorgungsgenüsse der Bltpensionisten
trägt vom 1 . Mai 1922 bis 30 . April 1923 die Gemeinde allein;
in den folgenden Jahren leistet sie an die Kasse Zuschüsse in der
Höhe von 90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 , 20 und 10 Prozent des
jeweils für den Zeitabschnitt vom 1. Mai bis 30 April zu deckenden
Erfordernisses , so daß vom 1 . Mai 1932 an das Erfordernis zur
Gänze der Pensionskasse zur Last fällt.

Mit den Vorarbeiten für die neue Pensionskafse wird der
Verwaltungsausschuß der Pensionskasse für die Bediensteten und
Arbeiter der städtischen Straßenbahnen betraut , seine Funktion endet
mit der Konstituierung des Verwaltungsausschusses der neuen Kasse.

Satzungen.
ZI . Name und Zweck der Kasse.
1. Die Gemeinde Wien errichtet eine PeiisronSkoffe siir die Bediensteten

und Arbeiter der Gemeinde Wien und ibrer Unternehmungen (mit Ausschluß
der Braunlohlen -Bergbaugkwcrkschaft Z llmgdorf ), deren Arbeitsverhältnis
durch kollektive Arbeitsverträge geregelt m-

2 . In diesen Satzungen w '.rd sie kurz als „ Kasse " bezeichnet.
3 . Die Kasse ist keine selbständige aus gegenseitiger Haftung der Mit¬

glieder beruhende Versicherungsanstalt , sondern ein Fondsvermögen der
Gemeinde Wien , das den in di sen Satzungen bestimmten Zwecken gewidmet ist.

Zweck der Kaffe ist die Sicher :,ng und Leistung von Ruhe - und Ber-
sorgungsgenüsftn nach Maßgabe der Satzungen ») an die Mitglieder der
Kaffe und ihre Witwen und Waisen ; b ) an jene Bediensteten und Arbeiter,
die bereits Nahe - und Versorgungsgenliffc oder unbefristete ausnahmsweise
Zuwendungen beziehen , soweit sie Kategorien angehören , deren Arbeitsverhäitnis

gegenwärtig durch kollektiven Arbeitsvertrag geregelt ist, an die Hinterbliebenen
solcher Personen sowie an die Hinterbliebenen von verstorbenen Bediensteten
»n .d Arbeitern in vorgedachtem Sinne , welche im Zeitpunkte ihres Ablebens
die angeführten Bezüge hätten beziehen können . (Allpensionisten .)

Z 2. Mitgliedschaft.
1. Die Kaffe umfaßt folgende Mitglieder : a) Alle derzeit im Dienste der

Gemeinde und ihrer Unternehmungen stehenden Bediensteten und Arbeiter
ohne Unterschied des Geschlechter , deren Arbeitsverhäitnis zur Zeit des
Beginnes der Wirksamkeit der Satzungen durch kollektive Arb -ilsverträge
geregelt ist, b) alle Bediensteten und Arbeiter ohne Unterschied des Geschlechtes,
die künftig in den Dienst der Gemeinde oder einer städtischen Unternebmung
eint etm , falls dort das Arbeiisverhällnis durch einen kollektiven Arbeits-
Vertrag geregelt ist, in beiden Fällen mit Ausnahme der Bediensteten und
Arbeiter der Braunkohlen Bergbaugcwerkschaft Zillingdorf sowie jener Personen,
die entweder das 18 . Lebensjahr noch nicht vollendet heben oder die nicht für
eine dauernde Beschäftigung oder die nur für eine bestimmte Zeit ausgenommen
worden sind.

2 . Die unter a) und d) b-zrichn -tcn Personen sind verpflichtet , der Kasse
bcizutreten.

3. Wenn durch Erwerbung von Unternehmungen , Anstalten oder
Betrieben Bedienstete und Arbeiter in den Dienst der Gemeinde übernommen
werden , oder wenn in Unrernehmungen oder in sonstigen Dunsten der
Gemeinde eine Regelung des Arbeitsverhältniffes durch einen kollektiven
Arbeitsvertrag erfolgt , oder wenn Bedienstete und Arbeiter der Gemeinde
Wien oder ihrer Unternehmungen aus einer anderen Pensionseinrichtung in
die Kaffe zu übernehmen sind, wird die Gemeinde nach Anhörung des Ver-
waltrmgsausschuffes der Kaffe einvernehmlich mit den betreffenden Bediensteten
und Arbeitern entscheiden , wann , in welchem Umsgnge und unter welchen
Bedingungen sie der Kaffe als Mitglieder angefchiossyt werden-

Z 3 . Fondsvermögen.
1 . Zur Sicherstellung der Ansprüche auf Ruhe - und Versorgungsbezüge,

sowie aus Abfertigungen gemäß dm vorliegenden Satzungen wird ein Fonds
geschaffen.

2 . Der Fonds wird durch die satzungsgemäßen Beiträge der Unter¬
nehmungen und Betriebe sowie der Mitglieder , durch Zuwendungen und
sonstige Einnahmen gebildet . Die zur Sicherstellung von Ruhe - und Ber-
sorgungsbezügen erlegten Generalkontoanteile der bestandenen Sparvereine der
Internationalen und der Wiener Elektrizitäisgesellschaft werden im Falle ihrer
Fälligkeit dem Fonts überwiesen.

3 . Soweit ber Fonds zur Bezahlung des jährlichen Erfordernisses an
Ruhe - und VersorgnngsbezUgen , sowie an Abfertigungen nicht ausrcicht , wird
die Gemeinde für den zur Deckung fehlenden Betrag aufkommen . Spätere
U-berschiiffe werden zur Rückerstattung der von der Gemeinde geleisteten
Zahlungen verwendet.

8 4 . Beiträge der Mitglieder.
1. Als Beiträge haben alle Mitglieder 7 Prozent jener Bezüge an die

Kaffe zu entrichten , welche als für die Beineffung der Ruhe - und VersorgungS-
bezüge anrechenbar erklärt sind . Für Mitglieder , die bei Beginn der Wirk-
samkeit dieser Satzungen noch nicht sechs Wochen im Dienste sind , sowie für
später Eintretende beginnt die Beitragsleistung sechs Wochen nach dem Tage
des Eintrittes in den Dienst.

2. Mitglieder , die keine ganztägige Dienstleistung aufweisen (Halbtags¬
arbeiter usw .) , haben verhältnismäßig herabgesetzte Beiträge zu lei» -» .

8 . Welcher Betrag für die Bemessung der Ruhe - und Versorgung «,
bezöge anrechenbar ist (Pensionsbemcssungsgrundlage ), bestimmt erstmalig der
Gcmcinderak , später der Stadlsenat ; nach Ausnahme der Tätigkeit des Ber-
waltungsausschusses der Kaffe hat dieser hierüber jeweils Vorschläge zu
erstatten.

ß 5 . Beiträge der Gemeinde Wien.
I . Die Gemeinde Wien und ihre Unternehmungen leisten, unbeschadet der

im Z 3 übernommenen Haftung , für jedes Mitglied einen fortlaufenden Beitrag,
der — mit der im 8 9 , Punkt 8 vorgesehenen AuSnakme — mindestens ebenso
viele Prozente von der Pensillnsb -meffungsgrundlage beträgt , als das Mit»
glied leistet.

8 6. Rückersatz von Beiträgen an Mitglieder , Ueber-
tritt von Mitgliedern in andere Dienstverhältnisse.

1. Ein Mitglied , bei dem das Dienstverhältnis gelöst wird , ohne daß
ihm, seiner Gattin oder seinen Kindern Ansprüche aus Ruhe - oder Versor¬
gungsbezüge zustehen , erhält die von ihm eingezahltcn Beiträge ohne Zinsen
zurück, sofernc nicht zufolge gesetzlicher Bestimmungen eine Prämicnreserve zu
überweisen ist.

2 . Wenn ein Mitglied der Kaff - in einen städtischen Dienst Übertritt , in
dem eine besondere Pensionskaffe besteht, sind ihm die von ihm und der
Gemeinde , beziehungsweise seiner bisherigen Unternehmung geleisteten Beiträge
zur Ermöglichung der Anrechnung der bisher zurückgeleglen Dienstjahre zu
überlasse » ; wird das Mitglied der allgemeinen Dienstordnung für die Ange¬
stellten der Gemeinde Wien unterstellt , hat die Kaff - die erwähnten Beiträge
an die Gemeinde Wien , beziehungsweise an dk betreffende Unternehmung zu
überweisen.

8 7. Erwerbung des Ruhe - und Versorgungsbezugs¬
anspruches.  ,

1. Jede « Mitglied der Kaffe erwirbt den Anspruch auf Ruhebezug für
sich und auf VersorgungSbezüge für seine Gattin und seine Kinder nach Maß¬
gabe der Bestimmungen der vorliegenden Satzungen , wenn sein Arb -itsverhältnis
ein dcfinitives ist, wenn es eine anrechenbare ununterbrochene Dienstzeit von
10 Jahren zurückgelegt hat , wenn es die festgesetzten Einzahlungen geleistet hat
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und wenn es nach Ablauf dieser Zeit ») entweder ohne sein Verschulden
dauernd arbeitsunfähig oder b) auf Grund eines Diszipiinarerkenntmsses ohne
Aberkennung des RnhebkzugLanspruches aus dem Dienste entfernt wird oder
o) wenn das Arbeitsverliälmis durch Kündigung in dem Falle aufgelöst wird,
daß das Mitglied durch Auslösung des Betriebes oder durch eine Veränderung
in dem Betriebe oder durch eine bleibende Verringerung der Geschäfte ent¬
behrlich wird «der die berufene Behörde die Abziehung von seinem Dienstposten
verlangt und das Mitglied eine anderweitige angemessene , nicht mit Ver¬
minderung der festen Bezüge verbundene Beschäftigung im Dienst - der Gemeinde
oder ihrer Unternehmungen und Betriebe nickt erhält,

2 , Auch ohne dauernde Arbeitsunfähigkeit steht dem Mitglied - der Ruhe-
bezugs - nspruch dann zu, wenn es ein - solche Dienstzeit zurückgelegt bat , daß
seine Ruhebezug 100 Prozent der Penfionsbemessungsgrundlage erreicht und
wenn es zugleich bereits das KO, Lebensjahr vollstrrckt hat.

Z 8 , Anrechenbare Dienstzeit.
1, Bei den im Z 2, Absatz I , unter ») bezeichneten Mitgliedern ist zur

Ruhebezugsbemessung die gesamte ohne Unterbrechung bei der Gemeinde Wien
oder ihren Unternehmungen zurückgelegte Dienstzeit so anrechenbar , als ob sie
während dieser Zeit die Einzahlungen in die Pensionskaffc geleistet hätten.

2 , Bei den im 8 2, Absatz 1, unter d ) bezeichneten Bediensteten und
Arbeitern kann außer der vom Tage des Eintrittes in den die Mitgliedschaft
bei der Kaffe begründenden Dienst zurückgelcgten ununterbrochenen Dienstzeit
auch jene Dienstzeit , die sie unmittelbar vor dem Eintritte in einem anderen
Dienste der Gemeinde oder einer städtischen Unternehmung zurückgelegt haben,
bis zum Höchstausmaße von zehn Jagren zur Ruhebczugsbemeffung a) mit den
im Z 9 festgesetzten halben Prozentsätzen ungerechnet werden , wenn das
betreffende Mitglied für jedes Jahr die 7 Prozenligen Beiträge samt 3 5 Prozent
Zinsen und Zinseszinsen bezahlt ; b ) mit den im Z 8 festgesetzten ganzen
Prozentsätzen augerechnet werden , wenn das betreffende Mitglied für jedes
Jahr die 14 prozcntigen Beiträge samt 3-5 Prozent Zinsen und Zinseszinsen
bezahlt . Wurde die Vordienstzeit in einer Eigenschaft verbracht , mit der die
Anwartschaft auf einen Ruhebezug verbunden war , so hat die erwähnten Nach¬
zahlungen die Gemeinde zu leisten. Die Beiträge sind von jener Pensions-
bsnikffungsgrundlage zu bemessen, die zur Zeit des Eintrittes des Betreff,nden
in die Penstonskaffe in Geltung war ; sie sind in höchstens 60 Monatsraten
abzustatten . Die Anrechnung solcher früherer Dienstzeiten tritt jedoch erst in
Kraft , wenn das betreffend - Mitglied zehn anrechenbare Dienstjahce vollstrcckt
und soweit die Nachzahlung der Beiträge ihm obliegt , sie vollständig erlegt hat
oder wenn der Restbetrag innerhalb dreier Monate nach Eintritt des Pmsions-
oder Todesfalles erlegt wird ; der Verwaltungsausschuß kann eine weitere
ratenweise Abstattung des in einem solchen Falle etwa noch aushaftenden
Restbetrages bewilligen . Falls die Einrechnung früherer Dienstzeiten nicht in
Kraft tritt , werden die hiefür bereits geleisteten Zahlungen rückcrstattet . Von
der vorstehenden Begünstigung kann nur einmal Gebrauch gemacht werden.
Die Ableistung der früheren gesetzlichen Militärdienstpflicht gilt nicht als
anrechnungssähiger Dienst.

3 . Jene Personen , die znnächst für eine beschränkte Zeitdauer auf-
genommen , später aber dauernd beschäftigt werden und dadurch in die Pen¬
sionskaffe eintreten , können sich die Einrechnung der unmittelbar vor Erlangung
der Mitgliedschaft in dem betreffenden Dienste ohne Unterbrechung zurückgclegten
Dienstzeit mit Abzug von sechs Wochen sichern, wenn sie den für diese Dienstzeit
entfallenden 7 prozenligen Beitrag samt 35 Prozent Zinsen und Zinseszi „ sen
während der ersten zwei MitgUedsjadre nachzahlen . In diesem Falle leistet
die Gemeinde für sie eine gleich hohe Nachzahlung.

4. Dienstjahre , die unmittelbar vor der Gemeindedienstzeit bei einer von
der Gemeinde übernommenen Unternehmung zurückgelegt wurden , werden
— falls nicht besondere Bestimmungen bestehen — nur mit den halben Pro-
zcntsäyen angerechnet , doch können sie bis zum Ausmaße von zehn Jahren mit
den ganzen Prozentsätzen angerechnet werden , wenn das Mitglied für jedes
Jahr die 7 prozenligen Beiträge nackzahlr ; hinsichtlich der Berechnung und
Bezah uug gelten die Bestimmungen des Absatzes 2 b). Sonstige Privackienst-
zeüeu werden — unbeschadet erworbener Rechte überhaupt nicht augerechnet.

5 . Den Mitgliedern , die in den Jahren 1914 bis 1918 im Gemeindc-
dienste gestanden find , wird für die Erlangung des Anspruches auf einen R .,he-
bezug »nd für die Plozenteimittlung für jedes der Kalenderjahre 1914 bis
1918 , in das mindestens ein halbes Dienstjahr fällt , ein halbes Dienstjahr zu-
gerechnct.

6 , In keinem Falle wird eine vor dem vollendeten 18. Lebensjahre
zurückgelegte Dienstzeit füL die Ruhebezugsbemessung angerechnet.

8 9 , Ausmaß des Ruhebeznges der Mitglieder.
1. Der Rubebezug wird von jenem Betrage bemessen, der zur Zeit der

Zuerkennung als Pensionsbemeffungsgrundlage festgesetzt ist.
2 . Den Mitgliedern ist der Ruhebezug zu bemessen wie folgt:
Die im 8 Absatz l , unter a) bezeichneten Mitglieder erhalten ») für die

ersten zehn anrechenbaren Dienstjahre , soweit sie im Dienste der Gemeinde oder
ihrer Unternehmungen zugebracht worden find , für jedes Jahr 4 Prozent,
soweit sie im Dienste einer von der Gemeinde erworbenen Unternehmung zu¬
gebracht worden sind — falls nicht besondere weitergchende Bestimmungen
bestehen — für jedes Jahr 2 Prozent der Pensionsbemeffungsgrundlage;
t>) für jedes weitere im Dienste der Gemeinde oder ihrer Unternehmungen
zugebrachte anrechenbare Dienstjahr im allgemeinen 2 4 Prozent , für jedes
weitere im Dienste einer von der Gemeinde erworbenen Unternehmung zurück-
gelegle anrechenbare Dienstjahr — soscrn nicht besondere weilergehende Be¬
stimmungen bestehen — 1' 2 Prozent der Pensionsbemeffungsgrundlage . o) Der
im Absätze b) für die Gemeindedienstjahrc festgesetzte Prozentsatz erhöht sich
für gewisse vom Gemcinderate nach Einvernehmen der Betriebsräte (Haupt-
ausjchüffe ) zu bestimmende Kategorien von Arbeitnehmern , die durch ihre

Dienstleistung einer besonderen Gefährdung der Gesundheit ausgrsetzt sind , auf
2 66 oder 3 Prozent , jedoch nur für jene Zeit , di - in der betreffenden Ver¬
wendung tatsächlich verbracht wurde . Wenn es sich nur um eine voiüber-
g-bende Dienstleistung bei einer Verwendung handelt , für die ein anderer
Prozentsatz festgesetzt ist, als der dauernden Verwendung des betreffenden Mit-
gliedcs entspricht , gelten für die Anrechnung folgende Bestimmungen : Die
Verwendung gilt als vorübergehend , wenn sie nicht mehr aiS zwölf anrechenbare
Monate dauert . Dauert die vorübergehende Verwendung nur sechs anrechenbare
Monate oder weniger , so wird sic nicht b rücksichtigt , d, h. diese Zeit wird
gemäß Punkt 6 mit dem Prozentsätze der dauernden Verwenduug angerechnet.
Dauert die vorübergehende Verwendung ohne Unterbrechung mindestens
sieben , jedoch höchstens zwölf anrechenbare Monate , so wird einheitlich für ein
volles Jahr der Unterschied zwischen dem Prozentsatz der vorübergehenden und
der dauernden Verwendung angerechnet . Bei einer Dauer von 13 anrechenbaren
Monaten und mehr findet die Anrechnung lediglich nach den allgemeinen Be¬
stimmungen des Punktes 6 statt , ä ) Die im Gemen bedienst - zurückgelegten
Dienstjahre werden vor den im Dienste von erworbenen Unternehmungen
zurückgelegten Dienstjahren gerechnet , s) Bisher erworbene Rechte auf An¬
rechnung von Dienstjahren mit einem höheren Prozentsatz als 2-4 Prozent
bleiben gewahrt.

3 . Die im 8 2, Absatz I , unter i>) bezeichneten Mitglieder erhalten für
die ersten zehn anrechenbaren Dienstjahre s) für ; edez Jahr , für das 14 Prozent
Beiträge geleistet worden stad , 4 Prozent ; b) für jedes Jahr , für das nur
7prozentlge Beiträge geleistet worden sind , 2 Prozent der anrechenbaren Pen¬
sionsbemeffungsgrundlage , Für jedes folgende anrechenbare Dienstjahr erhalten
sie im allgemeinen 2 -4 Prozent der Pensionsbemeffungsgrundlage ; diese
Prozentsatz erhöht sich unter den gleichen Voraussetzungen , wie sie im Absätze
unter e) angegeben sind , auf 2 -66 Prozent oder 8 Prozent,

4 . Soweit keine ganztägige Dienstleistung vorlag (Halbtagsarbeiter usw.
werben die im Punkts unter a >, b) und c) sowie im Punkte 3 unter a ) und
angeführten Prozentsätze verhältnismäßig erniedrigt,

Hinsicht ich der Anrechnung einer allfälligen vorübergehenden nicht ganz¬
tägigen Dienstleistung sind die bezüglichen Bestimmungen des Punktes 2 o)
sinngemäß anzuwenden.

5 . Der Ruhebezug darf in keinem Falle mehr als 100 Prozent der
Pensionsbemeffungsgrundlage betragen.

6 . Für die Pensionsbemessung wird die Dienstzeit grundsätzlich in Jahren
und anrechenbaren Monaten ausgedrückt.

Anrechenbar sind die vollen Monate sowie Dienstzcitreste von mindestens
16 Tagen , die als voller Monat angesehen werden ; Dienstzeitreste bis ein¬
schließlich 15 Tage bleiben unberücksichtigt.

Auf Grund der in Jahren und anrechenbaren Monaten ausgedrück '.en
Dienstzeit wird unter Berücksichtigung allfälligcr gemäß Absatz 2 e) vorzu-
nehmcnder Anrechnungen vorübergehender Verwendungen der Gesanttpiozentsatz
gebildet und der diesem Gesamiprozentsatz entsprechende Ruhebezug nach der im
Anhänge abgcdruckten Tabelle zucrkannt.

7 . Mitglieder , die in eine Dienstkategorie mit niedrigeren Bezügen ver¬
setzt werden — den Fall einer strasweisen Versetzung jedoch ausgenommen —
können sich die Pensionsbemeffungsgrundlage der früheren Dienstkategorie
wahre » , wenn sie die von dieser Penvonsbemeffungsgrundlagc auf sie entfallenden
Beiträge bezahlen . In diesem Falle leistet auch die Gemeinde , beziehungsweise
die betreffende Unternehmung die Beiträge von der gleichen PenstonsbemeffungS-
grundlage.

8 . Im Falle einer strafweisen Versetzung in eine Dienstkategorie mit
niedrigeren Bezügen können sich die Mitglieder die Pensiorisbemeffungsgrnnd-
lage der früheren Dienstkategorie wahren , wenn sie nicht nur die von dieser
Pensionsbemeffungsgrundlage auf sie entfallenden Beiträge , sondern auch die
Ergänzung der von Ser Gemeinde (Unternehmung ) auf Grund der Zugehörig¬
keit zur niedrigeren Dienstkategorie zu leistenden Beiträge auf die Höhe der
Beiträge für die Pensionsbemeffungsgrundlage der früheren Dienstkategorie ans
Eigenem bezahlen.

9 . Wenn für eine und dieselbe Person eine Auszahlung sowohl eines
Ruhebeznges als auch eines BersorgungsbczugeS , und zwar entweder beide
aus Kassemitteln oder der eine aus Kassemilteln und der andere aus Ge-
meindcmitteln in Frage kommt , so gebührt — unbeschadet etwaiger schon
erworbener Rechte — nur der höhere von den beiden Bezügen.

8 10 Zuerkennung des Ruhebeznges.
1. Die Zuerkennung des Ruhebezuges wird über Antrag der Dienststelle

(Direktion , Leitung ) oder über Ansuchen des Mitgliedes eingeleitet.
2 . lieber die Arbeitsunfähigkeit entscheidet ein Unterausschuß , der aus

dem Obmanne der Kaffe oder einem vom Bürgermeister hiezu bestimmten
Beamten , einem weiteren vom Bürgermeister bestimmten Beamten und einem
Mitglied - der Kaffe , das von den gewählten Be sitzern bestimmt wird , ferner
aus einem von der Dienststelle bestellten Arzte sowie einem vom Vcrwallungs-
ausschuffe der Kaffe bestellten Arzt besteht.

3 . Den Aerzten steht nur beratende Stimme zu , doch ist der Abstimmung,
bei der die absolute Stimmenmehrbeit entscheidet, das ärztliche Fachgutachten
zugrundeznlegen . Ist eine Untersuchung durch die Aerzte des Unterausschufses
nicht tunlich , so kann das Gutachten von ihnen auch auf Grund eines von
einem Amtsärzte oder von der Direktion einer öffentlichen Anstalt ausgestellten
ärztlichen Zeugnisses erstattet werden . Stimmen die Gutachten der beiden
Aerzie nicht überein , so ist ein Gutachten des städtischen GesundheitsamtkS
einzuhoien , das sodann die Grundlage der Entscheidung zu bilden hat,

4 . Der Ausspruch der Auslösung des Arbeilsverhältniffes steht der Dienst¬
stelle zu, die Zuerk nnung , Bemessung und die Amveismtg des Ruhebeznges
erfolgt sodann durch den Verwaltungsausschuß der Kaffe.
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5 . Lassen die vorhandenen Gebrechen eine derartige Besserung des
Gesundheitszustandes erwarten , daß das Mitglied die Arbeitsfähigkeit wieder
erlangen dürfte , so ist der Ruhebezug nur zeitlich beschränkt , und zwar längstens
auf die Dauer eines Jahres , zuzuerkennen , Während dieser Zeit ruht die
Mitgliedschaft zur Kasse und entfällt daher die Zahlung von Beiträgen . Einen
Monat vor Ablauf der Frist hat der Betroffene bei sonstiger Einstellung des
Ruhebezuges um die Entscheidung darüber anzusuchen , ob er wieder in den
Dienst gestellt , oder fe-n Ruhebezug dauernd zuerkannt wird,

6 . Werden Personen , denen der Ruhebezug bereits ' dauernd zuerkannt
Wurde , wieder in den Dienst genommen , so wird ihre neue Dienstzeit nur
dann angerechnet , wenn sie mindestens drei volle Jahre ununterbrochen weiter¬
dienen . Bei einer kürzeren Dauer des Dienstverhältnisses wird der seinerzeit
zuerkannte Ruhebezug wieder angewiesen , es werden jedoch dem Betreffenden
oder seinen versvrgungsbcrechtigte » Hinterbliebenen die von ihm seit der
Wiederanstellung in die Kaffe geleisteten Einzahlungen samt 3 5 Prozent
Zinsen rückerstattet.

7 . In den im § 7, Absatz l , Punkt b) und o) angeführten Fällen er-
folgt die Zuerkennung und Bemessung des Ruhebezuges durch den Berwaltungs-
ausschuß nach Mitteilung des Disziplinarcrkenntnisse «, beziehungsweise der er-
folgten Kündigung.

§11 . Beginn und Dauer des Ruhebezuges.
1 . Der Ruhebezug beginnt mit dem Ende der Lohnzahlungsperiode , für

die der Betreffende noch Lohn oder Krankengeld bezogen hat.
2 . Der Bezug dauert bis zum Tode des Bezugsberechtigten , falls nicht

früher der Verlust des Ruhebezuges cintritt (§ 13 und § 28 ) oder bis zu einer
Wiedereinstellung im Dienste der Gemeinde oder ihrer Unternehmungen.

§ 12. Abfertigung.
1. Wenn das Arbeitsverhältnis eines definitiven Arbeitnehmers vor Er-

Werbung des Ruhebezugsanspruches (§ 7 , Absatz 1) wegen einer ohne sein Ver¬
schulden eintretenden dauernden Arbeitsunfähigkeit oder durch Kündigung im
Falle d-S § 7 . Absatz I e) , aufgelöst Wird und eine Weigerung nach § 13.
Absatz 1 b) , nicht vorliegt , erhält er für jedes anrechenbare und tatsächlich
vollstreckte Dienstjahr 10 Prozent der Pensionsbemeffungsgrundlage als Ab¬
fertigung.

2 . Im Falle der Zuerkennung einer Abfertigung entfällt der im § 6
erwähnte Anspruch auf Rückzahlung der eingczahlten Beiträge seitens
der Kaffe.

Z 13 . Verlust des Ruhe - und Versorgt , ngsbezugsan-
spruchcs , beziehungsweise des Ruhebezuges.

1. Mitglieder verwirken jeden Anspruch aus Ruhebezug oder Abfertigung:
») wenn sie in den in ihrer Dienst - oder Arbeitsordnung angeführten Fällen aus
dem Dienste entlassen werden , 1>) wenn sie in den im Z 7 , Absatz 1 o) ange¬
führten Fällen eine ihnen zugcwicsene anderweitige angemessene Verwendung
nicht annehmen , o) wenn sie freiwillig aus dem Dienste austretcn.

2 . Mitglieder , die bereits im Genüsse eines Ruhebezuges stehen , werden
seiner nicht verlustig , wenn sie wegen einer strafbaren Handlung verurteilt werden.

§14 . Versorgungsanspruch der Witwe.
1 . Die Witwe eines bei seinem Tode ruh -bezugsberechtigten oder bereits

pensionierten Mitgliedes hat Anspruch auf einen V -rsorgungsbezug , wenn a) die
Ehe vor oder während der aktiven Dienstleistung des Mannes geschloffen wurde,
d) sie zur Zeit des Ablebens ihres Gatten mit ihm im gemeinsamen Haus-
halte gelebt hat oder ihr vom Gerichte ein abgesonderter Wohnort bewilligt
oder die Ehe aus Verschulden des Mannes geschieden worden war , stets aber
nur dann , wenn der Angestellte keine spätere Ehe mit Nachficht vom Ehe-
hinderniffe des bestehenden Ehebandes geschloffen hat . Die Witwe aus einer
Ehe , die m t Nachficht vom Ehehinderniffe des bestehenden Ehebandes ge¬
schloffen wurde , Hai unter denselben Voraussetzungen einen Anspruch auf einen
Versorgungsbezug.

8 . Der Witwe eines ehemaligen Mitgliedes , das bloß für seine Person
nach § 18, Absatz 1 ») , den Anspruch auf Ruhebezug verwirkt hat , bleibt ihr bis
zum Tage der Entlassung des Gatten etwa erworbener V -tsorgungsanspruch
gewahrt , falls nicht die im § 17 , Absatz 1, angeführten Ausschließungsgründe
vorliegen.

§ 15 . Ausmaß des Versorgungsbezuges der Witwe.
Der Versorgungsbezug der Witwe beträgt , soferne nicht Z 24 zur An¬

wendung gelangt , 50 Prozent jenes Ruhebezuges , in welchem ihr Gatte stand
oder der ihm im Falle seiner Pensionierung , beziehungsweise im Zeitpunkte seiner
Entlassung (§ 14 , Absatz 3) zugekommen wäre.

ZIO . Beginn und Dauer des B e rs o r g u n g s b e zu g es
der Witwe.

1. Der Versorgungsbezug der Witwe beginnt mit dem Ersten des auf den
Todestag deS pensionierten Gatten nächstfolgenden Monates und dauert bis
zum Lode der Witwe , wenn nicht früher eine Entziehung des VersorgungS-
bezuges eintritt (Z 17 und § 28 ).

2 . Für Witwen noch im aktiven Dienstverhältnisse verstorbenen Be¬
diensteten und Arbeitern beginnt der Versorgungsbezug mit dem Ende der
Lohnzahlungsperiode , für die der Verstorbene noch .Lohn oder Krankengeld
bezogen hat . Der entfallende Betrag ist für jeden Lag je nach der Dauer des
Monates mit ' / » , V« , '/ -« oder ' /, « des MonatsversorgungsbezugeS zu
bemessen.

§ 17 . Verlust des Versorgungsanspruches der Witwe
oder des Versorgungsbezuges der Wltwe.

1. Von dem Ansprüche auf einen Versorgungsbezug ist eine Witwe aus¬
geschlossen. die zur Zeit des Ablebens ihies Gatten von ihm aus ihrem Ver-
schulden gerichtlich geschieden war oder die im Falle des § 13, Absatz 1 a), an

der Schuld des En lassenen beteiligt war oder die vorsätzlich den Tod ihres
Gatten herbeigeführt hat.

2 . Witwen , die bereits im Genüsse des Versorgungsbezuges stehen, werden
seiner nicht verlustig , wenn sie wegen einer strafbaren Handlung verurteilt werden.

3 . Wenn sich di - Witwe wieder verehelicht , wird ihr Versorgungsbezug
vom Ersten des Monates an , der der W -ederverehclichung nachfolgt , eingestellt,
doch bleiben die bereits bemessenen Bersorgungsbezüge der Kinder unverändert.
Eine Ehe , die mit Nachsicht des Ehehindernisses des bestehenden Ehebandes
geschloffen wurde , gilt wie eine andere Ehe.

4 . Wird sie wieder Witwe , so lebt der Versorgungsbezug mit dem auf
den Tod des letzten Gatten nächstfolgenden Monatkersten wieder auf . Sollten
aber der Witwe hienach zwei Witwenvrrsorgungsbezüge aus Gemeindeeinrich-
tungen gebühren , so kann sie nur einen , und zwar den höheren beziehen.

§18 . Abfertigungen für Witwen.
1. Die Witwe eines definitiven Arbeitnehmers , die nur wegen der

Kürze der Dienstzeit ihres Gatten keinen Anspruch auf einen Witwenversor-
gungsbezug hat , erhält eine Abfertigung in derselben Höhe , wie sie ihrem
Gatten nach § 12 zugefallen wäre.

2 . Eine Rückzahlung von Beiträgen , die der Gatte an die Penfionskaffe
geleistet hat , findet in diesem Falle nicht statt.

§ 19 . Bersorgungsbezüge für Waisen.
1. Eheliche oder durch die nachgefolgte Ehe legitimierte Kinder von ver¬

storbenen ruhebezugsberechiigten oder bereits im Genüsse eines Ruhebezuges ge¬
standenen männlichen Mitgliedern haben Anspruch auf einen Versorgungsbezug,
insoweit sie hievon nicht nach § 23 ausgeschlossen sind . Uneheliche Kinder , zu
deren Versorgung der Verstorbene gesetzlich verpstichtet war und die tatsächlich in
seiner Versorgung standen , sind den ehelichen gleichzuhalten.

2. Kinder , die auS einer Ehe stammen , die erst im Pensionsstande des
Vaters geschlossen wurde , sowie adoptiert - Kinder haben auf einen Versorgungs-
dezug keinen Anspruch.

3 . Kindern eines ehemaligen Mitgliedes , das bloß für seine Person nach
Z 13, Absatz 1 »), den Anspruch auf Ruhebezug verwirkt hat , bleibt ihr bis zum
Tage der Entlassung etwa erworbener Bersorgungsanspruch gewahrt , falls
nicht die im § 23 , Absatz 1 angeführten Ausschließungsgründe vorliegen.

§20 . Ausmaß des Versorgungsbezuges der Waisen.
Als Versorgungsbezug erhält jede Waise , soferne nicht § 24 zur An¬

wendung kommt , ein Neuntel der Pensionsbemessungsgrundlage ; bei Kindern
von Halbtagsarbeitern usw . ist hiebei jedoch die Pensionsbemeffungsgrundlage
verhältnismäßig herabzusetzen.

§ 21 . Zuschuß zum Versorgungsbezug für Waisen.
Gänzlich verwaiste Kinder von Mitgliedern , sowie Waisen , deren

Mutter oder Stiefmutter nach den Bestimmungen des § 17, Absatz 1, den
Anspruch auf die Bersorgungsbezüge verloren hat , erhalten zu dem im Z 20
festgesetzten Versorgungsbezug - mit den im § 24 vorgesehenen Einschränkungen
einen bOprozentigen Zuschuß.

§ 22 . Beginn und Dauer der Versorgungsbezüge
der Waisen.

1. Der Versorgungsbezug der Waisen beginnt wie der Witwen¬
versorgungsbezug (§ 16 ) ; die Waisenversorgungsbezüge dauern , wenn
nicht früher eine Entziehung des Waisenversorgungsbezuges erfolgt (§ 23 ) ,
bis zum Letzten des Monates , in dem die Waise das 20 . Lebensjahr vollendet,
im Falle einer früher eintretenden Versorgung oder des früheren Ablebens
bis zum Letzten des Monates , in dem die Versorgung oder der Tod eintritt.
Was als Versorgung anzusehen ist, Wird im Sinne der für die Bundes-
angestellten geltenden Vorschriften vom Verwaltungsausschuffe der Kasse
bestimmt.

2 . Der 50prozentige Zuschuß beginnt mit dem Ersten des Monates , der
dem Eintritte jener Bedingung , unter welcher er gewährt wird (§ 21 ), nach¬
folgt und endet gleichzeitig mit dem ordentlichen Waisenversorgungsbezug.

3 . Auf die Kinder eines im aktiven Dienstverhältnisse verstorbenen Be¬
diensteten oder Arbeiters , welche durch den Tod des Vaters Vollwaisen wurden,
oder welchen doch von diesem Zeitpunkte an die Bezüge von Vollwaisen ge¬
bühren , ist der Punkt 2 des § 18 sinngemäß anzuwenden.

§23 . Verlust des Anspruches auf einen Waisen-
Versorgungsbezug und Verlust deSWaisenversorgungS-
bezuges . ^ ,

1. Von dem Ansprüche auf den Waisenversorgungsbezug find Waffen
ausgeschlossen , deren Müttern nach ß 17 ein Anspruch aus einen Wrtwen-
versorgungsbezug nicht zusteht oder di« im Falle des § 13, Absatz 1 a), an der
Schuld des Entlassenen beteiligt waren oder die vorsätzlich den Tod eines
Eltcrnteiles herbeigesührt haben.

2. Waisen , die bereits im Genüsse eines Versorgungsbezuges sind , werden
seiner nicht verlustig , wenn sie wegen einer strafbaren Handlung verurteilt
werden.

§24 . Höchst - und Mindestausmaß der Versorgungs¬
bezüge der Witwe und der Waisen.

1 . Der Versorgungsbezug der Witwe eines Mitgliedes und die Vrr-
sorgungsbezüge sür seine Kinder dürfen zusammen nicht die Höhe des Ruhe-
bezugcs des Mitgliedes , die Waisenversorgungsbezüge sür alle zusammen ein¬
schließlich eines etwaigen bOprozentigen Zuschusses (Z 2 >) nicht die Höhe des
Ruhebezuges der Witwe übersteigen . Vorausgesetzt , daß diese Grenzen nicht
überschritten werden , beträgt der niedrigste Versorgungsbezug der Witwe ein
Drittel der Pensionsbemeffungsgrundlage , wobei bei Wilwen von Halbtags-
aibeitern usw . die Pensioiisbemessungsgrundlage verhältnismäßig herabzusetzen
ist, der niedrigste Waisenversorgungsbezug für ein Kind mindestens 10 Prozent
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jene » Ruhebezuges , welchen der Vater bezug - der im Falle ferner Pensio - ^
nierunz , beziehu - gSweise im Zeitpunkte feiner Entlassung (8 19 , Punkt ä)
zu beziehen berechtigt gewesen wäre.

2 . Wenn und infolange die im vorigen Absätze festgesetzten Höchstausmaße
überschritten werden , find Witwen - und Waiseiiversorgm -gsbezüge u kürzen;
die Kürzung findet bei allen diesen Versorgungsgenüffen zugleich , und zwar ver¬
hältnismäßig statt . Die Berechnung de» Gesamlprvzentsatzes der Witwen - und
Waisenverforguugsbezügc erfolgt aus Zehnlelprozente genau unter Zugrunde-
legung des in Prozenten auSgedrückten , der im Anhänge abgedruckten Tabelle
zu entnehmenden Ausmaßes des Mannes -, beziehungsweise BaterSruhebezuges.

8 25 . A b f e r t i z » n g s ü r W a i s - n.
1 . Kinder eines definitiven Arbeitnehmers , denen nur wegen der Kurze

der Dienstzeit deS Vaters Versorgungsbezüge nicht gebühren , erhalten , wenn
nickt ihrer Mutter ein Anspruch auf Abfertigung gemäß Z 18 zusteht , eine
Waisenabsertigung , die für jede» Kind ein Fünftel der Witwenabfertigung
beträgt , wobei aber die Summe der den Kindern zukommenden Abfertigungen
die Höhe der Witwenabfertigung nicht übersteigen darf.

2 . Die im Z 6 erwähnte Rückzahlung von Beiträgen , die der Vater an
die P -nsionSkasse geleistet hat , findet in einem solchen Fall - nicht statt.

Z. 26 . Auszahlung der Ruhe - und Bersorgungs-
bezügeundAbfertigungen.

1 Die Ruhe - und Witwenversorgungsbezüge werden monatlich rm vor¬
hinein im W -ge der Postsparkasse an die Bezugsberechtigten , die Wassen-
versorsungsbezüge in gleicher Weise zu Händen der Mutter oder des Vor¬
mundes «»»bezahlt . Ebenso erfolgt auch die Auszahlung der Abfertigungen
im Wege der Postsparkasse.

2 . Die auszuzahlenden Beträge werden derart ab - und aufgerundet,
d aß H -llerreste bis 48 t> nicht zur Auszahlung kommen und statt eines Heller-
restes von 50 und mehr Hellern 1 X auSbezahtt wird.

3 . Di - Auszahlung erfolgt durch i -ne Dienststelle , die die Aktivität ?-
berüge d-S Mitgliedes ausbezahit hat . Zu diesem Behufe wird ihr vom Ber-
waltungsausschuffe der P -nsionskasse eine entsprechende Anweisung übermittelt.
Der au »zahlenden Dienststelle obliegt eine Ueberprüfung der Zahlungs-
anweisungen nicht . . . ^ , .

4 . Etwa rückständig - MitgliedSbetträge werden von de» Ruhe - und
Versoraunasbezügen in Raten abgezogen , die ein Zehntel des jeweils zur
Auszahlung kommenden Ruhe -, bezw . V -rsorgungsbezug -s Nicht übersteigen
dürfen.

z 27 . Aenderung zuerkannter Ruhe - und Versor*

Wmn ^nach Zuerkennung der Ruhe - und Beisorgungsbezüge eine
Aenderung in der P -nsionSb -m -flungsgrundlag - erfolgt , werden die bereits
zuerkannten Ruhe - und Versorgungsbezüge um den gleichen Prozentsatz
wie di - PeiifisnSbemessungsgrundlage erhöht oder erniedrigt.

2 . Ein Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen besteht m einem
solche» Falle nicht.

Z 88 . Entziehung zuerkannter Ruhe - und Ver-

^ ° ^ ^ Der ^Verlust der österreichischen Bmidcsbürgerschast hat den Verlust der
Ruhe - und Versorgung «bezüge zur Folge ; sie find vom Ersten des nächst¬
folgenden Monates an einzustellen . Ein pensionier » » weibliche « Mitglied , das
die Bundesbürgerschaft infolge »er Verehelichung verliert , behält jedoch seinen
Ruhebezug , so lange cS seinen Wohnsitz i« Jnlande hat . Außerdem können
Ruhe - und Versorgungsbezüge wegen einer der demokratisch -republikanischen
Staatsform feindlichen Tätigkeit oder Propaganda gekürzt oder aberkannt werden.

8 29 Beitragzu den Begräbniskosten.
1 . Den Hinterbliebenen eines verstorbenen männlichen , bereits rm

Genüsse eines Ruhe - und Versorgungsbezuges gestandenen Mitgliedes gebührt,
falls sie Anspruch auf Versörguiigsgenüss - haben , und zwar zunächst der
Witwe ein Bcgräbnisgeld in dem Ausmake , wie cs den Hinterbliebenen eines
nach dem Kranlenveistcherungsgesetze versicherten Arbeiters jeweils gebührt,
dagegen kommen aus Grund besonderer Bestimmungen etwa bisher gewährte
ähnliche Zuwendungen in Wegfall . ^ , . .. . -

2 . In Ermanglung von Anspruchsberichtigten nach Absatz 1 gebührt
der Beitrag jener Person , die nnt dem Verstorbenen zuletzt im gemeinsamen
Haushalte gelebt und ihn in seiner letzten Krankheit gepflegt hat.

3 . Der Beitrag kann endlich in Ermanglung einer solchen Verso » ganz
oder teilweise auch jener Person zuerkannt werden , die die Krankheit ?- oder
Begräbniskosten aus Eigenem bestritten hat.

Z 80 . Verändern nasanzeigen.
Umstände , die eine Veränderung der zuerkannten Ruhe - «der Ver-

sorgungsbezüge bewirken (Verehelichung , Ableben , Versorgung usw .), sind von
den bisher Bezugsberechtigten ohne Verzug dem Berwaltungsausschuffe an-
zuzeig -n.

8 31 . Ruhe - und Versorgungsbezüge bei Eintritt
eines Betriebsunfalles und bei Dienstunfähigkeit
infolgederKriegsdienstleistung.

1. Einem Mitglied -, das ohne vorsätzliches Verschulden infolge eines
in Ausübung des Dienstes erlittenen Unfalles dauernd dienstunfähig wird,
«erden sowohl für die Er .langung des Anspruches als auch für die
Ermittlung des Gesamtprozentsatzes zehn Jahre zur anrechenbaren Dienstzeit
hinrugerählt.

2 . Ebenso werden jenen Personen , welche bereits satzungsmäßige
Ruhebezugsansprüche haben , und deren Dienstunfiihigkeit mit ihrer Kriegsdienst¬
leistung während der Jahre 1S14 bis 19i8 in unmittelbarem Zusammen-
hange steht, zehn Jahre zur anrechenbaren Dienstzeit hinzugezählt.

3 . Wenn einem Mitglied - auf Grund gesetzlicher oder von der Gemeinde
W » n getroffener B ' stimmungen Uber die Unsaüsürsorge der Anspruch auf
eine Unsallsrente zusteht , wird die Unfallsrente auf den satzungsmäßige « Ruhe-
bezua anqerechnet ; der Kaffe obliegt die ungekürzte Auszahlung des Ruhe-
bezuges beziehungsweise auch des st- etwa überschreitenden Teiles der Unfalls-
rentc . doch ist die Kaffe berechtigt , sich jenen Teil des Ruhebezuges , der der
UnfallSrente entspricht , beziehungsweise wenn die Unsallsrente höher ist als
der satzungsmäßig - Ruhebezug , di - ganze Unsallsrente von der Gemeinde
Wien , beziehungsweise der betreffenden Unternehmung ersetzen zu lassen.

4 . Der gleiche Vorgang erfolgt sinngemäß bei den Versorgnngsbezügen.

8 32 . Außerordentliche Zuwendungen für die
Lebensgefährtin und für die aus dies e r G em eins ch a ft
stammendenKinder.

1. Scheine nicht andere satzungsmäßige Ansprüche vorlregcn , können in
b-rückfichtigungswürdig -n Fällen auch der Lebensgefährtin eines Mitgliedes
und den aus dieser Gemeinschaft mit ihr stammenden Kindern außerordentliche
Zuwendungen bis zum Höchstausmaße der satzungsmäßigen Versorgung ? -
ansprüche einer Witwe , beziehungsweise von ehelichen Kindern zuerkannt
werden . ^ ^ ^ ^

2 . Auf diese Zuwendungen finden die übrigen m den Satzungen für
die Versorgungsbezüge festgesetzten Bestimmungen sinngemäß Anwendung.

§33 . BehandlungderAltpensionisten.
1. Unter Altpensionisten nach diesen Satzungen find Personen im Sinne

des ß 1, Punkt 4 b), deren RuhebezugsanfallStag vor dem 1. Oktober 1921
liegt , deren Hinterbliebene sowie Hinterbliebene der im ß 1- Punkt 4 b), ange¬
führten verstorbenen Bediensteten und Arbeiter , falls der Anfallstag des Ver-
sorgungsbezuges vor dem 1. Oktober 1921 liegt , zu verstehen . . ^ „

2. Die Pensiousbemessungsgrundlage für die Altpenstonisten wird erst¬
malig vom Gemeinderate , später vem Stadtsenate , und zwar nach Aufnahme
der Tätigkeit des Berwaltungsausschusses der Kaff - über dessen Vorschlag
festgesetzt.

3 . Die den Altpensionisten und den Hinterbliebenen von solchen zu-
kommenden Bezüge werden auf Grund der für sie geltenden Penstonsbemessungs-
grundlage , und zwar bei Pensionisten ohne Neuberechnung des seinerzeit
ermittelten Gelamtprozentsatzes , bei Hinterbliebenen unter Einreihung aus
Grund deS ungeänderten Gesamtprozentsatzes de» seinerzeitigen Mannes -, be-
ziehungsweise BaterSruhebezuges im Sinne des 8 24 , Punkt 2 , und — jedoch
nur insoweit bezügliche erworbene Rechte vorliegen — des 8 24 , Punkt 1,
mit Wirksamkeit vom I . Mai 1922 neu bemessen . Hiebei werden ihnen die
seit diesem Tage zugekommcnen Ruhe - und Versorgungsbezüge (Bezüge laut
bestandener Satzungen , beziehungsweise Vorschriften , Zulagen , Zuschüsse , Vor¬
schüsse usw .) in Anrechnung gebracht . -

4 . Die ziffernmäßige Ermittlung der Bezüge der Altpensionisten , be¬
ziehungsweise deren Hinterbliebenen hat gleichfalls unter Verwendung der >m
Anhänge abgedruckten Tabelle , und zwar derart zu erfolgen , daß zwar die
volle für die Neupensisnisten gütige Penfionsbemessungsgrundlage , jedoch der
entsprechend dem Verhältnis der Penfionsbemessungsgrundlage der Altpensto-
nisten zu jener der Neupensiowstm herabgesetzte Gesamtprozentsatz zugrunde-
gelegt wird . ^ _

5 . Den Altpensionisten , die seinerzeit vor Vollendung der vollen Dienst¬
zeit oder vor Vollstreckung des 60 . Lebensjahres in den Ruhestand versetzt
worden sind und die nachweisbar ein anderweitiges Einkommen haben , können
die sich auf Grund der neuen PensionsbemessungSgrundlage ergebenden Be¬
zugserhöhungen ganz oder teilweise eingestellt werden , eS sei denn , daß ste am
1. Mai 1922 das 60 . Lebensjahr bereits überschritten haben.

6 . Wenn eine Altpensionspartei auf Grund von bestandenen Satzungen
oder Vorschriften bisher einen Ruhe - und einen Versorgungsbezug gleichzeitig
bezogen Hst, so gebühren die erhöhten Bezüge auf Grund gegenwärtiger
Satzungen nur für jenen Anspruch , aus dem sich der höhere Betrag ergibt.
Hiebei sind jene Beträge in Anrechnung zu bringen , die den bisher erworbenen
Rechten auf Grund der bestandenen Satzungen und Vorschriften entsprechen.
Letztere Beträge sind auch im Falle einer Aberkennung der erhöhten Bezüge
gemäß Punkt 5 zu belassen . . .

7 . Im übrigen gelten für hie Altpensionisten sinngemäß die Bestim¬
mungen i» r vorliegenden Satzungen . . . . .

8 . Für Empfänger unbefristeter ausnahmsweiser Zuwendungen wird die
Pensionsbemessungsgrundlage fallweise Uber Vorschlag des Berwaltungsaus-
schusses der Kasse vom Stadtsenate festgesetzt. Im übrige » gelten sür sie sinn-
gemäß die für die Altpensionisten festgesetzten Bestimmungen , sofern nicht
etwaige bei der Zuerkennung gestellte Einschränkungen dem entgegenstehen.

8 34 . Berwaltungsausschuß.
1 . Die unmittelbare Verwaltung der Kaffe obliegt einem Verwaltung «,

ausschusse, der aus einem Obmann und einem Obmannst -llv -rtreter , die beide
vom Bürgermeister , und zwar letzterer aus dem Kreise der Mitglieder ernannt
werden , aus sechs vom Bürgermeister ernannten Beamten und aus sechs von
den Mitgliedern der Kaffe aus ihrer Mitte gewählten Delegierten besteht . Für
die Beamten und Delegierten ist die gleiche Anzahl von Ersatzmännern zu
bestimmen , beziehungsweise zu wählen ; diese treten im Falle der Verhinderung
der Mitglieder an ihre Stelle . .

2. Die Delegierten und ihre Ersatzmänner werden mittels Stimmzettel
in geheimer Wahl gewählt . Es entscheidet die relative Stimmenmehrheit , bet
Stimmengleichheit das Los.

3 . Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der Wahl erläßt der
Bürgermeister . ^ .„

4 . Der Obmann , der Obmannstellvertreter und dre vom Bürgermeister
ernannten Mitglieder des Verwallungsausschusses können vom Bürgermeister
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jederzeit wieder abberufen werden ; die FunktionSdaucr der Delegierten und
ihrer Ersatzmänner währt drei Jahre.

5 . Die Sitzungen des VenvaltungSausschussks werden von dein Ob¬
manne , in seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter nach Bedarf
einberufen.

6 . Der Verwaltungsausschuß kann nur dann giltigr Beschlüsse fassen,
wenn außer dem Obmanne oder seinem Stellvertreter mindestens acht Mit¬
glieder anwesend sind.

7. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt , bei Stimmen¬
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§35 . Wirkungskreis des VerwaltungsauSschufsez.
1 . Dem Ausschüsse obliegt : a) die Führung der Eigen Vormerkungen;

b ) dte Beschlußfassung über Aenderungcn der Penflonsbemessungsgrundlage
und die Erwirkung der Genehmigung durch den G -meindcrat ; c) die Zucrken-
nung und Bemessung sowie die Herabsetzung oder Entziehung der Ruhe - und
VersorgungSbezüge , Abfertigungen , BegräbniSgrlder und Zuwendungen , feiner
ihre Anweisung und Einstellung bei den zur Auszahlung berufenen Dienststellen;
st) die Kontrolle der im Genüsse von Ruhe - und Bersorgungsbezügen
stehenden Personen hinsichtlich der Fortdauer der Anspruchsberechtigung ; s ) die
Entscheidung über die Anrechnung von Dienfijahren , soweit eine solche nach
den Satzungen zulässig ist ; k) die Erstattung von Gutachten über die Wieder-
anstellung von Pensionierten ; x ) die Anweisung allsälliger Rückzahlungen;
t>) die Einholung der von den einzelnen Dienststellen (Direktionen und
Leitungen ) an die Kaffe zu übermittelnden Abrechnungen hinsichtlich der
Beiträge und der geleisteten Zahlungen sowie ihre Ueberprüfung ; i) die Kon¬
trolle über die Einnahmen und Ausgaben der Kaffe und die Buchführung;
ir) die Aufstellung jährlicher Rechnungsabschlüsse , Bilanzen und Jahresberichte
sowie ihre Vorlage an den GemeinderalSauSschuß für die Finanzverwaltung,
nach ihrer Genehmigung die Uebermittlung an die Dienststellen sowie Bekannt-
gäbe an die Gesamtheit der Mitglieder ; I) die Stellung von Anträgen an den
GcmeinderatsauSschuß für die Finanzverwaltung über die Aufteilung eines
Abganges und die Verwendung , beziehungsweise Aufteilung eines Ucber-
schuffes ; m ) die Stellung von Anträgen an den Gemeindcratsausschuß für die
Finanzverwaltung hinsichtlich der Anlage de? Fondsvermägens ; n ) die Ver¬
waltung des beweglichen und unbeweglichen Fondsvermiigens ; o) die Bestellung
des zur Geschäftsführung Eigen Personales , di - Bestimmung seiner Ent¬
lohnung sowie die Beschaffung der erforderlichen Kanzleiräume , Kanzleieinrich.
tungen und Kauzleierfordernisse ; pl die Abgabe von Gutachten hinsichtlich
Angliederung weiterer Unternehmungen , Anstalten oder Betriebe ; g ) die
Stellung von Anträgen an den Gemeinderat auf Abänderung der Satzungen.

2 . lieber Beschwerden gegen Entscheidungen des Verwaltungsausschuffes
und Uber Einsprüche des Obmannes , beziehungsweise Stellvertreters entscheidet
der Stadtsenat ; an dessen Entscheidung ist der Verwaltungsausschuß gebunden.

3 . Inwieweit die dem Verwaltungsausschuffe zukommenden Ausgaben
der Geschäftsleitung überlassen werden , bestimmt die vom Berwaltungsaus-
schuffc zu erlassende Geschäftsordnung.

§ 36 . Ausfertigungen der Kasse.
Ausfertigungen der Kasse sind vom Obmanne , beziehungsweise dem

Obmannstcllvertreter , in Verhinderung beider von einem vom Bürgermeister
bestimmten Ausschußmitgliede sowie von einem gewählten Beisitzer zu unter¬
fertigen.

Z 37 . Bekanntmachungen der Ka - se.
Bekanntmachungen der Kasse allgemeiner Natur werden entweder wie

Dienstverfügungen verlautbart oder durch Zuschriften den Mitgliedern über¬
sendet.

Z 38 . Geschäftsführung.
1. Die Einhebung der Beiträge der Mitglieder und die Zurechnung der

Beiträge der Gemeinde sowie die Durchführung der Zahlungen an Ruhe - und
Versorgungsbezügm , Abfertigungen und Begläbnisgeldern erfolgt durch die
Dienststellen gegen Verrechnung gegenüber der Kaffe nach Abschluß jedes
Geschäftsjahres.

2 . Die Kaffe bestellt sich selbst das zur Geschäftsführung nötige Personal,
die Kosten des Personales , der Kanzleiräume , Kanzleieinrichmng und Kanzlei¬
erfordernisse sowie der Geschäftsführung überhaupt gehen zu Lasten der Kaffe.

8 39 . Abänderung der Satzungen.
Die Abänderung dieser Satzungen steht über Antrag des Ber-

waltungsausschusses , beziehungsweise im Einvernehmen mit ihm dem Ge¬
meinderate zu.

8 40 . A u f s i ch t.
Die Aussicht über die Verwaltung und Geschäftsführung der Kaffe wird

vom Gcmeindrratsausschuffe für die Finanzverwaltung , dem Stadtsenate und
Gemeinderate sowie dem Kontrollainte der Stadt Wien nach Maßgabe der
Satzungen und des Gesetzes vom 10 . November 1920 , L.-G - Bl . für Wien
Nr . I , betreffend die Verfassung der Bundeshauptstadt Wien geübt.

8 4l . Beginn der Wirksamkeit der Satzungen.
1 . Die Satzungen treten mit Ausnahme der im 8 33 hinsichtlich der

Altpenfionisten festgesetzten Ausnahme mit Rückwirkung vom 1. Oktober 1921
in Kraft.

2 . Von diesem Zeitpunkte an sind auch die Beiträge zu entrichten.
3 . Die seit I . Oktober 1921 zuerkannten Ruhe - und Versorgungsbezüge

werden vom Verwaltungsausschuffe auf Grundlage der vorliegenden Satzungen
neu bemessen . Hiebei werden ihnen die seit diesem Tage zugckommenen Ruhe,
und Berlorgungsbezüge (Bezüge laut bestandener Satzungen , beziehungsweise
Vorschriften , Zulagen , Zuschüsse, Vorschüsse ujw)  in Anrechnung gebracht.
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von mehr als
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Ruhebezugstabelle.
Gesamtprozentsatz Ausmaß des Rubebezugis in

bis Prozenten der jeweiligen Pcnfions-
einschließlich bemeflungsgrundlage ausgedrückt

17 16
17 19 18
19 21 20
21 28 22
23 25 24
25 27 26
27 29 28
29 31 30
31 33 32
«3 35 34
85 37 36
37 39 88
39 41 40
41 43 42
43 45 44
45 47 - 46
47 49 48
49 51 50
51 53 52
53 55 54
55 57 56
57 59 58
59 61 60
61 63 62
63 65 64
65 67 66
67 69 68
69 71 70
7 , 73 72
73 75 74
75 . 77 76
77 79 78
79 81 80
81 83 82
83 85 84
85 87 86
87 89 88
89 91 90
91 93 92
93 95 94
95 97 96
97 99 98
99 100 100

Einteilung in die Pensionsbemessungsgrundlagen¬
klassen.

(Beilage ö .)
Straßenbahn:  1 . Funktionäre . 2 . Professionisten , Streckenaufseher,

Leitungsaufseher , Lokomotivführer und Chauffeure , die eine einschlägige Profession
erlernt haben . 3 . Bedienstete aus mechanischen Fahrbetriebsmitteln , Schaffner,
Fahrer , Lokomotivführer , Chauffeure . 4 . Angelernte Arbeiter : Heizer des
Dampfbelriebes mit Keffelwäriermüfung , Kutscher , kutscherdienstleisteiide Pferdc-
wärter , Kanzl -idiener und Portiere , welche vor dem 1. Mai 1920 ernannt
wurden , qualifizierte Bahnwächter , qualifizierte Hilfsarbeiter . 5. Hilfsarbeiter:
Nichtqualifizierte Babnwächter , Probebahnwächter , Heizer des Dampfbetriebes,
Kanzleidiener und Portiere , Wächter , Nachtwächter , Hilfsarbeiter , Weichen¬
wärter , Mannschaften der pneumatischen Weichen , Bahnhofsbedienstete , Pserde-
wärter . 6 . Frauen.

Kraftstellwagcnbetrieb:  1 . Funktionäre . 2 . Professionisten.
3 . Schaffner , Fahrer . 4 . Angelernte Hilfsarbeiter . 5 . Hilfsarbeiter , Wächter.
6 . Frauen.

Elektrizitätswerke:  1 . Vorarbeiter , Spezialschloffer , betriebs¬
leitende Professionisten . 2 . Professionisten und Gleichgestellte , Chaufs .nre , die
eine einschlägige Profession erlernt haben . 3 . Chauffeure . 4 . Qualifizierte Hilfs-
arbeiier , wenn sie mindestens zwei Jahre als solche iLtig waren , Kutscher.
5 . Hilfsarbeiter , auch qualifizierte Hilfsarbeiter , die noch keine zwei Jahre als
solche tätig sind . 6 . Frauen.

Gaswerke:  1 . Oberausseher , Oberbeizer , Aussichtsmaschinisten , Auf¬
seher, Partieführer im Außenbetriebe . 2 . Professionisten , die in ihrem erlernten
Berufe dauernd verwendet werden , Maschinisten mit handwerksmäßiger
Vorbildung und Maschinisten , die diesen Dienst schozi mindestens fünf
Jahre im Gaswerke versehen . Lokomotivführer und Thauffeure , die eine
einschlägige Profession erlernt haben , Jnspektionisten des Außendienstes,
Vorarbeiter , Laboranten . Arbeiter , die bezüglich der Einreihung den
Prosesfionisten gleichgestellt werden . 3 . Lokomotivführer , Chauffeure . 4 . u) Ange-
lernt - Schwerarbeiter , und zwar im Kesselhaus : Keffelhcizer , K -fselschlacker und
Keffelputzer ; >m Ofenhause : Einsetzer , Heizer (1. und 2 . Klasse) , Schlacker ; bei
den Kammeiöfen ; Arbeiter bei den Türen und Türhcbemaschinen , bei der Vor¬
lage und beim Füllwagen ; in der Wafsergasanstalt : Gasmachcr und Schlacker;
in den Generatsrenanlagen : Keffelhcizer , Gichter , Schlacker und Keffelputzer;
bei den Trcknsportanlagen : Kipperleuke im Waggon ; in den Sortieranlagen ; Be-
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dienungslmte ; bei dm Lokomotiven : Lokomotivheizer ; t>) die Lbrigm ange¬
lernten Arbeiter , lind zwar : Maschinen - , Apparaten -, Pumpen - und Regler-
Wärter , Schieber und WssseUspfwärter , Ofen - und Transportarbeiter , Wag-
männer , Sanitätsgehilfen , Gehilfen im Materiallager , Verschieber bei Volldahne »,
Gasmesserwärlrr , Aulomatenlaternenwärter . Arbeiter , die an Maschinen urit
mechanlschen Antrieben arbeiten , ständige Reinigerhausarbeiter , Albeüer beim
Aufzug in der Waffergasanstalt ; die ständig bei allen mechanischen Anlagen
als Ablöser (Springer ) im Schichtwechsel verwendeten Arbeiter und die Kutscher.
5 . Hosarbciter , Z gsbeglciter , Magazinsarbriter , Tor - und Nachtwächter in
den Werken , Lroeiter zu Reinigungszwecken , alle anderen Hilfsarbeiter in den
Werkstätten und im Außendienste , männliche Telephonisten , Mitfahrer , Pferde-
wärter , Diener , Nachtwächter und Laiernennälter , 6 , Frauen.

FuhrwcrkSbetrieb:  2 , Professionisten , die in ihrer Profession
verwendet werden , Magazineure , Cdauffeure , die «ine einschlägige Profession
erlernt haben , 3 , Chauffeure . 4 . Kutscher , qualifizierte Hilfsarbeiter , Schreiber,
kutscherdienstleistende Pferdewärter . 5 , Pfcrdewärter , Depotarbeiter , Ausleger,
Planierar , Mitfahrer , Nachtwächter , Torwarte , Hilfsarbeiter . 6 . Frauen,

Leichenbestattung:  2 . Professionisten , die in ihrer Profession
verwendet werden , 4 . Kutscher , Aufbahrer . 5 . Träger , Portiere (Hausosfiziere ),
Torwarte , Hilfsarbeiter , Wächter . 6 , Frauen.

Brauhaus:  2 . Bmder , Brauer , Professionisten , Mitgeher , Chauffeure,
die eine einschlägige Profession erlernt haben . 3 . Chauffeure . 4 . Kutscher , Kessel-
Heizer, Arbeiter im Gär - und Lagerk <ller , Darrer , Dacrheizer , Widderer , Kom-
prefforenwärter . Heizer - und Komprefferuvärterablöser , Bierführer . 5 . Aulo-
mitfahrcr , Wäch ' er, Hilfsarbeiter . 6 . Frauen.

Lagerhäuser:  1 , BerschubMeister , Berschubanfseher , 2 . Professionisten,
Maschinisten , Vorarbeiter . 4 . Kutscher , Heizer , kutschcrdienstleistende Pferdewärter.
5 . Tagarbeiler . 6 . Frauen.

Einteilung der Arbeiter zum Zwecke der Bemessung
des Nuhebczuges mit höheren als dennormalen

Prozentsätzen.
(Beilage 0 .)

Straßenbahnen  3 Prozent : Fahrer (auch auf dem Autobus ),
Chauffeure , Lokomotivführer , Heizer , Schaffner , Verkehrsfunttionäre mit Aus¬
nahme der Verrechnet ?, sowie der ausschließlich im Kanzleidimst verwendeten
Funktionäre , Revisoren , Fahrmeister , Instruktoren , Wagenmeister dienstlcistende
Funklionäre der Betriebs (Bahi !hofs )wer !stätten , die Funktionäre , Bediensteten
und Arbeiter , die regelmäßig und überwiegend Nachtdienst leisten (mit Aus¬
nahme der Torwächter , Nachtwächter und Badewärtcr ), die vorwiegend als
Autogenschweißer verwendeten Arbeiter.

2 -66 Prozent : Die regelmäßig und überwiegend in den Putzgruben
beschäftigten Arbeiter , die Monteure und Arbeiter bei der Erhaltung der
Straßcnbahnoberleitung , alle Funktionäre , Bediensteten und Arbeiter , die
regelmäßig , aber nicht überwiegend Nachtdienst leisten , mit Ausnahme der Tor¬
wächter , Nachtwächter und Badewärter , Funktionäre der Verkehrskontrolle und
der Bctriebsinspeüion , soweit sie nicht im Kanzleibieriste stehen, Schistiebe und
Schmiedehelfer , ioferne sie vorwiegend beim Feuer in der Schmiede beschäftigt
sind, Schleifer , Kutscher.

Kraft st eltwagen  3 Prozent : Fahrer , Schaffner , Chauffeure , die
Funklionäre , Bediensteten und Arbeiter , die regelmäßig und überwiegend Nacht¬
dienst leisten (mit Ausnahme der Tor - und Nachtwächter ) , die vorwiegend als
Autogenschweißer verwendeten Arbeiter.

2 66 Prozent : Die regelmäßig und überwiegend in den Putzgruben be¬
schäftigten Arbeiter , alle Funktionäre , Bediensteten und Arbeiter , die regelmäßig,
aber nicht überwiegend Nachtdienst leisten , mit Ausnahme der Tor - und
Nachtwächter , Schmiede und Schmiedehelfer , soserne sie vorwiegend beim Feuer
in der Schmiede beschäftigt sind.

Elektrizitätswerke  3 Prozent : Die Aufseher beim Keffelhaus-
bctrieb , die Keffelycizer , dir Lokomotivführer , die Chauffeure , die Arbeiter , die
überwiegend beim Schlackenziehen m dm 'Schlackenkanälen , beim Rnßreinigen
in den Fruerzügm , bei der inneren Keffctreiniguiig und denn Kippen der
Kohlcnwaggons (direkte Wagenmtleerung ) , bei den untertags befindlichen
Kohlenbrccyern und bei unterirdischen oder in den Kesselhäusern befindlichen
Kohiensörderanlagcn beschäftigt sind , die Arbeiter , die regelmäßig und über¬
wiegend beim Betrieb und bei der Instandhaltung der Akkumulatorenbatterien
in den Kraftwerken und Unterstationm verwendet werden , die vorwiegend als
Autogmichwcißcr verwendeten Arbeiter , die regelmäßig im kontinuierlichen
sechswöchmttichen Turnus arbeitenden Elektriker , Maschinisten und deren
Gleichgestellte.

2 66 Prozent : Vorarbeiter , Professionisten und Hilfsarbeiter , die bei der
Montage und Instandhaltung im Kavelnetz , Freileilungsnetz oder von Trans¬
formatoren beschäftigt sind , die überwiegend bei der Kessel- und Majchinen-
erhallung der Kraftwerke und bei der Instandhaltung der Dynamomaschinen
der Unterstationm verwendeten gelernten und angelernten Arbeiter , die im
ununterbrochenen Schichtwechsetbetriebe verwendeten Arbeiter , soweit sie nicht
in die Gruppe mit 3 Prozent Steigerung fallen , mit Ausnahme der Torwächter,
Nachtwächter und Telephonisten , Schmiede und Schmiedhclfer , soserne sie vor¬
wiegend beim Feuer in der Schmiede beschäftigt sind.

Gaswerke  3 Prozent : Lokomolivsührer , Keffelheizer und Kesselputzer;
Aufseher , Vorarbeiter , Chargiermannschaft , Schlacker , Betricdsmaurer und
Betriebsschlosser bei heißen Oesm und in der Wasscrgasanlage ; Aufsicht beim
Kesselhausbetcieb ; Aussichtsorgane , Gichter und Kranführer in der Generatoren,
anlage , Vorarbeiter bei der Kipperei und Kchpleute (unmittelbare Wagm-
mtlcerer ), Arbeiter beim Drehküdel und Schrägaufzug , beim Gurtförderer , bei
den Kohtentransportletren im Ofenhaus und im Sorticrraum der Koissortier-
anlagen , die beim Rohrnetz in den Werken ständig beschäftigten Aussichlsorgane , >

gelernte und angelernte Arbeiter , die im kontinuierlichen Betriebe stehenden
Arbeiter der Bmzolanlagm mit Ausnahme der Laboranten , Maschinisten und
Apparalenwärter im ununterbrochenen Schichtwechselbetrieb.

2 '68 Prozent : Alle im ununterbrochenen Schichtwcchselbetriebe Be¬
schäftigten , soweii sie nicht bereits in die Gruppe mit 3 Prozent fallen , mit
Ausnahme der Tor - und Nachtwächter , Sodawaffererzeuger , Badewärtcr und
Telephonisten , alle bei Betriebs - und Jnstandhallungsarbeitm , in den Osm¬
und Gmeralorenanlagm , Förderanlagen , Apparatenanlagen , elektrischen An-
larm und Kesselhäusern und in den Laboratorien ständig beschäftigten Aufsichts¬
organe , gelernte und angelernte Arbeiter . Alle beim Mauern mit feuerfestem
Materiale verwendeten Aufseher , Vorarbeiter und Maurer . Die Partieführer
im Außmbetriede , die Monteure des HauptrohrnetzeS und das Aufstchts - und
Jnstandhaltungspersonal bei dm Druckreglern (mit Ausnahme der Regier¬
wärter ) und die Eisenfitter , die Schmiede und Schmiedehelfer , sofrrne sie vor-
wiegend beim Feuer in der Schmiede beschäftigt sind.

Leichenbestattung  3 Prozent : Chauffeure , ständige Aufbahrer.
2 '66 Prozent : Die Bronzierer , die vorwiegend als solche verwendet

werden und mit Staubbronze arbeiten , Kutscher.
Brauhaus  3 Prozent : Chauff ure , alle überwiegend im Gärkeller,

Lagerkeller und in der Abfülldalle beschäftigten Brauer , Binder und Arbeiter,
die Keffelheizer.

2 66 Prozent : Waschhausarbeitcr , Darrbeizer , Darrer und Kutscher.
Lagerhäuser  3 Prozent : Lokomotivführer , Heizer , Arbeiter im

Kühlhaus -.
2 '66 Prozent : Das im Verfchubdienste beschäftigte Personal , Elevator¬

führer , Speichcrmaschinistm , die bei den Getreidemaschinm verwendeten Be-
dimsteten , alle im ununterbrochenen Schichtwechselbetriebe verwendeten Be-
diensteten und Arbeiter , soweit sie nicht in die Gruppe mit 3 Prozent fallen,
mit Ausnahme der Tor - und Nachtwächter.

Fuhrwerks - und Lastkraftwagenbetrieb  3 Prozent : Die
Chauffeure , die vorwiegend als Autogenschweißer verwendeten Arbeiter,
Kutscher , die ständig bei der Hau ^kehnchteinsammlnng verwendet werden.

2 '66 Prozent : Kutscher , Aufleger bei der Kehrichteinsammlung , Planier er
*

2 '4 Prozent : Alle übrigen Funktionäre , Bediensteten und Arbeiter der
genannten Unternehmungen.

Bestimmungen über die Ermittlung von Aenderungen
der Pensionsbemessungsgrundlage.

(Beilage 0 .)
Die der Kaffe argeschloffmen Unternehmungen (Betriebe ) haben ihren

Stand an aktiven Äassmmitglledern zu Beginn jedes Kalenderjahres , und zwar
das erstemal für dm I . Jänner 1922 (beziehungsweise für den 31 . Dezember
1821 , falls die Zahlung am Monalslctzim erfolgt ) getrennt nach dm für die
Pmstonsbemeffung maßgebenden sechs Kategorien festzustellm.

Hierauf wird der Anteil der einzelnen Kategorien am Gesamtstand durch
Ermittlung der entsprechenden Prozentziffer unter Auf - und Abrundung von
Prozcntbruchteilm auf ganze Prozente berechnet , wobei die Summe der sechs
Prozentziffern auf 100 abzustimmm ist.

Für jede Kategorie wird sodann der Entlohnungsbetrag eines Bediensteten
von 10 Dienstjahren ohne Berücksichtigung von Bezügen für Sonderleistungen
(wie Ueberstundm usw .) einerseits für den Monat Oktober 1621 und anderseits
für dm in Frage stehenden Monat berechnet und das Verhältnis dieser beiden
Bezüge auf Zehntel genau durch Division ermittelt.

Soserne in einer Kategorie verschieden entlohnte Gruppen eines Unter¬
nehmens ( Betriebes ) eingekeilt sind , ist eine Gruppe mittlerer Entlohnung für
diese Berechnung herauszugreism , beziehungsweise soserne dies untunlich wäre,
ein Durchschnitt zwischen den einzelnen Gruppen zur Grundlage zu nehmen,
worüber der Betriebsrat , beziehungsweise Hauplausschuß anzuhörm ist.

Die so ermittelten Verhiiltnisziffern jeder der sechs Kategorien werden
mit der zugehörigen , der Kopfzahl der betreffenden Kategorie entsprechenden
Prozentziffer vervielfacht und zusammengezählt . Das Ergebnis , durch 100 geteilt,
ergibt die Indexziffer der betreffenden Unternehmung (des betreffenden Betriebes ).

Jedes Unternehmen (beziehungsweise Betrieb ) hat seine Indexziffer , über
deren Berechnung der Kasse auf Verlangen eingehend Aufklärung zu erteilen
ist, spätestens bis zum 10 . Monatstage ter Kanzlei der Kaffe zu übermitteln.

Die Kanzlei der Kasse hat sinngemä ; aus den Indexziffern der einzelnen
Unternehmungen (Betriebe ) unter Berücksichtigung des entsprechenden Stande-
an aktiven Kafsmmiigliedern eine Einheitsindexziffer für sämtliche Kategorien
aller Unternehmungen (Betriebe ) zu errechnen , mit der sodann die Pensions-
bemeffungsgrundlagen zu vervielsättigen sind.

Durchfahrtsverbot 16 Fröbel -, Bertolt - und
ZLiebhardtgasse.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 25 . Juli 1922,
M .Abt . 52 , 2207.

Auf Grund der KZ 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl . für
Wien Nr . 1, wird die Durchfahrt durch die Fröbel - und Liebhardt¬
gasse in dem Teile zwischen der Bertoligasse und der Thaliastraße
sowie durch die Bertoligasse jür jedes Fuhrwerk verboten . Ukber-
tretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zu 20 .000 L

> oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
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Bestellung von Konsul « .
Der Bundespräsidmt hat mit Entschließung vom 26 . Juni 1922 dem

B -stallungsdiplome des zum Generalkonsul des Königreiches der Serben,
Kroaten und Slovenm in Wien ernannten Blajlo Savic das Exequatur
erteilt . Das Amtsgebiet des seiner Leitung unterstellten Konsularamtcs umfaßt
die Bundesländer Ni -derösterreich , Oderösterreich , Salzburg und das Burgen-
land . (M,Abt . 49 , 5572 .)

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 17. Mai 1922 dem
Bestallungsdiplome des zum Konsul der Republik Mexiko in Wien ernannten
Franz Glasier das Exequatur erteilt . Das Amtsgebiet des seiner Leitung
unterstellten Konsularamtes umfaßt die gesamte Republik Oesterreich . (M Abt.
49 4241 .)

' Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 27 . Juli 1922 dem
Bestallungsdiplome des zum Konsul des Großsürftentums Luxemburg in Wren
ernannten Johann Peter Octave das Exequatur erteilt . Das Amtsgebiet des
seiner Leitung unterstellten Konsularamtes umfaßt die gesamte R publik
Oesterreich (M .Abt . 49 , 5905 .)

Christian M . Ravndal ot Iowa wurde zum Vizekonsul beim Konsulate
der Vereinigten Staaten von Amerika in Wien ernannt . (M .Abt . 49 , 4723 .)

Verzeichnis der im Bnndesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wie « veröffentlichten Gesetze , Vollzngsanweisungen,

Verordnungen nud Kundmachungen.
7V. Bundesgesetzblatt.

503 AbgabenteilungSnovclle.
504 . Vaiutenschleichhandclszesetz.
505 . Verordnung betreffend den Kconenverkehr mit dem Auslande.
506 . Kundmachung betreffend die U -bertragung der inländischen Ver-

stcherungSbestände der . Landcslebensv -rsich-rungsanstalr der Marigrasschaft
Mähren " in Brünn an die „Riederösterreichische Landeslebens - und Renlen-
versicherungsanstalt " in Wie ». . ,

507 . Verordnung wegen Auflassung der Finanzprokuratur m Salz¬
burg und Ausdehnung des Wirkungsbereiches der Finanzprokuratur m Linz
auf das Bundesland Salzburg unter gleichzeitiger Errichtung einer Expofitur
derselben mit dem Sitze in Salzburg . . . „ .

508 . Verordnung betreffend Abänderung der Vcrbotsliste für dre Aus¬
fuhr von Waren über die Grenzen Oesterreichs . .

509 . Kundmachung betreffend die Ergänzung des Verzeichn,,ses der
gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse für den Antritt des Frauen-
und Kinderkleidermachergewerbes Begünstigungen gewähren.

510 . Verordnung , mit welcher die Verordnung betreffend die Anwendung
des Juvalidenmtschädizungsgesetzes auf Personen des militärischen Berufs¬
standes und ihre Hinterbliebenen teilweise abgeändert wird.

511 . Verordnung betreffend Aenderungen in den Grundlagen des
Personentariss der österreichischen Bundesbahnen und der vom Bunde für
eigen - Rechnung betriebenen Privathahnen.

512 Verordnung betreffend die Neufestsetzung der Grundlagen des
Gütertarifs der österreichischen Bundesbahnen und der vom Bunde für eigene
Rechnung betriebenen Privatbahnen.

513 . Verordnung über die Verlängerung der Räumungsfnstm für
Mietwohnungen durch gerichtlichen Ausspruch.

514 Verordnung über die Gewährung von Gebührenbegünstigungen
für das Verfahren betreffend die Aufhebung und Ablösung der Jagdrechte auf
fremdem Grund und Boden im Lande Oberösterreich.

515 . Verordnung betreffend die Einführung ernes neuen Verschleiß-
tarifes für die Erzeugnisse des Schieß - und Sprengmittelmonopois.

516 . Bundesgesetz zur Durchführung der der Republik Oesterreich
obliegenden Schiffsablrelungen.

517 . Verordnung betreffend die Durchführung des Bundesgesetzes über
den Knegsgeschädigtenfond «.

518 . Verordnung betreffend die Aushebung des .Transportschemzwanges
für die Versendung von Alteisen.

519 . Kundmachung über die Gerichtsserim bei dem Griechisch-Oester-
reichischen Gemischten Schiedsgerichtshofe.

580 . Bundesgesetz betreffend die Förderung der Grazer Messe.
581 . Bundesgesetz betreffend die Systemifierung von zwei Amts-

arztensstellen bei der Polizeidirektion Wien.
588 . Bundesgesetz betreffend Ausgestaltung der Telegraphen - und

Fernspreehanlagen.
583 . Bundesgesetz betreffend die Beteiligung des Bundes an der

.Kunstgicßerei AG ."
584 . Bundesgesetz über die Erhöhung der Kapitalsbetnllgung des

Bundes an der „Oesterreichischm chemischen Industrie AG . " in Blumau.
585 . Bundesgesetz über Gewährung verzinslicher Darlehen d-S Bundes

an Gebietskörperschaftm.
536 . Verordnung betreffend die Errichtung eines ZentralauSschufleS

für Berbraucherintereffen.
527 . Bundesgesetz über die Auflassung des Bundesministeriums für

BolkSernährung.
528 . 3 . Fondsnovelle 1922.

Herausgeber : Die Gemeinde Wie « .

529 . Bundesgesetz betreffend die Aufhebung von bundesgesetzlichen
Vorschriften , welche mit dem Finanzverfassungsgesetz im Widerspruch stehen.

530 . Bundesgesetz betreffend die Funktionsdaxrer der Mitglieder der
Bczirksichulriite des Landes Nieoerösterreich.

531 VII . Durchführungsverordnung zum Bbbaugesetz.
538 Vierte Gerichisenllastungsnovelle.
533 . Strafgesetznovelle vom Jahre 1922.
534 . V . Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz.
535 V . Novelle zum Pensionsversicherungsgesetz.
536 Verordnung betreffend die Aenderung des Preistarifes für die

von der Staatsdruckerei hergestellten gestempelten Eisenbahnfrachtbriefe.
537 . Verordnung betr ffmd die Gewährung der Stempelfreiheit für

Anmeldungen von Holzschlägerunqen.
538 . XV . Novelle zum Krankenversicherungsgesetz.
539 . Bundesgesetz betreffend die Ergänzung der 9 und 13 des

Penfionsgesetzes 1921.
540 . Lehrerbesoldungsgesetz für Kärnten.
541 . Kundmachung betreffend die Aufhebung einer vom Berfaffungs-

gerichtsyose als gesetzwidrig erkannten Verordnung.
548 . Verordnung über die Gebühren der Geschwornen , Schöffen und

Vertrauenspersonen.
543 . Verordnung über die Regelung des Eichwesens im Burgenlande.
544 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der Tcilschuldverschreibungen

eines von der Stadtgemeinde Graz im Jahre 1922 aufzunchmenden An-
lehens.

545 Bundesgesetz über die Mündelsicherheit derTeilschuldverschreibungm
des von der Öberösterreichischen Wasserkraft - und Elektrizitäts -Aktiengesellschaft
in Linz aufzunehmcnden Anlehens.

546 . Bundesgesetz , womit das Gesetz betreffend die Organisation der
Universnätsbehörden abgeändert und ergänzt wird.

547 . Bundesgesetz betreffend die Angleichung der Bezüge der BundrS-
angestellten in Dienstorten der Ortsklasse 1 an di- Bezüge der Bundesange-
st-lltm in Wien.

L . Landesgrsehdlatt für Wien.

110 . Msximaltarif für Kohlen - und Koksverfrachtung von den Bahn¬
höfen.

111 Betriebsvorschriften für das Platzfuhrwerk in Wien.
118 . Verbot der - Vrrwmdung von Eiern bei der Erzeugung und Ver¬

abreichung alkoholischer Getränke.
113 - Gebühren für die Kranken - und Leichenbeförderung

mit städtiichen Fabrbetriebsmitteln und für die Beistellnng von Särgen.
114 . Verpflegsgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten.
115 Verpflegsgebührm in den Heil - und Pflegeanstalten „ Am Stein¬

hof " und Wbs a . d. Donau.
116 . Maximalt - rif für Kohlen - und Koksverfrachtung von den Bahn¬

höfen.
117 . Prüfung der Kinematographenoperateure.
118 . Vierte Aenderung der Preisgrrnzen für Luxuswarm.
119 . Verpflegsgebühren in der n .-ö. Landesgebäranstalt.
180 . Aufhebung  der Kanzlcitaxen für Jntertmsreisepäße.
181 . Durchführungsverordnung zum Gesetze über die Beitragsleistung

der Feuerverstcherten.
188 Erhöhung des Maximaltarifes für das Rauchfangkehrergewerbe.
133 . Betriebsvorschriften für das Platzfuhrwerk.
134 . Teuerunzszuschlag zu den Gebühren für die Kranken - und Leichen-

beförderunq sowie für die Beistellung von Särgen.
135 . Teuerungszuschlag zu den Becrdigungsgebührm.
126 . Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse  von Liegenschaften.
127 . Gemeindeabgabe von Kraftwagen.
128 . Pferdeabgabe.
129 . Wshnbauanlehen.
130 . Prüfung der Kraftfahrzeuge und ihrer Führer.
131 . Durchführungsverordnung zum Gesetze über die Einhebung von

Gebühren für die Kranken - und Leichenbeförderung und für die Beistellung
von Särgen.

132 . ZiehkinderaufsichtSstelle für den 18 . Bezirk.
133 . Luxuswarenabgabe,  Abänderung des Gesetzes.
134 . Verzö gerungszuschlag. „ ^ .
135 . Gemeindeumlagen  zur allgemeinen Erwerbsteuer 1 . und

2 . Klasse.
136 . Lustbarkeitsabgabe,  Abänderung des Gesetzes.
137 Fremdenzimmerabgabe,  Abänderung des Gesetzes.
138 Konzessionsabgabe,  Abänderung des Gesetzes.
139 . Fürsorgeabgabe.  Abänderung des Gesetzes.
140 . Maximaltarif für Kohlen - und Koksversrachtung von dm

Bahnhöfen.
141 . Zweites Berw 'altungsflraferhöhungsgcsetz.
142 . Versorgung mit Trin k- und Nu  tz w as  s er , Abänderung des

Gesetzes.
143 . Regelung der Sperrstunde im Gast - uud Schankgewerbe.
144 . Leihgebühren für die Benützung des Waffermessers.

Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . — Papier an » der Pittener Papierfabrik » -« . -« .
Buchdruckern E . Satn » vorm . 3 . B . Wallishansser.



Nonnlltivbtstimmllllgc» des Gemeinderates, Stadtsenates und Magistrates
in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und politischen Amtsführung.

(Im Anhänge: Gesetze, Verordnungen und gerichtliche Entscheidungen.)
X . (9. Oktober) Erscheint monatlich einmal. 1̂ 22.

Inhalt:
Uebertragunz der Verwaltung der Fondsgüter und städtischen Waldungen an

die M .Abt . 45.
Erweiterung d <s Wirkungsbereiches der M .Abt . 13 a.
Teilung der M .Abt . 15.
Abänderung der Marktordnung.
Jvstandsetzungsgebühr von den . Außermarktbezügen ".
Gebührentarif für den Zentralviehmarkt.
Gebührentarif für den Pferdemarkt.
Gebührentarif für die Rinderschlachthäuser.
Gebühren für die Benützung der Kühlräume im Schlachthause St . Marx.
Abänderung der Haus - und Betriebsordnung für das Schweineschlachthaus.
Marktgebührentarif für offene Märkte.
Benützung der Kühlanlage des Schiveineschlachthauses.
Gebührentarif für die Detailmarkthaüen.
Gebühren für die Großmarkthalle , Abteilung für Fleischwaren und Abteilung

für Biktualien.
Gebühren für die Benützung der Kühlräume der Großmarlthalle.
Gebühren für den Fischmarkt.

Gebühren für die Kontumazanlage.
Veränderliche Gebühren für den Zentralviehmarkt , Pferdemarkt , die Rinder-

schlachthäuser , das SchweinejchlachthauS , die Großmarkthalle und für
die Kontumazanlage.

Ueberbeschau des in das Wiener Gemeindcgebiet eingeführten Fleisches von
Einhufern.

Gebühren für die Vornahme amtlicher Untersuchungen von Vieh und Fleisch.
Veränderliche Gebühren für die tierärztliche Untersuchung von Tieren , die in

den Eisenbahn » und Schiffsstationen Wiens ein - und ausgcladen werden.
Zulassung von bewehrten Betonhohlsteinen.
Rücklieferungsdienst.
Drogistenkonzesstonen.
Exekution eines WohnungSanfordcrungsbeschlusses.
Richtigstellung.

Verzeichnis der in letzter Zeit verlautbarten Gesetze, Verordnungen und Kund¬
machungen

a) im Bundesgesetzblatt,
b ) im Landcsgesetzblait für Wien.

Ucbertraguug der Verwaltung der Foudsgiiter nud
der städtischen Waldungen an die Magistrats'

abteilung 48.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

30 . August 1922 , M .D . 5159/22 :
Der Herr geschästsführende Vizebürgermeister hat mit Genehmigung des

Stadtsenates vom 25 . August 1922 , Pr .-Z . 8745 , folgende Verfügung getroffen:
Die Verwaltung der Fondsgüter und der städtischen Waldungen in Wien

und Umgebung wird aus dem Geschäftsbereiche der Magistratsabteilung 34
ausgeschieden und der Magistratsabteilung 45 (administrative Grundangelegen¬
heilen ) übertragen . Di - Behandlung der sorsttechnischen Angelegenheiten durch
die Magistratsabteilung 34 wird hiedurch nicht berührt.

Die S -schäftseinteilung ist sohin richtigzustellen wle folgt:
In der Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 34 sind die Worte

„Wirschaftstechnisch - Angelegenheiten (Verwaltung ) der Fondsgütrr und der
städtischen Waldungen in Wien und Umgebung (bei letzteren mit Ausnahme
der Wiesen ) " zu streichen.

In der Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 45 wird der zweite
Absatz abgeändert wie folgt : Fondsgüter , städtische Waldungen in Wien und
Umgebung , sonstige Grundstücke , Verwaltung , soweit sie nicht eine in
die Gruppe V fallende Angelegenheit betrifft.

Erweiterung des Wirkungsbereiches der Magistrats¬
abteilung LS» .

Erlaß des Magistratsdirektsrs Dr . Karl Hartl  vom
18 . September 1922 , M .D . 5289/22:

Der Herr geschäftsführende Bizebürgermeister hat mit Genehmigung d-S
Stadtsenates am 5. September 1922 (Pr . Z . 9043/22 ) folgende Verfügung
getroffen:

„Der Magistratsabteilung 13 a werden die Angelegenheiten des selb¬
ständigen Wirkungsbereiches nach A 3 lit . » des Reichssanitätsgesctzes vom
80 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68 , hinsichtlich aller  Semeinde-
friedhöfe übertragen . Die Magistratsabteilung 18 erhält den Sachtitel
„Sanitäre Rechtsangelegenheiten " , die Magistratsabteilung 13a den Gachtitel
„Gemeindefriedhöfe " .

Die Gcschäftseinteilung hat daher bezüglich der Magistratsabteilung 18»
zu lauten :

„Magistrats abteilung  18 ».
Gemeindefriedhöfe.

Angelegenheiten  der selbständigen Wirkungsbereiches Z 8 lit . <i
»e, « eichrsanitStsges -tzes vom 80 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 88 (das sind

Errichtung , Instandhaltung und U Überwachung der
Leichenkammern und Begräbnisplätze ), hinsichtlich aller Ge-
m e i n d e f r i e d h ö fe . "

Weiters ist in der Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 13 der
bisherige Sachtitel abzuiintern in „ Sanitäre Rechtsangelegenheiten ". An
Stelle der beiden ersten Absätze der Geschäftsaufzählung der Magistrats¬
abteilung 13 hat es zu lauten : „Friedhöfe  und Leichenkammern,
sanitäre R -chtSangelegenheiten . "

Magistratsabteilung LS (Wohnungsamt ) , Teilung
in eine Magistratsabteilung LS» und Magistrats-

abteilung LSI».
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

25 . September 1933 , M .D . 5678/22:
Der Herr Bürgermeister hat mit Genehmigung des Stadtsenates vom

20 . September 1»22 , Pc . Z . 8678/22 , folgende Verfügung getroffen:
„I . Die Magistratsabteilung 15 (Wohnungsamt ) wird in zwei selb¬

ständige Magistratssbteilungen geteilt , von denen die eine die Behandlung der
generellen , die andere die Behandlung der individuellen Wohnungsangelegen¬
heiten zugewiesen erhält.

Die erster - Abteilung hat die Bezeichnung „ Magistratsabteilung 15»
Wohnungsamt , generelle Wohnungsangelegenheilen " , die zweite die Bezeichnung
„Magistratsabteilung 15d Wohnungsamt , individuelle Wohnungsangelegen-
heiten " zu führen.

II . Die Geschäftseinteilung für beide Abteilungen wird festgesetzt
wie folgt:

1. Magisträtsabteilung  15 ».
Wohnungsamt:
Generell « Wohnungsangelegenheiten.
Wohnungswesen,  Fragen der Organisation und der Gesetz-

gebung sowie sonstige Angelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher
Bedeutung.

Förderung des Wohnungsbaues.  Städtische und gemein¬
nützige Wohnhausbauten , Angelegenheiten des Bundes , Wohn - und Sicdlungs-
fonds , Baugenossenschaften.

Rechtliche und finanzielle Angelegenheiten des
Siedlungsamtes.

Wohnrecht.  Fragen des Mietrechtes , Mieterschutzverordnung.
Mietämter,  Amts -, Personal - und Gebührenangelegenheiten.
Landerkommission  gemäß Z 11 der Mieterschützverordnung.
Bolkspflegestätten.
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Vertretung vor Gericht  und dem VerfaflungsgerichtShof in
allen Wohnungssachen mit Ausnahme von gerichtlichen Kündigungen,
ferner vor dem Verwaltungsgerichtshofe in Sachen grundsätzlicher Be¬
deutung.

Statistik  der Mi -tSmter in MietzinSangelegenheiten.
Kleingartenstelle.
2. Magistratsabteilung 15 b.
Wohnungsamt:
Individuelle Wohnungsangelegeuheiten.
Wohnungsvormerkung  und Begutachtung der Wohnung »-

Werber.
Anforderung und Zuweisung  von Wohnungen.
Wohnungsvereinigung und Wohnungsänderung.
Entscheidung  Uber die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung

bei Berwaltungsgerichtshosbeschwerden.
Strafsachen  in Wohnungsangelegenheiten.
Amtsstatistik.
Wohnungskommissäre  in den Bezirken I tiS XXI ."
In der G-schäftseinteilung haben daher an Stelle der bisherigen

Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 15 die vorstehenden Geschäfts-
aufzählungen der Magistratsabteilung 15a und 15b zu treten.

Teilweise Abänderung der Marktordnung für die
Stadt Wien.

Aus Grund des Beschlusses des Gemcinderatsausschuffes VI vom 6. Sep¬
tember 1922, Z . 1121, M .Abt. 42, 3260, genehmigt vom Wiener Magistrate
als politischer Landesbehörde mit dem Erlasse vom 18. September 1922,
M .D . 5551 , wird angeordnet:

Der 8 10 der Marktordnung für die Stadt Wien (M.Abt. 9, 6856 16)
hat künftighin zu lauten wie folgt:

Marktpolizeivorschristen.
8 10.

Waren , die den Marktkommifsären als gesundheilsschädlicherscheinen,
werden von ihnen mit Beschlag belegt und der Marktbchö .de zur Amtshand¬
lung übergeben, welche über deren Zurückstellung, Vertilgung oder etwaiger
Verwertung und der dabei zu beobachtenden Vorsichten entscheidet.

Die Marltparteien haben Sorge zu tragen , daß der Marktplatz nicht
mehr als unvermeidlich ist, verunreinigt werde.

Durch das Anslegen der Feilschaften dürfen die Zugänge zu den Stand¬
plätzen und die Wege zwischen denselben oder der allgemeine Straß »Verkehr
überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Ine Marktparleien , welchen dauernde
Standplätze zugewiesen sind, dürfen außerhalb des zugewiesenen Standplatzes
Waren , Geschirre aller Art (voll oder leer) oder sonstige Gegenstände nur mit
besonderer Bewilligung der zuständigen Marktamisabteilung und gegen vor-
herigc Entrichtung der nach dem Marktgebührentarife festgesetzten Gebühr
(il -bermaßgebühr ) ausräumen . Die Bewilligung wird von der Markiamis-
abteilung nach freiem Ermessen und jeweils nur auf die Dauer eines Kalender-
monales erteilt ; um ihre Erteilung ist spätestens drei Tage vor Beginn jedes
KalendermonateS bei der Marktamtsableiluvg anzusuchen Das für tue Woren-
ausräumuug außerhalb des Standplatzes zugebilligte Ausmaß darf nicht über¬
schritten werden.

Auf Marktplätzen darf weder geritten noch schnell gefahren werden.
3550 Kundmachung tritt am 1 Oktober 1922 iu Kraft. (M.Abt. 42,

Jr,standsetzungsl >ebührvonden „ Autzermarktbeziigen"
ans dem Wiener Zentralviehmarkte in St . Marx

und in der Wiener Kontumazanlage.
Auf Grund der Magistratskundmachung vom 24. Mai 1922, M .Abt. 42,

983/1, betreffend die Einhebung einer Jnstandsetzungsgebühr auf dem Wiener
Zeniralviehmarkte in St . Marx und in der Minier Konwwazanlage und auf
Grund der Magistratskundmachungen vom 22 . September 1922 M Abt 42
3505/1 u. VI, betreffend di- Höh- der Marktgebüüren in diesen beiden Markt -'
anstatten wird festgestellt und vertambart : Die Jnflandsetzungsgebühren , d,e
nach Punkt Ü der Kundmachung vom 24. Mai 1922, M .Abt 42 . 8 3/t , von

Markt bezogene» Tieren zu entrichten sind, betragen Für ein Rind
3000 X, für ein Schwein 1800 X, für ein Schaf 600 H Diese Gebühren
gelten für die Zeit vom I . bis einschließlich 31 Oktober 1922. (M Adt. 42, 3505.)

Teilweise Abänderung des (Sebrihrentarises für der
Zentralviehmarkt iu St Marx.

Auf Grund des Beschlusses des Sladtsenales vom 12. September 1922
P . Z. 9213 (genehmigt vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtscha!
unter Z . 22220), wird angeordnet:

Die Bestimmungen des Punktes 0 des G -mcindcratSbeschluffcs von
II . März 1921, P . Z . 2789 sr 1921 , betreffend die veränderlichen Markt
und Schlachthausgebühren in der Fassung des Gemeinderatsbeschtuffes vou
7. April 1922, P . Z . 3715 , werden abgeändert und Huben lünfttqhin z,
lauten wie folgt:

»6 1. Für die Berechnung der veränderlichen Gebühren wird eine Grund
gebühr cingesührt : Sie besteht in einem vom Gemeinderale jeweils zu de
stimmenden Prozentsätze jenes Durchschnittspreises, zu welchem ein Stuck Rinl
auf dem Z -ntralviehmarkle St . Marx innerhalb des unten näher umschriebener
Zeitraumes gehandelt worden ist.

2. Jede einzelne veränderliche Gebühr besteht in einem im Gebühren-
tanfe der genannten Anstalten enthaltenen festen, vom G-m-inderat - festge¬
setzten Prozentsätze der Grundgebühr.

3. Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist für die Zeit je eines
Kalcndermoi a>eS durch eine Kommission f-ftzusetzen; die hirnach zu bcrcchmnde
Grundgebühr sowie die von der Grundgebühr abhängigen 'veränderlichen Ge¬
bühren sind mindestens drei Tage vor Beginn jedes K- lendermonatrs durch
Anschlag m den genannten Anstalten zu verlautbaren . Der Dn -chschnittSpreis-
für ein Stück Rind ist in der Weise zu berechnen, daß die bei der Wiener
Vieh- und Fleischinarktkassefür die Zeit vom 16. eines jeden Monates bis
kin.chließltch 15. des nächsten Monat s zu ermittelnden reinen Kaufschillinge
inr die während ledes d eser Zeitlich:»,e a»f dem Z ^ ralviehmtnkte gehandelten
Rinder du' ch die Stückzahl dieser Rinder 'div-M : wild

4.  Der Durchschnittspreis für ein Stück R nd ist in Kronm zu bestimmen
BiUchteile von Kronen sind zu vernachlässigen. Die Grundgebühr ist in der
Weise zu berechnen daß B : äg. bis zu 50 tr zu vernachlässigen, solche von
50 l, und darüber für eine volle K onc zu r .chn.i, sin-, der E . rechnunq
der von der Grundgebühr abhängigen verändernchen Markt - und Schlacht-
haeSgibühren (Mit Ausnahme der Stall -, Verstch , » igs° und - enützima?-
gebüdren auf dem Zcntlaivi rmarlte , , ,, der Wiener Kontuma .zanlaae und in
de» Schlachthäusern) find Teilbeträge unter 50 i( zu vernachlässigen, solche
von ! 0 X und darüber aus die nächst höhere, durch 100 teilbare Zahl zu
erhöhen: bet der E rcchnung d-r erwähi -.en t. ll , V-rstch- rings- und
Benutzungsgebühren hingegen sind Teilbkt äge u ter 5 X zu vernachlässigen
solche von 5 X und darüber auf die nächst hörn , durch 10 teilbare Zahl' zu
erböoen. Die Kommission d.siebt aus dem Vorstände der Mag str -.subtt .laug
für Markt - und Approvifionirruiigr .Angelegenheiten oder dessen Stellvertreter
als Vo,sitzenden und je emem L rir -trr der Mag -fva So-i lang für Belrmär-
Angelegenheiten, des Marktamtes und der Bet -' -t - r chhalttmg für das Markt-
und Approvistoni,r .mgrwese» ; der G- n -ndcioisanSjchuß- V, wird ermächtigt,
erforderlichenfalls für riese Kommission eine Geschäftsordnung festzusetzcn und
der Kommission Vertreter anderer Aemter mit beschi eßender oder beratender
Stimme deiznziehen. '

Diese Kundmachung tritt am 1 Oktober 1922 in Kraft . Gleichzeitig
Werden kußer. ^ i>ksomkeit gesetzt! L) Die Absätze 3 bis 6 der oÜqewemen
Bestimmungen der Magistratskundmachung vom 3. Nkai 1921, M .Abt. 42

Abschnitt 8 (Adrundungsvorschnflen) der Magistratskundmachung
vom 23. Iuu , 1922, M Abt. 42 , 2220.

Teilweise Abänderung des Gebiihrentarifes für den
Pferdewarkt , das Zeut atpferdesrhlachthaus und den

Kontuwazschlächterpferdemarkt.
Auf Grund des Br '1 -iisses z StaNsena .es non, >r . - -vtcmber 1922

P . Z . 9218 lgenehmigt vom W .ner Mag stra e a.s Po i!i>ch,-e- r'ai-.d-sbehSrde'
um dem Erlasse vom 18. September 1922. MD . 5551 ) w rd angeordnet:

rl. Neuregelung der veränderlichen Gebühr,»
Die B st mmungen des Puilkres 0 de« « .»-cinee. awbeKluff » vom

II . März 1921, P . Z . 2789, belr-ffend die veränderliche» L>e l: n» d Schlacht-
hauSgcbüh.en in der Fassung des Gemeind ratSb sch.nsses vom 7. -ipn , !922
P . Z . 8715, werden abgeänderl und haben kln.stigd,-' zu !: » n wie >o°g! : '

„0 . I. Für d:e Beiechnuna der veränderlichen Gebüh eü wirö eine
Grundgebühr eingesührt : Sie besteht in einem vom GeMeinder >te jeweils zu
bestimmenden Prozentsätze jenes Durchschni.tspreis-s. zu welch u> ein Siück
R .nd aus dem Zeniralviclimarlie St . Mu x innerhalb der unttn näher um-
schriebencn Z -'lrauin s gehandelt worden ist.

2. Jede einzelne veränderliche Gebühr besteht in einim in- Gebühren-
tarife d-r genannten Anstalten enthaltenen festen, voni Geu eind raie f stgesekien
Prozentsätze der Grundgebühr.

3. Der DurLschn ttepreis für ein Stück Rind ist ' ür die Z -i, je eines
Kalendern ona es durch erne Kommissionfestznsitzen; di . h nach zu der chnende
Grundgebühr sowie die von der Grundgebühr abhängige» v-räiidkriich.-n Ge¬
bühren sind mindestens dre Tage vor Beginn zedeS' Knlendeimvnales eurch
Anschlag in den g i:annt „ Anstatten zu verlauidaren Ter Durc chnittSvreis
sllr ein Stück Rind ist „ der Weise zu berechnei! daß die bei der Wiener Vieh-
und FlkischinaiMasse für dis » eil vom 16. eines j .den Monates bis eiu-
ichließlich 15. de nächsten Monate « zu ermittelnden r inen Kaus chillinge kür
die während jede» dieser Z .näuwe auf d-.m Z -nl . : ehmarkte a>hand. llen
Rinder durch die Stückzahl dieser Rinder dividiert wr-.d.

4 Der Dulchschinttspreis für ein Stück Ri - d ist in Kronen zu be-"
stimmen. Bruchteile von Kronen sind zu vernachlässige«-. Dre Grundgebühr ist
in der Weise zu ber>ch»>n. daß B .lrüge bis zu 50 Ir zu veinach ässiger, so.che
ron 50 ü und darüber für eine volle Krone zu rechnen sind. Bei der Er¬
rechnung der von her Grundgebühr abhängige verän - rlrchen Markt- und
SchlachihauSglbUhren (mit Ausnahme der Stall -, Veisicherungs- und Be-
nü ungSgedü rer, auf d.m Zrntralviehmarkie , in ter rur K lurrrazauiage
und de» Lchiach,Häusern) sind Te .lbkiräge unter 50 X - zu vernaä lässigen,
solche von 50 X und darüber aus die nächst höhere, . b.-rch 100 teilbare Zahl
zu erhöhen ; bei d.r Errechnung der c wähnten Slalloersi , eru,,gS» und Be-
UützungSjzedührenhrngegegen fino Teilbeträge unter 5 X zu veniachlässtgen,
solche von 5 X und darüber aus tue nächst trähere, duim 10 tenbar - Zahl zu
erhöhen. Die Kommission besteht aus dem Vorstund- der Magtst attaoleiiung
sür Mark !- und Approvisiaztterungs-AngeleHznheiten oder dessen Stellvertreter
als Borsttz-nden und je einem Vertreter der Magrstratsadtiiitttig für Vilerinär»
Angelegenheiten, des Markiaurtes und der Beir,evsduchhaliu»g sür das Markt-
und Approvisionierungsweseu ; der Gemeinderaisausschuß VI wird ermächtigt



erforderlichenfalls für dies- Kommission eine Geschäftsordnung sestzusetzen und
der Kommission Vertreter anderer Aemter mit beschließender oder beratender
Stimme beizuziehen.

S , Gebührenänderungen.
I Pferdemarkt.

Im Abschnitte Pserdemarkl" der MagistralSkundmachung vom
20. März 1921, M.Abt. 42 669, haben die Punkte 3 bis 5 zu lauten:
..8. Für das Märken eines Schlächtertieres 100X, 4. sür das Einstellen eines
Tieres in die Unterkünfte pro Nacht 8 Prozent (— ?/„ ) der Grundgebühr,
5. sür einen aus den Markt gebrachten Wagen 300 X.

II . Kontumazschlächterpferdemarkt.
Im Abslnitte , 6 . Kontumazschlächterpfcrdemarkt" der vorstehend er¬

wähnten Kundmachunghat die zweite und dritte Zeile nach dem Worte
„Marktgcbührmtaris" zu lauten: „Für das Märken eines TiereS 100 K, sür
das Einstellen eines Tieres in die Unterkünfte pro Nacht8 Prozent (— ' /,,)
der Grundgebühr".

III . Zentralpferdcschlachthaus.
Der Absatz8 des Z 85 der Haus- und Betriebsordnung sür das Zentral-

pferdeschlachthous der Stadt Wien vom 27. Mai 1908, M Abt. 9. 1970/08,
in der Fassung der Magistratskundmachung vom LO. März 1921, M.Abt. 42,
669, hat zu lauten: „Für das Schlachten und Einbringen außerhalb der fest¬
gesetzten Betriebszeit erhöhen sich— Fälle von Notschlachtungen ausgenommen
— vorstehende Gebühren um 100 Prozent."

L. Neuverlautbarungder Bestimmungen über die Stallgebühren.
Auf Grund des Gcmeindrratsbeschlusses vom 23. Juni 1922, P . Z. 6244

(genehmigt vom Wiener Magistrate als politischer Landesbehörde mit dem
Erlaffe vom 23. Juni 1982, M D. 3831) wurden die Stallgebühren unter
die . veränderlichen" Markt- und Schlachthausgebühren im Sinne des Ge-
meinderstsbeschluffes vom 11. März 1921, P . Z. 2789, eingereiht.

I). Wirksamkeitsbeginn.
Diese Kundmachung tritt am I. Oktober 1922 in Wirksamkeit. Gleich,

zeitig treten außer Kraft : ») Die Absätze3 bis 6 der allgemeinen Bestim¬
mungen der Magistratskundmachung vom 20. März 1921, M.Abt. 42, 669,
b) die Magistratskundmachung vom 23. Juni 1922, M.Abt. 42, 2220/11.

Teilweise Abänderung des SchlachtgebührentariseS
sür die Benützung der dtiuderschlachthäuser.
Auf Grund des Beschlusses des Stadtscnates vom 12. September 1922,

P . Z. 9213 (genehmigt vom Wiener Magistrate als politischer Landesbehörde
mit dem Erlaffe vom 18. September 1922, M.D. 5551, wird angcordnet:

X. Neuregelung der veränderlichen Gebühren.
Die Bestimmungen des Punktes 0 des Gemeinderatsbeschlusses vom

II . März 1921, P , Z. 2789, betreffend die veränderlichen Markt« und
Schlachthausgedühren in der Fassung des Gemeinderatsbeschlusses vom
7. April 1922, P . Z. 3715, werden abgeändert und haben künftighin zu lauten
wie folgt:

..0 . I . Für die Berechnung der veränderlichen Gebühren wird eine
Grundgebühr eingeführt: Sie besteht in einem vom Gcmeinderate jeweils zu
bestimmendenProzentsätze jenes Durchschnittspreises, zu welchem ein Stück Rind
auf dem Zentralvtehmarkte St . Marx innerhalb des unten näher umschriebenen
Zeitraumes gehandelt worden ist.

2. Jede einzelne veränderlicheGebühr besteht in einem im Gebührentarife
der genannten Anstalten enthaltenen festen, vom Gemeinderate festgesetzten
Prozentsätze der Grundgebühr.

3. Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist sür die Zeit je eines
Kalendermonates durch eine Kommission sestzusetzen; die hiensch zu berechnende
Grundgebühr sowie die von der Grundgebühr abhängigen veränderlichen Ge¬
bühren find mindestens drei Tage vor Beginn jedes Kalendermonstesdurch
Anschlag in den genannten Anstalten zu verlautbaren. Der Durchschnittspreis
sür ein Stück Rind ist in der Weise zu berechnen, daß die der Wiener Birh-
und Fleischmarktkasse sür die Zeit vom 16. eines jeden Monates bis einschließlich
15. des nächsten Monate- zu ermittelnden reinen Kausschillinge für die während
jedes dieser Zeiträume auf !em Zentralviehmarkte gehandelten Rinder durch
die Stückzahl dieser Rinder dividiert wird.

4. Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist in Kronen zu bestimmen.
Bruchteile von Kronen find zu vernachlässigen. Die Grundgebühr ist in der
Weise zu berechnen, daß Beträge bis zu 50 d zu vernachlässigen, solche von
50 ü und darüber für eine volle Krone zu rechnen sind. Bei der Errechnung
der von der Grundgebühr abhängigen veränderlichen Markt- und Schlachthaus-
gebühreu(mit Ausnahme der Stall -, Versicherung»- und B-nützungsgcbühren
auf dem Zentralviehmarkte, in der Wiener Kontumazanlage und in den
Schlachthäusern) sind Teilbeträge unter 50 X zu vernachlässigen, solche von
50 X und darüber auf die nächst höhere, durch 100 teilbare Zahl zu erhöhen;
bei der Errechnung der erwähnten Stall -, Berficherungs- und Beuvtzungs-
gebühren hingegen find Teilbeträge unter 5 X zu vernachlässigen, solche von
5 X und darüber auf die nächst höhere, durch 10 teilbare Zahl zu erhöhen.
Die Kommission besteht aus dem Vorstande der Magistratsabteilung sür
Markt- und Approvistonierungs-Angelegenheiten oder dessen Stellvertreter als
Vorsitzenden und je einem Vertreter der Magistratsableilungsür Veterinär-
Angelegenheiten, des Marktamtes und der Betriebsbuchhaltnng sür das Markt-
und Approvlfionierungswesen. Der Gemeinderatsausschuß VI wird ermächtigt,
erforderlichenfalls für diese Kommission eine Geschäftsordnung sestzusetzen und
der Kommission Vertreter anderer Aemter mit beschließender oder beratender
Stimme beizuziehen.

L. Gebührenänderungen.
1. Benützungsgebühren:
Der Punkt 3 des AbschnittesI der Magistratskundmachung vom 20. März

1921, M.Abt. 42. 669, hat zu lauten:
„Für die Benützung von Räumen zur Uebernahme, Einlagerung, Unter¬

suchung und Aufteilung von Fleisch und Fleischwaren, sei es in frischem oder
konserviertem Zustande, sowie von tierischen Abfallprodukten und sonstigen
Gegenständen ist zu entrichten, und zwar: s) Für die Benützung von Schlacht¬
hallen und mit Auszügen eingerichteten Schlochttammern per Gchlachtstand
(ungefähr 22 m» und Tag) 50 Prozent der Grundgebühr; b) von Schlacht¬
kammern ohne maschinelle Einrichtung für je 1 m? und Tag 4 Prozent der
Grundgebühr."

2. Gebühren für die Benützung der Heuböden in den Schlachthöfen:
Der Punkt 5 des gleichen Abschnittes hat zu lauten: , 5. Gebühren sür

die Benützung der Heuböden in den Schlachthösen: Anläßlich der Abfuhr sür
je 100 kK oder weniger 2000 X."

3. Gebühren für Verrichtungen außerhalb der festgesetzten Betriebszeit.
Der Punkt 1 des Abschnittes 11 der Magistratskundmachung vom 20 März
1921, M.Abt. 42, 669, hat künftighin zu lauten : „1. Für das Schlachten,
Aufarveiten und Einbringen außerhalb der festgesetzten Betriebszeit — Fälle
von Notschlachtungen ausgenommen— erhöhen sich vorstehende Gebühren um
100 Prozent."

6. Neuverlautbarung von Bestimmungen.
s) Allgemeine Bestimmungen. Auf Grund des Gemeinderatsbeschlufles

vom 28. Juni 1922, P. Z. 6244 (genehmigt vom Wiener Magistrate als
politischer LandeSbehördewit dem Erlaffe vom 28. Juni 1922, M.D. 3831)
wurden die stall - und Benützungsgedührsn unter die „veränderlichen" Markt-
und Schlachthausgebühren im Sinne des Gcmeinderatsbeschluffesvom 11. März
1921, P . Z. 2789, eingereiht.

b) Besondere Bestimmungen. 1. Stallgebühren. Punkt 6 der Magistrats. '
kundmachung vom 20. März 1921, M.Abt. 42, 669, hat zu lauten: „Die
Stallgebühren betragen, soweit eine Eiustallung über das Ende einer Betriebs¬
woche statlfindet, sür jeden angefangenenTag für ein Rind oder Pferd
8 Prozent (— /̂-s) der Grundgebühr und für jedes andere Tier V» Prozent
(— V»°°) der Grundgebühr. Wird ein Tier nicht in den Stallungen, sondern
in anderen Räumen des Schlachthauss eingestellt, so ist nur die halbe Gebühr
zu entrichte».

2. Aufarbcitungsgebühren. Punkt 2 der Magistratskundmachung vom
20. März 1921, M.Abt. 42, 669, lautet aus Grund des Gemeinderats-
beschluffcs vom 20. September 1921, P . Z 10600 — verlautbart mit den
Kundmachungen vom 24. September 1921, M Abt. 42, 8922, und vom
15. Dezember 1921, M.Abt. 42, 4990, wie solgt: Die Ausarbeitungsgebührsn
betragen: o) Für das Aufarbciten eines im Schlachthaujc selbst geschlachteten
Rindes sür Wurstzwecke usw. (sogenanntes Ausdeineln) 200 Prozent (Zwei¬
faches der Grundgebühr), sür das Aufarbeiten des in ein Schlachthaus ein-
gedrachten Fleisches für Wurstzwecke usw. für je 50 KZ die Grundgebühr,
b) für das Aufarbeiten oder Zert ilen von Weidner oder in geschlachtetem
Zustande eingebrachten ganzen Tieren (mit Ausnahme von Schweinen) die
Schlachtgebühr

0 . Wirksamkeitsbeginn.
Diese Kundmachung tritt am 1. Oktober 1922 in Kraft. Gleichzeitig

werden außer Wirksamkeit gesetzt: s) Die Absätze2 bis 5 des AbschnittesI
der Magistratskundmachung vom 20. März !921, M.Abt. 42, 669; b) die
Magistratskundmachung vom 23. Juni tS22, M.Abt. 42, 2220/III.

Teilweise Abänderung der Gebühre « für die Be¬
nützung der Kühlräume in der Kühlanlage des

Schlachthauses St . Marx.
F. Gebührenänderungen.

Auf Grund des Beschlusses des Stadtsenatcs vom 12. September 1922,
Pr . Z . 9213 or 1922 (genehmigt vom Wiener Magistrate als politischer
Landesbehörde mit dem Erlasse vom 18. September 1922, MD . 5551) wird
angeordnet: Der Z 17 der Magistratskundmachungvom 24. Juni 1920,
M.Abt. 42, 1293/20, in der Fassung der Magistratskundmachung voin 23. Juni
!922, M.Abt. 42,2220, betreffend die Zuweisung und Benützung der Kühlräume
im Schlachthause St . Marx im 3. Bezirke wird abgeändert wie folgt: „Die
Benützungsgebühren betragen: 1. Bei Einlagerung ans Zeit (Z 1) : für ein
Jahr 303.000 X, für einen Monat 30.300 X, sür einen Tag I960 X, für
den Quadratmeter der Zelle, wobei die Zelle nur als ganze überlaffen wird.
2. Bei Einlagerung von Fleisch- und Fcttwaren in den Vorkühlräumen,
soweit nicht diese Einlagerung nach der Kühlhausordnung gebührenfrei statt¬
findet: ») bei Verwendung eines Nagels eines Fleischriemens pro Tag 2500 X,
bei Verwendung einer Laufkatze pro Tag 5000 X, b) ohne Verwendung solcher
Einrichtungen per Quadratmeter und Tag 1700 X, per Quadratmeter und
Woche 6800 X, per Quadratmeter und Monät 25.200 X,, per Quadratmeter
und Jahr 252.000 X. Die Zuweisung von Kühlzellen zur Einlagerung nach
Stück im Sinne des Z 3 der bezogenen Kundmachung findet bis auf weiteres
nicht mehr statt. Für das Betreten der, Kühl(Gefrier)räume und den Auf¬
enthalt in ihnen außerhalb der festgesetzten täglichen Betriebszeit ist eine
Gebühr von 7000 X für jede angesangene Viertelstundedes Aufenthaltes zu
entrichten.

Die Gemeinde behält sich vor, die Benützungsgebühren mit Genehmigung
de« Wiener Magistrates als politischer Landesbehörde jederzeit zu erhöhen. Im
Falle einer solchen Erhöhung gilt die auf die Dauer eines Jahres oder eines
Monate» vorgenommeneZuweisung der Kühlzellen mit dem Tage der
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Inkraftsetzung der erhöhten Gebühren als widerrufen , wenn eine Partei binnen
der in der bezüglichen Kundmachung festgesetzten Frist sich nicht mit den neuen
Gebühren einverstanden erklärt . Tritt der Widerruf rin , so wird der Partei
der aus die restliche Benützungsdsuer entfallende Teil der Gebühr rück¬
vergütet , andernfalls hat die Partei die entsprechende Nachzahlung zu leisten . "

S . Wirksamkeitsbegin » .
' ' Diese Kundmachung tritt am 1 . Oktober 1922 in Kraft . Gleichzeitig

wird die Magistratskundmachung vom 23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 , 2220/IV
außer Wirksamkeit gesetzt.

6 . Ueberganzsbestimmung.
Die Frist , binnen der sich jene Parteien , welchen SühllS -frier )räume in

dieser Anlage über den 80 . September 1S22 zugewiesm worden sind , mit den
neuen Gebühren einverstanden zu erklären haben , widrigenfalls diese
Zuweisungen gemäß Z 17 , letzter Absatz der Kühlhausordnung (Magistrats-
kundmachung vom 24 . Juni 1920 , M .Abt . 42 , 1283/20 ) mit 30 . September
1922 als widerrufe » zu gelten haben , wird mit fünf Tagen , das ist vom
26 . dis 80 . September 1922 , festgesetzt.

Teilweise Abänderung der Hans - und Betriebs¬
ordnung sür das Schweiueschlarhthaus.

Aus Grund des Beschlusses des Stadtsenales vom 12. September 1922,
P . Z . 9219 , wird an, -ordnet:

T . Neuregelung der veränderlichen Gebühren.
Die Bestimmungen des Punktes 6 des Gemeinderatsbeschlufses vom

11 . März 1921 , P . Z . 2789 , betreffend die veränderlichen Markt - und Schlacht,
hausgrbühren in der Fassung des Gemeinderatsbeschlufses »«m 7. April 1922,
P . Z . Z7IL , werden abgeändert und haben künftighin zu lauten wie folgt:

, 0 . 1 . Für die Berechnung der veränderlichen Gebühren wird eine
Grundgebühr eingesührt . Sie besteht in einem vom Aemeinderate jeweils zu
bestimmenden Prozentsätze jenes Durchschnittspreises , , u welchen! -in Stück
Rind auf dem Zentralviehmarkle Sr . Mar ; innerhalb des unten näher
umschriebenen Zeitraumes gehandelt worden ist.

2 . Jede einzelne veränderliche Gebühr besteht in einem im Sebührentarife
der genannten Anstalten enthaltenen festen, vom Gemeinderate festgesetzten
Prozentsätze der Grundgebühr.

8 . Der Durchschnittspreis sür ein Stück Rind ist für die Zeit je eines
Kalendermouates durch eine Kommission festzusetzen ; die hienach zu berechnende
Grundgebühr sowie die von der Grundgebühr abhängigen veränderlichen
Gebühren sind mindestens drei Tage vor Beginn jedes Kalcndermonates durch
Anschlag in den genannten Anstalten zu verlautbaren . Der DurckschnittSpreis
für ein Stück Rind ist in der Weise zu berechnen , daß die bei der Wiener Bieh-
uud Fleischmarktkasse für die Zeit vom IS . eine» jeden Monate » bis ein-
schließlich 15 . des nächsten Monates zu ermittelnden reinen Kaufschistinge für
die « ährend jedes dieser Zeiträume auf dem Zentralviehmarkte gehandelten
Rinder durch Sie Stückzahl dieser Rinder dividiert wird.

4 . Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist in Kronen zu bestimmen.
Bruchteil « von Kronen sind zu vernachlässigen . Die Grundgebühr ist in der
Weise zu derechnen , daß Beträge bi» zu 50 ü zu vernachlässigen , solche von
50 ü und darüber für eine volle Krone zu rechnen sind . Bei der Errechnung
der von der Grundgebühr abdängigen veränderlichen Markt - und Schlachthaus-
gebühren (mit Ausnahme »er Stall -, BersicherunzS und Benutzungsgebühren
aus dem Zentralviehmarkt «, in der Wiener Kontumazanlage und den Schlacht¬
häusern ) sin » Teilbeträge unter SO L zu vernachlässigen , solche von SO und
darüber auf di- nächst höhere , durch 10 teilbare Zahl zu erhöhen ; bei der
Errechnung , der erwähnt -n Stall -, Versicherung «- und Benützungsgedühren
hingegen sin» Teilbeträge unter 5 L zu vernachlässigen , solche von 5 L und
darüber aus di - nächst höhere , durch 10 teilbare Zahl zu erhöhen . Die
Kommission besteht au « dem Vorstande der Magistratsabteilung für Markt-
und Apprsvistonierungs -Angelegenheiten «der dessen Stellvertreter als Vor¬
sitzenden und je einem Berireter der Mazistratsabteilung für Beterinär-
angelegmheiten , des Marktamtes und der B -triebsbuchhaltung für das Markt-
und AxprovifionierungSwcsen ; der Gemeinderatsausschuß VI wird ermächtigt,
ersorderlichenfolls für diese Kommission eine Geschäftsordnung t- stzusetzen und
der Sommiffon Vertreter anderer A -mt -r mit beschließender oder beratender
Stimme beizuziehen ."

L . Gebührenänderung.
Der ß 34 der Haus - und Betriebsordnung für da « Schweineschlacht¬

haus der Stadt Wien (Magistratskundmachung vom 1. August 1912,
M .Abt . 9 , 566 , in der Fassung der Magistratslundmachung »am 23 . Juni
1922 , M .Abt . 42 , 2220 , wird abgeändert wie folgt:

„Die Gebühren für das Schlachten von Schweinen im städtischen
Schweineschlachthause sowie di - Stallgebühren für dieses Schlachthaus find
„veränderliche " Gebühren im Sinne de» Gemeinderatsbeschluffes vom II . März
1921 , P . Z . 2789.

Die Schlachtgebühr beträgt sür ein Schwein bis einschließlich 85 bx
8ö Prozent der Grundgebühr , für ein Schwein bis einschließlich 100 bx
150 Prozent der Grundgebühr , sür ein Schwein über 100 üx 200 Prozent
der Grundgebühr . Diese Gebühr erhöht sich um 100 Prozent bei solchen
Schweinen , welche auf dem Wege vom Markte oder Bahnhofe zur Betriebs-
stälte des Eigentümers notgestschrn und zur wetteren Ausarbeitung in das
Schlachtbaus gebracht werden . Für jedes direkt (insbesondere nicht über den
Zentralviehmarkt ) in das Schlachthaus eingebrachte Slück ist eine Einbring¬
gebühr in der jeweiligen Höhe der Marktgebühr zu entrichten.

Für die Benützung der Gchlachthallen zur Aufarbeitung von Weidner
Schweinen oder zur Manipulation mit Schweinefleisch und Fettwaren ist eine
«ufarbeitungsgebühr im Betrage von 1300 L für ein ganze » Schwein »der

100 üx Schweinefleisch oder 100 üx Schweinespeck oder 80 kg Schweinefett
zu bezahlen ; diese Gebühren find nur dann zu entrichten , wenn keine Schlacht¬
gebühren «ingehoben wurden . Für das Schlachten , Aufm beiten und Einbringen
außerhalb der festgesetzten BetriebSzeit — Noischlachtungen von im Schlacht-
Hause bereits eingestellten oder vom Marke direkt in das Schlachthaus
gebrachten Schn einen ausgenommen — erhöhen sich die vorstehenden Gebühren
um 100 Prozent.

Slallgebühren werden für das Einstollen während der Dauer einer
Betriedswoche nicht eingehoben ; für das Einstallen über diese Zeit hinaus ist
für jeden angesangenen Tag und für ein Schwein eine Stallgebühr von
V, Prozent (---- >/, »o) der Grundgebühr zu entrichten . Wird ein Schwein
nicht in den Stallungen , sondern in anderen Räumen des Schlachthauses ein¬
gestellt , so ist nur die halbe Gebühr zu bezahlen Für jede nicht amtliche
Abwage auf den automatischen Geleisewagen ist eine Gebühr vo » 200 L sür
das Stück Tier zu bezahlen . Für das Abträgen auf der Dezimalwage haben
die Bestimmungen des Gcbührentarises für die Großmarkthalle , Abteilung für
Fleischwarm , Anwendung zu finden.

Die Schlacht - und Tinbringgebühr ist vor der Schlachtung zu entrichten.
Alle Gebühren find in der Kanzlei der Schlachthausleitung zu erlegen . Die
Gemeinde übernimt ohne weiters Entgelt die Versich rung der eingebrachten
Tiere gegen Feuerszefahr ; im Falle eines BrandfchadenS wird dem Eigentümer
»ach Maßgabe der von der Veificherungsunternehwung bezahlten Entschädigungs¬
summe Ersatz geleistet."

6 . Wirksamkeitsbeginn.
Diese Kundmachung tritt am 1. Oktober 1922 in Wirksamkeit . Hiedurch

wird der 8 34 der Haus - und Betriebsordnung für dieses Gchweineschlachthau »,
in der Fassung des Punktes I Per Magistratskundmachung vom 23 . Juni 1922
M .Abt . 42 , 2220 , außer Kraft gesetzt.

Abänderung des Marktgebührentarifes ( für offene
Märkte ) .

Auf Grund des Beschlusses des Stadlsenates vom 12 . September 1922,
P . Z . 9213 «r 1922 (genehmigt vom Wiener Magistrate als politischer Land -s-
bchörde mit dem Erlasse vom 18 . Siptembcr 1923 , M .D . 5551 , wird der
derzeit geltende Marktgebührentarif (M .Abt . 42 , 2220 ) abgeändert wie folgt:

I . St an d g eb ühren.

») Für alle auf den Viktualien¬
märkten , auf Straßen und
Plätzen befindlichen Stände,
und zwar nach folgenden
Gruppen:

Gebühr für je 1 ru > eines ständig
zugi wiesenen Verkaufsplatzes pro Tag

bei VerkaufSPlätzen bis zu 6 w'

»

L

» 2 ». «
rs-LÄO
-LZ -»

Für transportabl»
«tiinde

«xz L «r «

rr N

I . Gruppe.
Fleischhauer , Flnschverschleißer,
Fl - ischs-Icher, Wildbrethändler,
Geslügelhändler und Fischhändler
G bühr sür je 1 w ' der von der
Gemeinde Wien hergestellten sta¬
bile » Berlaufsstände auf demFisch-
warkie auf dem Franz Josefs -Kai

im 1. Bezirke pro Tag 6 X.

II . Gruppe.
Alle übrigen Händler mit Bedarfs¬
gegenständen , die zum Verkaufe
auf offenen Märkten zugelaffen
find.

41 L

31

24 L

21 L

21 L

13 L

24 L

21 L

Vorstehende Sätze erhöhen sich für jeden Quadratmeter des Gesamt-
ausmoßes:

bei Ständen mit mehr als 6 bis 10 m ' um 3
1° , 1b
15 „ 20
20 w'

L

Für das Ausräumen von Waren , Geschirren aller Art (voll oder
leer ) oder sonstigen Gegenständen außerhalb des zugewiesenen Stand¬
platzes gemäß 8 10 , Absatz 3 der Marktordnung ist eine Uebermaß-
gebühr von 100 L für jeden von der Marktamtsabteilung zur Aus¬
räumung überlassenen Quadratmeter Raum und Pr » Tag zu entrichten.
Diese Gebühr wird jeweils für die Dauer eines ganzen Monates
bemessen. Wenn die erteilte Bewilligung während des Monates zeitlich
oder räumlich nicht voll oder überhaupt nicht ausgenützt wird , so
werden deshalb keine Rückvergütungen geleistet . Für das Busräumen
ohne rechtzeitig , das ist vor Beginn des KalendermonateS , eingeholte
Bewilligung sowie für jede Ueberschreitung des bewilligten Ausmaßes
iß die Üebermaßgebkhr — abgesehen von den Gtrasfolgen nach ß 15
der Marktordnung — im zehnfachen Betrage zu entrichten.
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Anmerkung I . Für Bruchteile eine« Quadratmeter - wird die volle ^
Gebühr wie für einen Meter eingehoben.

Anmerkung II . Sämtliche Standgebühre » (auch für di - dauernd »uge-
«iesenen transportablen Stände ) sowie die Uebermaßgebühr find monatlich
im vorhinein zu entrichten . Di - Monat - g-bühr -n müssen spätestens am dritten
Tag - jedes Monates bezahlt werden ; wird die Gebühr trotz der vom vtarn-
amte hmausgeg -ben -n Mahnung binnen weiteren sieben Tagen nicht bezahlt,
so gilt die Verleihung des Standes als widerrufen . Für die nur anläßlich
gewisser Feste , wie Kirchweihfest , Fastenmarkt , Firmung usw . zugewiesenen
Berkaufsplätze für die Ausstellung transportabler Stände find jedoch nach wie
vor diese Gebühren nach obigen Sätzen nebst einem 100 prozentigen Zuschläge
tagweise zu entrichten , und zwar auch für jene Tage , an denen der Stand
nnbenützt auf dem Standplatze belassen wird.

Anmerkung III . Bei der monatlichen Entrichtung der Marktgebühren
ist jeder Monat mit 30 Tagen zu rechnen.

Anmerkung IV . Bei Errechnung der täglich einzuhebenden Gebühren
für nicht ständig zugewiesene Verkaussplätze sind di- Äcbührenansätze für 1 m
deS zugewiesenen Verkaufsplatzes derart abzurunden , daß Bruchteile emer
Krone für eine volle Krone zu nehmen und bei der Ermittlung der täglichen
Gesamtgebühr Teilbeträge unter 5 L zu vernachlässigen , solche von 5 X und
darüber auf die nächst höhere durch 10 teilbare Zahl zu erhöhen sind ; hat der
zugewiesene V -rkaussplatz ein Ausmaß von 1 w ' oder weniger , so beträgt die

b) Für Standplätze der auswärtigen Produzenten und Händler (Land-
Parteien ) , welche ihre Feilschaften entweder in Gefäßen feilbieten oder auf den
Boden auslegen , auf allen Märkten per Quadratmeter Belegsläche und
Tag 100 X. ^ ,

o) Für Wagen ohne Unterschied der Bespannung , von welchen herab
Viktualien , Futtermittel oder sonst zulässige Waren verkauft « erden , auf allen
Märkten pro Tag 2000 X . ^

ä ) Für Schiffe im Donaukanale , von welchen aus Vtktuali -n verkauft
werden , und zwar für kleinere Schiffe (Zillen ) Pr » Tag 1000 X , für größere
Schiffe (Trauner ) pro Tag 2000 X . - ,

2 . Ausleihgebühre » für einen Markttag : a) Für eine Wage (Dezimal-
oder Fischwage ) samt Wagbank und Gewichten 600 X ; b) fär elu Meß-
aeschirr , und »war für -inen Hektoliter 200 X, für ein kleineres Geschirr 100 X ;
oi für einen Fischbottich samt Zuber oder Truhe , und zwar für e„ ,en
großen 250 K, für einen kleinen 150 X ; ä ) sonstige Ausle >hegegenstande , wie
Bank , Schemel , Tariftafel , Kohlensack und dergleichen per Stück 50 X

3. Einsatzgebühren (mit Ausnahme der unter Punkt 7 angeführten
Gebühren ) : s ) Für die Aufbewahrung von Waren oder leeren Geschirren m
den Einsatzlokalen der Marktausstchtsgebäude , und zwar für einen Korb , «me
Butte , Kiste, Bank , per Stück und Tag SO X ; i>) Für die Benützung der
städtischen Fischgeichirre im Donaukanale zum Einsetzen von Fischen per
Abteilung und Woche 2000 X.

4 . Lagergebühren . 1. Für die Benützung des städtischen Freilagerplatzes
im 20 . Bezirke , Treustraß -, zur Lagerung von Werk -, « au -, Schnitt - und
Brennholz bei einer Schlichtung bis zu 2 w Höhe per Quadratmeter Lager¬
fläch- und Woche 700 X ; bei einer Schlichtung über 2 m Höhe mr leben
weiteren Meter Höhe Per Quadratmeter Lagerfläche und Woche mehr um 400 5 . ;
2 . für die Benützung der Marktplätze zur Lagerung von Waren oder leeren
Geschirren per Quadratmeter Lagerraum und Tag LO X . ^ ^ .

Anmerkung : Di - auf dem städtischen Freilagerplatze >m SO. Bezirke,
Treustroße , jeweilig gelagerten Holzvorräte find gegen Brandschaden versichert
und wird zur Deckung der d-r Gemeinde Wien durch diese Versicherung
erwachsenden Kosten ein 5 prozentiger Zuschlag zu den entfallenden Lager¬
gebühren als Marklgebühr eingehob -n.

5 . Waggebühren . Für das Abwägen aus den städtischen Brückenwagen
für je SO 1-8 oder weniger 30 X . . ^

6. Leihgebühren . Außer den im Absätze 1 »orgcfchrlebenen Standgebühren
find für die Benützung der von der Gemeinde Wien auf dem Gchanzlmarkte
im 2 . Bezirke errichteten hölzernen Verkaufsstände folgende Leihgebühren zu
entrichten:

Bei einer überdachten Fläche bis 5 m'
„ .. . über 5 bis

7 in'
7 m'

täglich
X IS
"
. 25

monatlich i«
vorhinein
X 350
, 450.. 500

Teilweise Abänderung der K "«d« achnng für die
Benütznng der Kühlanlage des Schweineschlacht¬

hauses
I . Auf Grund des Beschlüsse» des Btadtsenates vom 12 . September 1S22,

P , Z . 9213 , wird ungeordnet . ^ ruirr
^ ^ Die 88 3 bis 5 der Magistratskundmachung vom 1o > Mar 1SI0,
M Abt 9 815/09 betreffend die Zuweisung und Benützung der Kuhlräume
im Schwerneschlachthause der Smdt Wien in der Fassung der Magistrats-
kundmachung vom 23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 , 2220 . werden abgeändert

^ Für di - Benützung der Kühlanlage zur Einlagerung von Schweinen
ist für ein Stück und jeden - » gefangenen Tag eine Gebühr von 2-iOO X
zu bezahlen . Wird Schweinefleisch , -Speck «der . Fett " ''-gelagert , so ch
diele Gebühr für je 100 üs -ing -lagertes Schweinefleisch »der Schweinespeck
oder für 80 ÜA Schweinefett zu entrichten . Diese Gebühren find bei der
Herausnahme der eingelagerten Schweine usw . in der Kanzler der Echlacht-

hauSlcitung z ^ Betreten der Kühl (Gefri «r)räume und den Aufenthalt in
ihnen außerhalb der festgesetzten täglichen B -lriebSt - lt lk eme Gebühr von
7000 X für jede anqefangene Brertelstunoe des Aufenthaltes zu entrichten.

8 5 . Für die Berechnung der Kühlraumbenützungsgebiihrm gilt leder
angrfanaene Tag (also sowohl der Tag der Sin - als auch der Auslagerung)
al / ganzer Tag . Zur Ueberwachung der EinlagerungSdauer dient der mit dem

! Datum versehene B -schaustempel . Jede Partei ist verpfllcht -t . lhreGchwklNe
neben dem amtlichen Stempel mit ihrem Namen , wenn möglich mittels erner

Stampigli ^ zu ^ ^ Oiwber 1922 in Wirksamkeit.

Abänderung des Gebührentarises für die Detail-
Markthallen.

Auf Grund de- Beschlüsse , d-S StadtsenateS vom 12 . September IS22.
P . Z. 9218 ei 1922 (genehmigt vom Wiener Mag,strate als polttlscher Landes-
b-börde mit dem Erlasse vom 18 . Sepiember 1922 , M ^D . Söul ), » » !> der
G -bührenlaris d-r Markthallmordnung für die D -ta >lmarklhallen ln W >e!
(il . Teil der Kundmachung vom Juli 1901 , M .-Z . 143590 - abgeäiidert

" Gebührenbetrag
bei dauernder Be¬

nützung Kronen
pro Tag oder

I . Zellen.  Marktzeit

1. In der Detailmarkthalle im 1 . Bezirke , Stadiongasse:

») für eine Zelle in der I . und IV . Gruppe für ^

d) für eine Zelle in der II . und III . Gruppe . 120—

2. In der Detailmarkthalle im 4 . Bezirke:

a) für ein - Z -ll - in der l . und IV . Gruppe für ^ M ° n ° t

bl für eine Zelle in der II . und III . Gruppe im
Ausmaße von 3 92 bis 4 '74 .

. 318 . 3 48 .

. . 2 07 . 2 8S „ .
8 In der Detailmarkthalle im 6 . Bezirke:

a) für eine Zelle in der I . und IV . Gruppe für 1 Monat

b ) für eine Zelle in der II . und III Gruppe im
Ausmaße von 5 58 dis 653 m * . . .

. , 3 78 . 4 88 .
. 2 89 . 3 48 .

, ,. 200 , 283 . .
.. 1 -65 „ 1-7S.

7. Marktcinsatzzellengebühren im 21 . Bezirke:

Z-ll-

Nr . 6

Nr . 1, 3 , 4 und 7

Nr . 2 und 5

Skr. 8

Nr . 9 , 11 , 18 und 14

Nr . 10 und 12

B -lcgfläch-

7 m'

5 iu>

4 m'

3 m'

1-1
0 8 w«

MonatSgebühr

X 1500-

X 1100-

X »00-

X 600 -
L 300 -

X 2S0 -

8 . Diese Gebühren treten am 1. Oktober 1922 in Kraft . Gleichzeitig
wird der mit der Magistratskundmachung M . Abt . 42 , 2220 verlautbarte
Marktgebührentarif außer Wirksamkeit gesetzt.

120  —
100 -

70-

150-
120  -
100  -

70-
50 —

Anmerkung:  Für di« in dieser Markthalle überlassenen
Plätze zur Aufstellung von EiShiiusern und Elskcksten sind die
Gebühren für Kellerräume nach Tarifpost Ild zu entrichten.

4 . In der Detailmarkthalle im 7 . Bezirke:

a) für -ine Z -ll - in d-r I . und IV . Gruppe für ^ Monat

b) für eine Zelle in der II . und III . Gruppe im
Ausmaße von 5 04 bis 6 89 m ' . ISO

- - S:
«) für eine « ühlzelle für ' 1 Monat . . . . . 7200 X

5 . In der Detailmarkthalle im 9 . Bezirke:

s ) sür eine Zelle in d-r I . und IV . Gruppe für ^l Monat

d ) sür eine Zelle in d-r II . und III . Gruppe im
Ausmaße von 5 -60 bis 7 -63 m > .

.. . 8 37 . S-45.
. S M . » 0,.

150  -
120 '-
100-



7-

15—

: 0 -

60

!00

50 -

15

30

30

50

100 -

50 -

250 -
150
100-
50-

Gebühren betrag
bei perman . bei zeitweise!

rr -- Benützung Benützung
, ^ F 9 r Kellerräume.  Kronen pro Tag od. Marktzeit

a) Für einen gewöhnlichen , abgeschlossenen '
Kellerraum per 1 m » .

b) Für einen Eiskeller , das ist für einen Kühl-
raum per 1 w » .

III . Lagergebühr:
Für die Benützung eines inneren Hallen-

raumes für je 50 Lx pro Tag.
IV . Waggebühr.

Für Mengen bis 5 kx . . .
Von 5 üx bis 50 hx sowie für weitere je

50 bx oder darunter.

V . Abmeßgebühr.
Für Mengen bis zu 15 I.
Für größere Mengen bis 50 I sowie für

weitere je 50 1 oder darunter.
VI . Stand gebühr.

1. Im Innern der Halle für einen Stand¬
platz im Ausmaß - von I pro Tag . . .

2 . Außerhalb der Halle für einen Standplatz
im Ausmaße von 1 pro Tag.

3 . Für die Benützung der bei den Markts
Hallen befindlichen , zu Marktzwecken bestimm -en
Straßenteile oder Plötze zur Ausstellung jener
Fahrmittel oder Transportgeräte , mit welchen
Feilschaften in die Halle zugeführt oder nach er¬
folgtem Einkäufe aus der Halle weggesch -rfft
werden , find Gebühren in folgender Höhe zu
entrichten:

a) für einen zwci 'pönnigen Wagen . . .
b) „ „ einspännigen Wagen . . .
°) » , Handwagen oder Karren . .
ä ) „ eine Butt -, einen Korb , ein Faß , eine Kiste

VII . Die neuen Gebühren treten am 1. Oktober . 1922 in Kraft - gleich-
zeitig wird die Kundmachung vom 28 . Juni 1922 , M .Abt . 42/2 -220 be-
refscnd die Abänderung des Gebührentarife - für di - Detaümarkthallen in
Wien außer Wirksamkeit gesetzt.

Gebührentarif für di- Großmarkthalle ( Abteilung
für Fleischwaren ) .

Auf Grund des Gemeinderatsbeschlufscs vom II . März 1921 P u
2789 (genehmigt vom Wiener Magistrate als politischer La ndesbeh 'örde ' rint
dem Erlasse vom 15 . März 1921 , M D . 1767 ) und auf Grund des Beschlusses
des Stadtsenatcs vom 12 . Sepien,ber 1922 , P . Z . 9213 (genehmigt vom
Wiener Magistrate als politischer Landesbehörde mit dem Erlasse vom
18 . September 1922 . M .D . 55S1 ) wird angeordnet : "

L . Allgemeine Bestimmungen.
... Die Gebühre » für den Verkehr mit Vieh und Fleisch aller Art -n der
Grovmarkihalle - Abteilung für Fleischmaren - (Stückgebühr -n ) sino ver-
änderliche . alle übrigen Gebühren feststehende , die vom Gemeinderate jeweils
ziffernmäßig bestimmt werden . Für die Berechnung der veränderlichen G -bühren
wird -me Grundgebühr eingcführt : Sie besteht in einem vom Ge .ueinderate
leweüs zu bestimmenden Prozentsätze jenes Durchschnittspreises , zu welchem
em Stück Rind auf dem Zentralvichmarkte St . Marx innerhalb des unten
Ü^ VI " ' « ^ ? " °? A >traumes gehandelt worden ist. Jede einzelne ver-
önderliche Gebühr besteht m einem im Gebührentarif - enthaltenen festen vom
Gemeinderate festgesetzten Prozentsätze der Grundgebühr.

Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist für die Zeit je eines
Kalendermonates durch eine Kommission festzusetzen ; die hienach zu berechnende
Grundgebühr sowie die von der Grundgebühr abhängigen , veränderlichen
Gebühren sind mindesten - drei Tag - vor Beginn jedes Kalendermonates durch
Anschlägen der genanmen Anstalt zu verlautbaren . Der Durchschnittspreis
für ein Stück Rind ist in der Weise zu berechnen , daß die bei der Wiener

und Fleischmarktkaffe für die Zeit vom 16 . eines jeden MonsteS bis
einschließlich 15 . des nächsten Monates zu ermittelnden reine » Kaufschillinge
für die wahrend jedes dieser Zeiträume auf dem Zentralviehmarkte gehandelten
Rinder durch tue Stückzahl dieser Rinder dividiert wir.

Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind ist in Kronen zu bestimmen.
Bruchteile von Kronen find zu vernachlässigen . Die Grundgebühr ist in der
Weye zu berechnen , daß Beträge bis zu 50 !i zu vernachlässigen , solche von
s » ti und darüber für eine volle Krone zu rechnen sind . Bei der Errechnung
der von der Grundgebühr abhängigen veränderlichen Gebühren sind Teil-
"sfsDk u »ter 50 L zu vernachlässigen , solche vo » 50 X und darüber auf die
nächst höhere , durch 100 teilbare Zahl zu erhöhen . Die Kommission besteht
aus dem Vorstände der Magistratsabteilung für Markt - und Approvifionierungs-
Angelegenheiten oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden und je einem
Vertreter der Magistratsabteilung für Beterinärangelegcnheiten , des Markt-
amtcs und der Betriebsbuchhaltung für das Markt - und Approvisionieruugs-
wesen ; der Gemeinde - tsausschuß 6 wird ermächtigt , erforderlichenfalls für
diese Kommission ein - Geschäftsordnung festzus- tz-n und der Kommission
Vertreter anderer Aemter mit beschließender oder beratender Stimme bei-
zuziehen.

L . Marktgebührentarif.
Der Anhang 1 der Marktordnung für die Grotzmarkthalle — Abteilung

für Fleischwaren — (M .Abt . 9 , 3542/13 ) hat nunmehr zu lauten wie folgt -
1. Flächentarif : a) Für VerkaufSstände . 1 . Für den Quadratmeter

der von der Gemeinde Wien hergestellten stabilen V -rkaufsstände unter
monatlicher Vorauszahlung der Gebühr pro Monat 600 X . 2 . Für den
Quadratmeter der zur Verabreichung von Speisen bewilligten Stände unter
monatlicher Vorauszahlung der Gebühr pro Monat 1 -00 X . 3 . Für den
Quadratmeter anderer Stände pro Tag 50 X . b) Für ständig zugewiesene
Fleischriemen für eine Riemenseite pro Monat 2100 X . o) Für nicht ständig
zugewiesene Fleischriemm für eine Ricmmseite pro Tag 200 X . ä ) Für die
Benützung der gewöhnlichen Keller bei monatlicher Gebührenentrichtung im
vorhinein für einen Quadratmeter und Monat 300 X . e) Für die Lagerung
von leeren Geschirren , Körben , Kisten und ähnlichen für einen Quadratmeter
und Tag 50 X.

2 . Stücktarif : I . Für Fleisch - und Fettwaren sowie für andere in
diesem Tarife nicht ausdrücklich angeführte Waren in Mengen zu 100 icx »)
40 Prozent (--- -/ «) der Grundgebühr . 2 Für Kälber per Stück 16-/ , Prozent

V«) der Grundgebühr . 3 . Für Schafe , Lämmer , Ziegen , Rehe , Bem ' en
Damwild und Mufflons per Stück 6-/, Prozent (- - -/w ) der Grundgebühr
4 . Für Schweine , Ferkel und Wildschwein - Per Stück 20 Prozent (- - -/ -,)'
der Grundgebühr . 5 . Für Hirsche per Stück 40 Prozent (^ -/, ) der Grund-
gebühr . 6 . Für Hasen und Kaninchen P-r Stück 8 Prozent (-- -/, «) der
Grundgebühr . 7. Für Gänse per Stück 16 Prozent (-- - «/„ ) der Grundgebühr.
8 . Für Haus - und sonstiges Wildgeflügel per Stück 8 Prozent (— -/„ ) der
Grundgebühr.

3 . Waggebühr : Für das Abwägen für je 50 lrx oder weniger 80 X.
Anmerkung : I . In der alten Halle haben die Inhaber der von der

Gemeinde hergestellten stabilen V -rkaufsstände (Punkt 1 a des Flächentarifes)
und der Fleischriemen (Punkt 1 b) nebst der G -bühr nach dem Flächentarife
auch die nach dem Stücktarife zu entrichten . II . Die Gebühr nach dem Stück-
tarife ist von den Inhabern der Stände und Fieischriemen stets zu bezahlen,
ob nun die Waren bloß vorübergehend zum Zwecke der Einlagerung in die
Kühlanlage oder für Zwecke des Weiterverkaufes eingebracht werden . III . In
der neuen , sogenannten polnischen Halle und auf der Brrbindungsbrllcke
zwischen der alten und neuen Halle sind die Gebühren nach dem Slückturif-
nebft einem SOprozentigen Zuschläge zu entrichten . IV . Marltparteien , welche
Fleischwaren auf dem Marlle ankaufen und im Kleinen zum Verkaufe bringen
(8 10 , Punkt 2 der M O ) unterliegen der Marktgebühr auch für diese
Fleischwaren.

6 . Wirklamkeilsbeginn.
Diese Kundmachung tritt am I . Oktober 1922 in Kraft . Gleichzeitig

werden die Magistratskundmachungen vom 20 . März 1921 , M Abt . 42 669
und vom 23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 , 2220/IX betreffend die Abänderung
des Gebührentarifes für die Großmarkthall - (Abteilung für Fleischwaren)
außer Wirksamkeit gesetzt.

Abänderung des Gebührentarifes für die Groß.
Markthalle, Abteilung für Biktualie«

Auf Grund des Beschlusses des Stadtsmates vom 12 . September 1922,
P . Z . 9213 er 1922 (genehmigt vom Wiener Magistrat - als politischer
Landesbehörde mit dem Erlasse vom 18 . September 1922 , M .D . 5551 ), wird
der Anhang I der Marktordnung für die Großmarkthalle , Abteilung für
Viktualien «M .Abt . 9, 2806/65 ), neuerlich abgeänd - rt wie folgt : Marktgcbühren-
tarff : Für die Benützung der Halle werden folgend - Gebühren festgesetzt:
a) im oberen Hallenraume : 1. Bei dauernder Benützung und monatlicher
Vorausbezahlung der G -bühr für einen Quadratmeter und Monat 1250 X,
2 . bei zeitweiser Benützung für einen Quadratmeter und Tag 100 X ; d) im
unteren Hallenraume : I . Bei dauernder Benützung und monatlicher Voraus¬
bezahlung der Gebühr für einen Quadratmeter und Monat 900 X , 2 . bei zeit-
weiser Benützung für einen Quadratmeter und Tag 100 X.

Diese Gebühren treten mit 1 . Oktober 1922 in Kraft . Gleichzeitig wird
die Magistratskundmachung vom 23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 . 2220 , betreffend
di- Abänderung des Gebührentarifes für die Grotzmarkthalle , Abteilung für
Viktualien , außer Wirksamkeit gesetzt.

Abänderung der Gebühren für die Benützung der
Kühlräume in der KühlanSage der Großmarkthalle,

Abteilung für Fleischwaren.
Auf Grund des Beschlusses des Stadtsmates vom 12 . September 1922,

P . Z . 9213 er 1922 (genehmigt vom Wiener Magistrate als politischer
Landesbehörde mit dem Erlasse vom 18 . September 1922 , M .D . 5551 ), wird
angeordnet:

I . ß 19 , Absatz 1, der Kühlhausordnung iür diese Kühlanlage (Magistrats-
kundmachung vom 24 . Juni 1920 , M .Abt . 42 , 1298/20 ) in der Fassung der
Kundmachung vom 23 . Juni 1922 M .Abt . 42 , 2220/22 , wnd abgeändert wie
folgt : Die B -nützungsgebühren betragen:

1. Bei Einlagerung auf Zeit:
Kiihlräume Gefrierräume

Für ein Jahr.
für einen Monat . . .
für einen Tag . . . .
für den Quadratmeter der

. 303 .( 00 X 411 .000 X
. 30 .300 „ 44 .100 „
. . . . . . . . 1 .800 „ 2.300 „
Zelle , wobei die Zelle als Ganzes überlassen wird.

*, Mengen kl« ,u SV kg « erden mit der Htilste, Mengen über «0 kg voll berechnet.
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2 . Bei Einlagerung nach Stück (Gewicht ) :

2l . Stücktarif

Warengattung Einheit Gebühren
für I Woche

Hasen , Fasane , Birk - und Auerhühner
sowie Truthühner , Gänse , Enten . .

1 Stück 300 X

Reb -, Hasel - und Schneehühner sowie
Hühner , Perlhühner . . .

1 Stück 150 X

L . Gewichtstarif

Zeitraum
Kühlraum Gefrierraum

Gebühr für 100 hg

l Woche 2500 X 3200 X

1 Monat 10 . 100 X 12 .600 X

Anmerkung:
Für Gewichtsmaße und Zeiträume , welche die im Tarife enthaltenen
BemessungSeinhciten nicht erreichen , ist die für diese Einheiten fest¬

gesetzte Gebühr voll zu entrichten.
Der Tag der Einlagerung und der Tag der Räumung werden bei

Bemessung der Gebühr als Lagertage mitgerechnei.
Wenn eine Zelle nicht als Ganzes überlassen wird , ist die Gebühr
nach dem Stücktarife und soweit ein solcher nicht besteht, nach dem

Gewichtstarife zu entrichten.
8 . Bei Einlagerung in den Vorkühlräumen : a) I bis IV : Für eine

Nagelreihe 800 X pro Tag.
4 . Für das Einstellen von Surfäffern in den Vorkühlräumen V und

V a : für ein Surfaß 300 X pro Tag.
Liese Gebühr ist am Ende jeder Woche zu berichtigen.
Anmerkung:  Für das Betreten der Kühl (Gefrier )räume und den

Aufenthalt in ihnen außerhalb der festgesetzten täglichen Betriebszeit ist eine
Gebühr von 7000 X für jede angefangene Viertelstunde des Aufenthaltes zu
entrichten.

11. Diese Kundmachung tritt mit 1 . Oktober 1922 in Kraft . Gleichzeitig
wird die Kundmachung vom 23 . Juni 1922 , M .Adt . 42 , 2220 , betreffend
Abänderung der Gebühren für die Benützung der Kühlräume in der Kühl¬
anlage der Sroßmarlthalle , Abteilung für Fleischwaren , außer Wirksam ! it
gesetzt. Die Frist , binnen der sich jene Parteien , welchen Kühl (Gefrier )räumc
in dieser Kühlanlage über den 80 . September 1922 hinaus zugewiesen sind , mit
den neuen Gebühren einverstanden zu erklären habe » , widrigenfalls diese Zu¬
weisungen im Sinne des letzten Absatzes des § 19 der erstbezogenen Kund¬
machung mit 30 . September 1922 als widerrufen gelten , wird mit fünf Tagen,
das ist vom 26 . bis 30 . September 1922 , festgesetzt.

Aenderung des vierte » und fünfte » Abschnittes der
Marktordnung und des Marktgebührentarifes für
den Fischmarkt im 1 Bezirke , Franz Josefs Kai.

Aus Grund des Beschlusses des Stadtsenates vom 12 . September 1922,
P . Z . 9218 or 1922 (hinsichtlich deS Marktgebührentarifes genehmigt vom
Wiener Magistrate als politischer Landesbehörde mit dem Erlasse vom
16 . September 1922 , M .D . 5551 ), werden Punkt I bis 5 des vierten
Abschnittes der Marktordnung und des Marktgebührentarifes für den Fisch¬
markt im 1. Bezirke , Franz Josefs -Kai , sowie der fünfte Abschnitt in der
Fassung der Kundmachung vom 23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 , 2220 , abgeändert
und haben nunmehr zu lauten wie folgt:

IV . Abschnitt.
Marktgebührentarif für den Fischmarkt im 1 . Bezirke.

8 84 . Die Gebühren betragen : 1. Staudgebühren . a) Für einen Quadrat¬
meter der von der Gemeinde Wien hergestellten stabilen Berkaufsstände bei
Verkaufsplätzen bis zu sechs Quadratmetern pro Tag 41 X , t>) für einen
Quadratmeter anderer Standplätze bei Berkaufsplätzen bis zu sechs Quadrat¬
metern : bei stabilen Ständen Pro Tag 81 X , dei dauernd zugewiesencn
transportablen Ständen pro Tag 24 X . Die sub Punkt a) und b) angeführten
Sätze erhöhen sich bei Ständen mit mehr als 6 bis 10 m ' um 3 X für jeden
Quadratmeter des Gesamtausmaßes , bei Ständen mit mehr als 10 bis !5 w>
um 6 X für jeden Quadratmeter des Gesamlausmaßes , bei Ständen mit
mehr als 15 bis 20 m ? um 9 X für jeden Quadratmeter des Gesamt¬
ausmaßes , bei Ständen mit mehr als 20 m ^ um 12 X für jeden Quadrat¬
meter LeS GesamtauSmaßes , e) für die Standplätze der auswärtigen Händler
pro Tag und Quadratmeter Bclegfläche 150 X.

Anmerkung : Für Bruchteile eines Meters wird die volle Gebühr wie
für einen Meter eingehvben . Die Standgebühren nach Punkt l a und b (also
auch die für die dauernd zugcwiesenen transportablen Stände ) sind monatlich
im vorhinein , die nach Punkt Io jedoch tagweise zu entrichten.

2 . Ausleihgebühren für Marktbehelfe , a) Für eine Wage (Dezimal - oder
Fischwage ) samt Waghank und Gewichten pro Tag 600 X , d) für einen
großen Fischbottich samt Zuber pro Tag 250 X , v) für einen kleinen Fisch-
bottich samt Zuber «der Truhe pro Tag 150 X , ä ) für sonstige AuSleihe¬

gegenstände , wie eine Bank , einen Schemel , eine Tariftasel u . dergl . Pro
Tag 50 X.

3 . Sinsatzgebühren . a) Für die Aufbewahrung von Waren oder leeren
Geschirren in den Einsatzlokalen des MarktaufsichtsgebiiudeS , und zwar für
Körbe , Butten , Kisten , Bänke Per Stück und Tag 50 X , b) für die Benützung
der städtischen Fischgeschirre im Donaukansle zum Einsetzen von Fischen per
Abteilung und Woche 2000 X , o) für das Anhängen eigener Kalter an dat
städtische Fischgeschirr per Abteilung und Woche 2000 X.

4 . Lagergebühren . Für die Benützung des Marktplatzes zur Lagerung
von Waren oder leeren Geschirren Per Quadratmeter Lagerraum und
Tag 50 X.

5 . Kühlhallengebühren , s ) Bei Einlagerung auf Zeit : für ein Jahr
441 .000 X , für einen Monat 44100 X , für eine Woche 11 .400 X für den
Quadratmeter der Zelle , wobei die Zelle nur als Ganzes überlassen wird,
d) bei Einlagerung nach Gewicht : für 5 kz und eine Woche oder weniger
200 X.

Anmerkung . Für das Betreten der Kühl (Befrier ) rämne und den Auf¬
enthalt in ihnen außerhalb der festgesetzten täglichen Betriebkzeit ist eine
Gebühr von 7000 X für jede angefangene Viertelstunde des Aufenthaltes zu
entrichten.

V. Abschnitt.
ß 35 . Diese Kundmachung tritt am 1. Oktober 1922 in Kraft . Gleich¬

zeitig werden die bisherigen Bestimmungen der Magistratskundmachung vom
23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 , 2220 , außer Wirksamkeit gesetzt. Die Frist , binnen
der sich jene Parteien , welchen KUHI(Gefrier ) räume in dieser Kühl (Gefrier )-
anlage über den 30 . September 1922 hinaus zugewiesen worden find , mit den
neuen Gebühren einverstanden zu erkläre » habe » , widrigenfalls diese Zu¬
weisungen im Sinne des Z 28 , letzter Absatz der Marktordnung mit
30 . September 1922 als widerrufen gelten , wird mit fünf Tagen , das ist
vom 26 . bis 30 . September 1922 , festgesetzt/

Teilweise AbSuderung des Gebührentarifes für die
Koutumazanlage.

Aus Grund des Beschlusses des StadtsenäteS vom 12 . September 1922,
P . Z . 9213 (hinsichtlich der den Kontumazmarkt betreffenden Gebühren ge¬
nehmigt vom Bundesministerium für Land - und Forstwirtschaft unter Z . 22220,
wird angeordnet:

L . Neuregelung der veränderlichen Gebühren.
Der Abschnitt „L . allgemeine Bestimmungen " der Magistratskundmachung

vom 20 . April 1922 , M .Abt . ^ 2, 1107 , betreffend de» Gebührentarif für die
Wiener Koniumazanlage wird abgeändert wie folgt:

,1 . Von den in der Wiener Kontumazanlage einzuhebenden Gebühren
gehören nachfolgende zu den sogenannten veränderlichen Gebühren im Sinne
deS Gemcinderatsbefchlusses vom ll . März 1921 , P . Z . 2789 , und zwar:
Markt -, Stall -, Versicherungs -, Schlacht -, Aufarbeitungs -, Benützungs - und
Einbringgebühren . Für die Berechnung der veränderlichen Gebühren wird eine
Grundgebühr eingesührt : Sie besteht in einem vom Gemeinderate jeweils zu
bestimmenden Prozentsätze jenes Durchschnittspreises , zu welchem ein Stück Rind
auf dem Zentralviehmarkte St . Marx innerhalb des unten näher umschriebenen
Zeitraumes gehandelt worden ist. Jede einzelne veränderliche Gebühr besteht
in dem unten angegebenen fest-n , vom Gemeinderate festgesetzten Prozentsätze
der Grundgebühr . Der Durchschnittspreis für ein Stück Rind wird für die Zeit
je eines Kalendermonates durch eine Kommission festgesetzt; die hienach zu be¬
rechnende Grundgebühr sowie die von ihr abhängigen veränderlichen Gebühren
werdm mindestens drei Tage vor Beginn jedes Kalendermonates durch Anschlag
in dieser Anstalt jeweils abgesondert verlautbart . Der Durchschnittspreis für
ein Stück Rind wird in der Weise berechnet , daß die bei der Wiener Vieh - und
Fleischmarktkaffe für die Zeit vom 16 . eines jeden Monates bis einschließlich
15 . des nächsten Monates zu ermittelnden reinen Kausschillinge für die während
jedes dieser Zeiträume auf dem Zentralviehmarkte gehandelten Rinder durch
die Stückzahl dieser Rinder dividiert wird . Der Durchschnittspreis für ein Stück
Rind ist in Kronen zu bestimmen . Bruchteile von Kronen sind zu vernach¬
lässigen . Die Grundgebühr ist in der Weise zu berechnen , daß Beträge bis zu
50 !i vernachlässigt , solche von 50 k und darüber für eine volle Krone ge¬
rechnet werden . Bei der Errechnung der von der Grundgebühr abhängigen
veränderlichen Markt - und SchlachthauSgrbühren (mit Ausnahme der Stall - ,
Versicherungs - und Benützungsgebühren ) werden Teilbeträge unter 50 X ver¬
nachlässigt , solche von 50 k und darüber auf di - nächst höhere , durch 100 teil¬
bare Zahl erhöbt ; bei der Errechnung der erwähnten Stall -, Versicherungs¬
und Benutzungsgebühren hingegen werden Teilbeträge unter 5 X vernachlässigt,
solche von 5 X und darüber aus die nächst höhere , durch 10 teilbare Zahl
erhöht . 2 . Für die Berechnung der Gebühren gilt jeder angefangene Tag «ls
ganzer Tag.

L . Gebührenänderungeil.
I . Der Abschnitt „VII . Benutzungsgebühren " dieser Kundmachung hat

künftighin zu lauten wie folgt : „VII Benutzungsgebühren . Für die Benützung
von Räumen zur Uebernahme , Einlagerung , Untersuchung und Aufteilung von
Fleisch , und Fleischwaren , sei es in frischem , sei eS in konserviertem Zustande,
sowie von tierischen Abfallprodukten und sonstigen Gegenständen , und zwar
a) von Schlachihallen per Schlachtstand 50 Prozent der Grundgebühr , b ) von
sonstigen Räumen für je I Quadratmeter und Tag 4 Prozent der Grund¬
gebühr ."

II . Die „ Anmerkung " zum Abschnitte „ VIII . Einbringgebühren " dieser
Kundmachung wird abgeändert wie folgt : „ Anmerkung . Für das Schlachten,
Aufarbeiten und Einbringen außerhalb der festgesetzten Betriebszeit — Fälle
von Notschlachtungen ausgenommen — erhöhen sich die unter V, VI und VIII
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aufgezählten Gebühren um IOV Prozent , er wäre denn , daß dies aus veterinär,
polizeilichen Gründen von amtswegen angeordnet wird ."

0 . Wirksamkeitsbeginn.
Diese Kundmachung tritt am 1. Oktober >922 in Kraft.

Veränderliche Gebühre « für die Benützung des
Wiener Zentralviehmarktes St . Marx.

Auf Grund der Magistratskundmachungen vom 3 . Mai 1921 , M .Abt . 42,
1835 , vom 23 . Juni 1922 , M .Abt . 42 , 2220/1 und vom 22 . September
1922 , M .Abt . 42 , 3260/1 , betreffend die Abänderungen des Gebührentarifes
für den Wiener Zentralviehmarkt in St Marx wird festgestellt und ver¬
lautbart :

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Ge-
bühren zugrundezulegen ist, beträgt nach Punkt I des Beschlusses des Ge-
meinderates vom 9. Dezember 1921 , P . Z . 13626 , und nach dem Ergebnisse
der für diesen Zweck vom Gemeinderate eingesetzten Kommission 7638 X.

II . Die Marktgebühren betragen sonach : Rindermarkt : Für 1 Rind
7600 X . Jung - und Siechviehmarkl : Für I Kalb , lebend oder ausgeweidet,
1300 X , für I Schwein , ausgeweidet , oder 1 Spanferkel 1500 X , für 1 Schaf,
1 Ziege oder l Lamm , lebend oder ausgeweidet , 500 X . Schweinemarkt : Für
1 Schwein 1500 X . Gchafmarkt : Für 1 Schaf 500 X.

Anmerkung . 1 . Für Geflügel und Lebensmittel , für die zum Markte
gehörige Einrichtungen benützt werden , betragen die Gebühren , soweit sie nicht
im Stücktanfe der Großinarklhalle , Abteilung sür Fleischwaren , aufgezählt
find , sür >00 kx 300 L ; 2 . Für das Ausleihen einer Kälberwage beträgt die
Gebühr pro Tag 5700 X.

III . Die Stallgebühren betragen für jeden angefangencn Tag für 1 Rind
610 X , für alle übrigen Tiere 40 X . Wird ein Tier nicht in den Stallungen,
sondern in anderen Räumen eingestellt , so ist nur di - halbe Gebühr zu ent¬
richten.

IV . Die Verficherungsgcbühren betragen sür 1 lebendes Rind für jeden
angefangenen Tag 150 X , für 1 lebendes Fettschwein pro Woche 310 X , für
1 lebendes Jungschwein oder Kalb pro Woche 150 X , für jedes andere lebende
Tier pro Woche 80 X.

V . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom I . bis einschließlich
31 . Oktober 1922.

Veränderliche Gebühren für die Benützung des
Pferdemarktes , des Zeutralvferdeschlachthauses und

des Koutumazschlächterpferdemarktes.
Auf Gruud der Magistratskundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42,

669 , betreffend die Abänderung des Gebührentarifes für den Pferdemarkt , das
Zentralpferdeschlachthaus und den Kontumazschlächterpferdemarkt und auf
Grund der Magistratskundmachung vom 22 . September 1922 , M Abt . 42,
3260/11 , betreffend die teilweise Abänderung der Gebührentarife für den
Wiener Zentralviehmarkt , den Pferdemarkt und die städtischen Schlachthäuser,
wird festgeftellt und verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Gebühren
zugrundezulegen ist, bet Sgt nach Punkt 1 des Beschlusses des Gemeinbe-
rateS vom S . Dezember 1921 , P . Z . 13626 , und nach dem Ergebnisse der
für diesen Zweck vom Gcmeindcrate eingesetzten Kommission 7638 X.

II . Es stellen sich sonach : 1. Die Marktgebühcen sür ein auf dm Markt
der Schlächterpferde gebrachtes Tier auf 7600 X , sür ein aus den Markt der
Gebrauchspferse gebrachtes Tier auf 9500 K, für ein guf den Markt der
Kontumazschlächterpferde gebrachtes Tier auf 7600 X ; 2 . die Schlachtgebühren
im Zentralpferdeschlachthause für das Stück Einhufer auf 30600 X ; 3 . die
Einbringgebühr . Für jedes direkt , d. i . ohne Berührung des PferdemarkteS in
das Schlachthaus eingebrachte lebende Tier oder für daS Einbringen von
Schlächterpferden in der Haut aus 7600 X ; 4 . die Gtallgebühr für rin Pferd
für jeden angefangenen Tag aus 610 X . Wird ein Tier nicht in den Stal¬
lungen , sondern in anderen Räumen des Pferdemarkles oder Pferdcschlacht-
hauses eingestellt , so ist nur die halbe Gebühr zu entrichten.

III . Diese Gebühren gelten sür die Zeit vom 1 . bis einschließlich
S1 . Oktober 1922.

Veränderliche Gebühren sür die Benützung der
Riuderschlachthäuser.

Aus Gmnd der Magistratskundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42,
669 , betreffend die Abänderung des Schlachtgebührentarises für die Benützung
der Rinderschlachthäuser und der Magistratskundmachung vom 22 . September
1922 , M .Abt . 42 , 8260/III , betreffend die teilweise Abänderung deS Schlacht-
gebührentarifeS sür die Benützung der Rinderschlachthäuser wird festgesetzt und
verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Gebühren
zugrundezulcgen ist, beträgt nach Punkt 1 des Beschlusses des Gemeinderates,
vom 9 . Dezember 1921 , P . Z . 13626 , und nach dem Ergebnisse der Erhebungen
der sür diesen Zweck vom Gemcinderate eingesetzten Kommission 7638 X.

II . Es stellen sich sonach : 1 Die Schlachtgebühren sür ein Rind auf
30 .600 X , für ein Kalb auf 3800 X , für ein Schaf oder eine Ziege auf 2500 X,
für ein Lamm oder Kitz aus 1500 X , für ein Stück Geflügel oder sonstiges
Kleintier aus 800 X . 2 . Die Aufarbeitungsgebühr sür das Ausarbeiten eines
im Schlachthaus - selbst geschlachteten Rindes sür Wurstzwecke rc. (sogenanntes
AuSbeineln ) aus 15 .300 X , sür das Aufarbeiten des in ein Schlachthaus ein¬

gebrachten Fleisches für Wurstzwecke re . für je 50 kx (Punkte 1, 2 a der
gezogenen Kundmachung ) auf 7600 X . 3 . Die Einbringgebühren sür ein Rind
aus 7600 X , für ein Kalb auf 1300 X , für ein Schwein auf 1500 X , sür
ein Schaf , eine Ziege oder ein Lamm (Kitz) auf 500 X , für 100 kx Fleisch
oder Fettwaren aus 8100 X . 4 . Die Benützungsgebühren für die Benützung
von Räumen zur Uebernahme , Einlagerung , Untersuchung und Aufteilung von
Fleisch und Fleischwaren , sei es in frischem oder konserviertem Zustande , sowie
von tierischen Abfallprodukten Und sonstigen Gegenständen , und zwar a) von
Schlachthallcn und mit Aufzügen eingerichteten Schlachtkammern per Schlacht¬
stand und Tag auf 8820 X , d) von Schlachtkammern ohne maschinelle Ein¬
richtung für je 1 und Tag aus 310 X . 5 . Die Gtallgebühren , soweit eine
Einstallung über das Ende einer Betriebswoche stakfindet , für ein Rind oder
Pferd sür jeden angcfangenen Tag auf 610 X , sür jedes andere Tier für
jeden angefangencn Tag auf 40 X Wird ein Tier nicht in den Stallungen,
sondern in anderen Räumen des Schlachthauses eingestellt , so ist nur die halbe
Gebühr zu entrichten.

III . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich
31 . Oktober 1922.

Veränderliche Gebühren für die Benützung des
Tchweineschlachthauses

Auf Grund der Magistratskundmachung vom 22 . September 1922
M .Abt . 42 , 3260 , betreffend die teilweise Abänderung der Haus - und Betriebs¬
ordnung für das Schweineschlachthaus der Stadt Wien wird festgesetzt und
verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Gebühren
zugrundezulegen ist, beträgt nach Punkt I des Beschlusses des Gemeinde,
rates vom 9 . Dezember 1921 , P . Z . 13626 , und nach dem Ergebnisse der
Erhebungen der für diesen Zweck vom Gemeinderate eingesetzten Kommission
7638 II.

II . Es stellt sich sonach 1. die Schlachtgebiihr für ein Schwein bis ein¬
schließlich 85 kx auf 6100 X , für ein Schwein bis einschließlich 100 kx auf
11 .500 X , für ein Schwein über 100 kx auf 15 .800 X . 2. Die Linbring-
gebühr für jedes direkt (insbesondere nicht über den Zentralviehmarkt ) in das
Schlachthaus eingebrachte Stück auf 1500 X . 3 . Die Stallgebühr , soweit eine
Einstallung über das Ende einer Betriebswoche stattfindet , für jeden ange¬
fangenen Tag auf 40 X . Wird ein Schwein nicht in den Stallungen , sondern
in anderen Räumen des Schweineschlachthauses eingestellt , so ist nur die halbe
Gebühr zu entrichten.

III . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich
31 . Oktober 1922.

Veränderlichen Gebühren für die Benützung der
Großmarkthalle ( Abteilung für Fleifchwaren ) .

Auf Grund der Magistralskundmachung vom 22 . September 1822,
M .Abt . 42 , 3260/IL betreffend den Gebührentarif für die Großmarkthalle
(Abteilung sür Fleischwaren ), wird festgestellt und verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Gebühren
zugrundezulegen ist, beträgt nach Punkt I des Beschlusses des Gemeinderates
vom 9 . Dezember 1921 , P . Z . 13626 und nach dem Ergebnisse der Er¬
hebungen der sür diesen Zweck vom Gemeinderate eingesetzten Kommission
7638 X.

II . Es stellt sich sonach der Stücktarif I . für Fleisch - und Fettwaren,
sowie für andere in diesem Tarife nicht ausdrücklich angeführten Waren in
Mengen zu lOO Kx auf 8100 X , 2 . für Kälber per Stück aus 1800 X , 3 . für
Schafe , Lämmer , Ziegen , Rehe , Gemsen , Damwild und Mufflons per Stück
auf 500 X , 4 . für Schweine , Ferkel und Wildschweine per Stück auf 1500 X,
5 . sür Hirsche pec Stück aus 8100 X , 6 . für Hasen und Kaninchen per Stück
auf 600 X , 7 . sür Gänse Per Stück auf 1200 X , 8 . für HauS - und sonstiges
Wildgeflügel per Stück auf 600 X.

III . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. bis einschließlich
31 . Oktober 1922.

Veränderliche Gebühren für die Benützung der
Wiener Kontnmazanlage.

Auf Grund der Magistralskundmachungen vom 29 . April 1922,
M .Abt . 42 , 1107 , und vom 22 . September 1922 , M .Abt . 42 , 3260 , be-
treffend den Gebührentarif für die Wiener Kontumazanlage wird festgeftellt
und verlautdart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Gebühren
zugrundezulegen ist , beträgt nach Punkt 1 des Gem -inderatsbeschlusseS vom
7 . April 1922 , P . Z . 8714 und nach dem Ergebnisse der für diesen Zweck
vom Gemcinderate eingesetzten Kommission 7638 X.

Ls betragen sonach
II . die Marktgebühren sür ein Rind 7600 X , für ein Schwein (Span¬

ferkel) 1500 X , sür ein Kalb 1300 X , für ein Schaf , eine Ziege oder ein
Lamm 500 X.

Anmerlung . 1. Für Geflügel und Lebensmittel , für die zum Markte ge¬
hörige Einrichtungen benützt werden , sind , soweit sie im Stücktarife der Groß-
markthalle , Abteilung für Fleischwaren , aufgezählt sind , die auf eine durch 10
teilbare Zahl abgerundeten Gebühren nach diesem Tarife , sonst eine Gebühr
von 800 X sür 100 lex, 2 . für das Ausleihen einer Kälberwage eine Gebühr
von 5700 X Pro Tag . 3 . sür die Benützung der Markteinrichtungen anläßlich
der Ueberführung notzuschlachtender Tiere von der Ausladerampe in die
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Kontumazschlachtanlage oder in den Seuchenhof eine Gebühr s ) für Rinder
von 38 .200 X, d) für -Schweine oder sonstige Kleintiere von 7600 X zu
entrichten.

III . Die ' Stallgebühren 1. für die Emstallung in den Berkuusshallen
oder Sammelstallungen für jeden angefangenen Tag für ein Rind 810 X,
für alle übrigen snere 40 X, 2 . für die Einstallung von Tieren in anderen
Räumen die Hälfte der vorstehenden Gebühren.

IV . Die Veisicherungsgcbühren l . für ein Stück Rind für jeden ange-
sangenen Tag 150 X , 2 . für ein Stück Fcttschwein Pro Woche 3 ! 0 X , 3 . für
ein Stück Jungschwein oder ein Stück Kalb pro Woche 150 X , 4 . für alle
übrigen Tiere Pro Woche 80 X.

V. Die Schlachtgebühren für ein Rind 30 .600 X , für ein Kalb 3800 X,
für ein Schaf oder eine Ziege 2500 X , für ein Lamm oder Kitz 1500 X , für
ein Stück Geflügel oder sonstiges Kleintier 800 X , für ein Schwein bis ein¬
schließlich 38 üx 6100 X , für ein Schwein bis einschließlich 100 Lx 11.500 X,
für ein Schwein über 100 KZ ! 5 .300 X.

VI . Die Aufarbeitungsgebühr für daS Ausarbeiten eines in der Kontumaz¬
schlachtanlage selbst geschlachteten Rindes sür Wurfizwecke usw . (sogenanntes
Ausbeincln ) 15 .800 X.

VII . Die Benützungsgebühren a) von Schlachtballen ver Schlachtstand
3820 X , d) von sonstigen Räumen für . je 1 und Tag 310 X.

VIII . Die Tinbringgebühr für jedes unmittelbar in die Kontumaz¬
schlachtanlage oder in den Seuchenhof cingebrachte Stück Tier die unter
Punkt II erwähnte Gebühr.

IX . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom I . bis einschließlich
81 . Oktober 1922 . h

Ueberbeschau des i» das Wiener Gemeiudegebiet
emgeführte « Fleisches vs « Einhufern

Auf Grund des Gesetzes vom 6. Mai 1908 , n .-ä . L.-G .- u. B .-Bl.
Nr . 84 , in der Fassung des Gesetzes vom 28 . September 1922 , L-- G .-BI . für
Wien Nr . 146 , betrestend die Ueberbeschau des nach Wien eingeführten
Fleisches von Einhufern und die dafür zu entrichtenden Gebühren werden
unter gleichzeitiger Aushebung der Kundmachung des Wiener Magistrates
vom 1. September 1920 , M .Abt . 42 , 1667/20 , folgende Durchführungs¬
bestimmungen erlösten:

I . Die nach Wien eingeführten geschlachteten Einhufer , das Fleisch und
die Eingeweide solcher Tiere und die daraus hergestellten oder damit ver¬
mengten Waren sind nach ihrem Einlangen in Wien , wenn sie in rohem oder
zubereitetem Zustande seilgeboten oder verkauft werden sollen , auf dem kürzesten
Wege und ohne Aufenthalt vorher an eine der folgenden Stellen zur Ueber¬
beschau zu bringen : in den Zentralpferdeschlachthof 10 . Schoberplatz 1, in
den Schlachthof St . Marx 3 . Viehmarktgaffe I , in den Schlacbthof Meidling
12 . Kpittelbreitengaste 23 , in die Großmarkthslle (Veterinäramt ) 3 . Vordere
Zollamtsstraße 21 . Diese Ueberbeschauflellen sind geöffnet an Wochentagen von
6 Uhr früh bis 6 Uhr abends , an Sonn - und Feiertagen von 8 bis 12 Uhr
vormittags . Waren , die außerhalb dieser Zeit einlangen , werden bis zum
nächsten Beschautage auf Gefahr und Kosten der Partei in Verwahrung
genommen . Der Wiener Magistrat , Abteilung 43 , kann auch Gewerbsinhabern,
jedoch nur für Waren ihres eigenen Geschästsbedarfes die Bewilligung zur
Vornahme der Ueberbeschau in ihren privaten Betriebsfiätten erteilen , wenn
diese behördlich genehmigt und vom magistratischen Bezirksamte (Vet .A .Abt .)
für diese Zwecke geeignet befunden worden find . Die Ueberbeschau wird dort-
selbst « ährend der regelmäßigen Amtsstunden der Beterinäramtsabteilung
über vorher erfolgte schriftliche Anmeldung , die das Gewicht des eingelangtm
Fleisches zu enthalten hat , vorgenomme » . Die Anmeldung ist vom Inhaber
der Betriebsstätte unter Anschluß des Beschauscheines , mit dem die Ware
gedeckt ist, sofort zu erstatten.

II . Bor der Vornahme der Ueberbeschau und Aufdruck des Beschau-
stempels dürfen die Waren aus den öffentlichen Beschaustellen nicht entfernt,
in den Privaten Betriebsfiätten nicht abgegeben , feilgebotcn , verkauft oder
weiter verarbeitet werden . Der amtliche Bcfchaustempel wird in blauer Farbe
aufgedruckt und hat folgende Form:

Pferdefleisch -Ueberbeschau
Zcntralpferdeschlachthof

Pferd efleisch-Ucberbeschau
Schlachlhof St . Marx

Pferdefleisch -Ueberbeschau
Schlachthof Meidling

Pferdefleisch -Ueberbeschau
Beterinäramt Großmarkthalle

Pferd efleisch-Ueberbeschau
Beterinäramt . Bezirk

III . Waren , die ohne vorschriftsmäßige am Orte der Schlachtung aus¬
gestellte Beschauscheine nach Wien gebracht werden , bleiben , soferne sie nicht
sofort als genußunfähig erkannt werden , bis zur Behebung des Anstandes in
den öffentlichen Ueberbeschauorten auf Gefahr und Kosten der Partei in Ver¬
wahrung ; in den privaten Ueberbeschaustellen haftet der Gewerbeinhaber der
Betriebsstätte bis zur Behebung des Anstandes und Vornahme der ordnungs¬
mäßigen Ueberbeschau sowie für die Einhaltung der Ueberbeschauvsrschriften.

IV . Die Gebühr wird nach dem durch ein - amtliche Abwage ermittelten
Gewichte bemessen . Die näheren Bestimmungen über die Einhebung und Ver-
rechnung der Ueberbeschaugebühren find in der Durchführungsverordnung zu

dem jeweils für Wien geltenden Gesetze betreffend die Einhebung der Gebühren
für die Vornahme amtlicher Untersuchungen von Vieh und Fleisch geregelt.

V . Uebertretungen des obzitierten Gesetzes und dieser Durchführungs¬
bestimmungen werden nach der Ministeriatverordnung vom 30 . September 1857,
R .-G .-B !. Nr . 198 , mit G -ld bis 20 .000 X , eventuell mit Haft bis zu vier-
zehn Tag -n bestraft , insoferne sie nicht nach den Bestimmungen des jeweils
für Wien geltenden Gesetzes betreffend die Einhebung von Gebühren für die
Vornahme amtlicher Untersuchungen von Vieh und Fleisch oder nach dem
allgemeinen Strafgesetze zu ahnden find , wobei insbesondere auf den 8 399
des Strafgesetzes aufmerksam gemacht wird.

VI . Diese Kundmachung tritt am 1. Oktober 1922 in Kraft.
(M .Abt . 48 , 4251 .)

Gebühren für die Vornahme amtlicher Untersuchungen
von Vieh und Fleisch . Giltig vom t . bis St . Okto¬

ber LSLS
Im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes vom 26 . September 1922,

L.-G - Bl . für Wien Nr . 45 or 1922 und der hiezu erlassenen Durchführung !?.
Verordnung vom 28 . September 1922 , L.-G .-Bl . sür Wien Nr . 147 , wird ver-
lanibart:

L . Die Grundgebühr , nach der die Untersuchungs (Beschau ) gebühren be¬
messen werden , beträgt 7688 X.

L . Es stellen sich sonach die Untersuchungs (Beschau )gebühren
nach § 8, Punkt 1 dcS Gesetze» für die Untersuchung von Ti -rm , di-

im Fußtrieb oder mittels Wagens (nicht mittels Eisenbahn ) a>if die Viehmärkte
oder nicht von einem Wiener Viehmarkts unmittelbar in die Schlachthöfe ge¬
bracht werden , «) sür ein Stück Großvieh , das find Pferde , Esel , Maultiere,
Maulesel . Rinder und Büffel im Alter über sechs Wochen auf 9500 X , b) für
ein Schwein auf 4600 X , o) für ein Stück der unter a ) genannten Tier-
gattungen im Alter bis sechs Wochen auf 3100 X , ä) für ein Schaf oder eine
Ziege auf 2300 X , s) für ein Ferkel (Schwein bis 20 kx Lebendgewicht ) , ein
Lamm oder ein Kitz aus 1500 X;

nach ß 3 , Punkt 2, sür die Untersuchung von Tieren zum Zwecke der
Ausstellung oder Verlängerung eines Viehpaffes , der Ausstellung einer Gesund¬
heitsbescheinigung oder einer Bescheinigung über die Leistungsfähigkeit von
Tieren -

die einfache die doppelte
Gebühr
38 .200 X
18 .300 ,

die halbe

9 .500 X
4 .800

6.100
4 .600

8.100
400

12.200
9 .200

6.100
800

8.100
2 .300

1. 500
200

a) für ein Stück Großvieh (Punkt 1 s.) aus 19 . 100 X
k) für ein Schwein auf . 9 .200 ,
o) für ein Stück der unter 1 a) genannten

Tiergattungen im Alter bis sechs Wochen
auf.

ä ) für ein Schaf oder eine Ziege auf . .
o) für ein Ferkel (Schwein bis 20 KZ

Lebendgewicht ), ein Lamm »der ein Kitz
auf . . . ..

l)  für ein Stück Geflügel auf.
nach § 3, Punkt 8 , für die Untersu -bung (Beschau ) von Einhufern und

klaumtieren , die in gewerblichen Privatschlachtstätten geschlachtet werden , ferner
bei Notschlachtungen solcher Tier - und bei Hausschlachtungen von Klein - oder
St - chvich s ) für ein Stück Großvieh (Punkt 1 a) auf 30 .600 X , b) für ein
Schwein auf 11 .500 X , o) für ein Kalb oder ein Fohlen (Punkt 1 o) aus
7600 X , <1> für ein Gchaf oder eine Ziege auf 5700 X , o) für ein Ferkel
(Schwein bis 15 HZ Schlachtgewicht ), ein Lamm oder ein Kitz auf 3800 X;

nach § 8, Punkt 4 . sür die Untersuchung von Weidnertieren , Fleisch und
Fleischwaren , die von Wien ausgeführt werden , und zwar

die einfache die doppelte
Gebühr

a) für ein Weidnergroßvieh auf . . . . 11 .500 X 22 .900 X
b) für ein Weidnerschwein auf . 7 .600 15 .300 ,
o) sür ein Weidnerkalb oder ein Weidnerfshsen ans . 5 .700 » 11 .500 „
ä ) für ein Weidnerschaf »der eine Weidnerziege auf . 3 .800 „ 7 .600 .
e) für alle übrigen Weidileltiere (Punkt 4 «) auf . . 1.900 „ 3 .800 „
k) sür Fleisch und Fleischwaren in Mengen von je

50 kx auf . 3 .800 , 7 .600 „
nach § 3, Punkt 5 , für die Ueberbeschau der nach Wien eingeführten

geschlachteten Einhufer , des Fleisches und der Eingeweide solcher Tiere sowie
der Fleischwaren , die daraus hergestellt oder damit vermengt find : s ) sür ein
Stück Pferd , Esel , Maultier und Maulesel auf 7600 X, b) für ein Stück
Fohlen auf 3800 X , e) für Fleisch und Fleischware in Mengen von je 50 Irx
auf I960 X ; .

nach 8 8, Punkt 6 , für die mikroskopische Untersuchung von Schweine-
fleisch und Speck auf Trichinen für jede Probe auf 400 X;

nach 8 3, Punkt 7, für die Vornahme einer bakteriologischen Fleischunter-
suchung , insoferne auf Grund derselben die Genußtauglichkeit der beanständeten
Ware sestgestellt wird und deren Wert mindestens daS Doppelte der Unter-
suchungsgebühr beträgt , und zwar die einfache Gebühr auf 45 .800 X , die
doppelte Gebühr auf 91 .700 X;

nach 8 3 , Punkt 8 , sür die über Beschwerde einer Partei vorgenommene
Ueberprüfung eines amtlichen Befundes , wenn der Beschwerde keine oder nicht
im vollen Umfange Folge gegeben wird , und zwar die einfache Gebühr auf
45 .800 X , die halbe Gebühr auf 22 .800 X . » . « -

Die vorstehende Kundmachung tritt mit 1 . Oktober 1922 in Kraft.
(M .Abt . 4», 4654 .)
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Veränderliche Gebühre » für die tierärztliche Unter
fuchung von Tiere » , die in de » Eisenbahn - und
TchiffSsiationerr Wiens ei « , und ausgeladen werden.

Giltig vom 1. bis 3L . Oktober 1 » « 2.
Auf Grund der K ndnischungcn des Wiener Magistrates als Politischer

Landesbehörde vom 1. Dezember 1921 , M .Abt . 43 , 4851 , in der Fassung der
Kundmachung vom 20 . September 1922 , L.-G .-Bl . sür Wien Nr . 149,
betreffend die tierärztliche Untersuchung von Tieren , die in den Eisenbahn - und
Schifssstationen Wiens zur Ein - oder Ausladung gelangen , wird festgestellt und
verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen Gebühren
zugrundezulegen ist, beträgt 7638 L.

II . Es stellt sich sonach

a) für ein Stück Großvieh (Pserde,
Esel , Maulesel , Maultiere , Rinder,
Büffel ) im Alter von über sechs
Wochen auf . . . . . . . .

b ) für ein Schwein auf.
o) für ein Stück der unter s ) ge¬

nannten Ti -rgattungen im Alter
bis zu sechs Wochen aus . . . .

ä ) für ein Schaf oder eine Ziege auf
s) für ein Ferkel (Schwein bis 20 dx

Lebendgewicht ), ei» Lamm oder ein
Kitz auf .

1) sür -in Stück Geflügel auf . . .
7,Abt . 43 , 4660 .)

die volle

Slückgebühr

19 .100 L
9 .200 L

6 .100 L
4 .600 L

3 .100 L
400 L

die halbe
Stückgebühr

9 .500 L
4 .600 L

3 . 100 L
2 .300 L

1.500 L
200 L

Zulassung von bewehrte » Betouhohlsteinen.
In Erledigung des Ansuchens des Zivilingenicurs Ing . Rudolf

Winternitz , Wien , 1 . Rotenturmstraße 16 , um Zulassung von
bewehrten Betonhohlsteinen für ebene und gewölbte Decken sowie
Dachkonstruktionen wird die Anwendung dieser bewehrten Betonhohl-
steine bei Hochbauten in Wien auf Grund der dnrchgeführten Festig-
keitsversuche unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Ist sür einen Ban die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist
dies in den Einreichungsplänen anzuführen und die erforderliche (angenäherte)
statische Berechnung beizubringen . Für diese Bauweise haben im allgemeinen
die für Eisenbetonbauten geltenden Vorschriften (Ministerialverodnung vom
15 . Juni 1911 und 15 . September 1918 über die Herstellung von Trag¬
werken aus Eisenbeton oder Stampfbeton bei Hochbauten ) sinngemäß Anwen¬
dung zu finden.

2 . Diese schalungslose horizontale oder gewölbt - Eiscnbetondccke setzt sich
aus etwa 18 kz schweren , bewehrten Betonhohlsteinen zusammen , deren
Normaltyp betreffend geometrische Form und Abmessungen in der vorgelegten
Zeichnung wiedergegeben ist (68 X 36 X 15 Mindestwandstärks 3 2 om
mit 4 Rundeisen — 5 mm bewehrt ) Der Hohlstein zeigt an den Seiten«
wänden je eine Schar von vorspringenden Zargen mir zwischenliegenden
Rillen oder Nuten , wobei die Rillen und Zargen der linken und der rechten
Seitenwand so gegeneinander versetzt sind , daß beim Ancknanderreihen der
Steine je eine Zarge des ersten Steines in die Nut der benachbarten Wand
des nächsten Steines eingreist . Die Zargen sind so ausgebildet , daß sie sich
im Querschnitte von außen nach innen verengern , die Nuten find das Tegmbild
hiezu . Die so ineinander geschobenen , mit Portlandzementmörtel bestrichenen
Steine hängen unmittelbar ineinander und bilden ein biegungssteifes Trag-
elemcnt , das sowohl für Deckenkonstruktionen verwendet , als auch in vertikaler
Richtung als Ständer und Säule ausgebildet werden kann . Bei der gewölbten
Decke wird der Horizontalschuh von in etwa 2 m Entfernung verlegten Zug¬
stangen aus Rundeisen , die an in der Auslagerlinie liegenden , mit Stein¬
schrauben festgehaltenen Profilen angreifen , ausgenommen.

3 . Das Verlegen hat so zu erfolgen , daß die in der Richtung von einer
Hauptmauer zur anderen aneinandergereihten Steine gegeneinander zu ver¬
setzen find ; es ergibt das eine zahnartig - Verlegung „ Voll aus Fug ", die eine
gleichmäßige Verteilung der Belastung gewährleistet.

4 . Die Stärke und die Bewehrung der Betonhohlsteine richtet sich nach
der jeweiligen Belastung und Spannweite . Die Hohlsteine für gewölbte Decken
und Dachkonstruktionen erhalten dem Stichverhiillniffe entsprechende Neigungen
der Seitenflächen . Die Herstellung der bewehrten Betonhohlsteine kann ent¬
weder an einer eigenen Erzeugungsstelle oder auf jeder einzelnen Baustelle für
geringere Mengen mit eigenen Holz - oder Blcchsormen im Handbetriebe , sür
größere Mengen maschinell mit einer Betonhohlsteinstampfmaschine erfolgen.

5 . Die statische Untersuchung ist ang -nähert durchzusühren , und zwar
unter Zugrundelegung eines Vierendeelträgers . Der Beton wird im
allgemeinen unter Verwendung guten Portland - oder Hochofenzementes im
Mischungsverhältnisse von 1 : 3 KI herzustellen , die Steine selbst in reinem
Zementmörtel (ohne Sandzusatz ) zu verlegen sein . «

6 . Es können statt der normalen vierseitlichen Zargen auch nur drei
ausgeführt werden , derart , daß die zwei mittleren in eine einzige zusammen-
gesaßt werden , die nur halb so tief ist als die beiden anderen , was eine Ver¬
besserung des Verbundes der einzelnen Steine und eine Vereinfachung der

Herstellung und Verlegung derselben bedeutet . Auf den Verbund der einzelnen
Steine zu einem biegungssteifen Pfostenträger ist die allergrößte Sorgfalt zu
verwenden und namentlich bei ebenen Decken darauf zu achten , daß die
unbelastete Decke keinerlei merkbare Durchbiegung zeigt.

7 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen sowie
die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe den prak¬
tischen Erfahrungen Vorbehalten . (M .Abt . 36 , 6139 .)

Rücklieferungsdieust.
Nach einer Mitteilung des Staatskommissariates sür Rücklieferungen vom

11 . Mai 1922 , Z . 839/R , wurde eine weitere Legitimation sür S . Thvmitsch
ausgestellt , der an Stelle des Dr . Constanünovich die Leitung des serbischen
Dienstes sür Rücklieferungen in Oesterreich übernommen hat . (M .D . 3282 .)

Nach einer Mitteilung des Staatskommissariales sür Rücklieferungen vom
22 . Mai 1922 , Z . 1022/R , wurde eine weitere Legitimation für Ing . Virgile
Themis Atexandrcsc » ausgestellt , der an Stelle des Herrn Manolescu die
Leitung des rumänischen Dienstes sür Rücklieferungen in Oesterreich über¬
nommen hat . (M .D 3469 .)

Nach Mitteilungen de? Siaatskommiffanates für Rücklieferungen vom
18 ., beziehungsweise 19 . August 1922 , Z . I691/L und 1721/8 , wurden weitere
Legitimationen ausgestellt sür Alois Lafargue . der an Stelle des Herrn R . ».
Baillehache die Leitung des französischen Dienstes sür Rücklieferungen in Oester-
reich übernommen hat , und für Adolf Kastenbaum , Wilhelm Klärmann , Georg
Dost und Janku Marcus als Vertreter des rumänischen Restitutionsdienstes.
(M .D . 5187 .)

Drogistenkonzessionen.
Das Bezirksamt erteilt der „ M edicin ", österreichischen Arzneigewürz-

Pslanzm -Kulturgesellschaft m . b. H ., die Konzession zur Erzeugung von Giften
und zum Großhandel mit Giften im Standorte 3 . Rennweg 12 . Diese Kon¬
zession wurde im G -werberegister unter Z . 8779 eingetragen . Gleichzeitig wird
die Bestellung des Dr . Gustav Moßler zum verantwortlichen Geschäftsführer
des vorbezeichueten Unternehmens gemäß tz 5S der Gewerbeordnung
genehmigt . (M .B .A. 3 , 3006 .)

Das Bezirksamt erteilt dem Richard Maruschek  die Konzession gemäß
8 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung mit den Berechtigungen zum Verlause von
Giften und der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate
mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies
nicht ausdrücklich den Apotheken Vorbehalten ist, im Standorte 3 . Bezirk,
Marxergassr 48 . Diese Konzelfion wurde im Gewerberegister unter Z . 3863
eingetragen . (M .B .A . 3 , 228 .)

DaS Bezirksamt erteilt der „Vitrum "- Gcsellschaft  m . b. H . die Kon¬
zession zum Betriebe des Großhandels mit Giften und den zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dies nicht aus¬
schließlich den Bpoiheken vorbehaltern ist, im Standorte 4 . Bezirk , Walter¬
gaffe 1. Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2227 eingetragen.
Gleichzeitig wird die Bestellung des Benjamin Sonnenschein zum verantwort¬
lichen Geschäftsführer gemäß Z 55 Gewerbeordnung genehmigt . (M .B .A . 4 , 484 .)

Das Bezirksamt erteilt dem 'Mauricy Fischer  die Konzession gemäß
Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Handel im Großen mit den zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten » insoferne der
B -rkaus nicht ausschließlich den Apotheken Vorbehalten ist, im Standorte 8. Bezirk,
Neudcggergaffe 1/8 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 1685
eingetragen . (M .B .A . 8 , 2301 .)

Das Bezirksamt erteilt an Kalmus L Komp ., pharmazeutische Ge¬
sellschaft m . b. H ., die Konzession gemäß § 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung
zum Handel im Großen mit Giften und den zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne der Verkauf nicht ausschließlich
den Apotheken Vorbehalten ist, im Standorte 8 . Bezirk , Florianigafse 12 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 1687 eingetragen . Gleichzeitig
wird die Bestellung des Oser Kmmus zuni verantwortlichen Geschäftsführer
dieses Unternehmens genehmigt . (M .B .A . 8 , 74 .)

Das Bezirksamt erteilt der Aurelia Marie Silber,  geb . Kolarcz , die
Konzession gemäß Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Verlause von
Giften und der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate
mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies
nicht ausschließlich den Apotheken Vorbehalten ist, im Standorte 8 . Bezirk,
Piaristengaffe 54 . Diese Konzession wurde im Gewerberegistcr unter Z . 1667
eingetragen . (M .B .A. 8, 720 .)

DaS Bezirksamt erteilt dem Gabriel Perl  die Konzession zum Verkaufe
von Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmlcn Stoffen und
Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den Apotheken Vorbehalten ist,
sowie zum Verschleiße von medikamentös imprägnierten Stoffen im Standorte
10 . Bezirk , Laxenburg « Straße 109 . Diese Konzession wurde im Gewerbe,
regist « unter Z . 4194 eingetragen . (M .B .A . 10 , 287 .)

Das Bezirksamt erteilt dem Aron Samuel (vulgo Siegmund ) Reitzes
die Konzession gemäß 8 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Großhandel
mit Giften und der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und
Präparate mit Einschluß der medikamentös »imprägnierten Verbandstoffe , in¬
soferne dies nicht ausschließlich den Apotheken Vorbehalten ist, sowie zum Ver¬
schleiße von künstlichen Mineralwässern im Großen im Standorte 19 . Bezirk,
Sievering « Straße 81 . Diese Konzession wurde im Gewerbrregister unter
Z . 1868 eingetragen . (M .B .A . 19 , 892 .)
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Exekution eines Wohnnugsauforderungsbeschlnffes.
Urteil des Obersten Gerichtshofes vom 11 . Jänner 1922,

L III 748 21.

Der Oberste Gerichtshof als Nevisionsgericht hat mit Urteil vom
11 . Jänner 1922 in der Rechtssache der klagenden Partei Ludwig
S . Komp ., G . m. b. H ., Rechenmaschinenfabrik in Wien, »wider die
beklagte Partei Gemeinde Wien als städtisches Wohnungsamt wegen
Unzulässigkeit einer Exekution nach Z 37 E .-O . infolge Revision der
Klägerin und des Nebenintervenienten Dr . Josef S . gegen das Urteil
des Landesgerichtes in Zivilrechtssachen Wien als Berufungsgericht
vom 30 . Juni 1921 , womit über Berufung der Klägerin das Urteil
des Bezirksgerichtes Neubau vom 30 . März 1921 in der Hauptsache
bestätigt , aber über Rekurs der Klägerin der Beschluß des Bezirks¬
gerichtes Neubau vom 30 . März 1921 und das bezeichnet erstrichter¬
liche Urteil im Kostenspruche abgeändert wurde , in nicht öffentlicher
Sitzung den Beschluß gefaßt:

Es wird die Nichtigkeit des ganzen Verfahrens wegen Un Zu¬
ständigkeit  der Gerichre ausgesprochen . Die beiden untergericht¬
lichen Urteile und der Exekutionsaufschiebungsbeschluß vom 8 . März
1 : 20 werden aufgehoben . Tie Klage wird zurückgewiesen . Die Kosten
werden gegenseitig aufgehoben.

G > u' r, de : Die Kttig « vom 8 . März 1920 begehrt bas Urteil:
a) Tie Gemeinde Wien als städiisch-.s Wohnungsamt sei schuldig , anzuer-

kennen , daß die Klägerin Mieterin der Wohnung Wien , 6. L. W . 4,
Tür 4 . sei;

li ) dem W d>! spräche gegen die auf diese Wohnung im politischen Exekuttons-
wege Herrn Ludwig Sp . aus Grund der Wohnungsanforderung des
Woli ! urosamteS der Gemeinde Wien vom 28 . November 1919 , Z . 11073,
ersvlgle Exeliiliousbewilligung:

äs zur zwangsweisen Räumung und
ff) r-llwlligen Versteigerung der in dieser Wohnung befindlichen

Bureaueinrichtung wird staitgegeben;
cs diese Ex -.kuüon werde als unzulässig erklärt und aufgehoben;
ä ) die Bklogte sei schuldig , die Kosten zu bezahlen.

Dir Klage wurde von der Klägerin als Widerspruchsllage gemäß § 87 E .-O.
bezrichi - t Di - beiden UnterKerichte haben die Zuständigkeit der Gerichte unter
Beiuiung aus Artikel III d. E °G . zur E .-O . bejaht , weil der behauptete Tai-
bestand i iclei von den VVwaliungsbehörden zu beurteilen sei. Ob die abhängig
geworc i : R L ssachc den ordmllichen Gerichten entzogen sei, hat auch das
Sie» si-u .ei cht von vMiswkgen zu untersuchen . Für die von den Untergerichten
an n :.>rochrne Zuständigkeit der Gerichte scheint nur der Wortlaut des ß 37 E .-O.
zu riech -! , wonach gegen eine Exekution von einer dritten Person Widerspruch
erhören w -rten tarn , 'die ein Reche behauptet ^ welches die Exekution unzulässig

Gegin die Zuständigkeit der Gerichte sprechen aber folgende Erwägungen:
Noch Ar - I l I des Gesetzes vom 27 . Mai Ib98 , R .-G .-Bl . Nr 78 , betreffend
die E -n iitiuug des Gesetzes über das Exelmions - und Sicherungsversahren
gil ! die Er ' üiionsordnu ' g nur als Vorschrift für das Verfahren bei Exekutionen
und e - uw gm Verfügungen , die Len ordentliche » Gerichlen zugewiesen sind.
Für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der laudrssürstlichen
polnischen und polizeilichen Behörden gilt die kaiserliche Verordnung vom
20 . Bp l lbo4 . R -G Bl . Nr . 96 . Die grundsätzlich - Trennung der Justiz
von der Verwaltung — Artikel 94 des VundesverfasiungsgesetzeS vom 1. Ot-
lobe - lü2v , R .-G .-Bl . Nr . 1 — gilt sonach nicht nur für den Bereich der
«mich . Egen , sondern auch für jenen des Vollzuges . Die Klägerin stützt ihre
Klage ans das von ihr behauptete Mietrecht an der angesorderien Wohnung.
Aber a .nii die Ausübung dieses Privatrechtks findet nur insoweit statt , ais
es n dt o . >ch die in den Gesetzen zur Erdaltung und Beförderung des
allgemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschiänkungm getroffen ist. (A 364
a . b. E> B .) Als ein solches Prwairccht beschränkendes Gesetz stellt sich
die Vollzoasaiiwiisung des deutschösterreichischen StaalsralcS vom 18 . No-
veu .ber l .il8 , St -G  Bl Nb . 22 , betreffend die Anforderung von Wohnungen
durch du- Gemeinden dar . Dufts Gesetz entzieht alle darin geregelten Rechts¬
sachen de Zuflä digkeit der Gerichte . Dazu gehören die Ansprüche oller Be¬
te .ligun al l lue Benützung der angeforderten Wohnung (Z 6) und auch ' das
im ß 9 geordnete Rechksveihältnis bezüglich der in der angrsorderten Wohnung
befindlieueii Emrichtnngsgenstande.

Die vorliegende Klage gründet sich nun darauf , daß das Wohnungsamt
der S adt Wien m .t dem Beschlüsse rom 28 . November 1919 , Z . 11073 , die
in R de st-hende Wehnnng gegen Ludwig Sp . ongefordert habe und daß die
G iu . uii e vor Erledigung der vom Ludwig Sp . wegen Zurückweisung seines
Einspruches an den V -nvaltunesgerichjsbos gerichteten Beschwerde vom 6. März
1920 rwei ExtlutionSoigane der Gemeinde in die Wohnung geschickt habe , um
d,e -Räumung zu begeheeu sowie daß diese Organe erklärten , "sie werden am
8 . und 9 . März l820 die Räumung der Wohnung gewaltsam durchführen
und die in der Wohnung befindlichen Möbeln versteigern . Die Klage behauptet,
daß die Exekution ung sitz ich sei, weil die Klägerin und nicht Ludwig Sp . selb¬
ständige Mieterin der Wohnung sei und weil sie nicht von der Wohnungs-
anic -rderrmg veiständig ! worden sei, weil die Klägerin auch im ungestörten
Besitze der Möb l sei, die sich in den von d-r Klägerin benützten Bureauräum¬
lichkeiten der fraglichen Wohnung befinden.

Es ist nun rechtsten - , wenn die Zuständigkeit der Gerichte für diese
Rechtssache von der Klägerin und den Untergerichten ans Artikel III d. E -G.
zur E .-O . gestützt wird . Dieser G -setzesartikel hält nur aufrecht gesetzliche Be-
fiiwmungen , die die Milwirkung der Gerichte bei zwangsweiser Tinhebung
öffentlicher Angaben anocdnen , die Mitwirkung der Gerichte bei der sogenannten
politischen Exekution im engeren Sinne . Erkenntnisse der Verwaltungsbehörden
in Angelegenheiten des öffentlichen Rechtes sind nur dann von den Gerichten
zu vollziehen , soferne die Exekution durch gesetzliche Bestimmungen den Gerichten
über ist. (Z 1 , Z . 12 , Ei -O .) Bei dieser Sach - und Rechtslage ist es voll-
kommen klar , daß es sich in der anhängig gemachten Rechtssache nur um die
Exekutionsgewalt einer politischen Behörde handelt , um die zwangsweise
Durchführung der in der Wohnungsanforderung gelegenen Anordnung
einer Verwaltungsbehörde . Die hiesür maßgebende Vallzugsanweisung nun
bestimmt nur in Z 16 den ordentlichen Rechtsweg bloß für die au ? der
Anwendung der Bestimmung des Artikel 1 sich ergebenden vermögensrechetichen
Ansprüche gegen die Gemeinde mit einer dort bestimmten Ausnahme . Der An¬
spruch der vorliegenden Klage kann a !S vermögensrechtlicher Anspruch im Sinne
dieser Bestimmung nicht anfgefaßt werden , denn aus dem Geiste und dem
Wortlaute dieser Vollzugsanweisung erg bt sich, daß die Beurteilung oer Rechte an
der angeforderten Wohnung dann des Rechtes und der Pflicht der Gemeinde , die
in der angeforderten Wohnung befindlichen Fahrnisse — ohne Rücksicht auf Besitz
und Eigentum an denselben — in Verwahrung zu nehmen , drS Rechtes , solche
Fahrniffe gemäß Z 9 der Kundmachung der » iederösterreichischm Landesregierung
vom 80 . Juni 1919 , la Z . 1677/19 , L.-G .-Bl Nr . 160 , zu veräußern , zur
ausschließlichen Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde gehören . Diese Rechtslage
ist auch in der am 15 . Apiil 1921 für Wien in Kraft getretenen Verordnung
vom 3 >. März 1921 , L. -G .-Bl . Nr . 26 , für Wien aufrecht erhalten.

Ts stellt sich sonach nach alldem die vorliegende Klage nur als ein gesetz¬
lich unzulässiger Versuch dar , die mehrerwähnten Anordnungen der politischen
Behörde durch das Gericht überprüfen zu lasten . Es war daher im Sinne der
bezogenen G -setzesstelsin nach Z 42 J .-N . die Unzulässigkeit des Rechtsweges
auszusprcchen , deshalb auch das ganze Verfahren , insbesondere auch der Exe¬
kutionsausschiebungsbeschluß als nichtig aufzuheben.

Richtigstellung.
Die Wiedergabe des Gemeinderatsbeschlusses vom 18 . Juli 1822 be¬

treffend die Aenderung der Gruppcneinteilung für das Personale der Humani-
iäisanstalten tvcrlautbart im Verorduungsblatte des Wiener Magistrates VIII)
wird im I . Punkte dahin richtiggestellt , daß die Aufzählung der Angestellten-
gruppen , die in die Gruppe VII eingereiht sind , zu lauten hat : „ Pfleger und
Pflegerinnen mit Pflegcrprüfung , Pflegerinnen der Kinderheime , Näherinnen
mit Lehrbrief . "

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichte » Gesetze , Vottzugsanweisungeu,

Verordnungen und Kundmachungen.
-V. Bundesgesetzblatt.

848 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der Tnlschuldverschreibungen
deS v»n der Niederösterreichischen Elektrizilätswiitschafts -Aktiengesellschaft in
Wien auszunkhiiienden Anlehens.

349.  Bundesgesetz betreffend Rekonstruktion des Fernsprechnetzes
Bludenz.

350 . Bundesgesetz betreffend Erteilung von Darlehen zum Zwecke der
Errichtung der Landwirtschaftskrankmkasftn.

531 - Verordnung betreffend die Wahlen bei den LandwirtschaMcanken-
kaffen.

552 . V . Durchführungsverordnung zum Staatsbedienfleten -Kranken-
versicherungsgesetz.

55S . Verordnung über die Ausdehnung der Krankenversicherung.
554 . Gebührenbegünstigungsgesetz für die Newag.
555 . Bundesgesetz über die Abänderung der gesetzlichen Vorschriften

betreffend Gebührenbegünstigungm für Kredit - und Voischu «vereine.
556 . Bundesgesetz , womit die Bestimmungen des Gesetzes beieffend die

rechis - und staatswissenschaftlichen Studien und die Staalsprüs -uug -n abge¬
ändert werden.

557 . Bundesgesetz über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung zum Baue eines Großkraftwerkes unter Ausnutzung der Wasserkräfte
des Lüner Sees und d r Jll samt Nebenflüsse » .

558 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgesetzblatie.

559 . Verordnung wegen Abänderung einiger Bestimmungen der De-
visenverordnung.

560 . Siebente Verordnung Über die Festsetzung der Umrechnungswerte
ausländischer Geldsorten und inländischer Handelsmünzen zum Zwecke d:r
Ermittlung der Stempel - und Attchtsgebühren und Verwandler Abgaben.

561 . Verordnung über Steuererleichterungen und Strafnachfichten für
Zeichner von Aktion der neuen Notenbank.

562 . Verordnung . über die Verfassung und das Verfahren des Ab-
rechnunpraerichtshofes.

563 . Verordnung über die Geschäftsordnung deS Abrechnungs-
gerichtshoses.

564 . Adrechnungstaxengesetz.
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565 Kundmachung Uber den Beitritt der freien Stadt Danzig zum
Revidierten Berner Uebereinkommen zum Schutze von Werten der Literatur
und Kunst.

366 Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
Sachverständigen und Dolmetsche im Strafverfahren.

567 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
gerichtsärztlichen Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.

568 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Autzabe der
Arzneitaxr zu der »sterreichichischcn Pharmakopöc.

569 . Verordnung betreffend die Abänderung der sechsten Lurgabe der
Krante »kgssentaxe.

570 . Verordnung über dag konzessionierte Gkwerbe der Betrieber von
Anlagen zur Erzeugung oder Leitung von Elektrizität.

574 . Verordnung betreffend die Durchführung de» Vertrage » zwischen
der Republik Oesterreich und de« Deutschen Reiche in Angelegenheiten Kriegs¬
beschädigter und Kriegshinterbliebener.

572 . Verordnung betreffend die Neufestsetzung von Postgebühren
und die Abänderung sonstiger Bestimmungen der Postordnung.

573 . Kundmachung über die Einführung eine» neuen PreiStarife » für
die Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.

574 . Verordnung betreffendste Ergänzung der I . Vollzugsanweisung
zum Jnvalidenentschädigungsgesetze.

575 . Zweiund ^wanMsteVerordnung über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser BerüNWW >Mi " un6 vke Sicherung der Vermögen »abgabe.

576 . Dreiundzwanzigste Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle
gewisser Berinögenschaften und die Sicherung der Vermögenkabgabe.

577 . Verordnung über die Auflassung der Postdirektion und der
Telegraphendirektion für das Burgenland.

578 . Verordnung wegen Erhöhung der Punziermigsgebühren.
579 . Verordnung betreffend die Erhöhung der Boreinzahlungen an

direkten Steuern für das Jahr 1922.
580 . Verordnung betreffend einen Zuschlag zu den verspäteten Ein¬

zahlungen an Einkommensteuer und besonderer Erwerbsteuer.
581 . Verordnung über eine Erhöhung der Gebühren auf dem Gebiete

des gewerblichen Rechtsschutzes.
582 . Uebereinkommen betreffend die an die tschechoslowakische Republik

abgetretenen niederäslerreichischen Gemeinden.
583 . Uebereinkommen betreffend die Durchführung der Bestimmungen

des StaatSvertrages von Saint -Germain über archivaiische Fragen.
584 . Verordnung über die Feststellung der Gebühren für die eichamt¬

liche Behandlung besonderer Meß - und Wägemittel.
585 . Verordnung über die Staatsausstcht über die liquidierenden

WirtschaftSstellen.
L86 . Verordnung betreffend Durchführungsvorschriften über die Ge¬

bühre » für die Bewilligung von Namensänderungen.
587 . Vererbung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den Ver¬

gütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der Berufs-
beratungsstclle der Jnvalidenentschädigungskommission.

588 . Verordnung , womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit der Hilfsarbeiter gegen Milzbrand erlassen werden.

5 89 . 33 . Verordnung zum G -Haltskassengesetz.
590 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der

Arzneitaxe.
591 . Verordnung betreffend Beförderung von Personen auf nicht¬

öffentlichen Eisenbahnen.
592 . Verordnung über die Erhöhung der Gebühren für die fach¬

technischen Untersuchungen von pharmazeutischen Spezialitäten.
593 . Kundmachung über den Beitritt Luxemburg » zum Pariser Unions - -

vertrage zum Schutze des gewerblichen Eigentum » .
594 . Verordnung , womit der Z 6, Absatz I der Ministerialbcrordnung

betreffend dm Nachweis der fachlichen Befähigung der von autonomen Körper¬
schaften für die Handhabung der Gesundheit »- und Lebensmiltelpolizei bestellten
besonderen und beeideten Organe abgeändert wird.

595 . Verordnung , womit der Z 4 , Absatz I und 2 der Ministerial-
verordnung betreffend die Einrichtung von Unterrichtskursen zur Heranbildung
von Organen der Gesundheit ?- und L-benrmittelpolizei abgeändert wird.

596 Verordnung betreffend den für das Land Niederösterreich einzu-
hebenden Landerzuschlag zu den Jmmobiliargebühren und zum Gebühren¬
äquivalente.

597 . Verordnung betreffend die Neufestsetzung der Grundlagen des
Personen - und GepäcktariseS der österreichischen Bundesbahnen und der vom
Bunde für eigene Rechnung betriebenen Privatbahnen.

598 . Verordnung zum Jnvalidenentschädigungsgcsetz.
599 . Erste Durchführungsverordnung zum Heeresbeamtendisziplinar-

gesetze.
600 . Verordnung wegen Uebernahme der Bundesgarantie für das

Anlehen der Öberösterreichischen Wasserkraft - und Elektrizitäts -Aktiengesellschaft.
601 . Verordnung über die Behandlung der Fälschung oder mißbräuch¬

lichen Verwendung des die Briefmarken ersetzenden PostsrcistempelS.
602 4 . Nachtrag zum Rechtsanwaüttarife.
603 . Verordnung betreffend den Wirksamkeitsbeginn der Lohuklaffe 14

der L,V . KrankenverstcherungSnovelle.
604 . Verordnung betreffend die Aufhebung des ungarischen National¬

feiertages am 20 . August im vurgenlande.

605 . Verordnung betreffend die Schiedsgerichte der Unfallbcisicherungs-
anstaltm.

606 . Verordnung betreffend die Aufhebung von Vorschriften über die
Kohlenversorgung.

607 . 24 . Verordnung zum Gehaliskaffeng -setz.
608 . Verordnung betreffend die Erhöhung des Zvllaufschloges.
609 . Kundmachung über einige Aenderungen auf dem Gebiete des amt¬

lichen Steuipelausdruckc » .
610 . Kundmachung über die Einführung des neuen Prcistarifes für die

Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.
611 . Postbotenprosisionsverordnung.
61F . Verordnung , womit eine Kommission für Nbrechnungsschuldver-

schreibungen eingesetzt wird.
613 . Verordnung betreffend Maßnahmen zur Beschaffung von Hypo-

thrkarkrcditm für gemeinnützige Wohn - und Siedlungsbauten.
614 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

Bundesgesetzblatte.
615 . 1. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherung »^ ^ -.
616 . 2 . Durchführungsverordnung zum Arbcitllosenversichcrungsgesetze.
617 . 3 . Durchführungsverordnung zum AibeitSlosenversicherungrgksetze.
618 . 4 . Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherung »^ ^ «; -.
619 . 25 . Verordnung zum Gehaltskaffengesetze.
620 . 26 . Verordnung zum Gehaltskaffengesetze.
621 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der

Arzneitaxe.
622 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der

Arzneitaxe.
623 . Verordnung betreffend dir Abänderung einiger Bestimmungen der

Fernsprechgebührenordnung.
624 . Verordnung betreffend Neufestsetzung einiger Telegraphengebühren

und Aenderung der Telegraphenordnung.
625 . Verordnung , womit eine neue pharmazeutische Studien - und

Prüfungsordnung eingcsührt wird.
626 . 2 . Durchführungsverordnung zur HeereSdisziplinargesetznovelle.
627 . Verordnung betreffend die Befähigung zum Forstdienste im Burgen-

lande.

6W ^ Bsrordnung betreffend die von den Studierenden an den Hoch-
schulef^ ?^ Entrichtenden Kollegien - und Unterrichtsgrlder , Prllfungstaxen und
sonstigen Zahlungen.

629 . Verordnung betreffend Aenderungen in den Grundlagen des
PcrsoneiitarifeS der österreichischen Bundesbahnen und der vom Bunde für
eigens Rechnung betriebenen Privatbahnen.

630 . Verordnung betreffend die Erhöhung des Gütertarife ? der öster¬
reichischen Bundesbahnen und der vom Bunde für eigene Rechnung betriebenen
Pnoatbahnen.

631 . Verordnung über den Stellenplan für da » Jahr 1922.
632 . Verordnung betreffend die Regelung de» Dampfkefselwesens im

Burgenlande.
633 . Verordnung , womit die Vollzugsanweisung betreffend die Regelung

der Preise für Gas und elektrische Energie bei wesentlich geänderten Gestehungs¬
kosten abgeändert wird.

634 . Verordnung betreffend die Einführung eines neuen Berschleiß-
tarifes für di- Erzeugnisse des Schieß , und Sprengmittelmonopols.

635 . Verordnung betreffend die Inkraftsetzung der Vorschriften über
die Krankenversicherung der Bundesangestellten im Burgenlande.

636 . Achte Verordnung über die Festsetzung der Umrechnungswerte
ausländischer Geldsorten und inländischer Handeismünzen.

637 . Verordnung über die Ausdehnung der Krankenversicherung der
Staatsbediensteten.

638 - Verordnung zur Abänderung des Artikels V , Absatz 1 der Ver¬
ordnung vom 15 . Juni 1921 , B .-G .-Bl . Nr . 318 , und des Artikels VII,
Absatz 1 der Verordnung vom 16 . März 1922 , B .-G .-Bl . Nr . 166.

639 . Verordnung , mit der die Verordnung betreffend das Schulgeld
und die sonstigen von den Schülern an dm Mittelschulen des Bundes zu
entrichtenden Zahlungen , abgeändert wird.

ö . Landesgefetzblatt siir Wim.
145 . Gebühren für amtliche Untersuchungen von Vieh und Fleisch.
146 . Gebühren für die Ueberbeschau des nach Wien einaeführten

Fleisches von Einhufern.
147 . Durchführungsverordnung zum Gesetze über di - Gebühren für

amtliche Untersuchungen von Vieh und Fleisch.
148 . Grundgebühr für amt - tierärztliche Untersuchungen.
149 . Gebühren für tierärztliche Untersuchungen auf Eisenbahnen und

Schiffen.
150 . Gebühren für grenztierärztliche Untersuchungen.
151 . Beiträge für ambulatorische Behandlungen im Krankenhause

in Lainz.
152 . Wasserkraftabgabe.
153 . VcrpflegSgebühren in den öffentlichen Krankenanstalten.
154 . BerpflegSgcbühren in den Heil - und Pslcgeanstalten.
155 Verbot der Absperrung von Aafferaurläufen und der Einstellung

der Stiegenbeleuchtung.
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Rormatlvbestimmungen des Gemcinderates, Stadtscnatcs und Magistrates
in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und politischen Amtsführung.

(Jm AnhlUM: Gesetze, Verordnungen und gerichtliche Entscheidungen.)
n (16 . November) Erscheint monatlich einmal.

1922.

Anhalt:
KrcRtanstalt für städtische B .dienstcte.

"EkÄnigung der M .Abt . 8 und 10, 58 und 56.
^Mmdestausmaß für den Todfallsbeilrag.

Äutörifierung zur Erprobung und Ueberwachung der Dampfkessel.
Automobilprüfungskommiffär.
Dampfkesselprüfungslommissär.

Matrikenauszüge für tschechoslowakische Behörden.
Kommentar zur Bunderoerfassung.
Jürsorgeabgabe.

Verzeichnis der in letzter Zeit verlautbarten Besetze, Verordnungen und Kund¬
machungen :

a) im Bundesgesetzblatt,
d ) im Landesgesetzblait für Wien.

F Errichtung einer gemeinnützigen Kreditanstalt für
städtische Bedienstete.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
4 . November 1922 , M . D . 6846/2 ^ :

Der Gemeinderat der Bundeshauptstadt Wien hat in seiner
Sitzung vom 18 . Juli 1922 , Pr .-Z . 6771/22 , folgenden Beschluß gefaßt:

„1 . Der Wiener Gemeinderat genehmigt die Errichtung einer
„Kreditanstalt der Gemeinde Wien für städtische Bedienstete " mit
selbständiger Rechtspersönlichkeit nach Maßgabe der vom Wiener
Magistrate ausgearbeiteten Satzungen für die Zwecke gemnnnütziger
Personalkreditgewährung an städtische Angestellte und Bedienstete.

2 . Die Gemeinde Wien widmet als Grändungscinlage 25 Millionen
Kronen . Die Gründungseinlagc ist mit 5 Prozent zu verzinsen . Auf
die Verzinsung eines Teilbetrages von 10 Millionen Kronen ver¬
zichtet die Gemeinde Wien unter der Bedingung , daß diese Zinsen
dem Unterstützungsfonds der Anstalt zur Auslösung würdiger Schuldner,
in erster Linie von Schuldnern aus dem Kreise der städtischen Heim¬
kehrer , zngeführt werden.

3 . Die Gemeinde Wien leistet für jedes Tausend Teilnehmer,
das die Zahl von 5000 übersteigt , zur Gründungsemlage einen Zu¬
schuß von 1 Million Kronen bis zum Höchstbctrage von 70 Millionen
Kronen . Sinkt die Teilnehmerzahl , so hat die Anstalt der Gemeinde
für jede Verminderung von 500 Teilnehmern eine Rückzahlung von
500 .000 L zu leisten. Maßgebend für die Leistung der Gemeinde,
beziehungsweise die Rückzahlung der Anstalt ist der Mitglicderstand
vom 31 . Dezember eines jeden Verwaltungsjahrcs . Die bezügliche
Zahlung ist binnen 30 Tagen nach erfolgter Verständigung zu leisten.

4 . Der Stadtsenat wird ermächtigt , etwa von der Bundes¬
regierung vor endgittigcr Konzessioniernng gewünschte Satzungs¬
änderungen im Einvernehmen mit den beteiligten Organisationen der
städtischen Angestellten und Bediensteten durchzuführen.

5 . Der Wiener Magistrat wird beauftragt , die Anstalt nach den
genehmigten Satzungen ehestens zu konstituieren ."

Satzungen.
I . Name , Zweck und Mittel der Anstalt.

8 1- Name und Sitz der Anstalt.
Die Stadt Wien errichtet für alle stiidtifch-n Bediensteten einen Verein

aus Grund des kaiferl . Palenles vom 26 . November 1852 , 8t .-G . -Bl . Rr . 253p
unter dem Namen „ Kreditanstalt der Gemeinde Wien für städtische Bedienstete"
Mit dem Sitze in Wien . Die Anstalt hat den Charatter einer juristischen Person.

1 8 2 . Zeichnung für die Anstalt.
Kür die Anstatt wird rechtsverbindlich in der Weise gezeichnet, daß unter

den vorgedruckten oder vorgefchricbenen Namen der Anstalt der Oberkurator,
beziehungsweise dessen Stellvertreter , gemeinsam mit dem Anstaltsleiter , be¬

ziehungsweise dessen Stellvertreter oder einer der vorgcnanntm Funktionäre
gemeinsam mit einem hiezu Bevollmächtigten (H 40 ) ihren Namen beisetzen.

Im Falle der handetsgerichtlichen Protokollierung wird die Anstaltsfiema
kollektiv gezeichnet , und zwar entweder vom Oberkurator , beziehungsweise
dessen Stellvertreter gemeinsam mit dem Anstaltsleiter , beziehungsweise dessen
Stellvertreter oder von einem der vorgenannten Funktionäre gemeinsam mil
einem Prokuristen . Die Zeichnungsberechtigten legitimieren sich im Falle der
Registrierung durch die Auszüge ans dem Handelsregister , sonstwie die übrigen
Angestellten durch besondere Vollmachtsurkunden.

Z 3 . Zweck der Anstalt.
Zweck ocr Anstalt ist die Gewährung billiger Personalkredite (Konvertierung

bestehender drückender Darlehensvcrhältmssc ) an ihre Mitglieder nach Maßgabe
der in den Satzungen und in der Geschäftsordnung der Anstalt vorgesehenen
Bedingungen mit Ausschluß jeder Gewinnstabsicht . Die Anstaltsmttte ! sind
während der ersten fünf Jahre vorzugsweise zur Gewährung von Darlehen
an Heimkehrer zu verwende », die am 1. August 1814 in städtischen Diensten
gestanden sind, bczirhungSwckse versorgungsbercchtigtc Hinterbliebene von solchen
Eingerücktcn , die am 1. August 1814 städtische Bedienstete gewesen und im
Kriege gefallen oder an dessen Folgt » gestorben sind, jedoch während dieser
Dauer jährlich höchstens des 75 Prozent dieser Mittel und insgesamt nur bis
zu einem Höchstbetragc von 12 Millionen Kronen . Die Begünstigungen der
Hcimkehrerbarlehm regelt 8 24.

8 4 . Mittel der Anstalt : Eigrnkapital.
Das Eigenkapital der Anstatt besteht : a) Aus einer Gründungseinlage

der Gemeinde Wien in der Höhe von 25 Millionen Kronen und aus den
weiteren Gründungseinlagcn , welche die Gemeinde Wien für jedes Tausend
Teilnehmer , das über den Stand von 5000 hinausgeht , in der Höhe von je
1 Million Kronen bis zu Zeinen , Gesamlbetrage von 70 Millionen Kronen
erbringen wird ; b) aus den Teilnehmereinlagen , die jeder Teilnehmer der
Kreditanstalt in der Höhe von 1000 L zu leisten hat ; c) weiter aus den im
Sinne der Satzungen zu bildenden allgemeinen und Speztalfonds.

8 5 . Mittel der Anstalt : Betriebskapital.
NaS Betriebskapital der Kreditanstalt besteht aus dem Eigenkapital und

aus den satzungsgemäß im Wege des Kredites beschafften Mitteln . Die Anstalt
ist berechtigt , sich Betriebsmittel zu beschaffen : o) Durch einen bei einer Bank,
Kommunatsparkasse oder sonstigen Kreditinstituten aufzunehmenden Konto-
korrentkredit , wobei die Gesamthöhe den sechsfachen Betrag des EigenlapitalS
nicht überschreiten darf ; b) durch Uebernahme von BetriebSemlagen der Berufs-
korpocationen , öffentlicher Anstalten und Körperschaften sowie Vereinen , die ihrer
Bestimmung und Natur nach sich sür eine dauernde Einlage eignen ; e) durch
weitere Einlagen der Teilnehmer ; ä ) durch die Leistungen der Darlehensnehmer
anläßlich einer Darlehcnsgewährung (Mampulations - und Fondsbeitrag ) ; s)
durch die Erträgnisse der eigenen Bermögcnschaften.

8 6 . Verzinsung des Eigenkapitales.
Soweit das Eigcnkapital zu satzungsgemäßcn Geschäften verwendet wird,

ist sür dasselbe eine mindestens üprozentige Verzinsung in Rechnung zu stellen.
Der 10 Millionen der Gründungseinlage der Gemeinde Wim entsprechende
Zinsenbetrag stießt in den Unterstütznngsfonds der Anstalt . Der weitere Betrag
rst der Gemeinde mit 5 Prozent zu verzinsen.

Eine Verzinsung der Leilnehmereinlage findet nur nach Maßgabe des
Geschästserfolges und mit höchstens 4 Prozent statt.

Diese Einlage (ß 4 , d) ist unkündbar . Der Anspruch auf Rückzahlung
der Einlage bestiht , avgeschen vom Falle deS freiwilligen Austrittes (8 8, o),
im Falle der Auflchung des Dienstverhältnisses und »n Falle des Todes;
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diese Rückzahlung erfolgt jedoch erst nach Genehmigung der Rechnungsabschlüsse«
über das Geschäftsjahr , in welchem die Auslösung des Teilnehmeischafls»
Verhältnisses eingetreten ist . Doch können im Todesfälle die Versorgung - ,
berechtigten Hinterbliebenen unter Verzicht aus die vorzeitige Rückzahlung Mit¬
glieder der Anstalt bleiben.

Die Verzinsung der im Z 5, lit . a ) erwähnten Kredite erfolgt nach den
jeweils vereinbarten Konditionen , die Verzinsung der Betriebseinlagen nach
den fallweise vom Anstaltskuratorium ausgestellten Bedingungen.

II . Erwerb und Erlöschen der Teilnehmerschaft , Rechte
und Pflichten der Teilnehmer.

ß 7 . Erwerb der Teilnehmerschaft.
Teilnehmer der Anstalt können nur städtische Bedienstete sein , die auf

Grund ihrer Anstellung Anspruch aus Pension (Provision ) erwerben , beziehungs¬
weise deren versorgung - berechtigte Hinterbliebene , und zwar di - Angestellten , die
der allgemeinen Dienstordnung für die Bediensteten der Stadt Wien unterstehen
(Gruppe ei), und alle Bediensteten , deren Dienstverhältnis durch Kollektivvertrag
geregelt ist (Gruppe 8 ). Die Tcilnehmerschaft wird durch Leistung der Teil-
»ehmereinlage und durch eine vom Aufnah,nswerber persönlich zu fertigende
Beitrittserklärung , die den Inhalt der 8§ II und 65 vollinhaltlich enthalte»
muß , erworben.

8 8 . Erlöschen der Teilnehm erschuft.
Die Teilnehmerschaft erlischt : a ) durch Auflösung de- Dienstverhältnisses,

ausgenommen im Falle der Versetzung in den Ruhestand , doch erlöschen in
diesem Falle nicht die Verbindlichkeiten de- Teilnehmers gegenüber der Anstalt;
b ) durch den Tod , mit Ausnahme deS Falles , daß die versorgung - berechtigten
Hinterbliebenen die Teilnchmrrschaft fortsetzen : e) durch freiwilligen Austritt,
der jedoch erst nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten deS Teilnehmer - gegenüber
der Anstalt bewilligt werden kann.

8 9 . Rechte der Teilnehmer.
Jeder Teilnehmer Hai den Anspruch auf Gewährung von Personalkrrdit

nach Maßgabe der Satzungen und auf Zuwendung der für die Schuldner in
den Satzungen vorgesehenen Vorteile nach Maßgabe dieser Satzungen . Jeder
Teilnehmer hat ferner daS Recht , Einlagen unter den von der Anstalt fall-
weise festgesetzten Bedingungen im Sinne des 8 5 , lit . e zu machen . Die
Teilnehmer sind endlich berechtigt , durch ihre satzung - gemäße Vertretung an
der Verwaltung der Anstalt und ihrer Kontrolle mitzuwirken.

8 10 . Allgemeine Pflichten der Teilnehmer.
Jeder Teilnehmer ist zur Leistung der Teilnehmereinlage verpflichtet.

Fall - er ein Darlehen erhalten hat , hat er die mit dem Darlehen - Verträge
übernommenen Verpflichtungen pünktlich zu erfüllen , die Beiträge zu den
allgemeinen und Spezialfonds im Sinne . der Satzungen zu leisten und die
Haftung für die Darlehensverbindlichkeiten nach Maßgabe dieser Satzungen zu
übernehmen.

8 II . Die Haftung der Teilnehmer insbesonderS.
Jeder Teilnehmer hat vom Betrage des ihm gewährten Darlehen - und

im Falle einer Erhöhung desselben vom Betrag - de . Erhöhung 1 Prozent zum
allgemeinen Reservefonds alS einmaligen Beitrag , spätesten - un Zeitpunkte der
Zuzählung des Darlehens zu leisten . Jeder Teilnehmer haftet mit dem Betrage
seiner Einlage für die Gesamtverbindlichkeiten der Anstalt . Außerdem haftet jeder
Teilnehmer vom Tage der Darlehensaufnahme an mit einem weiteren Betrage
bis zur Höhe deS noch ausständigen D - rlehensrefles für olle uneinbringlich
gewordenen Forderungen der Anstatt gegen die Teilnehmer seiner Grupp¬
st und 8 ) , die weder durch den Zahlungsunfähigkeit «-, noch durch den Schaden-
deckungsfonds gedeckt worden sind . Alljährlich wird zugleich mit dem Nechnungs-
abschlufse festgesetzt, ob und in welchem Betrage diese persönliche Haftung in
Anspruch genommen wird . (Z 27 .)

III . Geschäfte der Anstalt.

8 12 . Allgemeine Geschäfte.
Die Anstalt ist zu folgenden Geschäften berechtigt : a) zur Verwendung

der Anstaltsmittel für gemeinnützige Personalkredile an die Anstaltsteilnchmer;
b) zur fruchtbringenden Verwendung der vorübergedend zu den unter iit . s)
bezeichn « -» Geschäften nicht zur Verwendung gelangenden , jeweils verfügbaren
Barmittel der Anstalt in pupillarficherer Anlage ; zur Geschäftsführung wirt¬
schaftlicher Einrichtungen und Durchführung von Kr -dit - klioum zugunsten
städtischer Angestellter im Austrage und auf Rechnung der diese Aktionen unter-
nehmenden Körperschaften , denen hiefür der Verwaltungsapparat der Anstalt
gegen volles Entgelt zur V -rtügung gestellt wird ; ck) die Uebernahme der Ver-
lretung von Lebensversichcrungsgesellschaften , insoweit der Abschluß derartiger
Verträge mit den aus a) angeführten Geschäften im Zusammknhauge steht.

Das Darlehensgeschäft.
8 13 . Darlehensnehmer.
AlS Darlehensnehmer können mir Teilnehmer in Betracht kommen , und

zwar unter den in den vorliegenden Satzungen ausgestellten Bedingungen.
8 14 . Bedingungen für die Kreditgewährung.
Der Darlchenswerber hat unter Benützung der von der Anstalt auf¬

gelegten Formularien ein Darlehensgesuch emzubringen , Las zu enthalten Hai:
u) die Personatdatcn deS Darlehenswerbcrs und seiner Familienmitglieder;
Weiler Mitgliedsnummer ; b) die dienstliche Stellung , Berufsorganisation,
zuständigen Vertrauensmann ; o) Darlehe,iSzwcck und Verschuldungsgrund-
et) Höh - des Darlehens und die Art und Weise der Tilgung ; e) dre angebotenen
Sicherheiten (insbesondere Bürgschaft der Ehegatten ) ; !) die » ach den Satzungen
abzugebenden Erklärungen hinsichtlich deS Schuldenstandes , der B -lpflichlung,
an dritter Stell - keine Darlehen aufzunehm «», der Verwendung - Verpflichtung,

der Einbringung - klausel , und zwar hinsichtlich de» Gesamtbeträge - oder von
Teilleistungen (Vormerkung , Abzug ) ; g ) Unterwerfung unter die Satzungen
und die Geschäftsordnung . Das Gesuch ist insbesondere in den Richtungen der
Punkte o) und o) mit Nachweisen ober Bescheinigungen zu belegen , beziehungs¬
weise mit den Beilagen auszustatten , welche die Anstalt hinsichtlich der zn
beschaffenden Sicherheiten verlangt . Von den in den Satzungen und in . der
Geschäftsordnung vorgesehenen Organen der Anstalt ist jedes Darlehensgesuch
auf die Stichhältigkeit der Angaben zu überprüfen , namentlich hinsichtlich des
Verschuldungsgrundes , des VerschuldungszweckcS und der Kreditfähigkeit und
Kreditwürdigkeit.

§ . 15 . Kreditbemessung.
Der Personalkredit , der einem Teilnehmer gewährt werden kann , soll in

der Regel höchstens ein Drittel des Jahresbezuges des DarlchenSwerberS
betragen . Nur in ganz besonders rücksichlswürdigcn Fällen kann von dieser
Höchstgrenze eine Ausnahme gemacht werden . Die Personaldartehen werden
entweder als langfristige amorlisable auf die Höchstdauer von 15 Jahren , oder
als kurzfristige Darlehen auf bestimmte Zeit oder gegen Ratenzahlungen
gegeben.

ß 16 . Berechnung der schuldnerischcn Leistungen.
Die Berechnung der schuldnerischen Leistungen erfolgt nach dem Grund¬

sätze, daß zunächst die der Anstalt für die zur Kreditgewährung beschafften
Kapitalien erwachsenden Pafsrvzinsen (di- für die Eigenkapitalien in der Höhe
von 5 Prozent zn rechnen sind) gedeckt werden , weiter die Betriebsunkostcn
der Anstalt (prozentuelle Manipulationsgetühren ) ; dazu treten die Kosten der
Versicherung , welche die Anstalt von dem Schuldner einzieht und für ihn ent¬
richtet , die Beiträge zu den allgemeinen und speziellen Fonds , endlich allfällige
repartierte Beträge au « der wechselseitigen Haftung . Die Manipulationsgebühren
sind bei solchen ^ Schuldnern , die an Stelle der Polizzenficherheit die des
SchadendeckungSfonds bieten , mindestens um Vr Prozent höher zu bemessen.
Die ManipulationS - und Verflcherungsgebühren sind für ein Jahr bei Aus¬
zahlung des Darlehens im voraus zu entrichten . Ebenso die Beiträge zu den
Fonds . Im übrige » erfolgt die Schuldabstattung bei den langfristigen Darlehen
nach dem Tilgungsplane , bei kurzfristigen Darlehen auf Grund der speziellen
Vereinbarung . Der Aktivzinsfuß soll grundsätzlich den Zinsfuß , zu dem die
Anstalt die von ihr aufgcnowmcncn Dmlehen verzinsen muß , nur insoweit
übersteige » , als dies nach dem WirischaftSplane der Anstalt zur Deckung der
Anstattsregie , der Darlehenssicherheiten und insbesondere zur Dotierung der
AnstaltsfondS erforderlich ist. Endlich hat der Darlehensnehmer einen Betrag
von mindestens 3 Prozent noch 8 23 sowie aüfällige Beiträge nach 8 25
zu leisten.

8 17 . Allgemeine Sicherheiten der Darlehen.
Die Anstalt hat nach Tunlichkeit die von dem Darlehensnehmer erwähnte

Verwendung des Darlehens sicherzustcllen , womöglich die Darlehensvaluta
selbst direkt dem Zwecke (Anschaffung von Möbeln , Tilgung von Krankheils --
und Leichenkostm us « .) zuzuführen oder zumindest die zweckgemäße Ver¬
wendung zu überwachen.

8 18. Besondere Sicherheiten.
Di - den Teilnehmern der Anstalt erteilten Personalkredit - sind zunächst

durch besondere Sicherheiten , die f iten « der Schuldner zu erbringen sind , zu
gewährleisten , und zwar ») bei langfristigen Darlehen ist eine Versicherung «.
Polizze aus Er - oder Ableben im Wege der Anstatt zu beschaffen und dieser zu
verpfänden ; d) ebenso sind kurzfristige von Pensious - oder Provifionsanwärtern
aufgenommene Darlehen gleichfalls durch eine Velsicherungspottzze wie unter
Punkt u ) zu decken; e) neben der Sicherung durch eine Poiizze ober bei Dar¬
lehen , die ohne Polizzensicherheit gewährt werden , treten an die Stelle dieser
nachfolgende anderweitige Sicherstellungen : I . Zession der GehaltSbezüge,
2 . Gehaltsabzug , 3 . Bürgschaft der Ehegattin (Ehegatten ), 4 . anderweitige
Sicherheiten , je nach der Lage des Falles.

8 19 . Licherstellungspolizze.
Jeder unter 8 18 ») und b) fallende Schuldner hat zur Sicherstellung

eine BersicherungSPolizze auf Er - und Ableben im Wege der Anstalt bei einer
inländischen Versicherungsanstalt zu beschaffen und diese der Kreditanstalt mit
dem unmittelbaren Besriedigungsrechle im Sinne der nachfolgenden Bestim¬
mungen »> bis o) zu verpfänden . Durch besondere Verträge mit dem V -r-
sicherungsinstitute ist sofortige und sachlich möglichst weitgehende Unanfechtbar¬
keit und rascheste und uneingeschränlte Realisierbarkeit der Polizze sicherzu-
stellen. Die Polizze dient der Anstalt als Sicherheit für alle Verpflichtungen
des Schuldners aus dem Schuldverhättniffe . Der Anstatt steht daher das Recht
der Verwertung der Pdlizze in folgenden Fällen zu : ») wenn der Schuldner
stirbt , hinsichtlich des noch nicht berichtigten Darlehensrestes , t>) wenn der
Schuldner im Falle einer Lrlebcnspotizze den Anfall der Zahlung erlebt,
hinsichtlich des noch ausstchenden Dartehensrestes ; e) wenn infolge Entlassung
oder wirtschaftlichen Unglücksfällm des Schuldners die Darlehensverbindlich¬
keiten uneinbringlich geworden find , kann die Anstalt die Polizze belehnen
lassen , rückverkaufe » oder reduzieren lassen und den Erlös zur Deckung der
Schuldveibindlichkrit verwenden . Die Sicherheitspolizzen bleiben in Ver¬
wahrung der Anstatt , welche die Abstattung der Potizzenprämien aus den
ALuldemgängen selbst besorgt Erfüllt ein Schuldner seine Leistungen nicht
vollständig , so sind seine Einzahlungen in erster Linie auf die Bezahlung der
Polizzenprämien zu verwenden.

8 20.
Jeder Darlehensnehmer hat der Anstalt innerhalb der gesetzlich zulässigen

Höchstgrenze seine Gehaltsbezüge bis zur Höhe seines Darlehens samt Neben¬
verb,ndtichkeiten zu zedieren , so daß die Anstalt berechtigt ist, bei der Dienst-
stellt zu verlimgen , daß ihr zur Deckung der Verbindlichkeiten de- Darlehen » -
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nehmerS die abgetretenen ( jedenfalls ausgenommen da« der Exekution
entzogene Minimum ) Bezüge unmittelbar ausgefolgt werden (Gehalts¬
abzug ). Die Anstalt hat je nach den Umständen deS Falles zu entscheiden , ob
sie von diesem ihr auf Grund der Zession zustehenden Rechte sofort oder erst
dann Gebrauch machen will , wenn der Darlehensnehmer zahlungssiinmig oder
zahlungsunfähig wird . Di - Anstalt ist verpflichtet , die Dienststelle von der
Zession der Di -ustbezüge behufs deren Anmerkung unverzüglich in Kenntnis zu
setzen und beizufügen , ob sie die unmittelbare AuSfolgung der abgetretenen
Bezüge an sich verlangt oder bis auf weiteres der Auszahlung der Neglige an
den Darlehensnehmer zustimmt.

ß 21 . Bürgschaft der Ehegattin.
Bei verheirateten Darlehensnehmern ist grundsätzlich die Bürgschaft der

Ehegattin (des Ehegatten ) als Bürgen und Zahler zu begehren . Durch diese
Bürgschaftserklärung soll eine etwaige Moluliarcxckution gesichert und eine
Pfändung selbständiger , insbstonders auf Grund des Dienstverhältnisses des
Schuldners dem anderen Eheteile zustehrndcr Bezüge ermöglicht werden

§ 28 . Anderweitige Sicherheiten.
Ja den Fällen des § 18 o kann die Anstalt auch andere als in den

vorstehenden Paragraphen angeführte Darlehenssicherheiten entweder für sich
allein oder in Verbindung mit einzelnen der angeführten Sicherheiten , zum
Beispiele die Verpfändung von Wertpapieren , Waren usw . oder Bestellung
mehrerer zahlungsfähiger Personen als Bürgen und Zahler , für hinlänglich
erklären.

23 . Besondere Darlehenssicherheiten der Anstalt,
ie Anstalt selbst sorgt durch folgende Einrichtungen für die Sicherheit

der den Teilnehmern gewährten Darlehen : a) durch den UntcrstützungSfonds,
der zur Deckung der Schuldverbindlichkeiten von Heimkehrern und würdiger
Darlehensnehmer aus den Kreisen der Nichtheimkchrer dient ; b) durch den
SchadeudeckuugsfondS , in den alle Schuldner einzuzahlen haben , die keine
Polizzensicherheit bieten ; o) durch den ZahlungsunsähigleitSfonds , in den jeder
Darlehensnehmer jährlich bestimmte Beträge (8 2K) einzuzahlen hat ; ä ) durch
die Inanspruchnahme der wechselseitigen Haftung der Darlehensnehmer.

8 24 . UntcrstützungSfonds.
Der Untcrstützungsfonds ist dazu bestimmt , im Falle der Zahlungsunfähigkeit

rücksichtSwürdige Schuldner von ihren Verbindlichkeiten gegenüber der Anstalt
ganz oder teilweise zu befreien . Der Fonds wird gebildet : u ) aus dem Zinsen-
crträgnisse des im ß 6 erwähnten Teiles der Äiündungseinlage der Gemeinde
Wien ; t>) aus den satzungsgemäß sich ergebenden Ertragsübcrjchüssen , soweit
diese nicht nach diesen Satzungen eine anderweitige Bestimmung haben . So.
lange Heimkehrerdarlehen laufen , ist der Unterstützungsfonds in erster Linie
zur Tilgung der Schuldverbindlichkeiten bedürftiger Heimkehrer bestimmt.

8 25 . SchadcndeckungsfoudS.
Der Schadendeckungrfonds ist ein Spezialfonds , der zur Sicherung der

Anstalt bestimmt ist, wenn ein Schuldner vor Erlöschung de» Schuldverhält¬
nisses stirbt , eine Polizzensicherheit zur Deckung deS DarlehenSrcstcs nicht oder
nicht ausreichend zur Verfügung stebt und dieser nicht aus anderweitigen für
den Schuldner bestellten Sicherheiten oder aus besten Vermögen hercingkbracht
werden kann . Zur Beitragslcistung in diesen Spezialfonds sind daher alle jene
Darlehensnehmer verpflichtet , von denen eine Polizzensicherheit nicht gefordert
wurde . (8 18 o). Die Höhe der Leistungen in diesen Spezialfonds wird all¬
jährlich vom Kuratorium festgesetzt. Das Kuratorium ist herechtigt , diese
Leistungen je nach Bedarf , unter anderem auch je nach dem Gesundheits¬
zustand - des Darlehenswerhers so abzustufen , daß die Anstalt in jedem Falle
vor Schaden bewahrt bleibt.

ß 26 . Der ZahlungsunsähigkeitsfondS.
Der Zahlungsunfähigkeitsfonds ist ein Spezialfonds , der dazu dient , der

Anstalt jenen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch verursacht wird , daß Dar¬
lehen infolge der Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern notleidend werden . Bei
den durch Polizzen gedeckten Darlehen dient er zur Sicherstellung der Anstalt
in jenen Fällen , in denen trotz Bestandes einer Polizzensicherheit die Dar¬
lehensschuld aus der Polizze nicht oder nicht ganz gedeckt werden kann , oder
wenn mangels Zahlung de» Schuldners die Pollzzensicherheit nicht aufrecht
erhalten werden kann . Die jährlichen Beiträge , die jeder Darlehensnehmer in
den ZahlungsunsähigkeitsfondS zu zahlen hat , werden anläßlich der Ausstellung
des jährlichen Voranschlages vom Kuratorium bestimmt , haben aber mindestens
3 Prozent der Darlehenssumme zu betragen . Unter welchen Voraussetzungen
und in weichem Umfange der ZahlungsunsähigkeitsfondS in Anspruch zu nehmen
ist. wird im , folgenden näher bestimmt.

8 27 . Wichsclscitige Haftung der Darlehensnehmer.
Für die durch die Realisierung der im Früheren bezeichnten DarlehenS-

si cherheiten nicht eindringlich zu machenden Schuldverbindlichkeitcn von Dar¬
lehensnehmern haften in letzter Linie alle Darlehensnehmer wechselseitig und
solidarisch , und zwar getrennt nach den Mitgliedergruppen L und L und im
Verhältnisse der im Zeitpunkte der Inanspruchnahme dieser Haftung noch auS-
stehenden Darlehensreste . Jede Mitgliedergruppe erfüllt die wechselseitige
Haftung getrennt . In der Jahresrcchnung ist genau festzulegen , ob und in
welchem Umfange die wechselseitige Haftung der Mitglieder in Anspruch ge¬
nommen wird . Die aus der wechselseitigen Haftung sich ergebenden Beträge
sind von den Darlehensnehmern nach Maßgabe des in der Jahresrechnung
enthaltenen Planes gleichzeitig mir ihren Schuldverbindlichkeiten zu entrichten
und gelten rechtlich als ein Teil der Schuldverbindlichkeit eines jeden einzelnen
Darlehensnehmers.

IV . Art und Weise der Inanspruchnahme der Darlehens¬
sicherheiten , der Spezialfonds und der wechselseitigen

Haftung.
8 28 . Voraussetzung der Inanspruchnahme : Verzug des Schuldner ».

Gerät ein Schuldner mit der ihm obliegenden Leistung in Verzug , so ist
er auf jeden Fall verpflichtet , bei einer vier Wochen übersteigenden Dauer
dieses Verzuges die fällige Leistung vom Tage des Verfalles an bis 2 Prozent
über den Bankzinsfuß zu verzinsen . Ein in Verzug geratener Schuldner hat
rechtzeitig um Stundung der Fälligkeit bei der Anstalt anzusuchen . Unterläßt
er dies , oder , wird ihm die Stundung nicht gewährt , so ist die Anstalt be¬
rechtigt , die Darlehenssicherheiten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
ohnewciters in Anspruch zu nehmen.

8 29 . Inanspruchnahme der verschiedenen Darlehenssicherheiten.
Die verschiedenen Darlehenssicherheiten werden in folgender Reihenfolge

in Anspruch genommen:
a) Zunächst ist zwecks Sicherung des Anstaltsanspruches zur Realisierung

der bestellten Spezialsich erb eiten (Pfänder , Bürgschaft ) zu schreiten , oder die
Fälligkeit im Wege des Gehaltsabzuges durch die Dienststelle eiubringlich zu
machen . <§ 20 .) Es liegt im Ermessen der Anstalt , all , diese Sicherheiten
gleichzeitig oder wahlweise in Anspruch zu nehmen.

b) Ist eine Sicherstellungspolizze vorhanden und das Darlehen infolge
d-S Todes deS Schuldners notleidend geworden , so ist von der Anstalt diese
Polizze zu realisieren . DaS Gleiche tritt ein , wenn der Schuldner nicht stirbt,
sondern den Anfall der Versicherungssumme erlebt und zur Zeit des Anfalles
ein noch ungetilgter Darleheusnst aushastet . Ist nach Ablauf der ursprünglich
vereinbarten oder Prolongierten DarlehenSdauer ein Sckuldrest vorhanden und
der Schuldner zu diesem Zeitpunkt - am Leben, so ist die Anstalt berechtigt , die von
ihm alS Sicherstellung gegebene Ablebens - oder Erlebenspolizze (letztere, falls
sie zu diesem Zeitpunkte noch n cht zahlungsreis ist, im Wege des Reeskowples)
belehnen zu lasten , zurückzuverkaufen oder reduzieren zu lasten und den Erlös
auf die Schuldverbindlichkeit in Anrechnung zu bringen.

c) Ist die rückständige Leistung auf keinem der früher erwähnten Wege
eindringlich zu machen , aber nach den Erwerbs - und VermögenSverhältnissen
des Schuldners Aussicht , die Leistung im Exekutionswege hereinzubringeu , so
ist die Fälligkeit beim AnstaltsschiedSgerichtc einzuklagen , dem sich der Schuldner
im Darlehensvertrage zu unterwerfen hat , und auf Grund des Schiedsspruches
die Zwangsvollstreckung burchzuführen.

ck) Führt die Zwangsvollstreckung zu keinem Erfolge oder erscheint die
Forderung von vornherein , zum Beispiel infolge Entlastung oder infolge des
Nichloorhandenseins von exekutionssähigen Bezügen als nicht eindringlich , so
ist die fällige Leistung aus den Spezialfonds zu decken, soweit nicht das
Kuratorium eine Entlastung aus dem Unterstützungsfonds vornimmt . Handelt
es sich um ein infolge vorzeitigen Tode » eines Darlehensnehmers mangels
Polizzensicherheit notleidend werdendes Darlehen , so tritt , soferne die Deckung
au » dem Unterstützungsfonds nicht in Betracht kommt , die Haftung des Schaden-
deckungsfondS ein , und zwar zunächst mit dem Gesamtbeträge der Einzahlungen
des Haflungsjohres , sodann mit seinen Reserven . Sollte auf diese Weise noch
immer ein ungedeckter Rest dieser Fälligkeiten verbleiben , so ist die wechsel¬
seitige Gruppenhaftung in Anspruch zu nehmen.

o) Mit Ausnahme der im vorhergehenden Absätze erwähnten Fälle hat
für die ungedeckten Schuldverbindlichkeiten der Zahlungsunfähigkeilsfonds auszu-
kommen , und zwar zunächst mit dem Gesamtbetrag - der Einzahlungen deS
Haftungsjahrcs . Ueberschreiten die Belastungen des Zahlungsunfähigkeilsfonds
in einem Jahre dessen Einnahmen , so sind die Reserven früherer Jahre hcran-
zuziehen . Ist auch auf diesem Wege nicht dis volle Deckung des Abganges zu
erreichen , so tritt bezüglich dieses Restes die wechselseitige Haftung ein.

k) Soweit sonach Zahlungsverbindlichkeiten , die aus dem Schadendeckungs-
fondS oder a »S dem ZahlungsunfähigkcitSfonds zu decken wären , aus den
Mittel » dieser Fonds nicht gedeckt werden können , haften die Darlehensnehmer
wechselseitig für die nicht gedeckten Verbindlichkeiten . Sie ist getrennt nach den
Teilnehmergruppen L und L für die aus Darlehensnehmer dieser Gruppen
entfallenden Abgänge und getrennt nach den auf die beiden Sp -zialfonds ent-
fallenden Verbindlichkeiten durchzuführen . Die einzelnen Hastungsbeträge sind
derart zu berechnen , daß der Gesamtbetrag der Abgänge auf die Darlehens¬
nehmer jeder Gruppe im Verhältnisse ihrer am Schluffe des Rechnungsjahres
bestehenden Darlehensreste (getrennt nach der Haftung aus den beiden Fonds)
aufgeteilt wird . Um den sich so ergebenden Haftungsbetrag erhöht sich die
nächste Jahresleistung eines jeden einzelnen Schuldners . Im Rechnungs¬
abschlüsse über ein Geschäftsjahr ist genau festzustellen , welcher Betrag an
Darlehen notleidend wurde , welche Fonds und in welchem Umfange diese zur
Deckung herangezogen wurden ; endlich ob und in welchem Umsange die wechsel¬
seitige Haftung der Darlehensnehmer in Anspruch genommen werden muß
und wie diese die aus dieser Haftung sich ergebenden Beträge zu entrichten
haben.

V. Sicherstellung der AnstaltSverbindlichkeiten.
8 30 . Allgemeine Sicherstellung.
Für die Anstaltsverbindlichkeiten haftet das gesamte Vermögen der

Anstalt (8 4), die allgemeinen und die speziellen Fond « einschließlich des
Reservefonds und sämtlicher Forderungen der Anstalt an ihre Mitglieder.

8 31 . Der allgemeine Reservefonds.
Im Sinne des vorstehenden Paragraphen schafft die Anstalt auch einen

allgemeinen Reservefonds , der auf nachstehende Weise gebildet wird : a) 1 Pro¬
zent der DarlehcnSsumme ist von jedem Darlehensnehmer gelegentlich der
Zuzählung der DarlehenSvaluta in den allgemeinen Reservefonds einzuzahlen;
b ) in den allgemeinen Reservefonds fließen weiterS mindestens 10 Prozent der
jährlichen ErtragSUberschüffe ; o) durch die eigenen Erträgnisse diese» FondS;
ä ) durch allfällige nachträgliche Eingänge auf Forderungen , die bereits infolge
Deckung aus den Spezialfonds der Anstalt abgeschrieben wurden.

Die snb lit . d erwähnten Dotationen können vermindert oder eingestellt
werden , sobald der Reservefonds ein Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
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Der allgemeine Reservefonds hat die Bestimmung , alle jene Zahlungsrückstände
der Anstalt gegenüber dritte » Gläubiger » zu decken, die aus dem Belriebs-

.crgebnifse nicht bezahlt werden löunen . Gelegentlich des RechnungabjchluffeS
ist sestzustellen , welche Verluste endgiltig aus dem Reservefonds zu decken sind.

VI . Wirtschaftliche Gebarung der Anstalt und ihre
.Kontrolle.

ß 32 . Das Geschäftsjahr der Anstalt.
Das Geschäftsjahr der Anstalt fällt mit dem Kalenderjahr - zusammen.

Das erste Geschäftsjahr umfaßt die Zeit von der Eröffnung des Betriebes bis
zum Schluffe des darauf folgenden Kalenderjahres.

Z 33 . Rechnungsabschluß.
Alljährlich ist für den 81 . Dezember eine Inventur zu errichien , die

Bilanz zu ziehen und die Gewinn - und Verlustrechnung aufzustellen . Die
Bilanz ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Regeln der
kaufnionr ischen Buchführung zu errichten . Nach diesen Grundsätzen ist auch
der Reingewinn zu berechnen . Die Verwendung des Reingewinnes erfolgt nach
den später ausgestellten Grundsätzen . In der Gewinn - und Verlustrechnung ist
genau sestzustellen , ob und welcher Darlehensbetrag im abgclaufenen Geschäfts¬
jahre notleidend wurde und durch die Inanspruchnahme welcher Fonds und
welcher Beiträge aus diesen Fonds die Deckung erfolgte.

8 34 . Berwaltungspräliminare.
Spätestens einen Monat vor Ablauf eines Geschäftsjahres ist auch ein

VerwaltungSPräliminare für das kommende Geschäftsjahr aufzustellen , in dem
die voraussichtlichen Geschäftsspesen und der zu erwartende Geschäftsumfang zu
veranschlagen sind . In diesem Präliminare sind die Höhe der Manipulations
spesen und die Beiträge zu den Spezialfonds festzulegen , die von den im
Laufe des nächsten Geschäftsjahres zu bewilligenden Darlehen zu leisten sind.

8 38 . Verwendung deS Gebarungsüberfchusses.
Soweit sich nach den Bestimmungen über die Bilanzerrichtung ein

Gebarungsüberschuß ergibt , ist derselbe wie folgt zu verwenden : a) auf die
satzungsgemäßen Dotierungen des Reservefonds ; der Anstalt steht cs frei , diesen
höher zu dotieren , als die Satzungen eS vorschreiben ; b ) auf die Verzinsung
der Teilnchmereinlagen bis zu höchstens 4 Prozent ; o) der Rest des sich sonach
ergebenden ErtragSvberschuffes ist dem Unterstützungsfonds zuzuführen.

8 38 . Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des Präliminares.
Der Rechnungsabschluß ist nebst einem Geschäftsberichte über das abge-

laufen - Jahr von der Anstaltsleitnng längstens sechs Monat - nach Abschluß
eines Geschäftsjahres dem Kuratorium vorzulcgen . In dem Geschäftsberichte
sind die Anträge wegen Verwendung der Ertragsüberschüsse und des Unter,
stützungsfonds zu stellen und die Art und Weise der Inanspruchnahme der
Sp -zialfonds und der wechselseitigen Haftung der Teilnehmer zusammenfasseud
darzulegen . Ebenso ist zu erwähnen , ob und in welchem Umfange der Reserve¬
fonds zur Deckung von Anstaltsverbindlichkeiten herangezogen wurde . Das
Kuratorium übergibt zunächst den Rechnungsabschluß samt Geschäftsbericht dem
RevisionSausschuff - der Anstalt zur Ueberprüsung . Nach Einlaugen des
Revisionsberichles entscheidet das Kuratorium über den Rechnungsabschluß und
die Anträge der Anstaltsleitnng und leitet ihn nebst dem Geschäftsberichte im
Wege des Nevifionssusschusses an die Generalversammlung der Delegierten
der Anstaltsteilnehmer zwecks Genehmigung und Erteilung der Entlastung
weiter . DaS Berwaltungspräliminare ist längstens bis zum Beginne des neuen
Geschäftsjabres der satzungsmiißigen Genehmigung zuzuftthren . Der genehmigte
Rechnungsabschluß , der Geschäftsbericht und das genehmigte Verwaltungs¬
präliminar - find dem Wiener Magistrate zur Kenntnisnahme mitzuteilen.

8 37 . Rechnungs - und Gebarungskontroüe.
Die Rechnungs - und GebarungSkontrolle obliegt dem R -visionsausschuffe,

über dessen Zusammensetzung und Zuständigkeit weiter unten nähere Be-
stimmungen getroffen werden , und der Generalversammlung der Delegierten
der Anstaltsteilnehmer . Der Verwaltungsdienst der Anstalt ist so einzurichten,
daß für die lausende Rechnungs - und Gebarungskontrolle eine von der Buch-
unb Kassaführnng vollständig getrennte Kontrsllabteilung besteht.

VII . Die Anstaltsorgane.
I . Verwaltung und Geschäftsleitung.

8 38 . Die Verwaltung der Anstalt obliegt dem Kuratorium der Anstalt
und der Geschäftsleitung.

8 39 . Das Kuratorium : Zusammensetzung und Bildung.
Das Kuratorium besteht aus 21 Mitgliedern . Diese Mandate werden

von den Organisationen der städtischen Bediensteten im Verhältnisse ihrer
Stärke aus deren Kreisen besetzt. Bon diesen Mandaten steht der Heimkehrer-
sektivn für die ersten fünf Betriebkjahre das VorschlagSrecht auf acht Mandate
zu , die aus die verschiedenen Bedienstetcngruppen nach Maßgabe ihrer Stärke
zu verteilen sind . Die Heimkehrermandate jeder Bedienstetengruppe gehen auf
Rechnung des Gesamtanteiles dieser Gmppe an den Mandaten Di - Organ !-
sativnen , denen das Wahlrecht in das Kuratorium zusteht , werden das erstemal
vom Wiener Magistrate bestimmt , der auch die Bestimmung der jeder zu-
kommenden Anzahl von Mandaten festsetzt. In der Folge obliegt die Be.
stimAung der wahlberechtigten Organisationen und die Festsetzung der Anzahl
der Mandate der Generalversammlung der Delegierten , die hierüber im Sinne
des Punktes 4 d-s 8 60 (Pun ' t 3) mit einfacher Mehrheit beschließt. In das
Kuratorium find nur solche Bedienstete wählbar , die eigenberechtigt und Mit¬
glieder der Anstalt , aber nicht deren Schuldner sind . Gleichzeitig mit den
Kuratoren werden von den Bediensteten füns Ersatzmänner gewählt . Bon
diesen sünf Ersatzmännern entfallen zwei auf die im Verbände der Angestellten
der Stadt Wien organisierten Angestellten , zwei auf die Gruppe der Kollektiv-

verträgler und einer auf die der Uuternehmungsangestrlltcn . Unter den Ersatz¬
männern des Verbandes und der Kollektivverträgler muß sich während der
ersten fünf Letriebsjahre je ein diesen Gruppen angehöriger Vertreter der
Heimkehrerseltion befinden . Die Ersatzmänner treten in der Reihenfolge ihrer
Wahl infolge der dauernden Verhinderung oder des Ausscheidens eines
Kurator - ihrer Gruppe an dessen Stelle . Erledigte Mandate find , soferne die
Ergänzung durch einen Tesotzmann nicht möglich ist, ohne Verzug durch Neu-
Wahl zu ersetzen.

An der Spitze des Kuratoriums steht der Oberkurator und dessen Stell¬
vertreter . Diese werden vom Kuratorium mit absoluter Majorität gewählt.
Dem Kuratorium gehört ferner der Anstaltsleiter , beziehungsweise dessen Stell-
Vertreter mit Sitz und Stimme an , weiters hat jeder Beamte der Anstalt , der
fallweise ein Referat erstattet , bei der Entscheidung über sein Referat Sitz und
Siimme im Kuratorium . Der Wiener Magistrat hat dar Recht , zu
den Sitzungen des Kuratoriums einen ständige » oder fallweisen Vertreter
zu entsende » , um sich von der satzungsmäßige » Geschäftsführung der Anstalt
unmittelbar Kenntnis zu verschaffen . Zu den Sitzungen des Kuratoriums
können Experten des Versicherungs - und Finanzwesens mit beratender Stimme
zugezogcn werden . UeberdieS sind je zwei Vertrauensmänner der Darlehens¬
nehmergruppen ^ und 8 den Kuraloriumssitzungcn mit beratender Stimme
beizuzichcn.

§ 40 . Wirkungskreis des Oberkurators.
Der Oberkurator vertritt im nicht rschtgeschäftlichen Verkehre zunächst die

Anstalt nach außen , soweit diese Vertretung nicht nach den Satzungen , nach
der Geschäftsordnung oder auf Grund besonderer Beschlüsse des Kuratoriums
dem Anstaltsleiter zukoinmt oder vom Oberkurator gemeinsam mit diesem auS-
zuübcn ist. Er leitet die Tätigkeit des Kuratoriums , führt dessen Vorsitz , beruft
und leitet dessen Sitzungen und führt dessen Beschlüsse durch . Ihm obliegt die
Wahrung der Anstaltssatznngen , der Geschäftsordnung der Anstalt , der Gemeinde
und Anstallsintereffen . Dem Obcrkurator steht als Vertreter des Kuratoriums
die Oberaufsicht über die Geschäftsführung der Anstalt zu . Im Falle der Ver-
Hinderung des Oberkurators oder in dessen Auftrag kommt die allgemeine
oder auftragsgemäße Vertretung dem Oberkuratorstellvertreter zu . Beide sind
für die Amtsgebarung ausschließlich dem Kuratorium verantwortlich . Ueber
die Zeichnungsbesugnis trifft 8 2 Bestimmungen . Der Oberkurstor , beziehungs¬
weise besten Stellvertreter , kann gemeinsam mit dem Anstaltsleiter , beziehungs¬
weise dessen Stellvertreter einzelne Beamte der Anstalt bevollmächtigen , im
Sinne des 8 2 für die Anstalt zu zeichnen und die Vollmacht widerrufen.

Im Falle der handelsgcrichtlichm Protokollierung d-r Anstaltsstmia kann
er in derselbe » Weise einzelnen Beamten die Prokura erteilen und zurück¬
nehmen.

8 41 . Dauer der Mandate der Mitglieder des Kuratoriums und ihrer
Ersatzmänner.

Die Kuratoren (Ersatzmänner ) sind auf die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt . Außer durch Ablauf d-r Mandatsdauer verliert ein von dm Organi¬
sationen entsandter Kurator (Ersatzmann ) sein Mandat : a) wenn er nach
wiederholter unemschuldigter Abwesenheit der unter Androhung deS Mandats-
Verlustes erfolgten Aufforderung zur Funktionsausübung ohne Entschuldigung
oder ohne hinreichende Entschuldigung keine Folge leistet . Ob die Abwesenheit
entschuldigt ist oder nicht , entscheidet das Kuratorium ; b) wenn er , ohne in
den Ruhestand versetzt zu werden , aus dem Gemeindcdienste ausschcidet;
o) wenn er die Mitgliedschaft zu der Organisation , die ihn entsandt hat , durch
Austritt oder Ausschluß verliert oder wenn er von seiner Organisation abberufen
wird ; ä ) wenn ein Kurator wegen ehrenrühriger oder pflichtwidriger Handlungen,
die mit seiner Funktion im Zusammenhang sichen, vom Kuratorium abberusen
wird . Gegen eine solche Abberufung steht k-inerlei Rechtsmittel zu . Ein
Kurator , gegen den der begründete Verdacht solcher Handlungen vorliegt , ist
vom Oberkuraior in seiner Funktion zu suspendieren.

8 42 . Abberufung deS Oberkurators , beziehungsweise dessen Stell¬
vertreters.

Der Obcrkurator oder dessen Stellvertreter kann in den Fällen des 8 41,
lit . ä > seiner Funktion enthoben werden , falls das Kuratorium mit drei Viertel
aller im Kuratorium vertretenen Stimmen die Abberufung beschließt . Der
Funktionär , gegen den der Antrag gerichtet ist, hat sich bis zur Entscheidung seiner
Angelegenheit jeder weiteren Ausübung seiner Funktion zu enthalten . Der be¬
schuldigte Funktionär hat das Recht , die Angelegenheit an das Anstaltsschieds¬
gericht zu bringen , das binnen Monatsfrist zu entscheiden hat . Entscheidet dieses
zu seinen Gunsten , so darf mit der Abberufung nicht vorgegangen werden.

8 43 . Geschäftsgang des Kuratoriums.
DaS Kuratorium erledigt die ihm zukor.,inenden Angelegenheiten entweder

in Sitzungen , die vom Obcrkurator oder dessen Stellvertreter cinberufen und
geleitet werden oder durch einzelne Kuratoren , die zu ständigen Referenten be¬
stellt werden . Sitzungen des Kuratorium - find wenigstens monatlich einmal
— mit Ausnahme der Sommermonate — einzuberufen . Die Darlehensreserate
sind in erster Linie den aus dem Kreise der Bediensteten gewählten Kuratoren
zu übertragen . Die Tätigkeit und Kompetenz des Kuratoriums und der einzelnen
Funktionäre des Kuratoriums wird durch eine Geschäftsordnung des Näheren
geregelt , die die in diesem Statute enthaltenen Grundsätze ausznführen hat und
vom Kuratorium zu beschließen ist. Die Beschlußfassung in den Kuratoriums¬
sitzungen geschieht durch absolute Stimmenmehrheit . Bei Stimmengleichheit
entscheidet der Vorsitzende . Zur Giltigkeit der Beschlußfassung ist die ordnungs-
mäßige Einladung sämtlicher Kuratoren unter Bekanntgabe der Tagesordnung,
die Anwesenheit von mindesten » elf Kuratoren einschließlich dem Vorsitzenden
notwendig . Im Falle der Beschlußunfäh,gleit einer Sitzung kann eine neuerliche
Sitzung mit dem Bemerken ausgeschrieben werden , daß diese ohne Rücksicht auf
die Zahl der erschienenen Kuratoren beschlußfähig ist. Bon der Anberaumung
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der Kuratoriumsfitzungen ist der Wiener Magistrat rechtzeitig zu verständigen.
Die Sitzungsprotokolle sind vom Vorsitzenden , einem Kurator und dem Schrift¬
führer zu fertigen . Die für die Parteien bestimmten Abschriften der Kuratoriums-
beschlüffe sind von dein Oberkurator und dem leitenden Beamten zu fertigen.

8 44 . Zuständigkeit der Kuratoriums.
Dem Kuratorium kommt außer dem obersten Entscheidungsrechte in allen

wichtigen Rnstaltsangelegenheitcn , die über die laufende Geschäftsführung hinaus¬
gehen , der Gcschäflsaufsicht und der Kontrolle der Vermögens - und Geld-
grbarung noch insbesondere zu:

1 . Die Beschlußfassung über Abänderung der Anstaltssatzungm , die
Festsetzung und Abänderung der Geschäftsordnung sür den Darlehensverkehr,
der Geschäftsordnung für das Kuratorium und der Vorschriften über die
innere Organisation der Anstalt.

2 . Die Festsetzung der Grundsätze für die Entlohnung und rechtliche Be-
Handlung der Angestellten der Anstalt im Einvernehmen mit dem Anstalts¬
leiter , die Erlassung der Dienstiustruktionen und Betriebsvorschriften , die
definitive Anstellung von Nnstaltsangestelltm über Antrag des Leiters.

3 . Bestellung des Anstaltsleiters über Vorschlag des Obcrkurators.
4 . Die Wahl der Darlehensreferenten ; Festsetzung von Aufwands¬

entschädigungen für Funktionäre.
8 . Die Entscheidung über die Höhe der Manipulationsgebühren und der

Dariehenszinsen , ferner der Verzinsung der Teilnehmereinlagen sowie der Ein¬
lagen nach ß 5 , lit . t> und o.

6 . Die fruchtbringende Anlage des AnsialtsvcrmögcnS.
7 . Die Bewilligung außerordentlicher , das Verwaltungspräliminare über¬

steig, nder Berwaltungsauslagen.
8 . Prüfung des jährlichen Rechnungsabschlusses , des Verwaltung ? -

präliminares und des Verwaltungsberichtes.
Zur Giltigkeit eines Beschlusses über eine Satzungsänderung ist die Zu¬

stimmung einer absoluten Mehrheit aller stimmberechtigten Kuratoriumsmilglieder
erforderlich . Betrifft die Satzungsänderung eine Abänderung dir in den
Satzungen vorgesehenen Vertretungsrechte einer Organisation , so ist die Zu¬
stimmung dieser Organisation erforderlich . U-berdics bedarf jede Satzungs¬
änderung zu ihrer Giftigkeit der Zustimmung der Generalversammlung der
Teilnehmer gemäß Z 60 , Punkt 3 , und der Genehmigung der Bundesregierung;
eine Abänderung der Bestimmungen über das Aufsichtsrecht der Gemeinde
Wim auch der Zustimmung dieser.

A 45 . Einspruch gegen Beschlüsse des Kuratoriums.
Gegen Beschlüsse des Kuratoriums ist der Oberkurator (Stellvertreter)

Einspruch zu erheben verpflichtet , wenn n «cb seiner Ansicht ein solcher Beschluß
die Satzungen oder die Geschäftsordnung verletzt , mit früheren Beschlüssen des
Kuratoriums im Widerspruch steht, ohne daß dies- vorher reassumiert worden
wären , weiters wenn der Beschluß bestehende Rechtsvorschriften verletz! oder
das Gemeinde - oder AnstaltSinteresje gefährdet . Die Folge des Einspruches ist,
baß mit der Ausführung des Beschlusses inne zu halten ist und das Kura¬
torium neuerlich in der Sache Beschlüsse zu fassen hat . Beharrt das Kuratorium
aus seinem früheren Beschlüsse , so geht bas Entscheidungsrecht i» der strittigen
Angelegenheit an daS Austaitsschicdsgericht über.

8 46 . Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums.
Die den Mitgliedern des Kuratoriums zukomniendrn Entschädigungen

für die ihnen durch die Teilnahme an den Anstaltsgeschästm und Sitzungen
erwachsenden Auslagen und Zeitverluste sind - vom Kuratorium festzusetzen.

ß 47 . Geschäftsleitung der Anstalt : B -.stellung und Zuständigkeit.
Zur Leitung der Anstalt und Führung der laufenden Verwaltung ist der

Anstaftsleiter berufe », der zur Besorgung der laufenden Geschäfte die Angestellten
der Anstalt verwendet . Er führt die Geschäfte nach den Anstaltssatzungen , nach
den für die Geschäftsführung ausgestellten Geschäftsordnungen und Instruktionen
und auf Grund der Kurstoriumsbeschlüsse , zu deren Durchführung , den Fall
de? 8 15 ausgenommen , der Anstaltsleiter verpflichtet ist. Dem Anstaltsleiter
sind alle Angestellten der Anstalt untergeordnet . In die Kompetenz der Anstalts-
, -itung fallen jene Geschäfte , die nicht ausdrücklich dem Kuratorium , dem Ober-
kurator oder instruktionsgemäß einzelnen Angestellten obliegen.

8 48 . Das Anstaltspersonale.
Die Grundsätze für die Entlohnung und rechtliche Behandlung des

Personales stellt das Kuratorium im Einvernehmen mit dem Anstaltsleiter fest.
8 49 . Vertretung der Anstalt nach außen.
Die Vertretung der Anstalt nach außen obliegt dem Oberkurator (8 40 ).

Dieser , beziehungsweise sein Stellvertreter ist jedoch berechtigt , sich im Einzel¬
falle oder für bestimmte Geschäfisgaitungen , insbesonders hinsichtlich der
Empfangnahme amtlicher oder gerichtlicher Zuschriften von dem Anstalls¬
leiter vertreten zu lasten.

2 . Die Generalversammlung der Delegierten der Teil¬
nehmer.

8 SO. Zusammensetzung der Generalversammlung
Die Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Teilnehmer der

Anstalt und besteht aus den von diesen gemäß 8 61 gewählten Delegierten.
8 51 . Einberufung der Generalversammlung und Ergänzung der Tages¬

ordnung.
Die Generalversammlung ist entweder eine ordentliche oder ein

außerordentliche und wird in Wien abgehalien . Die ordentliche General¬
versammlung findet innerhalb sechs Monaten nach Schluß jedes Geschäfts¬
jahres statt . UeberdieS ist eine Generalversammlung in den im Gesetze und in
den Satzungen bestimmten Fällen , sowie immer dann einzuberusen , wenn dies
im Interesse der Anstalt erforderlich erscheint . Line Generalversammlung muß
auch dann einberufen werden , wenn dies von einer Generalversammlung be¬

schlossen wird , oder wenn eine Anzahl von Delegierten , die mindestens ein
Zehntel der icweilig -n Teilmhmcrettilögm durch Deponierung der Bescheinigungen
über die erfolgte Einzahlung bei der Anstatt Nachweisen , die Einberufung der
Generalversammlung in einer von ihnen Unterzeichneten Eingabe unter An¬
führung des Zweckes und der Gründe beim Kuratorium verlangen . In dm
beiden letztangeführten Fällen hat die Einberufung längstens binnen 80 Tagen
vom Tage der Beschlußfassung der Generalversammlung , beziehungsweise nach
Einlangen des Ersuchens beim Kuratorium zu erfolgen . Außerdem kann eine
Anzahl von Delegierten , die ein Zehntel der jeweiligen Teilnehmereinlagm re-
präsentieren , in einer von ihnen Unterzeichneten , längstens binnen 28 Tagen
vor der Verlautbarung der Einberufung der Generalversammlung unter Depo¬
nierung der Bescheinigungen über die erföchte Einzahlung überreichten Eingabe
unter Angabe der Gründe verlangen , daß bestimmte , in die Kompetenz der
Generalversammlung fallende Gegenstände in die kundzumackende Tages-
ordnung der nächsten Generalversammlung ausgenommen werden . Das Begehren
der Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung oder der Ergänzung
der Tagesordnung der nächsten Geitzralv -rsammliing ist als zurückgezogen zu
betrachten , wenn die zu diesem Behuf - erlegten Einzahlungsbelege vor Abhaltung
der Generalversammlung ganz oder doch insoweit wieder behoben werden,
daß da ? verbleibende Depot unter die Mindestgrmze von ein Zehntel der ein-
gezahlten Teilnehmerbeträge sinkt. Gemäß 8 62 der Satzungen ist auch der
Revisionsausschuß berechtigt , vom Kuratorium die Einberufung einer außer¬
ordentlichen Generalversammlung zu begehren . Eine solche Generalversammlung
ist längstens binnen 80 Tagen einzuberusen.

8 52 . Kundmachung der Einberufung.
Die ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen werden

vom Kuratorium mittels einer in der amtlichen „Wiener Zeitung " einmal
veröffentlichten Kundmachung einberufen . Außerdem ist das Kuratorium zur
Einberufung von Generalversammlungen , wenn es dies für notwendig findet,
berechtigt . Die Einschaltung dieser Kundmachung muß mindestens 14 Tage
vor dem sür die Generalversammlung festgesetzten Tage erfolgen , wobei dieser
Tag nicht mitgerechnet ist. Außer dem StaatskommWr ( 8 68 ) ist auch der
Wiener Magistrat zu jeder Generalversammlung rechtzeitig schriftlich einzuladen.

8 58 . Inhalt der Einberufungskundmachung.
In der Einberufungskundmachung der Generalversammlung ist der

Zweck der Generalversammlung unter möglichst bestimmter Bezeichnung der
einzelnen Gegenstände , über welch- Beschlüsse gefaßt werden sollen , bekannt¬
zumachen . Insbesonders sind beabsichtigte Amdernngen der Satzungen Mit
ihrem wesentlichen Inhalte in der Kundmachung anzugeben .' Die Kundmachung,
mit welcher die Einberufung der Generalversammlung erfolgt , hat weiters
Ort uns Zeit der Abhaltung der Generalversammlung , den Hinweis aus die
Bestimmungen über die Beschlußfähigkeit (8 58 ), und die Vorschriften , in
welcher Art sich die Delegierten über ihr - Berechtigung zur Ausübung des
Stimmrechtes auszuweisen haben , zu enthalten.

8 54 . Vorlagen sür die Generalversammlung.
Jedem Delegierten ist auf Verlangen spätestens drei Tag - vor der

Generalversammlung eine Ausfertigung der für di- Generalversammlung
vorbereiteten Anträge auszufolgcn . In der gleichen Frist muß jedem stimm¬
berechtigten Delegierte » über Verlangen Einsicht in die sämtlichen sür die
Generalversammlung vorbereiteten Vorlagen und Belege gewährt werden.

8 55 . Vorsitz.
In der Generalversammlung führt der Oberkuratur oder in seiner

Verhinderung sein Stellvertreter und wenn auch letzterer verhindert wäre,
ein vom Kuratorium bestimmtes Mitglied desselben den Vorsitz . Der Vorsitzende
beruft aus der Mitte der anwesenden Delegierten , ^welche dem Kuratorium
nicht Mgehören , zwei Skrutatoren und ernennt dm Schriftführer-

8 58 . Beschränkung der Beschlußfassung.
In der Generalversammlung kann nur über jene Gegenstände giltrg

Beschluß gefaßt werden , welche in der Einberufungskundmachung bezeichnet
sind . Ausgenommen von dieser Beschränkung ist der Antrag auf Berufung
einer außerordentlichen Generalversammlung.

8 57 . Slimmrccht in der Generalversammlung.
In der Generalversammlung find nur die nach Maßgabe der Satzungen

gewählten Delegierten , die ihr Stimmrecht in der nach der Embcrufungs-
kundmachung vorgeschriebenen Art Nachweisen, stimmberechtigt . Jeder Delegierte
hat das Recht aus eine Stimme . Er ist berechtigt , sein Stimmrecht persönlich
auszuüben , oder zur Ausübung einen anderen Delegierten durch einfache
Vollmacht zu bevollmächtigen.

8 53 . Beschlußfähigkeit . ,
Die Generalversammlung ist in der N -gel beschlußfähig , wenn m der¬

selben mindestens der zehnte L -il der cingezahlten Teilnehmereinlagen vertreten
ist. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit absoluter Majorität
gefaßt . Bei Stimmengleichheit ist der Antrag als abgelehnt «nzusehen . U -ber
die im 8 60 , Punlt 3 , 4 und 5 angeführten Gegenstände kann nur in einer
Generalversammlung , in welcher die persönlich anwesenden oder durch Bevoll¬
mächtigte vertretenen Delegierten wenigstens ein Vierte ! der zurzeit eingszahlten
Teilnehmereinlagm repräsentieren , uns zwar mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der vertretenen Glimmen , Beschluß gefaßt werden . Sollte eine mittels
gehöriger Kundmachung cwberufcne Generalversammlung uichtscheschlußsähig
sein , so muß binnen längstens 14 Tagen eine zweite Generalversammlung
mit derselben Tagesordnung statifinden . DaS Kuratorium ist aber auch
berechtigt , bereit ? in der Einberufungskundinachung sür den Fall der Ärschluß-
»nsähigkcit der einberusenen Generalversammlung eine zweite Generalver¬
sammlung im gleichen Orte und mit gleicher Tagesordnung für einen um
eine Stunde später liegenden Zeitpunkt unter Hinweis auf die Bestimmungen



66

dieses Paragraphen Uber die Beschlußfähigkeit der zweiten Generalversammlung
einzuberufen.

8 öS. Vcrlammlungsprotokoll.
lieber die Verhandlungen der Generalversammlungwird ein Protokoll

geführt, dem die Präsenzliste brigefügt wird. In das Protokoll find sämtliche
Anträge, Beschlüsse und Resultate der Verbandlungen aufzunehmen. Dasselbe
wird von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Skrutatoren unter¬
zeichnet. Wohnt der Generalversammlungein amtlicher Vertreter des Wiener
Magistrates bei, so ist das Versammlungsprotokoll von diesem zu beurkunden.

ß KO. Zuständigkeit der Generalversammlung.
Der Generalversammlungbleibt Vorbehalten: I . Die Entgegennahme

deS Rechenschaftsberichtes, die Genehmigungdes Rechnungsabschlusses, die
Beschlußfassung über die Entlastung des Kuratoriums nach Anhörung des
Berichtes des RevisionsauSschusseS. 2. Die Wahl des RevifionSausschufses
(8 62) sowie die Festsetzung der Bezüge desselben. 3. Die Bestimmung der
zur Wahl ins Kuratorium berechtigten Organisationen und die Festsetzung
der aus jede einzelne entfallenden Anzahlen»! Mandaten gemäß8 LS. 4. Die
Beschlußfafiung über Abänderungender Bestimmungen der Satzungen, wobei
gemäß ß 44 Satzungsänderungen, die eine Abänderung der in den Satzungen
vorgesehene» Vertretungsrechte einer Organisation betreffen, der Zustimmung
der Majorität der Delegierten dieser Organisation bedürfen, b. Die Beschluß¬
fassung über die Auflösung der Anstalt gemäß 8 70.

3. Die Delegierten zur Generalversammlung.
8 6i . Je 100 Teilnehmer der Anstalt, die mit der Erfüllung ihrer

Verpflichtungen der Anstalt gegenüber nicht im Rückstände sino, wählen für
ein Jahr je einen Delegierten zur Generalversammlung. Als Delegierte können
nur eigmberechtigts Teilnehmer der Anstalt gewäblt werden, die im Zeitpunkte
der Wahl ihre satzungsgemäßen Pflichten gegenüber der Anstalt voll eifüllt
haben. Die Wahl dieser Delegierten wird ourch das Kuratorium veranlaßt,
erfolgt in Gruppenversammlungcn, die ämter-, anstalts- und betriebsweise
getrennt nach den drei an der Anstalt beteiligten Gewerkschasisgruppen ein¬
berufen werden. Den näheren Wahlvorgang setzt daS Kuratorium fest, ins¬
besondere wie Bruchteile von 100 innerhalb der einzelnen Gewerkschafls-
gruppen zur Wahl eines Delegierten vereinigt werden. Die Wahl der
Delegierten muß längstens 80 Tage vor dem Termine der ordentlichen
Generalversammlung vollzogen sein. Die gewählten Delegierten erhalten vom
Kuratorium Stimmkarten, durch die sie zum Erscheinen und zur Ausübung
des Stimmrechtes in der Generalversammlung legitimiert werden.

4. Der Revisionsausschuß.
8 62. Wahl des RevisionSauSschuffeS.
Von der ordentlichen Generalversammlung wird alljährlich ein Revisions¬

ausschuß gewählt, der aus sechs Mitgliedern und sechs Ersatzmännern
besteht, die zu gleichen Teilen aus Teilnehmern der drei Gewerkjchafts-
gruppen zu wählen sind. Auf die Dauer des Laufes von Heimkehrerdarlehen
muß überdies je ein Mandat mit einem Heimkehrer der bezüglichen
Gewerkschaftsgruppe besetzt werden. Die Funktionsdaucr der Mitglieder̂ des
Revisionsausschuffes endigt mit Beendigung der Generalversammlung, die
über den von ihnen zu überprüfenden Rechnungsabschluß cndgittig beschlossen
hat. Die Bestellung der Mitglieder deS RevisionSauSschofies kann von
der Generalversammlung der Delegierten jederzeit widerrufen werden. Das
Kuratorium ist veipflichtet, für den Fall, als Mitglieder deS Revistons-
auSschuffeSvor Ablauf ihrer Funllionsdaucr ausscheiden und keine Ersatz¬
männer zu ihrer Vertretung vorhanden sind, ohne Verzug eine General¬
versammlung zur Vornahme der notwendigen Ersatzwahlen einzuberufen. Die
Mitglieder des Revisionsausschuffes dürfen nicht zugleich Mitglieder des
Kuratoriums oder Beamte oder an der unmittelbarenFührung der Geschäfte
beteiligt sein. Als Mitglieder des Revisionsausschufies können nur eigen-
berechtigte Teilnehmer der Anstalt bestellt werden, die im Zeitpunkte der Wahl
ihre jatzungsmäßigen Verpflichtungen gegenüber der Anstalt voll erfüllt haben.
Der Revisionsausschuß wählt ehetunlichst nach seiner Wahl einen Obmann
und dessen Stellvertreter. Dem Obmanne oder in dessen Verhinderung dem
Obmannstellvertreter obliegt die Einladung der Mitglieder des Revisious-
auSschuffes und die Leitung der Revisionen sowie seiner sonstigen Ver¬
handlungen. Der Revisionsausschuß ist verpflichtet, über seine Wahrnehmungen
und das Resultat der Gescbäftsgebarung dem Kuratorium und der General¬
versammlung zu berichten. Ueber Verlangen des Revisionsausschuffes hat das
Kuratorium eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen. Für die
Mühewaltung kann die Generalversammlung die Zuerkennung einer Ent¬
lohnung an die Mitglieder des Revisionsausschufies bewilligen. Der Wiener
Magistrat hat das Recht, in den Revisionsausfchuß einen ständigen Vertreter
zu entsenden.

8 63. Bücher- und Kafienkonlrolle.
Die Rechnungsrevisorcnsind in Durchführung von Beschlüssen des

Revisionsausschuffes befugt und verpflichtet, Periodisch in die Bücher der
Anstalt Einblick zu nehmen, die Kassen zu skontrieren und die notwendig
scheinenden Aufklärungen zu verlangen. Die Revisionsbesundesind dem
Kuratorium mit den entsprechenden Anträgen vorzulegen. Zur Vornahme der
Revision werde» die vom Ausschüsse beauftragten Mitglieder durch einen,
schriftlichen Auftrag des Obmannes des Revisionsausschuffes legitimiert. Die
Jahresrechnung ist auf Grund der Einsichtnahme in die Bücher der Anstalt
zu überprüfen. Der Wiener Magistrat hat das Recht, durch Vertreter die
Büchex- und Kafsenkontrolle vornehmen zu lassen.

8 64. Abstellung von Uebelständen.
Das Kuratorium ist verpflichtet, unverzüglichdie in den Revisions-

berichten gerügten Uebelstände in der Geld- und Vermögensgebarungund in

der Büchersührung abzustellen. Ist jedoch das Kuratorium nach genauer
Prüfung der Sachlage anderer Ansicht als der Revisionsausschuß. so hat der
Oberkurator zu entscheiden. Der Revisionsausschuß hat auch das Recht, soweit
die Generalversammlung hiezu kompetent erscheint, zwecks Abstellung wahr-
g-nommener Uebelstände gemäß 8 62 der Satzungen vom Kuratorium die
Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung zu begehren.

5. Das Anstaltsschiedsgericht.
8 65. Zuständigkeit des Schiedsgerichtes.
Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem DarlehenSverhältnissc

zwischen Schuldner und Anstalt und über die Giltigkeit von Wahlen sowie
der in diesen Satzungen erwähnten Streitfälle ist das Anstalksschiedsgericht
berufen. Jeder Schuldner hat sich seiner Kompetenz im Darlehensvertrogc
schriftlich zu unterwerfen. <8 677, Z.P.O.)

8 66. Bildung des Schiedsgerichtes.
Die Schiedsrichter werden in einer alljährlich zu ergänzenden Liste so

zusammengestellt, daß jede Gruppe der AnstaltSintereffenten(4. und 8 ), und
zwar getrennt nach Organisationen und Darlehensnehmern aus dem Kreise
der städtischen Bediensteten vier Schiedsrichter wählt, zusammen l6 . Der
Wiener Magistrat bestimmt überdies eine oder auch mehrere zum Richteramte
befähigte Personen als Vorsitzende des Schiedsgerichtes aus die Dauer eines
Jahres . In diesem Fall- ist eine zum Richteramte befähigte Person
als erster Vorsitzender mit der Leitung de? Schiedsgerichtes zu betrauen.
Für den einzelnen Fall wird bas Schiedsgericht auf folgende Weise
zusammengestellt: Sobald eine Schiedsllage oder ein Ersuchen um Fällung
eines Schiedsspruches gemäß8 65 beim ersten Vorsitzenden der Schiedsrichter
eingcbracht wird, ersucht derselbe die Direktion (daS Kuratorium) und die
beteiligte Partei um Nominierung eines Schiedsrichters aus den in der List¬
enthaltenen Personen. Erfolgt in Parteisachrn die Nominierung nicht innerhalb
der vom Vorsitzenden gestellten Frist, so bestellt der Oberkurator den Schieds¬
richter für die säumige Partei. Eine Ablehnung hat eine Partei binnen acht
Tagen nach erfolgter Mitteilung von der Bestellung dem Vorsitzenden anzu¬
zeigen. Der Vorsitzende hat, ohne die Angabe von Gründen zn verlangen, so
vorzugehen, als ob der Abg-l-hnte gar nicht genannt worden wäre ; im Falle
einer neuerlichen Ablehnung tritt gerichtliche Entscheidung ein. (Gemäß 8 682
Z.P .O .)

8 67. Schiedsverfahren.
Für das Verfahren und den Schiedsspruch gelten die Vorschriften der

Z.P .O. (8 687 ff.)
VIII . Bundesbehördlichc Aufsicht.

8 68. Außer der in Gemäßheit der einschlägigen Gesetze bestehenden
allgemeinen Aufsicht seitens der zuständigen Behörden kann noch eine spezielle
bundesbehördliche Aufsicht durch einen hiezu bestellten Staatslominifjär aus-
geübt werden. Diesem steht das Recht zu, in alle Bücher und Ans-
schreibungen der Anstalt Einsicht zu nehmen und allen Sitzungen deS
Kuratoriums und jeder ordentlichen oder außerordentlichen Generalversammlung,
zu denen der Staatskommissär stets rechtzeitig zu laden ist, beizuwohnm.
Dem Staatskomiiiissär steht das Recht zu, gegen Beschlüsse der Anstaltsorgane,
durch welche er die Satzungen oder die bestehenden Gesetze, Verordnungen und
Vollzugsanweisungen für verletzt oder öffentliche Interessen für gefährdet
erachtet, Einsprache zu erheben, wvdurch der Beschluß bis zum Herablangen
der aussichtsbehördlichenEntscheidung Wert wird.

^ IX. Kundmachungen der Anstalt.
8 69. Alle Kundmachungen der Anstalt erfolgen rechlswirksam Mittel-

Einschaltung in die , Wiener Zeitung", und zwar mittels einmaliger Ein¬
schaltung, soserne nicht eine solche in noch anderen Blättern, beziehungsweise
eine wiederholte Einschaltung auf Grund des Gesetzes vorgeschrieben ist.

X. Dauer der Anstalt.
8 70. Die Anstalt wird auf unbestimmte Dauer errichtet. Di- Auslösung

der Anstalt kann vom Wiener Gemeinderate über Antrag der General¬
versammlung und des Kuratoriums beschlossen werden. In diesem Gcmeinde-
ratsbeschluffe ist der LiquidotionSvorgang genau zu regeln und ivsbefonders
die Erfüllung der noch aushaftenden Anstallsverbindlichkeiten sicherzustellen.
Die tatsächliche Auflösung der Anstalt kann nicht früher erfolgen, als bis die
Anstaltssorderungen erfüll! oder sichergeftellt sind und die Anstalt-gläubiger
befriedigt oder ihre Forderungen in Barem sichergestellt erscheinen. Nach
Erfüllung aller Verbindlichkeiten gegen Dritte ist aus dem dann verbleibenden
Altivum in erster Linie die Gründungseinlage der Gemeinde Wien gemäß
8 4a voll zu befriedigen; die Teilnehmereinlagenwerden ans dem restlich
verbleibenden Altivum verhältnismäßig zurückgezahlt. Ein dann noch etwa
erübrigender Liquidationsüberschnß ist der Gemeinde Wien zur Verwendung
für Angestrlltenfürsorgezwecke zu übergeben. .

Bereiqjguvg der Magistratsabteilungeu 8 und L« ,
SS uud SS.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
19. Oktober 1922, M .D. 6061/22:

Der Herr Bürgermeisterhat mit Genehmigungdes StadtsenateS vom
17. Oktober 1922, P . Z. 10730, die Vereinigung der Magistratsabteilung 10
(Stiftungen) mit der MagistratSableilung3 (Armenpflege), sowie die Ver¬
einigung der Magistraisabteilnng 56 (Berufungsfällein Gewerdesachen, Platz-
fuhrwerk, Platzdiencr, Pfandleiher, Rauchfangkehrer und Lcichenbestatter) mit

)
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der Magistratsabteilung 53 (Gewerbeangelegenhciten mit Ausnahme der zur
Magistratsabteilung ö6 gehörigen Agendtü ) verfügt.

Die Grschäftseinteilung ist daher wie folgt abzuändern:
Der Sachtitel der DlagistraiSabteilung 8 hat nunmehr zu lauten:
„Armenpflege , Stiftungen . " Zwischen den Absätzen : „ Erhaltungsbeiträge

(Pfründen )" und „ JohanniSsPital und Großarmenhausstiftungsplätze usw ."
sind folgende neue Absätze einzuschaltcn:

„Stiftungen , Errichtung und Ausfertigung der Sliftbriefe.
Alle die Verwaltung , Ausschreibung und Verleihung von Stiftungen,

Stipendien und Freiplätzen aller Art , und die Ausübung des Borschlags-
(Präsentaiio »S)rechlcs betreffenden Angelegenheitln sowie alle stifluugsbehörd-
lichen Geschäfte des Magistrates als politischer Landesbchörde einschließlich der
Aussicht über private Wohltätigkeits - und HunianitätS -mstalten mit Ausnahme
der ausdrücklich anderen AmtSflellen zug -wiesenen derartigen Geschäfte (fiehe
M .Abt . 9, 45 , 48 und technische Magistratsabtcilungen )."

Die Magistratsabteilung ! 0 ist aus der Geschäftskinteilung zu streichen.
Der Sachtitel der Magistratsabteilung 53 hat nunmehr schlechthin zu

lauten : „ Gewerbeangelegenheiten " . Der einschränkende Zusatz : . Mit Ausnahme
der zur Magistratsabteilung 56 gehörenden Agenden " ist zu streichen.

Im zweiten Absätze d-r Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 53
sind folgende neue Punkte hiuzuzusügen:

„o) der Unternehmungen periodischer Personentiansporte , Fiaker , Ein¬
spänner , öffentlicher Automobiilohnwagen , Schiffer;

ä ) der Platzdiener , der Unternehmungen zum Anbiete » persönlicher
Dienste an nicht öffentliche » Orten , der Pfandleiher , der Rauchfangkehrer und
Leichenbestalter;

o) der Erwerbung und Geltendmachung von ans dcm Frachtgeschäfte
entstehenden Forderungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung;

t) des konzcfsionielten Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen ."
Nach dem Absätze „ Oeffeniliche Agentim usw . " ist als neuer Absatz

cinzufügeu:
„Berufungen gegen Entscheidungen oder Erkeuntnlffe der magistratischen

Bezirksämter in Gewerbe - und Hausterstraffällm sowie in sonstigen Gewerbe-
angrlegenheiten ; Vorlage der Akten au den Bürgermeister . "

F estsetzu ng eines Mindestansmatzes für den Tod-
fallsbeitrag.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
3 . Oktober 1922 , M .Abt . 1 , 1081/22:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29 . September 1922 zur
Pr Z . 952 i nachstehenden Beschluß gefaßt:

Der Todsallsbeitrag nach einem der im ersten Abschnitte des Gemeindc-
ratsbeschlusses vom 7. April 1922 , Pr . Z . 8999 , aufgezählten Angestellten , der
nach dem 31 . Dezember 1921 gestorben ist oder in Hinkunft slrdt , ist mit
keinem geringeren Betrage als mit dem Dreifachen des letzten MoaatsbezugcS
zu vem ffen. -

Als Monaisoezuz haben bezüglich der aktiven Angestellten der Gehalt,
die Teuerungszulage und die einem ledigen Angestellten gebührenden Mehr¬
zahlungen , bezüglich der pensionierten Augestellte » der Ruhegcnust , der
Teuerungsbeitrag und die einem ledigen Pensionisten gcdü,rendcn E . höhungs-
betrüge zu gelten ."

Autorisierung znr Erprobung und Ueberwachnng
der Dampfkessel.

Gemäß Z 4 der Ministerialverordnung vom 1. Oktober 1875,
R .-G .-Vl . Nr . 130 und ß 1 des Ministerialerlasses vom 1. Oktober
1875 , Z . 2502 >, wurde dem Ing . Rudolf Schwartz , Inspektor der
D .K .U. und V .G .A .G . in Wien , die Befugnis zur Erprobung und
Ueberwachung der Dampfkessel bei den Gesellschafts-Mitgliedern in
Wien mit dein Amtssitze in Wien , vom 20 . September 1922 ange-
fangen , erteilt . (M .Abt . 24 , 1559 .)

Atttomvbilprüfungskouttuissio » .
Der Bürgermeister als Landeshauptmann hat mit Entschließung

vom 20 . September 1922 den Bauoberkommissär des Wiener Stadt¬
bauamtes Ing . Franz Schneider im Sinne der Zß 16 und 24 der
Ministerialverordnung vom 28 . April 1910 , R .-G - Bl . Nr . 81 , zum
Mitgliede der Automobilprüfungskommission ernannt und ihn als
Prüfungskommissär zur Bornahme der Führerprüfung für Kraft¬
fahrzeuge im Amtsbereiche des Landes Wien bestellt . (M .Äbt . 52,
2714 .)

Dampfkesselpriisungskommissär.
Mit 20 . September 1922 wird der Maschineningenieur der

politischen Landesbehörde für Niederösterreich Ing . Franz Neumann
zum Stellvertreter des für den Aufsichtsbercich I , Wien ( 1., 3 ., 5 .,
6 ., 8 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 . und 15 . Wiener Gcmcindebezirk ) bestellten
staatlichen Dampfkesselprüfungskommissärs , des Hofrates Ing . Klemens
Wartercsiewicz in Wien mit dem Amtssitze in Wien bestellt.
(M .Abt . 24 , 1731 .)

! ^ Alls stellung stemvelsreier Matrikenauszüge für
'd'E » » tschechoslowakische Behörden.

Das Bundesministerium für Inneres und Unterricht hat mit Erlaß vom
!2 . September 1922 , Z . 50913 , Abt . 6 V Inn ., nachstehenden Erlaß d-s
Bundesministeriums für Finanzen vom 1. September 1922 , Z . 80505 , mil-
geteilt:

Laut eines dem Bmidesmmisteriiim für Finanzen zur Kenntnis ge¬
brachten Berichtes der österreichischen Gesandtschaft in Prag an das Bundes-
minifterium für Acußcres sind die Matrikenämter in der tschechoslowakischen
Republik vom dortigen Ministerium des Innern angewiesen , Matrilenauszügc
für die Behörden fremder Staaten unentgelilich und stcmpclfrei auszufertigen,
falls um diese Matrikenauszüge im diplomatisch -,, Wege angesucht und falls
Gegenseitigkeit zugesichert wird . Da die Bundesregierung im Begriffe steht,
diese Gegenseitigkeit zuzusichern , haben nunmehr auch die österreichischen
Matrikenämter Matrikenauszüge für tschechoslowakische Behörden und Aemter
stempelfrei auszufertigcn , falls das Ersuchen der tschechoslowakischen Behörde
um Ausfertigung des Auszug s im diplomatischen Wege , also entweder durch

> Vermittlung der österreichischen Gesandtschaft in Prag oder durch Vermittlung
der tschechoslowaktschen Gesandtschaft in Wien , gestellt wird . (T . P . 117 , iit . u
des Gebüyrengesetzes .) (M . Abt . 50 , 6008 .)

Ein Kommentar znr Bundesverfassung.
Im Verlage Franz Deuticke  ist kürzlich der fünfte Band der vom

Prof . Dr . Kelsen  herausgegrbenen Sammlung „ Die Verfaffungsgesetze der
Republik Oesterreich " erschienen . Er enthält die Bundesverfassung (Das Bundes-
versaffuugsgesetz und das Bundesverfassungsgefttz betreffend den Uebcrgang
zur bundesstaatlichen Verfassung ) mit einer historischen Einleitung und einem
sehr ausführlichen Kommentar , ferner einen Ueberblick über die heute geltenden
Landesveriassungen und in zwei Anhängen die derzeit geltenden Bundesver-
faffnngszesetze samt Nebeugcsetzen und die Materialien zur Bundesverfassung.

Fiirsorgesbgabe.
Sozietäre Organe einer Gesellschaft , welche mit festen Be¬

zügen zur ständigen Besorgung von Arbeiten für die Gesellschaft
bestellt und verpflichtet sind , dieser ihre Arbeitskraft zu widmen,
sind ihrer Lebensstellung nach zu den Angestellten der Gesellschaft

! zu rechnen und unterliegen daher ihre Bezüge der Fürsorgeabgabe.
Ueberstundenentlohnungen sind in ihrer Gänze der Abgabe zu
unterziehen . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 13 . Dezember
1921 , Z . 9925 , M Abt . 6 , 2775 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des W . B . V,
gegen die Entscheidung der Beschwerdekommission der Gemeinde Wien
vom 13 . Juni 1921 betreffend die Bemessung der Fürsorgeabgabe als
unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung wurde
ausgesprochen , daß bei Bemessung der Fürjorgeabgabe der beschwcrdeführendcn
Aktiengesellschaft nach dem Gesetze vom 4. August 1920 , n .-ö. L.-G .-Bl . Nr . 728,
auch die Bezüge ihrer dem Verwaltungsrate als Mitglieder angehörenden
Direktoren in die Bemessnngsgrundlage emzudeziehen seien und daß es unzu¬
lässig sei, die als Bestandteil der Lohnsumme verrechueten Entlohnungen für
U-berstundenarbeit um irgendeinen Betrag zu mindern , dem nach der Meinung
der Gesellschaft nicht die Bedeutung eines Entgeltes für Arbeitsleistungen,
sondern die eines Ersatzes für jenen Aufwand darstellcn sollte , der ihren Ange¬
stellten angeblich aus der Leistung von Uebersiundenarbeit durch damit ver¬
bundene Auslagen für Fahrten , für Verköstigung außerhalb des eigenen H »i»s-
battes , für Spcrrgeld u . dergl . erwächst.

In der Beschwerde wird ausgeführt , die in Rede stehenden Personen seien
jatzungsg -mäß sozietäre Organe , vertreten selbst die Gesellschaft , sie seien also
keine „ fremden '' Arbeitskräfte im Sinne des Z 1 und keine „ Angestellten " im
Sinne des § 3, Absatz 2 des Abgabengesetzes . Das Mitglieder des Verivallungs-
rateS einer Alliengejelpchaft , auch wenn sie gleichzeitig von ihr als Direktoren
mit festen Bezügen angestillt sind, steuerrechilich nicht zu ihren Angestellten
gehören , sei auch schon vom Bcrwaltungsgerichlshose (im Hinblicke auf Iit . l>
des § 95 des Personalsteuergijetzes , wonach die den Angestellten einer Unter¬
nehmung vertragsmäßig ausbezaylten Tantiemen bei Bemessung der besonderen

! Erwerbsteuer in die Besteuerungsgrundlage nicht einzubezichen sind ) ständig
anerkannt worden , so in den Erkcnulnissen vom !8 . Seplcmvcr und 16 . Oktober
1912 , 3 . Jänner und 2 . Juli 1913 , Nr . 9073 , 9i36 , 9306 und 9678 1' der
amtlichen Sammlung . Hinsichtlich des Abzuges von den für Ueberstunden aus-
bezahlten Geldern veruft sich die Beschwerde daraus , daß in der Vollzugs-
anwcisung vom 13 . Oktober 1920 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 780 , zum Fürsorge¬
abgabengesetz - der Grundsatz , daß die den Angestellten geleisteten Vergütungen
sür tatsächliche Ausgaben aus der Bemcffungsgrundlage auSzuscheiden seien,
ausdrücklich anerkannt sei ; in jenen Geldern seien derartige Vergütungen mit
enthalten ; über deren Ausmaß wären , falls sich gegen die Angaben der Ge¬
sellschaft Bedenken ergeben hatten , Erhebungen durchzusühren gewesen ; die Aus¬
scheidung einer solchen Vergütung aber ganz abzulehnen , sei gegen das Gesetz
gewesen.

Hinsichtlich der Bezüge der Direktoren hat der Gerichtshof erwogen , daß
es im Hinblicke aus die maßgebende Bestimmung dcs 2. Absatzes des Z 3 des
Gesetzes ausschließlich daraus anlam , ob die Direktoren zu den dort neven den
Arbeitern angeführten „ Angestellten " gehören . Nun sind sie mit festen Bezügen
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zur ständigen Besorgung von Arbeiten für die Gesellschaft bestellt und sind
verpflichtet , dieser ihre ganze Arbeitskraft zn widmen . Wenn sie nun auch
gleichzeitig Aktionäre der Gesellschaft und Mitglieder des Bcrwaltungsrates
sind , so zeigt schon der Vergleich des Umfanges und der Bedeutung ihrer
Leistungen als Direktoren einerseits , als Mitglieder des Vcrwaltungsrates
anderseits , daß sie ihrer Lebensstellung nach zu den Angestellten der Gesellschaft
gehören und daß an diesem Hauptberufe der Umstand , daß sie gleichzeitig auch
sozietiire Organe der Gesellschaft sind , nichts ändert . Hieraus ergibt sich, daß
ihre Bezüge mit Recht als Bezüge von Angestellten in die Grundlage für die
Bemessung der Fürsorgeabgabe einbezogen worden sind . Hinsichtlich b :r in d>r
Beschwerde herangezogenrn Erkenntnisse oes BerwaltungsgerichtShofeS ist lediglich
zu bemerken , daß sie die ganz andere Frage betreffen , ob Tantiemen , die an
solche Direktoren , also Angestellte , die gleichzeitig auch Mitglieder des Ver-
wailungsrates einer Aktiengesellschaft find , auSbezatzlt wurden , sowie die
Tantiemen anderer Angestellten nach A öS , lit . ii , bei Berechnung der Be-
steucrungSgrundlage für »ie besondere Erwerbsteuer in Abrechnung gebracht
werden dürfen ; wenn diese Frage im Hinblicke aus die unter lit . I dieses Z 85
getroffenen Bestimmungen deshalb verneint worden ist, weil sie nicht aus«
Ichliegiich Angestellte , sondern gleichzeitig auch sozietäre Organe der Gesellschaft
sind , die Bestimmung unter iir . d aber nur solche Angestellte betreffe , die im
Verhältnisse zur Gesellschaft ausschließlich Angestellte sind , so ist damit nichts
hinsichtlich der Frage gesagt , die lin vorliegenden Falle in Erörterung steht,
ov derartige Direktoren überhaupt „ Angestellte " sind.

Auch die Ablehnung der Minderung der Ueberstundeneutlohnung war
gerechtfertigt . Denn an sich ist nicht ersichtlich, daß und warum in diesen
Zahlungen irgend ein Ersatz für Mehrauslagen der Angestellten enthalten sein
sollte . Die Gesellschaft hat sich darauf beschränkt , eine derartige Behauptung
aufzustellen , hat aber weder für Fahrten noch hinsichtlich der Verköstigung
glaubhaft gemacht , daß hier «in Mehraufwand der Angestellten vorlag , für
den sie entschädigt werden mußten . Das Sperrgcid konnte aber m den Schluß-
monatrn nicht als ein Auswanv m Betracht gezogen werden , für dessen Ersatz
vorgesorgt werden mußte . Es kann deshalb auch nicht anerkannt werden , daß
durch dl- Umerlafsuug von Erhebung :» in der angedeutelen Richtung das
Verfahren mn eenem wrjentUchen Mangel belastet worden ist.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
Republik Oesterreich und im Lanöesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze , VollzugSanweisungen,

Verordnungen und Ktundmachungen.
/r . Bundesgesetzblatt.

640 . Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der
Arznenaxe.

641 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
Sachverständigen und Dolmetsche nn Strasvcrsahren.

642 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
gerichteärzltichcn Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.

643 . Veroronung betreffend die Festsetzung des Wertes der Steuer¬
einheit zur Berechnung der Emlommenstcuer und Aenderung brr Sletftr-
avzugsiavellen.

644 . Vrrorduung über die Abänderung der staatlichen Lalzücrschleiß-
preise unv oer bei der Einfuhr von Salz zu entrichtenden Monopolavgade .'

645 . Kundmachung über die Elnführung eines neuen PrciStarrfes für
die Erz <ugmssc d«S österreichlschen SüßfloffmonopoleS und über die Aenderung
0er VrrbraurqSabgave und der Monopolavgade für tünsttlche Süßstoffe.

846 . Verordnung über die Aushebung und den Forweflano exelutions-
rcchtüchrr Vorschriften.

647 . Veroronung betreffend die Erhöhung der in der Exekutionsnovrlle
vom Jahre löllü vestunmten Werlausmaße auf oas Vierfache.

648 . Veroronung über die Erhöhung der PrüsungStaxen bei den Staats¬
prüfungen sür Forstwirte.

648 . Itr . Durchführungsverordnung zur Heeresdisziplinargesetznouelle
vom Jahre 1Ü2L.

658 . 11. Durchführungsverordnung zum Heerssbeamiendisziplinargesetz.
654 . Durchführungsverordnung betreffen » die Abänderung oer Durch¬

führungsverordnung zum IV . Pauptslücke des PelsonatstcuergesetzeS.
652 . Durchsühruugsoelorduung zum VunocSgefttzc über die Erledigung

rückständiger Stmerangelegenheiten.
653 . Kundmachung betreffend die llebertragung des Versich-rungsstock -S

der Kurie Wien der Rirocrösterreichijchcn Landes -BcandfchadenversicheruügS-
anstatt an die „ Gemeinde Wie » — städtische Versicherungsanstalt " .

654 . Verordnung betreffend Erhöhung oes Personen - und Gepältlarifes
der Bundesbahnen.

655 . Verordnung betreffend vorübergehende Ambelungen der Eisen-
bahnveriehrsordnung.

656 . 1. Durchführungsverordnung zum Zwangsanleihegejetz.
z,S7 . Verordnung betreffend die Sieusestsryung von Postgebühren

und die Abänderung sonstiger veftuumungen oer Postordnung.
658 . Bundcrgejetz über Gewährung verzinslicher Darlehen an Gebiets-

körperjchafteNund Vermehrung der Mittel oes Bundes -, Wohn- und SiedlungS-
foi '.Ls.

658 . Kundmachung über die Einführung eines neuen Preistarifes für
di - Erzeugnisse der österreichischen Labalreg , e.

688 . Auslieferungsvertrag zwischen der Republik Oesterreich und dem
Fürstentum - Monaco.

661 . Verordnung über den Abbau gewisser Kriegsmaßuahmen auf dem
Gebiete der besonderen Erwerbsteuer , der Kriegsstcuer und der Gebühren.

662 . Verordnung betreffend das Verfahren bei Genehmigung von Um¬
oder Zubauten geringerer Bedeutung auf im Bau oder im Betriebe stehenden
Bahnen und von Verlegungen von Haltestellen an Straßenbahnen.

663 . Verordnung über die Verlängerung von Fristen auf dem Gebiete
des gewerblichen Rechtsschutzes züguusten der Angehörigen Polens.

664 . Verordnung betreffend die Abänderung der sür die Erprobung
von Handfeuerwaffen zu erlegenden Taxen.

665 . Verordnung betreffend die Vereinigung der Bezirksgerichte Rudolfs-
Heim und Fünfhaus in Wien.

666 . Verordnung betreffend die Erhöhung des Zollaufschlages.
687 . Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den Ber-

gütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der Berufs-
beraimigsstrlle der Jnvalidenentschiidtgungskommisfion.

668 . IV . Novelle zum Pensionsverficherungkgesetz.
668 XVI . Novelle zum KrankenverstcherungLgesetz.
678 X . Novelle zum Unfallverstcherungsgesctz.
671 . Bundesgesetz betreffend Erhöhung der Teuerungszulagen zu Un-

fallsrcntcn.
672 . Bundesgesctz betreffend Erhöhung der Zuschüsse zu deu Pro¬

visionen der BergwerkSbruderladen.
673 . Verordnung über die Erhöhung der gerichtlichen Zehrgelder,

Gsnggeldcr und Zustellgebühren.
674 . Kundmachung über die Ratifikation der Pariser Jnternaüonalcn

Sarntütskiurvcnlion durch Luxemburg.
675 . Verordnung über ein ZahlungS - und Aunahmeverbot und die

Anmeldung von Schulden und Forderungen zwischen Angehörigen Oesterreichs
und der Tschechoslowakischen Revublik.

676 Verordnung betreffend die Festsetzung neuer Verschleißprcise für
die Erzeugnisse des Schieß - und Sprengmittelmonspols.

677 . Kundmachung betreffend die llebertragung des Versicherungs¬
stockes der Riederösterreichischen Landes -Brandschadenverjicherungsanstalt in
Wien an die Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer.

678 . Kundmachung betreffend die llebertragung des Versicherungsstockes
der Nicderösterreichischrn Landes -LebenS- und Rentenversicherungsanstalt an die
Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer.

678 . Kundmachung betreffend die llebertragung des Bersicherungs-
stackes der Niederösterrcichischen Landes -Unfall - und Haftpflichtversichsrungs-
anstalt in Wien a« -8ft Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer.

688 . Kundmachung betreffend die llebertragung der inländischen Ver-
sichrrungsbcstände der aufgelösten Bersicherungsableilungen des „ Ersten Allge-
meinen Beamtcnv -reines " in Wien an den „Janus ' .

681 . Verordnung betreffend die Erhöhung der im Eichdienste einzu-
hebenden Gebühren.

682 . Verordnung betreffend eine Abänderung der Verordnung über die
! Veröffentlichung der Tarife sür die Beförderung von Personen , Gepäck, Leichen,
! lebenden Tieren und Gütern auf Eisenbahnen.

683 . Verordnung , womit di - Prüsungsgebühren für bas Wartepersonal
von Dampfbetrieben abgeäudrrt werden.

684 . Verordnung betreffend die - Erhöhung des Gütertarises der öster¬
reichischen Bundesbahnen.

685 . Verordnung betreffend die Vergebung staatlicher Lieserungen und
Arbeite » sür das Burgcnland.

686 . Verordnung über die Bereinigung mehrerer Finanz - und gericht¬
lichen Dcpositenkeffcn in Wien.

687 . Verordnung betreffend die Abänderung der sechsten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der öst-rrrichischen Phärmakspör.

688 . Vierte Durchführungsverordnung zur siebenten Krankenversicherungs-
Novelle.

688 . Kundmachung betreffend die Annahme der unverzinslichen , bei
Sicht zahlbaren Kassenscheine der Oesterrcichisch -ungarischen Bank.

688 . Kundmachung über den Beitritt der Tschechoslowakei zu den in
Paris unterfertigten Internationalen Sanitätskonventionen.

681 . Verordnung betreffend die Festsetzung ins Wertes der Steuer¬
einheit zur Berechnung der Einkommensteuer und Aenderung der Steuerabzugs-
labclleii.

ö . Mndcsgcsctzblatt sür Wien.
156 . Jnvestitions - und Wohnbau anlehen.
157 . Gewcrdepolizeiliche Regelung des Gewerbes der Versteigerung,

beweglicher Sachen.
158 . Etchungsgebühr sür hölzerne Ruderschiffe.
158 . Aoändcrung der K a n z l e i t a x e n.
188 Abänoe . ung der Taxen sür Augenscheinsvornahmen.
161 . Abgabepflichtige Gase auf Grund des Wafferkraftabgabegesctzer.
162 . Durchführungsverordnung zum Wafferkrafiadgabegesetze.
163 . Beerdigungsgebühren.
164 . Gebühren sür tue K r a n k e n- und Leichen b/fördern»  g.
1 « 5 . Durchführungsverordnung zum Gesetze Nr . 161.
166 . Gebühren sür Schubdegleitung.
167 . Normalgeschästsordnungfür Dienst - nudStellenvermittlungSgewerbe.

Herausgeber , Eigentümer und Verleger : Die Gemeinde Wien . — Verantworllicher Schriftleiter Lndwig Wiener , Wien.
Buchdruckern E . Ksiuz vorm . I . B . WakiShanflcr (verantwortlich F . Regensdorfer ), Wien.
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VtkMmgsIiIM ks Wikiicr MaBlatkI.
Normativbestimmiiiilicii des Gemeinderates, Stadtsenates Md Magistra

in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und politischen Amtsführung.

(Im Anhänge: Gesetze, Verordnungen und gerichtliche Entscheidungen.)
HI . ( 18 . Dezember) Erscheint monatlich einmal. 1922.

Inhalt:
Änflaffung der M .Abt . 39 , Schaffung einer M .Abt . 34 k.
Gebühren für Privttd -Smfektione » .
Drogisten . Konzeisionen.

Bestellung von Konsuln.
Administrative Einteilung de- Königreiches S .H S.
Verzeichnis der in letzter Zeit im Bundesgesetzblatt verlautbarten Gesetze,

Beiordnungen und Kundmachungen.

^Auflassung der Magistratsabteiluug SS , Schaffung
^ einer Magistratsabteilung L4 b.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

11 . November 1922 , M .D . 6867:

Der Herr Bürgermeister hat mit Genehmigung des Stadtsenates am
7. November 1922 , unter Pr . Z . II40I , folgende Verfügung getroffen:

„1 . Die Magistratsabteilung 39 wird ausgelassen.
2 . Die Magistratsabteilung 84 wird in zwei selbständige Magistrats¬

abteilungen , und zwar in die Magistratsabteilung 34 a und 34 b geteilt und
werden der letzteren sämtliche RechtSangelegenheiten der bisherigen Magistrats¬
abteilung 34 übertragen . Die Magistratsabteilung 34 a hat den Sachtitel:
„Betrieb Wasserversorgung " und die Magistratsabteilung 34 b den Sachtitel:
„WafferrechtSangelegenheiten , rechtliche Angelegenheiten deS Betriebes Wasser-
Versorgung " zu führen.

3 . Von oen Geschäften der bisherigen Magistratsabteilung 39 werden
zugewiesen:

a ) Der Magistratsabteilung 34 b : Handhabung der Schiffahits » und
Strompolizei : Genehmigung von Schifsahrts - und UeberfahrtSunternehmungen,
von Schiffmühleu , sowie von Landungs - und Umschlagplätzen , Vertretung in
der Zentrallommission für UeberschwemmungSangelegenheiten.

WafferrechtSangelegenheiten einschließlich solcher bei der Donauregulierung
und be -üglich des Wiciier -NeustädterkanaleS , mit Ausnahme der Amts¬
handlungen wegen Verunreinigung öffentlicher Gewässer (Bezirksamt ) .

Führung deS Wasserbuche «.
Wasserstraßen : Traffenrevisionen und politische Begehungen.
b ) Der Magistratsabteilung 40:
Eisenbahnen (Voll - und Kleinbahnen ) : politische Begehungen , Trasse « ,

revisiouen , Stationskommisfionen und sonstige kommissionelle Verhandlungen;
Konsense für Schleppkähnen und für Bauten aus Bahngrund von privaten
Bahnen , mit Ausnahme der Begutachtung von Bauten aus Bahngrund vom
Standpunkte der Bauordnung und der Lokalintcreffen nach H 22 und der
Kollaudierung der auSgeführtcn feuersicheren Herstellungen nach Z 27 der
Miusterialverordnung vom 25 . Jänner 1879 , R -G .-Bl . Nr . 19 , und der Be¬
handlung von Herstellungen der Straßenbahnen , soweit sie keiner politischen
Konsenses bedürfen . (M .Abt . 20 .)

Wiener Verkehrsanlagen , Vertretung der Kommission für BerkehrSanlagen
«IS Bevollmächtigte.

ElektrizüälSwegerecht.
Bewilligung von Grundenteignungen.
o) Der Magistratsabteilung 45:
Wiener BerkehrSanlagen : Verwaltung der der Gemeinde zur Verfügung

überlassenen Bogcnöffnungen der Stadtbahn und der namens der Kommission
für Verkehrsanlagen eingelösten Liegenschaften mit Ausnahme jener am Wien-
fluffe . «M .Abt . 33 .)

Verwaltung des Flugplatzes in Aspern.
ä ) Der Magistratsabteilung 52:
Post - , Telegraphen - und Telephonangelegenheiten , soweit dies- dem

Wiener Magistrate als politischer Landesbchörde zur Behandlung zukommen.
Luftichlffahrt - und Flugverkehr ; Vertretung der Gemeindeintereffen.
s) Der Magistratsabteilung 53:
BetriebSanlagen und KonzessionSangelegenheiten der städtischen Elek¬

trizitätswerke.
4 . Der Magistratsabteilung 34 i> kommen außer den obengenannten

»och folgende Geschäfte , vorwiegend RechtSangelegenheiten der bisherigen
Magistratsabteilung 34 zu:

Rechtliche Angelegenheiten deS Betriebes Wasserversorgung.
Triflkonsortium an der Schwarza , administrative Geschäftsführung.
Vertretung der Gemeinde Wien als Mitglied von Waffergenoffenschaften

und als Interessent »! bei Wafferrechtsverhandiungen außerhalb Wiens.
Lvidenthaltnng der der Gemeinde Wien zustehenden Wafferrechte ."
Die Geschäftseinteilung ist daher wie folgt abzuändern:
An Stelle der bisherigen Bezeichnung:
„Magistratsabteilung 34
Wasserversorgung"

hat e» nunmehr zu heißen:
„ Magistratsabteilung 34 a
Betrieb Wasserversorgung " .
AuS der Geschäftsaufzählung der bisherigen MagistcatSabteilung 34 ist

der Satz : „ Führung der Lageibücher " zu streichen.
Nach der GeschäftSaufzählung der Magistratsabteilung 34 a und vor der

Magistratsabteilung 36 ist emzusügen:
„Magistratsabteilung 34 b
WafferrechtSangelegenheiten , rechtliche Angelegenheiten des Betriebe«

Wasserversorgung " ,
weiters unter diesem Sachtitel als GeschäftSaufzählung dieser MagistratS-
abteilung die im Punkte 3 a und 4 der vorstehenden Verfügung angeführten
Gcschäftsfälle . und zwar in der Reihenfolge , wie sie in der genannten Ver¬
fügung angegeben sind.

D >e GeschäftSaufzählung der Magistratsabteilung 39 ist auS der Geschäfts-
einteilung zu streichen.

Bei der Magistratsabteilung 40 , 45 , 52 und 53 sind je am Schluffe der
bezüglichen GeschästSuuszählungen die im Punkte 3 , Absatz b), beziehungsweise
o) , beziehungsweise ei), beziehungsweise e) genannten GejchäftSfälle in der dort
ersichtlichen Reihenfolge anzusügen.

Im ersten Absätze der GeschäftSaufzählung der Magistratsabteilung 33
hat es anstatt „mit der MagistcatSabteilung 33 zu heißen „ mit der
Magistratsabteilung 34 5 beziehungsweise 40 " .

Gebühren für Privatdesinfektionen und Des¬
infektionen von Roßhaar und Hadern.

Stadtsenatsbeschluß vom 25 . Auqust 1922 , P . Z . 8721.
4. Wohnuilgsdesinfektioueu.

I . Lhemisch - mcchanifche Desinfektion.
a) Für den ersten Raum , in dem die Wäsche eingeweicht wird

mit 1 Fenster 20 .000 L
, 2 Fenstern 22 .000 „

b) für jeden weiteren Raum . . 1 Fenster 6 .000 ,
„ 2 Fenstern 7 .000 „

II . Formaldehyddesinfektion
(ohne Einweichen der Wäsche und ohne Aufwaschen des Fußbodens)

7stündige Des - Zuständige DeS-

bei Räumen bis zu 50 m'
„ , von 51 bis 75 „ .
. , , 76 „ 100 „ .
„ „ - „ 101 „ 150 . .
. . „ 151 „ 200 . .

infektionSzeit
30 000 L
33 000 „
36 .000 „
45 .000 .
52 .000 „

infektionSzeit
38 .000 L
48 .000 „
48 .000 „
64 000 ,
75 000 .

Bei größeren Räumen wird für weitere je 50 bei 7ftündiger DeS«
infektionSzeit eine Gebühr von 7000 L , bei LUstündiger DelinseltionSzeit von
11 .000 L eingehoben.
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Stellt die Partei Formalin und Spiritus bei , so find für die Räume bis
zu 200 m ' 25 .000 L , für größere Räume für weitere je 50 m « 8000 L zu
entrichten.

Wird außerdem die Wäsche eingcweicht und der Fußboden ausgewaschen,
so find überdies die nach Punkt I b zu berechnenden Kosten zu entrechten.

HI . Schwefeln » !,
(ohne Anwendung chemischer Lösungen ) .

Bei Räumen bis zu SO ir.« . 28 000 L
. , von 51 bis 100 . . 38 .000 „
. „ 101 . 150 . . 44,000 „

„ 151 „ 200 „ . . 53 .000 ,
Bei größeren Räumen ist für weitere je 50 m ' eine Gebühr von 9000 L

zu entrichten . Wird außerdem die Wäsch - eingcweicht und der Fußboden aus¬
gewaschen , so find hiefür die nach Punkt 1 i> zu berechnenden Kosten zu ent¬
richten . Wird vom Besteller die Vornahme einer der unter I bis III bezeich-
neten WohnungsdeSiufektionen zu einer bestimmten Stunde »erlangt , so sind
außer den angeführten D -sinfektionsg -bühren auch die vollen Kosten des
Mannschaftswagens zu ersetzen. Dieselben betragen 54 .000 ll.

k . Desinfektionen in den Sanitätsstationen.
L) Wenn die Es

FUrdas einmalige Be¬
schicken der For¬
malinkammer . .

Für das einmalige Be¬
schicken des For¬
malinkastens . .

fetten vo» der
Partei selbst »» ge¬
stellt und ab-
geholt werden:

b) Wenn di » Ge¬
meinde die Effek¬
ten im Sammel¬
wege «inholt und

zuriiilstellt:

33 .000 L
für eine 7stündige

Desinfrktionszeit 19 .000 L
für eine 3 Mündige

Desinseklionszeit 29 .000 „ 43 .000 ..
für eine 7 ständige

Desinfektionszeit 9.000 „ 23 .000 „
für eine 3 Mündige

Desinfektionszeit 12 .000 , 86 .000 ,
Für das einmalige Beschicken der Schwefel-

kommet . 21 .000 , 35 .000 „
Für das einmalige Beschicken deS Dampsdes-

infektionsapparates . . . 40 .000 „ 54 .000
Für das einmalige Beschicken des Formalin-

vakuumapparates . 850 .000 , 264 .000 „
Bei gemeinsamer Desinfektion für Effekten

verschiedener Parteien . . 10 .000 „ 23 .500 „
Desinfektion von Roßhaar und Hadern per

Kilogramm . 100 „ 120 „
Wird über Verlangen eurer Partei di - Dampfdesinfektion zu einer Zeit

vorgenommen , in der der DaMskessel nicht geheizt ist, so ist zu der Desinfeltions-
gebühr ein Zuschlag von 40 .000 L für das Anheizen des Kessels zu entrichten.
Wird von der Partei das Verlangen gestellt , die Effekten mit einem eigenen
Wagen der Gemeinde Wien zu einer bestimmten Stunde abzuholen oder
zurückzustelle » , so sind außerdem die vollen Kosten des Wagens zu ersetzen.
Dieselben betragen 54 .000 L.

^ 0. Reinigungsbad.
Preis eines Reinigungsbades . 1000 L

0 . Entlausung von Personen.
Preis für die Entlausung einer Person . 8000 L

Muß zur Entlausung der Effekten der Dampfkessel besonders angeheiz
werden , so ist hiefür ein Zuschlag von 40 .000 L für das Anheizen des Kessels
zu entrichten.

L . Desinfektion vo« Häuten , Leder und Fellen , Wolle und von solchen
Objekten , die in der D sinfektioasordnung der Stadt Wien nicht ent¬

halten sind? '
Für die Desinfektion dieser Objekte werden die Gebühren fallweise auf

Grund besonderer Vereinbarungen zwischen der Magistratsabteilung 12 (Ge-
sundheitsaml ) und der Partei unter Zugrundelegung der Selbstkosten und eines
Regiebeitrages festgesetzt.

k . Desinfektionen und Entlausungen in der Zeit von 4 Uhr uachmittaas
bis 8 Uhr früh.

Werden die in den vorhergehenden Punkten ^ bis L genannten Des-
infeklionen beziehungsweise Entlausungen über Verlangen der Partei in
der Zeit von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr früh vorgenommen , so sind außer
den Delinfektions - beziehungsweise EntlausuugSgebühren der Gemeinde auch
die Kosten für die Ueberstunden der hiebei beschäftigten städtischen Bediensteten
nach den jeweils geltenden Ucberstundengebüh . en zu ersetzen.

Dem Debatte Glasgall  wurde die Konzessionsurkunde für den Groß¬
handel mit Giften und zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten , insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist
im Standorte 2 . Praterstraße 42 ausgefertigt . Dieses Gewerbe ist im Ge¬
werberegister unter Z . 5502 eingetragen . (M .B .A. 2, 4796 .)

Das Bezirksamt erteilt dem Wilhelm Schieber  gemäß 8 15 . Punkt 14
der Gewerbeordnung die Konzession zum Verkaufe von Giften , ferner zur Zu¬
bereitung der zur aizneilichen Vewendung bestimmten Stoffe und Präparate
sowie zum Verkaufe derselben mit Einschluß des Verkaufes von medikamentös
imprägnierten Verbandstoffe », insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist, im Standorte 8. Landstraßer Gürtel 19 . Diese Konzession wurde
,m Gewerberegister unter Z . 3800 eingetragen . (M .B .A. 3, 688 .)

Das Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Siegmund Tind - l die
Konzession gemäß 8 15, Punkt 14 der Gewerbeordnung zum Verkaufe von
Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Prä¬
paraten , insofern - dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten istVjm
Standorte 4 . Johann Strauß -Gasse 24 . Diese Konzession wurde im G>
wcrberegistcr unter Z . 2236 eingetragen . (M .B .A . 4 , 1252 .)

Das Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt der offenen Handelsgesellschaft
Palmai L Ohlhausen  die Konzession gemäß 8 15, Punkt 14 der Ge-
Werbeordnung zum Betriebe des Großhandels mit Giften und mit zur arznei-
lichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , mit Einschluß der
medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nickt ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 4 . Schelleingaffe 17. Diese Kon-
zksston wurde im Gewerberegister unter Z . 8226 eingetragen . Gleichzeitig wird
die Bestellung des Peter Ohlhausen zum verantwortlichen Geschäftsführer
gemäß Z 55 der Gewerbeordnung genehmigt . (M .B .A. 4 , 987 .)

Das Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt der offenen Handelsgesellschaft
Karl ZeliSko  die Konzession gemäß § 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung
zum Betriebenes Verkaufes von Giften und von zu arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 4 . Rainergasse 18 . Dies - Konzession
wurde im Gewerberegister unter Z . 2230 eingetragen . Gleichzeitig wird die
Bestellung deS Julius Wolsbauer zum verantwortlichen Geschäftsführer gemäß
8 55 der Gewerbeordnung genehmigt . (M B . A. 4 , 354 .)

Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Alexander
Krishaber  die Konzession zum Verkaufe von zu arzneilichen Zwecken ver¬
arbeiteten Stoffen , Giften und Präparaten , dann zum Verschleiße künstlicher
Mineralwässer , insoweit dies hinsichtlich dieser Erzeugnisse nicht den Apothekern
Vorbehalten ist, im Standort - 4 . Phorusgoffe 12 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 2246 eingetragen . (M .B .A. 4 , 1775 .)

Das Bezirksamt 10 erteilt der offenen Handelsgesellschaft Chemische Fabrik
Misner K Vadasz  die Konzession zur Darstellung von Gifte » und Zu¬
bereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoff - und Präparate,
sowie zum Berkaufewon beiden , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist, im Standort - 10 . Karmarschgaffe 49 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 4216 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des
D >5 Rudolf Misner zum verantwortlichen Geschäftsführer genehmigt . (M .B .A . 10,

Das Bezirksamt 14 erteilt dem Franz Hermann  die Konzession zum
Verkaufe von Giften und der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe
und Präparate , mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe,
insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum
Verschleiße künstlicher Mineralwässer im Standorte 14 Sechshauser Straße 43.

M V A °"l4 ^ 0 !g ') ^ E ^ " " ' ^ ^ Eglster unter Z . 2261 eingetragen.

Das Bezirksamt 14 erteilt dem Friedrich Wilhelm Mann  die Konzession
zum Verkaufe von Giften , soferne dies nicht den Apothekern Vorbehalten ist
im Standorte 14 . Felberstraße 82 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister
unter Z . 2394 eingetragen . (M .B .A. 14 , 1918 .)

Bestellung von Konsuln.
Der Bundespräfident hat mit Entschließung vom 25 . August 1922 dem

Bestallungsdiplome des zum Generalkonsul der Republik Nicaragua in Wim
ernannten Herrn Wilhelm Berndt  das Exequatur erteilt . Das Amtsgebiet
des seiner Leitung unterstellten Generalkonsulates umfaßt die gesamte Revublik
Oesterreich . (M Abt . 49 , 6830 .)

Der Bundespräfident hat mit Entschließung vom 25 . August 1922 dem
Bestallungsdiplome des zum Konsul der Republik Haiti in Wien ernannten
Herrn Julius Saft  das Exequatur erteilt . Das Amtsaebici des seiner Leitung
unterstellten Konsularamtes umfaßt die gesamt - Republik Oesterreich . (Mag -

Drygisten -Konzessioue« .
Der Magistrat erteilt auf Grund der gepflogenen Erhebungen der

Allch emin.  Allgemeine chemische Industrie , G . m . b. H ., di - Konzession zur
fabriksmäßigen Erzeugung und Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate , insoferne dies nicht ausdrücklich den Apo-
thekern Vorbehalten ist, gemäß § 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung im Stand¬
orte 10 . Troststraße 73/75 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Z . 4156 eingetragen . Unter einem wird die Bestellung des Richard Lichten-
stein zum verantwortlichen Geschäftsführer gemäß 88 3 und 55 der Gewerbe¬
ordnung gewerbebehördlich genehmigt . (Mag .Abt . 53 , 2111/31)

Laut Bekanntgabe der königlich bulgarischen Gesandschaft in Wien wurde
der bisherige königlich bulgarische Generalkonsul in Wien Georg Litsckoff
seines Amtes enthoben . Di - Agenden des königlich bulgarischen Generalkonsulates
übernimmt die eingangs genannt - diplomatische Mission . (M .ALt . 49 , 6831 .)

Administrative Einteilung des Königreiches S .H. T.
Das Königreich der Serben , Kroaten und Slovenen wird in 33 Ver¬

waltungsgebiete eingeteilt , und zwar:

1. Das Berwaltungsgebiet Dtp . Ljubljana (Laibach ) mit dem Sitze in
Ljubljana . Das Departement bilden : Die Stadt Ljubljana ; die politischen
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B ^ irk« : Ternomelj , Stein ohne die Gemeinden Motnik , Trojan » und Gpitalic;
Golschee , Kranj (Krainberg ) mit der kämtnerilchen Gemeinde Jezersko (See¬
land ) ; Krslo (Aurkfeld ) ; Litija (Littaj ) ; Ljubljana Umgebung ; Logaiica
(Lojtsch) ; Novo -Mesto (Rudolfswerth ) ; Radovlica (Ratzmannsdorf ) ; die
Gerichtsbezirk - : Brezice (Rann ) ; Sevnica (Lichtenwald ) ; die Gemeinden : Veliki-
Kamen (Groß -Steinbach ) ; Mrcna -sela des Gerichtsbezirkes Kozje (Drachen¬
burg ) ; der G -richtsbezirk Las ' o (Lass ) , ausgenommen die Gemeinde » Sveti
Rupert (St . Rupert ) und Kastav (Kastua ).

2 . Das Dep . Maribor (Marburg ) mit dem Sitze in Maribor . Hieher
gehören : Die Städte Telje (Eilli ), Maribor und Ptnj (Pettau ) ; die politischen
Bezirke : Ljntomer (Luttenberg ), Maribor , Prevalje <Prävsli ), Ptuj (Pettau ) ,
Slovenj -Gradec (Windischgrätz ) ; der G -richtsbezirk : Kozje (Drachenburg ), ohne
die Gemeinden Beliki -Kamen (Greß - Steinbachj und Mrcna - Sela ; die Geriebls-
bezirke - Telje (Tilli ), Vranjsko , Gornji , Grad , Smarje (St . M - r -i» ) und ans
dem Gerichtsbezirke Lasko (Laas ), dir Gemeinde St . Rupert ; aus dem poli¬
tischen Bezirke Kamnik ( Stein ) die Gemeinden Spitalic , Motnik , Trojane;
Prekmnrje und Medjumurje.

3 . Das kiistcniändische Grenzdepartement mit dem Sitze in Karlovac-
Hieher gehören : Di - Komitate Lika-Krbava , Modrus -Rijeka ; aus dem Zagreber
Komitate die Bezirke Vrgirt -Most , Glina , Dsor , Kostajnica , Petrinje und die
gleichnamige Stadt , die Stadt Karlovac ; die Gemeinden Duga -Resa , Netrbic,
Ribnik des Kreises Karlovac und die Gemeinde Lasinja aus dem Kreise Pisa-
rowina . Sobald Susak evakuiert wird , hat die Departementsversammlung zu
beschließen , ob der Sitz des Departements Karlovac oder Susak fein soll

4 . Das Dep . Zagreb (Agram ) mit dem Sitz - in Zagreb . Hieher
gehören : Das Komitat Zagreb mit Ausnahme der Bezirke Brginmost , Glina
Dvor , Kostajnica . Petrinja und die gleichnamige Stadt ; Stadt Karlovac und
di - Gemeinden Duga -Resa , Netretic , Ribnik des Bezirkes Karlovac und di-
Gemeinde Lasinja ; Bezirk Pisarowina ; ferner die Stadt Zagreb , das Komitat
Varazdin mit Stadt ; die Bezirke Tazma und Krizevci im Komitat Bjelowar-
Krizcvci.

5 . Das Dep . Ofijek mit dem Sitze in Osijek (Effeg ) . Hieher gehören-
Die Komitate Virovitica mit der Stadt Osijek ; Pozega , Bjelovar -Krizevci
außer dem Bezirke Tazma und Krizevci mit Stadt.

8. Das Dep . Srem (Syrmien ) mit Zemun (Semlin ) mit dem Sitze in
Vukovar , Komitat Srem.

7 . Das Dep . Backa mit dem Sitz - in Novisad (Neusatz ). Hieher
gehören : D '.e Komitate Baranya und Backa mit den Städten Novisad
Sambor und Subotica , außer den Bezirken Senta , Stari -Becej , Zabalj und
Titel ; die Gemeinden Kocak und Apatovac aus dem Bezirke Titel außer den
Städten Stara -Kaniza , Senta und Stari -Becej.

8 . Das Dep . Beograd mit dem Sitz - in Beograd . Dieses Gebiet umfaßt
die Stadt Beograd , außerdem di - Kreise Vracar und Posavina , weiter Pancevo
mit Stadt , Veliki -Beckerek mit Stadt , Kovacica , Turski -Becej , Ccmej Zom-
bolja , Belika -Kikinda , Turska -Kaniza Vom Komitate Backa di - Kreise Stari-
Becej , Genta , Zabalj und Titel ohne di - Gemeinden Kacak und Apatovac
ferner auch die Städte Stara -Kaniza , Senta und Stari -Becej.

9 . Das Donauländische Departement mit dem Sitz - in Smederevo
(Semendria ) . Hieher gehören : Kreis Smederewo ; aus dem Beograder Kreise
die Bezirke Kozmaj , Kolubara und Grocka ; vom Banate die Bezirke Kovini
Bela -Crkva , Vrsac , Alibunar , Zichyfalva und Jtebej.

10 . Das Drina -Dep . mit dem Sitze in Sabac . Wird durch den Kreis
Drma gebildet.

11 . Das Dep . Baljevo mit dem Sitze in Baljevo . Besteht aus dem
Kreise Batzev ».

12 . Das Dep . Sumadija mit dem Sitze in Kragujevac . Wird von den
Kreisen Kragujevac und Rudnik gebildet.

13 . DaS Morava -Dep . mit dem Sitze in Cuprija . Wird von dem
Kreise Morawa gebildet.

14 Das Dep . Pozarevac mit dem Sitze in Pozarevac . Wird von dem
Kreise Pozarevac mit Veliko -Ostrvo gebildet.

15 . Das Timok -Dep . mit dem Sitze in Zajecar . Wird von den
Kreisen Krajina und Limok auf die Art gebildet , daß Bezirk Zaglavje durch
Abstimmung zu entscheiden hat , ob er dem Dep . Timok oder dem Dep Nis
angehören wolle.

16 . Das Dep Nis mit dem Sitze in Nis . Wird von den Kreisen Nis
Pirot und aus dem Kreise Vranje von den Bezirken Leskovac und Blasotinac
gebildet.

17 . Das Dep . Vranje mit dem Sitze in Vranje . Dieses Gebiet bilden
aus dem Kreise Vranje di - Bezirk - Peinj , Masurica , Poljanica , Bosiljqrad,
aus dem Kreise Kumanowa die Bezirke Preseva und Kriva -Palanka . vom
Kreise Kosovo Bezirk Gnjilan.

18 . DaS Dep . Kosovo mit dem Sitze in Pristina . Hieher gehören:
Kreis Kosovo ohne den Bezirk Gnjilan , / ferner die Kreise Toplica und
Prizren , der Bezirk Jablanica aus dem Kreise Vranja.

19 . Das Dep . Skoplje (U-Skitb) mit dem Sitze in Skoplje . Hieher
gehören : Die Kreis - Skoplje , Tetovo , vom Kreis - Kumanovo die Bezirke
Zegnanje und Kratovo.

20 . Das Bregalnica -Dep . mit dem Sitze in Stip . Wird von dem
Kreise Bregalnica gebildet.

21 . Das Dep . Bitolj (Mouaflir ) mit dem Sitze in Bilolj . Wird von
den Kreisen Tikves , B >tolj und Obrid gebildet.

22 . Das Dep > Rarka mit dem Sitze in Lacak . Wird von den Kreisen
RaSka , Zvecan und Caeak gebildet.

28 . Das Dep . Uzice mit dem Sitz - in Uzice. Wird von den Kreisen
Uzice, Bijelopolje , Plevljc und Prijepolje gebildet.

24 . DaS Dep . Krusevac mit dem Sitze in Krusevac . Wird von dem
Kreise Krusevac gebildet.

25 . DaS Dep . Zeta mit dem Sitze in Lctinje . Wird von den Kreisen
Bar , Letinje , Niksic , Podgorica , Andrijevac , Kolosin , Berane und Metohica
mit dem Bezirke Boka -Koiorska gebildet.

26 . Das Dep . Split ( Spalato ) mit dem Sitze in Split . Wird von den
politischen Bezirken Benkovac , Brac , Jmotski , Kinn , Sinj , Split , Sibenik,
Prekobiograd und der Insel Krk (Veglia ) gebildet.

27 . Das Dep . Dubrovnik (Ragusa ) mit dem Sitze in Dubrovnik.
Wird von den Bezirken Dubrovnik , Korcula (Turzolo ) , Metkovic und Makarska
gebildet.

28 . Das Dep . Tuzla mit dem Sitze in Tuzla . Wird von dem Kreise
Tuzla gebildet.

29 . Das Dep . Sarajevo mit dem Sitze in Sarajevo . Bildet der Kreis
Sarajevo.

30 . Das Dep . Mostar mit dem Sitze in Mostar . Bildet der Kreis Mostar.
31 . Das Dep . Travnik mit dem Sitze in Travnik . Bildet der Kreis Travnik.
32 . Das Dep . Vrbas mit dem Sitze in Banjaluka . Bildet der Kreis

Banjaluka.
88 . Das Dep . Bihac mit dem Sitze in Bihac . Bildet der Kreis Bihac.
Die Unterteilung in Kreise (Komitate ) und politische Bezirke bleibt

insoferne , als sic nicht durch diese Verordnung eine Veränderung erfahren hat,
aufrecht wie bisher . Zum Teile neu festgesetzt werden die politischen Bezirke
im Dep . Laibach . Die bisherigen Bezirke bleiben bestehen, außerdem werden
auS den GcrichtSbezirken Brezice und Sevnice einerseits und dem G -richts¬
bezirk- Laas anderseits ei» politischer Bezirk gebildet.

Im Dep . Marburg bilden Bezirke : 1. Maribor , linke- Ufer : Die Stadt
Maribor , der GcrichtSbezirk Maribor linkes Ufer und der Gerichtsbezirk
St Leonhard . 2 . Maribor , rechtes Ufer : Die Gerichisbezirke Maribor rechtes
Ufer und Windischfeistritz (SlovenSka -Bistrica ). 3 . Dravo -Gradeo : Die Ge¬
richtsbezirke Mahrenberg und Guctanje (Guttcnstein ) . 4. SlovcnSli -Gradec
(Windischgrätz ) : Dis Genchtsbrzirke Windischgrätz und Schönstem odnc die
Gemeinde Smartno an der Paka ; die Gemeinden Gornji -Dolic und Kosiak
aus dem Bezirke Konice (Gonobitz ) . 5 . Konice : Der Gerichtsbezirk Konjice
ohne die Gemeinden Gorni -Dolnj und Koziok. 6. Gornji -Grad : Der Gerichts¬
bezirk Gornji -Grad und die Gemeinde Smartno an der Paka , außerdem der
Gerichtsbezirk Schönstein . 7 . Telje : Der Gerichtsbezirk Telje und VranSko (Franc ;) .
8 . Smarje -Rogatic -Kozje : Die Gerichtsbezirke Smarje (St . Marein ) , Rogati
(Rojc ), Kozje (Drachenburg ) und die Gemeinde Stopcrce aus dem Bezirke
P -ttau . 9 . Ptuj (Pettau ) : Der Gerichtsbezirk Ptuj ohne die Gemeinde Sto-
perce und der Gerichtsbezirk Ormosch . 10 . Ljutomer -Radhona (Lnttenberg-
Ragersburg ) : Der Gerichtsbezirk Ljutomer und Obcrragersburg und daS
Abstaler Becken (Apaschka -Kostlina ). 11. Der Gerichtsbezirk Murska -Svbota.
12 . Der Gerichtsbezirk Dolnja -Lendava.

Den Städten Belgrad und Agram ist eine Sonderstellung gegeben . Sie
unterstehen direkt dem Obergespan des betreffenden Departements mit der
Maßgabe , daß die Stadt Belgrad auch weiter der besonderen Aufsicht deS
Ministeriums des Innern untersteht . ( M .D . 4120 .)

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts sür die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte sür
Wie » veröffentlichten Gesetze , Vollzugsanweisungen,

Verordnungen »nd Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

692.  Verordnung, mit welcher die Bestimmungen der Ziviltcchniker-
verordnung abgeändert und ergänzt werden.

693.  Verordnung betreffend die von den Kandidaten der Prüfung über
die Befähigung zur Besorgung des Wäge - und Mkßgeschäftes zu entrichtenden
Prüsuugstaxen . .

694.  Verordnung betreffend Abänderung des Gebührentarifes der
staatlichen Lebensmiiteluntersuchungsanstalten.

695.  Verordnung über die Erhöhung der Blankettgebiihren für amtliche
Wechselblonkette und Promeffenschcine.

696 . Verordnung über die Ausübung deS Strafrichteraintes in Preß-
sachen durch daS Bezirksgericht Währing.

697.  Verordnung betreffend Neufestsetzung einiger Telegrophmgebühren.
698 . Verordnung betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen

der Fernsprcchgedührenordnnng.
699.  Kundmachung betreffend die Erhöhung der Preise des Tabak-

extraktcS.
790 . Verordnung betreffend die Erhöhung der Prüfmigstaxe für die

Ablegung der Meisterprüfung für handwerksmäßige Gewerbe.
701.  Verordnung betreffend den für das Land Kärnten einzuhebenden

Landeszuschlag zu den Jmmobiliargebühren und zum Gebührenäquivalente.
702.  Kundmachung betreffend die Berichtigung von Druckfehlern rm

Bundesges -tzblatte.
703.  Verordnung betreffend die Abänderung der zehnten Ausgabe der

Arzneitoxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
704.  27 . Verordnung zum Gehaltskaffengesetz vom 30. Juli 1919.
705.  Verordnung betreffend Ausgabe von neuen Banknoten der

Oesterreichisch -ungarischen Bank zu 500 .000 L und die Ausgabe von Bank-
notenkategornn ohne den amtlichen Gtempelaufdruck . Deutschösterreich " .

706.  Uebereinkommenbetreffend das endgillige Donaustatut.
707.  Verordnung, womit eine neue Zeitungspostordnung

erlassen wird.
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7V8 Verordnung über die Beglaubigung der»on ungarischen Konsular-
Smtern aurgestkllten oder beglaubigten Urkunden.

709 Berordnung über die Aufteilung der Einkommensteuer der An¬
gestellten (Arbeiter ) der 'Bundesbetriebe.

71V . Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstander in gewerb¬
lichen Betrieben . ^

711 . Berordnung über den Schutz von Dienstnehmern bei Verlegung
von « rwerbsunternehmungen und bei Veräußerung von Betriebsmitteln aus
dem Lurgenland inS Ausland.

7IS . Berordnung über die von den Kandidaten der theoretischen Prüfung
aus der StaatsrechnungSwissenschast zu entrichtenden Prüfung - laxen.

713.  Verordnung über die Gebühren der G-schwornen, Schüssen und
BertrauenSpersonen.

714.  Verordnung über die Erhöhung der Gebühren für die Gutachten
der Preisprüfungsstellen im Strafverfahren.

715.  Verordnung betrefsend die Festsetzung einer Jnlandsgebühc für
die Hinterlegung ' von Marken zur internationalen Registrierung.

71 « . Verordnung über die Ablieferung von Freistücken  nach dem
Bundesgesetze über die Presse . .

717.  Kundmachung über die Einführung eine» neuen PreistariseS für
die Erzeuaniffe der österreichischen Tabakregie.

718.  Verordnung über di« Abänderung der staatlichen Salz-

versch ^i ^ " rdnung zur Durchführung des Angestelltenabbaugesetzes.
7SV Zweite Durchführungsverordnungzum ZwangSanleihegesetz.
721 Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den

Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
Berufsberatungsstelle der JnvalidenentschädigungSIomimssron.

7LS . Berordnung über die Einhedung der direkten Steuern im Burgen-

^"^ 723 Verordnung, mit der die Geltung der̂ östcrreichischen Vorschriften
über gewerbliche BetriebSanlagen und über den Tchutz des Lebens und der
Gesundheit der Hilfsarbeiter in gewerblichen Betrieben sowie einiger sicher-
heitspolizeilicher Vorschriften auf das Burgenland erstreckt wird.

724 . Verordnung betrefsend die Erstreckung der Wirksamkeiteiniger
Gesetze über Wohnungsfürsorge auf das Burgenland.

7S5 . Erste Arbeiterschutzverordnung.
72 « . Verordnung betreffend Aenderung des Verfahrens zur Kraftlos¬

erklärung von Urkunden.
7S7 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

Sachverständigen und Dolmetsche im Stralverfahren.
728 Verordnung über eine zeitweilig- Erhöhung der Gebühren der

gerichtsärztlichen Sachverständigen.
72S Kundmachungüber das Llearmg von Borkriegsschulden.
73 « Verordnung über die Aufhebung exekutionSrechtlicher Vorschriften.
731.  Verordnung betreffend die Neufestsetzung der Grundlagen deS

Personen - und Gepäckstarises der österreichischen Bundesbahnen.
732.  Bundesgesetz über Gewährung verzinslicher Darlehen des Bundes

an Gebietskörperschaften.
733.  Verordnung betreffend Abänderung der Staatsprüfungsordnung

für die Unterabteilung für FeuerungS - und Gastechnik an der Technischen Hoch-

schule Uber Maßnahmen aus Anlaß der Einführung eines
im Gebiete des Landes Steiermark einzuhebenden Zuschlages zu den Ueber-
tragungsgebübren des Bundes.

735.  Berordnung betreffend die Aenderung deS PreistarifcS für die
von der Staatsdruckerei hergefielllen gestempelten Eisenbahnfrachlbriefe.

736.  Berordnung betreffend die Aenderung de» Probedruckes für Dampf¬
kessel.

737.  GewerbegerichtSbeifiherverordnung.
738.  Verordnung, womit der Betrag festgesetzt wird, der für die

Führung deS DekanatsamteS in den Einbekenntnifsen über da » Lokaleinkommcn
der kongruaergänzungsberechtigtcn Seelsorgegeistlichkeit als Ausgabspost anzu-

erkennest . betreffend die Entrichtung der Zölle für einige Waren.
74V . Uebercinkommcnzur Unterdrückungdes Frauen- und Kinder-

Handels.
741 . Kundmachung über den Beginn der Tätigkeit des AbrechnungS-

gerichl ^ ottS . Durchführungsverordnung zum ZwangSanleihegesetz -.
743 Kundmachung betreffend die Annahme der unverzinslichen, bei

Sicht zahlbaren Kassenscheine der Oesterreichisch -ungarischen Bank bei Finanz-
kaffen und Aemtern.

744.  Verordnung über Maßnahmen aus Anlaß der Einführung von
Zuschlägen zum Gebührcnäquivalente zugunsten der Stadtgemeinde Steyr.

745.  Achte Durchführungsverordnungzum Abbaugesetze.
74 « . Verordnung über die Umrechnungskurse sür die in fremder

Währung gutgebrachten Zinsen von Geldern . ^ ^
747.  Verordnung über di- örtliche Zuständigkeit, die Zahl der Beisitzer

und die Gruppeneinteilung der Unternehmungen und Betriebe des Gewerbe-
gerichles in Wien . . ^ .

748.  Kundmachung über di« Ausgabe allgemeiner.Steinp-linarken zu
1000 L.

748 . Berordnung betreffend die Einführung em«S neuen Berschleij-
tarises für die Erzeugnisse de» Schieß - und Sprengmittelmonopols.

75V . Berordnung betreffend die Weiterzahlung der Kinderzuschüffe»ach
dem Abbaiigesetzc.

751.  Verordnung betreffend die Aenderung der Postgebühren  und
sonstiger Bestimmungen der Postordnung.

752.  Verordnung betreffend die Aenderung der Postgebühren der
ZeitunqSpostordnung.

753.  Verordnung betreffend die Erlassung von Betriebsvorschriften sür
Freischürsc im Burgenlandc.

754.  Verordnung betreffend die Ausstellung von Betriebsleitern und
Betri -bsaufsihern beim Bergbauc im Burgenlande.

755.  Verordnung betreffend die bei der Ablegung der Prüfung für das
Lehramt der Musik , der Stenographie sowie bei der Prüfung für den Nach¬
weis der stenographischen Fertigkeit und für den Maschinschreibunterricht zu
entrichtenden Taxen.

75 « bis 758 - Verordnungen über die Zahl der Beisitzer und die
Grnp peneinteilung der Unternehmungen und Betriebe der Gewrrbegerichte in
Graz , Judenburg und Leoben.

759 . Verordnung betreffend die Verlängerung von Räumungssristm
durch oerichtlichen Ausspruch.

76V . Dritte Durchführungsv -rordnungzumHeeresbeamtendisziplinarg -setze.
76 1. Berordnung betreffend Erhöhungd-S ZollaufschlagtS.
762.  Verordnungbetreffend die Gewährung eines Zuschlages zu den

nach 8 4 der Bollzugsanwcisung vom 30 . Juli 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 380,
gebührenden Diäten und Sitzungsgeldern.

763.  Berordnung über die Erhöhung der Vergütungen für die Teil-
nähme an den Sitzungen der Ausschüsse und der Berufungsstelle der Jnvaliden-
entschädigungSkommission.

764.  Kundmachung Uber di- Einführung eines neuen PreiStarifeS für
die Erz -ugnisf - der österreichischen Tabakregie.

765 . Verordnung betreffend die Ergänzung der 88 9 und 18 der Post-
und Telegraphenpensionsvsrordnung 1922.

768 Verordnung, mit der eine Vorschrift für eine Fertigkeitsprüfung
aus Maschmschrciben in Verbindung mit Stenographie (Stenotypistenprüfung)
erlassen wird.

767.  Berordnung betreffend Abänderung der Regulative für Abiturienten-
kurse an höheren Handelsschulen.

768.  Verordnung, womit die Geltung der Vorschriften deS siebenten
HauptstÜckeS der österreichischen Gewerbeordnung über Genossenschaften auf da»
Burgenland erstrecke wird.

769.  Verordnungbetreffend Abänderung der Bestimmungen über die
statistische Gebühr . ,

77V . Verordnung betreffend die Erhöhung der Taxen für die Prüfung
zur Erlangung der Ziviltechnikerbefugnis.

771 «undesgesetz über den weiterenB stand der im Abbaugesetze ein-
gesetzten paritätischen Kommission und über Fürsorgen auS Anlaß des Erlöschen-
deS AbbaugcsetzeS.

772.  Verordnung über die Erhöhung der gerichtlichenZehrgelder,
Ganggelder und Zustellgebühren.

773.  Verordnung betreffend die Erhöhung der Taxen sür Baugewerbe-
Prüfungen.

774  Bundesgesetz über Kreditoperationen.
775  BundeSgesetz betreffend die Aenderung des Gesetze? vom 22. De-

zember 1920 , L.-G .-Bl . für Kärnten Nr . 9t aus 192l und deS Gesetzes vom
2 . Juni 1921 , L.-G .-Bl . für Kärnten Nr . 37 auS 1922.

776.  Bundesgesetz betreffend Ermächtigung an die Bundesregierung
auS Anlaß der Liquidation der Oesterreichisch -ungarischen Bank.

777.  Fünfte Durchführungsverordnungzum Arbeitslosenvirficheruiigs-
gesetze.

778.  Verordnung, womit die neue Fassung des Arbeitslos-nverficherungs-
gesetzes »eilautbart wird.

779.  Kundmachung betreffend di- Berechnung der StrafbemeffungS-
grundloge und der verkürzten Abgabe bei Gefällsübertretungen mit inländischen
Tabakerzeugniffen.

78V . Verordnung betreffend die Weitergewährung von Zuschüssenzu
den Unterhaltsbeiträgen und Zuwendungen.

781.  Verordnungüber gewerberechtliche Begünstigungen aus Grund
der Zeugnisse der Hochschule für Welthandel.

782.  Vierte Durchführungsverordnungzum ZwangSanleihegesetz-.
783 Verordnung wegen Bereinigung des Generalprobieramtes mit

dem Hauptpunzierungsamtc und Organisation der PunzierungSbehörden.
784.  Neunte Verordnung über die Festsetzung der UmrechnungSwerte

ausländischer Geldlorten und inländischer HandclSmünzen.
785.  Verordnungüber den Betrieb des Psandleihergewerbesin Wien.
786.  Bundesgesetz über die « eistellung von BundeSmitteln für den

Ausbau von Großwafferkraftanlagen.
787.  Bundesgesetz betreffend die Schaffung von zwei Beamtenanwärter-

ltellen für den Veterinärdienst in Oberösterreich.
788.  Bundesgesetz betreffend die Anschaffung von Manipulationsbehelfen

sür das Strafregisteraint der Polizeidirektion in Wien.
789 Bundesgesetzbetreffend die Auswechslung des Dienstwagens des

Landeshauptmannes für Tirol.
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